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II. SONDERNUMMER 
zum 

VERORDNUNGSBLATT 
FÜR DIE DIENSTBEREICHE DER BUNDESMINISTERIEN FÜR 

UNTERRICHT UND KUNST 
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Jahrgang 197 8 Wien, am 15. August 1978 9a. Stück 

06. Verordnu 

106. Verordnung des Bundesministers für 
Unterricht und Kunst vom 10. April 1978, 
BGBl. Nr. 334/1978, über die Lehrpläne für 
die Handelsakademie und die Handelsschule 
sowie ihre Sonderformen sowie die Festset-
zung der Lehrverpflichtungsgruppen neuer 
Unterrichtsgegenstände; Bekanntmachung 
der Lehrpläne für den Religionsunterricht 

an diesen Schulen 

ARTIKEL! 

Auf Grund des Schulorganisationsgesetzes, 
BGB!. Nr. 242/1962, in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr. 243/1965, 173/1966, 289/1969, 
234/1971 und 323/1975, insbesondere dessen 
§§ 6, 60 Abs. 2, 61, 74 Abs. 2 und 75, wird 
verordnet: 

§ 1. Für die Handelsakademie wird der in 
der Anlage A/1 und für die Handelsakademie 
für Körperbehinderte der in der Anlage A/3 
enthaltene Lehrplan (jeweils mit Ausnahme der 
darin untler III. genannten Lehrpläne für den 
Religionsunterricht) hinsichtlich des 1. J ahrgan-
ges mit 1. September 1978, hinsichtlich des 
II. Jahrganges mit 1. September 1979, hinsicht-
lich des III. Jahrganges mit 1. September 1980, 
hinsichtlich des IV. Jahrganges mit 1. September 
1981 und hinsichtlich des V. Jahrganges mit 
1. September 1982 in Kraft gesetzt. 

§ 2. Für die Handelsakademie für Berufstätige 
wird der in der Anlage A/2 enthaltene Lehr-
plan (mit Ausnahme des darin unter III. ge-
nannten Lehrplanes für den Religionsunterricht) 
hinsichtlich des I. Jahrganges ·mit 1. September 

1978, hinsichtlich des IT. Jahrganges mit 1. Sep-
tember 1979, hinsichtlich des III. Jahrganges mit 
1. September 1980 und hinsichtlich des VI. Jahr-
ganges mit 1. September 1981 in Kraft gesetzt. 

§ 3. Für die Handelsschule wird der in An-
lage B/1 und für die Handelsschule für Körper-
behinderte der in der Anlage B/3 enthaltene 
Lehrplan (jeweils mit Ausnahme der darin 
unter III. genannten Lehrpläne für den Reli-
gionsunterricht) hinsichtlich der 1. Klasse mit 
1. September 1978, hinsichtlim der 2. Klasse 
mit 1. September 1979 und hin&ichtlich der 
3. Klasse mit 1. September 1980 in Kraft gesetzt. 

§ 4. Für die Handelsschule für Berufstätige 
wird der in der Anlage B/2 enthaltene Lehr-
plan (mit Ausnahme des darin unter III. ge-
nannten Lehrplanes für den Religionwnterricht) 
hinsichtlich der 1. Klasse mit 1. September 1978 
und hinsichtlich der 2. Klasse mit 1. September 
1979 in Kraft gesetzt. 

§ 5. Für den Abiturientenlehrgang an Handels-
akademien wird der in der Anlage C/1 und für 
den Abiturientenlehrgang für Berufstätige an 
Handelsakademien der in der Anlage C/2 ent-
haltene Lehrplan mit 1. September 1978 in 
Kraft gesetzt. 

§ 6. Für den Lehrgang für Stenotypie und 
Textverarbeitung wird der in der Anlage D 
enthaltene Lehrplan (mit Ausnahme des darin 
unter III. genannten Lehrplanes für den Reli-
gionsunterricht) mit 1. September 1978 in Kraft 
gesetzt. 
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§ 7. Für den Vorbereitungslehrgang für die 
Handelsschule für Körperbehinderte wird der in 
der Anlage E enthaltene Lehrplan (mit Aus-
nahme des darin unter III. genannten Lehr-
planes für den Religionsunterricht) mit 1. Sep-
tember 1978 in Kraft gesetzt. 

die Handelsakademie sowie ihre Sonderformen 
erlassen werden, in der Fassung der Verordnun-
gen BGB!. Nr. 228/1966, 182/1969, 212/1971, 
351/1971, 354/1971und198/1975 tritt. 

a) betreffend den Lehrplan der Handelsschule 
(Anlage A/1) hinsichtlich der 1. Klasse mit 
1. September 1978, hinsichtlich der 2. Klas-
se mit 1. Septeember 1979 und hinsichtlich 
der 3. Klasse m it 1. September 1980, 

§ 8. Für den Vorbereitungslehrgang für den 
Betriebswirtschaftlichen Lehrgang für Körperbe-
hinderte wird der in der Anlage F/1 und für 
den Betriebswirtschaftlichen Lehrgang für Kör-
perbehinderte der in der Anlage F/2 enthaltene 
Lehrplan (jeweils mit Ausnahme der darin unter 
III. genannten Lehrpläne für den Religionsunter-
richt) mit 1. September 1978 in Kraft gesetzt. 

§ 9. Die Landesschulräte werden gemäß § 6 
Abs. 1 des Schulorganisationsgesetzes ermächtigt, 
nach · den örtlichen Erfordernissen durch zu-
sätzliche Lehrplanbestirnmungen über die in den 
Stundentafeln der Anlagen A/1, A/3, B/1, B/3 
und C/1 vorgesehene Gesamtwochenstundenzahl 
hinaus zusätzlich insgesamt höchstens zwei 
Wochenstunden je Jahrgang (Klasse) unter Er-
höhung des Stundenausmaßes von in den ge-
nannten Lehrplänen angeführten Pflichtgegen-
ständen oder unter Einführung von einem oder 
zwei zusätzlichen Pflichtgegenständen festzu-
setzen. Ferner werden die Landesschulräte er-
mächtigt, nach den örtlichen Erfordernissen 
durch zusätzliche Lehrplanbestimmungen für die 
einzelnen Handelsakademien und ihre Sonder-
formen festzusetzen, welche der im Lehrplan 
vorgesehenen Zweiten lebenden Fremdsprachen 
und welcher Fachbereich der Speziellen Betriebs-
wirtschaftslehre jeweils als Pflichtgegenstand zu 
führen ist. Vor Erlassung der zusätzlichen Lehr-
planbestimmungen sind die Leitungen der be-
treffenden Schulen zu hören. 

ARTIKEL II 
Auf Grund des im § 7 Abs. 1 des Bundes-

gesetzes über das Ausmaß der Lehrverpflichtung 
der Bundeslehrer, BGB!. Nr. 244/1965, werden 
die Unterrichtsgegenstände der in den Anlagen 
enthaltenen Lehrpläne, soweit sie nicht schon 
in den in den Anlagen 1 bis 6 leg. cit. erfaßt 
sind, im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler 
und dem Bundesminister für Finanzen in die 
in der Rubrik „Lehrverpflichtungsgruppe" der 
Stundentafel der Lehrpläne angeführten Lehrver-
pflichtungsgruppen eingereiht. Hinsichtlich jener 
Unterrichtsgegenstände, die bereits in den An-
lagen 1 bis 6 leg. cit. erfaßt sind, wird in der 
Stundentafel in Klammern hingewiesen. 

ARTIKEL III 

Die Verordnung des Bundesministers für Un-
terricht vom 4. Juni 1963, BGB!. Nr. 143, mit 
welcher die Lehrpläne für die Handelsschule und 

b) betreffend den Lehrplan der Handelsschule 
für Berufstätige (Anlage A/2) hinsichtlich 
der 1. Klasse m it 1. September 1978, hin-
sichtlich der 2. Klasse mit 1. September 
1979 und hinsichtlich der 3. Klasse mit 
1. September 1980, 

c) betreffend den Lehrplan des einjährigen 
Lehrganges für mittlere Datentechnik (An-
lage A/3) mit 1. September 1978, 

d) betreffend den Lehrplan der Handelsaka-
demie (Anlage B/1) hinsichtlich des I. Jahr-
ganges mit 1. September 1978, hinsichtlich 
des II. Jahrganges mit 1. September 1979, 
hinsichtlich des III. Jahrganges mit 1. Sep-
tember 1980, hinsichtlich des IV. Jahrgan-
ges mit 1. September 1981 und hinsichtlich 
des V. Jahrganges mit 1. September 1982 
und 

e) betreffend den Lehrplan der Handelsaka-
demie für Berufstätige (Anlage B/2) hin-
sichtlich des I. Jahrganges mit 1. Septem-
ber 1978, hinsichtlich des II. Jahrganges 
mit 1. September 1979, hinsichtlich des 
III. Jahrganges mit 1. September 1980, hin-
sichtlich des IV. Jahrganges mit 1. Septem-
be~ 1981 und hinsichtlich des V. Jahrganges 
mit 1. September 1982, 

f) betreffend den Lehrplan des Abiturienten-
lehrganges an Handelsakademien (Anlage 
C/1) und den Lehrplan des Abiturienten-
lehrganges für Berufstätige an Handelsaka-
demien (Anlage C/2) mit 1. September 
1978 

außer Kraft. 

ARTIKEL IV 

Bekanntmachung 

Die in den Anlagen Nl, A/2, A/3, B/ 1, B/2, 
B/3, D, E, F/1 und F/2 jeweils unter III. wieder-
gegebenen Lehrpläne für den Religionsunterrid1t 
wurden von den betreffenden Kirchen und Reli-
gionsgesellschaften erlassen und werden hiemit 
gemäß § 2 Abs. 2 des Religionsunterrichtsgeset-
zes, BGB!. Nr. 190/ 1949, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGB!. Nr. 243/1962 und 324/1975 
bekanntgemacht. 
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Anlage A/1 

LEHRPLAN DER HANDELSAKADEMffi 

L STUNDENTAFEL 
(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände) 

Lehrver-
Wochenstunden pfüch-

Jahrgang tungs-
Pflichtgegenstand I II m IV V Summe gruppe 

..... 1. Religion ••.•..•.••........• 2 2 2 2 2 10 (III) 
2. Deutsch ......•..•........• 3 2 3 3 2 13 (I) 
3. Englisch einschließlich Fach-

sprache ....•.•............• 3 2 3 2 3 13 1 
4. Zweite lebende Fremdsprache 

einschließlich Fachsprache ... 4 3 4 3 14 1 
5. Geschichte und Sozialkunde 

(Wirtschaftsgeschichte) ...... 3 2 2 7 (III) 
6. Geographie und Wirtschafts-

kunde (Wirtschaftsgeographie) 3 2 2 7 (III) 
7. Biologie und Warenkunde ..• 3 2 2 7 m 
8. Chemie .................... 2 2 4 (III) 
9. Physik ....••............... 2 2 4 (III) 

10. Mathematik und angewandte 
Mathematik •..........•...• 3 3 3 3 12 1 

11. Betriebswirtschaftslerue .....• 3 3 3 ·3 3 15 1 
12. Spezielle Betriebswirtschafts-

lehre ••..•••...••••.......•• 2 2 4 I 
13. Rechnungswesen •..........• 4 3 3 3 3 16 I 
14. Wirtschaftliches Rechnen .. ~ •• 3 3 II 
15. Datenverarbeitung ........•.• 2 2 4 1 
16. Staatsbürgerkunde und Rechts-

lehre .....••••..••.........• 2 2 4 m 
17. Volkswirtschaftslehre und 

Soziologie .•.....•.•.......• 3 3 m 
18. Stcnotypie und Textverarbei-

tung. ••••••••••·••·•·•··· .• s 2 2 9 IV 
19. Leibesübungen „ „ „. „. „. 2 2 2 2 2 10 (IV) 

Gesamtwochenstundenzahl ...... 31 32 32 32 32 159 
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Wochenstunden 
Lehrver-
pfiich-

Jahrgang tungs-
Freigegenstand I II m IV V Summe gruppe 

1. Dritte lebende Fremdsprache 
einschließlich Fachsprache •.• (3) (3) (3) (3) (3) 9 1) I 

2. Latein , ...................• 3(-) 3 (4) 3 (4) 3 (4) 12 1) (I) 
3. Philosophischer Einführungs-

unterricht .......•.•.......• 2 2 4 (III) 
4. Sozial- und Zeitgeschichte ..• 2 2 4 rn 
5. Kultur- und Lebenskunde , .• 2 2 2 6 V 
6. Chemische Übungen •.•...•.• 2 2 4 rn 
7. Biologisch-warenkundliche 

Übungen .....••...•.....••• 2 2 4 rn 
8. Bettiebswirtschaftliches 

Seminar ........•........•.• 2 2 2 6 I 
9. Stenotypie und Textverarbei-

tung ........ „ ••••.•••.••••• 2 2 4 IV 
10. Englische Stenotypie und Text-

verarbeitung ..............•• 2 2 4 III 
11. Hauswirtschaft ............. , (4) (4) (4) {4) 8 ') (V) 
12, Leibesübungen ............. 2 2 2 2 2 10 (IV) 
13. Aktuelle Fachgebiete .....•.• 2 2 2 2 2 10 (1 bis VI) 

1) in drei aufeinanderfolgenden Jahrgängen 
1) vom Il. bis V. Jahrgang in drei oder vier aufeinanderfolgenden Jahrgängen 
') in zweien der ersten vier Jahrgänge 

Förderunterricht l) 

1. Deutsch ••••••••.........•• 2 2 2 6 (I) 
2. Englisch einschließlich Fach-

sprache ................... 2 2 2 6 I 
3. Zweite lebende Fremdsprache 

einschließlich Fachsprache •.• 2 2 2 6 I 
4. Mathematik und angewandte 

Mathematik •••. „ ..•. „ .... 2 2 4 1 
5. Betriebswirtschaftslehre ....•• 2 2 2 6 I 
6. Rechnungswesen ••..•.•...•• 2 2 2 6 I 
7. Wirtschaftliches Rechnen ....• 2 2 II 
8, Stenotypic und Textverarbei-

tung .•..• „ ............ „ .. 2 2 4 IV 

l) Als Kurs für einen oder mehrere Jahrgänge - jedoch nur für dieselbe Schulstufe - gemeinsam durch einen 
Teil des Unterrichtsjahres. Der Förderunterricht kann bei Bedarf je Unterrichtsjahr und Jahrgang höchstens insge-
samt zweimal für eine Kursdauer von jeweils höchstens acht Wochen eingerichtet werden. Ein Schüler kann je Unter-
richtsiahr in Kurse für höchstens zwei Unterrichtsgegenstände aufgenommen werden. 



Stück 9 a, Nr. 106 21 

II. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL UND 
ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUND-

SÄTZE 

A. Allgemeines Bildungsziel 
Die Handelsakademie dient im Sinne der §§ 65 

und 74 unter Bedachtnahme auf § 2 des Schul-
organisationsgesetzes dem Erwerb höherer Bil-
dung unter besonderer Berücksichtigung wirt-
schaftlicher Bildungsinhalte. 

Es sind insbesondere Denkmethoden sowie Ar-
beits- und Entscheidungshaltungen zu vermitteln, 
die den Absolventen sowohl zur unmitrelbaren 
-Ausübung eines gehobenen Berufes in Wirtschaft 
und öffentlicher Verwaltung als auch zur Auf-
nahme eines wissenschaftlichen Studiums befä-
higen. 

Ziel ist ein verantwortungsbewußter Mensch, 
der die Folgen seines eigenen Verhaltens und des 
Verhaltens anderer für die Gesellschaft über-
blicken und sich ein selbständiges Urteil bilden 
kann, der einerseits xur schöpferischen Allein-
arbeit, anderseits zur Kommunikation und 
Kooperation sowohl in fachspezifischen als auch 
in anderen gesellschaftlich relevanten Bereichen 
fähig ist, der die Notwendigkeit der eig.enen Wei-
terbildung einsieht und zu deren Erwerb sowohl 
durch seine fachlichen Vorkenntnisse als auch 
durch das Wissen um die geeigneten Fortbildungs-
quellen (insbesondere Fachliteratur) befähigt ist. 

B. Allgemeine didaktische Grundsätze 
Durch die Ausrichtung aller, insbesondere der 

wirtschaftswissenschaftlichen Un terriditsgegen-
stände, auf das Leitfach Betriebswirtschaftslehre 
soll jene gemeinsame Bildungswirkung aller Un-
terrichtsgegenstände erreicht werden, die dem 
Bildungsauftrag der Handelsakademie im Sinne 
des Schulorganisationsgesetzes und des Schulun-
ter.riditsgesetzes entspridit. 

In diesem Sinne kommt dem gesamten Lehr-
plan die Bedeutung eines Rahmens zu. Die Ver-
änderungen des Wirtschaftslebens zwingen zur 
ständigen Anpassung des Lehrgutes an die Be-
dürfnisse der Praxis. Daher ist die Einbeziehung 
aktuellen Wissensgutes, gegebenenfalls auch 
außerhalb des Lehrplanes, im Hinblick auf die 
Ergänzung des Lehrstoffes notwendig, wobei die 
sor,gfältige Auswahl des Lehrgutes der pädagogi-
schen Verantwortung des Lehrers überlassen 
bleibt. 

Die Arbeit in allen Unterrichtsgegenständen 
ist auf das Gesamtziel der Handelsakademie aus-
zurichtien; dazu ist die enge Zusammenarbeit 
aller Lehrer erforderlich. Pädagogische Beratun-
gen, Stoffverteilungspläne und sonstige geeignete 
Maßnahmen haben die Ausnützung aller sich 
bietenden Querverbindungen zwischen den Un-
terrichtsgegenständen sicherzustellen, zumal nur 

in einzelnen Teilgebieten eine gezielte Behand-
lung in zwei oder mehreren Unterrichtsgegen-
ständen vorgesehen ist. 

Der gesamte Untenicht ist unter Ausnützung 
der Querverbindungen, unter Heranziehung von 
geeignetem Ansd1auungsmaterial und unter 
wohlabgestimmter Einbeziehung der audiovisuel-
len Unterrichtsmittel praxisbezogen zu gestalten, 
wobei der letzte Stand der technischen Entwick-
lung zu berücksichtigen ist. 

Besondere Bedeutung ist in allen hiezu geeig-
neten Unterrichtsgegenständen der Politisdien 
Bildung, der umfassenden Landesverteidigung, 
der Gesundheitserziehung, der Medienerziehung 
und der Erziehung zur Aufgeschlossenheit gegen-
über Problemen des Umweltschutzes und des 
Verbraucherschutzes beizumessen. 

Einschlägige Sdiulveranstaltungen dienen zur 
Ergänzung des Unterrichts und zur Vermittlung 
von Einblicken in größere Zusammenhänge auf 
kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und so-
zialen Gebieten. 

Der gründlichen Erarbeitung in der notwen-
digen Beschränkung ist der Vorzug gegenüber 
einer oberflächlichen Vielheit zu geben. Aus dieser 
Grundhaltung heraus ist das exemplarische Leh-
ren und Lernen, insbesondere in den wirtschaft-
lichen und sozialwissenschaftlichen Fächern, be-
sonders zu pflegen. 

Der Lehrer wird daher die Methode seines Un-
terrichts so zu wählen haben, <laß der Schüler 
lernt, das Wesentlidie zu erkennen und Neues 
mit Interesse aufzunehmen. Bei der Darbietung 
des Lehrstoffes wird auf die vortragende Me-
thode niemals ganz verzichtet werden können, 
jedodi müssen auch andere Methoden verwendet 
werden, wie etwa die selbständige Erarbeitung 
durch Schüler, kurze Referate, Sammlung und 
Vergleidi von Beriditen der Massenmedien, Lö-
sungsversuche von Problemen nadi gruppendy-
namischen Gesichtspunkten, sinnvoller Einsatz 
vorhandener audiovisueller Mittel. Dabei ist ein 
Methodenwechsel motivations- und leistungsför-
dernd. 

Durdi die didaktischen Grundsätze, die den 
einzelnen Unterriditsgegenständen beigefügt 
sind, soll die pädagogische Initiative des Lehrers 
nicht eingeengt werden. Wahl und Anwendung 
der Methoden des Unterrichts sind dem Lehrer 
als schöpferische, von Verantwortung getragene 
Leistung grundsätzlid1 freigestellt. 

Die Erziehung des Schülers zur Selbständigkeit 1 
in der Arbeit, aus der die Freude an der eigenen 
Leistung erwächst, wird den Kern der pädagogi-
schen Arbeit in jedem Unterrichtsgegenstand bil-
den. Dieses Ziel kann erreicht werden, wenn der 
Schüler zu eigenständiger Behandlung komple-
xer Probleme geführt wird, die von ihm Initia-
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tiven z.ur selbständigen Informationsbeschaffung, 
\ zur Heranziehung originaler Quellen (Gesetzes-

texte, Fachzeitschriften, Famliteratur, Besorgung 

1 
von Informationen aus der Wirtschaft und aus 
der öffentlichen Verwaltung u. a.) verlangen. Da-
durdi soll außerdem im Schüler die Erkenntnis 
für die Notwendigk,eit der eigenen Weiterbildung 
geweckt und die Möglichkeit hiefür aufgezeigt 
werden. 

Die Behandlung von Fachproblemen, wie sie 
die Spezielle Betriebswirtsdiaftslehre fordert, ist 
stets unter dem Aspekt der Gesamta'USbildung 
zu ~ehen. Das vertiefte Eindringen in besondere 
Probleme eines Fachgebiete$ unter Einsatz von 
adäquaten Arbeitsmethoden hat insbesondere 
auch die Fähigkeit zum Erkennen und Lösen von 
fachspezifischen Prnblemen anderer betriebswirt-
schaftlicher Teilgebiete zu fördern. 

Im Sinne einer Vorbereitung für den unmittel-
baren Eintritt in das Berufsleben ist die Grup-
penarbeit, die in der Praxis immer wieder zur 
Problemaufbereitung und -bewältigung ange-
wandt wird, in den Unterricht der Handelsaka-
demie einzubauen. Die Gruppenarbeit ist dar-
über hinaus ein geeignetes Mittel zur Förderung 
der Bereitschaft und Fähigkeit zur Kommuni-
kation und zur Kooperation. 

Bei der Bildung der Arbeitsgruppen ist darauf 
zu achten, daß nicht immer gleidi befähigte Schü-
ler in einer Gruppe zusammengefaßt werden. Die 
Schüler sollen lernen, ihre Argumente zu formu-
lieren, den Konsens zu suchen und sich in der 
Gruppe sachlich durchzusetzen. Die aktive und 
passive Mitarbeit in der Gruppe ist vom Lehrer 
sorgfältig zu beobaditen. 

Das Bildungsgut dient nicht nur der fachlichen 
Ausbildung, sondern im Sinne einer Erziehungs-
funktion der Schule auch in hohem Maße der 
P.ersönlichkeitsformung. Der Unterricht hat in 
jedem Wissensgebiet die Wirtschaft als kulturelle 
und gesellschaftliche Funktion aufzufassen und 
den Wert der Arbeit als wesentliches persönlich-
keitsbildendes Element zu beionen. Die Verant-
wortung des Menschen in der Wirtschaft gegen-
über der Gemeinschaft ist bewußt zu machen. 

Ill. LEHRPLÄNE FÜR DEN RELIGIONS-
UNTERRICHT 

(Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 2 des Reli-
gionsunterrichtsgesetzes) 

t. a) Katholischer Religionsunterricht 
Bildungs- und Lehraufgabe: 
a) A 11 gemein: 

Der katholische Religionsunterricht an Han-
delsakademien sieht sidi ,im Rahmen des allge-
meinen Bildungszieles der Schule folgenden Auf-
gaben gegenüber: 

Dem Schüler soll, seinem Afoer entsprechend, 
die Fragesituation seiner menschlichen Existenz 
bewußt gemacht und als Frage nach Gott ge-
deutet werden. Es soll ihm Gelegenheit gegeben 
werden, sich mit den verschiedenen Antworten 
der Religionen und Weltanschauungen kritisch 
auseinanderzusetzen und die aktuellen geistigen 
Strömungen unter der Jugend eingehend zu ana-
lysieren. Die christlid1e Botschaft soll dem Schü-
ler als verheißungsvolles Angebot für die Gestal-
tung des eigenen Lebens verkündet werden, wo-
bei die Notwendigkeit der freien Glaubensent-
scheidung deutlich herauszu,tellen ist. Das Bild 
des mündigen Christen soll in sachlicher Aus-
einandersetzung mit anderen Menschenbildern 
aus der Heiligen Schrift sowie Beispielen aus der 
Kirchengeschichte und der Gegenwart als erstre-
benswert vor Augen gestelit werden; dabei ist 
besonders auf die Meisterung der Lebenspro-
bleme des jungen Menschen wie auf die künftige 
Bewährung in der Berufswelt hinzuarbeiten. Um 
den Schüler bei der Bewältigung dieser Aufgaben 
zu fördern, bietet der Religionsunterricht um-
fassende Orientierunßshilfen in den Grenzfragen 
zwischen Naturwissenschaft und ChristentJum, 
der christlichen Soziallehre unter besonderer Be-
rücksichtigung des wirtsdiaftlichen Bereichs, der 
Persönlichkeitsbildung und Menschenführung so-
wie den Voraussetzungen für das Apostolat in 
Wirtschaft und öffentlidiem Dienst an. Der Vor-
bereitung auf Ehe und Familie kommt entschei-
dende Bedeutung zu. 

Die selbstätige Formung einer auf der christ-
lichen Offenbarung aufbauenden Weltanschauung 
soll stets in enger Beziehung zu den Ergebnissen 
der Natur- und Geisteswissenschaften wie der 
künftigen Lebenssituation des Wirtschaftstreiben-
den angestrebt werden. Dazu ist ein entsprechen-
des Maß von Wissen über die Voraussetzungen 
und den Inhalt der katholischen Heilswahrheiten 
zu vermitteln, wobei auf den sachgemäßen Um-
gang mit der Heiligen Schrift und der Analyse 
der durch das II. Vatikanische Konz.il ausgelösten 
Entwicklung besonderer Wert zu legen ist. Kir-
chengeschicht!iche Fragen sind den Sachproble-
men zuzuordnen, um so den Schüler auf die 
Gesdiicht!ichkeit und Lebendigkeit von Kirche 
und Theologie hinzuweisen. 

Darüber hinaus hat der Rdigionsunterricht an 
Handelsakademien zur toleranten Achtung der 
Überzeugung des Andersdenkenden, aber auch 
zum tätigen Engagement in Kirche und Gesell-
schaft aufzufordern; der gemeinsdiaftsbildende 
und dynamische Charakter des Christentums ist 
dabei zu betonen. 

Die Liturgie soll als Vollzug des christlichen 
Lebens nicht nur im Unterricht lebensnah erör-
tert, sondern auch im Rahmen der religiösen 
Übungen als Feier der gläubigen Gemeinde an 
der Schule würdig und jugendgemäß gefeiert 
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werden. Einkehrtage oder religiöse Rildungstage 
sollen der Heranführung und der Festigung der 
Glaubensentscheidung dienlich sein oder auf den 
österlichen Sakramentenempfang vorbereiten. 

b) N a c h J a h r g ä n gen: 
I. J a h r g a n g: 
Jahresthema: 
Sinn und Ziel des Lebens ist Gott. 

Der Schüler soll eine hilfreiche Deutung seiner 
alters- und berufsbedingten Lebensfragen bekom-
men und dadurch befähigt werden, den Schritt 
von der Religiosität des Kindes zur selbstverant-
worteten Gläubigkeit des Jugendlieben zu voll-
ziehen. Er soll bewußt die Frage nach Gott stel-
len lernen und deren Beantwortung aus dem 
Raum der Geschichte, der Religionen und der 
Offenbarung in Christus erkennen und kritisch 
prüfen. 

II.Jahrgang: 
Jahresthema: 
Jesus Christus und seine Kin:he als Inhalt unseres 

Glaubens. 
Der Schüler soll zu Christus als seinem per-

sönlichen Herrn eine gläubige Beziehung finden 
und im Leben der Kirche seine heilbringende 
Gegenwart erfahren. Die liturgische Bildung soll 
ihm die sakramentale Zeichenhaftigkeit der Kir-
che und deren Bezeugung vor allem in der 
Euchari~tie näherbringen. 

III. J ab r gang: 
Jahresthema: 
Bewußte christliche Lebensgestaltung. 

Der Schüler soll die von Christus eröffnete 
Möglichkeit des erlösten Daseins bejahen lernen 
und in der Gemeinschaft der Menschen zu ver-
wirklichen trach~en. Die liturgische Bildung soll 
ihm aus <len verschiedenen Lebensvollzügen 
heraus einen Zugang zu den einzelnen Sakra-
menten eröffnen. 

IV. J a h r g an g: 
Jahresthema: 
Der Christ in der Gemeinschaft. 

Der Schüler soll auf senne spätere Bewährung 
in den verschiedene Lebensbereichen vorbereitet 
wer.den. Er soll den Religionsunterricht als eine 
wertvolle Orientierungshilfe für seine Tätigkeit 
in Beruf und Gesellsdiaft erfahren; er soll be-
fähigt werden, <lie sozialen Gegebenheiten in 
Staat und Wirtschaft nach christlicher W ertord-
nung zu beurteilen und apostolisch tätig zu 
werden. Das Verantwortungsbewußtsein für die 
künftigen Aufgaben in Ehe und Familie soll 
geweckt werden. 

V. J a h r g a n g: 
Jahresthema: 
Die Begegnung des jungen Chr.isten mit den mo-

dernen Zeitauffassungen. 
Dem Abiturienten soll die Auseinandersetzung 

mit den großen Gedanken der Menschheit, so-
weit sie die Gegenwart beeinflussen, im Ver~leich 
mit der christlichen Weltanschauung ermöglicht 
werden. Er soll dadurch befähigt w.erden, die 
Orientierung in der modernen Welt zu linden 
und neu aufkommende Zeitströmungen kritisch 
zu beurteilen. Die Zusammenschau der katholi-
schen Glaubenswahrheiten am En<le des Stu-
diums soll den Abiturienten zu einem reifen 
Verständnis der christlidien Heilsbotschaft füh-
ren und ihn zu einem bewußten Leben au$ dem 
Glauben in der Gemeinschaft der Kirche zu er-
muntern. 

Lehrstoff: 

1. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Die geistigen und körperlichen Probleme der 

Reifezeit, ihr Sinn für das ganze Leben und 
ihre Deutung auf Gott hin; Ich-Eindung und 
Gevrissensbildung. Die Geschlechtlichkeit und 
ihre Hinordnung auf Gemeinschaft und Liebe; 
das Generationsproblem und seine Bewältigung 
in Freiheit und Ehrfurcht; .der Beruf in seiner 
Auswirkung für .die Persönlichkeitsbildung. 

Die Fragen der Menschen nach Gott; V'ersuche 
der Beantwortung im Laufe der Menschheits-
geschichte und in .der Gegenwart; Stellungnahme 
zu den nichtchristlichen Religionen. 

Die Beantwor~ng der Gottesfrage aus der 
Bibel: der Gottesglaube Israels und die Gottes-
erfahrung der Propheten; das Gottesbild des 
Alten Testaments; die Offenbarung unter beson-
derer Berücksichtigung des Alten Testaments. 

Das Zeugnis Jesu in der Frage nach Gott; 
seine Gottesverkündigung; Gott als Vater und 
die Nähe der Gottesherrsdiaft. 

Jesus als Antwort Gottes auf tlie Frage der 
Menschen: die Überwindung von Leid und 
Sdiuld durch <len Erlösertod Jesu; <lie Eröffnung 
neuer Möglichkeiten und der Entwurf des Lebens 
auf die Zukunft hin kraft der Auferstehung und 
der Wiederkunft Christi; die Lebensbej;:hung 
durch das Christentum und ihre Auswirkungen 
für die Menschheit. 

Verantwortung als Antwort des von Go::t ge-
forderten Menschen; Gebet; Schuld und Verge-
bung; Bußsakrament; Gemeinschaft im Glauben; 
Kirche und Eucharistie. 

II. J a h r g a n g (2 Wochenstunden): 
Die Quellen von Jesus Christus; die Christus-

botschaft der Urkirche; die literarische und ke-
rygmatische Eigenart der Evangelien; ihre 
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Glaubwürdigkeit und Probleme der Schriftaus-
legung. 

Die historische Gestalt und das Wirken Jesu, 
seine Botschaft, sein Anspruch, sein Erlösungstod 
und seine Aufersvehung. 

Der erhöhte Herr; da>S Christusbild der wich-
tigsten neutestamendichen Schriften; die Entfal-
tung der dogmacischen Lehre von Christus und 
der Trinität durch Konzilien. Der Wandel des 
Chrüstusbildes in der Kirchengeschichte bis zur 
Gegenwart. 

Das Selbstverständnii der Kirche in den ver-
schiedenen Per-ioden der Kirchengeschichte und 
nach dem II. Vatikanischen Konzil. 

Die Lebensvollzüge der Kird1e: die Kirche als 
Ursakrament; die euchar0istische Gemeinde; die 
Selbstverwirklichung der Kirche in den einzelnen 
Sakramenten; die hierarchische Gliederung und 
das charismatische Leben aus dem Heiligen Geist; 
die Verkündigung des Gotteswortes. 

Die getrennte Christenheit: geschichtliche 
Wurzeln. ökumenische Bewegung. 

Die Zeidkhkeit und die Vollendung der Kir-
che: die K,irche der Sünder; die Gemeinschaft der 
Heiligen, die esd1atologische Pilger.schaft; die 
Wiederkunft Christi, das Gericht und die Voll-
endung der Kirche und der Welt im ewigen 
Reich Gottes. 

III. J a h r g a n g (2 Wochenstunden): 
Das christlid1e Menschenbild: der von Gott 

geschaffene, der begnadete und der sündige 
Mensch; die Erlösungsbedürftigkeit; die verschie-
denen Antworten in Vergangenheit und Gegen-
wart und die Antwort des christlichen Glaubens; 
Maria als Urbild des erlösten Menschen. 

Die allgemeinen Grundlagen des sittlichen 
Handelns: Gewissen, Willensfreiheit, sittliche 
Normen. 

Unser Glaube an Gott und unsere Liebe zu 
Gott: das Leben des Christen in der Kirche 
und aus der Kraft Gottes; die Grundlegung des 
Glaubens in der Taufe, seine Bezeugung iin der 
Liebe zu Gott und in der Verherrlichung seines 
Namens im Gebet und in der Eumaristiefeier; 
die Sakramente der Firmung und Weihe als Sen-
dung zum Dienst in der Kirche. 

Die Nächstenliebe: die grundsätzliche Bezogen-
heit des Menschen auf den Mitmenschen und die 
Gemeinschaft; das Leben als Erfüllung eines gött-
lichen Auftrags; der Schutz des Lebens; die Le-
bensbereiche, in denen sich die Nächstienliebe zu 
verwirklichen hat; das Sakrament der Ehe; Be-
ruf, Arbeit und Eigentum; Wahrhaftigkeit, 
Treue und Geheimnis. 

Unsere Hoffnung auf die Vollendung des 
christlichen Lebens: die Gefährdung des christ-
lichen Daseins durch die Sünde; die Aufforde-
rung zur Umkehr, das Sakrament der Buße; 
die Annahme des eigenen Schi<:ksals; das Opfer; 
die Heilsbedeutung von Leid und Tod; das Sa-
krament der Krankensalbung; der Tod als Voll-
endung und Läuterung des l.;ebens, die Möglich-
keit des endgültigen Heilsverlustes, die ewige 
Vollendung bei Gott. Die Hailserwartung als 
Antrieb zur Arbeit an der Verbesserung der 
Welt und zur Bewältigung der eigenen Lebens-
probleme. 

IV.Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Der Mensch als Gemeinschaftswesen: Das 

christliche Menschenbild als Ausgangspunkt der 
christlichen Auffassung von der Gesellschaft. Das 
Pcrsonalitätsprinzip, das Naturrecht, die Men-
schenrechte. Die Zuständigkeit der Kirche in so-
zialen Belangen. Die zunehmende Vergesellschaf-
tung. 

Der Christ in Ehe und Familie. 
Der Christ als Staatsbürger. 
Probleme der Völkergemeinschaft. 
Die Kirche als gesellschaftspolitische Größe in 

Österreich und in der Welt und die sich daraus 
ergebenden Probleme. 

Die Erhaltung des Freiheitsraumes innerhalb 
der Gesellschaft. 

Der Mensm in der industriellen Arbeitswelt. 
Die soziale Frage in Vergangenheit und Ge-

genwart. 
Die Wirtschaft nach der christlichen Sozial-

lehre: Fragen der Wirtschaftsethik und der Wirt-
schaftsordnung. 

Die Sozialfunktion des Eigentums. Der 
Mensch im Betrieb, Mitbestimmung, Sozialpart-
nerschaft, Management. -

V.Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Die Frage nach dem Sinn des Lebens und der 

Welt in den Religionen und Philosophien. Die 
Möglichkeiten und Grenzen wissensmaftlicher 
Erkenntnis. Glaube und Wissen. Die modernen 
Ideologien in ihrem Einfluß auf das Verhalten 
des Menschen. Die Herausforderung des Atheis-
mus. Die Säkularisation als theologisches Pro-
blem. 

Naturwissenschaft und Christentum: gesmicht-
liche Mißverständnisse und gegenwärtiges Ver-
hältnis. Evolutionismus und Positivismus. Id.een-
geschichtliche Hintergründe moderner Wirt-
schaftsauffas9Ungen. 

Der Mensch in seiner Selbstfindung und Ent-
faltung: die Kardinaltugenden; Autorität und 
Freiheit. 

Die psychologischen Erkenntnisse über den 
Menschen. Hoffnungen und Gefährdungen in 
der Entwicklung der Menschheit: Masserunensm, 
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Spezialistentum, Managertum, Daseinsangst, Ma-
nipulation, Emanzipation, Fortschrittsglaube, 
Massenmedien. Die Tiefenpsychologie in ihrem 
Verhältnis z.ur Religion, Psydiische Vorausset-
zungen für die Glaubensentsdieidung. Glaube 
und Charakterformung. 

Die Frage nach der Neuinterpretation des 
Glaubens, verbunden mit einer Zusammenschau 
der zentralen christlichen Wahrheiten. Das II. 
Vatikanische Konzil in seinen Zielsetzungen und 
Auswirkungen. Die modernen theologischen 
Strömungen, Versudi einer Wertung an Hand 
von einschlägigen theologischen Texten. Die Be-
tonung des praktischen Handelns in der moder-
nen Theologie. Symbol und Kult. 

Fragen der christlichen Lebensgestaltung. Die 
Gemeinde als Ort der Begegnung und als Kraft-
quelle für die Gläubigen. Zeitgemäße Formen des 
Apostolats. 

Didaktische Grundsätze: 
Der Lehrplan soll als Rahmenplan verstanden 

werden, wobei der Lehrstoff mehr nadi exem-
plarischen Gesichtspunkten ausgewählt werden 
kann. Die Intensität des Verstehens ist wichtiger 
als die Extensität des Lehrstoffes. Da die Glau-
benssituation in den einzelnen Schulen und Jahr-
gängen stark differiert, liegt es in der Verant-
wortung und dem klugen Ermessen des Lehrers, 
die Ansatzpunkte im Leben der Schüler für die 
Verkündigung der Offenbarungswahrheit und 
die Heranführung an eine bewußte Glaubensent-
scheidung zu ermitteln. Der Lehrer wird dem-
nach bei der Erstellung seines Unterrichtspro-
gramms von den Interessen und Bedürfnissen 
seiner Schüler auszugehen haben und den Lehr-
stoff nach kerygmatischen und lernpsychologi-
schen Erwägungen anordnen. Da auch innerhalb 
der Jahrgänge die Glaubens- und Interessenslage 
der Schüler meist ungleidi ist, muß der Lehrer 
danach trachten, durch abwechslungsreiche und 
interessante Gestaltung des Unterrichts dennodi 
alle Schüler anzuspredien. Der Lehrer wird sich 
dabei bemühen, auch bei der Behandlung von 
Einzelfragen die ganze Wirklichkeit des katholi-
schen Glaubens aufzuzeigen. 

Die Form der Unterweisung wird in erster 
Linie das Gespräch sein. Der einseitige Vortrag 
des Lehrers ist auf ein pädagogisch verantworte-
tes Maß z.u beschränken. Ansonsten wird sich der 
Religionsunterricht in abwechslungsreicher Folge 
entsprechend den behandelten Themen aller in 
der allgemeinen Unterrichtslehre zusätzlich vor-
gesehenen Formen bedienen: Diskussion, Quel-
lenarbeit, Gruppenarbeit, Referate, Lehrausgänge 
und die Verwendung von Lehr- und Lernmitteln 
aller Art. In bevorzugter Weise wird er Texte 
aus der Heiligen Schrift, einschlägige kirchliche 
Dokumente und solche Arbeitsmaterialien her-
anziehen, die der Erlebniswelt des modernen 

Jugendlichen, des künftigen Wirtschaftstreiben-
den wie des öffentlichen Angestellten entspre-
chen. 

Soweit der Religionsunterricht Wahrheit und 
Wissen vermittelt, ist der Unterrichtsertrag nach 
den allgemein gültigen Gesetzen der Didaktik 
anzustreben, zu festigen und zu sichern. Weil er 
sich aber in diesen Zielsetzungen nicht erschöpft, 
jedoch zur Gestaltung eines Lebens aus dem Glau-
ben anregen so11, muß vom .aktuellen Lehrstoff 
her immer wieder eine Brücke zur Verwirkli-
chung dieser Ziele im Leben der Kirche, des Be-
rufs und der Ge&el!schaf t geschlagen werden. Die 
Durchführung kirchlicher Lebensvollzüge soll 
entsprechend den Möglichkeiten auch im Rah-
mi<n der Schl\llgemeinschaft angestrebt werden. 

Didaktik und Methodik des Religionsunter-
richtes an Handelsakademien müssen sich der Tat-
sache bewußt bleiben, daß sein ·Ziel im Rahmen 
der wöchentlichen Unterrichtsstunden allein 
nicht realisiert weJ:1den kann, da hier viele außer-
schulische Faktoren mitspielen; jedoch soll der 
junge Mensch nicht nur mit den Grundlagen des 
christlichen Glaubens sachgerecht vertraut ge-
macht, sondern auch zu jener Nachdenklichkeit 
geführt werden, die die Voraussetzung für die 
gläubige Haltung bildet. Weiters muß darüber 
Klarheit bestehen, daß die Quellen didaktischer 
und methodischer Erkenntnisse sowohl in der 
Theologie wie in, den anthropologischen Wissen-
schaften z.u suchen sind. Der Religionsunterricht 
an Handelsakademien muß darüber hinaus die 
besondere Prägung der Schüler berücksichtigen, 
die sich aus der getroffenen Berufswahl und 
deren zumeist pragmatischer Denkungsart ergibt. 

Von den didaktischen Grundsätzen ist vor 
allem die Wirklichkeitsnähe zu beachten, um den 
Anschein von Ideologie und Doktrin zu verhin-
dern. Der Unterricht soll induktiven Charakter 
haben, vom Erfahrungsbereich der Schüler aus-
gehen und von dort her die Fragen sichtbar ma-
chen, die in der Offenbarung ihre Antwort fin-
den. So wird der Religionsunterricht zu einer 
Interpretation des gesamten Daseins. 

Um seine Lebensnähe zu erweisen, wird der 
Religionsunterridit nidit nur sadigemäß vorge-
hen, sondern auch in seinen Formulierungen zeit-
und altersgemäß bleiben. Diese Forderung ist am 
besten erfüllt, wenn die Schüler die Ergebnisse 
des Unterrichts in ihrer eigenen VorsteHungs-
und Sprachwelt wiederzugeben imstande sind. 

Die rationale Komponente des Glaubens soll 
dadurch deutlich werden, daß die Schüler an die 
Quellen der Glaubenserkenntnis herangeführt, 
zur Mitarbeit und zu persönlichem Fra.gen und 
Suchen angeregt werden. Diese geistige Tätigkeit 
soll allmählich vom Lehrer unabhängig werden. 
Da der Religionsunterricht auf ein allseitiges 
Wirklidikeitsverständnis hinzielt, wird er bei zu-
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nehmender Reife der Schüler in kluger Weise auf 
die begrenzten Erkenntnismöglichkeiten eines 
rein positivistischen Denkens hinweisen. Dadurch 
soll einer vereinseitigten Persönlichkeitsbildung 
vorgebeugt und der Schüle-r zu einer sachgemäßen 
und kritischen Beurteilung der geistigen Strö-
mungen in Gegenwart und Vergangenheit ge-
führt werden, Ohne den Eindruck erwecken zu 
wollen, daß der Religionslehrer in allen Sach-
gebieten kompetent ist. soll er sich bemühen, 
eine fundierte Einführung in philosophische, 
psychologische und soziale Fragen zu geben 
und sie christlich zu interpretieren, um dem Schü-
ler eine allseitige Orientierung in diesen für sein 
späteres Leben bedeutsamen Gebieten zu ermög-
lichen und gleichzeitig die Stellungnahme des 
mündigen Christen vorzubereiten. Querverbin-
dungen zu anderen Unterrichtsfächern sollen be-
wußt in die Unterrichtsplanung einbezogen wer-
den. 

1. b) Evangeli-scher Religionsunterricht 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Der Religionsunterricht an den berufsbildenden 

höheren Schulen hat in den Formen der Unter-
weisung und des Lehrgesprächs das mitgebrachte 
Wissen zu ergänzen und durch eine Glaubens-
und Lebenskunde zusammenzufassen. 

Das Ringen um das wahre Verständnis der 
Gnade, um die Gestalt der Kirche und um das 
rechte Leben des Christen in der Auseinander-
setzung mit den Fragen der Gegenwart ist so zu 
vertiefen, daß in dem jungen Menschen die 
Urteils- und Entscheidungsfähigkeit geweckt 
wird. Er muß selbst über Glaubensfragen grund-
sätzlicher Art sprechen und klar Stellung be-
ziehen können. 

Die Besonderheit der Organisation des evange-
lischen Religiomunterrichtes an diesen Schulen 
verlangt die Aufstellung von Themenkreisen, die 
in den unterschiedlich und wechselnd zusammen-
gesetzten Unterrichtsgruppen frei variiert werden 
können. Im Normalfall sind in einem Schuljahr 
drei inhaltlich verschiedene Themenkreise zu be-
handeln. 

Zu ihrer Erarbeitung sind Bibel und Kirchen-
gesangbuch unentbehrlich. 

Lehrstoff: 

l. J a h r g a n g (2 Wochenstunden): 

Naturwissenschaft und Glaube: 

Gott, der Schöpfer des Kosmos. Schöpfungs-
bericht, Evolution. Gott, der Schöpfer des 
Menschen: „Machet euch die Erde untertan." 
Schöpfung, Erhaltung, Vollendung. Mann und 
Frau. Gottes Gericht, Sündenfall. Turmbau zu 
Babel; Mensch und Technik. 

Themen aus der Geschichte der 
a 1 t e n Kirche: 

Apostelgeschichte und Paulus. Petrus und Rom. 
Die Kirche in heidnischer Umwelt (Offenbarung 
Johannes). Von der Gemeinde zur Kirche. 

D e r Ch r ist im t ä g 1 i c h e n Leben: 

Die Zehn Gebote und die Menschenrechte. Die 
soziale Frage; Innere Mission und Diakonie. 
Toleranz: NationaJ.ismus und Konfessionalismus. 
Zehn Jahre des Lebens sind Sonntag; gleitende 
Arbeitswoche. Dienst und Selbstsucht in der 
Arbeit. Freizeitgestaltung; Gebet und Hausan-
dacht. Pflicht und Urlaub, schöpferische Pause. 

L i e d e r u n d S p r ü c h e i m Z u s a m-
m e n h a n ,g m i t d e m K i r c h e n j a h r. 

II. Jahrgang (2 Wochenstunden): 

Bericht von Je s u s: 

Der Weg Jesu nad1 den Evangelien. Neu-
testamentliche Zeitgeschichte. Lesen eines Evan-
geliums in Auswahl. 

Themen aus der Geschichte der 
m i t t e l a 1 t e r 1 i c h e n K i r c h e: 

„Christliches Abendland". Germanenmission 
und frühes Christentum in Österreich. Kirchliche 
Erneuerungsversuche (Institution und Evange-
lium). Papsttum (Macht und Gnade). 

D e r e v an g e l i s c h e G o t t es dienst: 

Sinn und Aufbau. Die heilige Schrift als 
Wort Gottes, Schrift und Überlieferung. Die 
Predigt als lebendiges Wort. Bekenntnis, Gebet 
und Sakrament. Kirchenmusik. Kirchenbau. 
Bildende Kunst. Das Christusbild im Laufe der 
Jahrhunderte. Formen der Verkündigung (Lite-
ratur, Presse, Rundfunk, Film, Fernsehen). 

U n s e r K i r c h e n g e s a Ii g s b u c h. 

III. Jahrgang (2 Wochenstunden): 

Der Christus des G 1 au b e n s: 

Kreuz und Auferstehung. Gotteskindschaft im 
Heiligen Geist. Die Bergpredigt. Die Gemeinde: 
Kirche als Leib Christi. Christenheit (Einheit und 
Vielfalt). Sakramente. Die letzten Dinge. 

Die Reformation: 

Luther, Zwingli, Calvin. Reformation in 
Österreich. Warum ich evangelischer Christ bin. 

Der Leib: 
Der Leib als Tempel des Heiligen Geistes 

(1. Korinther 6, Psalm 8). Leibliche Schönheit, 
Lobpreis der Liebe (Hoheslied Salomonis, 
1. Korinther 13). Sexus - Eros - Agape. Ver-
antwortung für Leib und Seele. Hygiene, Sport, 
Tanz, Genußmittel, Unterhaltung. Euthanasie. 
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Schutz des keimenden Lebens, Selbstmord, Todes- IV. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN 
strafe. Schutz da Leibes und Lebens: Verkehrs- DER EINZELNEN UNTERRICHTSGEGEN-
unfälle, Unfallverhütung. Krankheit, Tod, Auf- STKNDE, AUFSTELLUNG DES LEHR-
ers~hung. STOFFES AUF DIE EINZELNEN SCHUL-
U m g a n g mit d er Bi b e !. STUFEN OAHRGXNGE), DIDAKTISCHE 

GRUNDS.XTZE 
IV. Jahrgang (2 Wochenstunden): 

Die Welt der Religion e n: 
Offenbarung und Retigion. Primitive Reli-

gionen und moderner Aberglaube. Polytheis-
mus - Monotheismus. Israel, Buddhismus, 
Hinduismus, Islam. Leistungs-, Offenbarungs- und 
Erlösungsreligionen. Christus, die Antwort auf 
die Erlösungssehnsucht der Welt (Weltmission). 

D e r n a c h t ri d e n t i n i s c h e K a t h o 1 i-
z i s m u s: 
Katholische Reform und Gegenreformation. 

Probleme der Los-von-Rom-Bewegung. Vatica-
num I und II. Unsere römisch-katholische Um-
welt. 

Der Christ in der modernen W e 1 t: 
Evangelium und Weltanschaung. Die christliche 

Verantwortung für die Völker. Das Mühen um 
den Frieden. Die Sorge für Verachtete, Verfolgte 
und Notleidende. 

Die Bedeutung der kirchlichen 
Handlungen im menschlichen 
Leben. 

V. Jahrgang (2 Wodienstunden): 

D i e K i r c h e u n d d i e K i r c h e n: 
Heilungs- und Erweckungsbewegungen. 

Sekten - Volkskirche - Freikirche. Bekennt-
niskirche. ökumenische Bewegung. Evangelisdie 
Gemeinde und Kirdie in Österreid1. 

Der Christ im Staat Kirche 
und Staat: 
Christ und Policik (Römer Kap. 13, Offen-

barung Kap. 13). Kirchenstaat, Staatskirche, 
Trennungen von Staat und Kirc.he. Staat und 
Kirche in Partnerschaft (Protestantengesetz 1961 ). 

Christliche Verantwortung in 
F a m i 1 i e u n d G e s e 11 s c h a f t: 
Die industrielle und technische Massengesell-

schaft. Arbeit, Arbeitswelt, Beruf, Berufswahl. 
Ehe und Ehelosigkeit. Die Familie in der bäuer-
lichen und industlliellen Gesellschaft. 

Chdstliche Verantwortung in der 
Gern eind e: 

Christlicher Glaube oder Religiosität. Christ-
liche Liebe oder Humanität. Christlich.e Hoffnung 
oder Fortschrittsglaube. Vielfältiger Dienst in der 
Gemeinde. Katechismus und. Bekenntnisschriften 
(in Auswahl). 

A. P f 1 i c h t g e g e n s t ä n d e 

2. Deutsch 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Fähigkeit und Bereitsdiaft zu Kommunikation, 
Kooperation und Toleranz. Konzentration und 
Genauigkeit bei der Arbeit. 

Kenntnis zweckmäßiger individueller Lern-
methoden. Gewandtheit und Richtigkeit im 
mündlichen und schriftlidien Gebrauch der 
deutsdien Sprache mit Beachtung wirtschaftlicher 
Bereiche. 

Fähigkeit zu logischen, vollständigen und un-
mißverständlichen Äußerungen. 

Sichere Beherrsd1Ung der Rechtschreibung. 
Kenntnis der Grammatik und der Entwicklung 

der deutschen Sprache. Verständnis der deutsch-
sprachigen Literatur und ihrer Entwicklung. 
Kenntnis bedeutender deutschsprachiger Werke 
mit besonderer Berücksiditigung <ler österreichi-
schen Literatur. 

Kenntnis der Verbindungen zum Schrifttum 
anderer Völker. 

Einblick in die Weltliteratur und ihre wesent-
lichen Werke. 

Selbständige Auseinandersetzung mit der Lek-
türe. 

Achtung kultureller Werte, insbesondere des 
Buches. 

Ethische und ästethische Erlebnisbereitschaft 
und Urteilsfähigkeit. 

Vertieftes Kultur- und Geschichtsbewußtsein 
durch Verständnis für die Ausdrucksformen der 
Kunst. 

Vertrautheit mit den Bildungs-, Unterhaltungs-
und lnformationsmöglichkeitien der Massen-
medien. Fähigkeit des Lesers, Hörers und Zu-
schauers zu kritischem Urteil und selektivem 
Gebrauch. 

Lehrstoff: 

1. Jahrgang (3 Wochenstunden): 

Mündlicher Ausdruck: 
Sinngemäßes und riditiges Lesen und Spredien; 

mundartfreie Ausspradie; mündliche Wiedergabe 
von Erlebtem, Gelesenem und Besprod1enem; 
Redeübungen und Kurzreferate; Einführung in 
die freie Diskussion; Rollenspiele. 
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Schrift!idier Ausdruck: 
Rechtschreibung und Zeichensetzung; häufig 

vorkommende Fremdwörter; Gebrauch von 
Wörterbüchern und Nachschlagwerken. 

Sprachkunde: 
Laut-, Wort- und Satzlehre; sicheres Erkennen 

des Satzbaues; dir.ekte und indirekte Rede; Wort-
bildung und Bedeutungswandel; sprachliche Aus-
drucksmittel (z. B. Metapher, Vergleich, Ironie). 

Schriftlicher Ausdruck: 
Stilkundliche Übungen; Erlebnisaufsatz; Nach-

erzählung; Inhaltsangabe; Bericht. 
Schrifotum: 

Ausgewähl1ie Proben aus der Litcralt'Ur, beison-
ders des österreichischen Schrifttums; über-sieht 
über die Dichtungsgattungen; Grundlegendes aus 
der Verslehre. 
Mediener:zii.<ehung: 

Bedeutung von Film, Fernsehen, Hörfunk, 
Presse; Auswahlprozesse im Medienangebo.t; 
gesellschaftliche, wirtschaftliche und politisd1e 
Aspekte. 

II. Jahrgang (2 Wochenstunden): 

Sachaufsatz mit erhöhten Anforderungen. 
Problemarbeit. Stoffsammlungen und Gliede-
rungsübungen; Protokoll; Stilübungen. 

Schrifttum: 
überblick über die Entwicklung des deutsch-

sprachigen Schrifttums von der Klassik bis ein-
schließlich Biedermeier mit ausgewählten Proben; 
bedeutende Werke der Weltliteratur; Proben der 
Literatur der Gegenwart. 
Medienerziehung: 

Bildung und Information in den Massen-
medien (Entstehung, Auswahl und Veränderung 
von Nachrichten innerhalb des Informations-
flusses), Erkennen von Intentionen; Bewertung 
der Quellen; Konsumgewohnheiten. Programm-
auswahl. 

IV. Jahrgang (3 Wochenstunden): 

Mündlicher Ausdruck: 
Referat (Gliederung, Stichwortmanuskript); 

Statement; Interview (Information - Konfron-
tation - Fragetypen). 

Sprachkunde und Rechtschl'leibung: 
. Fesoigung der Rechtschreibung und Zeichen-

übungen im sinngemäßen und richtigen Lesen 1 setzung; Erweiterung des Wortschatzes; Be-
und Sprechen; Redeübungen und Kurzreferate; sprechung häufig verwendeter Fremdwörter. 
freie Diskussion. Sch 'f l'ch A d ck 

Mündlid1er Ausdruck: 

Sprachkunde und Rechtschreibung: 
Kurzer überblick über die Gesdiid1te der 

deutschen Sprache; Besprechung häufiger Fehler; 
häufig vorkommende Fremdwörter. 
Schr.ifdicher Ausdruck: 

Sachaufsatz; Stoffsammlung; Gliederungs- und 
Stilübungen; Protokoll; Charakteristik. 
Schrifttum: 

überblick über die Entwicklung des deutsch-
sprachigen Schrifttums bis einschließlich Vor-
klassik mit ausgewählten Proben. Hinweise auf 
die Weltliteratur. Auswahl aus der Literatur der 
Gegenwart. 

Medienerziehung: 
Werbung und Information; Verhaltenssteue-

rung und Meinungsbildung. Intentionen der 
Mediengestalter; Auswahlmöglichkeiten der Kon-
sumenten. 

III. Jahrgang (3 Wochenstunden): 
Mündlicher Ausdruck: 

Redeübungen mit erhöhten Anforderungen; 
Diskussion. 

Sprachkunde und Rechllschl"eibung: 
Übungen und Ergänzungen nach Bedarf; Hin-

weise auf Zusammenhänge mit den an der Schule 
gelehrten Fremdsprachen. 

n t 1 er us ru : 
Sachaufsatz mit erhöhten Anforderungen; 

Problemarbeit; Textinterpretation. literarische 
und wirtschaft.l-iche Facharbeit. 

Schrifttum: 
überblii:k über die Entwicklung des deutsch-

sprachigen Schrifttums vom Realismus bis zur 
Gegenwart mit ausgewählten Proben; bedeutende 
Werke der Weltliteratur. 
Medienerziehung: 

Die Unterhaltung und die Massenmedien: Ver-
haltenssteuerung über den Emotionsfaktor, Bil-
dung von Klischees, Beinflussung des Weltbildes. 
Mögliche Rückwirkungen auf die Gesellschaft und 
die politisdien Entscheidungen. Erlebnisverarbei-
tung durch das Gespräch. Programmauswahl. 

V. Jahrgang (2 Wochenstunden): 

Mündlidier Ausdruck: 
Debatte; Rede; Ansprache. 

Sprachkunde und Rechtschl"eibung: 
Probleme der Rechtschreibung und Zeichen-

setzung; Erweiterung des Wortschatzes; :Be-
sprechung häufig vorkommender Fremdwörter. 

Schriftlicher Ausdruck: 
Problemarbeit; literarische und wirtsdi.aftliche 

Facharbeit; Interpretationsarbeit. 
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Schrifttum: 
Bedeutende Werke der Gegenwartsliteratur; 

exemplarische Behandlung aktueller Gegenwarts-
probleme anhand des modernen deutschsprachigen 
Schrifttums und der Weltliteratur. 
Medienerziehung: 

Spiegelung akuteller Ereignisse in den Massen-
medien; Meinungsbildung und Verhaltenssteue-
rung; Verstärkung und Abschwächung gesell-
schaftlicher Prozesse; selbständiges Gestalten mit 
Medien. 

Didaktische Grundsätze: 
Der Deutschunterricht soll - in Zusammen-

arbeit mit den anderen Gegenständen - ein um-
fassendes Sprach-, Kultur- und Geschichtsbewußt-
sein wecken. Die gesamteuropäische und außer-
europäische Kultur ist zu berücksichtigen. 

Von Querverbindungen zu den anderen Unter-
richtsgegenständen ist Gebrauch zu machen. 

Der mündliche Ausdruck ist durch Übungen 
zu fördern, die zum ausdrucksvollen Sprechen 
und Lesen führen und die Beherrschung der freien 
Rede ermöglichen. In den oberen Jahrgängen 
ist besonders die Diskussion zu pflegen. 

Die Grammatik soll das Verständnis für den 
Aufbau der Sprache vertiefen und den sprach-
lichen Ausdruck verbessern. Sie ist nicht Selbst-
zweck, sondern Voraussetzung für zwischen-
menschliches Verständnis und situationsgerechte 
Verständigungsfähigkeit. 

Der Schüler ist anzuhalten, klar, deutlich und 
dialektfrei zu sprechen. . 

Ständige Übungen sollen zur sicheren Beherr-
schung der Rechtschreibung führen. 

Dem Aufsatzunterricht sollen als Grundlage 
altersgemäße Themen dienen, die dem Bildungs-
ziel der Schule entsprechen. Gliederungsübungen 
schulen das logische Denken, Ausdrucksübungen 
bilden den stilistischen Geschmack und sind Aus-
gangspUlllkt für Stilkunde. 

Bei der Behandlung des Schrifttums sind dem 
Schüler ausgewählte Werke der Literatur zu 
vermitteln. Ihre Entstehung ist aus ihrer Zeit 
heraus verständlich zu machen, Bezüge zur 
Gegenwart sind herzustellen, das Allgemein-
Menschliche hat Vorrang vor dem rein Literari-
schen, das Verständnis des Einzelwerkes vor dem 
literaturgeschichtlichen überblick. 

Audiovisuelle Lehrmittel (Fernsehen, Hörfunk, 
Tonband, Schallplatte, Dia, Film u. a.), Lektüre 
von Zeitungsartikeln und kulturelle Veranstal-
tungen, wie Theateraufführungen und Dichter-
lesungen, sollen den Unterricht lebendig ge-
stalten und ergänzen. Argumentation, Diskussion 
und Debatte schärfen die Fähigkeit zu kritischer 
Beurteilung der Massenmedien durch Infor-
mationsvergleiche und Erkennbarmachen von 
Klischees. 

Schularbeiten: je drei vom I. bis V. Jahrgang, 
hievon mindestens je eine zwei- oder drei-
stündige im IV. und V. Jahrgang 

3. Englisch einschließlich Fachsprache 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Oberstes Ziel ist die Fähigkeit des Schülers, 
sich der Fr.emdsprache als Mittel zur Verständi-
gung und Zusammenarbeit zu bedienen, Gehörtes 
und Gelesenes zu verstehen und sich mündlid1 
und schriftlich auszudrücken. 
Anzustreben sind: 

Fähigkeit zur Kommunikation auf Gebieten 
der Alltags- und Wirtschaftssprache; 

Sicherheit in der Rechtschreibung und eine zu-
mindest phonemrichtige Aussprache; 

Sicherheit in der Verwendung der wesentlichen 
grammatischen Strukturen; 

Fähigkeit, fremdsprachige Texte politischer, 
kultureller, wissenschaftlicher und vor allem 
wirtschaftlicher Natur zu verstehen und ms 
Deutsche zu übersetzen; 

Sicherheit iim Abfassen und übersetzen (ins 
Deutsche und in die Fremdsprache) gebräuchlid1er 
Geschäftsbriefe, vor allem ·des Außenhandels, und 
Kenntnis des dazu notwendigen bet.t'liebswirt-
schaftlichen Wort- und Phrasenschatzes; 

Einblicke in wesentliche Aspekte des staatlichen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Lebens der 
englischsprechenden Länder und in die Beziehun-
gen dieser Länder zu Österreich; 

Fähigkeit zu logischem Denken, Konzentration 
und Genau.igkeit bei der Arbeit; 

Fähigkeit und Bel'eitschaft zur selbständigen 
Weiterbildung; Vertrautheit mit den Medien und 
den durch sie gegebenen Bildungsmöglichkeiten; 

Verständnis für die Eigenart der englisch-
sprechenden Länder; 

Bereitschaft zu Toleranz und Zusammenarbeit. 

Lehrstoff: 
I. Jahrgang (3 Wochenstunden): 
Thematischer Bereich: 

Der Mensd1 und seine Umwelt: Körper, Klei-
dung, Mahlzeiten, Familie, Haus, Schule, Ein-
kauf, Freizeit, Beruf, Zeit, Wetter, Geld. 
Kommunikation: 

Frage und Antwort, Zwiegespräch, Darstellung 
.einfacher Sachverhalte, Zusammenfassung. 

Sprachstn1ktur: 
Aussprache, Int onation; Schreibung; die 

Formen- und Satzlehre, soweit sie für die Alltags-
sprache erforderlich ist (vom Zeitwort: Principle 
Parts, Zeiten, einfache Form und Verlaufsform, 
Aspekt, Modus, Bedingungs- und Leideform, 
Modalverben und Ersatzformen, indirekte Rede, 



30 Stück 9 a, Nr. 106 

Gerund als Subjekt und Objekt); Frage und Sprachstruktur: 
Verneinung, Wortstellung, Hauptsatz, Gliedsatz. Besonderheiten der Formen- und Satzlehre. 

II. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Thematischer Bereich: 

Das Leben in der Gemeinschaft: Gemeinde, 
Geschäfte, Verkehrsmittel, Bank, Post, Büro, 
Rundfunk, Fernsehen, Kino, Theater, Sport, 
Reisen. ' 
Kommunikation: 

Frage und Antwort, Gespräch, Beschreibung, 
Bericht, Zusammenfassun.g, Privatbrief. 
Sprachstruktur: 

Ergänzung der im ersten Jahrgang behandelten 
Strukturen. 

Verkürzte Nebensätze, Konditionalsätze. 
Infinitiv-, Gerund- und Partizipialkonstruk-

tionen. 

III. Jahrgang (3 Wochenstunden): 
Thematischer Bereich: 

Industrie und andere Produktionsformen; 
innerbetriebt.iche Organisation, Formen der be-
trieblichen Organisation, Groß- und Kleinhandel, 
Dienstleistungen der Bank, Zahlungsmittel; 
Fremdenverkehr; staatliche und politische Ein-
richtungen; wesentliche Beiträge aus den Bereichen 
<ler Kultur und der Bildung. 

Kaufmännischer Schriftverkehr: Anfrage, An-
gebot, Auskunft, Bestellung, Auftragsbestätigung, 
Versandanzeige, Zahlungsverkehr. 
Kommunikation: 

Frage und Antwort, Beschreibung, Zusammen-
fassung, Übersetzung einfacher Texte, Kurz-
referat, Geschäftsbriefe. 
Sprachstruktur: 

Unterschiede zwischen britischem und ameri-
kanischem Englisch in Aussprache, Schreibung 
und Wortschatz. Besonderheiten der Formen-
und Satzlehre. 

IV. J a h r g a n g (2 Wochenstunden): 
Thematischer Bereich: 

Internationale wirtschaftliche, politische und 
kultwelle Beziehungen; 

Außenhandel, Zölle, Steuern, Banken, Börsen, 
Versicherungen; 

bezeichnende Beiträge der englischsprechenden 
Länder zum Bild unserer Gesellschaft. 

Kaufmännischer Schriftverkehr: Scheck, Wech-
sel, Akkreditiv, Mängelrüge, Mahnbriek, Stellen-
bewerbung, Empfehlungsschreiben. 
Kommunikation: 

Frage und Antwort, Zusammenfassung, Stel-
lungnahme, Diskussion, Referat, Übersetzung 
aktueller Texte, Geschäftsbriefe. 

V. Jahrgang (3 Wochenstunden): 
Thematischer Bereich: 

Wirtschaftliche, politische und kulturelle Be-
ziehungen der englischsprechenden Länder zu 
Österreich; 

aktuelle Probleme (z. B. Energieversorgung, 
Arbeitsmarkt, Währung, Umweltschutz, Manipu-
lation durch Medien, Überbevölkerung). 

Kaufmännischer Schriftverkehr: Werbung, Ver-
tretungen, Spedition, Versicherung; Sprache der 
Telekommunikation. 
Kommunikation: 

Frage und Antwort; stichwortartige Nieder-
schritt von Gehörtem; Zusammenfassung auf 
Grund von Aufzeidmungen; Abfa~sen von ein-
fachen Protokollen; Diskussion; Referate (wo-
möglich unter Zuhilfenahme von selbständig 
eingeholter Information); Übersetzungen aktu-
eller Texte wirtschaftlichen, politischen und kul-
turellen Inhaltes; Geschäftsbriefe. 

Sprachstruktur: 
überblick über die Formen- und Satzlehre; 

Unterschiede zwischen gesprochenem und ge-
schriebenem En-glisch; Stilebenen. 

Didaktische Grundsätze: 
Als Unterrichtssprache ist so weit w1e mög-

lich die Fremdsprache zu verwenden. 
In allen Jahrgängen sind Aussprache, Intona-

tion und Rechtschreibung durch entsprechende 
Übungen zu schulen. Die Fähigkeit, die Laut-
schrift zu lesen, ist im ersten Jahrgang zu ver-
mitteln und in den folgenden Jahrgängen ent-
sprechend zu pflegen (Übungen .mit dem Wör-
terbuch). 

Audiovisuelle Mittel, wie Film, Schallplatte, 
Tonband, Sprachlabor, Overhead-Transparent, 
geeignete Rundfunk- und Fernsehsendungen, 
sollen den Unterricht intensivieren und aktuali-
sieren, vor allem aber zu einem besseren Ver-
ständnis des von einem „native speaker" ge-
sprochenen Englisch führen. 

Die in den einzelnen Jahren angeführten 
Kommunikationsformen sind in erster Linie in 
den im thematischen Bereich angegebenen Sach-
gebieten schriftlich und mündlich zu üben. Dar-
über hinaus können in allen Jahrgängen erzäh-
lende Texte und Theaterstücke verwendet wer-
den. 

Der Grundwortschatz, gebräuchliche Wendun-
gen aus dem Alltagsenglisch und „conversational 
patterns" sollen vor allem im ersten und zwei-
ten Jahrgang vermittelt werden. In den folgen-
den Jahrgängen wird der Wortschatz aus dem 
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Bereich der Wirtschaft erarbeitet, wobei jedoch 
der Ausbau des allgemeinen Wort- und Phra-
senschatzes nicht vernachlässigt werden darf. 
Dieser Grundsatz ist auch bei der Auswahl des 
Gesprächs-, Hör- und Lesestoffes zu beriicksich-
tigen. Dem Schüler unbekannte Wörter sollen 
in erster Linie im Satzzusammenhang dargebo-
ten werden. Vom dritten Jahrgang an soll der 
Schüler in den richtigen Gebrauch des zweispra-
chigen Wörterbuches eingeführt werden; dies 
ist auch für die spätere Geschäftspraxis von Be-
deutung, in der das Wörterbuch oft das einzige 
Hilfsmittel da-rstellt. Der Festigung und dem Aus-
bau des bereits erworbenen Wortschatzes dienen 
Zusammenstellungen von Wendungen und Wör-
tern nach verschiedenen Gesichtspunkten (sach-
liche und sprachliche Zusammengehörigkeit, 
Ausdruckswert, struktureller Wert im Satz 
usw.). Nach Möglichkeit soll auf etymologische 
Zusammenhänge mit der Muttersprache und mit 
der anderen Fremdsprache hingewiesen werden. 
Der Grammatikunterricht ist nicht Selbstzweck, 
sondern Voraussetzung für Verständnis und 
situationsgerechte Verständigungsfähigkeit. Er 
soll in den Beispiel- und Übungssätzen Alltags-
sprache und Fachsprache berücksichtigen. Der 
Lehrer wird vom praktischen Beispiel ausgehen, 
die jeweilige Sprachstruktur bewußt machen 
und den Schüler durch geeignete Übungen zu 
einer korrekten Anwendung der erworbenen 
Sprachstruktur führen. Der Grammatikunter-
rid1t soll in erster Linie zu einer aktiven Be-
herrschung der Formen- und Satzlehre hinlei-
ten, die für die Alltagssprache von Bedeutung ist. 
Vom II. Jahrgang an sind auch die vorwiegend 
im geschriebenen Englisch vorkommenden gram-
matischen Phänomene zu berücksichtigen; anzu-
streben ist hier allerdings nur die passive Be-
herrschung im Hinblick auf die Übersetzung ins 
Deutsche. Diese Einschränkung gilt nicht für jene 
Teile der Formen- und Satzlehre, die für das 
geschriebene Englisch des kaufmännischen 
Schriftverkehrs von Bedeutung sind. 

Die Übersetzung in die Muttersprache ist im 
ersten und zweiten Jahrgang in erster Linie Ver-
ständnishilfe. Vom dritten Jahrgang an soll der 
Schüler die Fähigkeit erwerben, zusammenhän-
gende Texte (vor allem aus dem Bereich der 
Wirtschaft) ins Deutsche zu übertragen. Die ge-
legentliche Obersetzung in die Fremdsprache 
dient der Festigung anderer Fertigkeiten (Be-
herrschung der Idiomatik, der Grammatik, des 
Wortschatzes usw.). Im kaufmännischen Schrift-
verkehr sollen einfache Geschäftsfälle, vor allem 
des Außenhandels, anhand von Musterbriefen 
geübt werden, die in Ausdruck und Inhalt der 
derzeitigen Praxis entsprechen. Die Fähigkeit, 
Geschäftsbriefe in die Fremdsprache zu über-
setzen, ist hier :mzustreben. Je nach Thema sind 
Querverbindungen zu anderen Gegenständen, 

besonders aber zur Betriebswirtschaftslehre, her-
zustellen. 
Schularbeiten: je drei im I. bis V. Jahrgang, hie-

von mindesten-s eine zweistündige im V. Jahr-
gang. 

4. Zweite lebende Fremdsprache einschllcßlkh 
Fachsprache 

(Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, 
Tschechisch, Serbokroatisch, Slowenisch) 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Oberstes Ziel ist die Fähigkeit des Schülers, 

sich der Fremdsprache als Mittel zur Verständi-
gung und Zusammenarbeit zu bedienen, Gehör-
tes und Gelesenes zu verstehen und sich münd-
lich und schriftlich auszudrücken. 

Anzustreben sind: 
Fähigkeit zur Kommunikation auf Gebieten 

der Alltags- und Wirtschaftssprache; 
Sidierheit in der Rechtschreibung und eine 

zumindest phonemrichtige Aussprache; 
Sicherheit in der Verwendung der wesentli-

chen grammatisdien Strukturen; 
Fähigkeit, fremdsprachige Texte politischer, 

kultureller, wissenschaftlicher und vor allem 
wirtschaftlicher Natur zu verstehen und ins 
Deutsche zu über~etzen; 

Sidierheit im Abfassen und übersetzen (ins 
Deutsche und in die Fremdsprache) gebräuch'li-
cher Geschäftsbriefe, vor allem des Außenhan-
dels, und Kenntnis des dazu notwendigen be-
triebswirtschaftlichen Wort- und Phrasenschatzes; 

Einblicke in wesentliche Aspekte des staatli-
dien, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens 
der Länder des betreffenden Sprachraumes und 
die Beziehungen dieser Länder zu Österreich; 
Fähigkeit zu logischem Denken, Konzentration 
und Genauigkeit bei der Arbeit; Fähigkeit und 
Bereitschaft zur selbständigen Weiterbildung; 
Vertrautheit mit den Medien und den durch sie 
gegebenen Bildungsmöglichkeiten; 

Verständnis für ·die Eigenart der Länder des 
betreffenden Sprachraumes; 

Bereitschaft zu Toleranz und Zusammenarbeit. 

Lehrstoff: 

a) Eine romanische Sprache 
(Französisch, Italienisch, Spanisch) 

II. Jahrgang (4 Wochenstunden): 

Thematisdier Bereich: 
Der Mensch und seine Umwelt: Körper, Klei-

dung, Mahlzeiten, Familie, Haus, Schule, Ein-
kauf, Freizeit, Beruf, Zeit, Wetter. Geld. 
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Kommunikation: 
Frage und Antwort, Zwiegespräch, Zusammen-

fassung, Darstellung einfacher Sachverhalte. 
Sprachstruktur: 

Aussprache, Intonation; Schreibung; Formen-
und Satzlehre, insbesondere: Hauptwort, Arti-
kel, Teilungsartikel, Eigenschaftswort, Fürwort, 
Umstandswort, Zahlwort, Hilfszeitwörter, regel-
mäßige und wichtigste unregelmäßige Zeitwör-
ter in Gegenwart, Vergangenheit., Zukunft, Mit-
vergangenheit und Bedingungsformc Frage, Ver-
neinung, Wortstellung, Gliedsatz. 

III. Jahrgang (3 Wochenstunden): 
Thematischer Bereich: 

Das Leben in der Gemeinschaft: Gemeinde, 

Steuern, Banken, Börse, Versicherungen; aktu-
elle Probleme (z. B. Energieversorgung, Arbeits-
markt, Umweltschutz, Fremdenverkehr). 

Kaufmännischer Schriftverkehr: Mängelrüge, 
MahnbrJefe, Stellenbewerbung, Empfehlungs-
schreiben, Werbung, Venrctungen, Versicherung; 
Sprache der Telekommunikation. 
Kommunikation: 

Frage und Antwort, Zusammenfassung, Dis-
kussion, Referate, übersetzen aktueller Texte 
winschaftlichen, politischen und kulturellen In-
halts; Geschäftsbriefe. 
Sprachstruktur: 

Vertiefung und Ergänzung 
stoffes und der Übungen. 

anhand des Lese-

Geschäfte, Verkehrsmittel, Bank, Post, Büro, b) Eine slawische Sprache 
Rundfunk, Fernsehen, Kino, Theater, Sport, Rei-
sen. (Russisch, Tschechisch, Serbokroatisch, Slowe-

Kommunikation: 
Frage und Antwort, Gespräch, Beschreibung, 

Zusammenfassung, Privatbriefe, Nacherzählung. 
Sprachstruktur: 

Erweiterung und Vertiefung der Formen- und 
Satzlehre, insbesondere: Fürwort, restliche Zei-
ten, unregelmäßige Zeitwörter, Möglichkeits-
form, indirekte Rede, Satzkürzungen, Neben-
sätze. 

IV. J a h r gang (4 Wochenstunden): 
Thematischer Bereich: 

Innerbetriebliche Organisation; Formen der 
betrieblichen Organisation, Industrie und Land-
wirtschaft, Produktion, Groß- und Kleinhandel, 
Dienstleistungen der Bank, Zahlungsmittel; 
s.taatliche und politische Institutionen; 

wesentliche Einrichtungen aus den Bereichen 
der Kultur und der Bildung. 

Kaufmännischer Schriftverkehr: Anfrage, An-
gebot, Bestellung, Auskünfte, Auftragsbestäti-
gung, Versandanzeige, Zahlungsverkehr; Sd1eck, 
Wedisel; Akkreditiv; Transport, Spedition. 
Kommunikation: 

Frage und Antwort, Gespräch, Beschreibung, 
Zusammenfassung, Übersetzung angemessener 
Texte, Kurzreferat, Geschäftsbriefe. 
Sprachstruktur: 

Ergänzung und Festigun,g der Formen- und 
Satzlehre (Verwendung der Zeiten und Aussage-
weisen) anhand des Lesestoffes und der Übun-
gen. 

V. Jahrgang (3 Wochenstunden): 
Thematischer Bereich: 

Wirtschaftliche, polltische und kulturelle Be-
ziehungen zu Österreich; Außenhandel, Zölle, 

nisch) 

II. Jahrgang (4 Wochenstunden): 
Thematischer Bereich: 

Der Mensch und seine Umwelt: Körper, Klei-
dung, Mahlzeiten, Familie, Haus, Schule, Beruf, 
Zeit, Wetter, Geld, Film, Rundfunk, Fernsehen. 
Kommunikation: 

Frage und Antwort, Zwiegespräch, Darstellung 
einfacher Sachverhalte, Zusammenfassungen. 
Sprachstruktur: 

Aussprache, Intonation, Schreibung; die For-
men- und Satzlehre, soweit sie für die angege-
benen Themen bzw. Kommunikationsformen er-
forder lieh ist. 

m. Jahrgang (3 Wochenstunden): 
Thematischer Bereich: 

Das Leben in der Gemeinschaft: Geschäfte, 
Büro, Post, Bank, Verkehrsmittel, Kino, Thea-
ter, Rundfunk, Fernsehen, Sport, Reisen. 
Kommunikation: 

Fr~ge und Antwort, Gespräch, Beschreibung, 
Bericht, Zusammenfassung, Privatbriefe. 
Sprachstruktur: 

Ergänzung und Festigung der Formen- und 
Satzlehre anhand des Lesestoffes und der Übun-
gen. 

IV. Jahrgang (4 Wodlenstunden): 
Thematischer Bereich: 

Alltag, staatliche Einrichtungen, Landwirt-
schaft, Industrie und andere Produktionsformen, 
Handel und Gewerbe, Waren- und Zahlungs- , 
verkehr mit Österreich (Außenhandelsorganisa-
tionen, einfache Handels- und Kooperationsver-
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träge, Banken, Versicherungen, Ausstellungen, Der Grundwortschatz und gebräuchliche Wen-
Messen). dungen aus der Alltagssprache sollen vor allem 

Kaufmännischer Schriftverkehr: Anfrage, An- . im ersten und zweiten Lernjahr vermittelt wer-
gebot, Bestellung, Auftragsbestätigung, Liefe- den. In den folgenden Lernjahren wird der 

Wortschatz aus dem Bereich der Wirtschaft er• rung, Zahlung, möglichst in vollständigen Ge-
schäftsfällen .aus dem Außenhandel. arbeitet, wobei jedod1 der Ausbau des allgemei-

nen Wort- und Phrasenschatzes nicht vernach-
Kommunikationt lässigt wer<len darf. Dieser Grundsatz ist auch 

Frage und Antwort, Gespräch, Zusammenfas- bei der Au5wahl des Gesprächs-, Hör- und Lese-
sung, Lektüre und Übersetzung, fremdsprach- Stoffes zu berücksichtigen. Dem Schüler unbe-
liche Nachrichten, Geschäftsbriefe. kannte Wörter sollen in erster Linie im Satzzu-

sammenhang dargeboten wer<len. Vom zweiten 
AnleitUtlß im Gebrauch des Wörterbuches. Lernjahr an soll der Schüler in den richtigen Ge-

Sprachstruktur: brauch des zweisprachigen Wörterbuches einge-
Ergänzung und Festigung der Formen- und führt werden; dies ist auch für die spätere Ge-

Satzlehr.e .anhand des Lesestoff es und der übun- schäftspraxis von Bedeutung, in der das Wörter-
buch oft das einzige Hilfsmittel darstellt. Der 

gen. Festigung und dem Ausbau des bereits erwor· 

V. Jahrgang (3 Wochenstunden): 

Thematischer Bereich: 
Aktuelle Wirtschaiftsprobleme; wirtschaftliche, 

politische und kulturelle Beziehungen zu Öster-
reich; Außenhandel, Währungs- und Energie-
probleme, Zölle, Steuern, Banken, Börsen, Ver-
sicherungen; Arbeitsmarkt; aktuelle Probleme 
(z. B. Energieversorgung, Umweltsdmtz). 

Kaufmä,nnischer Schriftverkehr: Mahnbriefe, 
Mängelrüge, Auskünfte, Vertretungen. 

Kommunikation: 
Frage und Antwort, Zusammenfassung, Kritik, 

Referate, übersetzen aktueller Texte wirtschaft-
lichen, politischen und kulturellen Inhalts; Ge-
schäftsbriefe. 

Sprachstruktur: 
Vertief·ung und Ergänzung anhand des Lese-

stoffes und der Übungen. 

Didaktische Grundsätze: 
Als Unterrichtssprache ist soweit wie mög-

lich die Fremdsprache zu verwenden. 
In allen Jahrgängen sind Aussprache, Intona-

tion und Rechtschreibung durch entsprechende 
Übungen zu schulen. 

Audiovisuelle Mittel, wie Film, Schallplatte, 
Tonband, Sprachlabor, Overhead-Transparent, 
geeignete Rundfunk- und Fernsehsendungen, sol-
len den Unterricht intensivieren und aktuaJisie-
ren, V()I' allem aber zu einem besseren Hörver-
ständnis führen. 

Die in den einzelnen Jahrgängen angeführten 
Kommunikationsformen sind in erster Linie in 
den im thematischen Bereich angegebenen Sach-
gebieten schrliftlich und mündlich zu üben. Dar-
über hinaus können in allen Jahrg:mgen erzäh-
lende Texte und Theaterstücke verwendet wer-
den. 

benen Wortschatzes dienen Zusammenstellungen 
von Wendungen und Wörtern nach verschiede-
nen Gesichtspunkten (sachliche und sprachliche 
Zusammengehörigkeit, Ausdruckswert, struktu· 
reller Wert im Satz usw.). 

Nach Möglichkeit ist auf Zusammenhänge mit 
der Muttersprache urud anderen Fremdsprachen 
hinzuweisen. 

Im Russisd:ten ist die cyrlllische Schrift im 
ersten Lernjahr, im Serbokroatischen im ersten 
oder zweiten Lernjahr zu vermitteln. Der 
Grammatikunterricht ist nicht Selbstzweck, son-
dern Voraussetzung für Verständnis und situa-
tionsgerechte Verständigungsfähigkeit. Er soll in 
den Beispiel- und Übungssätzen Alltags- und 
Fachsprache berücksichtigen. Der Lehrer wird 
vom praktischen Beispiel ausgehen, die jeweilige 
Sprachstruktur bewußt machen und den Schüler 
durch geeignete Übungen zu einer korrekten 
Anwendung der erworbenen Sprachstruktur füh-
ren. Die Übersetzung in die Muttersprache ist im 
ersten und zweiten Lernjahr in erster Linie Ver· 
ständnishilfe. Vom dritten Lernjahr an soll der 
Schüler die Fähigkeit erwerben, zusammenhän-
gende Texte (vor allem aus dem Bereich der 
Wirtschaft) ins Deutsche zu übertragen. Die ge-
legentliche Übersetzung in die Fremdsprache 
dient der Festigung anderer Fertigkeiten (Be-
herrschung der Idiomatik, der Grammatik, des 
Wortschatzes usw.). 

Im kaufmännischen Schriftverkehr sollen ein-
fache Geschäftsfälle vor allem des Außenh.an-
dels anhand von Musterbriefen geübt werden, 
die in Ausdruck und Inhalt der derzeitigen 
Praxis entsprechen. Die Fähigkeit, Geschäfts-
briefe in die Fremdsprache zu übersetzen, ist 
hier anzustrehen. Je nach Thema sind Querver· 
bindungen zu anderen Gegenständen, besonders 
aber zur Betriebswirtschaftslehre, herzustellen. 
Schularbeiten: je drei im II. bis V. Jahrgang, 

hievon mindestens eine zweistündige im 
V. Jahrgang. 
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5. Geschichte und Sozialkunde (Wirtschafts- rn. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
gescbichte) 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Kenntnis der ökonomischen, sozialen, politi-

sdien und kulturellen Entwicklung der Mensdi-
heit, der politischen Systeme und Ideologien. 

Achtung vor kukureller Leistung; Toleranz; 
staatsbürgerliche und demokratische Gesinnung. 

Anteilnahme am öffentlichen Geschehen, stän-
dige Bereitschaft zur Aufnahme von Informa-
tionen, Einsicht in politische Sachverhalte, Ur-
teilsfähigkeit in politisdien Fragen. 

Lehrstoff: 

II. Jahrgang (3 Wochenstunden): 

Begriffe: 
Geschichte; Gesellschaft; Kultur; Zivilisation; 

Recht; Gesetz. 

Zeitalter des Absolutismus; Österreich als 
Schutzmacht gegen die Türken; Ideen der Auf-
klärung; Aufgeklärter Absolutismus am Modell 
Österreichs und Preußens; geistige und materielle 
Kultur des Barock. 

Nordamerika im 18. Jahrhundert: 
England und Frankreich als irivalisierende 

Kolonialmächte; Staatswerdung der USA, bundes-
staatliche Verfassung. 

Französische Revolution: 
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme 

in Frankreich; die Revolution, ein Prozeß zur 
Entfaltung neuer Strukturen; Napoleonische Ara. 

1 Restauration und Protest: 
Wiener Kongreß; Stabilitätsprinzip der Heiligen 

Allianz; Vormärz und Biedermeier; d·ie Revolu-
tionen von 1830 und 1848. 

Industrielle Revolution und sozialer Wandel: Urgeschichte: 
Kulturleistungen des Menschen der Urzieit; Liberalismus; Industriekapitalismus; soziale 

Völker und Hochkulturen des Vorderen Orients. Frage und Lösungsversuche; Marxismus; Wege 
des Sozialismus. 

Griechische Geschichte: 
Indoeuropäische Wanderungen, die Polis als 

Bereich des politisdien Bewußtseins, wirtsdiaft-
lidie, gesellsdiaftliche und politische Entwicklung 
bis zur Demokratie, griechische Kultur als 
Grundlage abendländischer Kultur; Alexander der 
Große; der Hellenismus als gesellschaftliches, poli-
tisches und kulturelles Phänomen. 

Römisdie Geschichte: 
Entwicklungsphasen des römischen Staates; 

Verwaltung und Recht; Höhepunkt der Kunst; 
Christentum und Staat; Österreich zur Römer-
zeit; germanische und slawische Wanderbewegun-
gen. 

Frühmittelalter: 

Nationalismus: 
Nationale Einigung und Konflikte; Erwachen 

der Balkanvölker und Rußlands Engagement; 
innerstaatliche Entwicklung der europäischen 
Großmächte; Imperialismus; Österreich-Un-
garn; Entwicklung der Parteien. 

Die USA im 19. Jahrhundert: 
Kunst und Kultur im 19. Jahrhundert; indu-

strielle und wissenschaftliche Grundlagen des 
20. Jahrhunderts; Bündnissysteme vor 1914. 

Erster Weltkrieg; Russische Revolution; 
Leninismus in Theorie und Praxis. 

IV. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Antikes Erbe, christliches und germanisches 

Gedankengut; Lehre und Machtpolitik des Europäische Neuordnung nach dem Ersten Welt-
Islams; Staatenbildung in Europa. krieg und ihr Scheitern: 

Hochmittelalter: 
Mittelalterliche Gesellschaftsordnung; Sacrum 

Imperium; Kreuzzugsbewegung; Babenberger; 
höfisch-ritterliche Kultur; Romanik. 

Spätmittelalter: 
Hausmachtpolitik; Entwicklung zum Territo-

rialstaat; Entstehung der habsburgischen Länder-
gruppe; Ansätz·e zu demokratischer Entwicklung 
(Schweiz, Hanse, England); städtisch-bürgerlicher 
Lebensbereich; Gotik; Universitäten. 

Frühe Neuzeit: 
Erfindungen und Entdeckungen; Humanismus 

und Renaissance; Frühkapitalismus; soziale und 
rel igiöse Revolutionen; Dreißigjähriger Krieg. 

Pariser Entscheidungen und Völkerbund; 
Gründung des neuen Österreich und der Wei-
marer Republik; weltweite wirtschaftliche Er-
schöpfung und gesellschaftliche Verunsicherung; 
Österreich in der Zwischenkriegs2leit. 

Die Demokratie in der Krise: 
Radikalisierung von links und rechts; Auf-

stieg totalitärer Systeme: Entfaltung des Stalinis-
mus, faschi9tische Diktaturen. 

Der Nationalsozialismus als Modellfall: 
Anleihen bei anderen Ideologien; 

Führerstaat; Gleichschaltung des Kulturlebens; 
Rassenpolitik; Kirchenpolitik; Rüstungswirt-
schaft; Lebensraumansprüche. 
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Zweiter Weltkrieg: 
Achse Berlin-Rom-Tokio; vom Blitzkrieg 

zum totalen Kr~~g; Widersta.nd gegen Diktatur 
und Fremdhe!'rschaft. 

Der Weg aus dem Chaos: 
Von Teheran bis Potsdam; Formierung des 

Ostblocks; W~edererrichtung der Republik Öster-
reich; Besatzungszeit und Wiederaufbau; Kalter 
Krieg; Koreakrieg; .Ara der Koexistenz; öster-
reichischer Staatsvertrag; Ende des Kolonialismus. 

Zeitgeschichte Asiens: 
Die EntiStehung der Volksrepublik China; 

AgraI'revolution; Maoismus; Kulturrevolution; 
Indochina. 

Krisenzone Vorderer Orient. 

Jüngste Entwicklungen: 
Zweire industrielle Revolution; Entwicklung 

der Massenmedien; Atomstrategie und Rüstungs-
wettlauf; die Supermächte im Hintergrund 
nationaler und verdeckter Systemkonflikte; 
Krisen in der Dritten Welt; das 20. Jahrhundert 
·im Spiegel der Kunst. 

Das neutrale Österreich: 
Österreichs Möglichkeiten und Aufgaben in der 

Völkergemeinschaft; innenpolitisches Kräftespiel. 

Didaktische Grundsätze: 

Aus der Bildungs- und Lehraufgabe ergibt sich 
die Notwendigk.eit, den Lehrstoff nach dem Kri-
terium der Relevanz für die Gegenwart auszu-
wählen und diese Gegenwartsbezüge deutlich zu 
machen. Für Querverbindungen in diesem Zu-
sammenhang eignen sich besonders die Unter-
richtsgegenstände Deutsch sowie Staatsbürger-
kunde und Rechtslehre. 

Ideen, wirtlSchaftliche und sozilale Faktoren 
sind als Triebkräfte stärker in den Vordergrund 
zu stellen als die von ihnen ausgelösten geschicht-
lichen Einzelereignisse. Zusammenfassungen und 
typische Beispiele sind wichtiger als die Ver-
mittlung von Detailwissen. 

Neben das Unterr.ichtsgespräch und den Lehrer-
vortrag treten Gruppenarbeit, mündliche Übun-
gen und - vor allem im kulturellen, zeitge-
schichtlichen und sozialkundlichen Bereich - Ex-
kursionen und sozialkundliche Wochen. 

6. Geographie und Wirtschaftskunde (Wirtschafts-
geographie) 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Grundlegende Einsichten in die Beziehungen 
zwischen Mensch und geographischem Raum als 
Verfügungs- und Planungsraum menschlicher Ge-
sellschaft. Kenntnis von der Bedeutung der na-
türlichen Gegebenheiten als Grundlagen der 

Wirtschaft bzw. der menschlichen Daseinsfunk-
tionen: Wohnen, Arbeit, Versorgung, Teilnahme 
am Verkehr, Erholung, Bildung, Leben in der 
Gesellschaft. 

Einsichten in die wichtigsten räumlichen Ord-
nungssysteme insbesondere Österreichs und seine 
wirtschaftliche Verflechtung mit dem Ausland. 
Bewußtmachen von Problemen bei Entschei-
dungsprozessen in Planung und Raumordnung. 
über das Konfliktdenken hinaus Führung zu 1 

kritischer Aufgeschlo:.senheit und Bejahung der 
Umwelt. Fähigkeit und Bereitschaft zur selb-
ständigen Verarbeitung von Informationen. 

Fähigkeit zur Herstellung und Interpretation 
geographischer Darstellungen. Sachgemäßer Um-
gang mit fachspezifischen Arbeitsmitteln. 

Lehrstoff: 

I. Jahrgang (3 Wochenstunden): 

Allgemeine Geographie: 
Stellung der Erde im Weltraum, Orientierung, 

Lithosphäre, Kräfte, die die Erdoberfläche gestal-
ten, Hydrosphäre, Atmosphäre. 

Wirtschaftsökologie: 
Abhängigkeit der Lebens- und Wirtschaftsbe-

dingungen von Wetter und Klima, die Erde als 
begrenzter Ra-qm für die Weltbevölkerung, die 
Wirtschaft und ihre Abhängigkeit von den Roh-
stoffquellen ·der Erde, Veränderungen und Ge-
fährdung der Umwelt durch den Menschen. 

Regionalgeographie: 
Afrika, Asien, Australien, Ozeanien und die 

Polargebiete. Geofaktoren (Aufbau, Großland-
schaften, Klima), Bevölkerung, wirtschaftliche 
Schwerpunkte und Infrastruktur. 

Lernzielorientierte exemplarische Themen, z. B.: 
. Siedlungsweise in verschiedenen Landschafts-
zonen, Veränderung von Räumen durch Entwick-
lungsprojekte (z.B. Assuan, Volta); 

künstliche Bewässerung in Wüsten; 
Raumerschließung durch Bergbau (z. B. Ka-

tanga); 
Anbaubedingungen von Genußmitteln (z. B. 

Kaffee, Kakao, Tee); 
Konflikte im Zusammenleben verschiedener 

Gruppen und Rassen; 
Reisanbau in Asien; 
Leben der Menschen in einem Kollektiv (z. B. 

Kommune, Kibbuz); 
Einfluß der Tradition auf Wirtschaft und Ge-

sellschaft eines Staates (z.B. Indien); 
Bedeutung der Landwirtschaft für die Ent-

wicklungsländer; 
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Handarbeit als Wirtschaftsfaktor (z. B. Tel'-
pimknüpfen im Iran); 

Erdölwirtschaft; 
Industriemacht ohne Rohstoffe 
Bevölkerungsexplosion; 
Nutzung von Trockenräumen 

zumt in Australien). 

(z. B. Japan); 

(z. B. Schaf-

II.Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Regionalgeographie Nord- und Südamerikas, 

der Sowjetunion und Europas. Geofaktoren (Auf-
bau, Großlandschaften, Klima), Bevölkerung, 
wirtschaftlime Smwerpunkee und Infrastruktur. 
Lernzielorientierte exemplariische Themen, z. B.: 

Lebensformen an der polaren Siedlungsgrenze 
(z.B. Alaska, Workuta); 

wirtschaftliche Bedeutung von Wasserstraßen 
(z.B. St. Lorenz, Panama); 

Wertwandel von Landschaften (z. B. Kalifor-
nien); 

folgenschwere Eingriffe in die Naturlandschaft; 
Rassenprobleme; 
Arbeitsbedingungen selbständiger Landwirte 

(z.B. Farm, Estancia); 
Raumersmließungen durdi Stadtgründung 

(z.B. Brasilia); 
Analphabetentum - UNESCO-Projekte; 
Probleme der Entwicklungsländer; 
Bedeutung der Eisenbahn für die Erschließung 

und Versorgung von Räumen (z. B. Transsib); 
Arbeitsbedingungen in einem kommunistischen 

Staat; 
Kolchose und Sowmose; 
Vergleich der Weltmächte USA und UdSSR; 
Entwicklungspolitik; 
Strukturveränderungen von Industriegebieten 

(z. B. Ruhrgebiet); 

Lernzielorientierte exemplarische Themen, z. B.: 
Ländliche Siedlungen und zentrale Orte; 
Strukturverän<lerungen in der Landwirtschaft; 
Möglichkeiten der Flurbereinigung; 
Probleme des Bergbaus, Sicherung von Ar-

beitsplätzen; 
Industriestandorte; 
Möglichkeiten und Probleme der Energiege-

winnung; 
Fremdenverkehr, Bruttonationalprodukt, Au-

ßenhandel; 
Individuelles und kommunales Wohnen; 
Stadtsanierung; 
Bebauungs- und Flächennutzungsplan; 
Verkehrsprobleme und Verkehrsplanung; 
Probleme der Versorgung und Entsorgung; 
Aufgaben von Raumplanung und Raumord-

nung. 

Didaktische Grundsätze: 
Als Lerninhalte dienen Stoffe der allgemeinen 

Geographie, wirtschaftsgeographische Übersich-
ten, die Darstellung raumbezogener Prozesse so-
wie signifikante exemplarische Detailstudien. 

Die Wahl der lernzielorientierten exemplari-
schen Themen hat der Lehrer unter Berüduichti-
gung der Aktualität, der Selbsttätigkeit des Schü-
lers und der Bedeutung für das österreichische 1 
Wirtschaftsleben vorzunehmen. 

Der Unterricht ist auf übertragbares Wissen 
und verfügbares Können, das der Smüler in ge-
eigneten Lernprozessen erwirbt, auszurimten. 

Durch das Sammeln und Auswerten von In-
formationen bei Lehrausgängen 'lmd Exkursionen 
(Betriebserkundung, Kartierung), durch die Be-
nützung von Nachschlagwerken, Karten, Stati-
stiken, bildlichen und graphismen Darstellungen U 
und das Zeichnen von Skizzen sind die Schüler 
zu selbständiger Arbeit anzuleiten. 

europäische Erholungslandsdiaften; 
Reiseplanung; · 
Ursachen eines Minderheitenkonfliktes 

Irland); 

7. Biologie und Warenkunde 
(z. B. Bildungs- und Lehraufgabe: 

Bedeutung von Grenzen - Abbau von Gren-
zen (EG); 

Problematik von Flußkorrekturen; 
Europahafen Rotterdam - Europort; 
Rohstoffabhängigkeit von Industrieländern; 
Situation von Gastarbeitern in Europa. 

III.Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Supranationale Gebilde: z. B. EG, EFTA, 

COMECON, Europarat. 

Österreich: Geofaktoren (Aufbau, Großland-
schaften, Klima), Bevölkerung, Wirtsmaft und 
Infrastruktur. 

Erfassung der Zusammenhänge zwischen Bau 
und Lebensvorgängen bei Pflanzen und Tieren 
einschließlich ihrer Beziehung zur Umwelt. 
Kenntnis des Baus und der Funktionen des 1 
menschlimen Körpers sowie der Grundzüge der 
Hygiene. Einsicht in die Sonderstellung des Men-
schen innerhalb der Natur und die sich daraus 
ergebende Verantwortung gegenüber der beleb-
ten und unbelebten Umwelt. Einblick in die Tat-
sachen der Vererbung, der Entwicklung des Ein-
zellebewesens und <les Lebens auf der Erde. Ge-
winnung eines naturwissenschaftlichen Weltbil-
des, in dem der einzelne Mensch sowohl in die 
Gesellschaft als auch in die belebte und unbelebte 
Umwelt eingeordnet ist. 
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Kenntnis der wichtigsten Rohstoffe und ihre 
Verarbeitung. Verständnis für die Natur als be-
grenzte Rohstoffquelle. Einsicht in wirtschaftliche 
Zusammenhänge, z. B. Kostenfragen bei techno-

1 logischen V erfahren, bei der Wiederverwertung 

\l 
von Abfallprodukten sowie bei der Rückgewin-

, nung von Rohstoffon. · 
1 Gebrauchswert und Qualtität von Fertigwaren, 

Ziele der Konsumentenerziehung. 

Lehrstoff: 
I. Jahr.gang (3 Wochenstunden): 

Physikalische und chemische Grundlagen für 
Biologie und Warenkunde. 

Energieformen (mechanische Energie, Wärme, 
elektrische Energie, ·chemische Energie, Kernener-
gie); 

Energieträger (fossile Brennstoffe, Wasser, 
Uran): 

Entstehung, Gewinnung, Transport, Verarbei-
tung, Verwendung; 

Einflüsse der Energiewirtschaft auf die Um-
welt; Entwicklungstendenzen auf dem Energie-
sektor. 

Mineralogische Grundbegriffe: Mineral, Ge-
stein, Ausbildungsformen <ler Minerale, insbe-
sondere Kristalle; Mineralphysik; Entstehung der 
Minerale; Entstehung und Einteilung der Ge-
steine; Lagerstätten. 

Tedmisches Eisen: Eisenerze, Hochofenprozeß, 
Hochofenprodukte, Stahlerzeugung, Stahlarten, 
Stahlhärtung, Edelstähle; 

Verarbeitungsmethoden für technisches Eisen; 
Korrosionsschutz. Pulvermetallurgie. 

Wichtige Buntmetalle; Edelmetalle; Leichtme-
talle. 

Steine und Erden: Schleif- und Poliermittel; 
Schmuckminerale; Baustoffe; Tonwaren; Glas. 

Wasser: Kreislauf; Arten; Verwendung in der 
Technik; Wasserverschmutzung und ihre Auswir-
kung auf Organismen. 

Luft: Zusammensetzung.; Verwendung in der 
Technik; Luftverschmutzung und ihre Auswir-
kung auf Organismen. 

II.Jahrgang (2 Wochenstunden): 
pflanzen: Zellen, Gewebe, Organe; Stoffwech-

sel; Reizbarkeit und Bewegung der Pflanzen; 
Einteilung der Pflanzen; Bedeutung niederer 
Pflanzen. 

Tiere: Einteilung der Tiere; kurze Charakte-
ristik der Tierstämme; tierische Schädlinge; Me-
thoden der Schädlingsbekämpfung und ihre Vor-
und Nachteile. 

Der Mensch: Organe des menschlichen Körpers 
und ihre Funktionen; Fortpflanzung (Sexualleh-
re); Embrionalentwicklung; Hygiene; Erste Hilfe. 

Vererbungslehre: Reduktionsteilung; Befruch-
tung; Vererbungsgesetze und ihre praktische Be-
deutung. 

III. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Nahrungsmittel: Getreide; Hülsenfrüchte; 

Mahlprodukte; Back- und Teigwaren; Stärke; 
Konsumzud~er; Obst und Gemüse; Milch und 
Molkereiprodukte; Eier; Fleisch und Fische; Le-
bensmittelkonservierung; Fette und Fettindu-
strie. 

Genußmittel: wichtige Gewürze; narkotische 
Genußmittel; Erzeugnisse der Gärungsindustrie; 
Suchtgifte und ihre Gefahren. 

Holz und Holzverwertung. 
Papierindustrie; Einflüsse der Papierindustrie 

auf die Umwelt. 
Textilindustrie: Natur- und Chemiefasern und 

ihre Verarbeitung; Einflüsse der Textilindustrie 
auf die Umwelt. 

Leder und Pelze. 
Kautschuk. 
Kunststoffe; Umweltprobleme im Zusammen-

hang mit Kunststoffen. 
Warenkennzeichnung, Warentest, Konsumen-

teninformation. 

Didaktische Grundsätze: 
Eine Überlastung der Schüler kann nur durch 1 

Beschränkung des Stoff.es auf verhältnismäßig 
große übersid1ten und durch Ausscheiden ver-
alteter Technologien vermieden werden. Aktu-
elle Probleme und wichtige technologische Neue-
rungen sind stets zu berücksichtigen. Die physi-
kalischen und chemischen Grundbegriffe können 
sinnvoll einzelnen Kapiteln zugeordnet werden. 
Der mineralogische Lehrstoff ist auf technisch 
bedeutsame Sachverhalte zu beschränken. 

Somatologische, hygienische und sexuelle Fra-
gen sind behutsam zu behandeln. Die Abhaltung 
eines Erste-Hilfe-Kurses wird empfohlen. 

Da sich der Lehrstoff des III. Jahrganges mit 
dem der Chemie des gleichen Jahrganges teil-
weise überschneidet, ist ei11e Absprache über die 
Stoffaufteilung unerläßlich. 

Der anschaulid1en Gestaltung des Unterrichts 
dienen Naturobjekte, Warenproben, audiovisu-
elle Unterrichtsmittel. Lektüre von Konsumen-
tenzeitschriften, Prüfung von Prospekten, Wa-
renkatalogen und Verzeichnissen auf ihren Infor- ( 
mationsg·ehalt sowie Lehrausgänge und Exkur-

1 sionen (zwei bis drei je Schuljahr) weroen emp-
fohlen. 

8. Chemie 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Einblick in den Feinbau der Materie. Ein$icht 
in das Verhalten der Stoffe auf Grund ihrer 
Struktur (Atombau und Stellung im Perioden-
system). 
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Einblick 1n die Bedeutung chemisch-technischer 
V erfahren und Verständnis für grundlegende 
Forschungsergebnisse. 

Verständnis der Bedeutung der chemischen 
Forschung zur Lösung von Umweltschutzpro-
blemen. Kenntnis der Bedeutung der österreichi-
schen chemischen Industrie. Wis&en um die Be-
deutung der Chemie für die menschliche Zivili-
sation. 

II.Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Chemische Grundbegriffe: 

Unterscheidung zwischen physikalischen und 
chemischen Vorgängen; Gemenge; Reinstoffe; 
Elementie; Verbindungen; chemische Zeichen; 
Analyse; Synthese. 

III. Jahrgang (2 Wochenstunden): 

Bindungsmöglichkeiten des Kohlenstoffatoms: 
Ketten und Ringe; Verzweigungen; Isomerie; 

Nomenklaturregeln. 

Koh1enwasserstoffe: 
Die homologen Reihen und ihre charakteristi-

schen Eigenschaften~ Erdöl und Erdölverarbei-
tung; Petrochemie. 

Wichtige Halogenverbindungen: 
Insektizide; Lösungsmittel; Kunststoffe; 

Freone; Benzolhalogenide. 

Alkohole und Derivate: 
Alkoholei Äther; Aldehyde; Ketone; Phenole. 

Carbonsäuren: 
Atomarer Aufbau der Materie: 

Atombau; Atommodelle; Periodensys~m 
Elemente; Isotope; Ionen. 

Mono- und Dicarbonsäuren; Benzoesäure; Hy-
der droxysäuren; optische Isomerie; Ester; Fette; 

Seifen; Waschmittel; Netzmittel. 
Elektronegativität, chemische Bindung. 

Quantitative Beziehungen: 
Massenzahl; Mol; stöchiometrische 

gen; Konzentration von Lösungen. 

Chemische Grundgesetze: 

Rechnun-

Erhaltung von Masse und 
rungsener~ie. 

Energie; Aktivie-

Chemisches Gleichgewicht: 
Massenwirkungsgesetz; G leidigewichtskon-

stante; Reaktionsgeschwindigkeit; Katalyse. 

Chemische Grundreaktionen: 
Säure-Basen-Reaktionen (Protolyse, pH-Wert, 

Indikatoren, Pufferlösung, Titration, Salze, Neu-
tralisation); Redoxreaktionen (Oxidation, Re-
duktion, Oxide). 

Nichtmetalle: 
Wasser; Wasserstoff; Sauerstoff; Luft; Stick-

stoff und seine Verbindungen; Halogene und 
ihre Verbindungen; Phosphor, Kohlenstoff, 
Silicium und ihre Verbindungen. 

Metalle: 
Allgemeine Eigenschaften; Gewinnungsver-

fahren; Einteilung und Gruppeneigenschaften; 
Spannungsreihe. 

Umweltschutzprobleme: 
Arbeitsschutz; Gesundheitsschutz; Brandschutz; 

Luft- und Gewässerverschmutzung; Kostenpro-
bleme. 

Wirtschaftliche Grundlagen der chemischen Indu-
strie: 
Rohstoffbeschaffung; optimale Produktionsbe-

dingungen; Nebenproduktv;erwertung und Rück-
gewinnung von Stoffen; Lagerung; Transport-
bedingungen; Abfallverwertung. 

Kohlehydrate: 
Zu®er; Stärke; Cellulose und Derivate. 

Organi·sche Stickstoffverbindungen: 
Amine; Amide; Aminosäuren; Eiweißstoffe; 

Cyanverbindungen; Anilin und Farbstoffe. 

Biochemie: 
Enzyme; Stoffwechselvorgänge; Vitamine; 

Hormone; Nucleoproteide. 

Aromatische Verbindungen: 
Wichtige Halo~en-, Sulfo- und Stickstoffder~­

vate; aromatische Alkohole; Aldehyde und Säu-
ren; kondensierve Ringsysteme, Konservierungs-
mittel; Aromastoffe; Gerbstoffe; Süßstoffe; Me-
dikamente. 

Plaste: 
Makromolekülbildung; Thermoplaste; Duro-

plaste; Elaste; synthetische Fasern; Spinnprozesse; 
Folien; Kunststofftechnologie; Umweltprobleme 
im Zusammenhang mit Kunststoffen. 

Didaktische Grundsätze: 

Der Chemieunterricht ist auf die Forderungen 
der Wirtschaft und die Bedürfnisse der Praxis 
auszurichten. Die Notwendigkeit der Beschrän-
kung auf allgemeingültige Grundlagen ergibt sich 1 
schon aus der raschen Entwicklung des chemi- I 
sehen Wissens. Dem Unterrkhtsprinz.ip der 
Aktualität kommt besondere Bedeutung zu. 

Versuche sind nach Möglichkeit und unter Be-
achtung der Sicherheitsvorschriften auch von \ 
Schülern bzw. Schülergruppen durchzuführen. 
Exkursionen in chemische Betriebe oder in La-
boratorien sind als Ergänzung des Unterrichts 
wünschenswert. 
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9. Physik 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Kenntnis der Grundlagen der klassischen und 

der modernen Physik; Gew.innung eines zeitna-
hen naturwissenschaftlichen Weltbildes. 

Einsicht in die Bedeutung der Physik für die 
Wirtschaft und die Entwicklung der Ziv.ilisation; 
Fähigkeit zu Analyse und Interpretation von Be-
obachtungen aus Natur und Technik. Fähigkeit 
zur Anwendung physikalischer Kenntnisse im 
täglichen Leben. Aufgeschlossenheit und Verant-
wortungsbewußtsein gegenüber Problemen des 
Umweltschutzes, des Energieverbrauch.es und der 
Unfallverhütung (Gefahren des elektrischen Stro-
mes, Strahlenschutz usw.). 

Lehrstoff: 

IV. Jahrgang .(2 Wochenstunden): 

Mechanik: 
Mes9Ullg von Raum und Zeit; Längenkontrak-

tion; Zeitdilatation; gekrümmte Raum-Zeit-
Welt; Massenpunkt; Geschwindigkeit, Besdileu-
nigung; Skalare und Vektoren. 

Einfache und zusammengesetzte Bewegung: 
freier Fall, schiefe Ebene, Zentralbewegung. 

Masse, Kraft, Impuls und Impulserhaltungs-
satz; Zusammensetzen und Zerlegen von Kräf-
ten; Newtonsches Bewegungsgesetz; Arbeit; Lei-
stung; Energieformen; Erhaltungssatz der Ener-
gie; Be:z,iehung zwischen Ruheenergie, Masse un<l 
Geschwindigkeit. 

Gravitationsgesetz, Keplersche Gesetze, Aufbau 
des Universums; Weltraumfah'rt. 

Starre Körper: Schwerpunkt, Trägheitsmo-
ment, Drehimpuls, Drehmoment, Momentsatz, 
Kreisel; Gleichgewichtsbedingungen. 

Deformierbare Körper: Hooksches Gesetz, 
Plastizität. 

Flüssigkeiten und Gase: Druck; Archimedi-
sches Prinzip; Strömungslehre; Wasserkraftma-
schinen. 

W ä r m e 1 e h r e: 
Kräfte zwischen Atomen bzw. Molekülen; 

Molekularbewegungen: Deutung von Tempera-
tur, Druck, Wärme, Aggregatzuständen. Gasge-
setze; Innere Energie, Entropie, Hauptsätze der 
Thermodynamik. Wärmekraftmasdiinen. 

Meteorologie. 

Schwingungen und Wellen: 
Schwingungen: erzwungene Schwingungen, Re-

sonanz; gekoppelte Schwingungen, Schwebung; 
Ausbreitung von Sdiwingungen. 

Wellen: Brediung, Reflexion, Beugung; Inter-
ferenz; Longitudinal- und Transversalwellen; 
Polarisation; Dopplereffekt. Anwendungen auf 
Akustik und Optik. 

V. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Elektrizität und Magnetismus: 

Elektrostatik: Ladung; elektrisches Elementar-
quantum; elektrisdies Feld; Influenz; Dielektri-
kum; Kondensator; Spannung; Arbeit im elek-
1irischen Feld. · 

Elektrisdier Strom: Stromstärke; Ohmsches 
Gesetz, Widerstand; Stromkreise und Schaltun-
gen, Kirchhoffsche Gesetze; elektrische Energie 
und Leistung; Stromleitung im festen Körper: 
metallische Leiter, Halbleiter; Stromleitung in 
Flüssigkeiten: Elektrolyse, galvanisdie ELemente, 
Akkumulatoren; Stromleitung in Gasen: Leucht-
stoffröhre, Glimmlampe; S~romleitung im Va-
kuum: Elektronenröhren, Braunsehe Röhre. 

Elektrodynamik: Magnetismus; Magnetfeld 
des elektrismen Stroms, Elektromagnete, Ferro· 
magnecismus; Induktion; Lottntzkraft, Elektro-
motor und Generator, Gleich-, Wemsel- und 
Drehstrom, Transformator; Aufzeimnung und 
Wiedergabe von Information. 

Elektromagnetisdie Schwingungen und Weilen: 
elektromagnetisches Spektrum, Erzeugung der 
einzelnen Wellenarten: Radio-, Infrarot-, Limt-
wellen, UV-, Röntgen-, Gammastrahlen. 

Auf b au d e r M a t er i e: 
Quantentheorie: Atommodelle, Spektrallinien; 

Elementarteilchen; Welle/Teilchen-Dualismus, 
Unschärferelation. 

Kernphysik: Radioaktivität, Kernreaktionen; 
Kernspaltung, Kernfusion. 

Didaktische Grundsätze: 
Der exemplarischen Erarbeitung einzelner Ge- 'ti 

biete ist gegenüber einer oberflächlimen Behand- l \ 
lung des gesamten Lehrstoffes der Vorrang zu 
geben. Bei der Besprechung der Teilgebiete der 
Physik ist jedoch Wert auf die Gewinnung eines 
möglichst geschlossenen Gesamtbildes zu legen. 

Als Einheitensysteme sind die SI-Einheiten zu-
grunde zu legen. Vorkenntnisse der Sdiüler, auch 
aus anderen naturwissenschaftlichen Unterridits-
gegenstän<len, sind nach Möglichkeit zu nützen. 

Der Physikunterricht soll von der Beobach- /1 
tung der Natur, vom Versuch, vom Gedanken- J 
experiment, von den Erfahrungen der Schüler 
mit technischen Geräten im Alltag und von 
aktuellen physikalisdien Ereigaisse ausgehen. 

Auf physikalische Anwendungen im täglichen 
Leben und in der Wirtschaft ist so oft wie mög-
lich hinzuweisen. 
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10. Mathematik und angewandte Mathematik 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Aufstellen von Gleichungssystemen aus ver-
balen Angaben; fortlaufende Proportionen; An-
wendungen auf wirtschaftliche Probleme. 

Kenntnis mathematischer Grundlagen und ma- Lineare Funktionen und Relationen in zwei Va-
thematischer Verfahren. riablen: 

Kenntnis der wichtigsten Funktionen und ilirer 
Veranschaulichung, der Differential- und Inte-
gralrechnung, der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
sowie der Methoden der mathematischen Stati-
stik. 

Kenntnis der Finanzmathematik. 
Fähigkeit zur Lösung von Optimierungsauf-

gaben. 
Fähigkeit, mathematische Strukturen in ver-

sd1iedenen Bereichen, besonders der Wirtschaft, 
zu erkennen, um praktische Probleme mit ma-
thematischen Methoden lösen zu können. 

Fähigkeit zu abstrahieren, zu formafüieren, zu 
begründen, zu folgern, zu kombinieren und zu 
analysieren. 

Einsicht in die Bedeutung der Mathematik für 
die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung. 

Lehrstoff: 

II. Jahrgang (3 Wod1enstunden): 
Aussagenlogik: 

Aussage, Negation, Aussageform; 
Verknüpfung von Aussagen; Tautologie. 

Mengenlehre: 
Grundbegriffe, Gleichheit von Mengen, Grund-

menge, Teilmenge, Komplementärmenge. 
Verknüpfung von Mengen; 
Abbildung von Mengen: Relationen; Funk-

ti011en, Umkehrfunktionen. 
Zahlenmengen: Menge der natürlichen Zahlen, 

Mächtigkeit von Mengen, Menge der ganzen Zah-
len, Menge der rationalen Zahlen, Menge der 
reellen Zahlen. 
Terme: 

Zahlenterme, Terme mit Variableµ, Grund-
und Definitionsmenge von Termen, äquivalente 
Terme; Grundrechnungsarten mit Termen. 
Lineare Gleichungen und Ungleichungen in einer 
Variablen: 

Grundmenge, Definitionsmenge, Lösungsmen-
ge, Lösungsübersidit beschränkt auf einfachste 
Fälle, Kquivalenzumformungen. Aufstellen von 
Gleichungen aus V·erbalen Angaben: Propor-
tionen. 

Definition, Veranschaulichung in einem recht-
winkligen Koordinatensystem, lineare Tarife und 
Kostien; Treppenfunktionen, lineare Abschrei-
bung; lineare Interpolation; graphische Lösung 
von Systemen linearer Gleichungen und Unglei-
chungen in zwei Variablen. 

Graphisd1e Lösung von Optimierungsaufgaben. 
Potenzen: 

Potenzen mit ganzen und rationalen Expo-
nenten, Rechengesetze; Potenzfunktionen; Po-
tenzgleichungen, Wurzelgleichungen; Zahlensy-
steme. 

III. Jahrgang (3 Wochenstunden): 

Exponential- und Logarithmusfunktionen, Re-
chengesetze für Logarithmen, Exponentialglei-
chungen. 

Menge der komplexen Zahlen. 
Quadratische Funktionen, quadratische Glei-

chungen und Ungleichungen in einer Variablen. 
Symmetrische Gleichungen. 

Geometrische Gnmdbegriffe: 
Kongruenz, l\hnlichkeit, Lehrsätze für das 

rechtwinklige Dreieck, Flächen- und Volumsbe-
rechnungen. 
Kreisfunktionen: 

Sinus-, Kosinus- und Tangensfunktion; Ar-
cuswerte; Auflösung des rechtwinkligen und des 
allgemeinen· Dreiecks unter Verwendung des Si-
nus- und des Kosinussatzes. 
Koordinatengeometrie: 

Gerade, Kreis; Ellipse, Hyperbel, Parabel mit 
achsenparallelen Symmetrieachsen. 
Folgen und Reihen: 

Arithmetische und geometrische Folgen und 
Reihen. 
Zinseszins- und Rentenrechnung: 

Dekursive und antizipative Zinseszinsen, ganz-
und unterjährige Verzinsung, äquivalente Zins-
sätze. 

Ganz- und unterjährige gleichbleibende Ren-
ten. Schuldtilgung, Tilgungspläne, Konvertie-
rung. 

IV.Jahrgang (3 Wochenstunden): Systeme von linearen Gleichungen und Unglei-
chungen in mehreren Variablen: Reelle Analysis: 

Grundmenge, Definitionsmenge, .i\quivalenz- Monotone und stetige Funktionen, Nullstel-
umformungen, Lösungsmenge, Lösungsübersicht len, Asymptoten, Grenzwert, unendliche Folgen 
beschränkt auf einfachste Fälle; und Reili.en. 
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Einführung in die Differentialrechnung, Ablei-
tung der Potenz-, Exponential-, Logarithmus-
und Kreisfunktionen; Ableitung von Summe, 
Differenz, Produkt und Quotient von Funk-
tionen; Kettenregel. 

Tangenten, Funktionsdiskussion, Extremwert-
aufgaben; näherungsweises Lösen von Gleichun-
gen. Partielle Ableitungen. 

Unbestimmtes Integral von reellen Funktio-
nen, Grundintegrale, Integration durch Substi-
tution, partielle Integration, Integration durch 
Partialbruchzerlegung des Integranden. Bestimm-
tes Integral, Hauptsatz der Integralrechnung; Be-
rechnung von Flächen- und Raummaßen. Nähe-
rungsweise Berechnung von bestimmten Inte-
gralen. 

Linearplanrung: Simplexmethode. 

V.Jahrgang (3 Wochenstunden): 

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik: 
Permutationen, Variationen, Kombinationen; 

beschreibende Statistik, relative Häufigkeit und 
Wahrscheinlichkeit, bedingte Wahrscheinlichkeit, 
Additions- und Multiplikationssatz, diskrete und 
stetige Verteilungen; Stichprobenplan; Regres-
sion, ~orrelation. 

Methode Branch and Bound. 
Berechnung von Netzplänen. 

Kosten- und Preistheorie: 
Gesamt-, Grenz- und Stückkostenfunktion, 

Betriebsoptimum; Nachfrage-, Erlös- und Ge-
winnfunktion, Gewinnoptimierung. 

Didaktische Grundsätze: 
Auf den Begriffen der Aussagenlogik und der 

Mengenlehre ist aufzubauen, um mathematische 
Sachverhalte einfacher darzustellen und größere 
Zusammenhänge sichtbar zu machen. 

Neben dem Erlernen routinemäßiger Opera-
tionen soll besonderer Wert auf die eigenstän-
dige Bearbeitung von Aufgaben gelegt werden. 
Auf den richtigen Gebrauch der Formelsamm-
lung ist zu achten. Rechenmaschinen sind so weit 
wie möglich heranzuziehen. Durch häufiges Auf-
zeigen von Anwendungsmöglichkeiten und durch 
praxisbezogene Beispiele sollen die Schüler moti-
viert werden. Querverbindungen zu den Unter-
richtsgegenständen Betriebswirtschaftslehre, 
Rechnungswesen, Datenverarbeitung und Volks-
wirtschaftslehre sind herzustellen. 

Der Schüler ist z.ur Genauigkeit und zur sau-
beren und übersichtlichen Darstellung anzuleiten. 
Den Schülern soll Gelegenheit zu kooperativem 
Lösen von Problemen gegeben werden. 
Schularbeiten: je drei im II. bis IV. Jahrgang; 

zwei zweistündige im V. Jahrgang. 

t 1. Betriebswirtschaftslehre 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Kenntnisse über den Aufbau des Betriebes, das 
Betriebsgeschehen und die Beziehunge_n des Be-
triebes zur Außenwelt. 

Einsicht in die Stellung des Jktriebes im Span-
nungsfeld der Interessengruppen. Fähigkeit, selb-
ständig betriebswirtschaftliche Entscheidungen zu 
treffen und den Auswirkungen der Veränderun-
gen in der Wi.rtsdiaft auf den Betrieb Rechnung 
zu tragen. Kenntnis der Aufgaben und der Struk-
tur der Betriebe sowie der Rechtsform der Un-
ternehmungen. Grundlegende Kenntnisse der 
Funkcionen des Betriebes und des Managements. 

Erkennen der Einsatzmöglichkeiten von Büro-
maschinen und Organisationsmitteln zur ratio-
nelleren Abwicklung der Verwaltungsarbeit; Fä-
higkeit zur verbalen, ·redmerischen und graphi-
schen Lösung betriebswirtschaftlicher Problemei 
Fertigkeit in der Abfassung der wesentlichen 
Schriftstücke; Hinführung zur Diktatreife; Ver-
trautheit mit modernen Entwicklungen im 
Schriftverkehr. 

Fähigkeit zum analytischen Denken und ver-
antwortungsbewußten Handeln sowie Aufge-
schlossenheit für die Teamarbeit. Verständnis für 
die Notwendigkeit zur Kommunikation und Be-
reitschaft zur Kooperation in betriebswirtschaft-
lichen wie auch in anderen gesellschaftlidi rele-
vanten Bereidl-en. 

Erkenntnis, daß trotz der unbestrittenen Not-
wendigkeit eines möglichst rationellen Betriebs-
ablaufes der Betriebsangehörige mit dem von ihm 
geleisteten Produktionsfaktor Arbeit nicht auf 
gleicher Ebene mit den Betriebsmitteln steht, 
sondern daß er als Handelnder und auf allen 
Ebenen Mitgestalten<ler die zentrale Stellung im 
Betriebsablauf einimmt. Verständnis für die Be-
strebungen zur Humanisierung der Arbeitswelt. 

Fähigkeit zur selbständigen Arbeit mit be-
triebswirtschaftlicher Literatur; Bereitschaft zum 
selbständigen Bildungserwerb und zur Mobilität. 

Verständnis für die Problematik des Umwelt-
schutzes aus betriebswirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Sicht. 

Lehrstoff: 
I. Jahrgang (3 Wochenstunden): 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e G r u n d 1 a-
g e n 
Wesen ~d Grundlagen der Wirtschaft: 

Bedürfnis; Bedarf; Güter und Dienstleistun-
gen; Markt. 
Betrieb: 

Aufgaben und Arten; überblick über die Fak-
toren und Funktionen des Betriebes. 
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Unternehmung: 
Rechtliche Grundlagen (Kaufmann, Firma, 

Handels- und Genossenschaftsregister); Unter-
nehmungsformen; Mitarbeiter im Unternehmen. 

Bes c h a ff u n g und Ab s a t z· 
Begriffe und Zusammenhang. 
Grundbegriffe der Beschaffung. 
Kaufvertrag einschließlich Schriftverkehr: 

Rechtliche Grundlagen; Inhalt; Anbahnung; 
Abschluß; Lieferung, Rechnungslegung und Zah-
lung. 

II.Jahrgang (3 Wochenstunden): 

Der Wechsel einschließlich Schriftverkehr: 
Rechtliche Grundlagen; wirtschaftliche Bedeu-

tung; ordnungsmäßiger Wechselumlauf; Unregel-
mäßigkeiten im Wechselumlauf. 
Vertragswidrige Erfüllung des Kaufvertrages und 
deren Folgen einschließlich Schriftverkehr: 

Lieferung mangelhafter Ware; Lieferver:iug; 
Annahmeverzug; Zahlungsverzug. 
Grundbegriffe der Lagerhaltung: 

Bestimmung der Lagergröße und Errechnung 
wichtiger Kennzahlen, Kosten der Lagerhaltung. 

Grundbegriffe des Absatzes. 
Der Markt und seine Organisationsformen. 

Marketing: 
Marktforschung; Vertriebssysteme; Werbung 

einschließlich Schriftverkehr; Produkt- und Sorti-
mentgestaltung; Divmifikation; Spezialisierung. 

Handel: 
F.unktionen des Handels; der Einzelhandelsbe-

trieb; der Großhandelsbetrieb; Handelsvermittler 
einschließlich Schriftverkehr. 
Außenhandel einschließlich Schriftverkehr: 

Bedeutung; Arten; Betriebsformen; Besonder-
heiten des Kaufvertrages bei Anbahnung, Ab-
schluß, Lieferung und Zahlung; Zoll und Zoll-
verfahren; Exportförderung. 

III. Jahrgang (3 Wochenstunden): 
Finanzierung und Investition 
Begriff und Arten der Finanzierung unter Be-
rücksichtigung der verschoiedenen Unterneh-
mungsformen: 

Innen- und Außenfinanzierung; Eigenfinanzie-
rung; Fremdfinanzierung; Selbstfinanzierung; 
Sonderformen. 
Finanzierungsgrundsät~e und Errechnung ein-

schlägigerr Kennzahlen. 
Geld- und Kapitalmarkt: 

Wertpapiere; Wertpapierbörse. 

·Kreditinstitute: 
Rechtsgrundlagen; Geschäftsgrundsätze; Ge-

schäfte der Kreditinscitute (Passiv-, Aktiv-, 
DienstleistUDßS· und Eigengeschäfte) einschli.eß-
lich Schriftverkehr; Typen der Kreditinstitute. 

Sonderkreditaktionen. 
Geld- und Kapitalanlage. 

Investition: 
Begriff und Arten; Investicionsplanung; Ver-

fahren der Investitionsrechnung. 
Finanzplanung: 

Begriff, Aufgaben und Arten. 

Leistungserstellung 
Begriff und Arten. 

Erstellung von Dienstleistungen: 
Transportbetriebe und Transportvermittler 

einschließlich Schriftverkehr; V ersicherungsbetrie-
be einschließlich Schriftverkehr; Fremdenver-
kehrsbetriebe einschließlich Schriftverkehr; son-
stige Dienstleistungsbetriebe (Lagerhausbetrieb, 
Auskunftei, Revisionsbetrieb, Dienstleistungen 
der öffentlichen Hand usw.) einschließlich 
Schriftverkehr. 

IV. Jahrgang (3 Wochenstunden): 

Erstellung von Sachleistungen: 
Fertigungsplanung; Fertigungsvorbereitung; 

Fertigungsprogramme; Betriebsanlagen; beson-
dere Probleme der Materialwirtschaft; Fertigungs-
verfahren; Betriebsstruktur; Marktleistung; 
Marktfindung. Gegenüberstellung von Industrie-
betrieb und Handwerksbetrieb. 

Unternehmensführung 
Grundzüge betrieblicher Personalpolitik: 

Mitarbeiterauswahl; Schriftverkehr im Perso-
nalbereich; Führungsstile; Arbeitsbedingungen; 
Arbeitsentgelt; Mitarbeitermotivation (materielle 
und immaterielle Anreize); Personalplanung, Per-
sonalentwicklung. 
Managementfunktionen: 

Planung; Organisation; Kontrolle. 

Managern en tkonz eptlonen 
V. Jahrgang (3 Wochenstunden): 

B e s o n d e re P r o b 1 e m e d e r B e t r i e b s-
w i r t s c h a f tslehre 
Kostenlehre bzw. Kostenrechnung: 

Besondere Kostenbegriffe; Kostenabhängigkeit; 
Kostenrechnungssysteme im Vergleich; Aussage-
fähigkeit der Kostenrechnung; Kostenplanung 
und Kostenkontrolle; Kostenrechnung als Ratio-
nalisierungsinstrument; Kosten und Preis. 
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Preispolitik in der betrieblichen Praxis: 
Preiserstellung (kostenorientiert, nachfrage-

orientiert); Preisdifferenzierung; regionale, inter-
nationale Preispolitik; Grenzen der Preisgestal-
tung (Markt, Gesetze). 

Riisikolehre und Risikopolitik: 
Begriff und Arten; Risikofaktoren; risikopoli-

tisdie Maßnahmen. 
Gründung der Unternehmung: 

Kriterien zur Wahl des Betriebsgegenstandes, 
der Betriebsgröße, des Standortes, der Rechts-
form und der Organisationsstruktur; Gegenüber-
stellung der Vermögens- und Kapitalstruktur 
verschledener Betriebstypen. 
Unternehmerische Anpassungsentscheidungen: 

Anderung der Rechtsform; Kooperation und 
Unternehmenszusammenschlüsse; Sanierung; Li-
quidation, Ausgleich und Konkurs in betriebs-
w.irtschaftlicher Sicht. 

Didaktische Grundsätze: 

sprechenden Inhalt und sprachlich richtigen Aus-
druck Wert zu legen. Beim Unterridit sind nach 
Möglichkeit praxisgerechte Unterriditsbehelfe, 
betriebswirtschaftliche Literatur (z. B. Bücher, 
Fadizeitschriften, Musterverträge) und audiovisu-
elle Unterriditsmittiel zu verwenden. 

Im Hinblick auf <lie Persönlichkeitsformung 
ist in der Betriebswirtsdiaftslehre besonderer 
Wert auf die Förderung der Argumentationsfä-
higkeit (z. B. durch Gruppenarbeit) sowie der 
Kreativität zu legen. Auf diie Bedeutung der 
Medien iim betriebswirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Leben ist kritisch einzugehen. 

In Zusammenarbeit mit dem Lehrer des Un-
terrichtsgegenstandes Stenotypi.e und Textverar-
beitung ist anzustr.eben, daß im 2. Semester des 
1. Jahrganges die Schriftstücke in Maschinschrift 
ausgefertigt werden. 

Doppelstunden können vorgesehen werden. 
Schularbeiten: je zwei im I. bis V. Jahrgang, im 

V. Jahrgang bei Bedarf zweistündig. 

Die Betriebswinschaftslehre hat die Funktion 
eines Leitfaches; daraus ergibt sich die Notwen- a) 

12. Spezielle Betriebswirtschaftslehre 

Ge 1 <l-, Kredit- und Versiehe-
digkeit zur Herstellung von Querverbindungen r u n g s w es e n 
zu anderen Unterrichtsgegenständen. Bildungs- und Lehraufgabe: 

Im 1. Jahrgang sind die betriebswirtschaftlichen 
Grundlagen sowie eine Einführung in die be-
triebsw.irtschaft!ichen Funktionen in altersdäqua-
ter Weise zu behandeln. Anschließend ist der 
Lehrstoff nach diesen betriebswirtschaftlichen 
Funktionen gegliedert zu vermitteln. 

Im V. Jahrgang ist bei der weiterführenden 
und vertiefenden Behandlung . der besonderen 
Probleme <ler Betriebswirtschaftslehre größter 
Wert auf die Zusammenschau zu Legen. 

Aktuelle Stoffgebiete sind erforderlichenfalls 
aud1 dann in den Unterridit einzubeziehen, wenn 
sie über den Lehrplan hinausgehen. Vorträge 
schulfremder Personen können zur Ergänzung 
des lehrplanmäßigen Unterrid1ts vorgesehen 
werden. 

Die Möglichkeit zu Exkursionen und Lehr-
ausgängen, die in betriebswirtschaftliche Zusam-
menhänge Einsicht gewähren, ist wahrzunehmen. 
Teilgebiete sind abschließend zusammenzufassen. 

Die Möglichkeit der Aktivierung der Schüler 
bei Erarbeitung und Vertiefung des Lehrstoffes 
ist durch Diskussionen, Fallstudien, Planspiele, 
Verfassung von Schriftstücken zu einem zusam-
menhängenden Geschäftsfall usw. wahrzunehmen. 

Im Rahmen der Behandlung des Lehrstoffes 
sind betriebswirtschaftliche Übungen (z. B. Be-
rechnungen, Erstellung von Graphiken und Or-
ganigrammen, Organisations- und Ablaufpläne, 
Ausarbeitung von Schriftstücken) durchzuführen. 
Dabei ist auf die äußere Form, die Verwendung 
von Originalformularen, auf einen der Praxis ent-

Erweiterte Kenntnisse der einxel- und gesamt-
wirtsdiaftlichen Bedeutung des Geld-, Kredit-
und Versicheru~gswesens. Einblick in das diffe-
renzierte Leistungsangebot der Kreditinstitute 
und Ver·sicherungsbetriebe. Fähigkeit, als Ge-
sprädis- und Entscheidungspartner sowohl auf 
der Nachfrage- als auch auf der Angebotseite 
bei Problemlösungen aktiv mitzuarbeiten. 

Einsicht in die Stellung der Krediti11JStitute in 
einer funktionsfähigen Marktwirtschaft (Trans-
formations- und Dienstleistungsfunktion) und 
ihre gesdiäfospolitisdien Maßnahmen. 

Fähigkeit, risikopoiitische Konzeptionen zu 
entwickeln. Kenntnis der Instrumente zur Be-
wältigung der Risiken sowie der Voraussetzun-
gen für ihren Einsatz. Wissen und Verständnis 
für die Eigenart der Leistungser.stellung des Ver-
sicherungsbetriebes. 

Lehrstoff: 

IV. Jahrgang (2 Wochenstunden): 

G e l d- u n d K r e <l i t w e s e n 

Gesetzliche und organisatorische Grundlagen des 
österreichischen Kreditapparates: 

Kreditwesen (Gläubigerschutz), Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen, Wettbewerbsabkommen; 
Bankenaufsicht. 

Struktur des österreichischen Kreditwesens: 
Sektoren und Verbände, Sonderkreditinstitute, 

Bausparkassen; Unternehmungsformen, reditliche 
Grundlagen. 
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Leistungserstellung: 
Transformations- und Dienstleistungsfunktion. 

Kapitalbeschaffung: 
Eigenkapital; Fremdkapital (Einlagen, eigene 

Emissionen, Refinanzierungen). 
Kapitalverwendung: 

Kredit- bzw. Darlehensvertragstechnik; Prü-
fungsverfahren (Kreditnehmer, Verwendung, 
Sicherheiten, Kreditauskunft); Konditionen, Ab-
wicklung; Sonderfina117'ierungen (Verfahrenskre-
dite, Leasing, Exportfinanzierung); Konsortial-
kredite. 
Dienstleistungen: 

Wertpapierhandel und -beratung, Wertpapier-
analyse; Depotgeschäft; Internationaler Zahlungs-
verkehr, Kurssicherungsgeschäftie. 

V. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Bankbetrieb: 

Räumliche und funktionale Organisations-
strukturen; Innen- und Außenrevision; Personal-
wesen; Sicherheitsvorkehrungen. 

Buchhaltung (Bilanzen, Geschäftsbericht); Ko-
stenrechnung; EDV-Einsatz. 
Geschäftspolitik: 

Einfluß der Notenbank. 
Sicherheit, Liquidität, Rentabilität. 
Standortpolitik; Geld- und Kreditschöpfung; 

Absatz und Absatzpolitik: 
Absatzprozesse (Vorbereitung, Durchführung, 

Kontrolle); Absatzpolitische Instrumente: Ab-
satzprogramm-, Prämien-, Werbungs- und Ab-
satzverfahrenspolitik. 

Didaktische Grundsätze: 
Bei der Erarbeitung des Lehrstoffes ist auf die 

in der Betriebswirtschaftslehre und im Rech-
nungswesen erworbenen Kenntnisse aufzubauen; 
für das Versicherungswesen ist das Kapitel „Ri-
siko und Risikopolitik" (Betriebswirtschaftslehre, 
V. Jahrgang) Ausgangspunkt für die weitere Ar-
beit. 

Bei der Behandlung des Lehrstoffes sind insbe-
sondere die bedarfsgerechte Inanspruchnahme der 
Leistungen sowie deren Kosten- bzw. Ertrags-
wirksamkeit im Auge zu behalten. 

Beim gesamten Unterricht ist auf eine fachlich 
und sprachlich richtige Ausdrucksweise des Schü-
lers besonderer Wert zu leg,en und die Argumen-
tationsfähigkeit und Redegewandtheit zu ent-
wickeln und zu fördern (z. B. Rollenspiel, Ver-
handlungsführung, Verhaltenstraining). Die Be-
arbeitung komplex,er Geschäftsfälle der Praxis 
soll den Unterricht ergänzen und damit den Un-
terrichtsertrag festigen. 
Schularbeiten: je zwei im IV. und V. Jahrgang, 

bei Bedarf zweistündig. 

in- und ausländische Beteiligungen; Eigenveran- b) Industrie 
lagungen, Arbitrage, Euromarktgeschäfte; Mar- Bildungs- und Lehraufgabe: 
keting. 

Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Kredit- Erweiterte Kenntnisse über den Aufbau und 
den Betriebsablauf in einem Industriebetrieb. institi1te; Finanzplatz Wien. 

Versicherungswesen 
Wesen der Versicherung: 

R1siko und Sicherungsmaßnahmen; Privat- und 
Sozialversicherung; Versicherungszweige und Ver-
sicherungsarten; Versicherungsformen. 
Struktur der österreichischen Versicherungswirt-
schaft: 

Kenntnis ·der Stellung der Industriebetriebe in 
Wirtschaft und Gesellschaft und Verständnis für 
die speziellen Probleme dieses Wirtschaftszweiges. 

Fähigkeit, die Auswirkungen von wirtschafts-
politischen Entscheidungen auf die Industrie zu 
beurteilen. Weckung des Leistungs- und Verant-
wortungsbewußtseins sowie des Kostendenkens. 
Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, sie zu be-
gründen und wirksam zu vertreten. Rechtsgrundlagen; Versicherungsaufsicht; Un-

ternehmungsformen; Verbandswesen; überbe-
triebliche Zusammenschlüsse. Lehrstoff: 
Versicherungsbetrieb: 

Organisation: 
Zentralisation, Dezentralisation; Innendienst, 

Außendienst; Abteilungsaufbau; Arbeiuabläufe 
(Erst- und Folgebearbeitung, Versicherungsfall, 
Schadensregulienmg, Storno). 

Personalwirtschaft; Finanzwirtschaft; Beson-
derheiten des Rechnungswesens. 
Leistungserstellung: 

Haupt- und Nebenleistungen; Produktionsfak-
toren; Kosten und deren Einflußgrößen. 

IV.Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Struktur und Bedeutung der österreichischen In-
dustrie: 

Fachliche und regionale Gliederung; Betriebs-
größen, Eigentumsverhältnisse; Stellung der In-
dustrie im Rahmen der österreichischen Gesamt-
wirtschaft. 

Spezifische Standortprobleme eines Industrie-
betriebes (unter Berücksichtigung des Umwelt-
schutzes), Aufstellung eines Standortfaktorenka-
taloges; Bedarfsrechnung. 
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Materialwirtschaft: 
Besd1affungsmarktbeobachtung; 

nung, Lagerhaltungssysteme und 
nung. 
Fertigung: 

Einkaufspla-
Lagerverrech-

Produktionsplanung, Wertanalyse; Fertigungs-
planung (Bereitstellungsplanung, Zeitplanung, 
Kapazitätsplanung, Netzplantedmik); moderne 
Fertigungsverfahren, Prozeßsteuerung; Fertig-
produktlagerung. 
Absatzwirtschaft: 

Industrielle Absatzpolitik, Absatzforsdiung, 
Absatzplanung; Unterschiede im absatzpoliti-
schen Instrumentarium bei industriellen Klein-, 
Mittel- und Großbetrieben. 
Finanzierung: 

Finanzplanung und Budgetierung, Kapital-
flußredinungen; Besdiaffung von Finanzierungs-
mitteln; Kapitalanlage und Kapitalverwaltung. 
Personalwesen: 

Personalbedarf, quantitative und qualitative 
Personalentwicklung; Arbeitsstudien, Refa-
Grundlagen, Arbeitsgestaltung, Arbeitsbewer-
tung, Arbeitszeit- und Leistungserfassung; Ent-
lohnungssysteme; Mitarbeitermotivation. Kollek-
tive und funktionelle Arbeitnehmermitbestim-
mung. 

V.Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Organisation und Kommunikation: 

Kompetenz- und Kommunikationsgefüge im 
Industriebetrieb; Stellenbesdireibung; Ermittlung 
des notwendigen Informationsbedarfs, Informa-
tionsfluß, Informationsverarbeitung. 
Sonderprobleme des industriellen Redmungswe-
sens: 

Kostenerfassungsmöglichkeiten; Einsatzmög-
lidikeiten der verschiedenen Kostenredmungs-
systeme; Auswertung der Kostenrechnungsergeb-
nisse zur Entsclieidungsfindung. Einsatzmöglidi-
keiten der EDV im industriellen Redmungs-
wesen. 

Betriebs- und Bilanzanalyse. 
Unternehmungsstrategie: 

Unternehmungsziele, Zielkonflikte, Zielkom-
promisse, Führungskonzepte; Entsdieidungsgre-
mien, Entsdieidungsinstrumentarium; Anpas-
sungsen tsclieidungen. 

Formulierung von Führungsplänen. 

Didaktisdie Grundsätze: 
Die Ausbildung hat auf den Kenntnissen des 

Rechnungswesens und der Betriebswirtsdiafts-
lehre aufzubauen. 

Um dem Schüler die Auswirkung von Maß-
nahmen auf die einzelnen betrieblidien Teilbe-

reiche aufzuzeigen und damit eine Zusammen-
scliau zu ermöglidien, sind komplexere Beispiele 
in Form von Fallstudien und Planspielen in den 
Unterricht einzubeziehen. Zu diesem Zweck sind 
Projektteams zu bilden. 

Bei der Lösung von Projektaufgaben sind spe-
zielle Darstellungstediniken, wie der Entwurf 
von Ablaufplänen, Organigrammen usw. von den 
Scliülern am:uwenden. 

Ferner ist durcli Einbeziehung aktuellen Infor-
mationsmaterials auf branchenspezifische Proble-
me einzugehen. 

Soweit wie möglich ist bei der Lösung von 
Problemen auf die Einsatzmöglichkeit der Daten-
verarbeitung Rücksicht zu nehmen. 
Scliularbeiten: je zwei im IV. und V. Jahrgang, 

bei Bedarf zweistündig. 

c) Außenhand e 1 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Verständnis für die Bedeutung des Außenhan-
dels für die österreichische Wirtschaft. Kenntnis 
der Institutionen des Außenhandels und der 
Grundsätze der Außenhandelspolitiik. Kenntnisse 
und Fertigkeiten für die Bewältigung der mit 
dem Außenhandel verbundenen Aufgaben. Fähig-
keit zur selbständigen Lösung von speziellen 
Problemen des Außenhandels. 

Lehrstoff: 

IV. Jahrgang (2 Wochenstunden): 

Bedeutung und Arten des Außenhandels. 
Reditsgrundlagen des Außenhandels: 
International~ Recht und internationale Ab-

kommen; österreidiische Rechtsnormen wie 
Außenhandelsgesetz, Zollgesetze, Zollvorschrif-
ten, devisenxiechtliche Bestimmungen. 
Marketing im Außenhandel einsdtließlich Sdirift-
verkehr: 

Organisatorische Voraussetzungen: 
Marktforschung; 
Vertriebsformen unter besonderer Berücksidi-

tigung von Provisionsvertretern und Vertretern 
auf eigene Reclinung, Filialbetrieben, Tochterge-
sellscliaften; 

Werbung; 
Außenhandelsförderung; 
Preispolitik. 

Finanzierung im Außenhandel: 
Besondere Formen der Zahlungsabwicklung, 

Risken im Außenhandel und ihre Absicherung. 
Tran·sport und Verpackung. 
Regelung von Streitfällen; Schiedsgeriditsbar-

keit. 
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V. Jahrgang (2 Wochenstunden): V.Jahrgang (2 Wochenstunden): 

Besonderheiten des Rechnungswesens im Außen- Leistungsverwertung: 
handelsbetrieb: Markt; Marktkonstellation. 

Buchungstechnik; 
steuerliche Probleme; 
Jahresabschluß. 

Technik des Außenhandels einschließlich Schrift-
verkehr: 

Export; 
Import; 
Transit; 
Kooperation; 
sonstige Außenhandelsgeschäfte wie Kompen-

sation, Gegengeschäfte, Switch-Geschäfte. 

Didaktische Grundsätze1 

Die Ausbildung hat auf den Kenntnissen der 
Betriebswirtschaftslehre und des R.echnungswe-
sens aufzubauen. Beim Unterricht sind praxisge-
rechte Unterrkhtsbehelfe (Originalformulare, 
Musterverträge, Gesetze, Verordnungen, Tarife 
usw.) zu verwenden. In beiden Jahrgängen ist 
auf die Einbeziehung praktischer Beispiel'e beson-
deres Gew.icht zu legen; im V. Jahrgang sollen 
Fallbeispiele im Vordergrund stehen. 

Auf die Querverbindungen zu den Fremd-
sprachen ist besonder·s Bedacht zu nehmen. 

Schularbeiten: je zwei im IV. und V. Jahrgang, 
bei Bedarf zweistündig. 

d) V e r k e h r s w i r t s c h a f t 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Theoretische und praktische Kenntnisse und 
Fertigkeiten für die Bewältigung fachspezifischer 
Aufgaben. 

Fähigkeit zur Beurteilung verkehrswirtschaft-
licher Vorgänge sowie zur Zusammenarbeit im 
betrieblichen und überbetrieblichen Bereich. 

Verständnis für Aufgaben, Bedeutung und 
Probleme des Verkehrswesens für Wirtschaft und 
Gesellschaft. 

Lehrstoff: 

IV.Jahrgang (2 Wochenstunden)i 
Verkehrsbetriebei 

Betriebe der Personen-, Güter- und Nachrich-
tenbeförderung; Verkehrshilfsbetriebe. 

Absatzprozesse: Vorbereitung und Durchfüh-
rung einschließlich Schriftverkehr, Kontrolle. 

Absatzpolitik: Verkehrsbedienung (Servicege· 
staltung); Tarifpolitik; Werbung. 

Rechnungswesen: 
Besonderheiten der Buchhaltung und Besteue· 

rung. 
Kostenrechnung: Kostenerfassung; Kosten· 

gruppen; Kalkulation in Transportbetrieben. 
Investitionsrechnungen und Rentabilitätsbe-

rechnungen. 

Betriebsgröße und Finanzierung: 
Kapazität und Kapitalbedarf. 

Didaktische Grundsätze: 

Für das zu vermittelnde Wissen aus der V er-
kehrsbetriebslehre ist auf den Kenntnissen der 
Betriebswirtschaftslehre aufzubauen. 

Es ist auf die Besonderheiten von Verkehrs· 
betrieben und Verkehrshilfsbetrieben einzugehen. 

Als Unterrichtsbehelfe sind in der Praxis ver-
wendete Materialien (Formularsätze, Tarife, Mu-
sterverträge usw.) heranzuziehen. 

Zur Motivation der Schüler und zum Erken· 
nen der Zusammenhänge einzelner Entscheidun· 
gen sind praktische Beispiele und Fallstudien zu 
lösen. 
Schularbeiten: je zwei im IV. und V. Jahrgang, 

bei Bedarf zweistündig. 

e) F r e m d. e n v e r k e h r s w i r t s c h a f t 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Verstän<lni<S für &ie Bedeutung des Fremden-
verkehrs für den einzelnen, die Gemeinschaft 
und die Wirtschaft. 

Kenntnis der Institutionen und Objekte der 
Fremdenverkehrswirtschaft und der Grundsätze 
der Fremdenverkehrspolicik (Ziele, Wirkungs-
weisen). 

Kenntnis des Rechnun.gswesens der Fremden· 
verkehrsbetriebe, seiner Organisation un<i seiner 
spezifischen Eigenarren als Dienstleisoungs· und 
Produkvionsbetrieb. 

Kenntnis der spezifischen Marketingprobleme. 

Lchrstoffi 
Rechtsgrundlagen, Tarifkunde, Vertragsab-

schluß einschließlich Schriftverkehr. IV. Jahrgang (2 Wochenstunden}: 

Leistungserstellung: 
Verkehrstechnik; Transportverfahren; inner-

betriebliche Organisation (Struktur·, Ablauf-, 
Verfahrensorganisation). 

Wesen .des Fremdenverkehrs: 

Arten und Formen; Stellung des Fremdenver-
kehrs in der Gesamtwirtschaft; soziale und kul-
turelle Bedeutung. 
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Gesetzliche Grundlagen: 
Bundiesge&etze, Landesgesetze. 

Organisation: 
öffentliche und private Stellen; ihre Wir-

kungsweise und ihr Wirkungsbereich; Ausbil-
dungs- und Schulungswege, wissenschaftliche In-
stitiute; Fremdenverkehrsverbände, Fremden-
verkehrsvertretungen im In- und Ausland und 
WirtSchafts0rganisationen. 
Fremdenverkehrssubjekt: 

Bedürfn:isbild'Ung, Einflüsse, Trends. 
Fremdenverkehrsbetrieb: 

frühestmöglichen Zeitpunkt Fallstudien aus den 
einzelnen Teilbereichen in Teamarbeit durchzu-
führen, wobei praxisgerechte Unterrichtsbehelfe 
zu verwenden sind. 

Die Fr·emdenverkehrslage des Schulortes hat 
als Ausgangspunkt praktischer Erörterungen des 
Fremdenverkehrs zu dienen. 
Schularbeioen: je zwei im IV. und V. Jahrgang, 

bei Bedarf zweistündig. 

f) Instrumentelles Rechnungs-
wesen 

Arten; Privatzimmervermietung; 
Fremdenverkehrsbetriebe; 

mittelbare Bildungs- und Lehraufgabe: 

Stanidort; Unternehmungsformen; Konzentra-
tionsoendenzen. 
Reisebüro: 

Stellung im Fremdenverkehr; Leistungsange-
bot; Incoming- und Outgoing-Geschäft; Reise-
organisation; Reisebüroorganisation; Vertrags-
technik; Besonderheiten des Rechnungswesens; 
Struktur- und Ablauforganisation des Schrift-
verkehrs; Marketing einschließlich Schriftver-
kehr; Reisebüroverbände. 

V. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Hotd- und Gastgewerbebetrieb: 

Betruebsarten; Stellung im Fremdenverkehr; 
Leistungs.angebot; innerbetriebliche Organisation; 
Rechnu11igswesen; Besonderheiten der Buchhal-
tung, der Kostenrechnung einschließlich der Kal-
kulation sowie der Lohnverrechnung an Hand 
praktischer Beispiele; Vertragstechnik; Marke-
ting einschließlich Schri.ftverkehr. 

Infrastrukturelle Fremdenverkehrseinrichtun-
gen öffentlicher und pr.jvater Natur. 
Grundsätze der Fremdenverkehrspolitik: 

Begriff, Bedeutung, Ziele, Maßnahmen. 

Didaktische Grundsätze: 
In der Unterrichtsgestaltullß ist besonderes 

Gewicht auf die Schulung des Verstän.dnisses für 
die Rolle des Fremdenverkehrs für den Einzel-
menschen, für Land und Bevölkerung l11lld für 
die Wirtschaft zu legen. Es ist der Mensch in 
den Mittelpunkt der Betrachtungen zu stellen 
und damit die wesentliche Aufgabe des Fremden-
verkehrs, nämlich Bindeglied von Mensch zu 
Mensch, von Volk zu Volk zu sein, zum Leit-
motiv des Unterrichts zu machen. 

Die Ausbildung hat auf den bereits erworbe-
nen Kenntnissen aufzubauen. In der Buchhal-
tung, Kostenrechnung, Kalkulation und Lohn-
verrechnung sind nur die spezifischen Eigenhei-
ten der Fremdenverkehrsbetriebe herauszuarbei-
ten. Zur Vertiefung- und Motivation sind zum 

Theoretische und praktische Kenntnisse und 
Fertigkeiten für die Bewältigung auch schwieri-
ger fachspezifischer Aufgaben aus der K06ten-
rechnung, Planung und Betriebsanalyse. 

Grundlegende Kenntnisse dier internen Revi-
sion, Verständnis für die Steuerwirkungslehre. 

Fähigkeit zur selbständigen Aufbereitung des 
Zahlungsmaterfals als Grundlage für unterneh-
merische Entscheidungen und zur Lösung anfal-
lender organisatorischer Probleme. 

Lehrstoff: 

IV. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Kosten- und Lei~tu.ngsrechnung: 

Kostenerfassung: 
Besondere organisatorische Probleme der 

Kostenerfassung im Anfagen-, Material- und Per-
sonalbereich sowie in den sonstigen Bereichen; 
Bewertungsprobleme. 

Kostensoellenrechnung: 
Kostenstellenbildung und Kostenstellenpläne; 

Kostenauflösung. 
Kostenplanung: 

Primäre und sekundäre Kostenstellen, Diffe-
renziierung des Vertriebskostenbereiches; Bezugs-
größen (homogene und heterogene Kostenver-
ursachung); Voll- und Grenz-Plankostenrech-
nung; Soll-Ist-Vergleich und Abweichungsanalyse. 

Komplexe Fälle innerbetrieblicher Leistungs-
verrechnung. 

Erstellung von Kosten-Gesamtplänen. 
Branchenspezifische Kostenstellenrechnung. 

Branchenspezifische Kalkulation (Deckungsbei-
tragsrechnung und Preisfindung): 

Bestimmung von Angebotspreisen; Bestim-
mung von Preisuntergrenzen. 
Kostenträger- und Periodenerfolgsrechnung: 

Fixkostendeckungsrechnung; Stufengrenzko-
stenrechnung; Absatzsegmenterfolgsrechnung; 
Profit-Center-Erfolgsrechnung. 
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Bewertung der Halb- und Fertigerzeugnisse 
und der selbsterstellten Anlagen bei Führung 
einer Grenzkostenrechnung. 
Besondere Entscheidungsmodelle: 

Wahl zwischen vorhandenen Maschinen; 
Eigenfertigung - Fremdfertigung; Fremdferti-
gung oder Investition; Preisbildung bei einem 
neuen Produkt; Break-Even-Analyse (mehrere 
Produkte); Produktbeurteilung; Engpaßplanung 
(Bestimmung opcimaler Produktions- und Ab-
satzprogramme). 

Organisationsformen und -probleme der 
Kostenrechnung in der Praxis unter Berücksich-
tigung der Datenverarbeitung. 

V. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Dynamische Verfahren der Investitionsrechnung. 
Interne Revision: 

Begriff; Aufgaben; Stellung im Betrieb; Orga-
nisaci.on; Prüfungskonzepte; Planung. Durchfüh-
rung und Auswertung. 
Planung: 

Gesamtplanung; 
Aufzeigen der Interdependenz der Teilpläne; 
Operations Research; 
Planspiele. 

Betriebsanalyse auf der Basis cLes Rechnungswe-
sens: 

Vertiefung und Ergänzung; Bewegungsbilan-
zen; Kapitalflußrechnungen; Fon<lsrechnungen; 
Kennzahlensystieme; Unternehmensbeurteilung 
anhand von Bilanzen. 
Steuerwirkungslehre: 

Auswirkung der Steuern vom Vermögen und 
Ertrag auf die Wahl der Rechtsform des Unter-
nehmens, auf die Invesllioionsentscheidungen, auf 
die Gewinnverwendung. 

Didaktische Grundsätze: 
Die Ausbildung hat auf den Kenntnissen des 

Rechnungswesens und der Betriebswirtschafts-
lehre aufzubauen. 

Zur Vermeidung von Überschneidungen und 
Doppelgeleisigkeiten ist auf ständige Koopera-
tion mit den Fächern Betriebswirtschaftslehre 
und Rechnungswesen zu achten. Das Erarbeiten 
der für den V. Jahrgang vorgesehenen Lehrstoff-
inhalte erfordiert eine weitgehende Synchronisa-
tion mit dem Rechnungswesen. Die Datenverar-
beitung ist soweit wie möglich in den Unter-
richt einzubeziehen. 

Der gesamte Unterricht hat sich an möglichst 
praxisnahen Modellen zu orientieren, wobei der 
Gesamtzusammenhang auch bei Behandlung von 
Teilgebieten nicht verlorengehen darf. Dem 
Ziel der Ausbildung entsprechend hat der Lehrer 

auf den organischen Aufbau des Lehrstoffes zu 
achten und nach Möglichkeit branchenspezifische 
Besonderhei1ien herauszuarbeiten. In. den einzel-
nen Teilbereichen ist auf die be6onderen organi-
satorischen Probleme einzugehen. Die Lösung 
der gestelhen Aufgaben und Probleme hat in 
möglichst praxi1Sgerechter Form zu erfolgen. 

Das Lehrgut i5t soweit w1e mögLich in Grup-
penarbeit und in Form von Schülerbeiträgen zu 
erarbeiten; Fallstudien und Pl:arupiele sind in 
der Unterrichtsarbeit zu verwenden. Doppelstun-
den sind nach Möglichkeit vorzusehen. 
Schularbeiten: je zwei im IV. und V. Jahrgang, 

bei Bedarf zweistündig. 

g) M a r k e t i n g 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Verständnis für den Begr~ff Marketiing in Pla-
nung und Durchführung als doas Zusammenwir-
ken aller jener Maßnahmen, mittels deren das 
Unternehmen seine Tätigkeit im Markt wf-
baiu.t, durchführt und unterstützt. 

Grundkenntnisse in iden Teilbereichen des 
Marketing; Vertrautheit mit der einschlägigen 
Terminologie. Kenntnis der möglichen Informa-
tionsquellen. Fähigkeit zur Mitarbeit im Marke-
ting-Team. Fähigk,eit zum Erkennen der wesent-
lichen Probleme und zur Abfasung einfacher Be-
richte. 

Lehrstoff: 
IV. J a h r gang (2 Wochenstiund-en): 
GrunidLagen: 

Markellingkonzeption und Marketingprozeß; 
markoocientiiertes Entscheidungsverhalten; Mar-
ketingumwelt mit Hinweis auf die einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen. 
Marketling-Informationssystem: 

Organisation. 
Marktforschung: Sekundärforschung; Primär-

forschung; Auswahlverfahren, Erhebungsmetho-
den, besondere Probleme (Umweltprognose, Ver-
braucheranalyse, Motivatiionsforschung, Kon-
kurrenzforschung); Marktbeobachtung. 
Innerbetriebliches Berichtswesen; Dienstleistungs-
betriebe. 
Marketing-Planung: 

Grundformen; Planungsmethoden; Zielent-
scheidungen, Zielkonflikte; Strategieentscheidun-
gen; zielgesteuerte Führung. 
Produktpolitiik 1 

Zielsetzung; Planung und Kontrolle von Pro-
duktinnovationen und -variationen (einschließ-
lich Kreaciviitänstechniken); Prodiuktaufmachung; 
Einführung (Testmärkte usw.); Marketingstrate-
gien im Rahmen des Lebenszyklus; Sortiments-
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politik (einschließlich Produktpositionierung, 
Produktvariauion, Div-.ersifikation, Marktauftei-
lung, Eliminatiion von Produkten, Trading up 
und Trading down usw.). 

Prcispol.ioik: 
Preispoliitik in <len V'Orsch1©denen Wettbe-

werbs!>itu-aoionen; vertikale Preisbildung und 
Preisbindung; Prais und Kosten. 

Distr~bu tionspoli tik: 
Dj.stflibutionswege 

Vertriebsmethoden; 
systems; 

und -organe; besondere 
Wahl des Distributions-

Marketinglogistik, insbesondere ProbLeme der 
Kostenoptimierung; Kund.endien~t; Safos promo-
tion: Verkaufsgespräch und Verhandlungstech-
nik, verkaufsfördernde Maßnahmen. 

Kommunika oionspolitik t 
Werbelehre und ihre Psychologie; Werbeträ-

~er und Werbem.Ittiel; Werbeerfolgsprognose. 
Werbeplanung: Zielplanung und Werbebot-

schaft; Werbeidee und Gestaltungskon7!ept; 
Werbestrategie; Werbeetat und Erstellung des 
Werbebudgets; Bestimmung der Werbeträger 
und Werbemittel (AU5wertung der Ergebnisse 
der Mediaforsdmng). 

W erbccrfolgskontrolle. Dienstleistungsbetriebe. 

V. Jahrgang (2 Wochenstunden): 

len xu orientieren. Zur V crtiefung Wld MotiYa-
tion sind irn frühestmöglid1en Sta.cLi.um Fallstu-
dien aus den einzelnen Teilboraichen .in Team-
arbeit durchzuführen, wobei praxisgerechn: 
Unterrichtsbehelfe zu verwenden sind. 

Im V. Jahrgang sollen Planspiele durchgeführt 
wet·den. Soweit wie möglich ist bei dien einzel-
nen Teilgebieten auf die Einsatzmöglichkeit der 
EDV Rücbicht zu nehmen. 

N:ich Möglichkeit sollen Doppelstunden vor-
gesehen weroen. 

Sdmlarbeiten: je zwei im IV. und V. Jahrgang, 
bei Badarf zweistündig. 

h) 0 r g a n i s a t i o n u n d D a t e n v e r a r-
b e i tun g . 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Kenntnis der Organisationstheortie; Verständ-
nis für den Aufbau des Betriebes und das Zu-
sammenwirken der betrieblichen Teilbereiche 
unter Berückichtigung der menschil~chen Verhal-
ten3weisen. Fert~gkeit in der selbständigen 
Lösang einfacher prakcisd1er Organisaicionsa.uf-
gaben bzw. Fähigkeit zur Mitwirkung an der 
Lösung komplexer Ürß1111Jisationsaufgaben im 
Orga.nii1Satiionsteam, und zwar sowohl :in der lau-
fenden Überprüfung bestehender als auch in der 
Getal1lllng neuer Organisati-0n9Strukturen, -ab-
läufe und -verfahren. 

Markecing-Organisanion: Fähigkeit zur Erstellung von Organisacions-
Allgemeines Anspruchsprofil; spe2lifische Or- vorschlägen und deren Reali&erung mit Hilfe 

ganisacionsformen (Profit-Center, Projektmana- der Datenverarberitun:g. 
gement, Divisionalisierung usw.); innerbetrieb-
liche Orga.nisa'Oion; Außendienstorganisation; Lehrstoff: 
Führungstechniken. 

Kontrolle der Marketiing-Aknivitäten: 
Orga:niisallion (etnschließlich Marketing-Con-

troller); Kontrolle des Marketing-Subsystems 
durch die Unternehmensleitung; Effizienzkon-
trolle. 
Markening-Mix- Gesamtschau. 
Bedeutung der Public-Relations für das Mar-
keoing. 
Sonderformen des Marke~ing: Exportmarke-
tii01;; Marketing-Kooperationen; Rezessionsmar-
kelling; Marketing für Dienstleistungen; Ma.rke-
cillß im nichtkommerziellen Bereich (Social-Mar-
keting usw.). 
Ethische und soziale Aspekte des Marketing 
(krioische Durchl~chtung). 
Konsumerismus. 

IV. Jahrgang (2 Wod1enstunden): 

Informationssystem: Wesen und Bedeutung. 

Organisation: 
Begriff un.d Aufgaben: 
Struktur-, Ablauf- und Verf ahrensorganisa-

tion. 
Organisationstechniken (Erhebungs-, Darstel-
lungs-, Bewertungs-, Entscheidungs- un:d Kon-
troll technilren). 

Organisacion.sphasen: 
Istaiufnahme (Tätigkeiten, Mengengerüst, Zeit-

aufnahmen); 
Erarbeitung von Alternaciven (Sollabbuf); 
Entscheidungsphase; 
Realisierungsphase; 
Kontrolle. 

Didaktische Grundsätze: Der Faktor Mensch in der Organisation unter 
Die AushiLdung hat auf den bereits erworbe- besonderer Berücksichtiigrung psychologischer, 

nen Kenntnisen aufzubauen. Der gesamte Unter- soziologischer und rechtlicher Aspekte. 
richt hat sich an möglichst praxisnahen Beispie- Das Berufsbild des Organisators. 

3 
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Verf:ahrensorßanisaci.on: 
Gegenübersrellung von 

EDV-Verfahren. 
konv-entionellen und 

EDV-gerechte Ablauforganis.ation: 
Problemlösungen aiu~ d.ern Rechnungswesen 

und der Betriebswirtschaftslehre (Problemana-
lyse, Formatentwiirfe, Datenflußpläne, Block-
diagramme). 
Dateiorganisation. 

V. J a h r g an g (2 Wochenstunden): 

Ernrbeütung von Organisationslösungen ausge-
wähloer Teilbereiche des ka.ufmänruischen Rech-
nungisweserus hin~chtlich d~r Struktur- und Ab-
lauforg.a'Illisacion urud deren Realisierung mittels 
elekorornscher Datenverarbeitunß. 
Einsatzmög1ichkeiten von fert.ißen Softwarepa-
keten: 

überblick üb:er die Sllainidardsoftware; 
Besprechung und Anwendooig ausgewählter 

Prog.ro.mmpakete; 
Einsatz von Programmg.enoeratoren. 

Die Datenverarbeitung als Informationssystem 
und ihre SreUw1g i.m Informationssystem des 
Betciehes. 

Didaktische Grundsätze: 
Bei der Behandlung dies Lehrstoffes ist das 

Schwerg1cmricht auf diie prakcische Arbeit zu legen. 
Je.des Stoffgebiet ist sofort durch übungsbei-
spi,ele umd/oder Fal1studien zu ergänzen. 

Organisations- und Programmieraufgaben sol-
1en nach Möglichkeit in Schülergruppenarbeit ge-
löst we11den. Die Argumentationsfähigkeit in 
der Diskussiion =d das Einfühlungsvermögen 
der Sd1üler sin1d besonders zu fördern. 

Da die zur Verfügung stehende Zeit nur zur 
Erarbeitung einzelner, modellhafter Lösungen 
ausreicht, $ind bei allen Auftga.beng·e'bieten auch 
fertiige Programmpakete zu bespredlen und auf 
der sdluleigenen Anlage odler anläßlich von 
Lehrausgängen bzw. Exkursionen zu demon-
strieren (sowohl im Bereidl der höheren als auch 
im Bereich der mittleren Datentedmik). 

Für die praktische Arbeit und für die Durch-
führung von Lehrausgängen bzw. Exkursionen 
sollen Doppelstunden, wenn möglich Rand-
stunden, vorgesehen werden. 
Schularbeiten: je zwei im IV. und V. Jahrgang, 

boi Bedarf zweistündig 

i) Ö ff e n tl i c h e V e r w a 1 t u n g 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wedrnng des betriebswirtschaftlichen Verständ-

nisses für die Lebensbedingungen der öffentlichen 

Betriebe und der öffentlichen Verwaltungen sowie 
deren Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft. 

Kenntnis der öffentlich-wirtschaftlichen Ziel-
setzung und ihrer Abgrenzung gegenüber dem 
privaten Sektor. 

Weckung von Verständnis für die Zielsetzungen 
dieser Einrichtungen. Vermittlung von Grund-
lagenwissen, das die Absolventen befähigen soll, 
in den genannten Einrichtungen beruflich tätig 
zu werden. 

Kenntnis des durch die besondere Zielsetzung 
bedingten Rechnungswesens der öffentlichen 
Betriebe und der öffentlichen Verwaltung. 

Kenntnis der besonderen Finanzierungspro-
bleme und der Preispolitik. 

Lehrstoff: 
IV. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
öffentliche Betriebe und öffentliche Verwaltungen 
als Gegenstand einer speziellen Betriebswirt-
schaftslehre: 

Begriffsbestimmung - Typologie - Zielset-
zungen (Abgrenzung zum und Gemeinsamkeiten 
mit dem privaten Sektor) - Bedeutung für die 
Gesamtwirtschaft (u. a. Schaffung von Infra-
struktur). 
Träger und Rechtsformen der öffentlichen Be-
triebe und der öffentlichen Verwaltungen: 

öffentlich-rechtliche Betriebe ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit. 

öffentlich-rechtliche Betriebe mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. 

Gemischtwirtschaftlid1e Betriebe. 
Betriebliche Teilbereiche: 

Finanzierung: Aufbringung der Mittel (allge-
meine Deckungsmittel, d. s. Abgaben; spezielle 
Deckungsmittel, d. s. Gebühren, Tarife, Entgelte); 
Fremdfinanzierung, Probleme der Verschuldung. 
Mittelfristige F.inanzplanung. 

V. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Besdlaffung: Bedeutung für .die Gesamtwirt-

schaft, Vergabewesen. Preispolicik der öffentlichen 
Betriebe: Kalkulation von Gebühren und Tarifen, 
Probleme der Zurechnung von Kosten, Durch-
schnittskosten, Grenzkosten, Tarifbildung. 
Rechnungswesen: 

Rechnungsstil (Kameralistik, Doppik, Mehr-
phasenbuchhaltung) in Abhängigkeit vom Rech-
nungsziel (Deckungsrechnung bei öffentlichen 
Verwaltungen - Ergebnisrechnung bei den wi.rt-
sdlaftlichen Unternehmungen). 

Externes Rechnungswesen (gegenüber Dr~tten): 
Voransdllag sowie Wirtsdlaftspläne als Vor-
t"echnung. 

Rechnungsabschluß der öffentlichen Verwal-
tungen, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 
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der wirtschaftlichen Unternehmungen als Nach-
rechnung. 

Internes Rechnungswesen: Unterlagen zur 
Planung und Überwachung des betrieblichen Ab-
lauf.es, Kostenrechnungen, Wirtschaftlichkeits-
rechnungen, Kosten-Nutzen-Rechnungen. 

Probleme der Erfolgswürdigung bei öffentlichen 
Betrieben (Leistungsberichte, Sozialbilanz.eo, 
Sozialindikatoren). 

Didaktische Grundsätze: 

Die Ausbildung hat auf die vom Schüler er-
worbenen Kenntnisse des Rechnungswesens und 
der Betriebswirtschaftslehre aufzubauen. Zur 
Vermeidung von Überschneidungen und Doppel-
geleisigkeiten ist auf stän-Oige Kooperation mit 
den Unterrichtsgegenständen Betriebswirtschafts-
lehre und Rechnungswesen zu achten. Die von 
den Schülern erworbenen Kenntnisse aus Daten-
verarbeitung sind nach Tunlichkeit - insbeson-
dere im V. Jahrgang - zu berücksichtigen. 

Der gesamte Unterricht soll sich an möglichst 
praxisnahen Modellen orientieren, wobei der 
Gesamtzusammenhang auch bei Behandlung von 
Teilgebieten nicht verlorengehen darf. Dem 
Ziel der Ausbildung entsprechend hat der Lehrer 
auf den organischen Aufbau des Lehrstoffes zu 
achten und nach Möglichkeit die Besonderheiten 
der öffentlichen Betriebe und öffentlichen Ver-
waltungen herauszuarbeiten. In den einzelnen 
Teilbereichen ist auf die besonderen organisato-
iiischen Probleme einzugehen. 

Das Lehrgut ist so"M?it wie möglich unter 
Einsatz moderner Unterrichtstechniken (z. B. 
Gruppenarbeit, Fallstudien, Planspiele) und in 
Form von Schülerbeiträgen zu erarbeiten. Lehr-
ausgänge und Exkursionen sollten der Vertiefung 
des erworbenen Wissens dienen. 

Doppelstunden sind nach Möglichkeit, insbe-
sondere im V. Jahrgang, vorzusehen. 
Schularbeiten: je zwei im IV. und V. Jahrgang, 

bei Bedarf zweistündig. 

13. Rechnungswesen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Kenntnisse und Fertigkeiten zur Bewältigung 

der Arbeiten .im Rechnungswesen. Fähigkeit zur 
Auswertung der Zahlen des Rechnungswesens für 
unternehmerische Entscheidungen mit dem Ziel 
einer zukunftsorientierten Unternehmensführung. 

Kenntnis der Rechtsgrundlagen des Rechnungs-
wesens und der Folgen von Mängeln. 

Sicherheit in der Kontierung laufender, auch 
schwieriger Geschäftsfälle. 

Fähigkeit zur Erstellung von Bilanzen mittleren 
Schwierigkeitsgrades. 

Beherrschung der Kostenrechnung (einschließ-
lich Kalkulation) in den in der Praxis üblichen 
Fol'ffien. 

Kenntnis der Personalverrechnung (einschließ-
lich Verbuchung und Schriftverkehr). 

Vertrautheit mit der Organisation des Rech-
nungswesens unter Beachtung der neuen Ent-
wicklungen. 

Grundlegende Kenntnisse der Betriebsstatistik 
(laufende Auswertung des Zahlenmaterials sowie 
Analyse und Kritik der Bilanz). 

Fähigkeit zur Erstellung einfacher F.inanz- und 
Kost:ienpläne. 

Grundlegende Kenntnisse des Steuerrechtes 
(einschließlich Schriftverkehr) und ihre Anwen-
dung in allen Teilbereichen des Rechnungswesens. 

Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung 
mit wirtschaftlichen Problemen, zur selbständigen 
Arbeit und zur Arbeit im Team sow.ie zum 
Erkennen der Bedeutung eines funktionsfähigen 
Rechnungswesens für die Einzelwirtschaften und 
für die Gesamtwirtschaft. 

Einsicht in die Notwendigkeit der eigenen 
Weiterbildung und der Vertiefung der Kenntnisse 
unter Heranziehung originaler Quellen (Ge-
setzestexte, Fachzeitschriften, Fachliteratur). 

Lehrstoff: 

I. Jahrgang (4 Wochenstunden): 

Einführung: 
Begriff; Gliederung und Aufgaben des Rech-

nungswesens; rechtliche Grundlagen; Belegwesen; 
Buchhaltungssysteme. 

System der Doppik: 
Begr.iff und Merkmale der doppelten Buch-

haltung; die Bilanz als Ausgangspunkt der 
Doppik; Systematik der Verbuchung im Haupt-
buch einschließlich Eröffnung und Abschluß. 

Kontenrahmen (EK.R) und Kontenplan. 

Grundzüge der Umsatzsteuer: 
Umsatzsteuer im Beschaffungs- und Absatz-

bereich; formale Bestimmungen; Verbuchung. 

Verbuchung laufender Geschäftsfälle im Haupt-
buch: 

z. B. Erfassung der Warenein- und Waren-
verkäufe; Bezugs- und Versandkosten; Rück-
sendungen; Preisnachlässe; Skonto; Zahlung 
(ohne Wechsel); Steuern; Löhne und Gehälter. 

Bücher der Doppik: 
Arten; Verknüpfung; Hilfs- und Nebenbücher 

in den Grundzügen (Kassabuch, Wareneingangs-
buch u. a.). 
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Organisation der Buchhaltung in Klein- und 
Mittelbetrieben: 

Amerikanisches Journal; manuelles Durch-
sch.reibeverfahf'en mit einfachen Geschäftsfällen 
(ohne Wechselbuchungen) bis zur Probebilanz. 
Bilanzlehre: 

Grundzüge der Bewertung; Waren- und 
Materialbewertung (Abfassungprinzipien). 

Anlagenbewertung: 
Begriff und Ursachen der Anlagenabschreibung; 

Berechnung und Verbuchung {Anlagenverzeichnis, 
Anlagenkartei). 

Bewertung von Halb- und Fertigerzeugnissen. 
Kostenredmungssysteme: 
Kosvenredmung z. B. zu Vollkosten, Teil-
kosten, lstkosten, Plankosten. 
Rechnungswesen der Kreditinstitute: 
Organisation der Buchhaltung; Abrechnung von 

Passivgeschäften (Spareinlagen, Giroeinlagen), von 
Aktivgeschäften (vor ailem Kontokorrentkredite), 
von Dienstleistungsgeschäften (Kauf und Ver-
kauf von Effekten, Ermi~lung von Renditen), 
von Eigengesd1äften (z. B. Arbitrage). 

IV. Jahrgang (3 Wochenstunden): 
II. Jahrgang (3 Wochenstun·denJ: Organisation des Redinungswesens bei Unter-
Bi1anziehre: ' nehmungen mit mehreren Betrieben. 

Sonderfälle der Anlagenbewertung: Die Abredinung und Verbudiung von Ver-
mittlungsgeschäften. 

z. B.: VerbudlUng von selbsterstellten und vo11 
im Bau befindlichen Anlagen, Erhaltungs- und Rücklagen~ 
Herstiellungsaufwand, Aussdieiden von Anlagen. Begriff und Einteilung, Berechnung und Ver-

Rechnungsabgrenzung. budiung. 
Rückstellung. Steuerlehre ( einschließ1ich Sdiriftverkehr): 
Forderungsbewertung. Gliederung der Steuern, Abgabenverfahrens-

Abredmung und Verbuchung von Wechselge- 1 redit. 
sdläften. 1 Ertragsteuern: 
Manuelles DurdlSchreibeverfahren unter beson- Gewerbesteuer einschließlidi Beredinung der 
derer Berücksidltigung des Absdilusses. Gewerbesteuerrückstellung besdiränkt auf die 
Masdiinelle Buchungsverfahren: e_infadisten Fälle; Ein~ommensteuer (eins~1ließ-

A f d di 0 d äß .. k . hdi Lohn- und Kap1talertragsteuer); Korper-
n or erungen an e r nungsm 1g e1t; schaftsteuer. 

Arten und Einsatzmöglichkeiten; Organisations- . . . 
abläufe; raktische Übungen diarakteristischer Abschluß. und Gewmnverte~lung be1 Personen-
B ..t.. pbl" f und Kap1talgese1lschaften, Sttller Gesellsdiaft und uu1un<>"Sa au e. - . .. " . Genossensdiatt m den Grundzügen. 
Waren- und Zahlungsverkehr nut dem Ausland: Personalverrechmmg (einschließlidi Sdiriftver-

Ahrechnung von Valuten und Devisen; Ver- kehr): 
budiung von Import- und Exportgesdiäften. Abredmung von laufenden und sonstigen Be-

m. J a h r g a n g (3 Wochenstunden)~ 
Kostienrechnung: 

Grundbegriffe; Aufgaben und Stellung im 
Redinungswesen. 
Kostenerfas·sung (Kostenartenredmung): 
Erfassung der Kosten unter Berück&ichtigung 

der Bezugskalkulation (einsdiließlich Zollrech-
nung); Entwicklung der Kosten aus der Finanz-
buchhaltung und andere Arten der Kostener-
fassung; Beredmung der kalkulatorisdien Kosten. 

Kostenzuredinung (Kostenstellenrechnung, 
Kostenträgerrechnung): 
Divisionskalkulation; Zusdilagskalkulation; 

praktisdie Beispiele aus Industrie, Handwerk, 
Handel und somtigen Dienstleistungsbettiieben. 

Absatzkalkulation. 
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung. 
Ermittlung des Betriebs- und Unternehmungs-

ergebnisses. 
Kostenträgererfolgsredlnung. 

zügen einsdiließlich von Sonderfällen; Verrech-
nung mit der Krankenkasse, dem Finanzamt und 
der Gemeinde; Verbuchung von Löhnen und 
Gehältern; Lohnkonto und sonstige Aufzeichnun-
gen auf Gru11d der gesetzlichen Bestimmungen. 
Organisation des Rechnungswesens in Großbe-
trieben; Gesdiäftsfall unter der Annahme des 
Einsatzes einer Datenverarbeitungsanlage mit 
Auswertung für die Kostenredinung. 
Einführung in das Redlnungswesen der öffent-
lidien Verwaltung. 

V. Jahrgang (3 WocheilSliunden): 
Theorie der Bilanz: 

Begriff, Zweck und Arten der Bilanz; gesetz-
lidie Vorschriften; Bilanzierungsgrundsätze; 
Bilanztheorien. 

Bewertung der Bilanzpositionen. 
Erredlnung des handels- und steuerrechtlichen 
Gewinnes einschließlich der Erfolgsermittlung 
durch Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. 



Stück 9 a, Nr. lo& 53 
Grundzüge der Unternehmensbewertung: 

Substanzwert, Ertragswert, Firmenwert. 
Auswertung der Zahlen des Rechnungswesens für 
unternehmerische Entscheidungen: 

Gewinnung, Aufbereitung und Darstellung des 
Zahlenmaterials (Statistik); laufende Auswertung 
des Rechnungswesens (Zwischenabschluß und 
kurzfristige Erfolgsrechnung); Bilanzmalyse und 
Betriebsvergleich. 
Finanzplanung. 
Steuerlehre: 

Verkehrsteuern; Besitzsteuern; sonstige Ab-
gaben; Grundzüge des Beihilfenrechtes; zusam-
menfassende Systematik. 

Didaktische Grundsätze: 
Die Ausrichtung des Rechnungswesens auf das 

Leitfach Betr:iebswirtschaftslehre und die ständige 
Anpassung des Lehrgutes an die Bedürfnisse der 
Praxis sind besonders zu beachten. Dem Unter-
richtsprinzip der Aktualität kommt Vorrang zu. 

Die Verantwortung des im Rechnungswesen 
tätigen Mitarbeiters gegenüber allen am Unter-
nehmen Interessierten und gegenüber der Ge-
samtwirtschaft ist ständig zu betonen. 

Im Rechnungswesen kommt allen Teilgebieten 
gleiche Bedeutung zu. Es liegt in der Eigenver-
antwortlichkeit des Lehrers, bei der Behandlung 
des gesamten Lehrstoffes Schwerpunkte zu setzen. 
Auf die Erzielung einer einwandfreien Form aller 
Ausarbeitungen ist Wert zu legen. 

Der paginierten Form des Kontos ist der 
Vorzug zu geben. Die Beispiele haben sich auf das 
Wesentliche zu beschränken. _Dem Beleg als 
Grundlage der Verbuchung ist besondere Bedeu-
tung beizumessen. Der Schüler ist möglichst früh 
mit dem System des Kontenrahmens vertraut zu 
mad1en. 

Die Bilanzi:erungstechnik ist überwiegend in 
Form von praxisgerechten Buchungsanweisungen 
zu üben. Die Erstellung von Abschlußtabellen 
ist wegen der zeitaufwendigen Formarbeiten auf 
das notwendige Ausmaß einzuschränken. 

Die gesetzlichen Vorschriften über die Führung 
von Büchern und Aufzeichnungen sowie die ein-
schlägigen Bestimmungen ges Steuerrechtes sind 
schon vom I. Jahrgang an unter Berücksichtigung 
des Ausbildungsstandes zu beachten. Im IV. und 
V. Jahrgang ist das Steuerrecht zu systematisieren 
und auf die Auswirkungen möglicher Handlungs-
alternativen auf die Besteuerung hinzuweisen. Der 
Schriftverkehr mit dem Finanzamt ist organisch 
einzubauen. Das Sdiwergewicht der im II. Jahr-
gang durchzuführenden Durchschreibebuchhal-
tung ist auf den Absdiluß zu legen. 

Die Kostenrechnung ist wegen ihrer zunehmen-
den Bedeutung als Entscheidungsinstrument ein-
gehend zu behandeln. 

Die Erstellung einfacher Finanz- und Kosten-
pläne hat in Anlehnung an den Unterricht in 
der Betriebswirtschaftslehre zu erfolgen. 

Zur Lösung von Beispielen sind maschinelle 
Verarbeitungseinrichtungen und sonstige Organi-
sationsmittel zu verwenden. 

Exkursionen, die sorgfält;ig vorbereitet und 
ausgewertet werden müssen, sind als Ergänzung 
des Unterrichts empfehlenswert. 

Die Aktivierung der Schüler ist insbesondere 
durch praxisbezogenen Unterricht unter Ver-
wendung von Kursblättern, Tarif- und Ge-
bührenordnungen sowie sonstigem Anschauungs-
material in Einzel- und Gruppenarbeit zu 
fördern. 

Fachliteratur, Fachzeitschriften, Gesetzestexte, 
aktuelle Zeitungsmeldungen u. a. sind zu ver-
wenden. Doppelstunden können vorgesehen 
werden. · 
Schularbeiten: je vier im I. bis iv. Jahrgang, zwei 

zweistündige im V. Jahrgang. 

14. Wirtschaftliches Rechnen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
"' Erwerbung der rechnerischen Voraussetzungen 

für die Lösung der Probleme des Rechnungs-
wesens. 

Lehrstoff: 
I. Jahrgang . (3 Wochenstunden): 
Einführung: 

Aufgaben des wirtsdi.aft!i<:hen Rechnens; 
Grundregeln und Rechenvorteile. 
Rechnea mit benannten Zahlen: 

Die wichtigsten Währungen; Maß- und Ge-
wichtssysteme. 
Schlußrechnung. 
Kettensatz: 

Aufstellung und ziffernsparende AusredUlung. 
Einfache und zusammengesetzte Durchschnitts-
rechnung. 
Einfache und zusammengesetzte Verteilungs-
rechnung. 
Prozentrechnung: 

Prozentrechnung von, auf und in Hundert; be* 
sondere Fälle der Prozentredmung (z. B. Index-
und Preisberechnungen). 
Zinsenrechnung: 

Zinsenrechnung vom Hundert; Methoden der 
Zinsenermittlung bei mehreren Kapitalien; Zin-
senrechnung auf und in Hundert. 

Terminrechnung: 
Berechnung der mittleren Fälligkeit und Raten-

redmung. 

• 



• 
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Didaktische Grundsätze: 
Die mechanische Bewältigung der Aufgaben ist 

zu vermeiden. Rechenvorteile sind im Hinblick 
auf den Maschineneinsatz auf das notwendigste 
Ausmaß zu beschränken. Dem Schätzen der Er-
gebnisse vor Beginn der Rechenausführung ist 
besonderes Augenmerk zuzuwenden. 

Neben dem Einsatz von Rechenmaschinen ist 
das schriftliche Rechnen und das Kopfrechnen zu 
pflegen. Die Schüler sind zur übersichtlichen Dar-
stellung und zur Einhaltung einer sauberen Form 
anzuhalten. 
Vier Schularbeiten. 

15. Datenverarbeitung 

V. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Programmerstellung mit steigendem Schwierig-
keitsgrad. 
Organisation: 

Stellung der Datenverarbeitungsabteilung 
innerhalb des Betriebes und ihrer Organisation 
(Raumorganisation, Maschinenorganisation, Per-
sonalorganisation und Berufsbilder in der Daten-
verarbeitung); 

Organisation der Datenerfassung; Formular-
und Dateiorganisation; Datensicherung und 
Datenschutz. 

Verarbeitungsmethoden und Betriebssysteme. 
Großanlagen und mittlere Datentechn.ik. 

Umstellung eines Betriebes auf elektronische 
Datenverarbeitung. 

Bildungs- und Lehraufgabe: überblick über die wichtigsten Anwendungs-
Grundlegende Kenntnisse über Aufbau, Ein- möglichkeitcn im Bereich des betrieblichen Rech-

satz und Organisation der elektronischen Daten- nungswesens. 
verarbeitung, die eine aufbauende Spezialaus- Terminplanung und Terminkontrolle. 
bitdung ermöglichen. Probleme der Aufbau- und Ablauforganisation 

Kenntnis der Arbeitsweise der Datenverarbei- in der Datenverarbeitung. 
tungsanlage; Fähigkeit zur Programmierung in Wirtschaftlichkeit und Einsatzmöglichkeiten 
einer höheren Programmiersprache; Einsicht in von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen. 
die Au1lwirkungen des Einsatzes der Datenver-

1 

arbeioung auf Betrieb und Mitarbeiter. Didaktisd1e Grundsätze: 
Kenntnis der Organisationsprobleme bei Ein-

führung und Benützung einer Datenverarbei-
tungsanlage; Fähigkeit zur Lösung einfacher Or-
ganisationsaufgaben. 

Fähigkeit zur konstruktiven Zusammenarbeit 
in Gruppen sowie zum selbständigen logisdien 
und algorithmischen Denken. 

Lehrstoff: 

Zur Erreichung der Bildungs- und Lehrauf-
gabe soll der Schwerpunkt insbesondere auf die 
Stoffgebiete Organisation und Programmerstel-
lung gelegt werden, während die Grundlagen der 
Datenverarbeitung (insbesondere die technischen 
und mathematischen) nur soweit zu behandeln 
sind, wie dies für das Verständnis der Arbeits-
weise einer elektronischen Datenverarbeitungsan-
lage und für den weiteren Unterricht unbedingt 
erforderlich ist. 

IV. Jahrgang (2 Wochenstunden): 1 Die Aufzählung des Lehrstoffes ist nicht so zu 
Grundlagen der Datenverarbeitung: verstehen, daß die einzelnen Kapitel in der an-

. . geführten Reihenfolge behandelt werden müssen; 
Zweck. der Datenverarbeitung; Grundbegnffe · 1 h II eh M"" l"chk · d" K · 1 und Arten, Daten. Codes. v1e me r so ten na og i . e1t 1e ap1te 

' . • .. Grundlagen der Datenverarbeitung, Programm-
J?.atenerfassung: Datentrager, Datenerfassungs- , erstellung und Organisation integriert bzw. 

gerate. 1 parallel behandelt werden, um dem Schüler so 
Aufbau der Datenverarbeitungsanlage; Zentral- rasch wie möglich ein unmittelbares Erfolgser-

einheit; Eingabegeräte; Ausgabegeräte; externe lebnis zu vermitteln und damit seine Motivation 
Speicher; Dialoggeräte. zu fördern. 

Datenfernübertragung. Neben audiovisuellen Unterrichtsmitteln, ins-
Programmerstellung: besondere Lehrfilmen, Dias und Overheadfolien, 

Aufgabenstellung; Problemanalyse; Format- ist auf die Verwendung von Zeichenschablonen, 
entwurf; Datenflußplan; Programmablaufplan Originalformularen und sonstigem Anschauungs-
(Blockdiagramm); Schreibtischtest. material besonderer Wert zu legen. Lehrausgänge 

und Exkursionen sowie Demonstration von 
Codierung; Erstellung zweckmäßiger Test- Applikationen der Praxis erhöhen den Unter-

daten; Maschinentest. f h 
Dokumentation und Archivierung. 
Übersicht über die Programmiersprachen und 

Erarbeitung von Problemlösungen in einer höhe-
ren Programmiersprache . 

richtsertrag. Zur besseren Durch ü rung sowie 
für die praktische Arbeit kann es erforderLich 
sein, für den Datenverarbeitungsunterricht Dop-
pelstum:len, gegebenenfalls Randstunden vorzu-
sehen, d·ie bei Bedarf auch zu mehrstündigen 
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Blöcken zusammengefaßt '1nd in die sonst unter-1 streckung, Insolvenzrecht, jeweils mit einschlägi-
rfrhtsfreie Zeit verlegt werden können. gen Schriftsä~en. 

Speziell bei der Programmierung ist der Schüler 
zu selbständigem, logischem und algorithmischem V. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Denken sowie zu Sorgfalt, Gründlichkeit und Gewerberecht: 
konstruktiver Zusammenarbeit in der Gruppe 
anzuleiten. Einteilung der Gewerbe; Voraussetzung für 

die Ausübung von Gewerben; Gewerbeberechti-
Schularbeiten: je zwei im IV. und V. Jahrgang, gung; Konsumentenschutz; Umweltschutz; Be-

bei Bedarf zweistündig. 1 triebsanlagen; Gewerbebehörden und -verfahren; 

l gewerblicher Rec.11tsschutz; Urhebersdmtz; 
16. Staatsbürgerkunde und Rechtslehre Schriftverkehr im Gewerberecht. 

Bildungs- und Lehraufgabe: ! Arbeitsrecht: 
Einblick in wichtige Staatsfunktionen, die für 1 Ar~eitsvertrag; Anges7ellter - Arbeiter . -

Wirtschaft und .Alltagsleben von Bedeutung sind. j Lehrlmg; Recht7 und Pflichten au_is dem .~r~eits-
Problemerkenntnis der Grundbegriffe der vertr~g; Beendigung des ~rbe~tsverhältmsses; 

Staats:lehre, des österreichischen Verfassungis- und i Arbeirtn~hmerschutz; Arbeitsve:-fassungsgesetz 
Vel'Waltungsrechts, wichoiger Bestimmwigen des , (kol!.ektive Rechtsgestaltung, Betr1~bsve~assung, 
Privatrechts, des Zivilprozeßrechts, des Straf- ! B~orden und Venfahren); Arbeits?enchtsbar-
rechts, des Gewerberechts und des Arbeits- und 1 keit; .Interessenvertretungen der Arbeitgeber und 
Sozialrechts. Beherrschung des Schriftverkehrs 1 Arbeitnehmer. 
mit den Gewerbebehörden. Fähigkeit zur ver- 1 Sozialrecht: 
:mtwortungsbewußten Wahrnehmung poli'tischer Kranken-, Unfall-, Pensions- und Arbeits-
Rechte und zur Erfüllung staatsbürgerlicher 1 losenversicherung; Arbeitsmarktförderung; 
Pflichten. Bejahung der demokratischen Gesell- ! Familiienlastenausgleich · Fiirsorge. 
schaftsordnung unid des rechtsstaatlichen Prinzips 1 f eh ' 
in allen Bereichen. Bereitschaft zur Verständigung ' Stra re t: 
und Zusammenarbeit. 1 Materielles Strafredlt; Strufprozeß; Strafvoll-

zug; Jugendgerichtsbarkeit. 
Lehrstoff: 1 Verkehrsrecht .(wichtigste Be~immungen). 
IV. Jahrgang (2 Wochen~tunden): 

1 Didaktische Grundsätze: 
Grundbegriffe der Rechtslehre: 

RechtlSOrdnung; Arten des Rechts; 
Rechtssubjekte. 

A 1 . 1 Bei der Behandlung von Teilgebieten ist jeweils 
us egung, 1 von .den Rechtsquellen aU5Zugehen. 

Grundbegriffe der Staatslehre: 
Staatselemente; Staatszweck; Staats- und Regie-

rungsformen; politische Parteien; Staatenverbin-
dungen und in'ternationale Organisationen; 
Menschenrechte. 
österreichisches Verfassungsrecht: 

Grundsätze der österreichischen Bundesverfas-
sung; Zuständigkeitisverteilung zwischen Bund 
und Länicliern in Gesetzgebung und Vollziehung; 
Gesetzgebung des B~des, der Länder; Verwal-
tung des Bundes, der Länder, Selbstverwaltung; 
Genichtsbarkeit; Kontrolle der Staatsgewalt. 

Die Rolle der Kammern, Verbände, Gewerk-
schaften und po1itlischen Parteien in der politi-
schen Wirklichkeit ist den Schülern bewußt zu 
machen. Aktuelle Themen mit Beispielen aus dem 
öffentlid1en Leben und dem Wirtschaftsleben 
sind besonders zu betonen, um eine oberfläch-
liche Vielheit zu vermeiden. 

Querverbindungen sind vor allem zur Betriebs-
wirtschaftslehre, zur VolkSWlirtschaftslehre, 
SoLiologie u.00 zur Geschiichte herzustellen. 

Eine Vertiefung des theoretischen Wässens ist 
durch Lehrausgänge und Exkursionen zu er-
reidien (z. B. zu Sitzungen der allgemeinen Ver-

Vel'Waltung und Verwaltungsverfahren: tretungskörper, zu poLitischen Parteien und 
Grundzüge des Verwaltungsaufbaues; Behör- Interessell'Verbänden, ~u Gerichten und Verwal-

denaufbau in Osterreich; Verwaltungsakte und tungsbehörden). 
Verwaltungsverfahren; Rechtsschutz; Verwal- Die Handhabung und Interpretation von 
tung.sstrafrechit. Gesetzesstellen ist zu üben. Ebenso sind Schr.ift-
Privatrecht: sätze (z. B. Testamente, Mahn.klagen., einfache 

Personenrecht; Familienrecht; Erbrecht; Sachen- ExekutiolliSanträge) und Auszüge a.us öffentlichen 
recht; Vertrags- und Sdiadenersatzrecht. Büchern zu erarbeiten und zu verfassen, gegen-

. . . . standsbezogene Medienaussagen 7JU besprechen 
Zivilgmchtsbarke1t: und Fallstudien durchzuführen. Dabei ist auf 

Gerichtsorganisation; Zuständigkeit; streitiges 1 die äußere Form und die Verwen1diunß von 
und außerstreitiges Verfahren. Zwangsvoll- Originalformularen sowie auf einen der Praxis 
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eDiwprechen<len Inhalt und clen sprachlichen Aus-1 Lehre un<l Politik der Güterverteilung: 
druck Wert zu legen. Volkswi.rtscha.ftliche Gesa.mtredinung (Entste-

. . . 1 hung, Verteilung und Verwendung des Sozial-
17. Volkswirtschaftslehre und Soz1olog1e prodiuktes); Einkommensverteilung. 

Bildungs- und Lehraufgabe: 1 SozWpoLitik. 
Kennitni:sse der gesamtwirtscha.ftLichen Pro- . Lehre und Poliitik des Güterverhrauches: 

bleme und Gesetzmäßi.l?kei.ten der .Y'o~swirt- 1· Konsum; Einflußfaktoren der Konsumfunk-
schaft als Grundlage für dGS Verstandnis der t.ion; Sparen urul Investieren; Verorauchersdiu.tz. 
wiirtsdiaftlidien Vorgänge in der österreichischen J . . .. 
Vol.kswirt:schaift und in der Weltwirtsduft. 1 Konjunkturlehre und Kon1unkturpoliitiik: 

Fähigkeit zur Beurteilung volkswirtsch3ftlicher 1 Konjunkturzyklen; Konjunktur- und Wuit-
Vorgänge sowie zur kritischen Auseinanderset- sch.a~achstum;. . . . . 
21ung mit den wirtsdi..iftspolitischen Aussagen 1 ~OnJunkturpoliitik (Ziele, magisches V1eleck, 
und Maßnahmen der politischen Parteien und 1 M~~tel, Steue~u.ng$maßnahm~~katalog, .?eld- ~n? 
Interessenv<trtretungen. ! Währoogspohcik, Budgetpolitik}; .<ler os~erreichi-

Kennt.nis der Grundbetr.itfe der Soziologie. , sch.7 . Bundesluushalt; Problem.:iicik konjunktur-
Bereitschaft zur Verständigung un:d Zusarn- ' pohttsdi.er Maßn.ahmen. 
m~aroeit in volkswirtsdiaft1khen, weltwirt- 1 Iflltegration und Großraumwirtschaftspol~tik. 
schaftlidien und soziologisch en Bereid1en. • Weltwährungsfragen. 

Verständcis für die Problematik des Umwelt- ' S · l · 
sdwtz.es aus volkswirtschaftlicher und soziologi-

0G21~-~bee: .~ ._,_ V hal . B ehe Sidit ruDJU grure; SOZla.L'C er tensweJ.Sen; e-
s r · ziehungen; Schichtung und soz.ia.ler Wandel, aus-
Lehrstoff: gewählte Themen aus der :Betriebs- und Um-

. weltsoziologie (z. B.: Komm'llll'ikation, Mitbe-
stimmung). V. J a h r gang (3 Wochen stunden): 

Grun<llagen der Wirtsch.aft: 1 
ZusamrnenfassllllJg und Ergänzung wirnchaft- ; Didaktisdle Grundsätze: 

lid1er Grundhegl'lÜfe; Makro- und Mikroökono- 1 In Quer~rbindung zur Betriebswimchafts-
mik. 1 lehre ist ~iie Stdlung &es einrzdnen Wirtschafos-
Nationalökonomische Sdiu:len: ' subjekteis in der Gesamt.wirtsdi:aft bzw. in einer 

. . . . . ! konkreten Wirtscha.ftssituat.i.on darzulegen (so-
.ökonom1sdi-er ~SS'Jl'.1.~mus; S?z1ahsmus; neue wohl im öffentlichen als auch im privaren Wirt--

Rid1tungen der NatiLonalokonom1e. 1 S<.haf.tsbereich). 
Wir tschaftssysteme und Wirtsdia.ftsordnungen: j Dem Lehrer ist es überlassen, Schwerpunkte zu 

Modell der freien Verkehrswirtsdiaft, der 1 bilden und aktuelle Ereig~ anhand von Be-
Zentralverwaltungswirtscha.ft und bestehende . richten der Massenmedien mit den Schülern zu 
Wirtschaftsordnungen. '. besprechen. In besondere ist in den Sdiülem die 
lehre und Po1itik von der Produktion: ' Fähigkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden 

Faktoren Grund und Boden (Renten, Standort, j und sie zu vertreten, z.u fördern. 
Umweltschutz, Wohnbaupolitik, Agrarpolit.ik). 1 Eill'lelne Kapitel si°:~ ~bs~eßend zusammen· 

Faktor Arbeit (Arbeitsteilung und Rationalisie- zufa~~n und nadi ~oglichk.eit durd1 besonde~e 
rung, Ar'bei~kosten, Vollbesdiäfcigung und Ar- Akttv~erung der ~chul:r (~. B. Kurz~eferate llllt 
beitslosigkeit, volkswirtschaf t.Liche Bedeutung der an:sch.Ließenden D1skuSS1onen, Fall'$tud.ien) zu ver-
Besdiäftigung von Ga.starbei:tem, Lohnpo1itik); tiefen. 

Faktor Kapital (Begriff und Entstehung); Pak- Das theoret.isdie Wissen ist nach Möglidikeit 
torenzusammenw.irken. d.urdi Exkursionen mit elllt'$prechender Vor- und 
Lehre und Politik des Güterumlau.fes.: Nadibereitu.ng prakcisdi zu untermauern. Die 

Behan<llung volkswirtschaftlicher Themen im 
Marktformen (Nachfrage und Angebot, Gleich- Rahmen sozial.kundlicher Wochen ist empfehlens-

gewicht un<l Wirkungen der Verschiebung von 
Angebot und Nachfrage); Preisbi!ld.ung (Arten W'etit. 
der Preise, Preiselast.izität, Prei:spoliicik); Geld- 18. Stenotypie und Textverarbeitung lehre (Gel<Lfunktionen, Geldwert, Geldwertbe-
stimmung, Kaufkraft, Indizes, Geldwertschwan- Bildungs- und Lehraufgabe: 
kungen); WährungspoLitik (Stabilisierungspolitik, 
Aufgaben der Oesterreichisdien Nationalbank); 
Außenwirtschaftspolitik (Zahlungsbilanz, Aufbau 
und Gliederung, Zahlungsbilanza.usgleidi, Auf-
und Abwel"tung). 

Fähigkeit zur sprachlichen und formal .riichtigen 
sowie fehlerfreien Herstellung von Schriftstücken 
der wirtschaftlidien Praxis, der Behörden und des 
persönlid1en Bereiches unter praxisgemäßer An-
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wendung der Kurzschrift, des Maschinschreibens 1 männischcn Schriftstü.cke; Erarbeitung Ton ge-
und der einschlägigen Organis~tionsmitteL normten und ungenormten Geschäftsbriefen; 
Im Teilbereich Maschinschreiben: Ausführung der in der Betriebswirtschaftslehre 

erarbeiteten Schriftstücke aufgrund von Kon-
zepten und ung~gliederten Vorlagen; Ausfüllen 
von Formularen. 

Sichere Beherrschung des Zchn-Fingoc-Tast-
schreibens sowie der Einriditungen der Schreib-
maschine zur rationellen Anfertigung von 
Schriftstücken; Gewandtheit im fehlctrfreien und Korrektes kurzschriftliches Schreiben nach der 
sauberen Abschreiben und Schreiben nach Diktat 1 Wie~er 'l!rku::ide ~ufbauend auf der Verkehrs-
bis ru siner Geschwindigkeit von 180 An-!' schnft. mit. Emh.~z~hu~g wese.ntlicher .Elemente 
schlägen (60 bis 70 Silben) je Minute. der Eilschrift; Fahigke1t, 80 bis 100 Silben pro 

I T ·1b 'eh K eh if 1 Minute aufzunehmen; sicheres Lesen eigener 
m C!l erei urzs r t: N' d eh 'f d k chrif l'ch l .. . . . . . . 11 ie ers n ten un ur:z:s . t 1 er Vor agen 

Fahigkeit, ein Diktat von 120 bis 150 Silben · sowie deren Obertiragung in die Schreibmaschine 
pro Minute nach der Deutschen Einheitskurz- 11 

, • • • • 

schrift (Wiener Urkunde) aufzunehmen, sicher zu . A.ufbau und Fun~t1?n der Schre1bmaschu:e; 
lesen und Niedersdirifren wortgetreu, formge-1 Bedie~ung alle~ Emr1cht~ngen der .schrCib-
recht und frei von Fehlern zu übertragen. Wen- maschme; praktisch·e Maschmen~un~~· wie Farb-
digkeit im Erfassen des gesprochenen Wortes und 1 bandwechsel, Typen- und Maschinre1mgung. 
Genauigkeit in der Verarbeitung und Wiedergabe · 
von Gesprochenem. II. Jahrgang (2 Wochen~tunden): 

Im Teilbereidi Stenotypie und Phonotypie: 
Fähigkeit, Texte mit mindestens 120 Silben pro 

Minute kurzschriftlich aufzunehmen und wort-
getreu, formgerecht und fehlerfrei masdiin-
schriftlich zu übertragen; Kenntnis der Bedie-
nung von Diktiergeräten und ihrer rationellen 
Arbeitsweise; Fertigkeit, Phonogramme fließend, 
wortgetreu und formgerecht maschinschtiiftlich zu 
übertragen; Fähigkeit zum selbständigen Gestal-
ten von Schriftstücken sowohl nach Stenogramm 
als auch nadi Diktiergerät. 
Im Teilbereich Textverarbeitung: 

Kenntnis der Grundlagen der Büroorganisation 
und der einschlägigen Organisationsmittel unter 
besonderer Berücksichtigung der einschlägigen 
Geräte der Textverarbeitung im weitesten Sinne. 

Fahigkeit zuT selbständigen Gestaltung von 
Sdiriftstücken aufgrund der in der Betriebs-
wirtschaftslehre bzw. w Rechnungswesen erar-
beiteten Stichworte bzw. Grundsätze unter An-
wendung der in den einzelnen Teilbereidien 
(Maschinschreiben, Kurzschr.ift, Stenotypie und 
Phonotypie sowie Textverarbeitung) vermittelten 
Kenntnisse und Fertigkeiten. 

Lehrstoff: 

l. Jahrgang (5 Wochenstunden): 

Methodische Erarbeitung des Tastenfeldes im 
Zehn-Finger-Tastsdireiben einschließlich Ziffern 
und Zeichen und deren Anwendung nach den 
Richtlinien für Maschinschreiben. 

Ständige Pflege der Abschrift und Schreiben 
nach Diktat bis zu einer Geschwindigkeit von 
mindestens 140 Anschlägen (SO Silben) pro 
Minute; richtige Anwendung der Hervorhebungs-
arten; Tabulatorübµngen. 

Wesen und Art der Formatnormung und der 
formalen Gliederung; äußere Form der kauf-

Steigerung der Sicherheit und Geläufigkeit im 
Schreiben, erweiterte Anwendung von Zeichen 
und Ziffern sowie der Hervorhebungsarten. 
Pflege der Abschrift und Ansage bei Feölerherab-
setzung und Steigerung der Schreibgeschwindig-
ke;t durch gezieltes Training bis zu mindestens 
160 Anschlägen (50 bis 60 Silben) in der Minute. 

Einführung .in das Schreiben nach Tonträgern 
nad1 den Richtlinien für Phonotypie; Gestaltung 
von Schriftstücken nach Stenogrammen und 
Phonogrammen (Privat-, Behörden- und Ge-
schätfsbriefe) mit steigendem Sch:wierigkeitsgrad 
hinsichtlich Umfang, Form und Geschwindigkeit 
in ONORM-Formaten; Formulare, Verträge, 
Einladungen, Bewerbungsschrciben usw.; weitere 
Verwendungsmöglichkeiten des Tabulators (Preis-
listen, Kostenvoranschläge, Abrechnungen, son-
stige Aufstellungen, Raster u. ä.). 

Ausfertigung von il,l der Betriebswirtschafts-
lehre und gegebenenfalls auch im Rechnungs-
wesen konzipierten . Schriftstücken nach unge-
gliederten Vorlagen, Stenogrammen und Phono-
grammen. 

Pflege der Eilschrift unter besonderer Berück-
sichtigung der wirtsdiaftli.dien Praxis; Steigerung 
der Schreibfertigkeit auf mindestens 100 Silben 
pro Minute; sicheres Lesen und übertragen von 
eigenen und fremden Niederschriften. 

Kurzschriftliche Aufnahme von Diktaten und 
ihre masch-inschriftliche Übertragung in steigender 
Geschw~ndigkeit. Beherrschung der wichtigsten 
Vervielfältigungsverfahren einschließlich Korrek-
turmöglichkeiten, Grundzüge der Büroor-ganisa-
cion, insbesondere in Bereichen der Textverar-
beitung, wie Kartei . und Registratur. Oberblick 
über Einsatz und Anwendung verschiedener 
Büroorganisationsmittel, wie Adressiermasdiinen, 
Postabfertiigungsl}eräte, Fernsprecher, Fernschrei-
ber und Schreibautomaten, Diktiersysteme u.a. 
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III. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Steigerung der Fertigkeit in der Anwendung 

der Stenotypie und Phonotypie, praxisgerechte 
Diktat- und Übertragungstechnik; Leistungs-
steigerung bis zu mindestens 180 Anschlägen 
(60 Silben) in der Minute mit weitgehender 
Fehlerherabsetzung. 

Sicherheit im GestaJ.ten von Schriftstücken in 
öNORM-Formaten (unter Anwendung der 
Stenotypie und Phonotypie) aus dem privaten, 
behördlichen und wfrtschaftlichen Bereich, wie 
fremdsprachige Briefe, innerbetrieblicher Schrift-
verkehr, Programme, Prospekte, Werbebriefe, 
Schriftverkehr mit Körperschaften öffentlichen 
Rechtes u. a.; Statuten und Verträge; aufwendige 
Tabulatorübungen (Bilanzen, Anlagenkarteien, 
Lohnlisten u. a.); Unterweisung in der Protokoll-
führung; Erhöhung der Fertigkeit im rationellen 
Diktieren. Möglichkeiten der Rationa1iruerung 
des Schriftverkehrs. 

Organisation der Textbearbeitung und der 
programmierten Textverarbeitung einschließlich 
der Datenerfassung; überblick über die Arbeits-
weise einschlägiger Maschinen und Geräte. 

Steigerung der Fertigkeit in der Anwendung 
der Eilschrift; Festigung der Eilschrift; Erweite-
rung durch besonders günstige redeschrift!iche 
Kürzungen der wirtschaftlichen Praxis; Erhöhung 
der Schreibfertigkeit auf 120 Silben in der Minute; 
wortgetreue, formgerechte und sprachLich ein-
wandfreie Übertragung in die Maschinschrift . . 

Didaktische Grundsätze: 

typiie zu schulen. Durch diie .i.nterusi-ve Pflege der 
Querverbindungen i.st der Lehrstoff anderer 
Unterricht9geg•existände zu vertiefen. Umge-
kehrt ist durch Fühlungnahme mit den Kla-ssen-
lehrern anzustreben, daß <Lie kurzschr.ift1ichen 
u111d maschinschriftlichen Fervigkeiten auch in 
dien anderen Unter!"ichtsg.egenständen genutzt 
w•erden. 

Di•e Le1s•tungstinoonsität der einzelnen Schüler 
ist durch Bildung von leistu:ngsmäßig gleiichwer-
tiigen Gruppen sowie Führung von Leiistwngs· 
stanistiken zu fördern. Zur Rationalisierung de6 
Unte11richts und zur Vermittlung von Einsichten 
in Funkti:onsabläuf.e technischer u111d organisato-
ri.scher Art si111d audiovisuelle Unt:ernichtsmittel 
einzusetzen. 
Sdrn1arbeüten: je zwei im I. bis III. Jahrgang. 

19. Leibesübungen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Leibesübungen sollen orientiert an der indi-
viiiduellen Entwiicklung, <Ler motorischen Lern-
fähigkeiit und dem motorischen Leistungsnivieau 
der Schüler und unter Berücksichti.gung der je-
weiligen päidagog.ischen Si't'Uarcion zur personailen 
und so:llialen Entfalrung der Schüler beitragen. 

Durch die Leibesübungen soll ein entwiick-
lll!Ilgsgemäßes modernes Leistungsniveau erreicht 
und <!We Bewegungsfroodie, d:as Spielvier.langen, 
das Leistungsstreben, das Formempfinden und 
der Gestaltungsw:ille des einzelnen gefördert 
sowie die Fähigkeit und Bereitschaft zu sinnvol-

Das Gesamtlehrziel kann nur stiufenweise und J.er Zusa1nme=rbeit in der Gruppe angeregt 
unter Badlachtna:hme auf diie Forusch11itue in den werden. 
e~nz,elnen Teilbe!"eichen (Maschinschreiben, Kurz- Die Leib.esübungen sollen durch Gewöhnung 
schrift, Stenotypie und Phonotypie, Textverar- und durch Vermitteln von Einsichnen in den 
beitung) verwirklicht werden. Die selbständige 1 Wert einer gesunden Lebensführung einen Bei-
~es~altung. von ~chriftst~cken nach ~rundsätzei;, trag zwr Gesundheitser:ziiehung unid zu sinnvol-
d1e un betnebsw1rtschafthchen Unterricht erarbe1- ler Freiz,eitgiestaltung leisten. 
tet wurden, erfordert eine enge Zusammenarbeit I b d ll f 1 d Leh d 

· d L h d B · b · eh f 1 h d m eson eren so • ·en o gen e r- un mit en e rern er etne sw1rts a ts e re un L . 1 eh rud „ l'ch 'eh 
des Rechnungswesens. d ernZ!le e angestr t u mog 1 st errei t ~r-

Im 1. Semester wi11d der Schwerpunkt der en: 
Ausbildung aiuf dem Teilbereich Maschinschrei- 1. Entfalten der motorischen Eigenschaften 
ben liegen. Dadurch soll sichergestellt werden, urud motor·ischen Fertigkeiten zur Erlan-
daß zu Beginn des 2. Semesters des I. Jahrgan- gung der persönlichen Höchstleistung und 
ges mit der selbständigen Anfernigung einfacher in<lividiuellen Ausdrucksfähigkeit in der Be-
unterschriftsl'.'eifor Sch11iftstücke in enger Zu- ' wegung. Vermitteln von Einsichten in die 
sammenarbeit. mit der Betriebswirtschaftslehre 1 Zusammenhänge von Form und Leistung, 
begonnien weriden kann. Wecken des Willens zu richtiger Bewegung 

und Hailtung durch Zu Beginn der Ausbildung im Maschinschrei-
ben sind die Schüler unbedingt zum B1indschrei- • Schaffen der notwendigen motorischen 
ben anzuhalten. Besonderes Augenmerk ist auf Voraussetzungen (Ausgleich, Kondition) 
selbständliges Arbeiten und auf die korrekte Aus- • Verbessern der Bewegungsei.genschaften 
führung all.er Sch11ifllStücke zu legen. Neben der (z. B. Formung des Bewegungsablaufes 
Wonübertragung von Stenogrammen und im Hinblick auf Ökonomie, Harmonie) 
Phonogrammen sirud die Schüler im Bespredten • Steigern der individuellen sportmotori-
von Tonträgern nach den Richtlinien für Phono- sehen Leistungen als Anlaß für die Ent-
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w.icklung der Leiistungsbereitschaft und 
als Grun&a.ge für die LebelliStÜchti.gkeit 

• Gestalten der Bewegung in cller Zeit und 
:im Raum nach eigenen und gegebenen 
Rhythmen als Anregung zu musisch-
künstlerisch,em Bewegungsspiel. 

2. An~en zu partnersch-aftlichem Verhalten 
urud Ha.n.deln durch aufgabengerechte und 
von ethischer Verantwortlichkeit getragene 
Kooperacion in 
• Spi.elen 
• Gruppenbewerben 
• Gruppen-Tänzen und Bewegungsgestal-

tru.ng·en 
• Schulveranstaltungen, wie Schikursen, 

Wandertagen, Schullandwochen, 
• urul m allen anderen sich bietenden 

unterrichtlichen Situationen, wie Grup-
pena.rbeit, Sichern und Helfen, Mitarbeit 
bei der Durchführung von Wettspielen 
'Wlld Wettkämpfen. 

3. Vermittlung von Kenntnissen über Leibes-
übungen und Sport im Hinblick 
• a.uf das Lernen von Bewegungen und die 

Auswfrkungen des Trainings 
• a.uf das allgemeine und spezidle Ha.nd-

lungsgeschehen 
• auf die Rolle des Sports in GeseHschaft 

und Wirtschaft. 

4. Hiinführen zu freiwilliger auf Einsicht und 
Versrehen des Wertes begründeter sportli-
cher Betäcigung außerhalb- der Schule und 
über die Schulzeit hinaus durch 
• Pfleg;e von Formen des Freizeitsports. 

5. Wecken des Verständnisses und Willens zu 
gesunder Lebensführung durch Gewöhnung 
und Unterweisung 
• in Belangen der persönlichen Gesundheit 
• iin Belangen des öffentlichen Gesundheits-

wesens und des Umweltschutzes. 

Lehrstoff: 

Für das richtige Verständnis des Lehrstoffes 
ist es wichtig, ihn von den Bildungs- und Lehr-
aufgaben her zu betrachten. Es kommt mithin 
der Schulung der motorischen Eigenschaften und 
liertigkeiven eine grundlegende Bedeutung zu. 
Dabei ist iin den einzelnen Obungsbereichen ihr 
individual- und/oder sozialbildender Charakter 
zu berücksichtigen. 

Bezüglich des Zusammenhanges Lernziele -
Rahmenlehrplan wird auf den entsprechenden 
Absatz in den didaktischen Grundsätzen ver-
wiesen. Da im Unterrichtsgegenstand Leibes-

übungen kein Lehrbuch verwendet wird, stellen 
die Lernziele exemplarische Konkretisierungen 
des Rahmenlehrplanes dar. 

1. bis III. Jahrgang (je 2 Wochenstunden): 

Au s g 1 e i c h s ü b u n g e n u n d k o n d i t i-
t i o n s fördernde Übungen 

Kräftigungs-, Schmeidigungs- und Lösungs-
übungen in Spielformen, Zweck.formen, Schul-
formen und Sportformen zur Verbesserung der 
motorischen Eigenschaften Kraft, Schnelligkeit, 
Ausdauer, Gelenkigkeit, Gleid1gewicht, Geschick-
lichkeit und Gewandtheit aud1 in Abstimmung 
auf die jeweilige Leistungsarbeit in den verschie-
denen Übungsbereichen. 

Übungsgruppen zur individuellen täglichen 
Durcharbeitung. 
Lernziele: 

Gelegentliche Durchführung von Aufgaben 
(Tests), mit denen der Stand bzw. die Verbesse-
rung des motorischen Eigenschdtsniveaus über-
prüft wird. 

Z. B.: ABC-Zirkel nach G. Schmidt oder Inns-
bruck.er 10er-Test oder Teilaufgaben aus beiden. 

Formende Übungen 
Gezielte Übungen zur Verbesserung des Bewe-

gungsablaufos bei motorischen Fertigkeiten, wie 
räumlid1-zeitlicher, dynamischer Bewegungsab-
lauf und andere Bewegungseigenschaften (-quali-
täten); auch Übungen zur bewußten Erfassung 
des Bewegungsablaufes durch die Schüler in ent-
wicklungsadäquater Form. 

Gezielte Übungen zur Verbesserung der At-
mungs- und Haltungsgewohnheiten bei den Lei-
besübungen und im Alltag. 
Lernziele: 

Gelegentliche Durchführung von Aufgaben, an 
denen die einwandfreie Ausführung einer neu 
erlernten Bewegung (ohne besonderen Leistungs-
anspruch) überprüft werden kann. 

Z. B.: Kernwürfe, Schock.würfe mit Bällen; 
zweckmäßiges Aufgreifen und leises Niedersprin-
geµ bei Gerätesprüngen ... 

Grundübungen 
Mannigfaltige Bewegungsaufgaben aus den 

Grundtätigkeiten (Kriechen, Rollen, Laufen, 
Hüpfen, Springen ... ) mit erhöhten Geschick-
lichkeitsanforderungen. 

Leistungssteigerung im Heben, Tra-gen, Ziehen 
und Schieben. 

Komplexe Formen des überkletterns von Hin-
dernissen; Schaukeln und Schwingen im Beuge-, 
Streck- und Sturzhang, Schaukeln auf und über 
Geräte mit Steigerung nach Höhe und Weite. 
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Übungen im Steigen, Klettern, Hangeln und L e i c h t a t h l e t i k 
Winden. Laufü.bungen zur Steigerung von Schnellig-
Lernziele: keit, Wendigkeit und Ausdauer; Hindernisläufe. 

Schülerinnen: .Startübungen. 
Wandklettern schräg aufwärts 4 bis 6 Taue. Dauerläufe 10bis15 Minuten. 
Sd1üler: Wettläufe auf Kurz- und Mittelstrecken (bis 
Hangeln aus dem Stand 3 bis 5 m hoch an 2 000 m) auch in Staffelform, Geländeläufe, 

Tauen. Orientierungsläufe. 

Frei-, Stütz-, Hang- und Hangstützsprünge 
unter ersdiwerten ß.edingungen; Sprungkünste 
mit Handgeräten; einfache Sprünge und Drehun-
gen am kleinen und groß·en Federtuch. 

Werfen und Fangen von Bällen über größere 
Entfernungen und im Gehen und Laufen; Ball-1 
prellen ui1d Dribbeln in schwierigeren Formen; 
Wurf- und Fangübungen mit sonstigen geeigne-
ten Geräten. 

Lernziele: 
Schülerinnen: 

60 m .. „ .. „. „. „. „. 10,5 - 9,5 sec 
800 m ... „ ... „ . „ . . . . 5 :00- 4 :00 min 

Schüler: 
60m 

lOOm 
1 OOOm 

9,5 - 8,5 sec 
14,5 -13,5 sec 
4:45-3:45 min 

B 0 d n- d Geräteturnen Hoch- und Weitspringen, Erarbeiten verschie-
e u n . dener Ted111iken; Stabspringen (Sdiüler). 

Rolle, Rad, Kopfstand und Handstand mit . 
erhöhten Anforderungen; Sprungrolle, über- 1

1 

Lernziele: 
schlag, allenfalls Salto und Kippe; Sdiülerinnen: 
Lernziele: 1 Weitsprung . . .............. 3,20-3,60 m 

Schüierinnen: Hodisprung ........•..... 0,95-1,10 m 

Aufsdiwingen in den flüchtigen Handstand -
Abrollen, Strecksprung-Ra<l links oder rechts mit 
einviertel Drehung - Sprungrolle über 40 cm 
hohe Sdinur. 

Sdiüler: 
Weitsprung ................ 4,00-4,50 m 
Hodisprung ............... 1,15-1,30 m 

Werfen mit verschiedenen Geräten aus dem 
Schüler: . Stand und aus der Bewegung; Stoßen mit ver-
Aufsdiwingen in den flüchtigen Handsta.nd - schiedenen Geräten 3-6 kg. 

Abrollen in <len Langsitz - Vorwippen - Rolle Ler iz"el . 
rückwärts über den flüditigen Handstand in den 1 ~ \ e: 
Stand. Handstandüberschlag vorwärts aus dem S u ermnen: 
Anlauf. Sdilagbail . . . . . . . . . . . . . • 20 -25 m 

Fechtersprung, Flanke, Kehre, Hocke, Gr:itsdie, 
Übersdilag. 

Lernziele: 

Kugel. 3 kg . . . . . . . . . . . . . . 6 - 7 m 
Sdiüler: 

Kugel 5 kg .. , .....••...• 7,50- 8,50m 
Hocke oder Grätsche 

Kasten, 90 bis 110 cm 
120 cm (Sdiüler). 

über den langgestdlten 
(Schülerinnen), 100 bis Schwimmen 

Aufgänge, Umschwünge und Abgänge; Geräte 
bis reichhoch. 
Lernziele: 

Sdi ülerinnen: 
Felgauf- - Felgumschwung - Unterschwung 

am Reck, Felgaufschwung am hohen Holm 
hohe Wende vom Stufenbarren. 

Schüler: 
Felgauf- - Felgumsdi.wung - Flanke aus dem 

Stütz. Taucheraufgang am Holmenende in den 
Grätsdisitz - Rolle vorwärts in den Außenquer-
sitz. 

Schwebegehen mit verschiedener Aufgaben-
stellung auf höher gestellten breiten und schma-
len, festen und beweglidien Geräten, Gleichge-
wichtskünste. 

Verbessern der Tedinik in Brust- und Rücken-
lage; Sdiwimmen auf Sdmelligkeit (bis 100 m) 
und Dauer (bis 15 Minuten); 

Start und Wende; 
Sprünge fußwärts und kopfwärts, auch Dreh-

sprünge; 
Taudien auf Tiefe und Weite; 
Staffeln; 
Transport- und Rettungsschwimmen; Kleider-

schwimmen; Befreiungsgriffe. 
Lernziel: 

Allroundsdiwimmer-Abzeidien. 

Schilaufen 

Wiederholung der Grundschule des alpinen 
Sdiilaufä, Fortgeschrittenenschule, Torlauf, Rie-
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sentorlauf, Wer~ngsfahrten, Geländefahrten; 
Schiwanderungen und Schitouren; 

Grundschule des Langlaufes; 
Geländesprünge und Sprün~e von kleinen 

Schneehügeln; 
Verhafoen im winterlichen Gelände! 

Schibobfahren· 
Beherrschung des Gerätes; leichte Abfahrten 

mit Ridmmgsänderungen. 

Eislaufen 
Laufen über länger-e Strecken ohne Schnellig-

keitsanforderungen; Sdmelläufe bis 100 m; 
Grundformen des Eiskunstlaufens, wie Bogen, 
Ad1ter, Dreier; Wende; einfache Tanzschritte; 
vorbereitende Übungen für Eishockey. 

Spiele 
Kleine und mittlere Spiele aum als Vorberei-

tung für die großen Kampfspiele. 
Eingehender·e Smulung in Temnik, Taktik und 

Regelwerk in einem oder zwei der Spiele Basket-
ball, Faustball, Fußball, Handball, Volleyball. 

Allenfalls Einführung in weitere Spiele, wie 
Tennis, Tischtennis, Badminton. 

Gy m n a s ti k u n d T ä n z e (vorwiiegend für 
Scliülerinnen) 

Federndes und gleitendes Laufen, audi mit 
ungeradzahliger Rhythmisierung. 

Laufsprung. 
Federn durch das Seil vorwärts und rückwärts, 

am Ort und in der Bewegung. 
Rollen, Werfen und Fangen des Balles, des 

Stabes und des Reifens, Laufen und Springen 
durm den Reifen. 

Smwingende Bewegung und Grundschwünge 
mit Handgeräten (Gymnastikball, Reifen, Keule). 

Zeitlich und räumlidi geordnete Bewegungs-
führung mit Anpassung an die Partnerin und an 
die Gruppe; Versuche im Gestalten eines ein-
famen Bewegungsspieles nam einfachen Musik-
stücken oder Liedern; ausgewählte Volkstänze 
und einfadie Gemeinscliaftstänze. 

G e s u n d h e i t s I e h r e u n d f a c h s p e z i-
fi s c h e Informationen 

Anknüpfend an unmittelbare Gelegenheiten, 
die sich im praktischen Unterriclit ergeben, sind 
folgende Gebiete zu behandeln: 

Gesunde Lebensführung (Fragen der Ernäh-
rung, Genußgifte, Kleidung, Arbeitsrhythmus, 
Erholung und Freizeit). 

Fragen aus der Sexualerziehung; öffentliches 
Gesundheitswesen; Erste Hilfe. 

Kriterien einer guten Bewegungausführung 
(Bewegungslernen) und Voraussetzungen für 
eine Leistungssteigerung. 

Regelkunde und Wettkampfbestimmungen 
(Übungsstätten und Gerätemaße, Schiedsrichter-
tätigkeit, Leistungsabnahme). 

Formen und Notwendigkeit eines adäquaten 
Gruppenverhaltens z. B. beim Sichern und H el-
fen, bei den Spielen; Mitwirkung bei So.'-iulver-
anstaltungen. 
Lernziele: 

Sofortmaßnahmen bei Herz- und Kreislauf-
stillstand, Mund-zu-Mund-Beatmung. 

Erkennen der wesentliclien Phasen des Bewe-
gungsablaufes bei ausgeprägten Übungen (z. B. 
Kippe, Felgumsdiwung, Weitsprung). 

Durchführung von Organisationsplanungen 
(Planspielen) im leibeserziehlichen Bereich (z. B. 
Vorbereitung eines Wandertages, einer Sdiitour/ 
Tourenprotokoll). 

IV. und V. Jahrgang Ue 2 Wochenstunden): 
A u s g 1 e i c h s ü b u n g e n u n d k o n d i-

ot i o n s fördernde Übungen 
Fortführen der im I. bis III. Jahrgang gepfleg-

ten Kräftigungs-, Sdimeidigungs- und Lösungs-
übungen in Spielformen, Zweck.formen, Schul-
und Sportformen zur Verbesserung der motori-
sclien Eigensdiaften Kraft, Schnelligkeit, Aus-
dauer, Gelenkigkeit und Gleicligewiclit; Geschick-
lichkeit und Gewandtheit aucli in Abstimmung 
auf die jeweilige Leistungsarbeit in den verschie-
denen übungsbereidien. 

übungs.gruppen zur individuellen täglidien 
Durcharbeitung. 
Lernziele: 

Gelegentlidie Durchführung von Aufgaben 
(Tests), mit denen der Stand bzw. die Verbesse-
rung des motorischen Eigenschaftsniveaus über-
prüft werden. 

Z.B.: ABC-Zirkel nadi G. Schmidt oder Inns-
bruck.er 10er-Test oder Teilaufgaben aus beiden. 

·Formende Übungen · 
Gezielte Übungen Z'l1r Verbesserung des Be· 

wegungsablaufes bei motorisclien Fertigkeiten, 
wie räumlich-zeitlicher, dynamischer Bewegungs-
ablauf und andere Bewegungseigensdiaften (-qua-
litäten); auch Übungen zur bewußten Erfassung 
des Bewegungsablaufes durd1 die Sdiüler in ent-
wicklungsadäquater Form. 

Gezielte Übungen zur Verbesserung der At-
mungs- und Haltungsgewohnheiten bei den Lei-
besübungen und im Alltag. 
Lernziele: 

Gelegentliche Durchführung von Aufgaben, an 
denen die einwandfreie Ausführung einer neu 
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erlernten Bewegung (ohne besonderen Leistungs-
anspruch) überprüft werden kann. 

Z. B.: Lauf-, Sprung- und Wurftechniken in 
der Leichtathletik, die Technik der Ballbehand-
lung bei den einzelnen Spielen \l. a. ä. 

Grundübungen 
Aufhauend auf dem im Lehrplan des I. bis 

III. Jahrganges angeführten Übungsgut ist für 
die Pflege der jeweils entsprechenden übun:;en 
in den einzelnen Übungszweigen zu sorgen. 

B o d e n- u n d G er ä t e turn e n 
Schwierigere Formen bzvr. Übungsverbindun-

gen, auch an höhergestellten Geräten, der im 
Lehrstoff des 1. bis III. Jahrganges angeführten 
Übungen. 

Lernziele: 
Boden, Schülerinnen: 
Aufschwingen in den flüchtigen Handstand -

Abrollen - Strecksprung - Radwende - Rolle 
vorwärts über den flüchtigen Handstand - eini-
ge Anlaufschritte - Flugrolle. 

Boden, Schüler: 
Handstandüberschlag - Flugrolle aus dem An-

lauf. 
Sprung, Schülerinnen: 
Aus dem Anlauf Nackenkippe auf dem breit-

gestellten Kasten (100 bis 110 cm hoch). 
Sprung, Schüler: 
Grätsche über das langgestellte Pferd (120 cm 

hoch). 
Barren, Schüler: 
Einspringen in den Oberarmhang - Schwung-

stemme vorwärts in den Grätschsitz - Heben 
in den Oberarmstand - Abrollen in den 
Grätschsitz - Einschwingen - Kehre oder 
Wende. 

Schwebebalken (80 cm Höhe), Schülerinnen: 
Schräger Anlauf - Sprung zum Außenquer-

sitz - Standwaage - Wechselschritt - Rad-
wende. 

Leichtathletik 

Fortführen der im Lehrplan für den 1. bis 
III. Jahrgang angeführten Übungen im Laufen, 
Springen, Werfen und Stoßen mit erhöhten An-
forderungen hinsichtlich Form und Leistung. 

Lernziele: 
Schülerinnen: 

Weitsprung .. ........... . 
Hochsprung ........... . 
Kugel 4 kg ............. . 

Lernziele: 
Schüler: 

100m 
2 OOOm 
Weitsprung .............• 
Hochsprung ............ . 
Kugel 5 kg ......... „ „. 
Kugel 6 kg ...........•.. 

Schwimmen 

3,30 - 3,50 m 
1,00 - 1,10 m 
5,50 - 6,50m 

14,3 -13,3 sec 
8:15- 7:45 min 
4,30- 4,70m 
1,20- 1,35 m 
8,00- 9,00m 
7,00- 8,00m 

Fortsetzung der für den I. bis III. Jahrgang 
angeführten übungsformen. Verbesserunß der 
individuell günstigsten Schwimmart hinsichtlich 
Form und Leistung. Dauerschwimmen bis 30 min. 

Lern.ziele: 
Die für den Helferschein geforderten Leistun-

gen. 

Schilaufen 
Wiederholung der Grundschule des alpinen 

Schilaufs, allenfalls Fortgeschrittenenschule, Tor-
lauf, Riesentorlauf, Wertungsfahrten, Gelände-
fahrten; Schiwanderungen und Schitouren; 
Grun!U;chule des Langlaufes; 

Geländesprünge und Sprünge von kleinen 
Schneehügeln; 

Verhalten im winterlichen Gelände. 

Schibob fahren 
Beherrschung des Gerätes; leichte Abfahrten 

mit Richtungsänderungen. 

Eislaufen 
Laufen über längere Strecken ohne Schnellig-

keitsanforderungen; Sdinelläufe bis 100 m; 
Grundformen des Eiskunstlaufens, wie Bogen, 
Achter, Dreier; einfache Sprünge, einfache Tanz-
schritte; vorbereitende übungen für Eishockey. 

Spiele 
Weiterführung der technischen und taktischen 

Schulung in den gewählten großen Kampfspielen. 
Schiedsrich tertäcigkeit. 

G y m n a s t i k u n d T ä n z e (vorwiegend für 
Schülerinnen) 

Feinerie Bewegungsführung im Raum und in 
der Zeit, allein und in der Gruppe bei dem für 

60m •..............• 10,5 - 9,5 sec die L Im III. Jahrgänge angeführten Obungsgut. 
100m 
800m 

17 -16 sec Selbständiges Gestalten von Bewegungsspielen 
4:30 - 4:00 min mit und ohne Handgerät. 
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Ge s u n d h e i t s 1 ehr e u n d f ach s p e z i-1 Leistungen entweder uber oder unter den ange-

f i s c h e I n f o r rn a t i o n gebenen Lernzielen Liegen. Dem individuellen Zu-
Die im Lehrplan für den 1. bis IIl. Jahrgang 1 wa~ in den wertbaren und meßbaren Leistun-

angeführten Sachbereiche sind nach Aktualität gen ist daher mehr Bed~utung zuzumessen als 
und Interessenlage der Schule eingehender zu be- den von der psychomotonschen Veranlagung ge-
h d In gebenen Komponenten. an e . 

Der für den 1. bis III. Jahrgang bei einzelnen 
Didaktisdie Grundsätze: Lernzielen angeführte Zahlenbereich ist so zu 

· d d "cklich d f . d ß interpretieren, daß der geringere Wert dem Lern-
. E~ wir aus. ru . arau verwiesen, a ziel des 1. Jahrganges, der höhere Wert dem 

d1e un :lllge~emen Teil d:~ Le~rplanes ei:thal- i Lernziel des II. und III. Jahrganges entspricht. 
tenen d1dakt1~che~ Grund~atze un Untemch~s- j Enthalten die Lernziele übungsverbind'Ungen, so 
gegenstand Le_1besubungen m sachgerechter Wem sind diese für den II. urud III. Jahrgang gedacht. 
zu ve.rfolgen smd. . . 1 Im I. Jahrgang sind die Einzelteile dieser übungs-

Bei der W ah! des Lehrweges sowie bea. der verbindung als Lernziele anzusehen. 
Festlegung der Anforderungen sind besonders / . . 
das motorische Entwicklungs- bzw. -leistungs- . Als ~bungsanreiz bzw. al~ leIStu~~skontr~lle 
niveau zu berücksichtigen (Einholen von Informa- I eig~en sich sachge~ec:Iite und JUgerndad.aquate, em-
tionen, Erhebung des Leistungsstandes). Die , f~cne und koi::bmierte spor;motor:sche Tests, 
Lern~~reitschaft soll durch anregende Motivatio- die auch als ergan:ende Beurte1l'Ungshilfen heran-
nen geweckt bzw. gesteigert werden. ' gezogen werden konnen. 

Die Lehrstoffhinweise stellen ein entwicklungs- 1 Tragender Leitgedanke für die praktische 
gemäßes Übungsangebot dar, <fas wegen der sehr 1 Unterrichtsgestaltung sollten bewegungsreiche 
untersc..1iiedlichen örtlichen Verhältnisse, wie und freuderfüllte Leibesübungen sein. 
übungsstätten, klimatische Bedingungen und 1 

B. F r e i g e g e n s t ä n d e Landschaft, weit und offen gehalten ist (Rahmen- j 
lehrplan). Es ist die Aufgabe der Leibeserzieher, I 
den Unterricht an die jeweilige pädagogische 1. Dritte lebende Fremdsprache einschließlich 
Situation anzupassen; eine vielseitige Ausbildung Fachsprache 
soll aber immer gesichert sein. 1 „ . . • • • 

F „ • 1 gf · · fb d U . i (Franzos1sch, ItahenLSch, Spamsch, . RuSSJ.sch, ur eme an nst1g-au auen e nternu1ts- T eh _,_:_cl S b k ·eh SI · eh) 
1 · d Sch 1 l" " (M h · h kL ) ' s euw 1, er o roatls , OWeJ.'ll!S p anung sun „ u p ane e r1a reszy ien i 

bzw. klasisenbezogene „Jahrespläne" (Jahres- und Bildungs- und Lehraufgabe: 
Halbjahreszyklen) auszuarbeiten. j 

. . . . Oberstes Ziel ist die Fähigkeit des Schülers, s-ich 
Sachgerechte methodische Reihen, Rtegenarbe1t, d F ds eh 1s M' 1 V „ di 

Gerätebahnen u. a. arbeitsintensive Betriebsfor- er rem pra e ~ Itte. zur ers::m gung 
· d f" d' s · · d s· eh d 1 und Zusammenarbeit zu bedienen, Gehortes und 

men 51~ ur '1e teigerung un. 1 erung es 1

1 

Gelesenes zu verstehen und ~ich mündlich und 
Unterrichtsertrages wertvolle Hilfen. Dazu ge- eh if !'eh d "ck 
h „ eh d' Ab 'ckl d U 'eh . s r t 1 auszu ru en. ort au ie wi ung es ntern ts 111 

Kursform, Blockform und in Neigungsgruppen. i Anzustreben sind: 
Das Erlernen des Schwimmens soll, wenn nötig, 1 Fähigkeit zur ~ommunikation auf Gebieten 

durch Einrichtunß eigener Lehrgänge ermöglicht d·er Ahltags- und Wirtschaftssprache; 
werden (Kurse innerhalb des Pflichtgegenstandes 1 Sicherheit in der Rech'tSchreibung und eine zu-
bzw. auch innerhalb des Freigegen1'tandes bzw. als mindesc phonemrichtige Ausspriache; 
Schulschwimmwochen). 1 Sicher~eit in der Verwendung der wesentlichen 

Als Anreiz zur Pflege der Leibesübungen sind . grammatischen Strukturen; 
jugendgemäße Wettkämpfe (auch Vergleichs- Fähigkeit, frerndspracliige Texte vor allem 
kämpfe zwischen Schulen) sowie das Erwerben wirtschaftlicher Natur zu verstehen und ins 
von Leistungsabzeichen (OJSTA, OSTA, USA Deuosche zu übersetzen; 
und Helferschein) zu fördern. 

Die im Lehrplan angeführten Lernz:iele sin•d 
für Lehrer und Schüler als Orientierungshilfe 
für den Lernfortschritt gedacht und entsprechen 
dem durchschnittlichen Leistungsniveau der ein-
zelnen Jahrgänge. Da die Leistungsfähigkeit der 
Schüler in den Leibesübungen sehr vom Gesund-
heitszustand, von der psychomotorischen Veran-
lagung, vom jeweiligen Leistungsstand sowie von 
den Wohn- und Lebensverhältnissen in den Fami-
lien abhängt, wird es immer Smüler geben, deren 

Sicherheit im Abfassen und über.setzen (ins 
Deutsche und in die Fremdsprache) gebräuch-
licher Geschäftsbriefe vor allem des Außenhan-
dels. 

Einblicke in wesentliche Aspekte des staatlichen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Leben•s der Län-
der des betreffenden Sprachraumes und die Be-
ziehungen dieser Länder zu Osterreich; 

Fähigkeit zu logischem Denken, Konzentration 
und Genauigkeit bei der Arbeit; 
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~ähig~eit und Bereits~t _zur selbst~ndigen j Kommunikation: 

We1terbild~g; Vertrauthei.t. mit den.~:d1en.und ! Frage und Antwort, Gespräch, Beschrefbung, 
den durch sie gegebenen Bikhmgmiogliichkeiten;; Zusammerufassung, übersetz.ung angem~ssener 

Verständnis für die Eigen-art der Länder des · Terte, Kurzreferate, Geschäftsbriefe. 
betreffenden Sprachraumes; S eh uk 

Bereitschaft zu Toleranz und Zusammenarbeit. pEra „str tur: .J F . d F _ .J 

Lehrstoff: 
a) Eine romanische Spradie 
(Fran:Zösisch, Italienisch, Span.isd1) 

1. Lernjahr (3 Wochenstunden): 
Thema.cismer Bereich: 

, rganzung unu •estigun.g er om1en- unu 
, Satzlehre (Verwendung der Zeiten und Aussage-
weisen) anhand des Le$estoffes und der übungen. 

1 
i 
1 
b) Eine slawisdtc Sprache 
(Russisch, Tschechisch, Serbokroatisch, Slowe-

nisch) 

Der MenscJ; und sei?~ Umwelt: Körpe:, Kk1- ' 1. Lern· a h r (3 Wodlewtun<l.en): 
dung, Mahlzeiten, Familie, Haus, Smule, Emkauf, ' J 
Freizeit, Beruf, Zeit, W.etter, Geld. Themaci.scher Bereich: 

Kommunikation: Der Mensm und seine Umwelt: Körper, Cha-
Frage und Antwort, Zwiegespräch, Zusammen- rakter, Kleidung, Mahlzeiten, Familie, Haus, 

fassung, Darstellung einfamer Sachverhalte. . Smule, Beruf, Zeit, Wetter, Geld, Film, Rund-
Sprachstruktur: i funk, Fernsehen. 

Aussprache, Intonation ; Smreibung; Formen- Kommunikation: 
und Satzlehre, insbesondere: Hauptwort, Artikel,' Frage und Antwort, Zwiegespräch, Kurzge-
Teilungsartikel, EitJensmaftswort, Fürwort, Um- sch.im·ten. 
standswort, Zahlwort, Hilfszeitwörter, regelmä- · S _i_ t k . 
ß. d . _i_ • l äß" Z . ~ , prau1'5 ru tur. 1ge un w1u1t1gste unrege m 1ge e1tworter , . . . 
in Gegenwa!'t, Vergangenheit, Zukunft, Mitver- 1 Au'SSprache, Intonatton;. S~re.~bun?; die For-
gangenheit und Bedingun~form; Frage, Vernei- men- und Satzlehre, soweit s1~ fu~ die angegebe-
nung WortsteHung Gliedsatz nen Themen bzw. Kornmwukauonsformen er-

' ' · · forder1ich ist. 
2. Lernjahr (3 Wochenstunden): 
Themat.i~cher Bereich: 2. Lernjahr (3Wochenst.unden): 

Das Leben in der Gemein5di_aft: Gemeinde, ' Them~tischer Bereich: 
Geschäfte, Verkehrsmittel, Bank, Post, Büro, 

1
1 • • 

Run<lifunk Fernsehen Kino Theater Sport Rei- Das Leben m der Gemeinsmaft: Verkehrs-
sen. ' ' ' · ' ' 

1 
mittel, Post, Büro, Landsdlafts- und Städtebilder, 

1 Sport, Reisen. 
Kommunikaotion: i 

Frage um! Antwort, Gesprädl, Beschreibung, Kommunikation: 
Zusammenfassung, Privatbriefe, Nacherzählung. /i Frage und Antwort, Gespräch, Beschreibung, 
S c:h.s k . Bericht, Zusammenfassung, Privatbriefe, Kurz-
pra :ru tur • geschichten. landeskun<iliche Texte. 
Erweiterung und Vertiefung der Formen- und • 

Satzlehre, insbesondere: Fürwort, restlime Zeiten, · Sprachstruktur: 
unregelmäßige Zeitwörter, Möglichkeitsform, in- ' Vertiefung und Ergänzung anhand des Lese-
direkte Rede, Satzkürzungen, Nebensätze. stoffes und der Übungen. 

1 
3. Lernjahr (3 Wochenstunden): 

Thematismer Bereich: 1 

3. Lernjahr (3 Wochenstunden): 

Formen der betrieblimen Organisation, Indu- 1
1 

Themacischer Bereidl: 
st?e un.d Landwirtsdiaft, Produkcio?, Handel, Alltag, staatliche Einrichtungen, Landwirt-
J?ienstleistun~e;i der Bat;k, ~ahlungs~ttel; si;aat- l schaft, Industrie, Handel und Gewerbe, Waren-
lich_e .und polit.Ische Inst1.tut1o?en; w1rtsdlaftl1che, J und Zahlungsverkehr mit Österreich (Außenhan-
~litisme und kulturelle Beziehungen zu Öster- • delsorganisationen, einfame Handels- und Koope-
reich. rationsverträge, Banken, Versicherungen, Ausstel-

Kauirnänn.ischer Schriftverkehr: Anfrage, An- lungen, Messen); Kaufmännischer Sdirii:ftverkehr: 
gebot, Auskünfte, Bestellung, Auftragsbestäti- Anfrage, Angebot, Bestellung, Auftragsbestäti-
gung, Ver9andia.nzeige, Zahlungsverkehr; Scheck, gung, Lieferung, Zahlung, rnöglimst in vollstän-
Wechsel, Akkredilliv, Mängelrüge, Mahnbriefe; digen Geschäftsfällen aus dem Außenhandel; Stel-
Stellenbewerbung. lenbewerbung. 
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Kommunikation: 1 die jeweilige Sprad1struktur bewußt machen und 

Frage und Antwort, Gespräch, Zusammenfas- den Schüler . durch geei~ete übungen zu einer 
SUJlß, Lektüre und Übersetzung, fremdsprachliche 1 korrekten „ Anwen~ung der erwor?ene_n Sprach-
Nachcichten, Geschäftsbriefe. Anleitung im Ge- struktur fuhren. Die Übersetzung m die Mutter-
brauch des Wörterbuches. spradle ist im ersten und im zweiten Lernjahr 

in erster Llntie VerstänidnishiLfe. Im dritten Lem-
Sprachstruktur: jahr soll der Schüler die Fähigkeit erwerben, zu-

Ergänzung und Festigullß der Formen- und j sammeruhängende Texte (vor allem aus dem Be-
Satzlehre anhand des Lesestoffes und der übun-

1 

reich der Wirtschaft) ins Dei,itsche z.u übertragen. 
gen. Die gelegendid1e Obersetzung in die Fremdspra-

• ehe däenit der Festigu1ig anderer Fertigkeiten (Be-
Didakt1sche Grundsätze: J herrschung der Id-iomatik, der Grammatik, des 

Alt Unterrimtssprache ist soweit wie m~ch Wonschatzes usw.). 
die Fremdspradie zu verwenden. 1 Im kauifmännisdien Schriftverkehr sollen ein-

In ai!ilen Lernjahren siml Aussprache, Intona- fadw: Geschäfufälile, vor allem cl~ Außenhandels, 
tion und Rechtsdi.rei:bung diunh entsprechende aruharul von Mu.sterbrüeifen geübt werden, <Lie in 
übungen zu schulen. Ausd-rudi und Inhalt der derzeiti:gen Pr'1xis ent· 

AudiovisueLle Mitrei w'e FiJm Schallplatte spredien. Die Fähigkeit, Gesdtäftsbriefe in die 
Tonband. Sprachlabor: ~verhead-Transp'1rent'. Fremd~prache zu.übersetzen, is; hier anzustreben. 
geeignetle Rundfunk- und Fernseluendungen, Je nach The~a smd Querver~en zu ~de­
sollen den Unterricht inten.Sivieren und aktuali· re!l Gegenstanden, besonders aber zur Betneb~ 
sieren, vor allem aber zu einem besseren Hörver- wu-tscha:ftslehre, hermmteMen. 
stän.dnis führen. Schularbeiten: je drci im 1. bis 3. Lernjahr. 

Dü in den einzelnen Lernjahren an.geführten 
Komnwnikationsformen sind in erster Linde auf 2. Latein 
den im thematischen Bereich angegebenen Sach- Bildungs- und Lehraufgabe! 
gebieten sdiriftlidi und mündlich zu üben. Dar-
über hinaus können in allen Lernjahren er- Fähigkeit, mit Hilfe des Wörterbud1es leimte 
zählende Texte verwen<let werden. lateinische Texte der kktssisdien und spä.teren 

Der Grun.dwort:sdiatt und gebräu<hl.idie wen- Zeit (bis zur Gegenwart) zu verstehen un<I. in 
dungen a'US der Allta:gsspr::tche sollen vor allem gutes Deutsch zu übersetzen. Beherrsch.u':g. eines 
im ersten und zweiten Lernjahr venn.ittelt wer· : G~dwol'tschatzes von etrwa 2 000 latemtschen 
den. Im dritten Lernjahr w-ird der Wortsdiatz 1 Wortern. 
aus dem Bereich der Wirtschaft erarbeitet, wobei Ver.9tändn.is für 00.S Wesen ~r römischen An· 
jedoch der Ausbau des allgemeinen Wort- und ~.e, ihr Fortwirk~n in der dwistlidi-.abendiän-
Phrasenscha~ nicht vernach:lässigt werden &arf. dischen Welt und ihre grum.llegende Bedeutooig 
Dieser Grundsatz ist auch bei der Auswahl des für Europa und unsere Zeit. 
Gesprädis-, Hör- und Lesestoffes z.u berück&di- Bekanntschaft mit einigen bedeutenden Werken 
tigen. Dem Sdiüler unbekaainte Wörter sollen in und Autoren; Fähigkeit, die ck>rt vorkommenden 
erster Linie im Satzzusammenhang dargeboten Probleme mit den Lehrinhailtien an.derer Unter• 
werden. Im zweiten Lernjahr soll der Sdiüler in dchtsgegenstände (beson-der~ Geschidite und Sozi-
den richtigen Gebrauch des zweisprachigen Wör- alkunde, Staatsbürgerkunde un<l Rechtslehre) zu 
terbudies eingeführt werden; di-es ist audi fü r die 11 verknüpfen. . 
spätere Gesdiäftspraxis von Bedeutung, in der Einblick in das Wesen der Sprache durch Ver-
da-s Wörterbuch oft das einzige Hilf&mittel dar- gleich des Lateinischen mit dem Deutsdien und 
stellt. Der Festiigung und dem Ausbau des bereits 1 den lebenden Fremdsprachen. 
erworbenen Wortschatzes dienen Zusammenstel-
lungen von Wendungen und Wörtern nach ver- a) III. bis V. Jahr g :in g Ue 4 Wod1enstunden): 
schiedenen Gesiditspunkten (sachlidie und sprach- • 
lidie Zu.s.ammengehörigkeit, Ausdruckswert, 11. 1 er n Jahr: 
st:rukturetler Wert im Satz usw.). Grunidil:agen de-r Formenlehre: 

Nach Möglichkeit ist auf Zusammenhänge m~t 1 Deklination des Nomenis; Steigerung der A<I·· 
der Mutterspradie un<l mit der engl~schen Sprache , jektiva · unid Adverbia; die wichtigsten Prono-
hinzuweisen. i m.ina; Kardmalia und Ord4na1ia; Konjugation des 

D G 'k 'eh • • -'- Selb 1 Verbums (mit Konjunktiv, ohne Deponentia und er rarnrnat1 untern t ist muit st- al d · 'eh · K ck nd V f'" V .. dn' Anom a); esse un Kompos.ita; w1 tage on-
zwnde •. so . em °1.:~ssVetzun.t .J~r ~~hig~k .1s 1 junktionen und Präpositionen. u &ltuattonsgereune erstallUlgun6.,.,a e1t. 
Er soll in den Beispiel- und übungssätzen All- Satzlehre: 
tags- und Fachsprache berücks.iditigen. Der 1 Einfache Satzformen des Behauptungs-, Frage-, 
Lehrer wird vom praktischen Beispiel ausgehen, 1 Begehrsatzes; die wichtigsten indikativisdien 



66 Stück 9 a, Nr. 106 
' Gliedsätze (vor allem Relativsätze mit Indikativ); 

ut-Sätze; cum-Sätze; Bin<lungssätze; consecucio 
temporum; Konjunktiv im H~uptsatz; I~finit~~­
konstrukt:onen (auch accusativus cum mfinm-
vo); participium coniunctum. 
Lesestoff: 

Ein~elsätze zur Erarbeitung der Formen- und 
Satzlehre; Bilder aus dem römischen Leben, aus 
römischer Sage und Geschichue in zusammenhän-
genden Lesestücken; fallweise lateiniische Sprüche, 
Sprichwörter, Inschriften. 

2. L e r n j a h r: 

mina; KmlinaiLia und Ordinalia; KonjugatJion 
des Verbums (ohne Konjunktiv, Depon•enoiia und 
Anomala); esse u.nd Kompooita; wichtiiige Kon-
junktionen und Präposi-ci:onen. 
Satzlehre: 

Einfache Satzformen des Behauptungs-, Fra.ge-, 
Begehrsatzes; di1e wichtigsten iindikativischen 
Gliedsätze (vor allem Rela.tivsätze). 
Lesesooff: 

Einzelsätze z·ur Erarbe1tunig der Formen- und 
Satz1ehre; fülder aius dem römischen Leben, aus 
römischer Sage und Geschichte .i:n ZJUSammen-

Abschluß der Formenlehre: 
Deponentia; Anoma!a; die übrigen 

mina; Konjunkt:ionen; Präpositionen. 

1 
hängenden Lesestücken; fallweise lateinische 

P . Sprüche, Sprichwörter, Inschriften. rono-

Erweiterung der Satzlehre: 
Ablativus absolutus; Gerundium; Gerundiv-

kon~ruktionen; Supin'llill; abschließende Zusam-
menfassung der Gliedsätu; Konjunktiv der rub-
jektiven Darstellung; oratio obiiqua. 
Lektüre mit Interpretation und Einführung in 
den Gebrauch eines Wörterbuches: 

Auswahl aus Cäsars Bellum Gallicum unter 
dem Gesichtspunkt von Cäsars weltgeschichtlicher 
Bedeutung (z. B.: Ausdehnung des römischen 
Machtbereiches, Romanisiierung, Politik einer 
Weltmacht, Cäsars Persönlichkeit). 

3. L e r n j a h r: 
$prach1ehre: 

Zusammenfassende Behandhmg einzelner Ge-
biete der Grammatik anhand der Lektüre; im 
Rahmen der Lektüre sorachkundliche Betrach-
tung·en über die Eigenal't. der lateinischen Sprache 
und ihre küill5tlerischen Ausdrucksmög1ichkeiten; 
Hinweise auf die Beziehungen zur Muttersprache 
und zu den lebenden Fremdsprachen; bewußte 
Umwandlung lateinischer Konstruktionen in gu-
tes Deutsch. 
Lektüre (möglichst in Themenkreisen): 

Cicero als politischer Denker (Der Staat und 
der Einzelne; Staatstheorien, Probleme der poli-
tischen Ethik); Auswahl aus Come1ius Nepos, 
Sallust, Livius (eventuell in vereinfachter Form) 
nach historischen Grundsätzen (z. B.: bedeuitende 
Pe~önlichkeiten der Antike); Rom und das Chri-
stentum (Auswahl typischer Stellen aus Plinius 
d. J., Tacitus, Augustinus, Eugiipp); Them·en und 
Formen römischer Dichtung (Auswahl aus Ovid, 
Vergil; Proben von Catull, Horaz). 

b) II. bis V. J a h r g a n g (je 3 Wochenstunden): 
1. Lernjahr: 
Grundlagen der Formenlehre: 

Deklination des Nomens; Sr.eigerung der Ad-
jektiva un.d Adverbia; <l.i·e wicht·igsten Prono-

2. L e r n j a h r: 
Abschluß der Formell'lehre: 

Formen <les Konjunknivs, Deponentia, Ano-
mala, die üb1iiogen Pronomina, Konjunktionen, 
Präpositionen. 

Satzlehre: 
Konjunktiv im Haupwatz; d.iie konjunktivi-

schen Gliedsätze; consecutio temporum; Zusam-
menfasmng der ill!dikativischen G1i<edßätze; Par-
tiz~piaJkonstrukcionen (ablativus absolutus, par-
u101pl'llm coni1uncoum); Infinitivkonstruktionen 
(accmsat.ivu.s oum iinfinitivo); Gerundium; Gerun-
divkonstrukcionen; Supin'llilll; Konjunktiv der 
subje.kniv,en Darstellung; oratio obliqua. 

Lesestoff: 
Wie ~m ersten Lernjahr; Proben aus hteini-

schen 0.l'iginaltexoen (Hinführ>tlJilß zur Lektüre). 

3. L e r n j a h, r: 
Sprachlehre: 

Zusamme.nfa.s.;en.d·e Behandlung einzelner Ge-
biete der G!'ammatik anhanrd der Lektüre; im 
Rahmen <lier Lektüre sprachkwnd1iche Betrach-
tungen über die Eigenart der bteinäischen 
Sprache und ihre künstlerischen Ausd.rucksmög-
Lichkeiten; Hinweise awf dlie BeziehU1D.gen zur 
Muttersprache und zu den lebenden Fremdspra-
chen; bewußte Umwandlung h1teinäscher Kon-
muktii.onen in gutes Deutsch. 
Lektüre mit Interpretation (möglichst ä:n The-
menkreisen), dazu Einführung in den Gebrauch 
eines Wörterbuches: 

Cäsars geschichtliche Bedeuvung (z. B.: Aus-
dehnung des römischen Machtbereiches, Roma-
ruisi1erung, Politik eimer Weltmacht, Cä°Sal"S Per-
sönlichkeit); Cicero als politischer Denker (Der 
Sllaiat und ·dler Einzelne; Staatstheorien; Pro-
bleme der politischen Ethik); Awswahl aus Cor-
nel·ius Nepos, SaUust, Liv.jus (ev.enme11 iin verein-
fachter Form) nach hi:storiIBchen Grundsätzen 
(z. B.: bedeutende Persönlichkeiten der Antike). 
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4. Lernjahr: 

Sprachlehre: 
Wie im 3. Lemjahr. 

Lektüre: 
Vom Bemühen der Antike um Weltan&chau-

ung und Weltbild (Auswahl a~ Cicero und 
Seneca zu den Themen: Sinn und Bedeutunß der 
Philosophie, Grundfragen menschlicher Existenz, 
W enordnung und menschliches Verhalten, Quer-
verbindung 7JUlJl Freigegenstarud Philosophischer 
Einführungsunterrricht); Rom und du Chr:isten-
tum (Auswahl typischer Stellen aws PJ.iniius d. J., 
Taoitll!S, AugrustiM.tS, Eugiipp); Themen und For-
men römischer Dichtung (Auswahl aus Ovid, 
Vergi.I; Proben von Catull, Horaz). 

Didaktische Grundsätze: 

Der Elementairunterricht verlangt eine gründ-
liche Einführung, doch muß auf das übersetzen 
a'US dem Deutschen weitgeherud vernichtet wer-
den (ra.sche Hinführung zur Lektüre). Vielmehr 
i.st atl.ZJ\llStreben, daß der Schüler Sicherheit im 
Erkennen von Endungen, Wort- und Satzfor-
men bekommt. lliezu d~enen Einsetzübungen, 
BeantwQrten lateinischer Fragen in lateiinischer 
Sprache u. ä., wobei diie Häufigkeit be.stimmter 
Formen und Konstruktionen zu bead1ten ist 
(z.B. 3. Person das Verbums). 

Beim Einprägen lateinischer Wörter und Rede-
wendungen muß auf d!e Zooammenstellung von 
Zusammengehörigem (Bedeutungsfelder, Wort-
familien, Wortbildung) Rücksicht genommen 
werden; diie Wörter s'.nd möglichst im Kontext 
zu merken. Etymologische Hinweise auf die 
Muttersprache un.d die lebenden Fremdsprachen 
s:nd zu geben. 
Bei den Obersetzungen ins Deutsch·e sind fol-
gende Faktoren zu beachten: 

Gewöhnung an sinng·emäß·es, richtiges Lesen 
(\'orlesen durch <len Lehrer) als Vorarbeit für 
· a~ Verständnis; Ein drin.gen in den Kern des 
":tzes d'Urch Erf~en der wichtigen Formen und 
· ~ :i-struktionen; daneben Erkennen zusammen-
~-:1ör ig·er Wortblöcke. Di.e sprachliche Aus-
' :-ucksfähiigkeit <les Schülers ist bei der über-
s~tzungsarbeit ständig zu verbessern. Die Gram-
r,atik soll nicht Selbstzweck se~n (kein Auswen-
ci:glemen von Regeln), sondern als Grundlage 
für die Lektüre -dienen. Ein Großteil des Stoffes 
ist in der Schule zu erarbeiten. Hiebei sollen 
auch die Möglichkeiten ~ Unterrichts im 
Sprachlabor sowie fallweise der progr.ammierten 
Unterweisung bedacht werden. 

Anhand von Themen und Themenkreisen soll 
der Schüler zum Verständnis der Antike geführt 
werden, es soll ihm die noch heute bestehende 
Bedeutung der lateinischen Sprache nahegebracht 
werden. Dabei sind im Hinblick auf eine spätere 

Berufuausübung bevorzugt Texte rechtlicher und 
wirtschaftlicher Art zu verwenden. Neben dser 
Lektü1:1e der Originaltexte und ihrer Interpre-
tation (aiuch durch den Schüler, z. B. in Grup-
penarbeit) sollen auch gute Übersetzungen un<l 
Nachdichtungen verwendet werden. Es wird emp-
fohlen, auf diese Weise sowie mittels Inhalts-
angaben größere Zusammenhänge herzustellen. 

Dazu kommen auf allen Stufen: sinnvoller 
Einsatz aucLiovisueller Mittd (auch im Elemen-
tarunternicht), Betrachtung uoo Besprediung 
antiker Bild- und Bauwerke, nach Möglichkeit 
Lehrausgänge und Exkunionen; gemeinsame 
Veranstaltungen zweier oder mehrerer Unter-
rich~gegenstä·nde zur Behandlu.ng eines Themas 
im letzten Lernjahr. 

Schularbeiten: a) je vier im 1. und 2. Lernjahr; 
drei im 3. Lernjahr,. davon eine zweistündig; 
b) je drei im 1. bis 3. Lernjahr; zwei im 
4. Lernjahr, davon eine zweistii'n<llig. 

3. Philosophisd1er Einführu9gsunterricht 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Kenntnis der allgemeinen Gesetzmäßigkciten 
und Eigenarten menschlichen Erlebens, Verhal-
ten5 und Schaffens sowie der philosophiischen 
Grundfagen der vom Menschen geschaffenen Ge-
bilde, wie Sprache, Ku.nstwerke, soziale I·n.stitu-
tionen u. a„ Einsicht in die Situation des Einzel-
menschen in einer konkreten dinglichen und 
gesellschaftlichen Umwelt. Verständnis für die 
Vielfalt des Kräftespiels in der Gesellschaft und 
im geschichclichen Ablauf. 

Lehrstoff: 

IV.Jahrgang (2 Wochenstunden): 

Allgemeine Psychologie: 
Physiologische Grundlagen des Psychischen; 

Grundarten psychischen Erlebens; ~ychisch.e 
Funktionen; psychische Kräfte. 

Persönlichkeit un·d Charakter: 
Typologien uoo ihr praktischer Nutzen; Cha-

raktermodelle; Vererbung und Umwelt; Indivi-
dualpsychologie; Ergebnisse und Probleme der 
IntelliigenzfoJ:1Sch\!ng; die Intelligenz unter ge-
sellschafts- und bilidungspolitiischen Gesichts-
punkren. 

En twiickl u.n.g:spsycho logie: 
Wachstums- und Abbauvorgänge; Reifung 

und Lernen; Lernprozesse; Spracherwerb; ent-
scheidende Phänomene der einzelnen Entwick-
lungsscufen; Struktur.en von Bildungs- und Für-
sorgeinscitucionen. 

Psychologie der unbewußten Prozesse: 
Grundthesen der klassischen Psychoanalyse; 

der psychische Apparat; Besetzung, Fixierung, 
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Regression, Frustration und Aggression; Projek-
tion und ldenuifikacion. 
Gruppe und Masse: 

Kontakt ullld sozia:le Di:stanz; Isolierungs-
bräuche und Rollendiffel"enzi,erung; Vorurteils-
bildung; Minoritätsprobleme; Faktoren der 
Kommunikation; Strukturen und Funktionen 
der Massenmedien; d·er Prozeß der Meinungsbil-
dung; KoMumverhalten; Werbu:ng. 
Der arbeinende Meooch: 

Psycholog;ie des Arbeitsprozesses; Gerät und 
Mensch; Entfremdung; soziialpsychologische 
Struktur .der Betri:iebsgemeinschaft. 

V. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Grun·dlagen der Philosophie: 

Philosophie als meschliches Grun<lanliegen; 
philosophische AufgaJbenbereiche; Philosophie 
und Binzelwi.s.sen5chaften; Geschichte der Philo-
sophie. 

Der Mensch und -die Wirklichkeit: 
Realistische Erkenntnishaltungen; Wirklich-

keit als Bewußtseinsinhalt; transzendentaler 
Idealismus; Bestimmungsversuche des Wuklichen 
seit Kant; Grundzüge der Logik und Dialektik; 
rationalisli.~che und empirische Methoden der 
Wahrheitsfindung; Konsequenzen für Forsc.liung 
und Planung. 
Fragestellungen nach dem Absoluten: 

Mateiiie und Geist als Denkbegriffe; Bestim-
mungsversuche des Seins an sich .im überblick; 
Fragestellungen der Ethik; Fragestellungen der 
Ästhenik. 
Einzelner und Gemeinschaft: 

Antriebe zu gooellschaftlichen Formiemngen; 
an Mitmenschengruppen orientierte Verhaltens-
weisen; gesellschaftliche Normen und Systeme; 
kollektive Bewußtseinsinhalte im öffentLich-
kei:tsraum unid ihre Systembezüge. 

Kulturphilosophie: 
Fragen der Kultm1·- und ZivU.isationsleistmng; 

Gesetzmäßigkeit und Sinnhaftigkeit des Ge-
schichtsablaufes. 

Didaktische Grundsätze: 
Im Mittelpunkt der Lehrbemühungen steht 

neben dem Wissenserwerb des Schü1ers d!ie An-
erkennung seiner philosophischen Erlebnis- und 
F1'agebereitschaft und die Förderung seines Pro-
blemverständnisses. 

Der Ausrichoung auf die persönliche Erfah-
rungswelt, auf die Gegebenheiten der Arbeits-
und Berufssphäre und auf die gesellschaftliche 
Wirklichkeit kommt Vorrang gegenüber philo-
sophiegeschichtlichen Darlegungen und ontolo-
gischen Problemkreisen wie auch abstrakten Fra-

gen theoretischer Psychologie zu. Der Schüler 
muß bei allen Lehrinhalten zum eigenen Schluß-
folgerungs- und Urneilsvollzug herausgefordert 
werden. Modernistische Voreiligkeit muß auch bei 
aknuellen gese!JschaftspoLitiischen Themen zum 
Nutzen sachlich fondieroer kritischer Einstellung 
unterbleiben. Vor allem .dokumentarisches (auch 
audiovisuelles) Material (Bild, Statistik, Test, 
Anamnese) ist im Dienste rationellerer Gestal-
tung und igrößeren Lernertrages heranzuziehen. 
In beschränktem A'USmaß kann die Lektüre phi-
losophischer Ocig.inalrexte die Grundlage für das 
Schülergespräch bilden. 

4. Sozial- und Zeitgeschichte 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Entwiddung des Inform<11t:ionsbedürfnisses zur 

Steigerung und Vertiefung der Einsicht in 
Systeme, Ideologüen U.ll>d Struktiuren <ler Gegen-
wart. Bestreben, Ereignisse und Sachverhalte 
untier verschiedenen Perspektiven zu betrachten 
und die eigene Urteilsfähigkeit an dem vielfäl-
nigen Informat1ionsangebot der Gegenwart zu 
üben. 

Lehrstoff: 

IV. J a h r g a n g (2 Wochenstu111den): 
Exemplaruche Behandlung komplexer Themen, 
z.B.: 

Sozialstrukturen in dien mittel- und wesueuro-
päischen Staaten der Zwanzigerjahre. Interna-
tionalismus und nationale Emotionen im euro-
päischen Proletariat. Motivationen der Mitg1ie-
der von Massenparteien, Fru:stratiion und Aggres-
sion im Hintergrund mi.litaristischer und faschi-
stisd1er Entwicklungen. Die Funk~ion der Angst 
als politisch auslösende Kraft. Formen der Pro-
paganda in demokratischen 1U<nd autoritären 
Systemen, M$sensU<ggestion und Ma.ssenpsy-
chose im nat.ionalsozialistiischen Deut;Schland. 
Formen des Annisemicismus. Die geistige Verge-
waltigung der Jugend unter aiutoritären Regi-
men. Die Stellung der Kirche gegenüber autori~ 
tären Regimen. Der Mensch im totalen Krieg, 
der l,linde Gehcmam. Die psychischen K.r.aftquel-
len des Widerstandes gegen Faschismus und Stali-
llli.smus. Der Terror als gesel~ch>a:fuspoLiti.sches 
Miuel. Stranegisches und taktisches Denken im 
Zweiten Weltkri:ieg. Die „Legalii.sierung" des 
Bomben- und Atomkrieges. Die Einflüsse der 
Wirtschaft a.uf das Kriegsgeschehen. 

V. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Exemplarische Behandlung komplexer Themen, 
z.B.: 

Die Auflösung des Commenwealth (Irland, 
Südafrika, Pakistan), Probleme der Commu-
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naute (die Algerienfrage). Leistungen und Ver-
sagen der Vereintien Nationen, das wirtsd1aft-
liche Ringen um die Entwicklungsländer im 
Zentrum der Machtpolitik. Blockbildungen und 
Sicherheitssysteme. Der sowjetisch-chinesische Ge-
gensatz. Privilegierte Schichten in der klassen-
losen Gesellschaft. Motive der amerikanischen 
und sowjetischen Weltraumfahrt. Spannungen 
in der amerikanischen Gegenwartsgesellschaft 
(Rassenproblem, Bürgerrechtskämpfe). Wesens-
züge des arabischen Nationalismus. Gefahren 
und Auswüchse der Konsum- und Wohlstands-
gesellschaft. Der Mensch in einer gefährdeten 
Umwelt. Standorte der Gegenwartskunst (Ku-
bismus, Abstraktion, Surrealismus, phantasti-
scher Realismus). Seefahrt und Seegeltung in der 
Gegenwart, weltweiter Reiseverkehr und Kom-
munikation zwischen den Völkern. Die Aus-
strahlung europäischer Zivilisation auf asiatische 
und afrikanische Völker. Österreichs Beitrag zur 
Entwicklungshilfe. Die Auswirkung politisd1er 
Krisen auf die Weltwirtschaft {Ölkrise). 

Didaktische Grundsätze: 
Der Aktivität des Schülers muß volle Ent-

faltungsmöglichk>eit geboten werden. Lehraus-
gänge bzw. Exkursionen und eigene Recherchen 
des Schülers zur Informationsgewinnung und 
Urteilsbildung sowie die direkte Beschäftigung 
mit den zeitgeschichdichen Quellen (Kommuni-
ques, Memoranden, Resolutionen, Protokolle, 
Verträge, Statements, Akten) und mit ausge-
wählter Fachliteratur sind nad1 Möglichkeit zu 
verwirklichen. Auch Filme, Fernsehen und Presse 
sollen in diesem Zusammenhang kontinuierlich 
herangezogen werden. 

5. Kultur- und Lebenskunde 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Erkenntnis der Gegenwartskultur und ihrer 

Grundlagen. Anleitung zu Selbsterziehung und 
Verantwortungsbewußtsein im Hinblick auf die 
Aufgaben in Familie, Beruf, Gesellschaft und 
Staat. Anleitung zur Beschaffung von Informa-
tionen und Hilfe bei ihrer Verarbeitung zu Ent-
scheidungsgrundlagen für die Gestaltung des Le-
bens im HinbLidt auf die Entwicklung der eige-
nen Persönlichkeit und der Aufgabe in Familie, 
Beruf, Gesellsmaft und Staat. 

Lehrstoff: 
II. bis IV. Jahrgang (je 2 Wochenstunden): 
Das Ich und die Gemeinschaft: 

Die Beziehung des jungen Menschen zu Familie 
und Schulgemeinschaft und zur künftigen Be-
triebsgemeinsmaft. Arbeitsteilung und Zusam-
menarbeit. Samliche Bewältigung vqn Interessen-
konflikten. 

Persönlimkeitsformung durcll Selbsterkennt-
nis, Selbstbeherrsdmng, Pünktlimkeit, Ord-
nungsliebe und den Umgang mit den Mitmen-
sd1en. Anstandslehre auf allen Gebieten und in 
allen Lebenslagen. Körperpflege, Ernährung, 
Kleidung, rimtige Haltung und Körperbeherr-
schung, Mode, Lebens- und Wohnkultur. 
Die Kulturgüter: 

Kunsterzi-ehung, Brauchtum, Musikerziehung; 
Massenmedien. 
Arbeit und Freizeit: 

Arbeit als Lebensinhalt; Freizeitgestaltung und 
ihre Formen, z. B. Lektüre, künstlerisme Betäti-
gung, Wandern, Sport. 
Natursmutz: 

Landschafts- und Gewässerschutz, Tierschutz. 
Soziale Verpflichtungen: 

Sozialethik; Arbeitsschutz; Krankenschutz. Der 
alte Mensm. Human relations. Erstie Hilfe auf 
dem Arbeitsplatz, im Haushalt, auf der Straße; 
Hauskrankenpflege. Aufgaben und Stellung des 
Mannes und der Frau. Die Familie. Psymische 
Hygiene und Sexualprobleme. Suchtgifte. 

ökonomisclle Planung im Alltag. 

Didaktisme Grundsätze: 
W.esentlimes Merkmal für die nutzbringende 

Behandlung dieses Lehrstoffes ist Aktualität und 
Lebensnähe. An die Interessen der Schüler ist 
anzuknüpfen. Die angepaßte Unterrichtsform 
kann vielfam das Sd1ülergespräch sein. 

Bei der Aufteilung des Lehrstoffes auf die drei 
Unterrichtsjahre ist vor allem auf aktuelle Ereig-
nisse Bedacht zu nehmen. 

6. Chemische Übungen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Einblick in einfache Labortechnik,en. Verstärk-
tes Fachinteresse. Fähigkeit zur Ausdauer, Exakt-
heit und kritisd1em Beobachten. Sparsame, wirt-
schaftliche Haltung im Umgang mit Energie und 
Reagenzien. 

Lehrstoff: 

II. J a h r g a n g (2 Wochenstunden): 

Labortechnische Fertigkeiten auf anorganisdiem 
Gehiet: 

Umgang mit Glas; Umfüllen von Flüssigkei-
ten; Herstellung von Lösungen; Destillation; 
Kristallisation; Filtration; Elektrolyse; Umgang 
mit Flammen; einfache Versuche aus dem Gebiet 
der anorganischen Chemie; Arten der Aufbewah-
rung von Chemikalien; Etikettierung; Bestim-
mung physikalischer Eigenschaften von Chemi-
kalien. 
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III. Jahrgang (2 Wochenstunden): 

Labortechnische Fertigkeiten auf anorganischem 
und organischem Gebiet: 

Lötrohrarbeiten; Nachweisreaktionen; einfache 
qualitative Analysen; Titrieren; einfache Versuche 
aus dem Gebiet der organischen Chemie. 

Didaktische Grundsätze: 
Jeder Schüler erhält zunächst d«s gleiche Aus-

bildungsprogramm. Er beginnt mit einfachen 
Aufgaben und schreitet zu schwi-erigeren fort. 
Besonders geschickte Schüler sollen durdi Zusatz-
programme gefördert werden. Der Schüler ist 
an verantwortungsbewußtes Arbeiten auch in der 
Gruppe zu gewöhnen. 

7. Biologisch-warenkundliche Übungen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

8. Betriebswirtschaftliches Seminar 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Schwerpunktmäßige Vertiefung und Zusam-
menfassung der in den betriebswirtschaftlichen 
Pflichtgegenständen vermittelten Kenntnisse. Er-
höhte Eigenständigkeit und Sicherheit bei der 
Lösung betriebswirtschaftlicher Aufgaben. Fähig-
keit, das in den betriebswirtschaftlichen Unter-
richtsgegenständen erworbene Wissen bei Pro-
blemlösungen zu kombinieren. 

Lehrstoff: 
III. bis V. Jahrgang (je 2 Wochenstunden): 

Der Lehrstoff umfaßt Themen der Unterrichts-
gegenstände Betriebswirtschaftslehre, Rechnungs-
wesen und Datenverarbeitung in vertiefender Zu-
sammenfassung. 

Didaktische Grundsätze: 
Bei der Themenwahl ist auf die Motivierung 

der Schüler durch Rraxisnähe und durch An-Interesse an eigener Beobachtung auf biolo-
gisch-warenkundlichem Gebiet; Fähigkeit zu ge-1 wendung verschiedener aktiver Lehrmethoden 

großer Wert zu legen; die Arbeit in der Gruppe 
ist besonders zu fördern (z. B. durch Planspiele, 
Fallstudien, Rollenspiele, Projektarbeiten). Ge-

nauer und sauberer Arbeit. 

Lehrstoff: 
gebenenfalls ist von graphischen Darstellungs-

II. bis III. Jahrgang (je 2 Wochenstunden): möglichkeiten Gebraud1 zu madien. Lehraus-
gänge und Exkursionen sind (gegebenenfalls auch 

Arbei~en mit der Flamme; Arbeiten mit Fliis- zweitägig) vorzusehen, wobei auf die Verfassung 
sigkeiten; Technik der Mikroskopie. von Exkursionsprotokollen Wert zu legen ist. 

Einführung in die Laboratoriumsarbeit: 

Warenkundliche Experümente: 
Exper·imentelle Darstellung einfacher techno-

logischer Prozesse; chemische, physikalische und 
mikroskopische Untersuchung von anorganischen 
und organischen Waren; Erkennen von Waren-
proben aus der Warensammlung. 

Biologische Experimente: 
Mikroskopische Untersuchung von Zellen, Ge-

weben und Organen der Pflanzen und Tiere an-
hand von selbst angefertigten Präparaten oder 
Dauerpräparaten; experiimentelle Darstellung 
biologischer Vorgänge; Erkennungsübungen an 
Naturobjekten oder Lehrmitteln der biologischen 
Sammlung. 

Didaktisdie Grundsätze: 
Die Übungen sind so durchzuführen, daß der 

Schüler der Experimentator, der Lehrer nur Len-
kJer und Ratgeber ist. Die Experimente müssen 
theoretisch vor- und nachbereitet werden. Der 
Lehrer hat insbesondere bei d1emischen Versu-
chen alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um 
Unfälle zu vermeiden. Mikroskopisdi unter-
sudite Objekte sind nach dem Mikropräparat 
zu zeichnen. Der Gruppenarbeit ist im Rahmen 
des Übungsprogramms entsprechende Bedeu-
tung einzuräumen. 

Für die Behandlung interdiszipLinärer p,robleme 
ist die Zusammenarbeit mit Lehrern anderer 
Fachgruppen empfehlenswert. 

Vorträge schulfremder Personen bzw. Schüler-
referate mit Diskussionen sind zur Föroerung der 
Ausdrucksfähigkeit und Argumentationsfähigkeit 
einzuplanen. 

9. Stenotypie und Textverarbeitung 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Fähigkeit zur Lösung schw.ieriger Aufgaben 

aus der S~enotypie, Phonotypie und Textverar-
beitung unter Beachtung der wirtsdiaftlichen Ge-
sichtspunkte. Fertigkeit im Maschinschreiben bis 
zu 240 Anschlägen (80 Silben) in der Minute, in 
Kurzschrift bis zu 150 Silben in der Minute. 

Lehrstoff: 

IV. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Maschinschreiben: 

Weitere Sreigerung der Fertigkeit in der An-
wendung der Stenotypie und Phonotypie; pra-
xisgerechte Diktat- und Obertragungstechnik; ge-
zielte Leistungssteigerung bis zu 210 Anschlägen 
(70 Silben) in der Minute durch Schreiben von 
schwierigen und fremdsprachigen Texten; Erwer-
ben möglichster Sicherheit im -Gestalten von 
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Schriftstücken jeder Art unter Anwendung der 
Stenotypie und Phonotypie sowohl formlos als 
auch nach den Richtl<inien für Maschinschreiben 
und Phonotypie; praxisgerechte Erarbeitung von 
Schriftstücken des wirtschaftlichen Schriftver-
kehrs; übun.gen in der Protokollführung; aktives 
und passives A11beiten an Diktiergeräten. 
Kurzschrift: 

schriebener Texte; Aufnahme von Kurzschrift-
diktaten mit mindestens 60 bis 70 gesprochenen 
Silben und deren wortgetreue Übertragung m 
die Schreibmaschine. 
Maschinschreiben und Phonotypie: 

Anfertigungen von Niederschriften einfacher 
englischer Texte nach Phonogramm; Einführung 
in die Briefgestaltung nach den landesüblichen 
fremden Briefformen; Pflege der Abschrift bis 
zu einer Mindestgeschwindigkeit von 150 An-
schlägen ( 40 Silben) in der Minute. 

Steigerung der Schreibgeschwindigkeit auf 130 
bis 140 Silben in der Minute durch Geschwindig-
keitstraining und durch Festigung des eilschrift-
lichen und Erweiterung des redschriftlichen Kür-
zungsschatzes. V. Jahrgang (2 Wochenstunden): 

Kurzschrift: 
V. Jahrgang (2 Wochenstunden): 1 . · · 

. . . . Festigung der Ve-rkehrsschrift und Erarbeitung 
Steigerun~ von Ferugke;ten und Erweiterung der Eilschrift in Anpassung an die Wiener Ur-

der . Kenntmss7 durch gez.i~lte ü?ungen (Kurz- kunde 1968; Steigerung der Schreibgeschwin.dig-
schnft 150 Silben, Maschmschre1ben 240 An- keit durch ständige Schnellschreibübungen bis zu 
schläge und Diktat in die Maschine mit 80 Silben einer Geschwindigkeit von mindestens 80 bis 90 
pro Minute); Fortführung der Erarbeitung von gesprochenen Silben in der Minute; Lesen eigener 
Schriftstück·en aller Schwierigkeitsgrade in Form und fremder Niedersduiften und deren wort-
und Umfang sowohl stenotypistisch als auch pho- getreue Übertragung in die Schr·eibmaschine. 
notypistisch; in Zusammenarbeit mit den Sprach- M chi eh .b d Ph · 
lehrern fremdsprachlicher Schriftverkehr nach ' as ns rei en un. 0.notypie: „ 

Stenodiktat und Tonträgern. Intensive Vorbe- . Pflege ~er Abschrift. (mm.dest:ns 170. Anschl~ge 
reitung für den unmittelbaren Bemfseintritt. m der Minute) und Diktat m die Schre1bmasdune 

(mindestens 50 gesprochene Silben in der Mi-
nute); Anfertigung von Briefen aus der engli-
schen Wirtschaftspraxis unter Berücksichtigung 
der landesüblichen fremden Briefformen nach 
Stenogramme~ und Phonogrammen. 

Didaktische Grundsätze: 

Im Vordergrund muß die unmittelbare Ver-
wendbarkeit aller angefertigten Schrifts~cke ste-
hen. Das Abfassen von Schriftstücken nach Stich-
wortangaben und das Besprechen von Tonträgern 
ist in Fortsetzung des Pflichtunterrichts besonders 
zu pflegen, wobei vorhandene Richtlinien stets 
zu beachoen sind. Die Motivation kann durch 
Herstellen von Querverbindungen zu anderen 
Unterrichtsgegenständen verstärkt werden. 

10. Englische Stenotypie und Textverarbeitung 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Fähigkeit, englische Texte mit 80 bis 90 ge-
sprochenen Silben in der Minute kurzschriftlich 
aufzunehmen und wortgetreu, formgerecht und 
orthographisch richtig in die Schreibmaschine zu 
übertragen. Fertigkeit in der rationellen, sachlich, 
sprachlich und formal richtigen, zügigen Erstel-
lung von Schriftstücken aus der englischen Wirt-
schaftspraxis unter Berüd{sichtigung der landes-
üblichen fremden Briefformen und nach den 
Richtlinien für Maschinschreiben. 

Lehrstoff: 

IV. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Kurzschrift: 

Die Verkehrsschrift der englischen Kurzschrift 
(System Levasseur-Steffan) in Anpassung an die 
Wiener Urkunde 1968; fließendes Lesen sowohl 
eigener Stenogramme als a.uch mustergültig ge-

Didaktische Grundsätze: 

Bei der Kurzschrift i~t auf korrektes Schrei-
ben und sicheres Lesen nicht nur der eigenen, 
sondern auch fremder Nied<irschriften beson-
deres Augenmerk zu legen. Bei den diktierten 
Texten ist auf die eindeutige gedankliche Erfas-
sung des Inhaltes zu achten. Bei de·r Briefgestal-
tung ist auf sicheres Schreiben und Beherrschung 
der landesüblichen fremden Briefformen sowie 
der Richt1irüen des ÖPWZ hinzuarbeiten. 

In der Textverarbeitung sind· nach Möglichkeit 
Original~xte aus der englischen Handelskorres-
pondenz zu verwenden , 

11. Hauswirtschaft 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Erweckung des Verständnisses für die Bedeu-
tung der Hauswirtschaft und für die Wichtigkeit 
ihrer richtigen und rationellen Führung. 

Fähigkeit zur Erstellung von Einkaufs- und 
Speiseplänen sowie zur Herstellung verschieden-
artiger Mahlzeiten unter Beachtung aller wirt-
schaftlichen, ästhetischen und gesundheitlichen 
Grundsätze. 

Fertigkeit im Entwerfen von Speise- und Tisch-
karten sowie im Tischdecken und Servieren für 
verschiedene Anlässe. Aneignung von einwand-
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freien, den allgemeinen Gepflogenheiten entspre-
chenden Tischmaill.eren. 

Lebemmi ttelhygiene. 

Lehrstoff: 
1. und 2. Lernjahr (je 4 Wochenstunden): 

Grundlagen der Haushaltsführung: 

Nachbesprech'!lllg (Abwandlungsmöglichkeiten 
der Menüs und der Grundrezepte), Geschirr-
waschen, Reinigung der Küche und des Speise-
raumes, Oberprüfung des Inventars. 

Die Speisen 9ind nach Möglichkeit so zusam-
menzustellen, daß die Unterrichtszeit voll ausge-
nützt wird. Arbeitspausen sind durch verschie-
dene Nebenarbeiten auszufüllen (Berechn-ung des 
Kalorüengehalts eines Menüs, Decken eines 
Tisch~ für versch.iedene AnJässe, Führung und 
KontroHe der Bücher, Oberprüfung des Lebemi-
mh:telstandes, haU&wirtschaftliche Arbeiten). 

Zweckmäßige Ausstattung der Wohnung unter 
besonderer Berücksichtigung der Küche; Grund-
kenntnisse in Wäschepflege und Bügeln (Waschen 
und Bügeln mit der Maschine); Handhabung, 
zeitökonomischer Einsatz und Pflege der Haus-
haltsmaschinen unter Bead1tung energiespareruler Besonderer Wel'lt ist au:f gute, rationelle Ar-
Arbeitsmethoden. Berücksichtigung günst1iger be.itseinteilung, sauberes, flottes Arbeiten und 
Einkaufsmög-lichkeiten; preisbewußtes Konsum- gründliche Nacharbeit zu legen. Die Aufteilung 
verhaken; Vorratshaltung (Tiefkühlware). Ge-' des Lehrstoffes auf die beiden Lernjahre i.st den 
setzliche Bestimmungen im Lebensmittelhandel jeweiligen Bedürfnissen der einzelnen Schulen an-
(DeklarationspfLi.cht, Ablaufdatum). zupa.ssen. Eine Belastung der Schüler diurch Haus-

auifgaben ist tunlichst z.u vermeiden. 
Ernährungslehre: 

Gesunde und abwechslungsreid1e Nahru11g; 12. Leibesübungen 
Nahrungsmittelbestandteile; Ka.lorienberech-
n ung; Konservierun~smethoden (Sterilisieren, Lehrstoff: 
Einlegen, Einfrieren); ria.'1tige Zusa.m.menstel- I. bis V. Jahrgang (je 2 Wochenstunden): 
lung und Zubereitung von Normal-, Kinder- und A .. hl üb b ·d d L h 
K k k B "ck 'd · d TI:_ usgewa te ungs ere1 1e aus em e r-ran en ost unter eru s1 1t1gung es =.u- ff de Pfl'ch d L 'b ··b d' 
k d k la d "h d sto s t tgegenstarn es et esu unßen, 1e ommens, er Mar t ge, es Na rwertes un / d „ tl.ch Ge b h · d ll • H ll ~..i de G ·eh Sch 11 en or l en ge en e1ten, en persone en 

k
0 ~:r_L_ H~r;;tlebf• un~.,._,aue~ F 1

: c b.e~ik re; nc -1 Voraiussetzungen und dem Interesse der SchüLer 
uu:tt:; a · ertag- un1u ert1g, a n ate. '! cht d gere wer ·en. 

Lebensmittelhygiene: 1 Spezialisierung und Perfek1lionierung in be-
Schimmelbildung, Salmonellenbefall u. a„ Halt- l stimmten Übungsbereichen. Verschiedene frei-

barh.cit der Lebensmittel. 1 zeitwertige Sportarten, die im Pflidlltlgegenstand 
Kochen· i nicht angeboten werden (z.B. Tennis, Tischtennis, 

Ka.Lt · d V . ( B . . j' Rudern, Judo, Fechten). e un wanne orspersen z. . Vltarrun- , . 
reiche Gerichte Toaste)- Aum verschiedene Formen d~ Sonderturnens 

eh d faJ' _..1.. S' ei·-,cache _.:i f. 1 (z.B. bei Haltun~sschwächen, Obergewicht u.ä.). e te un · sme uppen; m U'Illu eme . · . . 
Suppen ·in!agcn; Hinführen zu J~~endgemäßen und sachgerecht 

. . angewendeten Trammgsformen.. 
Fle1sd11.ubere1tungsarten (Kochen, Dünsten, 

13. Aktuelle Fachgebiete Braten, ßa.c..-ken, Grillen) unter Berücksichtigung 
von Nährwert, Verdau!id1keit, Preis row1e Zu-
bereituno-szeit· ' Bildungs- und Lehraufgabe: 

" ' Beilagen verschiedener Art; Vermittlung grundlegender oder ergänzender 
e1nfache und feine Zubereitungsarten verschie- Kennitnisse beziehungsweise praktischer Fertig-

dener Gemüse; Rohkootigerichre Sa.late Marina-1 keiten auf hestimm~en n-ach dem jeweiligen Stand 
den; ' ' der Wirtschaft oder im Hinblick auf die Berufs-

Grundteige und ihre Abwandlungsmögl.ichkei- ~il~ung beziehungsweise a~ die Persömlich-
ten; ke:itsb1ldung aktuellen Fachbereichen. 

feine Mehlspeisen; Lehrstoff (2 WochenstUillden je JahrgaJllg): 
Spezialitäten aus dem In- und Ausland. Die jeweidii,,oie konkrete Lehrsto1fum~chreibung 
Gesichtspunkte für die Erstelhmg eines Speise- 1 i9t vor Einführung dieses Freigegenstandes dem 

planes für zwei Wochen; ' Bundesministerium für Unterricht urud Kunst 

Didaktische Grundsätze: 

Giiederunt eines Kochtages: 
Vorbesprechung und Erarbeitung der bereits 

erlernten und neuen Zubereitt1J1Jgsarten, Arbeits-
einteilunß und Wiedoerholung der Rezepte, Aus-
wiegen, Zubereitung der Speisen; die Mahlzeit; 

zur Genehmigung und zur Einstufung des Unter-
richt:sgegeootandes in di-e entsprechende Lehrver-
pflichtungsgruppe vorzulegen.. 

Didaktische Grundsätze: 

Der Unterricht i'St nach Möglichkeit in 
seminaristischer Weise 2JU führen, damit die 



Stüdc 9 a, Nr. 106 73 

Sdiüler zu selbständiger Arbeit angeleitet wer-
den. 

Im Falle eines praktisdien Unterrichts ist die 
Arbeit in Gruppen aMustreben. 

C. Förderunterricht 

Bildungs- und Lehraufgabe, Lehrstoff, didaktische 
Grundsätze: 

Ziel da För&runterridites ist die Wiederho-
lung und Einübung des vorauszusetzenden oder 

des im Unterricht des betreffenden Pflichtgegen-
standes des betreffen.den Jahrganges durchge-
nommenen Lehrstoffes für Sdiüler, die vorüber-
gehend von einem Leistungsabfall betroffen oder 
bedroht sind, wobei von der Voraussetzung aus-
zugehen ist, daß es sich um geeignete und lei-
stungswillige Schüler handelt. 

Der Förderunterricht darf grundsätzlich nidit 
zur Ausweitung, Ergänzung oder Vertiefung des 
Unterr:idites in dem betreffenden Pflichtgegen-
stand verwendet werden. 

Anlage A/2 

LEHRPLAN DER HANDELSAKADEMIE FOR BERUFSTÄTIGE 

L STUNDENTAFEL 
(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände) 

Pfiicbtgegcnstand 

1. Religion .••......................... 
2. Deutsch ........................... . 
3. Englisch einschließlich Fachsprache .. . 
4. Zweite lebende Fremdsprache ein-

schließlich Fachsprache .............• 
5. Geschichte und Sozialkunde (Wirt-

schaftsgeschichte) ......... „ ......... . 
6. Geographie und Wirtschaftskunde (Wirt-

schaftsgeographie) ................. . 
7. Biologie und Warenkunde •.•.......• 
8. Chemie •..............••...•..•.... 
9. Physik ......................•.....• 

10. Mathematik und angewandte Mathe-
matik ......... „ „ ..... „ ........ . 

11. Betriebswirtschaftslehre •..••••..•..•. 
12. Spezielle Betriebswirtschaftslehre ••.•• 
13. Rechnungswesen .....•...........•.. 
14. Wirtschaftliches Rechnen .......•...• 
15. Datenverarbeitung .....••..........• 
16. Staatsbürgerkunde und Rechtslehre •.. 
17. Volkswirtschaftslehre und Soziologie • 
18. Stenotypie und Textverarbeitung ..... 

I 

1 
2 
3 

2 
4 

3 

3 
2 

5 

Gesamtwochenstundenzahl . . . . . . . . . . . . . . • 25 

Wochenstunden 
Jahrgang 

II III 

1 
3 
2 

3 

2 

2 
3 

3 

2 
2 

2 

25 

1 
2 
·2 

4 

2 

2 
2 

4 
3 

3 

25 

IV 

1 
2 
3 

4 

2 

3 
3 
2 
3 

2 

25 

Lehrver-
pfüch-
tungs-

Summc gruppc 

4 
9 

10 

11 

4 

4 
4 
2 
2 

9 
12 
2 

12 
2 
2 
2 
2 
7 

100 

(III) 
(I) 
I 

I 

(III) 

(III) 
III 
(III) 
(III) 

I 
I 
I 
I 
II 
I 

III 
III 
IV 



74 Stück 9 a, Nr. 106 

II. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL UND 
ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUND-

Sli.TZE 
A. Allgemeines Bildungsziel 

mal nur in einzelnen Teilgebieten eine gezielte 
Behandlung in zwei oder mehreren Unterrichts-
gegenständen vorgesehen ist. 

Der gesamte Unterricht ist un.ter Ausnützung 
der Querverbindungen, unter Heranziehung von 
geeignetem Anschauungsmaterial und unter wohl-
aibgestimmter Einbeziehung der audiovisuel1en 
Unternichtsmittel praxisbezogen zu gestalten, wo-
bei der letzte Stand der technischen Entwicklung 
zu berücksichtigen ist. 

Besondere Bedeutung ist in afilen hiez.u geeigne-
ten Unterrichtsgegenständen d:er Politischen Bil-
dung, der umfassenden Lan.desverteid:igun.g, der 
Gesunddieitserz.iehung, der Mediienerziehung und 
der Erziehung zur Aufgeschlossenheit gegenüber 
Problemen des Umweltschutzes un.d des Ver-
braucherschutzes beizumessen. 

1 

Die H andelsakademie für Berufstänige hat im 
Sinne des § 75 Abs. 1 hlt. a unter Bedachtn-ahme 
auf § 2 des Schulorganisatio nsgesetzes die Au.f-
gabe, Personen, die eine Ben.1fsaus:bildung abge-
schlossen haben oder in das Berufsleben einge-
treten sind, zum Erwerb höherer Biildung unter 
besonderer Berücksichtigung wirtschaftlicher 
Bildungisinhalte zu führen. Es sind insbesondere 
Denkmethoden sowie Arbeits- und Entschei-
dungshaltungen zu vermitteln, die den Absolven-
ten sowohl zur unmittelbaren Ausübung eines 
gehobenen Berufes in Wirtschaf.t und öffentlicher 
Verwakung als auch zur Aufnahme eines wissen-
schaJtlid1en Studiums befähigen. Einschlägiige Schulveransta1tun.gen dienen zur 

Ziel ist ein verarutwortun.gsbewußter Mensch, Ergänzung des Unterrichts und zur Vermittlung 
der die Folgen seines eigenen Verhaltens unid des von Einblicken in größere Zu:s.ammenhän,ge auf 
Verhaltens anderer für diie Gesellschaft über- kulturellen, wirtschaftlichen, poliitischen und 
blicken und sich ein selbständiges Urteil bil<len sozialen Gebieten. 
kann, der einerseits zur schöpferischen Alleinar- Der grüillcL!ichen Erarbeitung in der notwendi-
beit, anderseits zur Kommunikation und Ko- gen Beschränkung ist der Vorzug geg.eniüber einer 
operation sowohl in fachspezifischen als aud1 in oberflächlichen Vielheit z.u geben. Aus diie.:ier 
anderen gesellschaft1ich releval1!ten Bereichen Grundhaltung heraus ist das exemplar~sch.e Leh-
fähig ist, der d:ie Notwendigkeit der eigenen ren und Lernen, insbesondere Ln den wirtsd1aft-
Weiterb.!ldung einsieht und zu deren Erwerb 1 liehen und sozialwissenschaft lichen Fächern, be-
sowohl durch seine fachlichen Vorkenntnisse ah 

1 

sonders zu pflegen. 
a~ch durch dias \'.'~ssen um die geei?neten Fort- Der Lehrer wird daher diie Methode seines 
ft~un?squellen (msbesond.ere Fachhteratur) be- i Unterrichts so zu wählen haben, daß der Schüler 
a igt ist. lernt, das Wesentliche zu erkennen und Neues 

B. Allgemeine didaktische Grundsätze 
Durch die Ausrichturlß a1ler, in·sberond.ere der 

wirtschaftswissenschaftlici.en TJ nterrichts"'ec-en-
stände, auf das Leitfach Betriebswirtschaf~l;hre 
soll jene gemeinsame Bildungswirkung aller 
Unterrichtsgegenstände erreicht werden, die dem 
Bildungsauftrag der HandeJ.sabdemie für Be-
rufstäcige im Sinne des Schrulorganisationsgeset-
zes und des Schurlunterrichtsg.esetzes entspricht. 

mit Interesse auJzunehmen. Bei der Darbietung 
des Lehrstoffes wird auf die vortragende Methode 
niemals ganz verzichtet werden können, jedoch 
müssen auch an<lere Methoden verwendet wer-
den, wiie etw'll die relbständige Erarbeitung durch 
Schüler, kurze Referate, Sammlung und Vergleich 
von Berichten der Massenmedien, Lösungsver-
suche von Problemen nach gruppeilldynamischen 
Gesichtspunkten, sinnvoller Einsatz vorhandener 
audiovirueller Mittel. Dabei ist ein Methoden-
wechsel motiivations- und leistungsförderm:!. 

In diesem Sinne kommt dem gesamten Lehr-
plan die Bedootung eines Rahmens zu. Die Ver- Durch die didaktischen Grundsä~e, die den 
änderungen des Wirtschaftslebens zwingen zur einzdnen UnterrichtsgegeMtänden beigefügt sinid, 
ständigen Anpassung des Lehrgutes an die Be- soll die pädagogische In~tia.tive des Lehrers ruicht 
dürfoisse der Praxis. Daher ist die Einbeziehun<> eingeengt werden. Wahl und Anwendung der 
aktuellen Wissensgutes, gegebenenfalls auch außer~ Me~hod~n des Unterrichts sind dem Lehrer a!s 
halb des Lehrplanes, im Hinblick a.uf cüe Er- schopiknsche, von Verantwortung getragene Lei-
gänizung des Lehrstoffes notwen.dig, wobei die stung grundsätzlich freigestellt, wobei jedoch auf 
Auswahl des Lehrgutes unter Bedachtnahme auf 1 das Alter der Schüler Rücksicht zu nehmen ist. 
di~ Beruf~eZ::ahrung der S~üler erfolgen muß. Die Erziehurng des Schülers zur Selbständig-
D1e Arbeit m allen Unternchtsgegenständen ist keit in der Arbeit aus der die Freude an der 
aul ~~~ Gesamtz~el der Hmd~lsak~demie für Be- eigenen Leistung :rwächst, wird den Kern der 
ruf~tat1g~ auszunchten; dazu ist die enge Zusam- pädagogischen Arbeit in jedem Unterrichugegen-
menarbe1t a1ler Lehrer erforder1ich. Pädagogische stmd bilden. Dieses Ziel kann erreicht werden, 
Ber.atungen, Stoffverteilungspläne un.d sonstige wenn der Schüler zu eigenständiger Beih-andlung 
gee1gn~te ~aßnahmen haber: die Ausruützun.g komplexer Probleme geführt wird, d.ie von ihm 
aller sich b1.etenden Q~erverb1~dungen zwischen Initiiativen zur selibständigen Informationsbeschaf-
den Unternchtsgegenstanden sicherzustellen, zu- fong, zur Heranziehung orig·inaler Quellen (Ge-
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setzestexte, Fachzeitschriften, Fachliteratur, Be-
sorgung von Informationen aus der Wirtschaft 
und aus der öffentlichen Verwaltung u. a.) ver-
langen. Dadurch soll außerdem im Schüler d~e 
Erkenntnis für diie Notwendigkeit der eigenen 
Weiterbildung geweckt und die Möglichkeit hie-
für aufgezeigt werden. 

Die Behandlung von Fachproblemen, wi-e sie 
d,ie Speziielle Betriebswirtschaftslehre fordert, ist 
stets unter dem Aspekt der Gesamtausbildung zu 
sehen. Das vertiefte Eindringen in besondere 
Probleme ein~ Fachgebietes unter Einsatz von 
adäquaten Arbeitsmethoden hat insbesondere 
auch die Fähigkeit zum Erkennen und Lösen 
von fach.spezifischen Problemen anderer betriebs-
wirtsch-afclicher Teilgebiete zu fördern. 

Im Sinne ein,er Erginzung der im Berufsleben 
gesammelten Erfahrungen ist die Gruppenarbeit, 
die in d·er Praxis immer wieder rur Problemauf-
bereitung und -bewäitigung angewandt wird, in 
den Unrerricht der Handelsakademie für Berufs-
tat1ge einzubauen. Die Gruppenarbeit ist 
darüber hinaius ein geeignetes Mittel zur Förde-
rung der Bereitschaft und Fähigkeit zur Kom-
munikatiion und zur Koo?eration. 

Bei der Bildung der Arbeitsgruppen ist dara1uf 
zu achten, dlaß nicht immer gleich befähigte 
Schüler in einer Gru: p~ zusammengefaßt wer-
den. Die Schüler sollen lernen, ihre A!'g'Umente 
zu formuJ,ieren, den Ko,sen-s zu suchen un.d sich 
in der Gruppe sachlich durchzusetzen. Die aktive 
und pa$ive Mitarbeit in der Gruppe ist vom 
Lehrer sorgfältig zu beooacllten. 

Das Bil.dunisgut d!ent nicht nur der fachlichen 
Ausbildung, sorudern im Sinne einer Erziehungs-
funktion der Schule a'\lch in hohem Maße der 
:.>ersönlichkeitsformung. Der Unterricht hat in 
jedem Wissensgebiet die Wirtschaft als kulturelle 
und gesellschaftliche Funktion aufzufassen .und 
6en Wert der Arbeit als wesentliches persön-
l·ichkeitsbil<lendes Element zu betonen. Die Ver-
a.ntwortung des Menschen in der Wirtschaft 
gegenüber der Gemeinschaft ist bewußt zu 
mad1en. 

III. LEHRPLÄNE FÜR DEN RELIGIONS-
UNTERRICHT 

(Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 2 des Reli-
gionsunterrichtsgesetzes) 

1. a) Katholischer Religionsunterricht 
Bildungs- und Lehraufgabe: 
a) Allgemein: 

Der ReLiigionsunterricht an Han<lelsahdemien 
für Berufstäcige sieht sich im Rahmen des allge-
meinen Bildungm.eles der Schule folgenden Auf-
gaben gegenüber: 

Dem Schüler soll, seinem Alter entsprechend, 
die Fragesituation seiner menschlichen Existenz 

bewußt gemacht und als Fraige nach Gott gedeu-
tet werden. Es soll ihm Gelegenheit gegeben 
werden, sich mit den verschi.edenen Antworten 
der Religionen und W el1lanschauungen kritisch 
auseinanderzusetzen und die aktuellen gcistigen 
Strömungen zu analysieren. Die christliche Bot-
schaft soll dem Schüler als verheißungsvolles An-
gebot für die Gestaltung des eig.enen Lebens ver-
kündet werden, wobei die Notwen<l!igkeit der 
freien Glaubensentscheidung deutlich hemu~u­
stellen ist. Das Bild des mündigen Christen soll 
in sachlicher Auseinandersetzung mit anderen 
Menschenbildern anhand der Heiligen Schrift 
sowie Beispielen aus der Kirchengeschichte und 
<ler Gegenwart als erstrebenswert vor Augen ge-
stellt werden; dabei ist besonders auf die Mei-
sterung der LebensprobJ.eme wie auf die Bewäh-
rung in der Berufswelt hinzuarbeiten. Um den 
Schüler bei der Bewältigung dieser Aufgabe zu 
fördern, bietet der Religion$Unterricht umfas-
sende Oriencierungshilfen in den Grenzfm.gen 
zwischen Naturwissenschaft und Chri-stentum, 
der christLichen Soziallehre unter besonderer Be-
rücksichtigung des wirtschaftlichen Bereichs, der 
PersönJ.ichke~tsbildung und Menschenführung 
sowie den Voraussetzungen für das Apo-stolat in 
Wirtschaft und öffentlichfilll Dienst an. Dan.eben 
leistet der Relig.ionsuntercicht seinen ideellen 
Beitrag zum Aufbau einer christlichen Ehe und 
Familie. 

Dle selbsttätige Formun-g einer aiuf der christ-
lichen Offenbarung aufbau.enden Weltansd:iau-
ung soll stets in enger Beziehung zu den Ergeb-
nissen d-er Natur- und Geisteswissenschaften wie 
der Lebenssitu-ation des Schülers angestrebt wer-
den. Dazu ist ein entsprechendes Maß an Wissen 
über die Voraussetzungen und den Inhalt der 
kathoLi~chen HeiLswahrheiten Zl\1 vermitteln, 
wobei auf den sachgemäßen Umgang mit der 
Heili,gen Schrift unid die Analyse dier durch das 
II. Vatikanische Konzil ausgelösten Entwi<k!un-
gen besonderer Wert zu legen ist. Kirchenge-
schicht!:iche Fra.gen sin.d den Sachproblemen zu-
zuordnen, um so auf die Geschichtlichkeit und 
Lebencligkeit von Kirche unid Theologie hinz.u-
weisen. 

Darüber hinaus hat der Religionsunterricht 
an Handelsakademien für Berufstätige zur tole-
ranten Ad:itung der Überzeugung des Anders-
denkenden, aber auch zum tä~igen Engagement 
in K.irche und Gesellschaft aufzufordern; der 
gemeinschaf tsbi.Ldende und dynamische Charak-
ter des Christentums ist -dabei zu beronen. 

Die Liturgie soll als Vollzug des christlichen 
Lebens nicht nur im Unterridit lebensnah erör-
tert, sondern auch im Rahmen der re1ißiÖsen 
übungen als Feier der gläubigen Gemeinde an 
der Schule würdig und ansprechend gefeiert wer-
den. 
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Lehrstoff: 

I . J a h r g an g: 

Jahresthema: 
Sinn und Ziel unseres Lebens ist der Gott Jesu 
Christi. 

Der Schüler soll bewußt seine Lebensfragen als 
Frage nach Gott verstehen lernen und deren 
Beantwortung a.\1$ dem Raum der Geschichte, 
der Religionen und der Offenbarung in Chr~stus 
erkennen und kritisch prüfen. Er soll zu Chri-
stus als seinem persönlichen Herrn eine gläubige 
Beziehung finden un<l im Leben der Kirche seine 
heilbringende Gegenwart erfahren. 

II. J a h r g a n g: 

Jahresthema: 
Bewußte christliche Lebensgestaltullß. 

Der Schüler soll die von Gott eröffnete Mög-
lichkeit des erlösten Daseins bejahen lernen und 
in der Gemeinschaft der Menschen zu verw.i.rk-
lichen trachten. · Die liturgi-.;d1e Biklwng soll ihm 
aus den verschiedenen Lebensvollzügen heraus 
ein•en neuen Zugang zu den einzelnen Sakramen-
ten eröffnen. 

m. J a h r g a n g: 

J a!hr.esthema: 
Der Christ in der Gemeinsdlaft. 

Der Schüler soll den Religionsunterr.icht als 
eine wertvolle Orüentierungshilfe für seine Tätig-
keit in Beruf und Gesellschaft erfahren; er soll 
befähigt werden, die sozialen Gegebenheiten in 
Staat und in«liustrieller Arbeitswelt nach christ-
lich.er Wertordn'lllllg zu beurteilen und aposto-
lism täcig 7JU werden. Das Verantwortungshe-
wußtsein für cliie Aufgaben in Ehe und Familie 
soll geweckt we11den. 

IV. J a h r g an g: 

Jahresthema: 
Die Begegnung des Christen mit den modernen 
Zeita-uffassungen. 

Dem Abiturienten soll die Auseinandersetzung 
mit <len großen Gedanken der Mensch.heit, 
soweit siie die Gegenwart beeinflussen, im Ver-
gleim ~t der chrüstlichen Weltanschauung er-
möglicht werden. Er soll dadurd1 befähigt wer-
den, die Oriencierung in der modernen Welt zu 
finden und neu aufkommende Zeitströmungen 
krutisch zu beurteilen. Die Zusammenschau der 
katholischen Glaubenswahrheiten am Ende des 
S~udiums soll ihn zu einem reifen Ver5tändrus 
der chris·dichen HeihbotJSchaften führen und ihn 
zu eiinem bewußten Leben a.us dem Glauben er-
muntern. 

I. Jahrgang (1 Wochenstunde): 

Der Mensch als fragendes Wesen. Die Erfah-
rung von Schuld und Vergebung. Das Ver-
wiesensein auf ein Du. Die Gottesfrage. Die Be-
kehrung. Der Beruf in seiner Auswirkung für die 
Persönlichkeitsbildung. 

Die Fragen der Menschen nam Gott; Ver5uche 
der Beantwortung im Laufe der Mensdiheitsge-
sdllmte und in der Gegenwart; Stellungnahmen 
zu den nimtchristlichen Religionen. 

Die Beantwortung der Gottesfrage aus der 
Bibel: der Gottesglaube Israels und die Gottes-
erfahrung der Propheten; das Gottesbild des 
Alten Testaments; die Offenbarung. 

Jesus als Antwort Gottes auf die Frage des 
Menschen; seine Gottesverkündigung; die Über-
windung von Leid und Smuld durm den Er-
lösertod Jesu. 

Die Quellen von Jesus Christus; die Christus-
botschaft der Urkirche; die literarische und keryg-
matische Eigenart der Evangelien, ihre Glaub-
würdigkeit und Probleme der Schriftauslegung. 
Die historische Gestalt und das Wirken Jesu, seine 
Botsmaft, sein Anspruch, sein Erlösertod und 
seine Auferstehung. 

Der erhöhte Herr: das <;:hristusbild der wich-
tigsten neutestamentlichen Schriften. Die Ent-
faltung der dogmatischen Lehre von Christus und 
der Trinität durch die Konzilien. Die Eröffnung 
neuer Möglichkeiten und der Entwurf des Lebens 
auf die Zukunft hin kraft der Auferstehung und 
Wiederkunft Christi. Die Bejahung der irdischen 
Wirklichkeiten durch die Christusbotsmaft. 

Das Wesen, die Aufgabe und Lebensvollzüge 
der Kirche nach dem Verständnis der verschiede-
nen Perioden der Kirchengeschichte und nach dem 
II. Vatikanischen Konzil. Die Kirme als Ur-
sakrament, ihre Selbstverwirklichung in den 
einzelnen Sakramenten und als eucharistische 
Gemeinde. Die ökumenische Bewegung. 

Die Zeitlichkeit und Vollendung der Kirche; die 
Kirche der Sünder, die Gemeinsmaft der Heiligen, 
die eschatologische Pilgerschaft; die Wiederkunft 
Christi, das Gericht und die Vollendung der 
Kirche und der Welt im ewigen Reim Gottes. 

II. Jahrgang (1 Wochenstunde): 
Das christliche Menschenbild; der von Gott ge-

schaffene, der begnadete und der sündige Mensch; 
die Erlösungsbedürftigkeit; die verschiedenen 
Antworten in Vergangenheit und Gegenwart und 
die Antwort des christlichen Glaubens. Maria als 
Urbild des erlösten Menschen. 

Die allgemeinen Grundlagen des sittlichen 
Handelns: Gewissen, Willensfreiheit, sittliche 
Normen. 
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Unser Glaube an Gott und unsere Liebe zu Erkenntnis. Glaube und Wissen. Die modernen 

Gott; das Leben des Christen in der Kirche und Ideologien in ihrem Einfluß auf das Verhalten des 
aus der Kraft Gottes; die Grundlegung des Menschen. Die Herausforderung des Atheismus. 
Glaubens in der Taufe, seine Bezeugung in der Die Säkularisation als theologisches Problem. 
Liebe zu Gott und in der Verherrlichung seines Naturwissenschaft und Christentum: geschicht-
Namens im Gebet und in der Eucharisti.efeier; die liehe Mißverständnisse und gegenwärtig "S Ver-
Sakramente der Firmung und der Weihe als hältnis. Evolutionismus und Positivismus. Ideen-
Sendung zum Dienst in der Kirche. geschichtliche Hintergründe moderner Wirt-

Die Nächstenliebe: die grundsätzliche Bezogen- sd1aftsauffassungen. 
heit des Menschen auf den Mitmenschen und die Die psydiologischen Erkenntnisse über den 
Gemeinschaft; das Leben als Erfüllung eines Menschen. Hoffnungen und Gefährdungen für die 
göttlichen Auftrags; der Schutz des Lebens; die geistige Entwicklung der Menschheit : Massen-
lebensbereiche, in denen sich die Nächstenliebe zu menschen und Spzzialistentum, Managertum, 
verwirklichen hat; das Sakrament der Ehe; Daseinsangst, Manipulation, Emanzipation, Fort-
Beruf, Arbeit 'll.lld Eigentum; Wahrhaftigkeit, sd1rittsglaube, Massenmedien. Die Tiefenpsycho-
Treue und Geheimnis. Der Mensd1 m semer logie in ihrem Verhältnis zur Religion. Psychische 
Selbstfindung und Entfaltung: die Kardinal· Voraussetzungen für die Glaubensentsd1eidung. 
tugenden; Autorität und Freiheit. 1 Glaube und Charal terformung. 

Unsere Hoffnung auf die Vollendung des Die Frage nach der. N~interpretation des 
d1ristlichen Lebens; die Gefährdung des christ- , Glaubens, verbund~ ~1t emer Zusai:1menschau 
liehen Daseins durdi die Sünde· die Aufforderun" der zentralen chnsthchen Wahrheiten. Das 
zur Umkehr das Sakrament der Buße· die An~ II. Vatikanische Konzil in seinen Zielsetzungen 
nahme des ~igenen Schicksals; das Opfer; die un~. Auswirkungen. Die :nodernen theologischen 
Heilsbedeutung von Leid und Tod· das Sakra- Stromungen, Versuch emer Wertung anhand 
ment der Krankensalbung; der T~d als Voll- von einschlägigen. theologischen T~xten. Die Be-
endung und Läuterung des Lebens; die Möglich- tonung des praktischen Handelns m der moder-
keit des endgültigen Heilsverlustes; die ewige nen Theologie. Symbol und Kult. 
Vollendung bei Gott. Die Heilserwartung als An- Fragen der christlichen Leb-ensgestalt ung. Die 
trieb zur Arbeit an der Verbesserung der Welt Gemeinde als Ort der Begegnung und als Kraft-
und zur Bewältigung der eigenen Lebensprobleme. quelle für die Gläubigen. Zeitgemäße Formen des 

m. Jahrgang (1 Wochenstunde): 
Der Mensch als Gemeinschaftswesen: das christ-

lidie Merudienbild als Ausgangspunkt der christ-
lichen Auffassung von der Gesellschaft. Das Per-
sonalitätsprinzip, das Naturrecht, die Menschen-
rechte. Die Zuständigkeit der Kirche in sozialen 
Belangen. Die zunehmende Vergesellschaftung. 

Der Christ in Ehe und Familie. 
Der Christ als Staatsbürger. 
Probleme der Völkergemeinschaft. 
Die Kirche als gesellschaftspolitische Größe in 

Österreich und in der Welt und die sich daraus 
ergebenden Probleme. 

Die Erhaltung des Freiheitsraumes innerhalb 
der Gesellschaft. 

Der Mensch in der industriellen Arbeitswelt: 
Die soziale Frage in Vergangenheit und Gegen-
wart. Die Wirtschaft nach der christlichen Sozial-
lehre: Fragen der Wirtschaftsethik und der Wirt-
schaftsordnung. Die Sozialfunktion des Eigen-
tums. Der Mensdi irn Betrieb, Mitbestimmung, 
Sozialpartnerschaft, Management. 

IV. Jahrgang (1 Wochenstunde): 
Die Frage nach dem Sinn des Lebens und der 

Welt in den Religionen und Philosophien. Die 
Möglichkeiten und Grenzen wissenschaftlid1er 

Apostolats. 

Didaktische Grundsätze: 
Der Lehrplan soll als Rahmenplan verstanden 

werden, wobei der Lehrstoff mehr nach exem-
plarischen Gesithtspunkten ausgewählt werden 
kann. Die Intensität des Verstehens ist wichtiger 
als die Extensität des Lehrstoffes. Dot die 
Glaubenssituation unter den Schülern meist stark 
differiert, liegt es i11 der Verantwortung und dem 
klugen Ermessen des Lehrers, die Ansatzpunkte 
im Leben der Schüler für die Verkündigung der 
Offenbarungswahrheit und die Heranführung an 
eine bewußte Glaubensentscheidung zu ermit teln. 
Der Lehrer wird demnach bei der Erstellung des 
Unterrichtsprogramms von den Interessen und 
Bedürfnissen seiner Schüler auszugehen haben 
und den Lehrstoff nach kerygmatischen und 
lernpsychologischen Erwägungen anordnen. Durch 
interessante und abwed1slungsreiche ·Gestaltung 
des Unterrichts wird er versuchen, gleichermaßen 
alle Schüler anzusprechen und sich dabei bemühen, 
auch bei der Behandlung von Einzelfragen die 
ganze Wirklichkeit des katholisdlen Glaubens 
aufzuzeigen. 

Die Form der Unterweisung wird entsprechend 
den Erkenntnissen der Erwachsenenkatechese in 
erster Linie das Gespräch sein. Der einseitige 
Vortrag des Lehrers ist auf ein pädagogisch ver-
antwortetes Maß zu beschränken. Ansonsten wird 
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sich der Religionsunterricht in abwechslungs-
reicher Folge entsprechend den behandelten 
Themen aller in der allgemeinen Unterrichts-
lehre zusätzlich vorgesehenen Formen bedienen: 
Diskussion, Quellenarbeit, Gruppenarbeit, Refe-
rate und die Verwendung von Lehr- und Lern-
mitteln aller Art. In bevorzugter Weise wird er 
Texte aus der Heiligen Schrift, einschlägige kirch-
liche Dokumente und solche Arbeitsmaterialien 
heranziehen. die der Erlebniswelt des Wirtschafts-
treibenden und des öffentlich Angestellten ent-
sprechen. 

Soweit der Religionsunterricht Wahrheit und 
Wissen vermittelt, ist der Unterrichtsertrag nach 
den allgemein gültigen Gesetzen der Didaktik 
anzustreben, zu festigen und zu sichern. Weil er 
sich aber in diesen Zielsetzungen nicht erschöpft, 
jedodi zur Gestaltung eines Lebens aus dem 
Glauben anleiten soll, muß vom aktuellen Lehr-
stoff her immer wieder eine Brücke zur Ver-
wirklichung dieser Ziele im Leben der Kirche, 
des Berufs und der Gesellschaft geschlagen wer-
den. Die Durchführung kirchlid1er Lebensvollzüge 
soll entsprechend den Möglichkeiten auch im 
Rahmen der Schulgemeinschaft angestrebt werden. 

Didaktik und Methodik des Religionsunter-
richts an Handelsakademien für Berufstätige 
müssen sich der Tatsad1e bewußt bleiben, daß sein 
Ziel im Rahmen der wöchentlichen Unterrichts-
stunden allein nicht realisiert werden kann, da 
hier viele außerschulische Faktoren mitspielen; 
jedoch soll der Sdiüler nicht nur mit den Grund-
lagen des christlichen Glaubens sachgerecht ver-
traut gemacht, sondern auch zu jener Nachdenk-
lichkeit geführt werden, die die Voraussetzung 
für eine gläubige Haltung bildet. Weiters muß 
darüber Klarheit bestehen, daß die Quellen didak-
tischer und methodischer Erkenntnisse sowohl 
in der Theologie wie in den anthropologischen 
Wissenschaften zu suchen sind. Der Religions-
un terridi t an Handelsakademien für Berufstätige 
muß dabei die besondere Prägung der Schüler 
berücksichtigen, die sich aus der getroffenen 
Berufswahl und deren zumeist pragmatischer 
Denkungsart e!'lgibt. 

Von den didaktischen Grundsätzen ist vor 
allem die Wirklidikeitsnähe zu beachten, um den 
Anschein von Ideologie und Doktrin zu ver-
hindern. Der Unterricht soll induktiven Charak-
ter haben, vorn Erfahrungsbereich der Schüler 
ausgehen und von dort her die Fragen sichtbar 
machen, die in der Offenbarung ihre Antwort 
finden. So wird der Religionsunterridit zu einer 
Interpretation des gesamten Daseins. 

Die rationale Komponente des Glaubens soll 
dadurd1 deutlich werden, daß die Schüler an die 
Quellen der Glaubenserkenntnis herangeführt, 
zur Mitarbeit und zu persönlidiem Fragen und 
Suchen nach Erkenntnis angeregt werden. Da der 
Religionsunterricht auf ein allseitiges Wirklich-

keitsverständnis hinzielt, wird er in kluger Weise 
auf die begrenzten Erkenntnismöglichkeiten eines 
rein positivistischen Denkens hinweisen; dadurch 
soll einer vereinseitigten Persönlichkeitsbildung 
vorgebeugt und der Schüler zu einer sachgemäßen 
und kritischen Beurteilung der geistigen Stömun-
gen in Gegenwart und Vergangenheit geführt 
werden. Ohne den Eindruck erwecken zu wollen, 
daß der Religionslehrer in allen Sachgebieten 
kompetent ist, soll er sich bemühen, eine fundierte 
Einführung in philosophische, psychologische und 
soziale Fragen zu geben und sie christlich zu 
interpretieren, um dem Schüler eine allseitige 
Orientierung in diesen für sein Leben bedeut-
samen Gebieten zu ermöglichen und gleichzeitig 
die Stellungsnahme des mündigen Christen vor-
zubereiten. 

Querverbindungen zu anderen Unterrichts-
fächern sollen bewußt in die Planung des Reli-
gionsunterrichts einbezogen werden. 

1. b) Evangelischer Religionsunterrid1t 
Bildungs- und Lehraufgabec 

Der Religionsunterricht an den berufsbildenden 
höheren Schulen hat in den Formen der Unter-
weisung und des Lehrgesprächs das mitgebrachte 
Wissen zu ergänzen und durch eine Glaubens-
und Lebenskunde zusammenzufassen. 

Das Ringen um das wahre Verständnis der 
Gnade, um die Gestalt der Kirdie und um das 
rechte Leben des Christen in der Auseinander-
setzung mit den Fragen der Gegenwart ist so zu 
vertiefen, daß in dem jungen Menschen die Ur-
teils- und Entsdieidungsfähigkeit geweckt wird. 
Er muß selbst über Glaubensfragen grundsätz-
licher Art. sprechen und klar Stellung beziehen 
können. 

Die Besonderheit der Organisation des evan-
gelischen Religionsunterrichts an diesen Schulen 
verlangt die Aufstellung von Themenkreisen, die 
in den untersdiiedlich und wechselnd zusammen-
gesetzten Unterriditsgruppen frei variiert werden 
können. Im Normalfall sind in einem Schuljahr 
drei inhaltlich verschiedene Themenkreise zu 
behandeln. 

Zu ihrer Erarbeitung sind Bibel und Kirdien-
gesangbuch unentbehrlich. 

Lehrstoff: 

I. Jahrgang (1 Wochenstunde):-

N a t u r w i s s e n s c h a f t u n d G 1 au b e: 
Gott, der Schöpfer des Kosmos. Schöpfungs-

bericht; Evolution. Gott, der Sdiöpfer des Men-
schen: „Machet euch die Erde untertan". 
Schöpfung, Erhaltung, Vollendung. Mann und 
Frau. Gottes Gericht, Sündenfall. Turmbau zu 
Babel; Mensch und Tedinik. 
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Themen aus der Geschichte der um den Frieden. Die Sorge für Verachtete, Ver-
a 1 te n Kirche~ folgte und Notleidende. 

Apostelgeschichte und Paulus. Petrus und Rom. 
Die Kirche in heidnischer Umwelt (Offenbarung 
Johannes). Von der Gemeinde zur Kirche. 

Der Leib: 
Der Leib als Tempel des Heiligen Geistes 

(1. Korinther 6, Psalm 8). 
Leibliche Schönheit, Lobpreis der Liebe (Hohes-

lied Salomonis, 1. Korinther 13). Sexus - Eros 
- Agape. Verantwortung für Leib und Seele. 
Hygiene, Sport, Tanz, Genußmittel, Unter-
haltung. Euthanasie, Schutz des keimenden 
Lebens, Selbstmord, Todesstrafe. Schutz des Leibes 
und Lebens: Verkehrsunfälle, Unfallverhütung. 
Krankheit, Tod, Auferstehung. 

II. Jahrgang (1 Wochenstunde): 

Bericht von Jesus: 
Der Weg Jesu nach den Evangelien. Neu-

testamentliche Zeitgeschichte. 

Die Welt der Re 1 i g i o n e n: 
Offenbarung und Religion. Primitive Religio-

nen und moderner Aberglaube. Polytheismus -
Monotheismus. Israel, Buddhismus, Hinduismus, 
Islam. Leistungs-, Offenbarungs- und Erlösungs-
religionen. Christus, die Antwort auf die Er-
lösungssehnsucht der Welt (Weltmission). 

Themen aus der Geschichte der 
mittelalterlichen Kirche: 

„Christliches Abendland". Germanenmission 
und frühes Christentum in Österreich. Kirchliche 
Erneuerungsversuche (Institution und Evange-
lium), P;ipsttum (Macht und Gnade). 

Der evan.gelische Gottesdienst: 
Sinn und Aufbau. Die Heilige Schrift als 

Wort Gottes, Schrift und Überlieferung. Die 
Predigt als lebendiges Wort. Bekenntnis, Gebet 
und Sakrament. Kirchenmusik. Kirchenbau. 
Bildende Kunst. Das Christusbild im laufe der 
Jahrhunderte. Formen der Verkündigung (Lite-
ratur, Presse, Rundfunk, Film, Fernsehen). 

III. J ~ h r gang (1 Wochenstunde): 
Der Christus des Glaubens: 

Kreuz und Auferstehung. Gotteskindschaft im 
Heiligen Geist. Die Bergpredigt. Die Gemeinde: 
Kirche als Leib Christi. Christenheit (Einheit und 
Vielfalt). Sakramente. Die letzten Dinge. 

Die R e f o r m a t i o n: 
Luther, Zwingli, Calvin. Reformation in Öster-

reich. Warum ich evangelischer Christ bin. 

Der Christ im Staat - Kirche 
und Staat: 

Christ und Politik (Römer Kap. 13, Offen-
barung Kap. 13). Kirchenstaat, Staatskirche, 
Trennungen von Staat und Kirche. Staat und 
Kirche in Partnerschaft (Protestantengesetz 1961 ). 

IV. Jahrgang (1 Wochenstunde): 

Der Christ im t ä g 1 ich e n Leben: 
Die Zehn Gebote und die Menschenred1te. Die 

soziale Frage; Innere Mission und Diakonie. 
Toleranz: Nationalismus und Konfessionalismus. 
Zehn Jahre des Lebens sind Sonntag; gleitende 
Arbeitswoche. Dienst und Selbstsucht in der 
Arbeit. Freizeitgestalti,mg, Gebet und Hausan-
dacht. Pflicht und Urlaub, schöpferische Pause. 

Die Kir c h e u n d d i e Kir c h e n: 
Heiligungs- und Erweckungsbewegungen. 

Sekten - Volkskirche - Freikirche. Bekenntnis-
kirche. ökumenische Bewegung. Evangelische Ge-
meinde und Kirche in Österreich. 

D e r n a c h t r i <l e n t i n i s c h e K '! t h o 1 i-
z 1 s m u s: 

Katholische Reform und Gegenreformation. 
Probleme der Los-von-Rom-Bewegung. Vati-
canum I und II. Unsere römisch-katholische Um-
welt. · 

C h r i s t l i c h e V e r a n t w o r t u n g i n Fa-
m i 1 i e u n d Ge s e 11 s c h a f t: 

Die industrielle und technische Massengesell-
schaft. Arbeit, Arbeitswelt, Beruf, Berufswahl. 
Ehe und Ehelosigkeit. Die Familie in der bäuer-
lichen und industriellen Gesellschaft. 

Christliche Verantwortung in 
der Gemeinde: 

Christlicher Glaube oder Religiosität. Christ-
liche Liebe oder Humanität. Christliebe Hoffnung 
oder Fortschrittsglaube. Vielfältiger Dienst in der 
Gemeinde. 

IV. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN 
DER EINZELNEN UNTERRICHTSGEGEN-
STÄNDE, AUFTEILUNG DES LEHRSTOFFES 
AUF DIE EINZELNEN SCHULSTUFEN 
(JAHRGÄNGE), DIDAKTISCHE GRUND-

S.l\TZE 

A. Pflichtgegenstände 

2. Deutsch 

Der Christ in der m 0 der n e n W e 1 t: Bildungs- und Lehraufgabe: 
Evangelium und Weltanschauung. Die christ- Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

liche Verantwortung für die _Völker. Das Mühen Jage All). 
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Lehrstoff: 
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I. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Mündlicher Ausdruck: 

Sinngemäßes und riditiges Lesen und Sprechen; 
mundartfreie Ausspradie; mündliche Wiedergabe 
von Erlebtem, Gelesenem und Besprochenem; 
Redeübungen und Kurzreferate; Einführung in 
die freie Diskussion. 
Rech tschrei.bung: 

Rechtschreibung und Zeichensetzung; häufig 
vorkommende Fremdwörter; Gebraudi von 
Wörterbüchern und Nachschlagewerken. 
Sprachkunde: 

Laut-, Wort- und Satzlehre; sicheres Erkennen 
des Satzbaues; direkte und indirekte Rede; Wort-
bildung und Bedeutungswandel; sprachliche Aus-
drucksmittel (z. B. Metapher, Vergleich, Ironie). 
Schriftlicher Ausdruck: 

den Emotionsfaktor, Bildung von Klischees, Be-
einfl ussung des Weltbildes; Erlebnisverarbei tung 
durch das Gespräch; Programmauswahl; selb-
ständiges Gestalten von Informationen mit Hilfe 
von Medien. 

III. Jahrgang (2 Wochenstunden): 

Mündlicher Ausdruck: 
Referat (Gliederung, Stichwortmanuskript); 

Statement; freie Diskussion. 

Sprachkunde und Rechtschreibung: 
Kurzer überblick über die Geschichte der deut-

schen Sprache; Festigung der Rechtschreibung und 
Zeichensetzung; Erweiterung des Wortschatzes; 
Besprechung häufig verwendeter Fremdwörter; 
Hinweise auf Zusammenhänge mit den an der 
Schule gelehrten Fremdsprachen. 

Schriftlicher Ausdruck: 
Stilkundliche Übungen; Erlebnisaufsatz; Nadi- Sachaufsatz mit erhöhten Anforderungen; 

erzählung; Inhalts:ingabe; Beridit. Problemarbeit; Textinterpretation, literarische 

Schrifttum: 
Ausgewiihlte Proben aus der Literatur, beson-

ders des österreichischen Schrifttums; übersieht 
über die Dichtungsgattungen; Grundlegendes aus 
der Verslehre. 
Medienerziehung: 

Bedeutung von Film, Fernsehen, Hörfunk, 
Presse; Auswahlprozesse im Medienangebot; ge-
sellschaftliche, wirtschaftliche und politische 
Aspekte; Erkennen von Intentionen; kritische 
Auswahl. 

II. Jahrgang (3 Wochenstunden): 
Mündlicher Ausdruck: 

Redeübungen mit erhöhten Anforderungen; 
Referat, Ansprache, Diskussion, Interview (In-
formation - Konfrontation - Fragetypen). 
Sprachkunde und Rechtschreibung: 

Festigung der Rechtschreibung und Zeichen-
setzung; Erweiterung des Wortschatzes nach Be-
darf; häufig vorkommende Fremdwörter. 
Sduiftlicher Ausdruck: 

und wirtschaftliche Facharbeit. 

Schrifttum: 
Überblick über die Entwicklung des deutsch-

sprachigen Schrifttums bis zum Realismus mit 
ausgewählten Proben; bedeutende Werke der 
Weltliteratur. 

Medienerziehung: 
Bildung und Information in den Massenmedien 

(Entstehung, Auswahl und Veränderung von 
Nachrichten innerhalb des Informationsflusses), 
mögliche Rückwirkungen auf die Gesellschaft und 
die politischen Entscheidungen; Bewertung von 
Quellen; Konsumgewohnheiten; Erlebnisverarbei-
tung durch ·das Gespräch. 

IV. Jahrgang (2 Wochenstunden): 

Mündlicher Ausdruck: 
Debatte; Rede; Ansprache. 

Sprachkunde und Rechtschreibung: 
Probleme der Rechtschreibung und Zeichen-

setzung; Erweiterung des Wortschatzes; Bespre-
chung häufig vorkommender Fremdwörter. 

Sachaufsatz; Stoffsammlungen und Gliederungs-
übungen; Stilübungen; Protokoll; Charakteristik. Schriftlicher Ausdruck1 
Schrifttum: Problemarbeit; literarische unnd wirt6chaftliche 

überblick über das deutschsprachige Schrifttum; Facharbeit; Interpretationsarbeit. 
Proben der deutschsprachigen Literatur und der Schrifttum: 
Weltliteratur mit besonderer Berücksichtigung der 
österreichischen Dichtung; exemplarische Behand- überblick über die Entwicklung des deutsch-
lung aktueller Gegenwartsprobleme anhand sprachigen Schrifttums vom Realismus bis zur 
modernen Schrifttums. Gegenwart mit ausgewählten Proben; bedeutende 

Werke der Gegenwartsliteratur; exmplarische 
Behandlung aktueller Gegenwartsprobleme an-
hand modernen deutschsprachigen Sdirifttums 
und der Weltliteratur. 

Medienerziehung: 
Werbung und Information; die Unterhaltung 

und die Massenmedien; Verhaltenssteuerung über 
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Medi~nerziehung: 

Spiegelung aktueller Ereignisse in den Massen-
medien; Meinungsbildung und Verhaltenssteue-
rung; Verstärkung und Abschwächung gesell-
schaftlich.er Prozesse; selbständiges Gestalten mit 
Medien. 

Didaktisdte Grundsätze1 
Der Deutschunterricht soll - in Zusammen-

arbeit mit den anderen Gegenständen - ein um-
fassendes Spradi-, Kultur- und Geschichtsbewußt-
sein wecken. Die gesamteuropäische und außer-
europ;iiische Kultur ist zu berücksichtigen. 

Von Querverbindungen zu den anderen Unter-
richtsgegenständen ist Gebrauch zu machen. 

Der mündliche Ausdruck ist durch Übungen zu 
fördern, die zum ausdrucksvollen Sprechen und 
Lesen führen und die Beherrsd1Ung der freien 
Rede ermöglichen. In den oberen Jahrgängen ist 
besonders die Diskussion zu pflegen. 

Die Grammatik soll das Verständnis für den 
Aufbau der Sprache vertiefen und den sprad1-
lichen Ausdruck. verbessern. Sie ist nicht Selbst-
zweck, sondern Voraussetzung für zwischen-
menschlimes Verständnis und situationsgerechte 
Verständigungsfähigkeit. 

Der Sd1üler ist anzuhalten, klar, deutlich und 
dialektfrei zu sprechen. 

Ständige Übungen sollen zur sidleren Beherr-
schung der Remusmreibung führen. 

Dem Aufsatzunterricht sollen als Grundlage 
altersgemäße Themen dienen, die dem Bildungs-
ziel der Schule entsprechen. 

Gliederungsübungen schulen das logische Den-
ken, Ausdrucksübungen bilden den stilistii.schen 
Gesdlmack und sind Ausgangspunkt für die Stil-
kunde. 

Bei der Behandlung des Schrifttums sind dem 
Schüler ausgewählte Werke der Literatur zu ver-
mitteln. Ihne Entstehung ist aus ihrer Zeit heraus 
ver~tändlich zu machen, Bezüge zur Gegenwart 
sind herzustellen, das Allgemein-Mensmliche hat 
Vorrang vor dem rein Literarischen, das Ver-
ständnis des Einzelwerkes vor dem literaturge-
schichtlimen überblick. 

Audiovisuelle Lehrmittel (Fernsehen, Hörfunk, 
Tonband, Schallplatte, Dia, Film u. a.), Lektüre 
von Zeitungsartii.keln und kulturelle Veranstal-
tungen, wie Theateraufführungen und Dichter-
lesungen, sollen den Unuerricht lebendig gestalten 
und ergänzen. Argumentacion, Diskussion und 
Debaf)tJe schärfen die Fähigkeit zu ki.iitischer Be-
urteilung der Massenmedien durch Informa-
tionsvergleiche und Erkennbarmachen von Kli-
schees. 
Smularbeiten: Je drei vom I. bis IV. Jahrgang, 

hievon mindestens je eine zweistündig im III. 
und IV. Jahrgang. 

3. Engüsdt einschließlich Fachsprache 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage A/1). 

Lehrstoff: 

I. Jahrgang (3 Wochenstunden): 

Thematischer Bereich: 
Der Mensm und seine Umwelt: Körper, Klei-

dung, Mahlzeiten, Familie, Haus, Schule, Einkauf, 
Freizeit, Beruf, Zeit, Wetter, Geld. 

Das Leben ein der Gemeinschaft: Gemeinde, Ge-
schäfte, Verkehrsmittel, Bank, Post, Büro, Rund-
funk, Fernsehen, Kino, Theater, Sport, Reisen. 

Kommunikation: 
Frage und Antwort, Zwiegespräch, Beschrei-

bung, Darstellung einfacher Samverhalte, Zusam-
menfassung, Bericht. 

Sprachstruktur: 
Ausspr:ache, Intonation; Schreibung; die For-

men- und Satzlehre, soweit sie für die Alltags-
sprame erfor.derlich ist (vom Zeitwort: Prmc·iple 
Parts, Zeiten, einfache Form und Verlaufsform, 
Aspekt, Modus, Bedingungs- und Leideform, Mo-
dalverben und Ersatzformen, indirekue Rede, 
Gcrund als Subj~kt und Objekt); 

Frage und Verneinung, Wortstellung, Haupt-
satz, Gliedsatz. 

II. J a h r g a n g (2 Wod1enstunden): 

Thematischer Bereich: 
Industrie und andere Produktionsformen; 

innerbetrieblime Organisation, Formen der be-
trieblichen Organisation, Groß- und Kleinhandel, 
Dienstleistungen der Bank, Zahlungsmittel; 
F1'emdenverkehr; staatliche und politische E:in-
richtungen; wesentlime Beiträge a.us den Berei-
men der Kultur und der Bildung. 

Kaufmännischer Schriftverkehr: Anfrage, An-
gebot, Auskunft, Bestellung, Auftragsbestätigung, 
Versandanzeige, Zahlungsverkehr, Scheck, Wech-
sel, Mängelrüge, Mahnbriefe, Rundschreiben, 
Inserate, Stellenbewerbung. 

Kommunikation: 
Frage und Antwort, Gespräch, Zusammenfas-

sung, Übersetzung einfadler T,exte, Kurzreferat, 
Gesmäftsbriefe, Privatlbriefe. 

Sprachstruktur: 
Infinitiv-, Gerund- und Partizipialkonstruktio-

nen; Unterschiede zwismen britischem und ame-
rikanischem Englisch. in Aussprache, Schreibung 
und Wortsmatz. Besonderheiten der Formen-
und Satzlehre. 

4 
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III. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Thematischer Bereich: 

Internationale wirtschaftliche, politische und 
kulturelle Beziehungen; 

Außenhandel, Zölle, Steuern, Banken, Börsen, 
Versicherungen; bezeichnende Beiträge der 
englischsprechenden Länder zum Bild unserer Ge-
sellschaft. 

Kaufmännischer Schriftverkehr: Scheck, Wech-
sel, Akkreditiv, Empfehlungsschreiben. 
Kommunikation: 

Frage und Antwort, Zufammenfassung, Stel-
lungnahme, Diskussion, Referat, Übersetzung 
aktueller Texte, Geschäftsbriefe. 
Sprachstruktur: 

Besonderheiten der Formen- und Satzlehre. 

IV. Jahrgang (3 Wochenstunden) : 
Thematischer Bereich: 

Wirtschaftlid1e, politisdie und kulturelle Be-
ziehungen der englischsprechenden Länder zu 
Osterreich; 

aktuelle Probleme (z. B. Energieversorgung, 
Arbeitsmarkt, Währung, Umweltschutz, Mani-
pulation durch Medien, Überbevölkerung). 

Kaufmännischer Schriftverkehr: Werbung, 
Vertretungen, Spedition, Versicherung; Sprad1c 
der Telekommunikation. 
Kommunikation: 

Frage und Antwort, Zusammenfassung, Dis-
kussion, Referate, Übersetzungen aktueller Tex-
te wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 
Inhaltes; Gesd1äftsbriefe. 
Sprachstruktur: 

überblick über die Formen- und Satzlehre; 
Unterschiede zwischen gesprochenem und ge-
schriebenem Englisch; Stilebenen. 

Didaktische Grundsätze: 
Als Unterrichtssprache ist so weit wie mög-

lich die Fremdsprache zu verwenden. 
In allen Jahrgängen sind Aussprache, Into-

nation und Rechtschreibung durch entspred1ende 
übungen zu schulen. Die Fähigkeit, die Laut-
schrift zu lesen, ist im ersten Jahrgang zu ver-
mitteln und in den folgenden Jahrgängen ent-
sprechend zu pflegen (Übungen mit dem Wör-
terbuch). 

Audiovisuelle Mittel, wie Film, Schallplatte, 
Tonband, Sprachlabor, Overhead-Transparent, 
geeignete Rundfunk- und Fernsehsendungen, 
sollen den Unterricht intensivieren und aktuali-
sieren, vor allem aber zu einem besseren Ver-
ständnis des von einem „native speaker" gespro-
chenen Englisch führen. 

Die in den einzelnen Jahren angeführten 
Kommunikationsformen sind in erster Linie in 

den im thematischen Bereich angegebenen Sach-
gebieten schriftlich und mündlich zu üben. Dar-
über hinaus können in allen Jahrgängen er-
zählende Texte und Theaterstücke verwendet 
werden. 

Der Grundwortschatz, gebräuchliche W endun-
gen aus dem Alltagsenglisch und „conv,ersational 
patterns" solJen vor allem im ersten Jahrgang 
vermittelt werden. In den folgenden Jahrgängen 
wird der Wortschatz aus dem Bereich der Wirt-
schaft erarbeitet, wobei jedoch der Ausbau des 
all~emeinen Wort- und Phrasenschatzes nicht 
vernachlässigt werden darf. Dieser Grundsatz 
ist auch bei der Auswahl des Gesprächs-, Hör-
und Lesestoffes zu berücksichtigen. Dem Schüler 
unbekannte Wörter sollen in erster Linie im 
Sa:tzzusammenhang dargeboten werden. Vom 
zweiten Jahrgang an soll der Schüler in den 
richtigen Gebraud1 des zweisprad1igen Wörter-
buches eingeführt werden; dies ist auch für die 
spätere Geschäftspraxis von Bedeutung, in der 
das Wörterbuch oft das einzige Hilfsmittel dar-
stellt. Der Festigung und dem Ausbau des bereits 
erworbenen Wortschatzes dienen Zusammenstel-
lungen von Wendungen und Wörtern nach ver-
schiedenen Gesichtspunkten (sachliche und 
sprachliche Zusammengehörigkeit, Awdrucks-
wert, struktureller Wert im Satz usw.). Nach 
Möglichkeit soll auf etymologische Zusammen-
hänge mit der Muttersprache und mit der ande-
ren Fremdsprad1e hingewiesen werden. Der 
Grammatikunterricht ist nicht Selbstzweck, son-
dern Voraussetzung für Verständnis und situa-
tionsgerechte Verständigungsfähigkeit. Er soll in 
den Beispiel- und Übungssätzen Alltagssprache 
und Fachsprache berücksichtigen. Der Lehrer 
wird vom praktischen Beispiel ausgehen, die je-
weilige Sprachstruktur bewußt machen und den 
Schüler durch geeignete Übungen zu einer kor-
rekten Anwendung der erworbenen Sprachstruk-
turen führen. Der Grammatikunterricht soll in 
erst·er Linie zu einer aktiven Beherrschung der 
Formen- und Satzlehre hinleiten, die für die 
Alltagssprache von Bedeutung ist. Vom II. Jahr-
gang an sind auch die vorwiegend im geschriebe-
nen Englisch vorkommenden grammatischen 
Phänomene zu berücksichtigen; anzustreben ist 
hier allerdings nur die passive Beherrschung im 
Hinblick auf die Übersetzung ins Deutsche. Diese 
Einschränkung gilt nicht für jene Teile 1.Lr For-
men- und Satzlehre, die für das gesd1riebene 
Englisch des kaufmännischen Schriftverkehrs von 
Bedeutung sind. 

Die übersetzung in die Muttersprache ist in er-
ster Linie Verständnishilfe. Vom zweiten Jahr-
gang an soll der Schüler die Fähigkeit erwerben, 
zusammenhängende Texte (vor allem aus dem 
Ber,eich der Wirtschaft} ins Deutsche zu übertra-
gen. Die gelegentliche Übersetzung in die Fremd-
sprache dient der Festigung anderer Fertigkeiten 
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(Beherrschung der Idiomatik, der Grammatik, des 
Wortschatzes usw.). Im kaufmännischen Schrift-
verkehr sollen einfache Geschäftsfälle, vor allem 
des Außenhandels, anhand von Musterbriefen 
geübt werden, die ~n Ausdruck und Inhalt der 
derzeitigen Praxis entsprechen. Die Fähigkeit, 
Geschäftsbriefe in die Fremdsprache zu über-
setzen, ist hier anzustreben. Je nach Thema sind 
Querverbindungen zu anderen Gegenständen, be-
sonders aber zur Betriebswirtschaftslehre, herzu-
stellen. 
Schularbeiten: je drei im I. bis IV. Jahrgang, 

im IV. Jahrgang mindestens eine zweistündig. 

4. Zweite lebende Fremdsprache einschließlich 
FacJtsprache 

(Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, 
Tschechisch, Serbokroatisch, Slowenisch) 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage All). 

Lehrstoff: 

a) Eine romanische Sprache 
(Französisch, Italienisch oder Spanisch) 

II. Jahrgang (3 Wochenstunden): 

Thematisd1er Bereich: 

Kommunikation: 
Frage und· Antwort, Gespräch, Beschreibung, 

Zusammenfassung, Obersetzung einfacher Texte, 
Kurzreferat, Privatbrief, Nacherzählung. 
Sprachstruktur: 

Erweiterung und Vertiefung der Formen- und 
Satzlehre, insbesondere: Fürwort, restliclle Zeiten, 
unregelmäßige Zeitwörter, Möglicllkeitsform, in-
direkte Rede, Satzkürzungen, Nebensätze. 

IV. Jahrgang (4 Wochenstunden}: 
Thematischer Bereich: 

Wesentliclle EiMichtungen au.s den Bereichen 
der Kultur und der Bildung. Wirtschaftliche, 
politische und kulturelle Beziehungen zu Öster-
reich; Außenhandel, Zölle, Steuern, Banken, Bör-
sen, Versicherungen; aktuelle Probleme. 

Kaufmänniscller Schriftverkehr: Anfrage, An-
gebot, Bestellung, Auskünfte; Auftragsbestäti-
gung, Versandanzeige, Zahlungsverkehr; Scheck, 
Wecllsel, Mängelrüge, Mahnbriefe; Akkreditiv, 
Stellenbewerbung, Empfehlungsschreiben, Wer-
bung, Vertretungen, Spedition, Versid1erung; 
Sprache der Telekommunikation. 
Kommunikation: 

Frage und Antwort, Zusammenfassung, Dis-
kussion, Referate, übersetzen aktueller Texte 
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen In-
halts; Geschäftsbriefe. 

Sprachstruktur: 
Der Mensch und seine Umwelt: Körper, Klei- Vertiefung und Ergänzung 

dung, Mahlzciten, Familie, Haus, Schule, Einkauf, stoffes und der Übungen. 
Freizeit, Beruf, Zeit, Wetter, Geld. 

anhand des Lese-

Kommunikation: 
Frage und Antwort, Zwiegespräch, Zusammen-

fassung, Darstellung einfacher Sachverhalte. 
Spradutruktur: 

Aussprache, Intonation; Scllreibung; Formen-
und Satzlehre, insbesondere: Hauptwort, Artikel, 
Teilungsartikel, Eigenschaftswort, Fürwort, Um-
standswort, Zahlwort, Hilfszeitwörter, regelmä-
ßige und wichtigste unregelmäßige Zeitwörter 
in Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, Mitver-
gangenheit und Bedingun~form; Frage, Vernei-
nung, Wortstellung, Gliedsatz. 

III. J a h r g a n g ( 4 Wochenstunden}: 

Thematischer Bereich: 
Das Leben in der Gemeinschaft: Gemeinde, Ge-

schäfte, Verkehrs~ttel, Bank, Post, Büro, Rund-
funk, Fernsehen, Kino, Theater, Sport, Reisen. 

Innerbetriebliche Organisation; Formen der be-
trieblichen Organisation, Industrie und Land-
wirtschaft, Produktion, Groß- und Kleinhandel, 
Dienstleistungen der Bank, Zahlungsmittel; 
staatliche und politische Irutitu.tionen. 

b) Eine slawische Sprache 
(Russisch, Tschechisd1, Serbokroatisch oder Slo-

w.enisch} 

II.Jahrgang (3 Wochenstunden): 
Thematischer Bereid1: 

Der Mensm und seine Umwelt: Körper, Klei-
dung, Mahlzeiten, Fa.milre, Haus, Schule, Beruf, 
Zeit, Wetter, Geld, Film, Rundfunk, Femsehen. 
Kommunikation: 

Frage und Antwort, Zwiegespräm, Darstellung 
cinfacller Sachverhalte, Zusammenfassungen. 
Sprachstrukturen: 

Aussprame, Intonation; Schreibung; die For-
men- und Satzlehre, soweit sie für die angegebe-
nen Themen bzw. Kommunikationsformen er-
forderlich ist. 

III. Jahrgang (4 Wocllenstunden): 

Thematismer Bereidu 
Das Leben in der Gemeinschaft: Geschäfte, 

Büro, Post, Bank, Verkehrsmittel, Kino, Theater, 
Rundfunk, Fernsehen, Sport, Reisen. 
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Alltag, staatliche Einrichtungen, Landwirt-
schaft, Industrie und andere Produktionsformen, 
Handel und Gewerbe, Waren- und Zahlungsver-
kehr mit Österreich (Außenhandelsorganisatio-
nen, einfache Handels- und Kooperationsver-
träge, Banken, Versicherungen, Ausstellungen, 
Messen). 
Kommunikation: 

Frage und Antwort, Gespräch, Beschreibung, 
Bericht, Lektüre und Übersetzung, fremdsprach-
liche Nachrichten, Zusammenfassung, Privatbrief. 

Anleioung im Gebrauch des Wörterbuches. 

Sprachstrukt<u'f: 
Ergänzung und Festigung der Formen- und 

Satzlehre anhand des Lesestoffes und der Übun-
gen. 

IV. Jahrgang (4 Wochenstunden): 
Thematischer Bereich: 

Aktuelle Wirtsdiaftsprobleme; wirtsd1aftliche, 
politische und kulturelle Beziehungen zu Öster-
reich; Außenhandel, Währungs- und Energiepro-
bleme, Zölle, Steuern, Banken, Börsen, Versidie-
rungen; Arbeitsmarkt; aktuelle Probleme (z. B. 
Energieversorgung, Umweltschutz). 

Kaufmännisdier Schriftverkehr: Anfrage, An-
gebot, Bestellung, Auftragsbestätigung, Lieferung, 
Zahlung, möglichst in vollständigen Geschäfts-
fällen aus dem Außenhandel; Mahnbriefe, Män-
gelrüge, Auskünfte, V,ertretungen. 

Kommunikation: 
Frage und Antwort, Gespräch, Zusammenfas-

sung, Kritik, Referate, Übersetzungen aktueller 
Texte wirtschaftlichen, policisd1en und kultu-
rellen Inhalts; Geschäftsbriefe. 

Spradistruktur: 
Verciefu11g und Ergänzung anhand des Lese-

stoffes und der Übungen. 

Didaktische Grundsätze: 
Als Unterrichossprache ist soweit wie möglich 

die Fremdsprache zu verwenden. 
In allen Jahrgängen sind Ausspradie, Intona-

tion und Red1tschreibung durch entspred1ende 
Übungen zu schulen. 

Audiovisuelle Mittel, wie Film, Schallplatte, 
Tonband, Sprachlabor, Overhea<l-Transparent, 
geeignete Rundfunk- und Fernsehsendungen, sol-
len den Unterricht intensivieren und aktualisie-
ren, vor allem aber zu einem besseren Hörver-
ständnis führen. 

Die in den einzelnen Jahrgängen angeführten 
Kommunikationsformen sind in erster Linie in 
den im thematischen Bereidi angegebenen Sach-
gebieten sdiriftlich und mündlich zu üben. Dar-

über hinaus können in allen Jahrgängen erzäh-
lende Texte und Theaterstücke verwendet wer-
den. 

Der Grundwortschatz und gebräucliliche Wen-
dungen aus der Alltagssprache sollen vor allem 
im ersten Lernjahr vermittelt werden. In den 
folgenden Lernjahren wird der Wortschatz aus 
dem Bereich der Wirtsdlaft erarbeitet, wobei 
jedoch der Ausbau des allgemeinen Wort- und 
Phrasenschatzes nicht vernachlässigt werden darf. 
Dieser Grundsatz ist auch bei der Auswahl des 
Gesprächs-, Hör- und Lesestoffes zu berücksich-
tigen. Dem Schüler unbekannte Wörter sollen 
in erster Linie im Satzzusammenhang ,dargeboten 
weriden. Vom zweiten Lernjahr an soll der Schü-
ler in den richtigen Gebraud1 des zweisprachigen 
Wörterbuches eingeführt werden; dies ist auch 
für die spätere Geschäftspraxis von Bedeutung, in 
,der das Wörterbuch oft das einzige Hilfsmittel 
darstellt. Der Festigung und dem Ausbau des 
bereits erworbenen Wortschatzes dienen Zusam-
menstellungen von Wendungen und Wörtern 
nach verschiedenen Gesichtspunkten (sachlid1e 
und sprachliche Zusammengehörigkeit, Aus-
druckswert, struktureller Wert im Satz usw.). 

Nach Möglichkeit ist auf Zusammenhänge mit 
der Muttersprache und anderen FI"emdsprachen 
hinzuweisen. 

Im Russisd1en ist die cyrillische Schrift im er-
sten Lernjahr, im Serbokroat.isd1en im ersten 
oder zweiten Lernjahr zu vermitteln. Der Gram-
matikunterricht ist nicht Selbstzwe<:k, sondern 
Voraussetzung für Verständnis und situations-
gered1te Verständigungsfähigkeit. Er soll in den 
Beispiel- und Übungssätzen Alltags- und Fach-
sprache beri,i<:ksichtigen. Der Lehrer wird vom 
praktischen Beispiel ausgehen, die jeweilige 
Sprac.1-istruktur bewußt machen und den Schüler 
durch geeignete Übungen zu einer korrekten 
Anwendung der erworbenen Sprachstruktur 
führen. 

Die übersetzung in die Mutterspniche ist in 
erster Linie Verständnishitfe. Vom zweiten Lern-
jahr an soll der Schüler die Fähigkeit erwerben, 
zusammenhängende Texte (vor allem aus dem 
Bereid1 der Wirtschaft) ins Deutsdie zu über-
trag·en. Die gelegentliche Obersetzung in die 
Fremdsprache dient der Festigung anderer Fertig-
keiten (Beherrschung der Idiomatik, der Gram-
matik, des Wortschatzes usw.). 

Im kaufmännischen Schriftverkehr sollen ein-
fache Geschäftsfälle vor allem des Außenhandels 
anhand von Musterbniefen geübt werden, die in 
Ausdruck und Inhalt der derzeitigen Praxis ent-
sprechen. Die Fähigkeit, Geschäftsbriefe in die 
Fr·emdsprache zu übersetzen, ist hier anzustreben. 
Je nach Thema sind Querverbindungen zu 
an.deren Gegenständen, besonders aber zur 
Betriebswirtschaftslehre, herzu.stellen. 



Stück 9 a, Nr. 106 85 
Schularbeiten: je drei im II. bis IV. Jahtigang, Nord·a.merika im 18. Jahrhundert: 

hievon im IV. Jahrgallß mindestens eine zwei- Engktnd und Frankreich als rivalisierende 
stündig. Kolonialmächtie; 

Staatswe11dung der USA, bundesstaatliche Ver-
5. Geschichte und Sozialkunde (Wirtschafts- fassung. 

geschichte) 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrpl-an der Handelsakademie (An-
lage A/1). 

Lehrstoff: 
Ill. Jahrgang (2 Wochenstunden): 

Begriffe: 
Geschichte; Gesellschafit; Kultur; Zivilisation; 

Recht; Gesetz. 
U rgeschichite: 

Kulturleistungen des Menschen der Urzeit; 
Völker und Hochkulturen des Vorderen Orients. 
Griechische Geschichte: 

fodoeuropäische Wanderungen, die Polis als 
Bereich des politischen Bewußtsein'S, wirtschaft-
liche, gesellschaftl.iche und politische Entwicklullß 
bis zur Demokraitie, griechische Kultur als 
Grun:dlage abendländischer Kultur; Alexander 
der Große; der Hellenismus als ge9ellschaftliches, 
poHtisches und kulturelles Phänomen. 
Römische Geschichte: 

Entwii.cklunßsphasen des römischen Staates; 
Verwaltung und Recht; Höhepunkt der Kunst; 
Christentum und Staat; Österreich zur Römer-
zeit; germanische und slawische Wanderbewegun-
gen. 
Fruhmitteblter: 

Antikes Erbe, chriiscliches und germanisches 
Gedankengut; Lehre und Machtpolitik des 
Islams; Staa.tenibildungen in Europa. 
Hochmittelalter: 

Mittelalterliche Gesellschaftsoronung; S:acrum 
Imperium; Kreuzzugsbewegung; Babenberger; 
höfisch-ritterliche Kultur; Romanik. 

Spä timi ttelal ter: 
Hammachtpolitik; Entwicklung zum Terri-

tot1ialstaat; Entstehung der habsburgischen Län-
det1gruppe; Ansätte zu demokratischer Entw.ick-
hmg (Schweiz, Hanse, England); st;idtisch-bür-
gerLicher Lebensbereich; Gotik; Universitäten. 

Frühe Neuzeit: 
Erfindungen und Entdeckungen; Humanismus 

und Rena.Lssance; Frühkapitalismus; soziale und 
Nligiöse Revolut1onen; Dreißigjähriger Krü.eg. 

Zeitalter des Absolutismus; Oster.reich als 
Schut'Zlmacht gegen die Türken; Ideen der Auf-
klärung; Aufgeklärter Absolutismus am Mo·dell 
Österreichs und Preußens; geistige urud materi-
elle Kultur des Barock, 

Französische Revolution: 
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme 

in Frankreich; die Revolution, ein Prozeß zur 
Entfaltw1g neuer Strukturen; Napoleonische 
Ara. 

IV.Jahrgang (2 Wochenstunden): 

Rest:i:uration und Protest: 
Wiener Kongreß; Stabi1ität-sp1foz.jp der Hei-

ligen Allianz; Vormärz und Biedermeier; die 
Revolutionen von 1830 und 1848. 

fodiustrieUe Revolution und soz1aler Wandel: 
Liberalismus; Industriekapitalismus; soziale 

Frage und Lösungsversuche; Marxiismus; Wege 
des Sozialismus. 

Nationalismus: 
N?.cionale Einigungen und · Konflikte; Erwa-

chen der Balkanvölker urud RußLands Engage-
ment; innerstaatliche Entwicklung J.er europäi-
sd1en Großmächte; Imperialismus; Österreich-
Ungam; Entwicklung .der Parteien. 

Die USA .im 19. Jahrhundert. 
Kunst und KuJ.nur im 19. Jahrhundert; indu-

strielle Ullld wissenschaftliche Grundl~en des 
20. Jahrhunderts; 

Bündnissysteme ve>r 1914. 
Erster Weltkrieg; Russische Revolution; Leni-

nismus in Theoroie urud Pmxis. 
Europäische Neuoridnung nach dem Ersten 

Weltkrieg u111d .ihr Scheitern; 
Pariser Entscheidungen und Völkerhund; 

Gründung des neuen Österreich und der W ei-
marer Republik; weltweite wirtschaftliche Er-
schöpfung und giesellschaftliche Verunsicherung; 
Österreich :i,n der Zwischenkr~egszeit. 

Die Demokratie iin der Krise: 
Radikalisierung von links und rechts; Auf-

stieg tota:litärer Systeme: Entfaltung des Stadl-
nismus, fa.schistiische Diktaturen. 

Der Na>tiona:lSC>zia1ismus ·ah Modehlfall: 
Anleihen bei ander·en Ideologien; 
Führerstaat; Gleichschaltung odes Kulturlebens; 

Rassenpolitik; Kirchenpolitik; Rüstungswirt-
schaft; Lebensraumansprüche. 

Zweiter Weltkrieg: 
Achse Ber1i.n-Rom-Tokiio; vom Blitzkl'ieg zum 

totalen Kr,ieg; Widerstand gegen Diktatur und 
Fremdherrschaft. 
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Der Weg arus dem Cha-0s: 
Von Teherain bis Potsdam; Formierung des 

Ostblocks; W~ediererrichtung der Republik 
Österreich; Besatzungszeit und Wiederaufbau; 
Kalter Krieg; Koreakrieg; Ära der Koexistenz; 
österreichischer Stootsvertra:g; Ende des Kolo-
nialismus. 
Zeitgeschichte A5iens: 

Die Entst>ehung der Volksrepub1ik China; 
Agrarrevolution; Maoismus; Kulturrevolution; 
Indoch:inoa. 

Kri-senrone Vorderer Orient. 
Jün.gste EntwickLungen1 

Zweite iin.dustrj,etle Revolution; Entw·icklung 
der Massenmedien; Aromstrategi:e und Rüswngs-
wettlauf; dii.e Supermächte im Hintergrund 
nationaler urud verdeckter Systemkonflikte; Kri-
sen in der Dnitten Welt; das 20. Jahrhundert im 
Spiegel der Kunst. 
Das neuti-.ale Österreidu 

Ös·t:erreichs Möglid1keiten und Aufgaben in 
der Völkergemeinschaft; in.nenpoLiti5ches Kräfte-
spid. 

Didaktisdie Grundsätze: 
Aus d·er Bilidungs- und Lehra:ufgabe ergibt 

sich die Notwerudigkeit, den Lehrstoff nach dem 
Kirkerium der Releva.nz für die Gegenwart aus-
:ruwählen unid diese Gegenwartsbezüge deutlich 
zu madien. Für Querverbindungen in diesem 
Zusammenhang eignet sich besonders der Unter-
riid1tsgegenstand Deutsch. 

Ideen, w.irtschaiftliche und soziale Faktoren 
sind als Triebkräfte stärker in den Vordergrund 
zu stellen tis die von ihnen ausgelösten ge-
schichtlichen Einzelereignisse. Zusammenfassun-
gen und typisdie Beißpiele sind wichtiger als die 
V ermitt>lung von Detlliilwissen. 

6. Geographie und Wirtschaftskunde (Wirtschafts-
. geographie) 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsakiadem1e (An-

lage Alt). 

Lehrstoff: 

I. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Allgemeine Geographie: 

SteUung der Erde im Weltraum, Orientierung, 
Lithosphäre, Kräfte, die die Eixloberfläche gestal-
ten, Hydrosphäre. 
Wirtschafosökologie: 

Abhängigkeit der Lebens- und Wirtschaftsbe-
dingungen vo.n Wetter und KLima, d:ie Erde als 
begrenzter Raum für die W eltbevökerung, die 

Wirtschaft und ihre Abhängigkeit von den Roh-
stoffquellen der Erde. Veränderungen und Ge-
fäihroung .der Umwelt durch den Menschen. 
Regi.onialgeographie: 

AfrJka, Asien, Australien, Ozeanien und die 
PoLargebiete. Geofaktoren (Aufbau, Großland-
schaften, Klima), Bevölkerung, wirt.schaftJ.iche 
Schwerpunkte u111d Infrastruktur. 

Lernzielorientiertie exemplarische Themen, z. B. 
Siedlungsweise in verschiedenen Landschafts-

zonen; Veränderung von Räumen durch Ent-
widdungsprojekne (z.B. Assuan, Volta); 

Künstlä.che Bewässer.un.g in Wüsten; 
Raumersd1Jießung .durch Bergbau (z. B. 

Katanga); 
Anba.ubedingunge11 von Genußmitteln (z. B. 

Kaffee, Kakao, Tee); 
Konflikte im Zusammenleben versdUedener 

Gruppen und Rassen; 
Reisanbau in Asien; 
Leben der Menschen in einem Kollektiv (z.B. 

Kommune, Kiibbuz); 
Einfluß der Tn.dition a.uf Wiirt:schaft unJ Ge-

sellschaft eines Stiaates (z. B. Indien); 
Bedeummg der Landwirtschaft für die Ent-

wickliungsländer; 
Ha.nidarbeit als Wfrtsdiaftsfaktor (z. B. 

Teppichknüpf.en im INn); 
Eixlölwirtschaft; 
lnoo&triemacht ohne Rohstoffe (z. B. Japan); 
Bevölkerungsexplosion; 
Nutzung von Trockenrä.umen (z. B. Schaf-

zucht in Australien). 

II. Jahrgang (2 Wodienstunden): 

RegiionaJgeographie Nord- und Südamerikas 
und der Sowjetunion. Goofaktoren (Aufbau, 
Großia.ndischaften, Klima). 

Bevölkerung, wirtschaftliche Schwerpunkte 
und Infraistruktur. Supranationale Gebilde: z. B. 
EG, EFTA, COMECON, Europarat. 

Regional.geographie Europas und Österreichs. 
Geofaktoren (Aufba.u, Großlanidschaiften, Klima). 
Bevölkerung, Wirtschafts- UJ1ld Infrastruktuir. 

Lernzielorientierte exempLarische Themen, z. B. 
wirtschaftliche Bedeutung von Wasserstraßen 

(z.B. St.-Lorenz-Seeweg, Panamakanal); 
Wertwandel von Landschaften (z. B. Kalifor-

nien); 
Folgensd1were . Eingr.üf e in die Ntturland-

schaf.t; 
Rassenprobleme; 
Arbeitsbed.1ngungen re.lbständiger Landwirte 

(z. B. Fann, Bstancia); 
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Raumerschließung durch Stadtgründung (z. B. 

Bra.si11a); 
Problieme der Entwicklungsländer; 
Bedeutung <ler Eisenbahn für d1e Erschließung 

untl Versorgung von Räumen (z. B. Transsib); 
Arbeitsbedingungen in einem kommunisti-

schen Sta:at; 
Vergleich der Weltmächte USA und UdSSR; 
Strukturveränderungen von Industrüegebieten 

(z. B. Ruhrgebiet); 
Reiseplanung; 
Ursachen eines Minderheitenkonflikts (z. B. 

Irland); 
Buropahaf.en Rotrerdam - Europort; 
Siouation von Gastarbeitern in Emopa; 
Ländliche Sied1ungen und zentrale Orte; 
Strukturverändemngen in der Landwimd1aft; 
Probleme des Bergbaues. Sicherung von Ar-

beitsplätzen; 
Industriestandorte; 
Möglächkeiten und Probleme der Energiege-

winnung; 
Fremdenverkehr und Erholungslandschaften; 
Bruttonationalprodukt, Außenhandel; 
Bebauungs- unid Flächennutzungspla.n; 
Verkehrsprobleme und VerkehrspJ.anung; 
Probleme der Versorgung und Entsorgung; 
Aufgaben von Raumplanung und Raumord-

nung. 

Didaktische Grundsätze: 
Als Lerninhalte dienen Stoffe . der allgemei•nen 

Geogra.phie, wirtschaftsgeographische Übersich-
ten, die Darstellung numbezogener Prozesse 
sowie signifikante exemplarische Detailsmidien. 

Die Wahl der lernzielor;ientierten exemplari-
schen Themen hat der Lehrer unter Berücksich-
tigung der Akwalität, der Selbsttätigkei1: des 
Schülers und der Bedeutung für das österrei-
chische Wirtschaftsleben vorzunehmen. 

Der Unterricht ist auf übertragbares Wissen 
un1d verfügbares Können, das der Schüler in ge-
eignetien Lernprozessen erwirbt, auszurichten. 

Durch das Sammeln und Auswerten von In-
formacionen, durch die Benützung von Nach-
schlagwerken, Karten, Staoisoiken, bildlichen und 
graphischen Darstellungen und das Zeichnen von 
Skizzen sind 1die Schüler zu selbstän<liger Arbeit 
anzuleiten. 

7. Biologie und Warenkunde 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrp1an der Handelsakademie (An-

lage A/1). 

Lehrstoff: 

I. Jahr g a n· g ( 4 Wochenstunden) : 
Physikaliische und chemische Grundlagen für 

Biologie und Warenkunde. 
Pflanzen : Zellen, Gewebe, Organe; Stoffwech-

sel; Reizbarkeit und Bewegung der Pflanzen; 
Einteilung der Pflanzen; Bedeutung ni1ederer 
Pflanzen. 

Tiere: EinteiLunig; kurze Charnkteristik der 
Tierstämme; tierisd1e Schädlinge; Methoden der 
Schädlingsbekämpfung und ihre Vor- und Nach-
teile. 

Der MeI11Sch: Organe des menschl1chen Kör-
pers und ihre Funkoionen; Fortpflanzung 
(Sexuallehre); Embryonalentwicklung; Hygiene; 
Erste Hilfe. 

Vererbungslehr·e: Reduktionsteilung; Befruch-
tung; Vererbungsgesetze und ihre praktische Be-
deutung. 

Energieformen (mechanische Energie, Wärme, 
elektrische Energie, chemische Energie, Kern-
energie). 
Energieträger (fossile Brennstoffe, Wasser, Uran): 

Entstehung, Gewinnung, Trainsport, Verarbei-
tung, Verwendung; 

Einflüsse der Energiewirtschaft a'llf die Um~ 
welt; Entwickhmgstendenzen auf dem Ener.gie-
sektor. 

Mineralogische Grundrbegr~ffe: Mineral, Ge-
stein, Ausbildungsformen der MineraLe, insbe-
sondere Kristalle; MineraJphysik; 

Entstehung der Minerale; Entstehung u.nd 
Einteilung der Gesteine; Lagerstätten. 

Technisches Eisen: Eisenerze, Hochofenpro~ 
zeß, Hochofenprodukte, Stahlerzeugung, Stahl-
arten, Stahlhärtung, Edelstähle; 

Verarbeitungsmethoden für technisches Bisen; 
Korrosionsschutz; Pulv·erm~a.llurgie. 

Wichtige B'llntmetalle; Edelmetalle; Leichtme-
talle. 

Steine und Erden: Schleif- und Poliermittel; 
Schmuckminerale; Baustoff·e; Tonwaren; Glas. 

Wasser: Kreisl~uf; Arten; Verwendung in der 
Technik; Was.serverschmutzung und ihre Aus-
wirkung :wf Organismen. 

Luft: Zusammensetzung; Verwendung In der 
Technik; Luftvierschmutrung und ii.hre Auswir--
kung auf Organismen. 

Nahrungsmittel: Getreide; Hülsenfrüchre; 
Mahlprodukte; Back- und Teigwaren; Stärke; 
Konsumzucker; Obst un:d Gemüse; Milch und 
Molkereiprodukte; Eier; Fleisch und Fische; 
Lebensmittelkonservierung; Fette und Fe1:tin-
dustrie. 
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Genußmittel: wichoige Gewürze; narkotische Chemische Grundreaktionen: 
Genußmittel; Erzeugnisse der Gärungsindustrie; Säure-Basen-Reaktionen (Protolyse, pH-Wert, 
Suchtgifte unid ihre Gefahren. Indikatoren, Pufferlösung, Titration, Salze, Neu-

Holz U:11d Holzverwertung. tr<aliisatiion); 
Papierindustrie; Einflüsse der Papierindustrie Redoxrea.ktionen (O~i.datioo, Rediuktion, 

autf <lie Umwelt. Owe). 
Tex1Jitli.n.dustrii.e: Natur- un<l Chemiefasern und 

ihre Verarbeitung; Einflüsse der TextiJ.in<lustrie 
aJuf die Umwelt. 

Leder \llllltl Pelze. 
Kaiutschwk. 
Kunstsroffe: Umweltprobleme im Zusammen-

h;mg mit KunitJStOffen. 
Warenkenrnzeiclmung, Warentest, Konsumen-

teninformation. 
Didaktische Grundsätze: 

Bi,ne überle.iswng der Schüler kann nur durch 
Beschrä.nkullß des Stoffes a,uf verhältnismäßig 
große Übersichten und . durch Ausscheiden veral-
teter Technologien vermieden werden. Aktuelle 
Probleme und wiich~ige technalogis<he Neue-
rungen sind srets zu berücksichtigen. Der milne-
ralogisd1e Lehrstoff ist auf tedin~ch bedeutsame 
Sachverhalte ?lU beschränken. 

Die .A!bhahiung eines Ef'Ste-ffilfe-K'Urses wird 
empfoh!len. 

Der ansduulichen Gesta.ltung des Unterridm 
dienen Naturobjekte, Warenproben un<l aJU<lio-
visuelle Unteniichtsmitoel, sow.ie die Lektüre von 
Konsnmentenz,eitsehriiften. 

Nlchtmetiall:e: 
Wasser; Wasserstoff; Sauerstoff; Luft; Stid.-

stoff und seine Verbindungen; H1logene und 
ihre V'erbindungen; P!hosphor, Kohlenstoff; Sfü-
ci,um un:d ihre Verbindungen. 

MetaLle: 
Allgemeine Eigenschaften; Gewinnungsverfah-

ren; Binteilung und Gruppeneigenschaften; Span-
nungs·reilie. 

U mweltschutzprableme: 
Arbeitsschutz; Gesu·ndhei'[)SSmutz; Branid-

schutz; Luft- und Gewässervenschmutzill'ng; 
Kostenprobleme. 

Wirtschafoüdie Grund!~en der chemischen In-
dustrie: 

Rohstoffbeschaffung; optimale Produktioru-
bedingiungen; Nebenproduktverwertung und 
Rüc.kgew.innung von Stoffen; Lagerung; 

Tiiansportbedingun~; Abfallverwertung. 

Bindungsmöglichkeiten des Kohlenstoffatoms: 
Ketten und Ringe; Verzweigungen; Isomerie; 

1 Nomenklaturregeln. 

1 Kohlenwasserstoff: 8. Chemie 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie rum Lehrplan cLer Han,delsaka..demie 
lage A/1). 
Lehrstoff: 

1 
Die homologen Reihen und ihre <.ha.rak-

(A n-1 teristischen Eigenschaften; EP<löl und Erdöl-
verari>eitung; Petrochemie. 

Widitige Halogenverbindungen: 
III. Jahrgang (2 Wochensttl!!l.den): 
Chemische Gnmdbegrdffe: 

Unterscheidung zwischen physikalischen und 
chemischen Vorgängen; Gemenge; Reinstoffe; 
Elemente; Verbiin<lulllgen; chemische Zeichen; 
Analyse; Synth~e. 
At-0marer Aufbau .der Materie: 

Atomba'U; Atommodelle; Periodensystem der 
Elemente; Isotope; Ionen. 

Elektronegativität, chemische Bindiung. 
Quan titat;ive Beziehungen: 

Massenzahl; Mol; Stöchiometrische Rechnun-
gen; Konzentration VOIU Lösungen. 
Chemische Grundgesetze: 

Erhailtung von Maisse unod Energiie; Aktivie-
rungsenergie. 
Chemisches Gleichgewicht: 

Mamnmrkungsgesetz; Gleichgewichtskon-
stante; Reaktionsgeschwindigkeit; Katalyse. 

Insektizide; Lösungsm:i l)tel; K'llnststoffe; 
Freone; Benzolhalogenide. 

Alkohole und Derivate: 
A.lkohole; Äther; Aldehyde; Ketone; Phe-

nole. 

Cairboinsäuren: 
Mono- unid Dicarbons:iluren; Benzoesäure; 

Hyielroxysäuren; optische Isomerie; Ester; Fette; 
Seifen; Wa.schmittd, Netzmiwel. 

Kohlehydrate: 
Zucker; Stärke; CellulO\Se uoo Derivate. 

Or.ganische St:ic.k~toffverbinidungen: 
Amine; Ami<le; Aminosäuren; Eiweißstoffe; 

CyanverbiOOungen; Arui.Hn und Farbstoffe. 

Biochemie: 
Enzyme; Stoffwechselvorgänge; Vitamine; 

Homione; N udeoproteide. 



Stück 9 a, Nr. 106 89 

Aromatische Verbim:lungen: 
Wichtige Halogen-, Sulfo- und Stickstoffderi-

vate; aromacische Alkohole; Aldehyde uru:l Säu-
ren; kondensierte Ringsysteme, Konservierungs-
mittel; Arom.astoffe; Gerbstoffe; Süßstoffe; Me-
dikamente. 
Plaste: 

Makromolekülbil.dung; Thermoplaste; Duro-
plaste; Elaste; synthetische fasern; Spinnpro-
zesse; Folien; Kunststofftechnologie; Umwelt-
probleme im Zusammenhang mit Kunstsoo:ffen. 

Didaktische Grundsätze: 
Der Chemieun~lcht ist auf die Foroerun.gen 

der WLrtschaft und dlie Bedürfois>Se der Praxis 
auszurichten. Die Notwendigkeit der Beschrän-
kung auf allgemeingültige Grund.lagen ergibt 
sich schon ws der raschen Entwicklung des 
chemischen Wissens. Dem Unterrichtsprinzip der 
Aktualität kommt besondere Bedeutung zu. 

9. Physik 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
WJe ,im Lehrplan der Handelsabdemie (An-

lage A/1). 

Lehrstoff: 

III. J a h r ß a n g (2 Wochenstunden): 
Mechanik: 

Messung von Raum und Zeit; Längenkonorak-
tion; Zeitdilatation; gekrümmte Raum-Zeit-
Welt; Massenpunkt; Geschwindigkeit, Beschleu-
nigung; Skalare und Vektoren. · 

Einfad1e und zusammengesetzte Bewegung: 
freier &11, schiefe Ebene, Zentralbewegung. 

Gasgesetze; Innere Energie, Entropie, Haupt-
sätze der Thermodynamik. Wfrmekraftmaschi-
nen. 

M e t e o r o 1 o g i e. 

Schwingungen und Wellen: 
Schwingungen: erzwungene SdiwingungM, 

Resonanz; gekoppelte Schwingungen, Schwebung; 
Ausbreitung von Schwingungen. 

Wellen: Brechung, Reflexion; Beugun.g; Inter-
ferenz; Lo~tudinal- und Transversalwellen; 
Polarisacion; Dopplereffekt. 

Anwendunigen auf Akustik und Optik. 

E 1 e kt r i z i t ä t und Magnetismus: 
Elektrostatik: Ladung; elektrisches Elementar-

quantum; elektrisch.es Feld; Influenz; Dielektri-
kum; Kondensator; Spannung; Arbeit .im elektiii-
sd1en Feld. 

Elektrischer Strom: Stromstärke; Ohmsches 
Gesetz, Widerstan-d; Stromkreise und Schaltun-
gen, Kirchhoffsche Gesetze; ele~rische Energie 
und LeistWllg; Stromleitung im festen Körper: 
metal1ische Leiter, Halbleiter; Stromleitung in 
Flüssigkeiten: Elektrolyse, galvainisch·e Elemente, 
Akkumulatoren; Stromleitung in Gasen: Leucht-
stoffröhre, Glimmlampe; Stromleitmng im 
Vakuum: Elektronenröhren. Brau~che Röhre. 

Elektrodynamik: Magnetismus; Magnetfeld des 
elektrischen Stroms; Elektromagnete, Ferro-
magnetismus, Induktion; Lorentzkraft, Elektro-
motor und Generator, Gleich-, Wechsel- urud 
Drehstrom, Transformator; Aufzeicluwng und 
Wiedergabe von Information. 

Elektromagnetische Schwingungen und Wellen: 
elektromagnetisches Spektrum, Erzeu~ung der 
einzelnen Wellenarten: Radio-, Infrarot-, Licht-
wellen, UV-, Rön,tgen-, Gammastrahlen. 

Aufbau der Materie: 
Quarutentheoiiie: Atommodelle, SpektraUi.nien; 

Elementiarteilchen; Welle/Teilchen-Dualismus, 
Unschärferela'tion. 

Masse, Kraft, Impuls und Impulserhaltungs-
sa·tz; Zusammensetzen urud Zerlegen von Kräf-
ten; Newtonsches Bewegungsgesetz; Arbeit; Lei-
stung; Energieformen; Erhaltungss11tz der Ener-
gie; Beziehung zw.ischen Ruheenergie, Masse und 
Geschwindigkeit. Kernphysik: Radioaktivität, Kernreaktionen; 

Gravitationsgesetz, Keplersche Gesetze, Auf- Kernspaltung, Kernfusion. 
bau des Universums; Weltraumfahrt. 

Starre Körper: Schwerpunkt, Trägheitsmo-
ment, Drehimpuls, Drehmoment, Moments.atz, 
Kr~el; Gleichgewichtsbeding.ungen. 

Didaktisdie Grundsätze: 
Wie im Lehrplan der Hanrdel&akademie (An-

lage A/1). 

Deformierbare Körper: Hooksches Gesetz, 10. Mathematik und angewandte Mathematik 
Plastizität. 

Flüssigkeiten ullid Gase: Druck; Archimedi- Bildungs- und Lehraufgabe: 
sches PPin,zip; S~römungslehre; Wasserkr.aftma- Wie im Lehrplan der Handelisakademie (An-
schin.en. lage A/1 ). 

W ä r m e 1 eh r e: Lehrstoff: 
Kräfte zwischen Atomen bzw. Molekülen; II. Jahrgang (2 Wo~henstunden): 

Molekularbewegungen: Deutung von Tempera- Wie im Lehrplan der Haudelsaka.demie (An-
tur, Druck, Wärme, Aggregatzuständen. lage A/1). 
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III. Jahrgang (4 Wochen.stunden): 
Exponential- und Logarithmusfunktionen, 

Rechengesetze für Logarithmen, Exponentialglei-
chungen. 

Menge der komplexen Zahlen. 
Quadratisch:e Funktionen, quadratische Glei-

diungen und Ungleichungen in einer Variablen. 
Symmetrische Gleichungen. 

Geometrische Grundibegrüfe: 
Kongruem, Xhnlichkeit, Lehrsätze für das 

rech~nkelige Dreieck, Flädlen- und Volumsbe-
rechnungen. 
Kreisfunktionen: 

Sinus-, Kosinus- und Tangensfunktion; Arcus-
werte; Auflösung des rechtwinkeligen und des 
allgemeinen Dreiecks un<ter Verwend·ung des 
Sim1s- und des Ko9i.twssatus. 
Koordinatengeometrie: 

Gerade, Kreis; Ellipre, Hyperbel,. Parabel mit 
achsenparallelen Symmetrieach&en. 
Folgen und Reihen: 

Arithmetische und geometrische Folgen und 
Reihen. 
Reelle Analysis: 

Monotone und stetige Funktionen, Nullstel-
len, Asymptoten, Grenzwer·t, unen&Qche Folgen 
und Reihen. 

Einführung in cliie Differentialrechnung, Ablei-
tung der Potenz-, Exponenti-al-, Logarithmus-
und Kreisfunktionen; Ableitung von Summe, 
Differetl!L, Prodrukt und Quotient von Funktio-
nen; Kettenregel. Tangenten, Funktionsdiskus-
sion, Exitrernwertaufgaben; näherungsweises 
Lösen von Gleichiungen. Partielle Ableitungen. 

Unbestimmtes Integral von reellen Funktionen, 
GruncLintegrale, Integration durch Substitution, 
partielle Integration, lntegrat.ion .durch Partial-
bruchzerlegiung des Integranden. Bestimmtes 
Integral, Hauptsatz der Integralrechnung; Berech-
nung von Flädlen- und Raummaßen. Näherungs-
weise Berechnung von bestimmten Integralen. 
Linearplanu.ng: S.implexmethode. 

IV. Ja· h r gang (3 Wochenstunden)~ 

und stetige Verteilungen; Stichprobenplan; 
Regression, Korrelation. 

Methode Branch und Bound. 
Berechnung von Netzplänen. 

Kosten- und Preistheorie: 
Gesamt-, Grenz- und Stückkostenfunktion, Be-

triebsoptimum; Nachfrage-, Erlös- und Gewinn-
funktion, GewinnoptimQerung. 

Didaktisclie Grundsätze: 
Auf den Begriffen der Aussagenlogik und der 

Mengenlehre ist aufzubauen, um mathematische 
Sachverhalte einfacher darzustellen und größere 
Zusammenhänge sichtbar zu machen. 

Neben dem Erlernen routin.emäßiger Opera-
tionen soll besoruderer Wert auf die eigenstän-
dige Bearbeitung von Aufgaben gelegt werden. 
Auf den richtigen Gebrauch der Formelsanun-
lung ist zu achten. Rechenmaschinen sind so weit 
wie möglich heranzuziehen. Durch häufiges Auf-
zeigen von Anrwendung9mögl•ichkeiten und durch 
praxisbezogene Beispiele sollen die Schüler moti-
viert werden. Querverbindungen zu den Unter-
richtsgegen~tänden Betriebswirtschaftslehre, Redl-
nungswesen, Datenverarbeitung und Volkswirt--
schaf.tslehre sind herzustehlen. 

Der Schüler ist zur Genauigkeit und zur sau-
beren und übersichtlichen Darstellung anzuleiten. 
Den Schülern soll Gelegenheit zu kooperativem 
Lösen von Problemen gegeben werden. 
Schularbeiten: je drei im 11 bis IV. Jahrgang, 

davon mindestens eine zweistündige im 
IV. Jahrgang. 

11. Betriebswirtsdiaftslehre 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage A/1). 

Lehrstoff: 

1. Jahrgang (3 Woch.enstunden): 

Betriebswirtschaftliche 
l a gen: 

Grund-

Zins.esz~ns- und Rentenrechnung: Wesen und Gamdlagen der Wirtschaft: 
Dekursive und ancizüpative Zinseszinsen, ganz- Bedürfnis; Bedarf; Güter und Dien-stleistungen; 

und unterjährige Verzinsung, äquivalente Zins- Markt. 
sätze. 

Ga.na:- un<l u'lllterjährige gleichbleibende Ren-
ten. Schuldtilgung, Tilpmgspläne, Konvertierung. 
Wahrschein1ichkeitsrech:nung un:d Statistik: 

Permutationen, Variationen, Kombinationen; 
besdlreibende Statistik, relative Häufigkeit und 
Wahrsdiein1ichkeit, bedingte Wahrscheinl·ichkeit, 
Additions- und Multiplikationssatz, diskrete 

Betrieb: 
Aufgaben urrd Arten; überblick über die Fak-

toren und Funktionen des Betriebes. 

Unternehmung: 
Rechtlidi.e Grundlagen (Kaufmann, F'rrma, 

Handels- und Genossenschaftsregister); Unter-
nehmungsformen; Mitarbeiter im Unternehmen. 
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Beschaffung und Absatz 

Begriffe und Zusammellihang. 
Grwndbegriff e der Beachaffung. 

Kaufvertrag einschließlich Schirif.tverkehr: 
R.echtliche Grundla.gen; Inhalt; Anhahnung, 

Abschluß, Liefel"Wl'g, Rechnungslegung und Zah-
lur!ß. 
Der Wechsel ei.nsdmeßliich Schriftverkehr: 

Rechtliche Grundlagen; wirtschaftliche Be<ieu-
tung; ordnnmgsmäßiger Wechselumlauf; Unregel-
mäßigkeiten im Wechselumlauf. 
Vertragswidrigie Erfüllung des Kaufvertrages un<l 
deren Folgen einschließlich Schriftverkehr: 

Lieferung mangelhafter Ware; Lieferverzug; 
Annahmev>erzug; Zahlungsverzug. 
Grundbegriffe der Lagerhaltung: 

Bestimmung der Lagergröße u111d Errechnung 
w.ichtiger Kennzahlen, Kosten der Lagerhaltung. 

Grundbegriffe des Absatzes. 
Der Markit und seine Organisationsformen. 

Marketing: 
Marktforschung; Vertr.iebssysteme; Werbung 

einschließlich Schriftverkehr; Produkt- und 
Sortimentsgestaltun:g; Diversifikation; Speziali-
sierung. 
Handel: 

Funktionen des Hanrdels; der Einz·elhand~lsbe­
trieb; der Großhandelsbetrieb; Handelsvermitt-
ler einschließ1ich Sdiriiftverkehr; absaitzfördernde 
Einrichtungen. 
AußenhaOOel: 

Bedeutung; Arten; Betriebsformen; Besonder-
heiten des Kaufvertrages bei Anbahnung, Ab-
schluß, Lieferung und Zahlung einschließlich 
Schri!ftverkehr; Zoll und Zollverfahren einschließ-
lich Schriftverkehr; Exportförderung. 

II. Jahrgang (3 Wochenstunden): 

Finanzierung und Investition 
Begriff und Arten der Finanzierung: 

Innen- und Außenfina02ierung; Eigenfi!lJall!Lie-
rung; Fremdfinanzierung; Selbstfinanzierung; 
Sol1!derformen. 

Finanzierungsgrundsätze und Errechnung ein-
schlägiger Kennzahlen. 
Geld- und Kapitalmarkt: 

Wertpapiere; Wertpapierbörse. 
Kreditinstitute: 

Rechtsgrundlagen; Geschäftsgrundsätze; Ge-
schäfte der Kreditinstitute (Passiv-, Aktiv-, 
Dienstleistungs- und Eigenge5chäfte) einsdiließ-
li_ch Schriftverkehr; Typen der Kreditinstitute. 

Sonderkrediitaktionen. 
Geld- und Kapitala.nlage. 

Investitionen: 
Begriff u00 Arten; Investitionsplanung. 

Fin'<ln.z.ploanunig: 
Begriff, Awf~ben und Arten. 

Leis t ·u n g s erste 11 u n g 
ißegriff Uilld Arten. 

Erstellung von Dienstleistungen: 
Transportbetriebe und Transportvermittler 

einschließlidi Schriftverkehr; Versicherungsbe-
triebe einschl~eßlich Schriftverkehr; Fremdenver-
kehrsbetr.iebe einschließlich Schriftverkehr; son-
stige Dienstleistungsbetriebe (Lagerhausbetrieb, 
Auskunftei, Rev.tsion.sbetrieb, Dienstleistungen 
der öffentlichen Han<l usw.) einschließlich Schrift-
verkehr. 

III. Jahrgang (3 WochelllStuillden): 
Wie im IV. Jahrgang des Lehrplanes der Han-

delsakaiderruie (An1a:ge A/1). 

IV. Jahrgang (3 Wochenstunden): 
Wie im V. Jahrgang des Lehrplanes der Han-

delsakademie (Anlage A/1). 

Didaktische Grundsätze: 
Die Betriebswirtschaftslehre hat die Funktion 

eines Leitfadies; daraus ergibt sich die Notwen-
digkeit zur Herstßllung von Querve11bindungen 
zu anderen Unterrichtsgegenständen. 

Aktuelle Stoffgebiete sind eifurderlichen:falls 
auch dann in den Unterricht ei.ll!Lubeziehen, wenn 
sie über den Lehrplan hinausgehen. Vorträge 
schulfremder Personen können z,ur Ergänzung 
des J.ehrplanmäß.igen Unterrichts vorg;esehen wer-
den. 

Die Möglichkeit der Aktivierung der SchiUer 
bei Erarbeitung und Verciefun:g des Lehr9t0ffes 
ist durch Diskussionen, Fallstudien, Planspiele, 
Verfassung von Schriftstücken zu einem zusam-
menhängenden Geschäftsfall usw. wahrzunehmen. 

Im Rahmen der Behandlung des Lehrstoffes 
sind betriebswirtschaftliche übungen (z. B. Be-
rechnungen, Erstellung von Graphiken und 
Organigrammen, Organisatiorus- und Ablaufpläne, 
Ausarbeitung von Schriftstücken) durchzuführen. 
Dabei ist auf die äußere Form, die Verwendung 
von OrigiinaLformularen, au:f einen der Praxis 
erutsprechenden Inhalt und den sprachlich richti-
gen Ausdruck Wert zu legen. Beim Umerricht 
sind nach Möglichkeit praxisg.erechte Unterrichts-
behelfe, betriebswirtschaftliche Literatur (z. B. 
Bücher, Fachzeitschriften, Musterverträge) und 
audiovisuelle Unterrichtsmittel zu verwenden. 

Im Hinblick auf die -Persönlichkeitsformung 
ist in der Betriebswirtschaftslehre besonderer 
Wert auf die Förderung der Argumentation'S-
fähigkeit (z. B. durch Gruppenarbeit) sowie der 
Kreativität ~u legen. Auf die Bedeutut~ der 
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Medien im hetriebswirtschiaf;tliichen und gesell-
schaftlid1en Leben ist kritism einzugehen. 

In Zusammenarbeit mit dem Lehrer des Unter-
richtsgegenstandes Sten-0typie und Textverarbei-
tung ist a~ustreben, daß im 2. Semester des 
I. Jahrganges die Schriiftstücke in Maschinschrift 
ausgefertigt werden. 
Schularbeiten: je zwei im I. bis IV. Jahrganß, 

im IV. Jahrgang fakult:?tiv zweistündig. 

12. Spezielle Betriebswirtsdtaftslehre 

a) Geld-, Kredit-und Vers ich er u n g s-
w es e n 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage A/1). 

Lehrstoff: 
IV. Jahrgang (2 Wochenstunden): 

Ge 1 d- u n d Kr c d i t w e s e n 
Gesetzliche und organisatorische Grundlagen des 
österreichischen Kreiditappa rat.."S : 

Kreditwesen (Gläubigerschutz), Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen, Wettbewerbsabkommen; 
Bankenaufsidit. 
Struktur des österreichischen KrecLitwesens: 

Sektoren und Verbände, Sonderkreditinstitute, 
Bausparka~en; Unternehmungsformen, rechtliche 
Grundlagen. 
Leistungserstellung: 

Transformations- und Dienstleistungsfunktion. 
Kapitalbeschaffung: 

Eigenkapital; Fremdkapital (Einlagen, eißene 
Emissionen, Refü1a~ierun.gen). 

Kapitalverwendung: 
Kredit- bzw. Darlehensvertragstechnik: Prü-

fungsverfahren (Kreditnehmer, Verwen<lun:g, 
Sicherheiten, Kreditauskunft); 

Konditionen, Abwicklung; 5-0nderfinanzierun-
gen (Verfahrenskredite, Leasing, Exportfin~e­
rung); Ko11S0rtialkredite. 
Dienstleis~en: 

Wertpapierhandel und -beratung, Wertpapier-
analyse; Depotgeschäft; Internationaler Zahlungs-
verkehr, Kurssicherungsgeschäfte. 
Bankbetrieb: 

Räumliche und funktionale Organisations-
strukturen; Innen- und Außenrevision; Personal-
wesen; Simerheitsvorkehrungen. 

Buchhaltung (Bilanzen, Geschäftsbericht); 
Kostenrechnung; EDV-Einsatz. 
Gesdiäftspolitik: 

Einfluß der Notenbank. 

Sicherheit, Liquidität, Rentabilität. 
Standortpolitik; Geld- und Kreditschöpfung; 

in- und ausländische Beteiligungen; Eigenveran-
lagungen, Arbitrage, Euromarktgeschäfte; 
Markecing. · 

Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Kredit-
institute; Finanzplatz Wien. 

Versicherungswesen 
Wesen der Versid1eru!!ß: 

Risiko und Sicherungsmaßnahmen; Privat-
und 5-0zialversicherung; Versicherungszweige und 
VersicherunßSarten; Versicherungsformen. 
Struktur der österreichischen Versicherungswirt-
schaft: 

Rechtsgrundfogen; Versicherungsaufsicht; 
U nternehmung1formen; Verbandswesen; über-
betriieb1:me Zusammenschlüsse. 
V ersidierungsbetneb: 

Organisation: 
Zentralisation, Dezentralisation; Innendienst, 

Außendienist; Abteilungsaufbau; Arbeitsabläufe 
(Erst- und Folgebearbeitung, Versimeru11gsfall, 
Scha.densreguJierung, Storoo ). 

Personalwirtschaft; Finanzwirtsdiaft; Be,sonder-
heiten des Rechnungswe~ens. 
Leistungserstellung: 

Haupt- urui NebenfoistW11gen; Produktionsfak-
toren; Kosten und deren Einflußgrößen. 
Absatz und Absatzpolitik: 

Absatzprozesse (V orbereitun.g, Durdiführung, 
Kontrolle); Absatz politische Instnunente; Ab-
ntzprogramm-, Prämien-, Werbungs- und Ab-
satzverfahrenspolitik. 

Didaktische Grundsätze: 
Bei der Erarbeitung des Lehrstoffes ist auf die 

in der Betriebswirtschaf·tslehre und im Rech-
nungswesen erworbenen Kenntnisse aufzubauen; 
für das Versicherungswesen ist das Kapitel 
„Risiko und Risikopolitik" Ausgangspunkt für 
die weitere Arbeit. 

Bei der Behandlunng des Lehrstoffes sind ins-
besondere die bedarfsgerechte Inanspruchnahme 
der Leistungen sowie deren Kosten- bzw. Er-
tragswirksamkeit im Auge z,u behalten. 

Beim gesamten Ull!terrimt ist auf eine fach-
lich und sprachlich richtige Ausdrucksweise des 
Sdiülers besonderer Wert zu legen und die Argu-
mentationsfähigkeit un<l Redegewandtheit zu ent-
wickeln und zu fördern (z. B. Rollenspiel, Ver-
handlungsführung, Verhaltenstraining). Die Be-
arbeitung komplexer Geschäftsfälle der Praxis 
soll den Unterricht ergänzen und damit den 
Unterrichtsertrag festigen. 
Schularbeiten: zwei, bei Bedarf zweistündig. 
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b) Industrie 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage A/1). 

Lehrstoff: 

IV. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Struktur und Bedeutung der österreichischen 
Industrie: 

F.adiliche und reg:ionale Gliederung; Betriebs-
größen, Eigentumsverhältnisse; Stellung der 
Industrie im Rahmen der österreichischen Ge-
samtwirtschaft. 

Spezifische Standortprobleme eines Industrie-
betriebes (unter Ber:iicksichtigung des Umwelt-
schutzes), Aufstellung eines Standortfaktorenka-
taloges; Bedarfsrechnung. 
Materialwirtschaft: 

Beschaffungsmarktbeobachtung; 
nun.g, Lagerhaltungssysteme und 
nung. 
Fertigung: 

Einkaufspla-
Lagerver.rech-

Produktionsplanung, Wertanalyse; Fertigun,gs-
planung (Bereitstellungsplanung, Zeitplanung, 
Kapazitätsplanung, Netzplantechnik); moderne 
Fertigungsv.erfahren, Prozeßsteuerung; Fertig-
produktLag·erung. 
Absatzwirtscha:ft: 

Industrielle Absatzpolitik, Absatzforschung, 
Absatzplanung; Unterschiede im absatzpolitischen 
Instrumentarium bei industriellen Klein-, M.ittel-
und Großbetrieben. 
F.inanzierun,g: 

Finanzplanung und Budgetierung, Kapitalfluß-
rechnungen; Beschaffung von Finanzierungsmit-
teln; Kapitalanlage und Kapitalverwaltung. 
Personalwesen: 

Personalbedarf, quantitative und qualitative 
Personalentwicklung; Arbeitsstudien, Refa-
Grundla,gen, Arbeitsgestaltung, Arbeitsbewer-
tung, Arbeitszeit- und Leistungserfassung; Ent-
lohnungssysteme; Mitarbeitermotivation. Kollek-
tive und funktionelle Arbeitnehmermitbestim-
mung. 
Organisarion und Kommunikation: 

Kompetenz- und Kommunikationsgefüge im 
Industriebetrieb; Stellenbeschreibung; Ermittlung 
des notwendigen Info.rmationsbedarfs, Informa-
tionsfluß, Informationsverarbeitung. 
Sonderprobleme des fodus1lriellen Rechnungs-
wesens: 

Kostenerfassungsmöglichkeiten; Einsatzmög-
lichkeiten der verschiedenen Kostenrechnungs-
systeme; Auswertung der Kostenrechnungsergeb-
nisse zur Entscheidungsfindung. Binsatzmöglich-

keiten der EDV im industriellen Rechnungswesen. 
Betriebs- und Bilanzanalyse. 
Unternehmungsstrategie: 

Unternehmungs~iele, Zielkonflikte, Zielkom-
promisse, Führungskonzepte; Entscheidungsgre-
mien, Entscheidungsinstrumentarium; Anpas-
sungsentscheidungen. 

Formulierung von Führungsplänen. 

Didaktische Grundsätze: 
Die Ausbildung hat auf den Kenntnissen des 

Rechnungswesens und der Betriebwirtschafts-
lehre aufzubauen. 

Um dem Schüler die Auswirkung von Maß-
nahmen auf die einzelnen betrueblichen Teil-
bereid1e awfzuzeigen und damit eine Zusammen-
schau zu ermöglichen, sind komplexere Beispiele 
in Form von Fallstudien und Planspielen in den 
Unterricht einzubeziehen. Zu diesem Zweck sind 
Projektteams zu bilden. 

Bei der Lösung von Projektaufgaben sind 
spezielle Darstellungstechniken, wie der Entwurf 
von Ablaufplänen, Organigrammen usw. von 
den Schülern anzuwenden. 

Ferner .ist durch Einbeziehung aktuellen Infor-
mationsmaterials auf branchenspe~ifische Pro-
bleme einzugehen. 

Soweit wie möglich ist bei der Lösung von 
Problemen auf die Einsatzmöglichkeit der Daten-
verarbeitung Rücksicht zu nehmen. 
Schularbeiten: zwei, bei Bedarf zweistündig. 

c) Außenhand e 1 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie ~m Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage A/1). 

Lehntoff: 

IV. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Bedeutung und Arten des Außenhandels: 

Rechtsgrundlagen des Außenhandels: 
Internationales Recht und internatio·nale Ab-

kommen; österreichische Rechtsnormen, wie 
Außenhandelsgesetz, Zollgesetze, Zollvorschr.if-
nen, devisenrechtliche Bestimmungen. 
Marketing im Außenhan<lel einschließlich Schrift-
verkehr: 

Organisatorische Voraussetzungen: 
Marktforschung; 
Vertriebsformen unter besonderer Berück-

sichtigung von P.rovisionsvertretern und Ver-
1tretern auf eigene Rechnung, Filialbetrieben, 
Tochtergesellschaften; 

Werbung; 
Außenhandelsförderung; 
Pll'eispolitik. 
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Finanzierung ~m Außenhandel: 
Besondere Formen der Zahlungsabwicklung, 

Risken im Außenhandel und ihre Absicherung. 
Transport und Verpackung. 
Regelung von Streitfällen; Schiedsgerichtsbar-

keit. 
Besonderheiten des Rechnungswesens im Außen-
handelsbetrieb: 

Buchungstechnik; 
steuerliche Probleme; 
Jahresabschluß. 

Absatzpolitik: Verkehrsbedienun;g (Servicege-
staltung); Tar~fpolitik; Werbung. 
Rechnungswesen~ 

Besonderheiten der Buchhaltung und Besteue-
rung. 

Kostenrechnung: Kostenerfassung; Kosten-
gruppen; Kalkulation in Transportbetrieben. 

Investitionsrechnungen und Rentabilitätsbe-
rechnungen. 
Betriebsgröße und Finanzierung: 

Kapazität und Kapitalbedarf. 

Technik des Außenhandels einschließlich Schrift- Didaktisc:he Grundsätze: 
v·erkehr: 

Export; 
Import; 
Transit; 
Kooperation; 
Sonstige Außenhandelsgeschäfte wie Kompen-

sation, Gegengeschäfte, Switc:h-Geschäfte. 

Didaktische Grundsätze: 
Die Ausbildung hat auf den Kenntnissen der 

Betriebswirtschaftslehre und des Rechnungs-
wesens aufzubauen. Beim Unterricht sind praxis-
gered1te Unterrichtsbehelfe (Originalformulare, 
Musterverträ,ge, Gesetze, Verordnungen, Tarife 
usw.) zu verwenden. Auf die Einbeziehung von 
praktischen Beispielen und Fallstudien ist beson-
deres Gewicht zu legen. 

Auf die Querverbindungen zu den Fremd-
sprachen ist besonders Bedacht zu nehmen. 
Schularbeiten: zwei, bei Bedarf zweistiln<lig. 

d) V e .r k e h r s w i r t s c h a f t 

Für das zu vermittelnde Wissen aus der Ver-
kehrsbetriebslehre ist auf den Kenntnissen der 
Betriebswirtschaftslehre aufzubauen. 

Es ist auf die Besonderheiten von Verkehrs-
betrieben und Verkehrshilfsbetrieben einzugehen. 

Als Unterrichtsbehelfe sind in der Praxis ver-
wendete Materialien (Formularsätze, Tarife, 
Musterverträge usw.) heranzuziehen. 

Zur Motivation der Schü'ler und zum Erkennen 
der Zusammenhänge einzelner Entscheidungen 
sind praktische Beispiele und Fallstudien zu 
lösen. 
Schularbeiten: zwei, bei Bedarf zweistündig. 

e) Fr e m den ver k ehr s w i r t s c h a f t 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage Nl). 

Lehrstoff: 

IV. Jahr g ~ n g (2 Wochenstunden): 
Wesen des Fremdenverkehrs: 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Arten und Formen; Stellung des Fremden-

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An- verkehrs in der Gesamtwirtschaft; soziale und 
lage Nl). kulturelle Bedeutung. 

Lehrstoff: 

IV. Jahrgang (2 Wochenstunden): 

Verkehrsbetriebe: 
Betriebe der Personen-, Güter- und Nachrich-

tenbeförderung; VerkehrshiHsbetniebe. 
Rechtsgrundlagen, Tarifkunde, Vertragsab-

schluß einschließlich Schriftverkehr. 
Leistungserstellung: 

Verkehrstechcik; Transportverfahren; inner-
betriebliche Organisation (Struktur, Ablauf-, 
Verfahrensor,ganisation). 
Leistungsverwertung: 

Markt; Marktkonstellation. 
Absatzprozesse: Vorbereitung und Durchfüh-

rung, einschließlich Schriftverkehr, Kontrolle. 

Gesetzlich-e Grundlageni 
Bundesgesetze, Landesgesetze. 

Organisation: 
öffentliche und private Stellen; ihre Wir-

kungsweise und ihr Wirkungsbereich; Ausbil-
dungs- und Schulungswege, w~ssenschaftliche 
Institute; Fremdenverkehrsverbände, Fremden-
verkehrsvertretungen im In- und Auslan<l und 
Wi.rtschaftsorganisa tionen. 
Fremdenverkehrssubjekt: 

Bedürfnisbildung, Einflüsse, Trends. 
Fremdenverkehrsbetrieb: 

Arten; Privatzimmervermietung, mittelbare 
Fremdenverkehrsbetriebe; 

Standort; Unternehmungsformen; Konzentra-
tionstendenzen. 
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Reisebüro: 
Stellung im Fremdenverkehr; Leistungsange-

bot; Incoming- und Outgoing-Geschäft; Reise-
organisation; Reisebüroorganisation; Vertrags-
technik; Marketing einschließlich Schriftverkehr; 
Reisebüroverbände. 
Gastgewerbebetrieb: 

Betriebsarten; Stellung im Fremdenverkehr; 
Leistungsangebot; innerbetriebliche Organisation 
und Rechnungswesen anhand von praktischen 
Beispielen; Vertragstechnik; Marketing einschließ-
lich Schriftverkehr. 

Infrastrukturelle Fremdenverkehrseinrichtun-
gen öffentlicher und privater Natur. 
Grundsätze der Fremdenverkehrspolitik: 

Begriff, Bedeutung, Ziele, Maßnahmen. 

Didaktische Grundsätze: 
In der Unterrichtsgestaltung ist besonderes 

Gewicht auf die Schulung des Verständnisses für 
die Rolle des Fremdenverkehrs für den Einzel-
menschen, für Land und Bevölkerung und für 
die Wirtschaft zu legen. Es ist der Mensch in 
den Mittelpunkt der Betrachtungen zu stellen 
und damit die wesentliche Aufgabe des Fremden-
verkehrs, nämlich Bindeglied von Mensch zu 
Mensch, von Volk zu Volk zu sein, zum Leit-
motiv des Unterr.ichts zu machen. 

Die Fremdenverkehrsla,ge des Schulorts hat 
als Ausgangspunkt praktischer Erörterungen des 
Fremdenverkehrs zu dienen. 
Schularbeiten: zwei, bei Bedarf zweistündig. 

f) Instrumentelles Rechnungs-
wes en 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

la,ge A/1). 

Lehrstoff: 
IV. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Kosten- und Leistungsrechnun.g: 

Kostienerfassung: 
Besondere organisatorische Probleme der 

Kostenerfassung im Anlagen-, Material- und 
Personalbereich sow.ie iin den sonstigen Bereichen; 
Bewertun.gsprobleme. · 
Kostenstellenrechnung: 

Kostenstellenbildung und Kostenstellenpläne; 
Kostenauflösung. 
Kostenplanung: 

Primäre und sekundäre Kostenstellen, Dif-
ferenzierung des Vertriebskostenbereiches; Be-
zugsgrößen (homogene und heterogene Kosten-
verursachung); Voll- und Grenz-Plankosten-
rechnung; Soll-Ist-Vergleich und Abweichungs-
analyse. 

Komplexe Fälle .innerbetrieblicher Leistungs-
verrechnung, 

Erstellung von Kosten-Gesamtplänen. 
Branchenspezifische Kostenstellenrechnung. 

Branchenspezifische Kalkulationen (Deckungsbei-
tragsrechnung und Preisfindung): 

Bestimmung von Angebotspreisen; Bestim-
mung von Preisuntergrenzen. 
Kostenträger- und Periodenerfolgsrechnung: 

Fixkostendeckungsrechnung; Stufengrenzko-
stenrechn ung; Absa tzsegmen terfolgsrechnung; 
Profi t-Cen ter-Erf olgsrechn un,g. 

Bewertung der Halb- und Fertigerzeugnisse 
und der selbsterstellten Anlagen bei Führung 
einer Grenzkostenr~chnung. 
Besondere Entscheiclungmodelle: 

Wahl zwischen vorhandenen Maschinen; Eigen-
fertiigung - Fremdfertigung; Fremdfertigung 
oder Investition; Preisbildung bei einem neuen 
Produkt; Break-Even-Analyse (mehrere Pro-
dukte); Produktbeurteilung; Engpaßplanung (Be-
stimmung optimaler Produktions- und Absatz-
programme). 

Organisationsformen und -probleme der 
Kostenrechnung in der P:raxis unter Berück-
sio.1t~gung der Datenverarbeitung. 

Dynamische Verfahren der Investitionsrech-
nung. 
Interne Revision: 

Begriff; Aufgaben; Stellung im Betrieb; Or-
ganisation; Prüfungskonzepte; Planung, Durch-
führung und Auswertung. 
Planung: 

Gesamtplanung; 
Aufzeigen der Interdependenz der Teilpläne; 
Operations Research; 
Planspiele. 

Betr.iebsanalyse auf der Basis des Rechnungs-
wesens: 

Vertiefung und Ergänzung; Bewegungsbilan-
zen; Kapitalflußrechnungen; Fondsrechnungen; 
Kennzahlensysteme; Unternehmensbeurteilung 
anhand von Bilanzen. 
Steuerwirkungslehre: 

Auswirkung der Steuern vom Vermögen und 
Eiitr.ag auf die Wahl der Rech~form des Unter-
nehmens, auf die Invesoitions.entlScheidungen, auf 
die Gewinnverwendung. 

Didaktische Grundsätze: 
Die Ausbildung hat auf den Kenntnissen 

des Rechnungswesens und der Betriebswirtschafts-
lehre aufzubauen. 

Zur Vermeidung von Überschneidungen und 
Doppe~gleisigkeiten ist auf ständige Kooperation 
mit den Fächern Betriebswirtschaftslehre und 
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Rechnungswesen zu achtep. Die Datenverarbei- Preispolitik: 
tullß ist soweit wie möglid:l in den Untierrlcht Preispolitik in den verschiedenen Wettbe-
einzubeziehen. werbssituationen; vertiikaie Preisbildung und 

De.r gesamte Unterricht hat sid:l an möglichst Preisbindung; Preis und Kosten. 
praxisnahen Modellen zu orie~tieren, wobei der Distrib~onspolitik: 
Gesamtzusammenhang aud:l bei Behandlung von . . . 
Teilgebieten ni<ht verlorengehen darf. Dem Ziel _Distributwnswege und -org~ne~ besondere Ver-
der Ausbildung entsprechend hat der Lehrer auf tnebsmet~wden'. ~ah~ des _D15tnbutlonssystems; 
den organisd:len Aufbau des Lehrstoffes zu achten J Ma:rketmglog;suk, msbesondere Probleme der 
und nach Möglichkeit branchenspezifische Be- j Kostenoptimierung; Kunden·dienst; Sales promo-
sonderheiten herauszuarbeiten. In den einzelnen tion: Verkaufsgespräch und Verhandlungstechnik, 
Teilbereichen ist auf die besonderen oraanisa- verkaufsför<lernde Maßnahmen. 

" rorisd:len Probleme einzugehen. Die Lösung der Kommunikationspolitik: 
g.estellten ~ufg.aben und. Probleme hat 1n mög- 1 Werbelehre und ihre Psychologie; Werbeträger 
hchst prax1Sgerechter Form zu erfolgen. und Werbemittel; Werbeerfol,gsprognose. 

Das ~ehrgut i~ soweit wie mögl~~ in, G.~up- Werbeplanung: Zielplanung und Werbebot-
penarbe.it . un~ in. For~ von Schuler?eitra!?~ 1 sd:laft; Werbeidee und Gestaltungskonzept; Wer-
~u erarbeiten'. Fallstu?1en und Planspiele sm~ 1 bestirategie; Werbeetat und Erstellung des Werbe-
m der Unterr~chtsarbe1t zu verwenden. Doppel- b dgets Besu· d W ,__t ·· d W 

d · d eh ·· l'chk · h u ; mmung er eri;x:: rager un er-
stun en sm na Mog i mt vorzuse en. 1 bem'ttel (A rt d E b · d M d' 1 uswe ung er rge msse er e 1a-
Schularbeiten: zwei, bei Bedarf zweistündig. forsd:lung). 

g) Marketing 
W erbeerfo!gskon trolle. Dienstleistungsbetriebe. 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handesakademie 

lage Nl). 
1 

Marketing-Organisation: 
Allgemeines Ansprud:lsprofil; spezifische Or-

(An- 1.ganisationsformen (Profit-Center, Projektmanage-

IV.Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Lehrstoff: 

ment, Divisionalisierung usw.); innerbetrieblidi.e 
, Orgarusation; Außendienstorganisation; Füh-

nmgstechniken. 
Kontrolle der Markecin.g-Aktivitäten: 

Grundlagen: 
1 

Organisation (einschließlich Marketing-Con-
Mar ketingkonzeption und Markecingprozeß; troller); Kontrolle des Marketing-Su·bsystems 

marktorientiertes Entscheidungsverhalten; Mar· durd:l die Unternehmensleitung; Effuicnzkon~ 
ketingumwelt mit Hinweis auf die einschlägigen trolle. 
gesetzlichen Bestimmungen. Marketing-Mix - Gesamtsd:lau. 
Marketing-Informationssystem: Bedeutung der Public Relations für das Mar-

Organisa.t.ion. 1 keting. 
Marktforschung: Sekundärforsdrnng; Primär- Sonderformen des Marketing: Exportmarke-

forsd:lung: Awwahlverfahren, Erhebungsmetho- ting; Marketing-Kooperation; Rezessionsmarke~ 
den, besondere Probleme (Umweltprognose, Ver- oing; Marketing für Dienstleistungen; Marketing 
braucheranalyse, Motivationsforschung, Konkur· im nid:ltkommerziellen Bereid:l (Social-Marketing 
renzforschung); Marktbeobachtung. usw.). 

Innerbetriebliches Berichtswesen; Dienst- Ethische und souale Aspekte des Marketing 
leistungsbetriebe. (kritische Durchleuchtung). 

Konsumerismus. 
Marketing-Planung: 

Gnmdformen; Planungsmethoden; Zielent-
scheidungen, Zielkonflikte; Strategieentscheidun-
gen; zielgesteuerte Führm1g. 
Produktpolitik: 

Zielsetzung; Planung und Kontrolle von Pro-
duktinnovationen und -variaci.onen ( einschließlid1 
KreativitätstechnQken}; Produktaufmachung; Ein-
führung (Testmärkte usw.); Marketingstrategien 
im Rahmen des Lebenszyklus; Sortimentspol.itiik 
(einsd:lließlich Produktposicionierung, Produkt-
variat:ion, Diver~ifikation, Marktaufteilung, Eli-
mination von Produkten, Trading up und Trad-
ing down usw.). _. · 

Didaktische Grundsätze: 
Die Ausbildung hat auf den bereits erwor-

benen Kenntnissen aufzubauen. Der gesamte 
Unterricht hat sich an möglichst praxisnahen 
Beispielen zu orientieren. Zur Vertiefung und 
Mocivation sind im ~rübestmöglichen Stadium 
Fallstudien aus den einzelnen Teilbereichen in 
Teamarbeit durchzuführen, wobei praxisgerechte 
Unterrichtsbehe1fo zu verwenden sind. 

Planspiele sollen durchgeführt werden. So-
weit wie möglich ist bei den einzelnen Teilge-
bieten auf die Einsatzmö,glid:ikcit der EDV Rüdt-
sicht zu nehmen. 
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Nach Möglichkeit sollen Doppelstunden vor- Didaktische Grun-Osätze: 

gesehen werden. Bei der · Behandlung des Lehrstoffes ist das 
Sdrnlarbeiten: zwei, bei Bedarf zweistündig. Schwergewicht auf die praktisd1e Arbeit zu 

legen. Jedes Stoffgebiet ist sofort durch übun,gs-
h) Organ i s a t i 0 n und Daten ver a r- beispiele und/oder Fallstudien zu ergänzen. 

b eh u n g Organisations- und Programmieraufgaben sol-

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage All). 

Lchrstofft 

IV. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Iniorma~ionssystem: Wesen und Bedeutung. 

Orgmisatiiont 
Begriff und Aufgaben: 
Struktur-, Ablauf- und Verfahrensorganiation. 
Organisationstechniken (Erhebungs-, Darstel-

lungs-, Bewertungs-, Entscheidungs- und Kon-
trolhedmiken). 
0 rganisa tionsphasen: 

lstaufnilime (Tätigkeiten, Mengengerüst, Zeit-
aufnahmen); 

Erarbeitung von Alternativen (Sollablauf); 
Entscheidungsphase; 
Realisierungsphase; 
Kontrolle. 

len nach Möglichkeit in Schillergruppenarbeit ge-
löst werden. Die Argumentationsfähigkeit in 
der Diskussion und das Einfühlungsvermögen der 
Schüler sind besonders zu fördern. 

Da die zur Verfügung stehende Zeit rmr zur 
Erarl>eitung dnzelner, mo<lellhaher Lös-ungen aus-
reicht, sind bei allen Aufgabengebieten auch 
fertige Programmpakete zu besprechen und auf 
der schulei.genen Anlage oder anläßlich von Lehr-
ausgängen bzw. Exkursionen zu demonstrieren 
(sowohl 1m Bereich der höheren als auch im 
Bereich der mittleren Datentechnik). 

Für <lie praktische A~beit sollen Doppelstun-
den, wenn möglich Randstunden, vorgesehen 
werden. 
Schularbeiten: zwei, bei Bedarf zweistündig. 

~) 0ffent1 ich e Verw a 1 tun g 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage A/1). 

Lehrstoff: 
IV. Jahr ,gang (2 Wochenstunden): Der Faktor Mensch in der Organisation unter 

besonderer .Berücksichtigung psychol~scher, so- öffentliche Betriebe und öffentliche Verwaltun-
ziolo~ischer und rechtlid1er Aspekte. gen als Gegenstand einer speziellen Betriebs-

Das Berufsbild des Organisators. wirtschaftslehre: 
Begriffsbestimmung - Typologie - Zielset-

zungen (Abgrenzung zum und Gemeinsamkeiten 
mit dem privaten Sektor) - Bedeutung für die 
Gesamtwirtschaft (u. a. Schaffung von Infra-
struktur). 

Verfahrensorganisation: 
Gegenüberstellung von konventionellen und 

EDV-Verfahren. 
EDV-gerechte Ablauforganisation: 

Problemlösungen aus dem Rechnungswesen 
und der Betriebswirtschaftslehre (Problemanalyse, 
Formatentwüde, Datenflußpläne, Blockdia-
gramme). 

Dateiorganisation. 
Erarbeitung von Organisationslösungen ausge-

wählter Teilbereiche des kaufmännischen Rech-
nungswesens hinsichtlich <ler Struktur- und Ab-
lauforganisation und deren Realisierung mittels 
elektronischer Datenverarbeitung. 

Einsatzmöglichkeiten von fertigen Softwarepake-
ten: 

überblick über die Standardsoftware; 
Besprechung und Anwendung ausgewählter 

Programmpakete; 
Ei.nsatz von Pro~r.ammgeneratoren. 
Die Datenverarbeitung als Informationssystem 

und ihre Stellung im Informationssystem des 
Betriebes. 

Träger und Red1tsformen der öffentlichen Be-
triebe und der ötfen tlichen Verwaltungen: 

Offentlich-rechtlid1e Betniebe ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit. 

öffentlich-rechtliche Betriebe mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. 

Gemischtwirtschaftliche Beoriebe. 
Betrieb1iche Teilbereiche: 

Finanzierung: Aufbringun,g der Mittel (all-
gemeine Deckungsmittel, d. s. Abgaben; spezi-
elle Deckungsmittel, d. s. Gebühren, Tarife, Ent-
gelte); Fremdfinanzierung, Probleme der Ver-
schul<lung. 

Mittelkistige Finanzplanung. 
Beschaffung: Bedeutung für die Gesamtwirt-

schaft, Vergabewesen. Preispolitik der öffent-
lichen Betriebe: Kalkulation von Gebühren und 
Tarifen, Probleme der Zurechnung von Kosten, 
Durchschnittskosten, Grenz.kosten, Tarifbil<iung. 
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Rechnungswesen: 
Rechnungsstil (Kameralistik, Doppik, Mehr-

phasenbuchhaltung) in Abhängigkeit vom Rech-
nungsziel (Deckungsrechnung bei öffentlichen 
Verwaltungen - Ergebnisrechnung bei den wirt-
schaftlichen Unternehmungen). 

Externes Rechnungswesen (gegenüber Dr.itten) : 
Voranschlag sowie Wirtschaftspläne als Vor-
rechnung; 

Rechnun,gsabschluß der öffentl~chen Verwal-
tungen, Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
nung der wirtschaftlichen Unternehmungen als 
N achrechnung. 

Internes Rechnungswesen: Unterlagen zur Pla-
nung und Überwachung des betrieblichen Ab-
lauf es, Kostenrechnungen, Wirtschaftl.ichkeitsrech-
nungen, Kosten-Nutzen-Rechnungen. Probleme 
der Erfolgswürdigung bei öffentlichen Betrieben 
(Leistungsberichte, Sozialbilanzen, Sozialindika-
toren). 

Didaktische Grundsätze: 
Die Ausbildung hat auf die vom Schüler 

erworbenen Kenntnisse des Rechnun_gswesens und 
<ler Betriebswirtschaftslehre aufzubauen. Zur 
Vermeidung von Überschneidungen und Doppel-
geleisigkeiten ist auf ständige Kooperatiion mit 
den Unterrichtsgegenständen Betriebswirtschafts-
lehre und Rechnungswesen zu achten. Die von 
den Schülern erworbenen Kennonisse aus Daten-
verarbeitung sind nach Tun1id1keit zu berüeksich-
tigen. 

Der gesamte Uruterricht soll sich an möglichst 
praxisnahen Modellen orientieren, wobei der 
Gesamtzusammenhang auch bei Behandlung von 
Teilgebieten nicht verlorengehen darf. Dem Ziel 
der Ausbildung entsprechend hat der Lehrer auf 
den organischen Aufbau <les Lehrstoffes zu ach-
ten und ·nach Möglichkeit die Besonderheiten 
der öffentlichen Betriebe und öffentlichen Ver-
waltungen herauszuarbeiten. In den einzelnen 
Teilbereichen ist auf die besonderen organisato-
rischen Probleme einzugehen. 

Das Lehrgut ist soweit wie möglich unter 
Einsatz moderner Unterr.ichtstechniken (z. B. 
Gruppenarbeit, Fallstudien, Planspiele) und in 
Form von Schülerbeiträgen zu erarbeiten. · 

Doppelstunden sind nach Möglid1keit vorzu-
sehen. 
Schularbeiten: zwei, bei Bedarf zweistündig. 

13. Redmungswesen 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage A/1). 

Lehrstoff: 

Einführun,g : 
Begriff ; Gliederung und Aufgaben des Rech-

nungswesens; rechtliche Grundlagen; Belegwe-
sen; Buchhaltungssysteme. 
System der Doppik: 

Begriff und Merkmale der doppelten Buch-
haltung; 

die Bilanz als Ausgangspunkt <ler Doppik; 
Systematik der Verbuchung im Hauptbuch ein-
schließlich Eröffnung und Abschluß. 

Kontenrahmen (EKR) und Kontenplan. 
Grundzüge der Umsatzsteuer: 

Umsatzsteuer im Beschaffungs- und Absatz-
bereich; formale Bestimmun,gen; Verbuchung. 
Verbuchung laufender Geschäftsfälle im Haupt-

buch: 
z. B.: Erfassung der Warenein- und Warenver-

käufe; Bezugs- und Versandkosten; Rüdi.sendun-
gen; Preisnachlässe; Skonto; Zahlung (ohne 
Wechsel); Steuern; Löhne und Gehälter. 
Bücher der Doppik: 

Arten; Verknüpfung; Hilfs- und Nebenbücher 
in den Grundzügen (Kassabuch, Wareneingangs-
buch u. a.). 
Organisation der Buchhaltung in Klein- und 
Mittelbetrieben: 

Ameriikanisches Journal; manuelles Durch-
schreibeverfahren mit einfachen Geschäftsfällen 
(ohne Wechselbuchungen) bis zur Probeb.ilanz. 
Bilanzlehre: 

Grundzüge der Bewertung; Waren- und Mate-
rialbewertung (Abfassun,gsprinzipien). 
Anlagenbewertung: 

Begriff u·nd Ursachen der Anlagenabschreibung; 
Berechnung und Verbuchung (Anla,genverzeich-
.nis, Anla.genka:rtei). 
Sonderfälle der Anlagenbewertung: 

z. B.: Verbuchung von selbsterstellten und 
von im Bau befindlichen Anlagen, Erhaltungs-
und Herstellungsaufwand, Ausscheiden von An-
lagen. 

Redmungsabgrenzung. 
Rückstellung. 
Forderungsbewertung. 

II. Jahrgang (3 Wochenstunden): 
Abrechnung und Verbuchung von Wechsel-

geschäften. 
Manuelles Durchschreibeverfahren unter be-

sonderer Berücksichtigung des Abschlusses. 
Maschinelle Buchun,gsverfahren: 

Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit; 
Arten und Einsatzmöglichkeiten; Organisations-
abläufe; praktische Übungen charakteristischer 

I. Jahrgang (3 Wochenstunden): .·, Buchungsabläufe. 
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Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Ausland: Auf die Erzielung einer einwandfreien Form 

Abrechnung von Valuten und Devisen; Ver- aller Ausarbeitungen ist Wert zu legen. 
buchung von Import- und Exportgeschäften. Der paginierten Form des Kont~ ist der 

Vorzug zu geben. Die Beispiele haben sich auf Kostenrechnung: 
Grundbegr.iffe; Aufgaben und Stellung 

Rechnungswesen. 
Kostenerfassung (Kostenartenrechnung): 

im das Wesentliche zu beschränkoo. Dem Beleg 
als Grundlage der Verbuchung ist besondere 
Bedeutung beizumessen. Der Schüler ist mög-
lichst früh mit dem System des Konten-
rahmens vertraut zu machen. Erfassung der Kosten unter Berücksichtigung 

der Bezugska'lkulation (einsd1ließ1ich Zollred1-
nung); Entwicklung der Kosten aus der Finanz-
buchhaltung und anderer Arte11 der Kostener-
fassung; Berechnung der kalkulatorischen Kosten. 

Kostenzurechnung (Kostenstellenrechnung, 
Kostenträgerrechnung): 

Divisionskalkulation; Zuschla.gskalkulacion; 
praktische Beispiele aus In-Oustrie, Handwerk, 
Handel und sonstigen Dienstleistungsbetrieben. 

Absaitzkalkulation. 
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung. 
Ermittlung des Betriebs- und Unternehmungs-

ergebnisses. 
Kooten trägerredin ung): 

Grundzüge der Teilkostenrechnung. 
Rechnungswesen der Kreditinstitute: 

Organisation der Buchhaltung; Abrechnung 
von Passivgi:,schäften (Spareinlagen, Giroein-
lagen), von Aktivgeschäften (vor allem Konto-
korrentkredite), von Dienstleistungsgeschäften 
(Kauf und V er kauf von Effekten, Ermittlun? 
von Renditen), von Egengeschäften (z. B. Arb1-
tra~e). 

III. Jahrgang (3 Wochenstunden): 

Wie 1m rv. Jahrgang <les Lehrplanes der 
Handelsakademie (Anlage A/1). 

IV. Jahrgang (3 Wochenstunden): 

Wie im V. Jahrgang des Lehrplanes der Han-
delsakademie (An1age A/1). 

Didaktische Grundsätze: 
Die Ausrichtung des Rechnungswesens auf das 

Leitfach Betriebswirtschaftslehre und die ständige 
Anpassung des Lehrgutes an die Bedürfnisse 
der Praxis sind besonders zu beachten. Dem 
Unterrichtsprinzip der Aktualität kommt Vor-
rang zu. 

Die Verantwortung des im Rechnungswesen 
tätigen Mitarbeiters gegenüber allen am Unter-
nehmen Interessierten und gegenüber der Ge-
samtwirtschaft ist ständig zu betonen. 

Im Rechnungswesen kommt allen Teilgebieten 
gleiche Bedeutung zu. Es liegt in der Eigenver-
antwortlichkeit des Lehrers, bei der Behand-
lung des gesamten Lehrstoffes Schwerpunkte zu 
setzen. 

Die Bilanzierungstechnik ist überwiegend in 
Form von praxisgerechten Buchuntsanweisungen 
zu üben. Die Erstellung von Abschlußtabellen 
ist wegen der zeitaufwendigen Formarbeiten auf 
das notwendigste Ausmaß einzuschränken. 

Die gesetzlichen Vorschriften über die Füh-
rung von Büchern und Aufzeichnungen sowie 
die einschlägigen Bestimmungen des Steuerrechtes 
sind unter Berücksichti.gung des Ausbildungs-
standes zu beachten. Im IV. Jahrgang ist das 
Steuerrecht zu systematisieren und auf die Aus-
wirkungen möglicher Handlungsalternativen auf 
die Besteuerung hinzuweisen. Der Schriftver-
kehr mit dem Finanzamt ist organisch einzu-
bauen. Das Schwergewicht der Durchschreibe-
buchhaltung ist auf den Abschluß zu legen. 

Die Kostenrechnung ist wegen ~hrer zuneh-
menden Bedeutung als Entsdieidungsinstrument 
eingehend zu behandeln. 
- Die Erstellung einfacher Finanz- und Kosten-
pläne hat in Anlehnung an den Unterricht in 
der Betr-iebswii.rtschaftslehre zu erfolgen. 

Zur Lösung von Beispielen sind maschinelle 
Verarbeitungseinrichtungen und sonstige Or-
ganisationsmittel zu verwenden. 

Die Aktivierung der Schüler ist insbesondere 
durch praxisbezogenen Untel"richt unter Ver-
wendung von Kursblätitern, Tarif- und Ge-
bührenordnungen sowie sonstigem Anschauungs-
material in Einzel- und Gruppenarbeit zu för-
dern. 

Fachliteratur, Fachzeitschriften, Gesetzestexte, 
aktuelle Zeitungsmeldungen u. a. sind zu verwen-
-den. 

Schularbeiten: je vier im I. bis III. Jahrgang, 
zwei zweistündi,ge im IV. Jahrßang. 

14. Wirtschaftliches Rechnen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wi.e im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage A/1). 

Lehrstoff: 

I. Jahrgang (2 Wochenstun<len): 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage A/1). 
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Didaktische Grundsätze: 
Die mechanische Bewältigung der Aufgaben 

ist zu vermeiden. Rechenvorteile sind im Hin-
blick auf den Maschineneinsatz auf das not-
wendigste Ausmaß zu beschränken. Dem Schätzen 
der Ergebnisse vor Beginn der Rechenausführung 
ist besonderes Augenmerk zuzuwe11den. 

Neben dem Einsatz von Rechenmaschinen ist 
das schriftliche Rechnen und das Kopfrechnen 
zu pflegen. Die Schüler sind zur übersichtlichen 
Darstellung und zur Einhaltung einer sauberen 
Form anzuhalten. 
Drei Schularbeiten. 

15. Datenverarbeitung 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Grull!dlegende Kenntnisse über Aufbau, Ein-

saitz und Organisation der elektronischen Daten-
verarbeitung, die eine ·aufuauen<k Spezialausbil-
dung ermög1ichen. 

Kenntnis der Arbeitsweise der Datenverarbei-
tungsanlage; einfache Grundkenntnisse der Pro-
grammierung in einer höheren Programmier-
sprache. 

Kenntnis der wichtigsten Organisatiiompro-
bleme bei BenütZU!lß einer Datenverarbeitung5-
anlage; Einsicht in die Auswirkungen des Ein-
satzes der Datenverarbeitung auf Betrieb und 
Mitarbeiter. 

Fähigkeit zur konstruktiven Zusammenarbeit 
bei der Erarbeitung praktischer Lösungen. 

Lehrstoff: 

II. Jahrgang (2 WochellJStunden): 
Grund1agen der Datenverarbeitung: 

Zweck der Daitenverarbeitung; Grurndhegriffe 
und Arten; Daten; Codes. 

Datenerfassung: Da~enträger, Datenerfassungs-
geräte. 
• A~au der Datenverarbeitungsanlage: Zenttal-

e11llhe1:t; 
Eingabegeräte; Ausg.abegeräte; externe Spei-

Cher; Dialoggeräte. 
Datenfemübertragung. 

Progl."lammerstetlung: 
:A.u!gabenstelliung; Problemanalyse; Formaten-t-

wurf; Datenflußplan; einfache Programmabla,uif-
pläne (Blodtidiagramme); Schreibtischitest. 

übersieht über die Programmiersprachen und 
Erarbeitung einer höheren Programmiersprache, 
soweit für die Codierung einfacher Beispiele 
erforderlich. 

Erstellung zweckmäßiger Testdaten; Maschi-
nentest. 

Dokumen.tation und ArchiV'ierung. 

Organisation: 
Stellung der Datenverarbeitungsabteilung 

innerhalb des Betriebes und ihre Organisation 
(Raumorganisation, Maschinenorganisation, Per· 
sonalol'ganisation und Beruhbilder in der Daten-
verarbeitung); Aufgaben des Operating. 

Organisacion der Datenerfassung; Datensiche-
rung und Daten'Schutz. 

Die wichtigsten Verarbeitungsmethoden. Groß-
anlagen und Mittlere Datentechnik. 

Wirtschaftlichkeit und Einsatzmöglichkeiten 
von elektronisdi.en Datenverarbeitungsanlagen. 

Didaktische Grundsätze: 
Die Grundlagen der Datenverarbeitung (ins-

besondere die tech·nischen und mathematischen) 
sind nur soweit zu behandeln, wie dies für das 
Verständnis der Arbeitsweise einer elektronischen 
Datenverarbeitungsanlage und für den weiteren 
Unterricht unbedingt erforderlich ist. 

Die Aufzählung des Lehrstoffes ist nicht so zu 
verstehen, daß die einzelnen Kapitel in der an-
geführten Reihenfolge behandelt werden müssen; 
vielmehr sollten nach Möglichk•eit die Kapitel 
„Grundlagen der Datenv.erarbeitung, Programm-
erstellung und Organisation" integriert bzw. 
parallel behandelt werden, um dem Schüler so 
rasch wie möglich ein unmittelbares Erfolgser-
lebnis zu vermitteln und damit seine Motivation 
zu fördern. 

Neben audiovisuellen Unterricht'Smitteln, ins-
besondere Lehrfilmen, Dias und Overheadfolien, 
ist auf die Verwendung von Zeichenschablonen, 
Originalformularen und sonstigem Anschauungs-
maoerial besonderer Wert zu legen. 

Zur besset-en Durchführung sowie für die 
praktische Arbeit kann es erforderlich sein, für 
den Datenverarbeitungsunterricht Doppelstunden, 
gegebenenfalls Randstunden vorzusehen. Soweit 
es die örtliche maschinelle Ausstattung erlaubt, 
ist auf die praktische Arbeit an der Maschine 
(Datenerfassung und Operating) besonderer Wert 
zu legen. 

Bei der Programmierung ist der Schüler zu 
Sorgfalt, Gründlichkeit und konstruktiver Zu-
sammenarbeit in der Gruppe anzuhalten. 
Schularbeiten: zwei, bei Bedarf zweistündig. 

16. Staatsbürgerkunde und Rechtslehre 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Überblick über die wichtigen Staatsfunktionen, 

die für Wirtschaft und Alltagsleben von Be-
deutung sind. 

Erarbeitung der zur unmittelbaren Berufsaus-
übung in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung 
notwendigen Kenntnisse der Rechtsgrundlagen 
der österreichischen Verfassung und Verwaltung, 
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des Privatrechtes, des Sozial- und Arbeitsrechtes 
und des Gewerberechtes sowie eines kurzen Über-
blickes über Gerichtsorganisation, zivilgericht-
liches Verfahren, Strafrecht und Strafprozeß. 

Fähigkeit zur verantwortungsbewußten Wahr-
nehmung politischer Rechte und zur Erfüllung 
staatsbürgerlicher Pflichten. Bejahung der demo-
kratischen Gesellschaftsordnung und des redltS-
staatlichen Prinzips in allen Bereichen. Bereit-
schaft zur Verständigung und Zusammenarbeit. 

Lehrstoff: 
II. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Der Mensch und die R,echtsordnung: 

Arten der Gemeinschaft, Rechtssubjekte. 
Grundbegriffe der Staatslehre: 

Staatselemente; Staatszwecke; Staat~- und Re-
gierungsformen; politische Parteien; wid1tige 
Staatenverbindungen i.md internationale Organi-
sationen; Mensdienr·ed1te. 
Österreichisches Verfassun,gs- und Verwaltungs-
redit: 

Gnmdsitze der österreidiischen Bundesyerfas-
sung; Zuständigkeitsverteilung zwisdien Bund 
und Ländern; Gesetzgebung des Bundes und der 
Länder; Verwaltung des Bundes und der Länder, 
Selbstverwaltung; Verwaltungsakte und Verwal-
tungsverfahren; Gerichtsbarkeit; Kontrolle der 
Staatsgewalt. 
Privatrecht: 

Personenrecht; Familienrecht; Erbrecht; Sad1en-
redit; Ver~rags- und Schadenersatzrecht. 
Zivilgerichtsbarkeit: 

Gerichtsorganisation; Zuständigkeit, streitiges 
und außerstreitiges Verfahren, Zwangsvollstrek-
kung, Ausgleich und Konkurs, jeweils mit ein-
sdilägigen Sdiriftsätzen. 

Arbeitsrecht: 
Arbeitsvertrag; Angestellter - Arbeiter -

Lehrling; Redite und Pflichten aus dem Arbeits-
vertrag; Beendigung des Arbeitsverhältnisses; Ar-
beitnehmersdiutz; Arbeitsverfassungsgesetz; Ar-
beitsgerichtsbarkeit; Einigungsamt; Interessen-
vertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

Sozialrecht: 
Kranken-, Unfall-, Pensions- und At·beitslosen-

versicherung; Arbeitsmarktförderung; Familien-
lastenausgleich; Fürsorge. 

Gewerberecht: 
Einteilung der Gewerbe; Voraussetzungen für 

die Ausübung; Gewerbeberechtigung; Konsumen-
tenschutz; Umweltschutz; Betriebsanlagen; Ge-
werbebehörden und -verfahren; gewerblidier 
Rechtsschutz; Urheberrecht; Schriftverkehr im 
Gewerberecht. 

Strafrecht; Strafprozeß; Strafvollzug. 
Verkehrsrecht (wichtigste Bestimmungen}. 

Didaktische Grundsätze~ 
Bei der Behandlung von Teilgebieten ist jeweils 

von den Rechtsquellen auszugehen. Der Lehrer 
hat durch gezielte Betonung aktueller Themen 
und sinnvolle Beschränkung eine oberflächliche 
Vielheit des Dargebotenen zu vermeiden. Quer-
verbindungen vor allem zur Betriebswirtschafts-
lehre und Volkswirtsduftslehre sind herzustellen. 

Die Lehrstofferarbeitung muß soweit wie mög-
lich anhand von einprägsamen und lebensnahen 
Beispielen erfolgen. Im Verfassungs- und V erwal-
tungsrecht ist die politische Wirklichkeit und ins-
besondere die Rolle der Kammern, Verbände, Ge-
werksd1af ten und politischen Parteien den 
Schülern bewußt zu machen. 

Die abschließende Zusammenfassung einzelner 
Teilgebiete unter größtmöglicher Mitarbeit der 
Schüler (z. B. kurze Referate mit Diskussionen, 
Fallstudie11) trägt besonders zur Vertiefung des 
Lehrstoffes bei. Zur Akcivierung der Sd1üler seien 
weiters aufgezeigt: einfache Problemstellung und 
deren Lösung in Gruppenarbeit, Sammlung und 
Vergleiche verschiedener Berichte von Massen-
medien über politische und r.echtliche Ereignisse. 

17. Volkswirtschaftslehre und Soziologie 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handels.'lkademie (An-

lage A/1). 

Lehrstoff: 

IV. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Wie im V. Jahrgang cfes Lehrplanes der Han-

delsakademie (Anlage A/1). 

Didaktisdie Grundsätze: 
In Querverbindung :zur Betriebswirtschafts-

lehre ist die Stellung des einzelnen Wirtschafts-
subjektes in der Gesamtwirtschaft bzw. in einer 
konkreten Wirtschaftssituation darzulegen (so-
wohl im öffent!idien als auch im privaten Wirt-
schaftsbereidi). 

Dem Lehrer ist es überlassen, Schwerpunkte 
zu bilden und '<tktuelle Ereignisse anhand von 
Berichten der Massenmedien mit den Schülern 
zu besprechen. Insbesondere ist in den Schülern 
die Fähigkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden 
und sie zu vertreten, zu fördern. 

Einzelne Kapitel sind abschließend zusammen-
zufassen und nad1 Möglichkeit durch besondere 
Aktivierung der Sd1üler (z. B. Kurzreferate mit 
anschließenden Diskussionen, Fallstudien) zu ver-
tiefen. 
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18. Stenotypie und Textverarbeitung 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage A/1). 

Lehrstoff: 
I. Jahrgang (5 Wochenstunden): 

Methodische Erarbeitung des Tastenfeldes im 
Zehn-Fiinger-Tastschreiben einschließlich Ziffern 
und Zeichen und deren Anwendnung nach den 
Richtlinien für Ma:schinschreiben. 

Ständige Pflege der Abschrift und Schreiben 
nach Diktat bis zu einer Geschwindigkeit von 
mindestens 180 Anschlägen (60 Silben) pro 
Minute; richtige Anwendung der Hervorhebungs-
arten; Tabulatorübungen. 

Wesen und Art der Formatnormung und der 
formalen Gliederung; äußere Form der kauf-
männischen Schriftstücke; Erarbeirung von ge-
normten und ungenormten Geschäftsbriefen; 
Ausführung der in der Betriebswirtschaftslehre 
erarbeiteten Schriftstücke aufgrund von Kon-
zepten und ungegliederten Vorlagen; Ausfüllen 
von Formularen. 

Korrektes kurzschrlftliches Schreiben nach der 
Wiener Urkunde; Beherrschen der Eilschrift, auf-
bauend auf der Verkehrsschrift; Fähigkeit, 80 bis 
100 Silben pro Minute aufzunehmen; sicheres 
Lesen eigener Niederschriften und kurzschrift-
licher Vorlagen sowie deren Übertragung in die 
Schreibmaschine. · 

Kurzschriftliche Aufnahme von Diktaten und 
ihre maschinschriftliche Übertragung in steigender 
Geschwindgkeit. 

Aufbau und Funktion der Schreibmaschine; 
Bedienung aller Einrichtungen der Schreibma-
schine; praktische Maschinenkunde, wie Farb-
bandwechsel, Typen- un<l Maschinenreinigung 
usw. 

Beherrschung der wichtigsten Vervielfältigungs-
verfahren einschließlich Korrekturmöglichkeiten. 

Grundzüge der Büroorganisation, insbesondere 
in Bereichen der Textverarbeitung, wie Kartei 
und Registratur. überblick über Einsat7. und An-
wendung verschiedener Büroorganisationsmittel, 
wie Adressiermaschinen, Postabfertigungsgeräte, 
Fernsprecher, Fernschreiber und Schreibautoma-
ten, Dikriersysteme u. a. 

II. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Einführung in das Schreiben nach Tonträgern 

nach den Richtlinien für Phonotypie; Gestaltung 
von Schriftstüdten nach Stenogrammen und 
Phonogrammen. 

Praxisgerechte Diktat- und Übertragungstech-
nik; Leistungssteigerung bis zu mindestens 180 
Anschlägen in der Minute (60 Silben) mit weit-
gehender Fehlerherabsetzung; Sicherheit im Ge-

stalten von Schriftstücken in ONORM-Format. 
Unterweisung in der Protokollführung. Mög-
lichkeiten der Rationalisierung <les Schriftver-
kehrs. 

Organisation der Textbearbeitung und der 
programmierten Textverarbeitung einschließ.lieh 
der Datenerfassung; überblick über die Arbeits-
weisen einschlägiger Maschinen und Geräte. 

Steigerung der Fertigkeit in der Anwendung 
der Eilschr,ift; Festiigun,g <ler Eilschrift; Erweite-
rung durch besonders günstige redeschriftliche 
Kürzungen der wii:tschaftlichen Praxis; Erhö-
hung der Schreibfertigkeit auf 120 Silben iin 
der Minwte; wortgetreue, formgerechte und 
sprachlich einwandfreie Übertragung in die 
Maschinschrift. 

Didaktische Grundsätze: 
Das Gesamtlehrziel kann nur stufenweise und 

unter Bedachtnahme auf die Fortschritte in den 
einzelnen Teilbereichen (Maschinschreiben, Kurz-
schrift, Stenotypie und Phonotypie, Textverar-
beitung) verwirklicht werden. Die selbständige 
Gestaltung von Schri.ftstücken nach Grundsätzen, 
die im betr.iebswirtschafdid1en Unterricht er-
arbeitet wurden, erfordert eine enge Zusammen-
arbeit mit den Lehrern der Becriebsw~rtschafts­
lehre und des Rechnungswesens. 

Im 1. Semester wird der Schwerpunkt der 
Ausbildung auf dem Teilbereich MaschinsdU"eiben 
liegen. Dadurch soll sichergestellt werden, daß 
zu Beginn des 2. Semesters des I. Jahrganges 
mit der selbständigen Anfertigung einfacher 
unterschriftsreifer Schriftstücke in enger Zu-
sammenarbeit mit <ler Betr.iebswirtschaftslehre 
begonnen werden kann. 

Zu Begiillll der Ausbildung im Maschinschreiben 
sind die Schüler unbedingt zum BJindschreiben 
anzuhalten. Besonderes Augenmerk ist auf selb-
ständiges Arbeiten un<l auf die korrekte Aus-
führung aller Schriftstücke zu legen. Neben 
der Wortübertragung von Stenogrammen und 
Phonogrammen sind <lie Schüler im Besprechen 
von Tonträgern nach den Richtlinien für Phono-
typie zu schulen. Durch die intensive Pflege der 
Querverbindungen ist der Lehrstoff anderer 
Unterrichtsgegenstände zu vertiefen. Umgekehrt 
ist durch Fühlungnahme mit den Klassenlehrern 
anzustreben, daß die kurzschriftlichen und ma-
schinschriftiLichen Fertigkeiten auch in den ande-
ren Unterrichtsgegenständen genutzt werden. 

Die Leistungsintensität der einzelnen Schüler 
ist durch Bildung von leistungsmäßig gleichwerti-
gen Gruppen und Führung von Leistungssta-
tistiken zu fördern. Zur Ratiionalisierung des 
Unterrichts und zur Vermittlung von Einsich-
ten in Funktionsabläufe technischer und or-
ganisatorischer Art sind audiov·isuelle Unter-
richtsmittel einzusetzen. 
Schularbei~n: je zwei im I. und II. Jahrgang. 
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Anlage A/3 

LEHRPLAN DER HANDELSAKADEMIE FÜR KÖRPERBEHINDERTE 

1. STUNDENTAFEL 
(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände) 

Lehrver-
Wochenstunden pflich-

Jahrgang tungs-
Pflichtgegenstand I II III IV V Summe gruppe 

1. Religion ................... 2 2 2 2 2 10 (III) 
2. Deutsch ................... 3 2 3 3 2 13 (I) 
3. Englisch einschließlich Fach-

sprache ................... 3 2 3 2 3 13 I 
4. Zweite lebende Fremdsprache 

einschließlich Fachsprache ... 4 3 4 3 14 I 
5. Geschichte und Sozialkunde 

(Wirtschaftsgeschichte) .... .. 3 2 2 7 (III) 
6. Geographie und Wirtschafts-

kunde (Wirtschaftsgeographie) 3 2 2 7 (III) 
7. Biologie und Warenkunde ... 3 2 2 7 III 
8. Chemie ..•................. 2 2 4 (III) 
9. Physik ..................... 2 2 4 (III) 

10. Mathematik und angewandte 
Mathematik ................ 3 3 3 3 12 I 

11. Betriebswirtschaftslehre ..... 3 3 3 3 3- 15 I 
12. Spezielle Betriebswirtschafts-

lehre ....................... 2 2 4 l 
13. Rechnungswesen ............ 4 3 3 3 3 16 I 
14. Wirtschaftliches Rechnen ..... 3 3 II 
15. Datenverarbeitung ........ : .. 2 2 4 I 
16. Lehrbetrieb ................ 4 4 8 II 
17. Staatsbürgerkunde und Rechts-

lehre ......................• 2 2 4 m 
18. Volkswirtschaftslehre und 

Soziologie .................. 3 3 m 
19. Stenotypie und Textverarbei-

tung ....................... 6 2 2 10 IV 
20. Leibesübungen ............. 2 2 2 2 2 10 (IV) 

Gesamtwochenstundenzahl ...... 32 32 32 36 36 168 
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Lebrver-

\YI ocbenstunden pfiich-
Jahrgang tungs-

Freigegenstand II m IV V Summo gruppe 

1. Dritte lebende Fremdsprache 
einschließlich Fachsprache ... (3) (3) (3) (3) (3) 9 1) I 

2. Latein .......... ........... 3(-) 3(4) 3 (4) 3 (4) 12 3) (I) 
3. Philosophischer Einführungs-

unterricht .................. 2 2 4 (III) 
4. Sozial- und Zeitgeschichte ... 2 2 4 m 
5. Chemische Übungen ......... 2 2 4 III 
6. Biologisch-warenkundliche 

Übungen ................... 2 2 4 III 
7. Betriebswirtschaftliches 

Seminar .................... 2 2 2 6 I 
8. Englische Stenotypie und Text-

verarbeitung ................ 2 2 4 III 
9. Hauswirtschaft und Lebens-

kunde ... „ „ „; „ „. „ „ „ (4) (4) (4) (4) 8 3) IV 
10. Aktuelle Fachgebiete ...... .. 2 2 2 2 2 10 (Ibis VI) 

1) in drei aufeinanderfolgenden Jahrgängen 
•) vom II. bi6 V. Jahrgang in drei oder vier aufe~nderfolgenden Jahrgängen 
8) in Zweien der ersten vier Jahrgänge 

Förderunterricht 1) 

1. Deutsch ................... 2 2 2 6 (I) 
2. Englisch einschließlich Fach-

sprache . ................... 2 2 2 6 I 
3. Zweite lebende Fremdsprache 

einschließlich Fachsprache ... 2 2 2 6 I 
4. Mathematik und angewandte 

Mathematik ..... '. .......... 2 2 4 I 
5. Betriebswirtschaftslehre .....• 2 2 2 6 I 
6. Rechnungswesen ............ 2 2 2 6 I 
7. Wirtschaftliches Rechnen ..... 2 2 II 
8. Stenotypie und Textverarbei-

tung ....................... 2 2 4 IV 
1) Als Kilts für einen oder mehrere Jahrgänge - jedoch nur für dieselbe Schulstufe - gemeinsam durch einen 

Teil des Unterrichtsjahres. Der Förderunterricht kann bei Bedarf je Unterrichtsjahr und Jahrgang höchstens insgesamt 
zweimal für eine Kursdauer von je-.,·cils höchstens acht Wochen eingarichtet werden. Ein Schüler kann je Unterricht&-
jahr in Kurse für höchstens zwei Unterrichtsgegenstände aufgenommen werden. 
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II. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL, ALL- Ergänzung des Lehrstoffes notwendig, wobei die 
GEMEINE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE sorgfältige Auswahl des Lehrgutes der pädago-

gischen Verantwortung des Lehrers überlassen 
A. Allgemeines Bildungsziel bleibt. 

Die Handelsakademie für Körperbehinderte 
dient im Sinne der §§ 65 und 75 Ab5. 3 unter 
Bedachtnahme auf § 2 des Schulorganisationsge-
setzes dem Erwerb höherer Bildung unter beson-
derer BerUcksiditigung wirtschafdicher Bildungs-
inhalte sowie unter Bedachtnahme auf die kör-
perlidie Behinderung der Schüler. 

Es sind insbesondere Denkmethoden sowie Ar-
beits- und Entscheidungshaltungen zu vermitteln, 
die den Absolventen trotz seiner körperlichen 
Behinderung zur unmittelbaren Ausübung eines 
gehobenen Berufes in Wirtschaft und öffentlicher 
Verwaltung bzw. i;ur Aufnahme eines wissen-
schaftlichen Studiums befähigen. 

Ziel ist die Wiederertüchtigung von Behinder-
ten bis zum höchsten, indiv.iduell erreichbaren 
Grad physischer, geistiger, sozialer, beruflicher 
und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Dies soll 
unter besonderer Berücksichtigung individueller 
bzw. Mehrfachbehinderung erreicht werden, um 
für die Personengruppe der Körperbehinderten 
möglid1st gleiche Startmöglichkeiten gegenüber 
den Nichtbehinderten zu schaffen. 

Der Absolvent der Handelsakademie für Kör-
perbehinderte soll e.in verantwortung.s>bewußter 
Mensch sein, der die Folgen seines Verhaltens 
und des V erhaJ.tens anderer für die Gesellsd1aft 
überblicken und sich ein selbständiges Urteil bil-
den kann, der einerseits zur schöpferischen 
Alleinarbe~t, anderseits zur Kommunäkation 
und Kooperation sowohl in fachspezifischen als 
auch in anderen gesellschaftlich relevanten Berei-
chen fähig ist, der die Notwendigkeit der eigenen 
Weiterbildung einsieht und zu deren Erwerb so-
wohl durch seine fa<:hlidien Vorkenntnisse als 
auch durdt das Wissen um die geeigneten Fort-
bildungsquellen (insbesondere Fachliteratur) be-
fähigt ist, 

B. Allgemeine didaktische Grundsätze 
Durch die Ausridttung aller, insbesondere der 

wirtschaftswi-ssenschafolidien, U nter.ri<:htsgegen-
stände au:f das Leitfach Betriebswirts<:haftslehre 
soll jene gemeinsame Bildungswirkung aller Un-
terrichtsgegenstände erreicht werden, die dem 
Bildungsa.uftrag der Handelsakademie im Sinne 
des Schulorganisationsgesetzes und des Schulun-
terrichtsgesetzes entspricht. 

In diesem Sinne kommt dem gesamten Lehr-
plan die Bedeutung eines Rahmens zu. Die Ver-
änderungen des Wirtschaftslebens zwingen zur 
ständigen Anpassung des Lehrgutes an die Be-
dürfnisse der Praxis. Dalier ist die Einbeziehung 
aktuellen Wissensgutes, gegebenenfalls auch 
außerhalb des Lehrplanes, im Hinblidc auf die 

Die Arbeit in allen Unterrichtsgegenständen 
ist auf das Gesamtziel der Handelsakademie aus-
zurichten; dazu ist die enge Zusammenarbeit aller 
Lehrer erforderlich. Pädagogisdie Beratungen, 
Stoffverteilungspläne und sonstige geeignete Maß-
nahmen haben die Ausnützung aller sich bieten-
den Querverbindungen zwischen den Unterr.ichts-
gegenständen sidterzustellen, zumal nur in einzel-
nen Teilgebieten eine gezielte Behandlung In zwei 
oder mehreren Unterrichtsgegenst"anden vorge-
sehen ist. 

Der gesamte Unterricht ist unter Ausnützung 
der Querverbindungen unter Heranziehung von 
geeignetem Anschauungsmaterial und unter 
wohlabgestin1mter Einbeziehung der audiovisu-
ellen Unterridusmittel pr:ud~bezogen zu gestal-
ten, wobei der letzte Stand der tedinischen Ent-
wicklung zu berüdtsichtigen ist. 

Besondere Bedeutung ist in allen hiezu geeigne-
ten Unterrichtsgegenständen der Politischen Bil-
dung, der umfassenden Landesverteidigung, der 
Gesundheitserziehung, der Medienerziehung und 
der Erziehung :z:ur Aufgeschlossenheit gegenüber 
Problemen des Umwdtschutzes und des Ver-
braucherschutzes beizumessen. 

Einschlägige Sd1ulveranstaltungen dienen zut 
Ergä11Z1Ung des Unterrichts und zur Vermittlung 
von Einblidten in größere Zusammenhänge auf 
kulturellen, wirtsd1aftlichen, politischen und sozi-
alen Gebieten. 

Der gründlichen Erarbeitung in der notwen-
digen Beschränkung ist der Vorzug gegenüber 
einier oberflächlid1en Vielheit zu geben. Aus dieser 
Grundhaltung heraus ist das exemplarische Leh-
ren und Lernen, insbesondere in den wirtschaft-
lichen und $Ozialwissensdiaftlichen Fächern, be-
sonders zu pflegen. 

Der Lehrer wird daher die Methode seines 
Unterrichts so 1.u wählen haben, daß der Schüler 
lernt, das Wesentliche zu erkennen und Neues 
mit Interesse aufzunehmen. Bei der Darbietung 
des Lehrstoffes wird auf die vortragende Methode 
niemals ganz verzid1 tet werden können, jooo<:h 
müssen auch andere Methoden verwen,det wer-
den, wie etwa die selbständige Erarbeitung durch 
Schüler, kurze Referate, Sammlung und Ver-
gleich von Berichten der Massenmedien, Lösungs-
versuche von Problemen nach gruppendynami-
schen Gesichtspunkten, sinnvoller Einsatz vor-
handener audiovisueller Mittel. Dabei ist ein 
Methodenwechsel motivations- und leistungsför-
dernd. 

Durch die didaktischen Grun<lsätze, die den 
einzelnen Unterrichtsgegenständen beigefügt sind, 
soll die pädagogische Initiative des Lehrm nicht 
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eingeengt werden. Wahl und Anwendung der 
Methoden des Unterrichts sind dem Lehrer als 
schöpferische, von Verantwortung getragene Lei-
stung grundsätzlich freigestellt. 

Die Erziehung des Schülers zur Selbständigkeit 
in der Arbeit, aus der die Freude an der eigenen 
Leistung erwächst, wird den Kern der pädago-
gischen Arbeit in jedem Unterrichtsgegenstand 
bilden. Dieses Ziel kann erreic..11.t werden, wenn 
der Schüler zu eigenständiger Behandlung kom-
plexer Probleme geführt wird, di.e von ihm 
Initiativen zur selbständigen Informationsbe-
schaffung, zur Heranziehung originaler Quellen 
(Gesetzestexte, Fachzeitschriften, Fachliteratur, 
Besorgung von Informationen aus der Wirtschaft 
und aus der öffentlichen Verwaltung u. a.) ver-
langen. Dadurch soll außerdem im Schüler die 
Erkenntnis für die Notwendigkeit der eigenen 
Weiterbildung geweckt und die Möglichkeit hie-
für aufgezeigt werden. 

Die Behandlung von Fachproblemen, wie sie 
die Spezielle Betriebswirtschaftslehre fordert, ist 
stets unter dem Aspekt der Gesamtausbildung 
zu sehen. Das vertiefte Eindringen in besondere 
Probleme eines Fachgebietes unter Einsatz von 
adäquaten Arbeitsmethoden hat insbesondere 
auch die Fähigkeit zum Erkennen und Lösen von 
fachspezifischen Problemen anderer betriebswirt-
schaftlicher Teilgebiete zu fördern. 

Im Sinne einer Vorbereitung für den unmittel-
baren Eintritt in das Berufsleben ist die Grup-
penarbeit, die in der Praxis immer wieder zur 
Problemaufbereitung und -bewältigung ange-
wandt wird, in den Unterricht der Handelsaka-
demie einzubauen. Die Gruppenarbeit ist darüber 
hinaus ein geeignetes Mittel zur Förderung der 
Bereitschaft und Fähigkeit zur Kommunikation 
und zur Kooperation. 

Bei der Bildung der Arbeitsgruppen ist darauf 
zu achten, daß nicht immer gleich befähigte Schü-
ler in einer Gruppe zusammengefaßt werden. 
Die Schüler sollen lernen, ihre Argumente zu 
formulieren, den Konsens zu suchen und sich in 
der Gruppe sachlich durchzusetzen. Die aktive 
und passive Mitarbeit in der Gruppe ist vom 
Lehrer sorgfältig zu beobachten. 

Das Bildungsgut dient nicht nur der fachlid1en 
Ausbildung, sondern im Sinne einer Erziehungs-
funktion der Schule auch in hohem Maße der 
Persönlichkeitsformung. Der Unterricht 'hat in 
jedem Wissensgebiet die Wirtschaft als kulturelle 
und gesellschaftliche Funktion aufzufassen und 
den Wert der Arbeit als wesentliches persön-
lichkeitsbildendes Element zu betonen. Die Ver-
antwortung des Menschen- in der Wirtschaft ge-
genüber der Gemeinschaft ist bewußt zu machen. 

Der Sdlwierigkeit Körperbehinderter beim Er-
werb von Fertigkeiten, beim Umsetzen von theo-
retischem Wissen in praktische Arbeit sowie bei 

der Anpassung in eine neue Umgebung und an 
geänderte Arbeitsbedingungen ist besonders 
Rechnung zu trag,en. 

Neben der Ausbildung in beruflicher Hinsicht 
ist dem Schüler ein Weg zur Gestaltung seines 
privaten Lebens zu zeigen. 

Es ist besonders auf jene gesetzlichen Bestim-
mungen hinzuweisen, die eine Realisierung der 
sich bietenden Möglichkeiten eröffnen. 

III. LEHRPLÄNE FÜR DEN RELIGIONS-
UNfERRICHT 

(Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 2 des Reli-
gionsunterrichtsgesetzes) 

1. a) I\.atholischer Religionsunterricht 
Der Lehrplan für den katholischen Religions-

unterricht an Handelsakademien (siehe Anlage 
A/1) ist unter besonderer Berücksichtigung jener 
Fragen, die sich aus der Behinderung der Schüler 
ergeben, sinngemäß anzuwenden. 

1. b) Evangelischer Religionsunterricht 
Wie im Lehrplan der Handelsahdemie (An-

lage A/1). 

IV. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN 
DER EINZELNEN UNTERRICHTSGEGEN-
STÄNDE, AUFTEILUNG DES LEHRSTOFFES 
AUF DIE EINZELNEN SCHULSTUFEN 
(JAHRGÄNGE), DIDAKTISCHE GRUND-

SKTZE 

A. Pflichtgegenstände 
2. Deutsch 

Wie im_ Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage All). 

3. Englisch einsdlließlich Fachsprache 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage A/1). 

4. Zweite lebende Fremdsprache einschließlich 
Fachsprache 

(Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, 
Tschechisch, Serbokroatisch,, Slowenisch) 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage A/1). 

5. Geschichte und Sozialkunde (Wirtschaftsge-
schichte) 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage A/1). 

6. Geographie und Wirtschaftskunde (Wirt-
schaftsgeographie) 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage A/1). 
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7. Biologie und Warenkunde 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage Alt). 

8. Chemie 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage All). 

9. Physik 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage A/1). 

10. Mathematik und angewandte Mathematik 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage All). 

11. Betriebswirtschaftslehre 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage Alt). 

12. Spezielle Betriebswirtschaftslehre 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage A/1). 

13. Rechnungswesen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage Alt). 

Lehrstoff: 
I Jahrgang (4 Wod1enstunden): 

Die Abrechnung und Verbuchung von Ver-
mittlungsgeschäften. 
Rücklagen: 

Begriff und Einteilung, Berechnung und V er-
buchung. 
Steuerlehre (einschließlich Schriftverkehr): 

Gliederung der Steuern; Abgabenverfahrens-
recht. 

Ertragsteuern: 
Gewerbesteuer einschließlich Berechnung der 

Gewerbesteuerrückstellung beschränkt auf die 
einfachsten Fälle; Einkommensteuer (einschließ-
lich Lohn- und Kapitalertragsteuer); Körper-
schaftsteuer. 

Abschluß und Gewinnverteilung bei Personen-
und Kapitalgesellschaften, Stiller Gesellsd1aft und 
Genossenschaft in den Grundzügen. 
Personalverrechnung (einschließlich Schriftver-
kehr): 

Abrechnung von laufenden und sonstigen Be-
zügen einschließlim von Sonderfällen; Verrech-
nung mit der Krankenkasre, dem Finanzamt und 
der Gemeinde; Ve?'buchung von Löhnen und 
Gehältern; Lohnkonto und sonstige Aufzeich-
nungen auf Grund der gesetzlichen Bestimmun-
gen. 

Organisation des Rechnungswesens in Groß-
betrieben. 

Einführung in das Redlnungswesen der öffent-
lichen Verwaltung. 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage Alt). V. Jahrgang (3 Wochenstun.den): 

II. Jahrgang (3 Wochenstunden): 
Bilanzlehre: 

Sonderfälle der Anlagenbewertung: 
Z. B.: Verbuchung von selbsterstellten und von 

im Bau befindlichen Anlagen, Erhaltungs- und 
Herstellungsaufwand, Ausscheiden von Anlagen. 

Rechnungsabgrenzung. 
Rückstellung. 
Forderungsbewertung. 
Abrechnung und Verbuchung von Wechsd-

gesmäften. 
Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Ausland: 

Abredmung von Valuten und Devisen; Ver-
buchung von Import- und Exportgesmäf ten. 

III. Jahrgang (3 Wochenstunden): 
Wie im Lehrplan der Han.delsakademie (An-

lage A/1). 

IV. Jahrgang (3 Wochenstunden): 
Organisation des Rechnungswesens bei Unter-

nehmungen mit mehreren Betrieben. 

Wie im Lehrplan d.er Handelsakademie (An-
lage Alt). 

Didaktische Grundsätze: 

Die Ausrichtung des Rechnungswesens auf das 
Leitfach Betriebswirtschaftslehre und die ständige 
Anpassung des Lehrgutes an die Bedürfnisse der 
Praxis sind besonders zu beamten. Dem Unter-
richtsprinzip der Aktualität kommt Vol'rang zu. 

Die Verantwortung des im Rechnungswesen 
tätigen Mitarbeiters gegenüber allen am Unter· 
nehmen Interessierten und gegenüber der Gesamt-
wirtschaft ist ständig zu betonen. 

Im Redmungswesen kommt allen Teilgebieten 
gleiche Bedeutung zu. Es liegt in der Eigenver-
antwortlichkeit des Lehrers, bei der Behandlung 
des gesamten Lehrstoffes Schwerpunkte zu setzen. 

Auf die Erzielung einer einwandfreien Form 
aller Ausarbeitungen ist Wert zu legen. 

Der pa~inierten Form des Kontos ist der Vor-
zug zu geben. Die Beispiele haben sich auf das 
Wesentliche zu beschränken. Dem Beleg als 
Grundlage der Verbumung ist besondere Bedeu-
tung beizumessen. Der Schüler ist möglichst früh 
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m~t dem System des Kontenrahmens vertraiut zu 
machen. 

Die Bilanzierungstechnik ist überwiegend in 
Form von praxisgered:iten Buchungsanweisungen 
zu üben. Die Enmllung von Abschlußtabe1len ist 
wegen der zeitaufwendigen Formarbeiten auf das 
notwendige Ausmaß einrzuschränken. 

Die g.esetzlich.en Vorsdiriften über &ie Führung 
von Büchern und Aufzeichnung·en sowie die ein-
schlägigen Bestiimmungen des Steuerrechtes sind 
schon vom 1. Jahrgang an unter Berücksidttigung 
des Ausbildungsstan1des z.u beachten. Im IV. und 
V. Jahrgang ist <las Steuerrecht ziu systematisieren 
und auf die Auswirkungen möglicher Hand-
lungsalternativen auf die Besteuerung hinzu-
weisen. 

Die Kostenrechnung ist wegen ihrer zuneh-
menden Bedeutung als Entscheidw..gsi.Mtrument 
eingehend zu behandeln. 

Die Erstellung einfacher Finaruz- und Kosten-
pläne hat in Andehnung an den Unterrid1t in 
der Betriebswirtsch~ftslehre zu erfolgen. 

Exkursionen, die sorgfältig vorbereitet und 
ausgewertet werden müssen, sind a1s Ergänzung 
des Unterrichtes empfehlenswert. 

Die Aktivierung der Sdwler ist insbesondere 
durch praxisbezogenen Unterricht unter Ver-
wendung von Kursblättern, Tarif- und Gebüh-
renordnungen sowie sonstigem Ansd1auungsma-
terial in Einzel- und Gruppenarbeit zu fördern. 

Fachliteratur, Fachzeitschriften, Gesetzestexte, 
aktuelle Zeitungsmeldungen u. a. sind zu ver-
weniden. 

DoppelstUll!den können vorgesehen werden. 

Schularbeiten: je vier im I. bis IV. Jahrgang, 
zwei zweistündige im V. Jahrgang. 

14. Wirtschaftliches Rechnen 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage A/1). 

15. Datenverarbeitung 

Lehrstoff: 
IV. Jahrgang (4 Wochenistunden): 
Eindiührung: 

Der Angestellte im Betrieb: 
Körperhaltung; Kleidung; Hygiene; Berufs-

krankheiten. 

Arbeitsplatz: 
Arbeitsraum; T.isch; Sitzplatz; Beleuchtung; 

Ausgestaltung. 
Maschinen im Betrieb: 

Schreibmaschinen; Fern.sch.rei:ber; Textverarbei-
tungsmasdiQnen; Diktiergeräte; Redienmaschinen; 
Vervlelfäki~ungsmasch.inen; Postbealibeitungs-
masdlinen; Mikroverfilmung; Fernsprecher und 
Zusatzgeräte; Sprech- und Suchand.aigen; Klein-
geräte. 

Rationelle Anwendung der Maschinen; Behe-
bung kleiner Störungen. 
Arbeiten im Betrlieb: 

!Büroarbeit: 
Anfertig;ung unterschriiftsr.eifer Geschäftsstücke; 

Ablage; VerS'and; Korrekturen awf Maschin-
schreibblättern und versdiiedenen Matrizen-
arten; Anwendung des Diktiergerätes. 

Büroorgan~sation: 

Aru1age von Karteien, Tabellen usw.; Loch-
karten; Ko1lationieren; Vervie1fältigungsarbeiten. 
Zusammenfassende Übungen: 

Geschäfts.briefe nach Stidiwortanga.ben sowie 
Ausführung der in <ler Betriebswirtschaftslehre 
erarbeiteten Schriftstücke; Dokumentenabschrif-
ten; Stellenbewerbung; Lebensloauf. 

Lagerbuchhaltiun·g mit fiktiven Aniga<ben. 

V. Jahrgang (4 Wochen~wnden): 
Rationalisierung im Schriftverkehr: 

ErsteUen und Katalogisieren von Textbau-
steinen; Textbearbeitung und Textverarbeitung 
am Schreibautomaten; Datenerfassung1Sgeräte. 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie 
lage A/1). 

(An- RationaJ.isierung im Rechnungswesen: 

16. Lehrbetrieb 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Vermeidung von Anpassungsschiwierigkeiten 
körperlich Behinderter beim Eintritt in das 
Berufsleben durch ·intensive Arbeit an aUen in 
kaufmännischen Betrieben verweD!deten Maschi-
nen und Geräten. 

Umsetzung des in <len Unterrichtsgegenständen 
Betriebswir·tsch.a.ftslehre, Rechnunogswesen, Wirt-
schaftliches R..echnen sowie Sten-0typie und Text-
verarbeitung erworbenen Wissens in die prak-
tische Durchführung, vorwiegend anhand von 
zusammen.hängenden Aufgaben. 

At'beiten an Rechenmaschinen. 

Masch·ine111buchhaikung: 
Or.ganisaitorische Maßnahmen für den wirt-

schaftlichen Einsatz von Budiungsa.utomaten; 
Durchführung fingierter Aufg:l!ben (Eingangs-
und Ausgangsrechnungen, Zahlungen, Verbu-
di'Ung in den Personen- und Hauptbuchkonten 
unter Berücksichtigun1g der Umsatzisteuer). 

Durchschreibebuchhaltung. 
Arbeiten an einer Datenverarbeitungsanlage. 

Praktische Aribeiten: 
Auf·tra~gebarung (Werkstättenaufträge); Kal-

kulation; Lohnverrechnung; Verkauf VOill Pro-
dukten. 
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Büromaterialverwaltung; Werkstättenmaterial-
verwaltung. 

Lagerhaltung. 
Materialaus.giabe. 
Herstellung von Vervielfältigungen. 
Korrespon.denx mit Firmen und Behörden; 

Massenpost. 
F.ingiertes Importgeschäft mit zum Teil eng-

lischer Korrespondenz unter Varwendung von 
OriginalformuLaren. 

Didaktische Grundsätze: 

Hände behindert sind, die allgemeine Forderung 
nach Erreidlung von 180 Anschlägen (60 bis 
70 Silben) je Minute gestellt w~rd. 
Im Teilbereid1 Kurzschrift: 

Fähigkeit, ein Diktat nad1 der Deutsdlen Ein-
heitskurzschrift (W.iener Urkunde) aufzunehmen 
(Nichtbehinderte 120 bis 130 Silben pro Minute), 
sicher zu lesen und Niederschriften wortgetreu, 
formgerecht und frei von Fehlern zu übertragen. 
Wendigkeit im Erfassen des gesprodienen Wor-
tes und Genauigkeit in der Verarbeitung und 
Wiedergahe von Gesprod:ienem. 

Im Hinblick a.ul die erhöhten Schwierigkeiten Im Teilbereid1 Stenotypie und Phonotypie: 
Körperbehinderter beim Erwerb von Fertigkei- Fähi,gkeit, TeXJte mit höd1Stmöglicher Sdinellig-
ten und beim Umsetzen theoretischen Wissens keit (Nirutbehinderte bis 120 Silben pro Minute) 
in verwertbare Lei~turigen ist es notwendig, die kurzschriftlich aufzunehmen und wortgetreu, 
Tätigkeit an den Büromaschinen zu intensivieren formgerecht und fehlerfrei maschinsdirlftlidi zu 
und den sidi ändernden Erfordernissen stets an- übertragen; Kenntnis der ·Bedienung von Diktier-
zupassen. Bei der Durru.führung der Aufgaben I geräten und ihrer rationellen Arbeitsweise; Fer-
ist a-uf größte Genauigkeit und Einhaltung einer tigkeit, Phonogramme f1ießend, wortgetreu und 
in der Praxis el.'forderlichen Geschwinid.igkeit zu formgerecht maschinschriftlich zu übertragen; 
achten. Die Arbeiten sind von den Sdiülern Fähigkeit zum selbständigen Gestalten von 
selbständig durchzuführen, wobei auf ihre Ver- Schrifts.tü~en sowohl nach Stenogramm als auch 
antwordichkeit und auif eine korrekte Arbeits- nach Diktiergerät. 
haltun.g hinxuweisen ist. Daneben is.t a:uch die Im Teilbereid1 Textverarbeitung: 
Teamarbeit besonders ZAt pflegen. Fähißkeit zur selbständigen Gestaltung von 

Besonders wid:icig ist die Herstellung von Sd1riftstücken aufgrll11d der in der Betriebs-
Querveribindun.gen zu den Un>terrid1tsgege11- wirtschaftslchre bzw. ~m Redmungswesen erar-
ständen Betr.iebswirtschaftslehre, Rcclmungs- beiteten Stidiworte bzw. Grundsätze unter An-
wesen, Wirtschaftliiches Rechnen sowie Stenotypie wendung der in den einzelnen Teilbereidlen 
und Textverarbeitung. (Maschinschreiben, Kurzschrift, Stenotypie und 

17. Staatsbürgerkunde und Rechtslehre 
Wie im Lehrplan der Harudelsakademie (An-

hße A/1). 

18. Volkswirtsd1aftslehre und Soziologie 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage A/1). 

19. Stenotypie und Textverarbeitung 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Fähigkeit zur sprachlidl und formal richtigen 
sowie fehlerfreien Herstellung von Schriftstücken 
der wirtsd:iaft!id:ien Praxis, der Behörden und 
des persönlichen Bereidles unter praxisgemäßer 
Anwendung der Kurzsd:irift, des Maschinschrei-
bcns und der einsd:ilägigen Organisationsmittel 
unter Rücksichtnahme auf die körperlid1e Be-
hinderung des Sd:iülers. 
Im Teilbereich Maschinsd:ireiben: 

Sid:iere Beherrschung des Zehn-Finger-Tast-
schreibens sowie der Einrid:itungen der Schreib-
masd:iine zur rationellen Anfertigung von 
Schriftstücken; Gewandtheit im fehlerfreien und 
sauberen Absd1reiben und Schreiben nad:i Diktat 
bis zur höd:isterreichbaren Geschwindigkeit 
wobei für Schüler, .die nicht im Gebraud:i ihrer 

Phonotypie sowie Textverarbeitung) vermittelten 
Kenntnisse und Fertigkeiten. 

Lehrstoff: 

1. Jahrgang (6 Wod:ienstunden): 

Methodisdie Erarbeitung des Tastenfeldes, 
soweit dies die Behinderung zuläßt, im Zehn-
Finger-Tastschreiben einschließlid:i Ziffern und 
Zeiruen ·nach den Riichtlinien für Masdiinsd:irei-
ben. Für Handbehinderte Erarbeitung eines der 
Behinderung a:däquaten Fmgersatzes. 

Ständige Pflege der Absd:irift und Sd:ireiben 
nach Diktat bis zu einer Gesd:iwin<ligkeit von 
mindestens 140 Anschlägen pro Minute; rid:itige 
Anwendung der Hervorhebungsarten; Tabula-
torübu.ngen. 

Wesen und Art der Formatnormung und der 
formalen Gliederung; äußere Form der kauf-
männischen Schriftstücke; Erarbeitung von ge-
normten und ungenormten Gesdiäftsbriefen; 
Ausführung der in der Betriebswirtschaftslehre 
erarbeiteten Sd:iriftstücke aufgrund von Kon-
zepten und ungegliederten Vorlagen; Ausfüllen 
von Formularen. 

Korrektes kurzschriftlid:ies Sd:ireiben nach der 
Wiener Urkunde, aufbauend auf der Verkehrs-
schrift mit Einbeziehung wesentlid:ier Elemente 
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der Eilsdirift; Fähigkeit, 80 bis 100 Silben pro 
Minute aufzunehmen; sicheres Lesen eigener 
Niederschriften und kurzsdiriftlidier Vorlagen 
sowie deren Übertragung in die Schreibmaschine. 

Aufbau und Funktion der Schreibmaschine; 
Farbbandwechsel, Typen- und Maschinenreini-
gung usw. 

II. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Steigerung der Sicherheit und Geläufigkeit im 

Schreiben, erweiterte Anwendung von Zeichen 
und Ziffern sowie der Hervorhebungsarten. 
Pflege <ler Absdirift und Ansage bei Fehler-
herabsetzung und Steigerung der Schreibge-
schwindigkeit durch gez.ieltes Training bis zu 
zirka 160 Anschlägen in der Minute. 

Einführung in das Schreiben nach Tonträgern 
nadi den Richtlinien für Phonotypie; Gestaltung 
von Schriftstücken nadi Stenogrammen und 
Phonogrammen (Privat- und Geschäftsbriefe) mit 
steigendem Sdiwierigkeitsgrad hinsichtlich Um-
fang, Form und Geschwindigkeit in öNORM-
Formaten; Formulare, Verträge, Einladungen, 
Bewerbungsschreiben usw., weitere Verwendungs-
möglichkeiten des Tabulators (Preislisten und 
sonstige Aufstellungen, Raster u. ä.). 

Ausfertigung von in der Betr.iebswi:rtsdiafts-
lehre und gegebenenfalls auch im Rechnungs-
wesen kon?..ipierten Schriftstücken nach unge-
gliederten Vorlagen, Stenogrammen und Phono-
grammen. 

Pfl~ge der Eilschr.ift unter besonderer Be-
rücksichtigung der w.irtsdiaftlichen Praxis; Stei-
gerung der Schreibfertigkeit auf zirka 100 Silben 
pro Minute; sicheres Lesen und übertragen von 
eigenen und fremden Niederschriften. 

Kurzschriftlidie Aufnahme von Diktaten und 
ihre maschinschriftliche Übertragung in steigen-
der Geschwind~keit. 

III. Jahrgang (2 Wochenstunden): 
Steigerung der Fertigkeit in der Anwendung 

der Stenotypie und Phonotypie, praxisgerechte 
Diktat- und Übertragungstechnik; Leistungsstei-
gerung bis zu etwa 180 Anschlägen .in der Minute 
mit weitgehender Fehlerherabsetzung; Sicherheit 
im Gestalten von Schriftstücken in öNORM-
Formaten (unter Anwendung der Stenotypie 
und Phonotypie) a.us dem privaten, behördlichen 
und wirtschaftlichen Bereich, ,innerbetrieb'licher 
Schriftverkehr, Programme, Prospekte, Werbe-
briefe, Schriftverkehr mit Körpersdiaften öffent-
lichen Rechtes u. a.; Verträge; aufwendige Tabu-
latorübun,gen (wie z. B. Bilanz, Anlagenkartei, 
Lohnliste u. a.); Unterweisung in der Protokoll-
führung; Erhöhung der Fertigkeit im rationellen 
Diktieren. 

rung durch besonders günstige redeschriiftlid1e 
Kürzungen der wirtschaftlichen Praxis; Erhöhung 
der Schreibfertigkeit auf 120 Silben in der 
Minute; wortgetreue, formgerechte und sprach-
lich einwandfreie Übertragung in die Maschin-
schrif.t. 

Didaktische Grundsätze: 

Das Gesamtlehrziel kann nur stufenweise und 
unter Bedachtnahme auf die Fortschritte in den 
einzelnen Teilbereichen (Maschinschreiben, Kurz-
schrift, Stenotypie und Phonotypie, Texitverar-
beitung) V'erwirklicht werden. Die selbständiige 
Gestaltung von Schriftstücken nach Grundsäitzen, 
die im betriebswirtschaftlichen Unterricht erar-
beitet wurden, erfordert eine enge Zusammen-
arbeit mit den Lehrern der Be~iebswirtschafts­
lehre und des Rechnungswesens. 

Im 1. Semester wird der Schwerpunkt der 
Ausbildung auf dem Teilbereich Maschinsdirei-
ben liegen. Dadurch soll sichergestellt werden, 
daß zu Beginn des 2. Semesters des I. Jahr-
ganges mit der selbständigen Anfertigung ein-
facher unterschriftsreifer Schriftstücke in en,ger 
Zusammenarbeit mit der Betriebswirtschaftslehre 
begonnen werden kainn. 

Zu Beginn der Ausbildung im Maschinsdi:rei-
ben sind die Schüler unbedingt zum Blindschrei-
ben anzuhalten. Besonderes Augenmerk iist auf 
selbständiges Arbeiten und auf die korrekte Aus-
führung aller Schriftstücke zu legen. Neben der 
Wortübertra.gung von Stenogrammen und Pho-
nogrammen sind die Schüler im Besprechen von 
Tonträgern nach den Richtlinien für Phonotypie 
zu schulen. Durch die intensive Pflege der Quer-
verbindungen ist der Lehrstoff anderer Unter-
richts,gegenstände zu vertiefen. Umgekehrt ist 
durch Fühlungnahme mit den K'lassenlehrern 
anzustreben, daß die kurzschriftlichen und 
maschinschriftlichen Fertigkeiten auch in den 
anderen Untet'r.ichtsgegenständen genutzt wer-
<len. 

Die Leistungsintensität der einzelnen Sdiüler 
ist durch Bildung von leismngsmäßig gleichwer-
tigen Gruppen und Führung von Leistungs-
statistiken zu fördern. 

Zur Rationalisierung des Unterrichts und zur 
Vermittlung von Einsichten in Funktionsab-
läufe technischer und organisatorischer Art sind 
audiovisuelle Unterrichtsmittel einzusetzen. 

Auf die körperliche Behinderung der Schüle.r 
ist Bedadit zu nehmen. 
Schularbeiten: je zwei im I. bis III. Jahrgang. 

20. Leibesübungen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Steigerung der Fertigkeit in der Anwendung Die Leibesübungen sollen orientiert an der 

der Eilschrift; Festigung der Eilschrift; Erweite- individuellen Entwicklung, der motorisdien Lern-
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fähigkeit und dem motorischen Leistungsniveau 
der Schüler und unter Berücksichtigung der kör-
perlichen Behinderung der Schüler sowie der 
jewei'ligen pädagoYschen Situation zur perso-
nalen und sozialen Entfaltung der Schüler bei-
tragen. 

Durch die Leibesübungen soll die Bewegungs-
freude, das Spielverlangen, das Formempfinden 
und der Gestaltungswille des einulnen gefördert 
sowie die Fähigkeit und Bereitschaft zu sinnvoller 
Zusammenarbeit in der Gruppe angeregt werden. 

Die Leibesübungen sollen durch Gewöhnung 
und durch V ermitteln von Einsichten in den 
Wert einer gesunden Lebensführung einen Bei-
trag zur Gesundheitserziehung und zu sinn-
voller Freizeitgestaltung leisten. 

Lehrstoff: 

I. bis V. Jahrgang (je 2 Wochenstunden): 
Kräftigungs-, Schmeidigungs- und Lösungsübun-
gen: 

Übungen zur Vorbeugung von Haltungs- und 
Fußschäden, von behinderungsbedingten Schädi-
gungen sowie zur Leistungsverbesserung bei den 
Grundübungen; Übungsgruppen zur täglichen 
Durcharbeitung des Körpers. 
Haltungs- und bewegungsformende Übungen: 

Anbahnen einer bewußten Arbeit an Haltung 
und Bewegung auf Grund gut angewandter 
Bewegungsaufgaben unter Berücksichtigung der 
Behinderung; Erziehung zu guten Haltungs- und 
Atmun,gsgewohnheiten beim üben und im Hin-
blick. auf die Erfordernisse im Alltag, ·in der 
Schule und bei der Arbeit. 

Leistungsübungen (einschließlich Kunststücke): 
Unter Berücksichtigung der Behinderung 

Grundübungen ·in möglichst verschiedenen For-
men (auch in einfachen Sportformen) zur Ver-
tiefung und Erweiterung der Bewegungserfah-
rung im Laufen, Springen, Steigen, Klettern, 
Hangeln, Schaukeln, Schwingen, Schwebegehen, 
Werfen, Stoßen, Fangen, Ziehen und Schieben. 

Schülerinnen: 
Wettläufe his 75 m, Kugelstoß bis 4 kg. 
Schüler: 
Wettläufe bis 100 m, Dauerläufe bis 1 000 m 

(ohne besondere Schnelligkeitsanforderung), 
Kugelstoß bis 6 kg; einfache Griffe und Schwünge 
des Ringens und aus dem Judo, kurze Ring-
kämpfe. 

Schwimmen: 
Besondere Pflege wegen des hohen gesund-

heitlichen Wertes für Behinderte; Nichtschwim-
merlehrgang; für Schwimmer Verbesserung der 
Form; Erlernung zusätzlicher Schwimmarten; 
Schwimmen mit e1ruger Ausdauer (ohne 
Schnelligkeitsanforderungen); . Wettschwimmen 

bis 50 m; einfache Form des Wasserspringens, 
angemessene Taud1übungen. 

Winterübungen: 
Nach besonderer Überprüfung bezüglich einer 

behinderungsbedingten Gefährdung: Rodeln und 
Lehrgänge für Anfänger und Fortgeschrittene 
im Eis- und Sch.ilaufen. 

Spiele: 
Vorbereitungsspiele mit verschiedenen Spie'l-

gedanken (Zuspiel, Abschießen, Schnappen); 
mittlere Kampfspiele ; Einführung in ein großes 
Kampfspiel (Basket-, Fuß-, Faust-, Volleyball). 

Gesundheitslehre: 
Anleitung zur gesunden Lebensführung, ins-

besondere hinsichtlich Genuß- und Suchtgiften, 
Ernährung, Kleidung, Arbeit, Ruhe und Freizeit; 
Kennenlernen der behinderungsbedingten ge-
sundheitlichen Probleme; Hilfeleistung bei Un-
fällen. 
Didaktische Grundsätze: 

Der Lehrstoff ist nach den Möglichkeiten der 
Übungsstätten auszuwählen, immer muß jedoch 
der Gesamterfolg einer vielseitigen Ausbildung 
gewährleistet sein. Der allgemeine und besondere 
Übungsbedarf des einzelnen Behinderten und 
der Behindertengruppe ist zu berücksichtigen. 
Eine verringerte Schülerzahl und das üben in 
der Klassengemeinschaft ist anzustreben. Die 
Zusammenarbeit mit dem Schul- und Facharzt 
ist erforderlich. Ein Jahresplan ist auszuarbeiten. 
Besonderes Augenmerk ist auf das üben im 
Freien sowie das Anhalten der Schüler zur selb-
ständigen Arbeit (Gruppenturnen, H ilfegeben) 
zu richten. 

B. F r e i g e g e 11 s t ä n d e 
1. Dritte lebende Fremdsprad1e einschließlich 

Fachsprache 
(Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, 

Tschechisch, Serbokroatisch, Slowenisch) 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage A/1). 

2. Latein 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage Nt). 

3. Philosophischer Einführungsunterricht 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage A/1). 

4. Sozial- und Zeitgescliid1te 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage Nt). 
S. Chemische Übungen 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage Nt). 
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6. Biologisch-warenkundliche Übungen Rezepte; kalte Platten; Zubereitung wirmer und 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An- kalter Getränke; Zusammenstellen von Speisen-

lage A/1). folgen; Tagesspeisenpläne - Wochenpl~ne. 

Besonderheiten am Herd mit fest-en Brenn-
7. Betriebswirtschaftliches Seminar stoffen. 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
la,ge A/1). 

8. Englische Stenotypie und Textverarbeitung 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage A/ 1).. 

9. Hauswirtschaft und Lebenskunde 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Fähigkeit zur selbständigen Herstelfong von 

Speisen. Zus~mmensteilen von Speisefolgen ver-
schiedener Kostforrnen für Gesunde, Kranke un.d 
insbeson.dere Behinderte. Schulung in allen zur 
Pflege und fostian<lhailtung der Küche notwendi-
gen Arbeiten. Kenntniis der wichcigsten Nah-
rulllg>S- und Genußmittel sow.ie ihres Nähr- und 
Nutzwertes. Bedeutung der richtigien Ernährung 
für di e Erhaltung der Gesundheit. Verständnis 
für die volkswirtschaftliche Rotle der Konsu-
menten. 

Föroerung der Persönlid1keitsbildung durch 
Anleitung zu Selbsterkenntnis und Selbsterzie-
hung sowie Erk!ennen und Verstehen der Pro-
bleme, die sich für Behind erte im Alltag (privat 
und beruflich) ergieben. Aufzeigen von Mö~ich­
keiten zur Bewä'1tig·ung dieser Probleme. 

Rid1tlinien für eine gesunde Lebensführung 
und Körperpflege (unter besonderer Berücksich-
tigung der körperlichen Behinderung). Vermitt-
lung der Kenntnisse der Gestaltung, Einrichmmg 
und sachgemäßen Wirtschaftsführung eines Be-
hindertenhaushalts. 

Lehrstoff 

Servieren: 
Bestecke und Service; T·ischdecken bei verschie-

deoon Mahlzeiten und Gelegenheiten; Servieren 
von Speisen und Getränken. 

Leben.skuooe: 
Einstellun-g zur Gemeinschaft; d:u Gute Be-

ne!hmen im Alltag; da1s gepflegte Ji.ußere; der 
Mensch in der Zeitsituation; der Behinderte im 
Beruf; Freizeitgestaltung; der Umgr.mg mit Geld; 
Zusammenarbeit am Sinne von gegenseitiger 
Hilfe; Berufswahl - Beruf; Mode tmd Klei-
dung. 

Die Wohnung des Behinderten: ihre zwedt-
mäßiige Einrichtung und Ausgestaltiung. 

Didaktische Grundsätze: 

Dem Prinzip der Lebensnähe kommt beson-
dere Bedeunung zu, wobei Herkunft und Lebens-
weise der SchüLer zu berücksichtigen sinid. Einer 
Unzulänglichkeit der Ernährung ist durch Ver-
trautmachen mit den Erkenntnissen der .moder-
nen Ernährung·swissenschaft entgegenzuw.i:rken. 
Das praktische Kochen soll in enger Verbin<lung 
mit der Lebensmittelkunde stehen (Vorbespre-
chung) und mit einer an das Essen anschließenden 
N achbesprechung, bei der a.uf Schwier~keiten, 
die während der Kochal"beit aufgetreten sind, 
eingegangen werden soll. Auf Sauberkeit von 
Arbeitsplatz, Arbeitsgerät und Kleidung ist 
ebenso zu adtten wie auf gute Zeiteinteilung 
und Pünktlichk!eit. Der gelegentliche Besuch von 
Bäckereien, Molkereien, Lebensmittelind'Ustrie-
betr.ieben und Märkten soll da.s Verständruis für 
volkswirtsd1aiftliche Belange heben. 

1. u n d 2. Lern j a h r (je 4 Wochenstunden): Im Lebenskundeunterr>icht ist am das Milieu, 
aus dem die Schüler kommen, sowie auf die 

Lebensmi ttelkun•de 1 

Nährwert, Einkauf und Preis; überoahme, 
V errechnu.ng- und Auflbewahrung von Lebens-
mitteln; private und amtliche Kontrolle der 
Nahrungsmittel; Leben:smittelgesetz; die' wich-
tig&ten Diät en; Reduktionskost; Genußmittel; 
Getränke. 

Kochen: 
Zubereitiung der gesunden, neuzeitLichen Er-

nährung unter Zuhilfenahme neuzeitlliicher 
Küchenmaschinen urud -geräte; Erarbeitung der 
Grundrezep~e und deren Abwandlung; verschie-
dene Kostformen (für Jugendliche, vegetiarische 
Koot, Rohkost usw.); Ausweitung der erLernten 

Reiife der KLasse besonders zu achten. 
Lehrgespräch, Erzählung oder ein Q.kruelles 

Ereigruis sollen .die Schüler zu intensiver Mitar-
beit anregen. 

Krzcliche Vorträge über Hygiene, beson<lere 
Formen der Pflege bei Körperbehinderung und 
Aufklärung über die B>edeutung einer regelmä-
ßigen Untersuchung sollen in den Unterricht 
eingebaut w.el1den. 

10. Aktuelle Fachgebiete 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lag·e A/1). 
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C. F ö r d e r u n t e r r i c h t 1 gehend von cinem Leistun~s:•bfall betroffen oder 
Bildungs- und Lehraufgabe Lehrstoff didakti- bcdwht s-ind, wobei von der Vorausse~ng a\li-
sche Grundsäne: • ' zugehen. i~t, ~ß„ es sich um geeignete urud lei-

stungsw1Utge Scnuler handelt. 
Ziel des Föriderunterr.ichtes ist die Wiederho-

mng und Einübung des vorauszusetzenden oder 
des im UnterrJcht des betreffenden Pflichtgegen-
stand~s der betreffenden Klasse durchgenom-
menen Lehrstoffes für Schüler, die · vorüber-

Der Förderunterricht darf grundsätzlich nicht 
zur Ausweitung, Ergänzung oder Vertiefung des 
Unterrichtes in dem betreffenden Pflid1tgege.n-
st;iad verwendet wer<len. 

Anlage B/1 

LEHRPLAN DER HANDELSSCHULE 

1. STUNDENT AFEL 
(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände) 

Pflichtgegcnstmd 

1. Religion 
2. Deutsch .................................. . 
3. Englisch einschließlich Fachsprache .......... . 
4. Zeitgeschichte .............................. . 
5. Geographie und Wirtschaftskunde (Wirtschafts-

geographie) ................................ . 
6. Biologie und Warenkunde „ ... „ ...•.•. „ •.. 

7. Betriebswirtschaftslehre ..................... . 
8. Rechnungswesen ..................•......... 
9. Wirtschaftliches Rechnen ........•............ 

10. Datenverarbeitung .......................... . 
11. Staatsbürgerkunde und Rechtslehre ........... . 
12. Volkswirtschaftslehre ................•....... 

2 
3 
3 

3 
3 
3 
4 
3 

13. Stenotypie und Textverarbeitung. . • . . . . . . • . . . . 5 
14. Leibesübungen •... „ .. „ .........••...... „ 2 

Gesamtwochenstundenzahl . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 31 

Wochenstunden 
Klasse 

2 3 

2 
3 
3 
2 

3 
3 
5 
5 

4 
2 

32 

2 
3 
3 

5 
5 

3 
3 
2 
4 
2 

32 

Lehrrec-
pflicb.-
tungs-

Summe gruppe 

6 (III) 
9 (I) 
9 I 
2 III 

6 III 
6 III 

13 I 
14 L 
3 II 
3 I 
3 III 
2 III 

13 IV 
6 (IV) 

95 

5 
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Freigegenstand 

1. Zweite lebende Fremdsprache einschließlich Fach-
sprache .................................... . 

2. Kultur- und Lebenskunde .................. . 
3. Biologisch-warenkundliche Übungen .......... . 
4. Betriebswirtschaftliches Seminar ............. . 
5. Spezielle Betriebswirtschaftslehre ............. . 
6. Stenotypie und Textverarbeitung ............. . 
7. Englische Stenotypie und Textverarbeitung ... . 
8. Hauswirtschaft ............................. . 
9. Leibesübungen ................... ~ ........ . 

10. Aktuelle Fachgebiete ....................... . 

1) in zwei oder drei Klassen 
1) in zwei Klassen 

Förderunterricht 1) 

1. Deutsch 
2. Lebende Fremdsprache einschließlich Fachsprache 
3. Betriebswirtschaftslehre ..................... . 
4. Rechnungswesen ........................... . 
5. Wirtschaftliches Rechnen .................... . 
6. Stenotypie und Textverarbeitung ............. . 

W ochcnstunden 
Klasse 

1 2 3 

3 (-) 2 (4) 
2 
2 
2 
2 
2 

(4) (4) 
2 2 
2 2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 

2 (3) 
2 

2 
2 
2 
2 

(4) 
2 
2 

Lehrver-
pßich-
tungs-

Summe gruppe 

7 1) I 
4 V 
2 m 
4 I 
4 I 
4 IV 
2 m 
8 2) (V) 
6 (IV) 
6 (Ibis VI) 

4 
4 
4 
4 
2 
4 

(I) 
I 
I 
I 
n 
IV 

1) Als Kurs für eine oder mehrere Klassen - jedoch nur für. dieselbe Schulstufe - gemeinsam durch einen 
Teil des Unterrichtsjahres. Der Förderunterricht kann bei Bedarf je Unterrichtsjahr und Klasse höchstens insgesamt 
zweimal für eine Kursdauer von jeweils höchstens acht Wochen eingerichtet werden. Ein Schüler kann je Untcrrichts-
jahJ: in Kurse für höchstens zwei Unterrichtsgegenstände aufgenommen werden. 
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II. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL UND eilen Unterrichtsmittel praxisbezogen zu gestal-
ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUND- ten, wobei der letzte Stand der technisd1en Ent-

SÄTZE wicklung zu berücksichtigen ist. 

A. Allgemeines Bildungsziel 
Besondere Bedeuturug ist in allen hiez,u geeig-

neten Unterrichtsgegenständen der Politischen 
Die Handelssd:iule ruent im Sinne der §§ 52 Bildung, der umfasse11Jden Landesverteidigung, 

und 60 unter Bedachtnahme auf § 2 des Schul- der Ge&urudheitserziehung, der Medienerziehung 
organisationsgesetzes der wirtschaftI.ichen Bi!- und ·der Erziehung zur Aufgeschlossenheit gegen-
dung. Es werden insbesondere Denkmethoden· über Problemen des Umweltschutzes und des 
sowie Arbeits- und Entscheidungshaltungen ver- Verbraucherschutzes beizumessen. 
mittelt, die den Absolventen zur unmittelbaren Einschlägige Schulveranstaltungen dienen zur 
Ausübung eines Berufes in Wirtschaft und Ergänzung des Unterrichts und zur Vermittlung 
öffentlicher Verwaltung befähigen. von Einblicken in größere Zusammenhänge auf 

Ziel ist ein verantwortungsbewußter Mensch, 
der die Folgen sei•nes eigenen Verhaltens und 
des Verhaltens anderer für die Gesellschaft über-
blicken und sich ein selbständiges Urteil b.i1den 
kann und der zur Kommunikation und Koope-
ration sowohl <in fachspezifischen als aucli ~n an-
deren gesellschaftlich relevanten Bereichen fähig 
ist und der die Notwendigkeit der eigenen 
Weiterbildung, insbesondere im fachspezifischen 
Bereich, einsieht. 

B. Allgemeine didaktische Grundsätze 

Durch die Ausrichtung aller, insbesondere der 
wirtschaf tswissensch.afoliichen U n terrJch tsgegen-
stände, auf das Leiofach Betriebswirtschaftslehre 
soll jene gemeinsame fü1dungswirkung aller Un-
terrichtsgegenstände erreicht wetiden, die dem 
Bildungsauftrag der Handelsschule ~m Sinne des 
Sdwlorganisationsgesetzes und des Schulunter-
r.ichtsgesetzes entspnicht. 

In diesem Sinne kommt dem gesamten Lehr-
plan die Bedeutung eines Rahmens zu. Die Ver-
äruderungen des Wirtschaftslebens zw.ingen z,ur 
ständigen Anpassung des Lehrgutes an die Be-
dürfnisse der Praxis. Daher ist die Einbeziehung 
aktuellen Wissensgutes, gegebenenfalls auch 
außerhalb des Lehrpfanes, im Hinblick auf die 
Ergänzung des Lehrstoffies notwendig, wobei die 
sorgfältige Auswiah.l des Lehrgutes der p~dago­
gischen Verantwortung des Lehrers überlassen 
bleibt. 

Die Arbeit in allen Unterrichtsgegenständen 
ist auf dias Gesamtziel der Handelsschule auszu-
r.ichten; dazu ist die enge Zusammenarbeit aller 
Lehrer erforderlich. Pädago~sche Beratun~en, 
Stoffverteilungspläne und sonsti.ge geeignete 
Maßnahmen haben die Ausnützung aller sich 
bietenden Querverbindungen zwischen den 
Unterrichtsgegenständen sicherzustellen, zumal 
nur in einzelnen Teilgebieten eine gezielte Be-
handlung in zwei oder mehreren Unterrichtsge-
genständen vorgesehen ist. 

Der gesamte Unterricht ist unter Ausnützung 
der Querverbindungen unter Heranziehung von 
geeignetem Anschauungsmaterial und unter 
wohlabgestimmter Einbeziehung der audiovisu-

kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und 
sozi.alen Gebietien. 

Der gründlichen Erarbeitung in der notwen-
digen Beschränkung ist der Vorziug gegenüber 
einer oberfläd11lichen Vielheit zu geben. Aus 
dieser Grun:dhaltung heraus ist das exempla-
rische Lehren und Lernen, insbesondere in den 
wirtschaftlichen. und sozialwissenschaftlichen 
Fächern, beson:ders 2'.U pflegen. Der Lehrer wird 
daher die Methode seines Unterrichts so zu 
wählen haben, daß der Schüler lernt, das 
Wesentliche zu erkennen unid Neues mit Inter-
esse aufzunehmen. Bei der Darbietung des Lehr-
stoffes wird aJUf die vortragende Methode nie-
mals ganz verzichtet werden können, jedod1 
müssen auch andere Methoden verwendet wer-
den, wie etw:a die .setbständige Er:arbeitiung durch 
Schüler, kMze Referate, Sammlung und Ver-
gleich von Berichten der Massenmedien, 
Lösungsversuche von Problemen nach gruppen-
dynamischen Gesichtspunkten, sinnvoller Ein-
satz vorhandener audioviisueller Mittel. Oft 
wirkt ein Methodenwechsel motivations- und 
leistungsfördemd. 

Durch die 1d1dakti·sdien Gr.undsätze, die den 
einzelnen Unterrichtsgegenständen beigefügt 
sind, roll die pädagogische Iruiciiative des Lehrers 
nicht eingeengt werden. Wahl und Anwendung 
der Methoden 1des Unterrichts sind dem Lehrer 
als schöpferische, von Verantwortung getragene 
Leistung grundsätzlich freigestellt. 

Die Erziehung des Schülers zur Selbständig-
keit in der Al"beit, aus der die Freude an der 
eigenen Leistung erwächst, wil"d den Kern der 
pädagogischen Arheit in jedem Unter.richtsge-
genstand bilden. Dieses Ziel kann erreicht wer-
den, wenn der Schüler zu eigenständiger Behand-
lung von Problemen geführt wJnd, die von 
ihm Initiativen zur selbständigen Informati-
onsbeschaffung verlangen. Dadurch soll außer-
dem im Schüler die Erkenntnis für die Notwen-
digkeit der eigenen Weiterhildung geweckt und 
die Mög1ich.keit llllefi1r aufgezeigt werden. 

Im Sinne einer Vorbereitung für den unmit-
telbaren Eintritt in das Bel"ufts1eben ist die Grup-
penarbeit, die in der Priaxis immer w~eder zur 
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Problemaufbereivung und -bewälcigung ange-1 arbeiten. Um den Schüler bei der Bewältigung 
wandt wird, in den Unterrid1t der Handelsschule dieser ~ufgaben zu förde~.n, ~ietet de~ Reli~ions­
einz.ubauen. Die Gruppenu·beit ist darüber unterrJcht umfassende Or~ent1erungsh1lfen m der 
h' naus ein geei<>-netes Mittel zur Förderun" der d1rist!ichen Soziallehre unter besonderer Berück-
B~reitschaft und Fähiukeit zur Kommunik

0

ation sichtigung des wirtschaftilidien Bereiches, der 
und zur Kooper.aoion." Persönlichkeitsbildung Ullld der Menschenführung 

B · d Bild d !\. ib 'ts 'st darauf sowiie den Voraussetzungen für das Apostolat 
eich.er dußng 'eher • ~ ei gmpl~ch.n 1bef"l' te in Wirtsd1aft, öffentlichem Dienst und Dienst-

zu a ten a m t immer g ei a ug . b b · .. r Eh .. · ' · f ß le1stungsgewer e an. Der Vor ere1tung aw e Sdrnler 1n emer Gruppe zusammenge a t wer- d F .1. k b . d 'D d 
d D. Sch"L 11 l ·hr A t un am1 1e ommt eson ere ve eutung zu. en. 1e u er so en ernen, 1 e rgumen e . „ . . 
zu formUJ!ieren, den Konsens zu suchen und sich J?ie. selbsttatrge For.mung emer auf der 
geg-ebenenfalls i:n der Grnppe samlich durchzu- dmsclichen Offenba:ung aufbau:nden Weltan-
setzen. Die akcive und passive Mitairbeit in der schauu~g soll stets m enger ~ez1eh~ng zu den 
G . · t . Lel er s'-'rgfäl' ti.u zu beobachten. Ergebmssen der Natur- und Ge.i.stesw1ssensruaften ruppe is vom 11' "' ..., • d k" ' . Leb . . .J Ab l . . . . . d f cl !' wie er unrt1.gen ens&1tuat1on ues so ven-

Das B~u.ngsgut d1ent ?1cht. nur . er a · 1. l- ten angestrebt werden. Dazu ist ein entsprechen-
chen Ausbil:dung, sondern 1111 Si:ine e!fler Erzte- des Maß an Wissen über die Voraussetzungen und 
hungsfunkt1.on der Schule auch m hohei:n Maße 1 den Inhalt der katholischen Heilswahrheiten zu 
?er. Persön~chkeitsf°:1'mm_ig. J:?er Unterndit hat 1 vermitteln, wobei auf den sachgemäßen Umgang 
m Jedem W1ssensgeb1e_t d1e Wm~d1aft a:ls kultu- mit der Heiligen Sd1rift und die Analyse der 
relle und gesellsd1aJt!1che. Funktwn a~fzufassen durch das II. Vatikanische Konz.il ausgelösten 
u_'.1d. den. W ~rt der Arbeit als wesentliches p~- Entwicklung besonderer Wert zu legen ist. 
sonlid1ke1tsb1ldendes Element _zu beton:n· D~e Kirchengeschichtlidie Fragen sind den Sachpro-
Verantwortung des Menschen m der Wirtscha,t blemen zuzuordnen um so den Sruüler auf 
gegenüber der Gemeinschaft ist bewußtzuma- die Geschichtlichkeit, und Lebendigkeit von Kir-
chen. ehe und Theologie hinzuweisen. 

Darüber hinaus hat der Religionsunterrid1t 
III. LEHRPLÄNE FÜR DEN RELIGIONS- an Han.delsschulen zur toleranten Achtung der 

UNTERRICHT Überzeugung des Andersdenkenden und zum 
(Bekanntmachung .gemäß § 2 Abs. 2 des Reli-

gionsun tcrr.i eh tsg esetzes) 

1. a) Katholischer Religionsunterricht 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
a) Allgemein: 

Der katholische Religionsunterr.icht an Han-
delssdllllen sieht sich im Rahmen des a'llgemeinen 
Bildungszieles der Sdrnle folgenden Aufgaben 
gegenüber: 

Dem Schüler soll, seinem Alter entsprechend, 
die Fragesituation seiner menschlichen Existenz 
bewußtgemac.1.t und als Frage nadi Gott ge-
deutet wericlen. Es soll ihm Gelegenheit ge-
geben wer·den, sich mit den verschiedenen 
Religionen und Weltanschauungen kritisch aus-
einanderzusetzen und die aktuellen geistigen 
Strömungen unter der Jugend eingehend zu 
analysieren. Die christliche Botschaft soll dem 
Sd1üler als verheißungsvolles Angebot für die 
Gestaltung des eigenen Lebens verkündet werden, 
wobei die Notwendigkeit der freien Glaubens-
entscheidung deutlich herauszustellen ist. Das 
Bild des mündigen Christen soll in sachlicher 
Auseinandersetzung mit anderen Menschen-
bildern an Hand der Heiligen Schrift sowie Bei-
spielen aus der Kirchengesa.1.ichte und der Gegen-
wart als erstrebenswert vor Augen gestellt wer-
den; dabei ist besonders auf die Meisterung der 
Lebensprobleme des jungen Menschen w.ie auf 
die künftige Bewährung in der Berufswelt hinzu-

tiitigen Engagement in Kirch.e und Gesellsd1aft 
aufzufordem; der gemeinschaftsbildende und 
dynamische Charakter des Chr~stentums ist dabei 
zu betonen. 

Die Liturgie soll als Vollzug christlichen Lebens 
nicht nur im Unterricht lebensnah erörtert, son-
dern auch im Rahmen der religiösen Übungen 
als Feier der gläubigen Gemeinde an der Sruule 
würdig und jugendgemäß gefeiert werden. Ein-
kehrtage oder religiöse Bildungstage sollen der 
Heranführung und der Festiigung der Glaubens-
entscheidung dienlich sein oder auf den öster-
lichen Sakramentenempfang vorbereiten. 

b) Nach Klassen: 

1. K 1 a s s e: 

Jahresthema: 
Sinn und Ziel unseres Lebens .ist der Gott Jesu 
Christi. 

Der Schüler soll seine alters- und berufs-
bedingten Lebensfragen a.ls Frage nad1 C',-ott 
verstehen lernen und dadurch befähigt werden, 
den Schritt von der Religiosität des Kindes zur 
·selbstverantworteten Gläubigkeit des Jugend-
lichen zu vollziehen. Er soll die Beantwortung der 
Gottesfragen aus dem Raum der Geschich.te, der 
Rel.igionen und der Offenbarun,g in Christus 
erkennen und kritisd1 prüfen, danach zu diesem 
als seinem persönlich.en Herrn eine gläubige 
Beziehlllilg finden und im Leben der Kirch.e 
seine heilbringende Gegenwart erfahren. 
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2. K 1 a s s e: 

Jahresthema: 
Entwurf des Lebens auf die Zukunft hin kraft 
der Auferstehung und der Wiederkunft Christi. 

Bewußte christliche Lebensgestaltung. Verantwortung als Antwort des von Gott ge-
Der Sd1üler soll die von Gott eröffnete Mög- forderten MelliSdi·en; Gebet; Schuld und Ver-

Iichkeit <les erlösten Daseins bejahen lernen und gebung.; Bußsakrament! ?emeinsdiiaft im Gbu-
in der Gemeinschaft der Menschen zu verwirk- ben; Kirche und Eudiarnrt1e. 
liehen trachten. Die liturgische Bildung soll ihm 2 K l (2 W d 1id ) 
aus den versdiiedenen Lebensvollzügen heraus 1 · a s 5 e 0 1enstui en : 
einen Zugang zu den einzelnen Sakramenten Das diristliche Mensd1enbi1d: der von Go1)t ge-
eröffncn. sdiaffene, der begruadete und der sündige Mensch; 

3. Klasse: 

Jahresthema: 

die Erlösungsbedürftigkeit. Maria als Urbild des 
erlösten Menschen. Die allgemeinen Grundlagen 
des sittlidien Handelns: Gewisse~ Willensfrei-
heit, sittliche Normen. 

Der Christ in der Gemeinschaft. 
Unser Glaube an Gott und unsere Liebe zu 

. Der Sd1ii'ler s~ll ~en Rel~gion~~mte.rridi~. ~ls Gott: das Leben des Christen in der Kirdie und 
eme wertvolle Onenti1erungshilfc fur seme Tati,g- aus d K ft G tt D' K' eh ls U k . . er ra o es. ie ir e a rsa ra-
ke1t m Beruf und Gesellsc.'i.aft erfahren; er soll "h s lb · 1 l"ch · d · b f"h' d d" . 1 G b h . . 

1 

ment, 1 re e stverw.1rK '! ung m en emzelnen 
e a igt wer. en, ie soz1a en . e.ge en e1ten m Sakramenten. . 

Staat und Wu:tschaft nach dinstl1dier Wertord- • . 
nung zu beurteilen und apostolisch tätig zu wer-! _Die Grundlegu~g des G'.aubens in der Tau~e, 
den. Das Verantwortungsbewußtsein <les Schi.i- seme Bezeug~ng 111 de: Liebe zu Go:t und 111 

lers für die Aufgaben in Ehe und Familie soll der yerherrhdiun~ .sc1~es ~amens im Gebet 
geweckt werden. Die Zusammenschau der katho- u:id m der Eudia1:1st1efeier; die Sakramente. der 
lischen Heil'Swahrheiten am Ende des Studiums F1rm~ng und Weihe als Sendung zum Dienst 
soll den Absolventen zu einem reifen Verständnis der Kirdie. 
der dir.istlidien Heilsbotsdiaft führen und ihn Das Sellbstventändnis der Kirdie in den vcr-
zu einem bewußten Leben aus dem Glauben 111 sdi.iedenen Pel'io·den der Kirchgesdi.idite und 
der Gemeinsdiaft der Kir;;he ermuntern. ruach dem II. Vatikanisdien Koruz·il; ihre hierar-

chisdie Gliedernng Ullld das charismatische Leben 
Lehrstoff: aus dem Hei1igen .Geist. Getrennte Chriistenheit 

1 K 1 (2 W eh d ) und ökumenische Bewegung. Die Zeitlichkeit und 
. a s s e o enstun en : d' y 11 nd d K" eh 

1 

1e 01 e ung er ir e. 
J?ie ~~igen. und .. körperlidien Probleme .<ler Die Nädistenliebe; die grund>ätzlidie Bezogen-

Re1feze1t: ·ihr Smn fU: das ganze Leben und ihre 1 heit des Mensdien auf den Mitmenschen und 
Deu~ng auf ~ott hm; I~find~ng un? Gew:is-1 die Gemeinsdiaft; das Leben als Erfüllung eines 
sensbildung. Die G:schleditlidike17 und ihre Hin- göttlidien Auftra~; dei· Schutz des Lebens; die 
ordnung auf Gememsdiaft und Liebe; das Gene- Lebensbereiche in denen sidi d1ie Nädistenliebe 
ra:ionsproblem und seine Bewä!t.igun~ in Frei- zu verwirklichen hat; das Sakrament der Ehe; 
he1t und Ehrfurdit; der Beruf m semer Aus- Beruf Arbeit und Eigentum· Wahr.haJtigkeit 
wirkung für die Persönlidikeitsbildung. Treu: und Geheimruis. Der Menscli in seine; 

Die Fragen der Mensdien nadi Gott; Ver- Selbstfindung urnd Entfaltung: die Kar<lin-al-
suche der Beantwortung im Laufe der Mensch- tugenden; Autorität und Freiheit. 
heitsgeschidite und in der Gegenwart; Stellung- Unsere Hoffnung auf die Vollendung des 
nahme zu den nichtchvistlidien Religionen. diristI.idien Lebens: die Gefährd'UJlg des christ-

Die Beantwortung der Gottesfrage aus der lidien DaseilllS durch die Sünde; die Au:fforderunß 
Bibel: der Gottesglaube Israels; das Zeugnis zur Umkehr, <las Sakrament der Buße; die An-
Jesu: Gott als Vater und die Nähe der Gottes- nahme des eigenen Sdiick1ials; das Opfer; die 
herrsd1aft. Die Offenbarung. Jesus als Antwort Heilsbedeutung von Leid und Tod; <las Sakra-
Gottes auf die Frage der Menschen: die über- ment der Krankensalbung; der Tod als Voll-
windung von Leid und Schuld durdi den Erlö- endung und Läuterung des Lebell!S, die Mög-
sertod J esu. Die Quellen von Jesus Christus, die lichkeit des endgültigen Heilsverlustes, die ewige 
'Christusbotschaft der Urkirche. Die literarii- Vollendurug bei Gott. D.ie Heiiserwarturug a,ls 
sehe und kerygmatisdie Eigenart der Evangelien, Antrieb zur Arbeit an der Verbesserung der 
ihre Glaubwürdigkeit und Probleme der Sdir.ift- Welt und zur Bewältigung der eigenen Lebens-
auslegung. probleme. 

Die historisdie Gestalt und das Wirken Jesu; 
der erhöhte Herr; die Entfaltung der dogma- 3. K 1 a s s e (2 Wochenstunden): 
tisdien Lehre von Christus und der Trinität. 
Die Eröffnung neuer Möglichkeiten und der 

Der Mensdi als Gemeinschaftswesen; das 
christliche Mensdienbild als Ausgarugspunk•t der 
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christlichen Auffassung von der Gesellschaft. Das 
Personalitätsprinzip, das Naturrecht, die Men-
schenrechte. Die Zuständigkeit der Kirche in 
sozialen Belangen. Die zunehmende Vergesell-
schaftung. 

Der Christ in Ehe und Familie. 
Der Christ als Staatsbürger. 
Probleme der Völkergemeinschaft. 
Die Kirche als gesellsd1aftspolitische Größe in 

Österreich und in der Welt und die sich daraus 
ergebenden Probleme. 

Die Erhaltung des Freiheitsraumes innerhalb 
der Gesellschaft. 

Der Mensch in der industriellen Arbeitswelt. 
Die soziale Frage in Vergangenheit und 

Gegen.wart. 
Die Wirtschaft n11ch der chr.istlichen Sozial-

lehre: Fragen der Wirtschafrsethik und der Wirt-
schaftsordnung. Die Sozialfunktion des Eigen-
tums. Der Mensch im Betrieb: Mitbestimmung, 
Sozialpartnerschaft, Management. 

Die Frage nach der Neuinterpretation des 
Glaubens, verbunden mit einer Zusammenschau 
der zentralen christlichen Wahrheiten. Das 
II. Vatikanische Konzil in seinen Zielsetrungen 
und Auswirkungen. 

Die Bewährung des Glaubens in den verschie-
denen Lebensbereichen. Fragen der christlichen 
Lebensgestaltung. Die Gemeinde als Ort der 
Begegnung und als Kradtquelle für die Gläubigen. 
Zeitgemäß·e Formen des Apostoloats. 

Didaktische Grundsätze: 
Der Lehrplan soll als Rahmenplan verstanden 

werden, wobei der Lehrstoff mehr nach exem-
plarischen Gesichtspunkten ausgewählt werden 
kann. nie Intensität des Verstehens ist wichti-
ger a:ls die Extensität des Lehrstoffes. Da die 
Glaubenssituation in den einzelnen Sehwien und 
Kl:a.ssen stark differiert, liegt es in der Verant-
wortung und dem klugen Ermessen des Lehrers, 
die Ansatzpunkte im Leben der Schüler für die 
Verkündigung der Offenbarungswahrheiten unü 
die Heranführung an eine bewußte Glaubens-
en tschei<lung ziu ermitteln. Der Lehrer wird 
demnach bei der Erstellung des Unterrichtspro-
gramms von den Interessen und Bedürfnissen 
seiner Schüler auszugehen haben und den Lehr-
stoff nach kerygmatischen und lernpsychologi-
schen Gesichtspunkten anordnen. Da auch inner-
halb der Klassen die Glaubens- und lnteressens-
lage der Schüler ungleich ist, muß der Lehrer 
danad1 trachten, durch interessante und ab-
ahwechslungHeiche Gestaltung des Unterrichts 
dennoch alle Schüler anzusprechen. Der Lehrer 
wird sich dabei bemij.hen, auch bei der Behand-
lung von Einzelfra.gen die ganze Wirklichkeit 
des katholischen Glaubens aufzuzeigen. 

Die Form der Unterweisung wird in ernter 
Linie das Gespräch sein. Der einseitige Vortrag 
des Lehrers ist auf ein pädagogisch verantwor-
tetes Maß zu beschränken. Ansonsten wird sich 
der Religionsunterricht in abwechslungsreicher 
Folge eno.sprechend den behanidelten Themen 
aller in der aillgemeinen Unterrichtslehre zusätz-
1ich vorgesehenen Formen bedienen: Diskussion, 
Gruppenarbeit, Referate, Lehrausgänge und die 
Verwendung von Lehr- und Lernmitteln aller 
Art. In bevorzugter Weise wird er Texte aus 
der Heiligen Schrift, einschlä~ge kirchliche Do-
kumente und solche Arbeitsmaterialien heran-
ziehen, <lie der Erlebniswelt des modernen 
J u.gendlichen sowie der künftigen Beruf5$itua-
tion des Schülers entsprechen. Soweit der Reli-
gionsunterricht Wahrheit und Wissen vermittelt, 
ist der Unterrichtsertrag nach den aHgemeinen 
gültigen Gesetzen der Didaktik anzustreben, zu 
festigen und zu sichern. Weil er sich in diesen 
Zielsetzungen nicht ersdiöpft, jedoch zur Ge-
staltung eines Lebens aus dem Glauben anlei-
ten soll, muß vom aktuellen Lehrstoff her 
immer wieder eine Brücke zur Verwirklichung 
dieser Ziele im Leben der Kirche, des Berufs und 
der Gesellschaft geschlagen werden. Die Durch-
führung kirchlicher LebensvoHzüge soll entspre-
chend den Möglichkeiten auch im Rahmen der 
Schu1gemeinsch~ft angestrebt werden. 

Droaktik und Methodik des Religionsunter-
riichtes an Handelsschulen müssen sich der Tat-
sache bewußt bleiben, daß sein Ziel im R.ahmen 
der wöchendiche.n Unterr.ichtsstunden allein 
nicht realisiert werden ka.nn, da hier viele 
außerschulische Faktoren mitspielen; jedoch soll 
der junge Mensch nicht nur mit den Grundla-
gen des christlichen Gla.ubens sadigerecht ver-
traut gemacht, sondern auch zu jener Nachdenk-
lichkeit geführt werden. die die Voraussetzung 
für eine gläubi~e Haltung bil<let. Weiters muß 
darüber Klarheit bestehen, daß die Quellen 
didaktischer und methodisd1er Erkenntnisse so-
wohl in der Theolo~ie wie 4n de.n anthropolo-
gischen Wissenschaften zu suchen sind. Der Reli-
g.ionsunterricht an Handelsschulen muß dabei 
die besondere Prägung der Schüler berücksich-
tigen, die sich aus der getroffenen Berufswahl 
für seine Tätigkeit in Wirtschaft bzw. dem 
Dienstleistungsgewerbe ergibt. 

Von den didaktischen Grundsätzen ist vor 
aHem die Wirklichkeitsnähe zu beadlten, um 
den Anschein von Ideologie und Doktrin zu 
verhindern. Der Unterricht soll induktiven Cha-
rakter haben, vom Erfahrungsbereich der 
Schüler ausgehen und von dort her die Fragen 
sichtbar machen, die in der Offenbarung ihre 
Antwort finden. So wird der Religionsunterricht 
zu einer Interpretation des gesamten Daseins. 

Um seine Lebensnähe zu erweisen, wird der 
Religionsunterricht nicht nur sachgemäß vor-
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gehen, sondern audi. in seinen Formulierungen 
zeit- und altiersgemäß bleiben. Diese Forderung 
ist am besten erfüllt, wenn die Schüler die Er-
gebnisse des Unterridits än ihrer eigenen Vor-
snellungswelt und Sprachwelt wiederzugeben im-
stande sin.d. 

Die rationale Komponente des Glaubens soll 
dadurch deutlilch werden, daß die Schüler an die 
QueHen der Glaubenserkenntnis herangeführt, 
zur Mitarbeit und zu persönlichem Fragen und 
Suchen nach Erkenntnis angeregt weroen. Diese 
geisnige Tätigkeit soll allmählich vom Lehrer 
unabhängig werden. Da der Religionsunterr~cht 
auf ein allseitiges Wirlclichkeitsverstä.ndnis hin-
zielt, wil"d er bei zunehmender Reife der Schüler 
iin kluger Weise auf dioe begrenzten Erkenntnis-
möglichkeiten eines rein positivistischen Denkens 
hinweisen; dadurch soll einer vereinseitigren 
Persönlichkeitsbildung vorgebeugt und dfo 
Schüler zu einer sachgemäßen und kritischen 
Beurteilung der geistigen Strömungen in Gegen-
wart und Vergangenheit geführt werden. Quer-
verbindungen zu anderen Unterrichtsfächern 
sollen bewußt in rdie Planung des Religionsunter-
r1ichtes einbezogen werden. 

1. b) Evangelischer Religionsunterricht 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Der Religionsunterricht an den berufsbilden-
den mittleren Schulen hat in den Formen der 
Unterweisung und des Lehrgespräches das mit-
gebrad1te Wissen zu ergänzen und durch eine 
Glwbens- und Lebenskunde zu.samrnenzufassen. 

Das Ringen um d'3>5 wahre Verständnis der 
Gnade, um die Gestalt der Kirche und um das 
rechta Leben des Christen in der Auseinander-
setzung mit cLen Fragen der Gegenwart ist so 
zu vertiefen, daß in <lern jungen Menschen die 
Urteils- und Entscheidungsfähigkeit geweckt 
wird. Er muß selbst über Glaubensfragen grund-
sätzlicher Art sprechen und klar Stellung bezie-
hen können. 

Die Besonderheit der Organisation des evan-
gelischen Religionsunterrichtes an diesen Schulen 
verlangt d.ie Aufstellung von Themenkreisen, 
die in den unterschiedlich un<l wechselnd zusam-
mengesetzten Unterrichtsgruppen frei variiert 
werden können. Im Normalfall sind m einem 
Schuljahr drei inhaltlich verschiedene Themen-
kreise zu behandeln. 

Zu ihrer ENrbeitung sind Bibel und Kinnen-
gesangbuch unentbehl'lich. 

Lehrstoff: 
1. K 1 a s s e (2 Wochenstunden): 
Der Schöpfungsbericht 
Bibel: 

nach der 

K i r c h e n g e s c h i c h t e: 
Gegenreformation und Geheimprotesllancis-

mus. Die Vorireformation und die Reformation. 

Das Leben in <ler evangelischen 
Kirche: 
. Gotnesd.ienst, Kirchenjahr, Gesangbuch, Kirch-

liches Braiuchtum. Innere Mission, l\.ußere Mis-
sion. Taiufe un<l HeiiLiges Abendmachl. 

2. K 1 a s s e (2 Wochenstunden): 
Jesus Christus iin Geschichte und 
Glaube: 

Das Zeugnis der Evangelien: Dfo Taten und 
die Lehre Jesu Christi. Die erste chru-tliche Ge-
meinde unrd die Kiirche. Der Kleine Katechismus: 
Das zweite Hauptstück. 

Staat un<l evangelisch.e Kirche in 
Ö s t er r e i c h: 

Die Gegenreformation. Der nachtridentini· 
sche Katholizismus. Von der Duldung bis zur 
Gleichberechtligung. 

Lebenskunde I: 
Der Le~b. Die Entscheidung des Glaubens. Zeit 

und Ewigkeit. Das Gebet (1das dritte Hauptstück 
teilweise). ' 

3. Klasse (2 ~ochenstunden)1 
C h r i s tl i c h e L e h r e: 

Die Bergpredigt. Stellen aus den Briefen der 
Apostel. Die Propheten. Die Offenbarung des 
Johannes. 

Die Christliche Kirche in iihrer 
E i n h e i t u n d V ii. e 1f a 1 t: 

Religion und Offenbarung. WeltreLigionen und 
Christentum. 

Lebenskunde II: 
Ehe, Familie, Arbeit, Beruf, Freizeit. Die Ver-

antwortung des evangelismen Christen in seiner 
Gemeinde. 

IV. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN 
DER EINZELNEN UNTERRICHTSGEGEN· 
STÄNDE, AUFTEILUNG DES LEHRSTOF· 
FES AUF DIE EINZELNEN SCHULSTUFEN 
(KLASSEN), DIDAKTISCHE GRUNDSKTZE 

A. P f i c h t g e g e n s t ä n d e 

2. Deutsch 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Gott, der Schöpfer, und der Mensch . . Gottes Fähigkeit und Bereitschaft zu Kommunikation, 
Gerichte und die Sünde. Der Kleine Katechismus: Kooperation und Toleranz. 
Das erste Hauptstück. Konzentration Wld Genauigkeit bei der Arbeit. 
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Ke11.L1tni6 individuell zweckmäßiger Lernme-
thoden. 

G ewandter und richtiger Gebrauch der deut-
schen Sprache, besonders in w.i.rtschaftlimen Be-
r eichen. 

Sid1ere Beherrschung der für B·eruf und All-
tag erforderlichen Gr.immatik, Remtschreibung 
unid Aus9prame. 

Vertraunheit mit der Kulmir von heute, Ver-
ständniis und Aufgesmlossenheit für Kunst und 
Literatur, Bereitschaft zur Weitetibildung und 
kulturellen Sinngebung des Lebens. · 

Kenntni~ bedeutender Werke der deutschen 
und vor a:llem der österreichischen ·Literatur. 
Ein-blick in große Dichtungen der Weltliterarur. 

Sellbstä.ndige Lektüre gehaltvoller Werke. 
Vertrautheit mit den Bildungs-, Unterhal-

tungs- und Informationsfunktionen der Massen-
medi.en. Fähigkeit des Lesers, Hörers und Zu-
scha,uers zu persönlichem Urteil un<l kritischer 
Auswahl. 

Lehrstoff: 

1. K 1 a s s e (3 Wochenstunden): 
Wie im I. Jahrgang des Lehrplanes der Han-

delsakiademie (Anlage A/ 1). 

2. Klasse (3 Wochenstunden): 
Mündlicher Au~driuck: 

Übungen im sinngemäßen und rkhtigen Lesen 
und Sprechen; Redeübungen; freie Diskussion. 
Sprachkunde und Rechtschreibung1 

Festigung der Reditschreibung und Zeichen-
setzung; Mundart und Gemeinsprache; Bespre-
chung häufiger Fehler; härufig vorkommende 
Fremdwörter. 
Schri.folicher Aus.druck: 

Sachaufsatz; Stoff.sammlung; Gliederungs- und 
Soilübungen. Protokoll; Charakter·istik. 
Schrifttum: 

Hinweis auf d'ie großen literair~schen Strömun-
gen bis einschließlidi Realismus; Lektüre bedeu-
tender Werke des deutschen Sprachraumes und 
der Weltliteratur; Proben moderner Diditung. 
Medienerziehung: 

Werbung und Informationen; Verhaltens-
steuerung und Meinungsbildung. Intentionen 
der Mediengestalter; Auswahlmöglimkeiten des 
Konsamenten. 

3. Klasse (3 Wochenstunden): 
Mün•dlicher Ausdruck: 

Redeübungen mit erhöhten Anforderungen; 
Referat, Ansprache, Diskussion, Interview (In-
f-0-rmation - Konfrontation - Fragetypen). 

Sprachkunde und Rechtschreibung: 
Festigung der Rechtschreibung und Zeichen-

setzung; Erweiterung des Wortschatzes nadi Be-
de,uif; häufig vorkommende Fremdwörter. 

Schriift.Licher Ausdrucks 
Das P.rotok0ll; Samaufsatz mit erdiöhten An-

forderungen; Stoffsammlungen und Gliederungs-
übungen; Stilübungen. 
Schrifttum: 

überblick über das deutschsprachige Smrift-
tum vom Naturafümus bis zur Gegenwart; Pro-
ben der deutschspradiigen Literatiur und der 
Weltlitel'atur mit beso.ndier.er Berücksichti~ng 
der österreichismen Dkhtunig; exemplarisme Be-
handlung aktueller Gegenwartsprobleme anhand 
modernen Schrifttums. 
Medienerziehung: 

Unterruiltung durch MassenmOOien (V erhal-
tenssteuerung über die Emotion, Bildung von 
Klischees); Erlebnisveraroeitung durch das Ge-
sprädi; Programmauswahl; selbständiges Gestal-
ten von Informatlionen m:it Hilfe von Me&en. 

Didaktisdte Grundsätze: 

Der Deutschunterricht soll ein umfassendes 
Sprach- un<l Kultlurbewußtsein wecken, das aum 
das kuturelle Geschehen in an-deren Ländern mit 
einschlließ t. 

Fachübergreifende Probleme stellen Querver-
bin<lungen zu verschiedenen Unterrichtsgegen-
stän<len her und motivieren ein über die fadispe-
Ziifische Behandlung der Themen hinausgehendes 
Verständnis. 

Der mündliche Ausdruck ist durch Übungen 
z.u fördern, die zum ausdrucksvollen Sprechen 
und Lesen führen sowie die Beherrschung der 
freien Rede und die Teiln'3ihme an Diskussionen 
ermöglichen. 

Der Schüler ist anzuhalten, klar, deutlich, dia-
lektfrei und in vollständigen Sätzen zu sprechen. 

Stän-diige Übungen solilen zur sicheren Beherr-
schung der Rechtschreibung führen. 

Die Gnarnmatik soll das Verständnis für den 
Aufbau der Sprache verciefen und den spradili-
chen Ausdruck verbessern. Sie ist nicht als Selbst-
zweck zu behandeln, sowdern als Voraussetzung 
für zwlschenmenschtlimes Verständmis und situa-
tionsgerechte V erständ.i~11g·sfähigkeit. 

Für den Aufsatzunterrlcht sind altersgemäße 
Themen zu wähen, die dem Bildungsziel der 
Schule entsprechen. Durch Gliederungsübungen 
soLl das logische Denken geschult werden, Aus-
drucksübungen bilden den stilistischen Geschmack 
und sind Amgangspunkt für die Stilkunde. 

Lireraturverständnis ist diem Schüler durdi 
aiusgewählte Werke zu vermitteln; diese sind aus 
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ihrer Zeit heraus ver~tändlid1 zu machen, Be-12. K l e. s s e (~ Wochenstunden): 
züg·e zur Gegenwart 51nd herzustellen, <las ~-1 Themacischei Bereich: 
gemein-Menschliche hat Vorrang vor dem rem 
Literarischen, das Verst:arulnis des Einzelwerks 
vor dem l.iteraturgesdi.ichtlichea überb1ick. 

Das Leben in der Gemeinschaft: Gemeinde, 
Geschäfte, Verkehrsmittel, Bank, Post, Büro, 
Rund.funk, Fernsehen, Kino, Theater, Sport, Rei-

Audiovisue!Le Lehrmittel (fernsehen, Hör- sen. 
funk, Tonband, Sdlallplatte, Dia, Film u. a.), 

1

, Kaufmannischer Schriftverkehr: Anfrage, An.-
Lektüre von Zeitungsartik __ e!a und kulturelle gebot, Auskunft, Bestellung, Auftragsbe~täci­
Veranstaltungen, w.ie Theatenufführungea und ; ung, Versandanzeige, Zahlungsverkehr. 
Dichterlesungen, sollen den Unterricht lebendig 1 , . 'ka . 

l _ .J •• I !1.ommum t1on: gesta tcn Un'U erganzen. „ . 

D. k · eh ff d' F"L · k · 0· M 1 Frage und Antwort, Gcsprach, Besdi.re1bung, 
lS uss10nen s a en ic an.1g ce1t, 'te as- • .d z c · b · f 

.J • .J eh Inf : " . ...1 ·eh d 1 Ber: it, usamme111assung, Pnvat ne e, Ge-senme,.nen u\lr orn:at.o, .. ver."' _e1 e un · sch:iftsbriefe. 
Erkennbarmachen von Khsd1.ecs knt1sdi zu be-
urteilen. 
Schularbeiten: ja drei . von der 1. bis zur 3. :KMl.sse, 

in der 3. Klasse mindestens eine zweistün.dit. 

Spradi.strukn1r: 
Ergän:mmg und Vertiefung der in der 1. Klasse 

erarbeiteten Formel'!- und Satzlehre im Hinblick 
auf die angegebenen Themen und Komnrnnika-

3. Englisch einsdi.ließlich adisprachc tionsformen (z. B. verkürzte Nebensätze, Kondi-
Bildungs- und Lehraufgabe: tionalsätz~, Infinitiv-, Gerund- und Partizipial-

ob Z. l . .J' Fäh' . I . d Sch"l konstruktionen). erstes 1e .1.st u1e {g teJ.t es u ers, 1 

sidi. der Fremdspradi.e als Mituel z.u: Ventän- 3. K 1 a s s e (3 Wochenstu!lJden): 
digung und Zusammen-arbeit zu bedienen, Ge-
hörtes und Gelesenes zu verstehen und sidi. in Themacisdi.er Bereich: 
cinfad1er Form mündlidi und schriftlidi auszu- Formen der betrieblidi.en Organisation, Indu-
•drücken. stric und andere Produktionsformen, Handel, 

Anzustreben sind: 
Fälhigkeit zur Kommunikation auf Gebieten 

der Alltags- uoo Wirtsd1aftssprache; 
weitgehende Sicherheit in der Rechtsdi.reibung 

und eine zumindest phonemrichtige Ausspradi.e; 
wceitgehende Sicherheit in der Verwendung 

der wesentlichen gra.mmatisdi.en Struktuiren; 
Fähigkeit, leichtere Texte aus ·Alltag und Wirt-

schaft zu verstehen; 
Fähigkeit 2'JUr Abfassung gebräuchlidi.er Ge-

schäftsbriefe, vor allem des Außenhandels, und 
Kenntnis des dazu notwendigen Wort- und 
Phrasenschatzes; 

Einblicke in wesentliche Aspekte des seaatli-
chen, wirtschaftl~chen und kulturellen Lebens 
der engfüchsprechenden Länder und in die Be-
ziehungen dieser Länder zu Österreich; 

Fähigkeit zu logi'Schem Denken, Konzentra-
tion und Genau.i:gkeit bei der Arbeit; 

Fähigkeit und Bereitsdi.aft zur selbständigen 
Weiterbildung; 

Vertrautheit mit <len Medien und den durch 
sie gegebenen Bildungsmöglidi.keiten; 

Verständnis für .die Eigenart der englischspre-
chenden Länder; 

Bereitschaft zu Toleranz und Zusammenarbeit. 

Lehrstoff: 

1. K 1 a s s e (3 Wodi.enstunden): 
Wie im I. Jahrgang des Lehrplanes der Han-

delsakademie (Anlage N1). 

Dienstleistungen der Bank, Zahlung.smittel; 
Fremdenverkehr; staatliche und politisdie Ein-
rimtungen; landeskundlime und aktuelle Tue-
mcn. 

Kaufmännisdier Sdi.riftverkehr: Sdi.edc., Wech-
sel, Mängelrüge, Mahnbriefe; Run.cbchreiben; 
Inserate; Srellenbewerbung. 

Kom munikation: 
Frage und Antwort, Gespräd1, Zusammenfas-

sung, Übersetzung einfacher Texte, Kurzreferate, 
Geschäft.sbriefe. 

Sprachstruktur: 
Ergänzung und Festigung der Formen- und 

Satzlehre a.nhand des Lesestoffes und der Übun-
gen. 

Didaktische Grundsätze: 
Die Anforderungen, die im jeweiligen thema-

tischen Bereidi. in bezug auf Kommunikations-
formen und Sprachstruktur an den Schüler g.e-
stellt werden, müssen auf das Niveau einer mitt-
leren Schule abgestimmt sein. 

Als Unterridi.tsspr-ache ist soweit wie möglidi. 
die Fremdspradi.e zu verwenden. 

In allen K1assen sind Ausspradi.e, Intonation 
und Redi.tsdi.reibung durch entsprechcende Übun-
gen zu schulen. Die Fähigkeit, Lautsdi.rift zu 
lesen, ist in der 1. Klasse zu vermitteln und in 
den folgcenden Klassen zu pflegen (Übungen mit 
dem Wörterbudi.). 

Audiovisuelle Mittel, wie Film, Schallplatten, 
Tonband, Spradi.labor, Overhead-Transparent, 
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geeignete Rundfunk- und Fernsehsendungen, 
sollen den Unterr·icht intensivieren und aktuali-
sieren, vor allem aber zu einem besseren Hör-
verständnis führen. 

Die in den einzelnen Klassen angeführten 
Kommunikation~ormen sind in erster Linie in 
den im thematischen Bereich angegebenen Sach-
gebieten schriftlich und mündlich zu üben. 
Darüber hinaus können in allen Klassen kürzere 
erzählende Texte verwendet werden. 

Der Grundwortschatz und gebräuchliche Wen-
dungen aus der Alltagssprache sollen vor allem 
in der 1. Klasse und im 1. Semester der 2. Klasse 
vermittelt werden. Danach wird der Wortschatz 
aus dem Bereich der Wfrtischaft erarbeitet, wobei 
jedoch der Ausbau des allgemeinen Wort- und 
Phr.asenschatzes nicht vernächlässigt werden 
d.arf. Dieser Grundsatz ist auch bei der Auswahl 
des Gesprächs-, Hör- und Lesestoffes zu berück-
sichtigen. Dem Schüler unbekannte Wörter sol-
len in erster Linie im Satzzusammenhang dar-
geboten werden. Von der 2. Klasse an soll der 
Schüler in den richt:igen Gebrauch des zweispra-
dl'igen Wörterbuches eingeführt werden; dies ist 
aouch für die spätere Geschäftspraxis von Bedeu-
tung, in der das Wörterbud1 oft das einzige 
Hilfsmittel darstellt. Der Festigung und dem 
Ausbau des bereits erworbenen Wortschatzes die-
nen Zusammenste!lung·en von Wendungen und 
Wörtern nach verschiedenen Gesichtspunkten 
(sachliche und sprachliche Zusammengehörigkeit, 
Ausdruckswert usw.). 

Der Grammatikunterricht ist nicht Selbst-
zweck, . sondern Voraussenung fiir Verständnis 
und situationsgerechte Verständigungsfähigkeit. 
Er soU in den Beispiel- und Übungssätzen All-
tagsspradie und Fachsprache berücksichtigen. Der 
Lehrer wird vom prakt~schen Beispiel ausgehen, 
die jeweilige Sprachstruktur bewußtmachen und 
den Schüler durch g·eeigncte Übungen zu einer 
möglichst korrekten Anwendung der erworbe-
nen Sprachstruktur führen. 

Der Grammatikunterricht soll in erster Linie 
zu einer aktiven Beherrschung der Formen- und 
Satzlehre hinleiten, die für die Alltagssprache 
von Bedeutung ist. Von der 2. Klasse an sind 
auch die vorwiegend im geschriebenen Englisch 
vorkommenden grammatischen Phänomene zu 
berücksichoigen; anzustreben ist hier all erdings 
nur die pas~ve Beherrsdrnng im Hinblick auf 
die Übersetzung ins Deutsche. Diese Einschrän-
kung gilt nicht für jene Teile der Formen- und 
Satzlehre, die für das gcsdiriebene Englisch des 
k aufmännischen Sduiftverkehrs von Bedeutung 
sin<l. Die Übersetzung in die Muttersprache ist 
in der ersten und zweiten Klasse in erster Linie 
Verständnishilfe. In der dritten Klasse soll der 
Schüler die Fähigkeit erwerben, Z'llsammenhän-
gen<le einfache Texte (vor allem aus dem Bereidi 
der Wirt:schaft) ins Deutsche zu übertragen. Die 

gelegentliche Übersetzung in die Fremdsprache 
dient der Festigung anderer Fertigkeiten (Be-
herrsdiung der Idiomatik, der Grammatik, des 
Wortschatzes usw.). 

Im kaufmännischen Sdiriftverk.ehr sollen ein-
fad1e Geschäftsfälle, vor allem des Außenhan-
dels, anhand von Musterbriefen geübt werden, 
die in Ausdruck und Inhalt der derzeitigen 
Praxis entsprechen. Die Fähigkeit, Gesdiäfts-
briefe in die Fremdsprache zu übersetzen, ist 
hier anzustreben. Je nadi Thema sind Querver-
bindungen zu anderen Gegenständen, besonders 
aber zur Betriebswirtsdiaftslehre, herzu"Stellen. 
Schularbeiten: je drei in allen Klassen. 

4. Zeitgesmichte 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Verständnis für die politiism-ßesellschaft!ich-
ökonomi.sche Umwelt. 

Achtung vor kulturel1er Leistung; Toleranz; 
staatsbürgerliche und demokratische Gesinnung. 

Anteilnahme am öffentlidien Geschehen, Be-
reitsdiaft zur Aufnahme von Informationen, 
Einsicht in politische &lchverhalte, Urteilsfähig-
keit in politischen Fragen. 

Lehrstofö 
2. K 1 a s s e (2 Wochenstunden): 

Europa vor 1914. 
Erster Weltkrieg; Russische Revoluoion und 

Leninismus. 
Europäische Neuordnung nach dem Emen Welt-
krieg: 

Pariser Entsd1eiidungen und Völkerbund; 
Gründung des neuen Osterreim und der W eima-
rer Republik; weltweite wirtsdiaft!iche Erschöp-
fong und gesellschaftliche Verunsicherung; Öster-
reich in <ler Zwischenkriegszeit. 
Die Demokratie in der Krise: 

Radikalisierung von links und rechts; Auf-
stieg totalitärer Systeme: Entfaltung des Stali-
nismus, faschistische Diktaturen. 
Zweiter Weltkrieg: 

Achse Beriin-Rom-Tokio; vom Blitzkrieg 
zum totalen Krieg; Widerstand gegen Diktatur 
un·d Fremdherrsd1aft. 
Der Weg aus dem Chaos: 

Von Teheran bis Potsdam; Formierung des 
Ostblockes; Wiedererrichtiung der Republik 
Österreich; Besatzungszcit und Wiederaufbau; 
Kaher Krieg; Koreakr.ieg. Ara der Koexistenz; 
österreichischer Staatsvertrag; Ende des Kolonia-
lismus. 
Zeitgeschidite Asiens: 

Die Entstehung der Volksrepublik Oiina; 
Agrarrevolution; Maoismus; Kulturrevolution; 
Lnodochlna. 

Krisenzone Vorderer Orient. 
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Jüngste Entwicklungeni 
Zweite industrielle Revolution; Entwicklung 

der Massenmedien; Atomstrategie und Rüstungs-
wettlauf; die Supermächte im Hintergrund natio-
naJer und verdeckter Systemkonflikte; Krisen in 
der Dritten Welt. 

Das neutrale Österreich: 
Österreichs Möglichkeiten und Aufgaben in 

der Völkergemeinschaft; innenpolitisches Kräfte-
spiel. 

Didaktische Grundsätze: 
Aus der Bildungs- und Lehraufgabe ergibt 

sich die Notwendigkeit, den Lehrstoff nach dem 
Kriterium der Relevanz für die Gegenwart aus-
zuwählen und diese· Gegenwartsbezüge deutlich-
zumachen. 

Geistige, wiTtischaftliche und soziale Faktoren 
sind als Triebkräfte stärker in den Vordergrund 
zu stellen als die von ~hnen ausgelösten geschicht-
lichen Einzelereignisse. Zusammenfassungen und 
typische Beispiele sind wichtiger als die Vermitt-
lung von Detailwissen. 

Neben das Unterrichtsgespräd1 und den Leh-
rervortrag treten Übungen, graphische Darstel-
lungen sowie Lehrausgänge und Exkursionen. 

5. Geographie und Wirtschaftskunde (Wirt-
schaftsgeographie) 

Bildungs- und Lehraufgabe1 
Grundlegende Einsichten in die Beziiehungen 

zwischen Mensch un-d geographischem Raum als 
Verfügungs- und Planungsraum menschlimer 
Gesehlsmaft. Kenntnis von der Bedeutung der 
natürlichen Gegebenheiten als Grundlagen der 
W.irtschaft bzw. der men~chlichen Daseinsfunk-
tionen: Wohnen, Arbeit, Versorgung, Teilnahme 
am Verkehr, Erholung,_ Bildung, Leben i.n der 
Gesellschaft. 

Einsimten in die wichtigsten räumlichen 
Ordnungssysteme, insbesondere Österreims und 
seine wirtsmaftliche Verflechtung mit dem Aus-
land. Bewußtmachen von Problemen bei Ent-
scheidungsprozessen in Planung und Raumord-
mmg. über das Konfliktdenken hinaius Führung 
zu kritischer Aufgeschlossenheit un<l Bejalhiung 
der Umwelt. Bereitsduft zur selbständigen Ver-
arbeitung von Informati:onen. 

Fähigkeit zur Herstellung und Interpretation 
geographischer Darstellungen. Sachgemäßer Um-
gang mit fachspezifisdlen Arbeitsmitteln. 

Lehrstoff: 

1. K 1 a s s e (3 Wochenstunden): 
Wie im I. Jahrgang des Lehrplanes der Han-

delsakademie (AnJa.ge A/1). 

2. K 1 a s s e (3 Wochenstunden): 

Regionalgeographie Nord- und Südamerikas 
und der Sowjetunion. Geofaktoren (Aufbau, 
Großlandschaften, Klima). 

Bevölkerung, wirtschaftLime Schwerpunkte 
und Infrastrukour. 

Supranationale Gebilde: z. B. EG, EFTA, 
COMECON, Europarat. 

Regionalgeographie Europas und Österreichs. 
Geofaktoren (Aufbau, Großlandsdlaften, Klima). 
Bevölkerung, Wirtschafts- und Infrastruktur. 

Lernzielorientierte exemplarische Themen, z. B.: 
wirtschaftlime Bedeutung von Wasserstraßen 

(z.B. St.-Lorenz-Seeweg, Panamakanal); 
Wertwandel von La11dschaften (z. B. Kali-

fornien); 
Folgenschwere Eingriffe in die Naturland-

sduft; 
Rassenprobleme; 
Arbeitsbedingungen selbständiger Landwirte 

(z.B. Farm, Estancia); 
Raumerschließung durch Stadtgründung (z. B. 

Brasilia); 
Probleme der Entwicklungsländer; 
Bedeutung der Eisenbahn für die ErschJ.ießung 

und Versorgung von Räumen (z.B. TronsS>ib); 
Arbeitsbedingung.en in einem kommunisti-

smen Staat; 
Vergleich der Weltmämte USA und UdSSR; 
Strukturveränderungen von Industriegebieten 

(z.B. Ruhrgebiet); 
Reiseplanung; 
Ursachen eines Minderheitenkonflikts (z. B. 

Irland); 
Europahafen Rotterdam - Europort; 
Situaoion von Gastarbeitern in Europa; 
Ländliche Siedlungen und zentrale Orte; 
Strukturveränderungen in der Landwirtsdlaft; 
Probleme des Bergbaus, Simerung von Arbeits-

plätzen; 
Industriesoandorte; 
Möglichkeiten und Probleme der Energie-

gewinnung; 
Fremdenverkehr und Erholungslandsmaften; 
Bruttonationalprodukt, Außenhandel; 
Bebauiungs- und Flächennutzungsplain; 
Verkehrsprobleme und Verkehrsplanung; 
Probleme der Versorgung und Entsorgung; 
Aufgaben von Raumplanung und Raumord-

nung. 

Didaktische Grundsätze: 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage A/1). 
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6. Biologie und Warenkunde 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

gen sind stets zu berücksichtigen. Der mineralo-
gische Lehrstoff ist auf tiechnisch bedeutsame 
Sachverhalte zu beschränken, 

Kenntnis der wichtigsten Rohstoffe und ihrer Somatologische, hygienische und sexuelle 
Verarbeitung sowie der wichtigsten Fabrikate. Fragen sind behutsam zu behandeln. Die Ab-
Verständnis für die Natur als beschränkte Roh- haltung eines Erste-Hilfe-Kurses wird empfoh-
stoff- und Energiequelle und für .ihre Gefähr- l 

eh . f en. dung durch die Umweltvers mutzung sowie ür 
die An1i,egen <ler Konsumentenerziehung. Der anschaulichen Gesta<ltung des Unterrichts 

dienen Naturobjekte, Warenproben, aiudiov,isuelle 
Kenntnis des Baues und der Funktion des · Unterrichtsmittel, die Lektüre von Konsumen-

mensdi.lichen Körpers sowie der Grundzüge der tenz.eitschriften sowie Lehrausgänge und Exkur-
Hygiene. Einsicht in die Son-dersteWung des sionen (zwei bis drei je Schuljahr werden emp-
Menschen innerhalb der Natur und der sich 

eb d b d 
fohlen). 

daraus erg en -en Verantwortung gegenü er er 
belebten und unbelebten Umwelt. 

7. Betriebswirtschaftslehre 
Lehrstoff: 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Kenntnisse über den Aufbau des Betriebes, 
Wie im I. Jahrgang des Lehrplanes der Han- das Betriebsgeschehen und die Beziehungen des 

delsakademie (Anlage A/1). Betriebes z.ur Außenwelt. 

1. K 1 a s s e (3 Wochenstunden): 

2. K 1 a s s e (3 Wochenstunden): Verständnis für betrie'blich.e Entscheidungs-
vorgänge und Fähigkeit, übertragene Aufgaben 

Grundlagen der allgemeinen Bi~logie: Die selbständig auszufrhren. 
PflanzenzeUe; Pflanzenorgane und ihre Funk- . · . 
tionen; Bedeutung niederer Pflanzen im N:itur- KenntnJ1s der Aufgaben des Betneb~s, der 
haushalt; Vererbungsgesetze und ihre praktische 1 Rech.tsform der Unternelunung sowie der 
Anwendung. 1 betriebswirtsdi.aft!ichen Funktionen in einzelnen 

Der Mensch: Organe des menschlichen Kör- J Betriebstypen. 
pers und ~hre Funktionen; Fortpflanzung (Sexu- Erkennen der Einsatzmöglich.keiten von Büro-
allehre); Embryonalentwicklung; Hygiene; maschinen und Organisatfonsmitteln zur ratio-
Erste Hilfe. nelleren Abwicklung der Verwaltungsarbeit; 

Nahrungsmittel: Getreide; HülS<:nfriichte; Fähigkeit zur verbalen, rech.nerischen und gra-
Mahlprodukte; Bad;:- und Teigwaren; Stärke; phisch.en Lösung betrieibswirtsch.aftlich.er Pro-
Konsumzucker; Obst und Gemüse; Milch und bleme; Fertigkeit in der Abfassung ·der wesent-
Molkereiprndukte; Eier ; Fleisd1 ; Fische; Lebens- liehen Sch.riftstüd;:e; Hinführung zur Diktatreife; 
mittelkonservierung; Fette und Fettindustrie. Vertraiutheit mit modernen Entwiicklungen im 

Genußmittel: wichtige Gewürze; narkotische 
Genußmittel; Erzeugnisse der Gärungsindustrie; 
Such.tgif te und ihre Gefahren. 

Holz und Hoiz,-erwcrtung. 
P,apieiiindustrie; Einflüsse der Papierindustrie 

auf die Umwelt. 
Texti1i1lldustirie: Natur- und Chemiefasern und 

ihre Verarbeitung; Einflü-sse der Textil1n<l.ustnie 
auf die Umwelt. 

Leder ·und Pelze. 
Kautschuk. 
Kunststoffe; Umweltprobleme im Zusammen-

hang mit Kunststoffen. 
Warenken~zeichnung, Warentest, Konsumen-

teninformation. 

Didaktische Grundsätze: 

Eine Überlastung der Schüler kann nur durch 
Beschränkung des Stoffes auf verhältnismäßig 
große Übersichten und durch Ausscheiden ver-
alteter Technologien vermieden werden. Aktuelle 
Probleme und wichtige technologische Neuerun-

Schriftverkehr. 

Fähigkeit zum wirtschaftlichen Denken und 
zwn verantwortungsbewußten Handeln sowie 
Aufgeschlossenheit für die Teamarbeit. Verständ-
nis für <lie Notwendigkeit zur Konununikanion 
und Bereitsd1aft zur Kooperation in betrielbs-
wirtschaftlidien wie auch in anderen gesell-
schaftlich c·elevanten Bereichen. 

Erkenntnis, daß trotz der unbestl.'!ittenen Not-
wendigkeit eines möglichst rationellen Betriebs-
ablaufs der Betriebsangehörige mit dem von ihm 
geleisteten Produktionsfaktor Arbeit nich.t auf 
gleicher Ebene mit den Betriebsmitteln steht, 
sondern daß er als Handelnder und Mitgestalten-
der die zentrale Stellung im Betriebsablauf em-
nimmt. Verständnis für die Bestrebungen zur 
Humanisierung der Arbeitiswelt. 

Fähigkeit zur selbständigen Arbeit und Be-
reioschaft z.ur Weiterbildung. 

Verständnis für die Problematik des Umwelt-
schutzes aus betriiebswirtsch.aft!icher und gesell-
schaftlicher Sicht. 
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Lehrstoff: 

1. K 1 a s s e (3 Wochenstunden): 
Wie im I. Jahq~ang des Lehrpl.anes der Han-

delsakademie (Anlage Alt). 

2. Klasse (5 Wochenstunden): 
Der Wechsel einschließlich Schriftverkehr: 

Rechtliche Grundlagen; wirtschaftLiche Bedeu-
tung; ordnungsgemäßer Wechselumlauf; Unregel-
mäßigkeiten im Wechselumlauf. 
Vertra~widrige Erfüll'll1lg <!es Kaufvertrages 

und deren Folgen einschließlich Schriftverkehr: 
Lieferung mangelhafter Ware; Lieferverzug; 

Annahmeverzug; Zahlungsverzug. 
Grundbegciffe der Lagerhaltung: 

Bestimmung der Lagergröße und Errechnung 
wichtiger Kennzahlen, Kosten der Lagerhaltung. 

Grundbegriffe des Absatzes. 
Marketing: 

Marktforschung: Vertriebsysteme : Werbung 
einschließlich Schriftverkehr; Produkt- und Sorti-
mentgestaltung. 

Finanzierung und Investition 
Begriff und Arten der Finanuerung: 

Innen- und Außenfinanzierung; Eigenfinan-
zierung; Fremdfinanzierung; Selbstfinanzierung; 
Finanzierungskosten. 
Investition: 

Begriff und Arten; Investitionsplanung. 

Leistung ·serstellung 
Begriff und Arten. 
Produkt- und Sortimentgcstaltung; Planung 

der Leistungserstehlung. 

Untern e hm u n gsf ührun g 
Managementfunktionen: 

Zielsetzung; Planung; Organisation und Ko11-
trolle; Führungsstile. 
Menschenführung im Betrieb: 

Mitarbeiterauswahl; Schriftverkehr im Perso-
nalbereich; Arbeitsbedingungen; Arbeitsentgelt. 

Handel 
Aufgaben und Bedeutung. 
Betriiebsformen des Groß- und Einzelhandels. 

Absatzfördernde Einrichtungen: 
Märkte; Messen; Musterlager; Ausstellungen; 

Einrichtungen des öffentlichen Konkurrenzauf-
rufes; W<arenbörsen. 
Handelsvermittler einschließlich Schriftverkehr: 

Handelsvertreter; Kommissionär; Makler. 

3. K 1 a s s e (5 Wochenstunden): 
Außenhandel 

Bedeutung; Arten; Betriebsformen. 
Besonderheiten des Kaufvertrages bei Anbah-

nung, Abschluß, Lieferung und Zahlung ein-
schließlich Schriftverkehr. 

Zoll und Zollverfahren einschließlich Schrift-
verkehr; Exportförderung. 

Personen-, Güter- und Nach .ri c h-
t e n verke hr 

Einteilung und gemeinsame Merkmale; Fracht-
führer; Betriebe des Personen-, Güter- und Nach-
richtenverkehrs einschließlich Schriftverkehr; 
Transportvermittler (Spediteur, Reisebüro, Mak-
ler) einschließlich Schriftverkehr. 

G e 1 d- u n d K a p i t a !' m a r k t 
Wertpapiere; Wertpapierbörse~ 

Kreditinstitute: 
Rechtsgrundlagen; Geschäftsgrundsätze; Ge-

schäfte der Kreditinstitute (Passiv-, Aktiv-, 
Dienstleistungs- und Eigengeschäfte) einschließ-
lich Schniftv.erkehr; Typen der Kreditinsl)itute. 
Sonderkreditaktionen. 

Versicherung 
Begriff und Bedeutung; Arten; rechtliche Be-

stimmungen; Inhalt und Abschluß des Versiche-
rungsvertrages einschließlich Sd1riftverkehr. 

Fremdenverkehr 
Begriff und Bedeutung; Organisation und Be-

triebstypen; Werbung und einschlägiger Schrift-
verkehr. 

Sonstige Dienstleistungsbetriebe 
einschließlich Schriftverkehr 
Gütererzeugung 

Produktionsverfahren und Produktionsme-
thoden; Betriebsstruktur; Marktleistung; Markt-
findung. 

Gegenüberstellung von Industriebetrieb und 
Handwerksbetrieb. 

Organis-ationsprobleme einsd1ließlich innerbe-
trieblicher Schriftverkehr. 

Besondere Probleme der Betriebs-
wirtschaft~dehre 

Kostenlehre: 
Kosten und Kapazität; Kosten und Preis. 

Risikolehre: 
Begriff und Arten des Risikos; Risikopolitik. 

Gründung <ler Unternehmung und Anpassungs-
entscheidung: 

Wahl des Betriebsgegenstandes, <ler Betriebs-
größe, des Standortes und der Rechtsform; Zu-
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sammenschluß und Auflösung von Unterneh-
mungen. 

Probleme der Kapitalanlage. 

Didaktische Grundsätze: 
Der betriebswirtschaftliche Unterricht muß in 

seiner Gesamtheit stets auf die Erfüllung seiner 
Leitfunktion ausgerichtet sein. In der ersten 
Klasse sind die betriebswirtschaftlichen Grund-
lagen sowie eine Einführung in die betriebswirt-
schaftlichen Funktionen in altersadäquater Weise 
zu behandeln. Anschließend ist der Lehrstoff 
nach diesen betriebswirtschaftlichen Funktionen 
gegliedert zu vermitteln. 

Die organische Verbindung der funktionellen 
und institutionellen Betrachtungsweise soll das 
Verständnis für die Bedeutung der einzelnen 
Betriebstypen fördern. 

Sicherheit m der Kontierung laufender Ge-
schäftsfälle. 

Beherrschung der Grundzüge der Bilanzlehre. 
Kenntnis der wichtigsten, in der Praxis üblichen 
Formen der Kostenrechnung einschließlich Kal-
kulation. 

Kenntnis der Personalverrechnung (inklusive 
Verbuchung und Schriftverkehr). 

Grundlegende Kenntnisse der Organisation des 
Rechnungswesens unter Beachtung der neuen 
Entwicklungen. Fähigkeit zur Aufbereitung der 
Daten des Rechnungswesens für unternehmeri-
sche Entscheidungen. 

Grundlegende Kenntnisse des Steuerrechtes (in-
klusive Schriftverkehr) und ihre Anwendung in 
den Teilbereichen des Rechnungswesens. 

Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung 
mit wirtschaftlichen Problemen, zur selbständi-
gen Arbeit und zur Arbeit im Team sowie zum 
Erkennen der Bedeutung eines funktionsfähigen 
Rechnungswesens für die Einzelwirtschaften und 
für die Gesamtwirtschaft. Einsicht in die Not-
wendigkeit, das erlernte Wissen ständig zu er-
weitern und auf <lie speziellen Erfordernisse des 
Berufes auszurichten. 

Bei der Besprechung des Lehrstoffes ist beson-
ders den Bedürfnissen der regionalen Wirt-
schaftsstruktur Rechnung zu tragen. Aktuelle 
Stoffgebiete sind erforderlichenfalls auch dann 
in den Unterricht einzubeziehen, wenn sie über 
den Lehrplan hinausgehen. Im Rahmen der Be-
handlung des Lehrstoffes sind betriebswirtschaft-
liche Übungen (z. B. Berechnungen, Erstellung 
von Graphiken und Organigrammen, Organi-
sations- und Ablaufpläne, Ausarbeitung von Lehrstoff: 
Schriftstücken) durchzuführen. Dabei ist auf die 

ß 
1. K lass e (4 Wochenstunden): äu ere Form, die Verwendung von Original-

formularen, auf einen der Praxis entsprechenden Wie im I. Jahrgang des Lehrplanes der Han-
Inhalt und sprachlich richtigen Ausdruck Wert delsakademie (Anlage A/1). 
zu legen. 1 

Im betriebswirtschaftlichen Unterricht ist der , 2. Klasse (5 Wochenstunden): 
Persönlichkeitsformung große Beachtung zu Bilanzlehre: 
schenken, wobei auf die Förderung der Kom-
munikation und Kooperation durch Anregung 
zur selbständigen Informationsbeschaffung sowie 
durch Einbau von aktiven Lehrmethoden (z. B. 
Planspiele, Fallstudien, Gruppenarbeit) Wert zu 
legen ist. 

In Zusammenarbeit mit dem Lehrer des Un-
terrid1tsgegenstandes Stenotypie und Textver-
arbeitung ist anzustreben, daß im 2. Semester 
<ler 1. Klasse die Schriftstücke in Masa1:inschrift 
ausgefertigt werden. 

Durch Exkursionen und Lehrausgänge ist das 
Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusam-
menhänge zu fördern. 

Doppelstunden können vorgesehen werden. 
Sdrnlarbeiten: je zwei in der 1. bis 3. Klasse. 

8. Rechnungswesen 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Kenntnisse und Fertigkeiten zur Bewältigung 
der Arbeiten im Rechnungswesen. 

Kenntnis der wichtigsten Red1tsgrundlagen des 
Rechnungswesens und der Folgen von Mängeln. 

Sonderfälle der Anlagenbew.ertung: 
z. B. Verbuchung von selbsterstellten und von 

im Bau befindlichen Anlagen, Erhaltungs- und 
Herstellungaufwand, Ausscheiden von Anlagen. 

Rechnungsabgrenzung. 
Rückstellung. 
For.derungsbewertung. 
Abrechnung und Vertbuchung von Wechselge-

schäften. 
Manuelles Durchschreibeverfahren unter be-

sonderer Berücksichtigung des Abschlusses. 
Maschinelle Buchungsverfahren: 

Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit; 
Arten und Einsatzmöglichkeiten; Organisations-
abläufe; praktische Übungen charakteristischer 
Buchungsabläufe. 
Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Ausland: 

Abrechnung von Valu~en und Devisen; Ver-
buchung von Import- und Exportgeschäften. 
Rücklagen: 

Begriff und Einteilung, Grundzüge der Berech-
nung und Verbuchung. 
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Ertragsteuern: 
Einkommensteuer, Lohn- und Kapitalertrag-

steuer; Überblick über die Körpersd1aftsteuer. 
Abschluß und Gewinnverteilung bei Personen-

gesellschaften, Stiller Gesellschaft und Gesell-
schaft mbH in den Grundzügen. 

Theorie ·der Bilanz: 
Begriff, Zweck und Arten der Bilanz; gesetz-

liche Vorsmriften; Bilanzierungsgrundsätze; Be-
wertung der Bilanzpositionen. 

Einnahmen -Ausgaben-Rechnung. 

3. K 1 a s s e (5 Wochenstunden): 

und Gehältern; Lohnkonto und sonstige Auf-
zeichnungen auf Grund der gesetzlichen Bestim-
mungen. 

Geschäftsfall unter der Annahme des Ein-
satzes einer Datenverarbeitungsanlage. 

Didaktische Grundsätze: 
Die Ausrichtung des Rechnungswesens aJuf das 

Leitfach Betriebswirtschaftslehre und die stän-
dige Anpassung des Lehrgutes an die Bedürf-
nisse der Praxis sind besonders zu beamten. 
Dem Unterrichtsprinz,ip der Aktuafüät kommt 
Vorrang zu. Die Verantwortung des im Rech-
nungswesen tätigen Mitarbeiters gegenüber allen 
am Unternehmen Interessierten und gegenüber Kostenremnung: 

Grundbegriffe; 
Rechnungswesen. 

· der Gesamtwirt·schaft ist ständig zu betonen. Aufgaben und SteTiung im 
Im Redmungsweseu kommt allen Teilgebieten 

gleiche Bedeutung zu. ·Es liegt ~n der Eigen-
Kostenerfassun.g (Kostenartenrechn·ung): verantwortlichkeit des Lehrers, bei der Behan·d-

Erfassung der Kosten unter Berücksichtigung · lung des gesamten Lehrstoffes Sd1werpunkte zu 
der Bezugskalkulation (einschließlidl Zollrem- setzen. 
nung); Entwiddung der Kosten aus der Finanz-
budilialtung; kalkulatorische Kosten. 

Kostenzurechnung (Kostenstellenrechnung, Ko-
stenträgerrechnung): 

Divisionskalkulation; Zuschlagskallrn1ation, 
praktische Beispiele aus Industrie, Handwerk und 
Handel. 

Absatzkalkulation. 
Ermittlung des Betriebs- und Unternehm.ungs-

ergebnisses. 
Grundzüge der Teilkostenrechnung. 

Grundzüge des Rechnungswese~1s der Kredit-
institute: 

Organisation der Buchhaltung; Abrechnung 
von Passivgesdiäften (Spareinlagen, Giroeinlagen), 
von Aktivgeschäften (vor allem Kontokorrent-
kredite), von Dienstleistungsgesd1äften (Kauf und 
Verkauf von Effekten, Ermittlung von Ren-
d~ten). 

Auswertung der Zahlen des Rechnungswesens 
für unternehmerisdle Entscheidungen: 

Gewinnung, Aufbereitung und Darstellung des 
Zahlenmaterials (Statistik); laufende Auswertung 
des Rechnungswesens (Zwischenabsmluß und 
kurzfristige Erfolgsrechnung). 

Steuerlehre (einschließlich Sduiftverkehr): 
Gliederung der Steuern; Abgabenverfahrens-

recht; Verkehrsteuern; Besitzsteuern; sonstige 
Abgaben; Grundzüge des Beihilfenredites. 

Pel'sonalverrechnung (einschließlim Schriftver-
kehr): 

Abrechnung von laufenqen und sonstigen Be-
zügen, einsmließlich von Sonderfällen; Verrech-
nung mit der Krankenkasse, dem Finanzamt 
und der Gemeinde; Verbuchung von Löhnen 

Auf die Erzielung einer einwandfreien Form 
aller Ausarbeitungen ist Wert zu legen. 

Der paiginierten Form des Kontos ist der 
Vorzug zu geben. Die Beispiele haben sid1 auf 
das Wesentliche zu beschränken. Dem Beleg als 
Grundlage der Verbudmng ist be.sondere Be~ 
dcutung bf.lizumessen. Der Schüler ist möglichst 
früh mit dem System des Kontenrahmens ver-
traut zu machen .. 

Das Schwergewicht der in der zweiten Klasse 
durchzuführenden Durd1schreibebud1haltung ist 
auf den Abschluß zu legen. 

Die Bilanzierungstechnik ist überwiegend in 
Form von praxisgerechten Buchungsanweisungen 
zu üben. Di.e Erstellung von Absdtlußtabellen 
ist wegen der zeitaufwendigen Formarbeiten auf 
ein unbedingt notwendiges Ausmaß einzusmrän-
ken. 

Die gesetzlichen Vorschriften über die Führung 
von Büchern und Aufzeidmungen sowie die ein-
schlägigen Bestimmungen des Steuer.rechtes sind 
schon von der ersten Klasse an unter Berück-
sichtigung des Ausbildungsstandes zu beachten. 

Die Kostenrechnung ist wegen der zuneh-
menden Bedeutung ausführlich zu behandeln. 
Auf ihre Funktion als Entscheidungsinstrument 
ist in einfamer Form Bedacht zu nehmen. 

Zur Lösung von Beispielen sind masdlinelle 
Verarbeitungseinrichtungen und sonstige Orga-
nisationsmittel zu verwenden. 

Exkursionen, die sorgfältiig vorbereitet und 
ausgewertet werden müssen, sind als Ergänzung 
des Unterrichts empfehlenswert. 

Die Aktivierung der Schüler ist insbesondere 
durch praxisbezogenen Unterricht unter Ver-
wendung von Kursblättern, Taxiif- und Gebüh-
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-renordnungen sowie sonstigem Anschauungsmate-
rial in Einzel- und Gruppenarbeit zu fördern. 

Doppelstunden können vorgesehen werden. 

soweit für die Codierung einfacher Beispiele 
erforderlich. 

Erstellung zweckmäßiger Testidaten; Masdi.inen-

Schuharbeiten: je vier in der 1. bis 3. Klasse, test. 
in der 3. Klasse bei Bedarf zweistündig. Dokwnentation und Archivierung. 

9. Wirtschaftliches Rechnen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage A/1). 

Lehrstoff: 
1. K 1 a s s e (3 Wochenstunden): 

Wie im I. Jahrgang des Lehrplanes der Han-
delsakademie (Arulage A/1). 

Didaktische Grundsätze: 

Organrsa cion: 
Stellung der Datenverarbeitungsabteilung in-

nerhalb des Betriebes und ihre Organisation 
(Raumorganisation, Maschinenorganisation, Per-
sonalorganisation und Berufsbilder in der Daten-
verarbeitung); Aufgaben des Operating. 

Organisation der Datenerfasirung; Datensidi.e-
rung und Datensdiutz. 

Die wichtigsten Verarbeitungsmethoden. Groß-
anlagen und Mittlere Datentechnik. 

WirtschaftLichkeit und Binsatzmöglid1keiten 
von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen. 

Wie im Lehrplan der Handelsahdemie 
Jage A/1). 

(An- 1 Didaktische Grundsätze: 

10. Datenver:?rbeitung 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Grund.legende Kenntnisse über Aufbau, Ein-

satz und Organisation der elektronischen Daten-
verarbeitung, die eine aufbauende Spezialausbil-
dung ermöglichen. 

Kenntnis der Arbeitsweise der Datenverar-
beitun,,o-sanlage; einfache Grundkenntnisse der 
Programmierung in einer höheren Programmier-
spr.ache. 

Kenntnis der wlchuigsten Organisationspro-
bleme bei Benützung einer Datenverarbeitungs-
anlage; Einsicht in die Auswirkungen <les Ein-
satzes der Datenverarbe:tung auf Betrieb und 
Mitarbeiter. 

Die Grundlagen der Datenverarbeitung (ins-
besondere <lie technischen und mathematischen) 
sind nur soweit zu behandeln, wie dies für 
das Verständnis der Arbeitsweise einer elektro-
nischen Datenverarbeitungsanlage und für den 
weiteren Unterricht unbedingt erfor<lerlich ist. 

Dabei ist zu berüdtsichtißen, daß dem Handels-
schüler die rnathemati~chen und physikalisd1en 
Grundlagen der Datenverarbeitung fehlen. 

Die Aufzählung des Lehrstoffes ist nicht so 
zu verstehen, daß die einzelnen Kapitel in der 
angeführten Reihenfolge behandelt werden müs-
sen; vielmehr sollten nach Möglichkeit die 
Kapitel Grundlagen der Datenverarbeitung, Pro-
grammerstellung und Organisation integriert 
bzw. parallel behandelt werden, um dem Schüler 
so rasch wie. möglich ein unmittelbares Ei-folgs-
erlebnis zu vermitteln nnd damit seine Moti-

Fähigkeit zur konstruktiven Zusammenarbeit vation zu fördern. 
bei der Erarbeitung praktischer Lösungen. Neben audiovisuellen Unterrichtsmitteln, ins-

Lehrstoff: 
3. K 1 a s s e (3 Wochenstunden): 
Grw1dlagen <ler Datenverarbeitung: 

Zweck. der Datenverarbeitung; Grundbegriffe 
und Arten; Daten; Codes. -

Datenerfassung: Datenträger, Datenerfassungs-
geräte. 

Aufbau der Datenverarbeitungsanlage: Zentral-
einheit; Eingabegeräte; Ausgabegeräte; externe 
Speicher; Dialoggeräte. 

Datenfernübertragung. 
Programmerstehlung: 

Aufg.abenste!Lung; Problemanalyse; Formatent-
wurf; DatenflußplQJl; einfache Programmablauf-
pläne (Blockdiagramme); Schreibtischtest. 

übersieht über die Programmierspradi.en und 
Erarbeitung einer höheren Programmiersprache, 

besondere Lelufilmcn, Dias und Overheadfolien, 
ist auf die Verwendung von Zeichenschablonen, 
Originalformularen und sonstigem Ansd1ammgs-
materi:al besonderer Wert zu legen. Lehraus-
gänge und Exkursionen erhöhen den Unter-
richtsertrag. Zur besseren Durchführung sowie 
für die praktisd1e Arbeit kann es erforderlich 
sein, für den Datenverarbeitungsunterridi.t Dop-
pelstunden, gegebenenfalls Randstunden vorzu-
sehen, die bei Bedarf zu mehrstündigen Blöck.en 
zusammengefaßt und in die sonst unterrichts-
freie Zeit verlegt werden können. Soweit es 
die örtliche masdi.inelle Ausstattung erlaubt, ist 
lauf die praktische Arbeit an der Maschine 
(Datenerf.assung und Operating) besonderer 
Wert zu legen. 

Bel der Programmierung ist der Schüler zu 
Sol'gfalt, Gründlichkeit und konstruktJiver Zu-
sammenarbeit .in der Gruppe anzuhalten. 
Zwei Schularbeiten (bei Bedarf zweistündig). 
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11. Staatsbürgerkunde und Rechtslehre 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

überblick über die wichtigen Staatsfunktionen, 
die für Wirtschaft und Allt.agsleben von Bedeu-
tung sind. 

Erarbeitung der zur unmittelbaren Be1'Ufsaus-
übunß m Wirtschaft und öffentlicher Verwal-
tung notwendigen Kenntnisse der Rechtsgrund-
lagen der &terreidiischen V erfmung und V er-
waltung, des Privatredites, des Sozial- und Ar-
beitsrechtes und des Gewerberechtes sowie eines 
kurzen überbl1ckes über Gerid1tsorganisation, 
zivilgerichdiches Verfahren, Strafrecht und Straf-
prozeß. 

Fähigkeit zur verantwortung.sbewußten Wahr-
nehmung politischer Rechte und zur Erfüllung 
staatsbürgerlicher Pfliditen. Bejahung der demo-
kratisdien Gese!Jschaftsord.nung und .des rechts-
staatlichen Prinzips in allen Bereichen. Bereit-
schaft zur Verständigung und Zusammenarbeit. 

Lehrstoff: 

3. Klasse (3 Wochenstunden): 

Der Mensch lllnd die Rechtsordnung: 
Arten der Gemeinschaft, Rechtssubjekte. 

Grundbegriffe der Staatslehre: 
Staatselemente; Staatszwecke; Soaats- und Re-

gierungsformen; politische Parteien; wid1tigc 
Staatenverbindungen und inter.nationale Org.ani-
sationen; Menschenrechte. 

Österreichisches Verfassungs- und Verwaltungs-
redit: 

Grundsätze der österreichisdien Bundesverfas-
ssung; Zu.ständigkeitsverteilung zwisdien Bund 
und Ländern; Gesetzgebung des Bundes und der 
Länder; Verwaltung des Bundes und der Län-
der, Selbstverwaltung; Verwaltungsakte WJ.d Ver-
waltnmgsverfahren; Gerichtsbarkeit; Kontrolle 
der Staatsgewalt. 

Privatredit: 
Personenredit; Familienredit; Erbrecht; 

Sad!enredit; Vertrags- und Schadenersatzredit. 

Zivilgel"iditsibarkeit: 
Gerichtsorganisation; Zuständigkeit; streitiges 

und außerstreitiges Verfahren, Zwangsvollstrek-
kung, Ausgleich und Konkurs, jeweils mit ein-
schlägigen Schriftsätzen. 

Arbeitsrecht: 
Arbeitsvertrag; Angestellter - Arbeiter -

Lehrling; Redite und Pflichten aus dem Arbeits-
vertrag; Beendigung des Arbeitsverhältnisses; 
Arbeitnehmerschutz; Arbei tsverf.assungsgesetz; 
Arbeitsgerichtsbarkeit; Einigungsamt; Interessen-
vertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

Sozialrecht: 
Kranken-, Unfo.11-, Pensions- und r'..rbeitslosen-

versidierung; Arbeitsmarktförderung: Familien-
lastenausgleich; Fürsorge. 

Gewerberecht: 
Einteilung der Gewerbe; Voraussetzungen für 

die Ausübung; Gewerbeberechtigung; Konsumen-
tenschutz; Umweltschutz; Betriebsanlagen; Ge-
werbebehörden und -verfahren; gewcrblidier 
Rechtsschutz; Urheberrecht; Schriftverkehr 1m 
Gewerberecht. 

Strafredit, Strafprozeß, Strafvollzug. 
Verkehrsrecht (wichtigste Bestimmungen). 

Didaktische Grundsätze: 

Bei der Behandlung von Teilgebieten ist je-
weils von den Rechtsquellen auszugehen. Der 
Lehrer hat durdi gezielte Betonung aktueller 
Themen und sinnvolle Beschränkung eine ober-
flächliche Vielheit cles Dargebotenen zu ver-
meiden. Querverbindungen vor allem zur Be-
triebswirtsdiaftslehre, Volkswirtschaftslehre und 
Zeitgesd11chte sind herzustellen. 

Die Lehrstofferarbeitung muß soweit wie mög-

1 
lich anhand von einprägsamen und lebensnahen 
Beispielen erfolgen. Im Verfassungs- und Ver-
waloungsredit ist <f.ie politische Wirklidikeit und 
insbesondere die Rolle der Kammern, Verbände, 
Gewerkschaften und politischen Parteien den 
Schülern bewußt:z:umachen. Di.e abschließende 
Zusammenfassung einzelner Teilgebiete unter 
.größtmöglicher Mitarbeit der Schüler (z. B. 
kurze Referate mit Diskussionen, Fallstudien) 
trägt besonders zur Vertiefung des Lehrstoffes 
bei. Zur Aktivierung der Schüler seien weiters 
aufgezeigt: einfadie Problemstellung wJd deren 
Lösung in Gruppenarbeit, Sammlung und Ver-
gleiche verscliiedener Berichte von Massenmedien 
über politische und rechtliche Ereignisse. 

Lehrausgänge und Exkursionen, z. B. zu den 
Sitzungen der allgemeinen Vertretungskörper, zu 
politisdien Parteien und Interessenvertretungen, 
zu Gerichten und Verwaltungsbehörden, ergän-
zen das theoretische Lehrgut. 

12. Volkswirtschaftslehre 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Widitigste Kenntnisse der gesamtwirtsd1aft-

lichen Probleme der Volkswirtschaft als Voraus-
setzung für das Verständnis grundlegender Vor-
gänge in der Wirtsdiaft Österreid1s und der 
Welt. 

Verständnis für volkswir~schaftLiche Vorgänge 
und Aussaßen der politischen Parteien und Inter-
essenvertretungen. 

Einführung in die Problematik des Umwelt-
schutzes aus gesamtwirtschafolidier Sidit. 
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Lehrstoff: 
3. K 1 a s s e (2 Wochenstunden): 

Eine Vertiefung des Lehrstoffes wird dadurd1 
erreicht, daß durch eine abschließende kapitel-
weise Zusammenfassung unter Auswahl der ge-

Grundlagen der Wirtschaft1 eigneten Sozialform beim Schüler die Bildung 
Zusammenfassung und Ergänzung wirtschaft-1 und Vertretung einer eigenen Meinung geför-

lid1er Grundbegriffe (Wirtschaft, Bedürfnis, Be- dert wir-d. 
darf, Güter). 
Wirtschaftssysteme und Wirtsdiaftsordnungen : 

Freie Verkehrswirtschaft, Zentralverwaltungs-
wirtscha.ft, bestehende Wirtschaftsordnungen. 
Produktionsfaktoren: 

Arbeit, Boden, Kapital. 
Angebot - Nachfrage: 

Markt und Marktformen; Preis und Preis-
arten; Preispolitik; Konsument und Wettbe-
werb. 
Geld- und Währungswesen: 

Fw1ktionen des Geldes; Geldwert und Kauf-
kraft; Währung; die Oesterreichische National-
bank und deren Auf.gaben; Zahlungsbilanz; Auf-
un.d Abwertuni. 
Wirtschaftskreislauf: 

Entstehung des Nationalproduktes; Volksein-
kommen (Entstehung, Verteilung); die volks-
wirtsdiaftliche Gesamtremnung; das österreichi-
sme Budget. 
Ausgewählte Kapitel der Wirtschaftspolitik: 

Konjunkturpolitik; Beschäftigungspolitik; 
Agrarpolitik; Sozia.Ipolitik; Umweltsd1Utzpolitik; 
Wachsrumspolitik usw. 

Internationale Wirtschaft: 
Industrie- und Entwicklungsländer, Probleme 

der Entwicklungshilfe. Internationale Organi-
sationen. 

Didaktische Grundsätze: 
Der volkswirtschaftliche Unterricht hat in Er-

gänzung zur Betriebswirtsmaftslehre dem Sd1üler 
die Stellung des einzelnen Wirtschaftssubjektes 
in der Gesamtwirtschaft darzulegen. 

Ausgehend von den bereits vorhandenen 
Kenntnissen der Betriebswirtsmaftslehre ist durch 
die Behandlung wesentlicher Themen der Volks-
wirtschaftslehre in dem Schüler das Verständnis 
für gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge zu 
wecken und zu fördern. 

Bei der Behandlung der Volkswirtschafts-
politik bleibt es dem Lehrer überlassen, ent-
sprecllend der Aufnahmsfähigkeit der Schüler 
einzelne Kapitel aus regionalen Erfo11derni-ssen 
oder aktuellen Anlässen auszuwählen. 

Die Lehrstofferarbeitung hat nach Möglich-
keit anhand von wirtschaftspo!itismen Anlässen, 
Berimten der Massenmedien sowie neuestem 
Zahlenma~erial aus der österreichismen Wirt-
sd1aft zu erfolgen. 

13. Stenotypie und Textverarbeitung 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Fähigkeit zur sprachlim und formal riditigen 

sowie fehlerfreien Hersteilung von Smriftstücken 
der wirtschaftlichen Praxis, der Behörden und 
des persönlichen Bereimes unter praxisgemäßer 
Anwendung der Kurzschrift, des Maschinsd1rei-
bens und ·der einschlägigen Organisationsmittel. 

Im Teilbereich Maschinschreiben: 
Sichere Beherrsdrnng des Zehn-Finger-Tast-

schreibens sowie der Einrichtungen der Sd1reib-
maschine zur rationellen Anfertigung von Schrift-
stüdten; Gewandtheit im fehlerfreien und sau-
beren Abschreiben und Schreiben nach Diktat 
bis zu einer Geschwindigkeit von 200 Anschlägen 
(70 Silben) je Minute. 

Im Teilbereich Kurzschrift: 
Fähigkeit, ein Diktat von 120 bis 150 Silben 

pro Minute nach der Deutschen Einheitskurz-
so.\rift (Wiener Urkunde) aufzunehmen, sicher 
zu lesen und Niedersdiriften wortgetreu, form-
gerecht und frei von Fehlern 2iU übertragen. 
Wendigkeit im Erfassen des gespromenen Wor-
tes und Genauigkeit in der Verarbeitung und 
Wiedergabe von Gesprochenem. 

Im Teilbereich Stenotypie und Phonotypie: 
Fähigkeit, Texte mit mindestens 130 Silben 

pro Minute· kurzschriftlim aufzunehmen und 
wortgetreu, formgerecht und fehlerfrei maschin-
schriftlich zu übertragen; Kenntnis der Bedie-
nung von Diktiergeräten und ihrer rationellen 
Arbeitsweise; Fertigkeit, Phonogramme fließend, 
wortgetreu und formgerecht maschinsduiftlich zu 
übertragen; Fähigkeit zum selbständigen Ge-
stalten von Schriftstücken so-wohl nach Steno-
gramm als a<Uch nach Diktiergerät. 

Im Teilbereich Textverarbeitung: 
Kenntnis der Grun·dlagen der Büroorganisation 

und der einschlägigen Organisationsmittel unter 
besonderer Berücksichtigung der einschlägigen 
Geräte <ler Textverarbeitung im weitesten 
Sinne. 

Fähigkeit zur selbständigen Gestaltung von 
Schriftstüdten auf Grund der in der Betriebs-
wirtsmaftslehre bzw. im Rechnungswesen erar-
beiteten Stichworte bzw. Grundsätze unter An-
wendung der in den einzelnen Teilbereichen 
(Masminschreiben, Kurzschrift, Stenotypie und 
Phonotypie sowie Textverarbeitung) vermittel-
ten Kenntnisse und Fertigkeiten. 
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Lehrstoff: 

1. K 1 a s s e (5 Wochensounden): 
Wie im I. Jahrgang des Lehrplanes 

delsakademie (Anlage A/1). 

2. K 1.a s s e ( 4 Wochenstunden): 

der Han-

Steiger>ung der Sicherheit und Geläufigke~t im 
Schrei!ben, erweiiterte Anwendung von Zeichen 
und Ziffern sowie der Hervorhebungsarten. 
Pflege der Abschrift ~nd Ansage bei Fe?ler-
herabsetzung und Steigerung d~r . Schr':1hge-
schwindigkeit durch ge21ieltes Tra.mmg ?is zu 
mindestens 180 Anschlägen (60 Silben) m der 
Minute. 

Einfi.iilil'IU11g .in das Schreiben nacl1 Tonträgern 
nach den Richtlinien für Phonotypie; Gestal-
tung von Schriftstücken nach Stenogrammen 
und Phonogrammen (Privat-, Behör~e~- ~nd 
Geschäftsbr>iefe) mit steigendem Schw1er1gke1ts-
graid hinsichtlich Umfang, Form und Geschwin-
digkeit in öNORM-Formaten; Form.ulare, Ver-
träge, Bi.nlaidungen, Bewerbungsschreiben usw.; 
weitere Verwendungsmöglichkeiten des Tabula-
tiors (Preislisten, Kostenvoranschläge, Abrech-
nungen, sonstige Aufstellungen, Raster u. ä.). 

Ausf.er,tigung von in der Betriebswirtschafts-
lehre und gegebenenfalls auch im Rechnungsv.:e-
sen konzipier>ten Schriftstücken nach ungeg!te-
derten Vorlagen, Stenogrammen und Phono-
gra.mmen. 

Pflege der Eilschcift unter besonder~r Be~ck­
sichti~g der wirtschaftlichen Praxis; Steige-
rung der Schrefüfertigkeit auf mindestens 
110 Silben pro Minute; sicheres ~esen .und Üb~r­
tragen von eigenen und fremden N1ederschr1f-
ten. 

Kurzschr>if.tliche Aufnahme von Diktaten und 
ihre maschinschriftliche Übertragung in steigen-
.der Gescliwtindigkeit. 

Beherrschung der wichtigsten VervieWilti-
gungsverfahren einschließlich Kiorr.ek~rm~glich­
keiten. Grundzüge der Büroorgarusation, msbe-
sondere in Bereichen der Textverarbeitung, wie 
Kartei und Registratur. überblick über Eins.atz 
und Anwendung verschiedener Büroorgamsa-
tionsmit:tel, wie Adressierrnasch.i.nen, ~ostabfor­
tigungsgeräte, Fernsprecher, Fernschreiber und 
Schreibaiutomaten, Dikniersysteme u. a. 

3. K 1 a s s e ( 4 Wochenstunden): 
Steigerung der Fertigkeit in. der Ai:wendung 

der Stenotypie und Phonotyp1e, praxisgerechte 
Diktat- und Übertragungstechnik; Leistmngs-
steigerung b.is z,u mindestens 200 Anschlägen in 
der Minute (70 Silben) mit weitgehender Fehler-
herabsetzung; Sicherheit im · Gestalten von 
Schriftstücken in ONORM-Formaten (unter An-
wendung der Stenotypie und Phonotypie) aus 
dem privaten, behördlichen und wirtschaftlichen 

Bereich, wie fremdsprachige Briefe, innerbetrieb-
licher Sclwiftverkchr, Programme, Prospekte, 
Werbebriefe, Schriftverkehr mit Körperschaften 
öffentlichen Rechtes u. a.; Statuten und Ver-
träge; aufwenclige Tahula.torübungen (Bilanze~, 
Anklagenkarteien, Lohnlisten u. a.); Unterwe1-
SUJlg än der Protokollführung; Erhöhung der 
Fertigkeit .im rationellen Diktieren. Möglichkei-
ten der Rational.isierung des Schriftverkehrs. 

Organisation der Textbearbeitung und der 
programmierten Textverarbeitung einschließlich 
der Datenerfassung; überblick über die Arbeits-
weise einschlägiger Maschinen und Geräte. 

Steigerung der Fertigkeit in der Anwendung 
der Eilschrift; Festigung der Eilschrift; Erweite-
rung durch besonders günstige redesd1riftLiche 
Kürzungen der wirtschaftlichen Praxis; Erhö-
hung der Schreibfertigkeit aUif 130 Silben in der 
Minute; wortgetreue, formgerechte und sprach-
lich einwandfreie Übertragung in die Maschin-
schr.ift. 

Didaktische Grundsätze: 

Das Gesamtlehrziel kann nur stufenweise und 
unter Bedachtnahrne auf die Fortschritte in den 
einzelnen Teilbereichen (Maschinschreiben, Kurz-
schrif.t, Stenotypie und Phonotypie, Textverar-
beinung) verwirklicht werden. Die selbstandige 
Gestakung von Schriftstücken nach Grundsätzen, 
die im betriebswirtschaftlichen Unterricht erar-
beitet wurden, "erfordert eine enge Zusammen-
arbeit mit den Lehrern der Betriebswirtschafts-
lehre und des Reclmungswesens. 

Im 1. Semester wird der Schwerpunkt der 
Ausbildung auf dem Teilbereich Masd1inschrei-
ben liegen. Dadurch soll sichergesteUt werde~, 
daß zu Beginn ·des 2. Semesters der 1. Klasse mit 
der selbständigen Anfertigung einfacher unter-
schr.iftsreifer Sch!'iftstücke in enger Zusammen-
arbeit mit der Betriebswirtschaftslehre begonnen 
werden kann. 

Zu Beginn der Ausbildung im Mas~inschre~­
ben sind die Schüler unbedingt zum Blindschrei-
ben an:zmha.lten. Besonderes Augenmerk ist auf 
selbständiges Arbeiten unid a'\lf die korrekit:e Aus-
führung aller Schriftstücke zu legen. Neben der 
Wortübertragung von Soenogrammen und 
Phonogrammen sind die Schüler .im Besprechen 
von Tonträgern nach den Richtlinien für Phono-
typie 7JU schulen. Durch die intensive Pflege der 
Querverbindungen ist der Lehrstoff a.nderer 
Unterr>ichtsgegenstände zu vertiefen. Umgekehrt 
ist durch Fühlungnahme mit den Klassenlehrern 
an2'1Ustreben, daß die kurzschriftlichen und ma-
schinschriftlichen Fertigkeiten auch in den ande-
ren Unterriclitsgegenständen genutzt werden. 

Die Leisoungsintensität der einzelnen Schüler 
ist durch Bildung von leistungsmäßig _gleichwer-
tigen Gruppen und Führung von Le1stun gssta-
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tistiken zu fördern. Zur Rationalisierung des 
Unterrichts und zur Vermittlung von Einsich-
ten in Funhionsabläufe technischer und orga-
nisatorischer Art sind audiovisuelle Unterriichts-
rnittel einzu,setzcn. 
Schularbeiten: je zwei in der 1. bis 3. Klasse. 

14. Leibesübungen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

W.ie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage A/1). 

Lehrstoff: 
Für das l"ichtige Verständnis des Lehrstoffes 

ist es wichtig, ihn von den Bil·dungs- und Lehr-
a-ufgaben her zu betrachten. Es kommt mithin 
der Schulung der moto!"ischen Eigenschaften und 
Fertigkeiten eine grundlegende Bedeutung zu. 
Dabei ist in den einzelnen übungsbereichen ihr 
individual- und/oder sozialbildender Charakter 
zu berücksichtigen. 

Bezüglich des Zusammenhanges Lernziele -
Rahmenlehrplan w.ird auf den entsprechenden 
Absatz in den didak!oisd1en Grundsätzen ver-
wiesen. Da im Unterr.ichtsgegenstand Leibes-
übungen kein Lehrbuch verwendet wrrd, stellen 
die Lernziele exemplarische Konkreois.ierungen 
des Rahmenlehrplanes dar. 

1. bis 3. K 1 a s s e Ue 2 Wod1enstunden): 

W!ie im I. bis III. Jahrgang des Lehrplanes der 
Handelsakademie (Anlage A/1). 

Didaktische Grundsätze: 

Es wird ausdrücklich darauf verwiesen, daß 
die im allgemeinen Teil des Lehrplanes enthal-
tenen didaktischen Grundsätze im Unterrichts-
gegenstand Leibesübungen in sachgerechter Weise 
zü verfoigen sind. 

Bei der Wahl des Lehrweges sowie bei der 
Festlegung der Anforderungen sind besonders 
das motorische Entwicklungs- bzw. Le.isoungs-
nivea,u zu berücksichtigen (Einholen V'On Infor-
mationen, Erhebung des Leistungssitandes). Die 
Lernbereitschafr soll durch anregende Motiva· 
tionen geweckt hzw. gesteigert werden. 

Die Lehrstoffhinweise stellen ein entwicklungs-
gemäßes Übungsangebot dar, das wegen der sehr 
unterschiedlichen örtlichen Verhältnisse, wie 
ül>ungsstätoten, kliima.oische Bedingungen und 
Landschaft, weit und offen gehalten ist (Rah-
menlehrplan). Es ist die Aufgabe der Leibeser-
zieher, den Unterricht an die jeweilige pädago-
gische Situation anzupassen; eine vielseitige Aus-
bildung soll aber immer gesio.1iert se.in. 

Für eine langf.ristig-aufbauende Unterrichts-
planung sind „Schulpläne" (Mehrjahreszyklen) 
bzw. klassenbezogene „J ahrespläne" (Jahres- und 
Halbjahreszyklen) auszuarbeiten. 

Sachgerechte methodische Rerihen, Riegenar-
beit, Gerätebahnen u. a. arbeitsintensive 
Betr.iebsformen sin.d für die Steigerung und 
Sicherung des Unterrichtsertrages wertvolle Hil-
fen. Dazu gehört auch die Abwicklung des 
Unterrjchts in Kursform, Blockform und in 
N ei.gungsgruppen. 

Das .Erlernen des Schwimmens soll, wenn 
nötig, durch Eind'ichtung eig.ener Lehrgänge er-
möglicht Wet"den (Kurse .innerhatb der Pfl.icht-
stunden aus Leibesübungen, eigene unverbind-
liche Übungen bzw. Schulschwimmwochen). 

Als Anreiz zur Pflege der Leibesübungen sind 
jugeruigemäße Wettkämpfe (auch Vergleichs· 
kämpfe zwischen Schulen) sowie das Erwerben 
von Leistungsrubzeichen (ÖJSTA, OSTA, ÖSA 
und He1ferschein) zu fördern. 

Die im Lehrplan ange.führ•ten Lernziele sind 
fi.ir Lehrer und Schüler als Or.ientierungshilfe für 
den Lernforuchritt gedacht und entsprechen 
dem durchschnittlichen Leistungsniveau der ein-
zelnen Klassen. 

Da die Leistungsfähigkeit der Schüler in den 
Le~besübungen sehr vom Gesundheitszustand, 
von der p$ychomotorischen Veranlagung, vom 
jeweiligen Leistungsstand sowie von den Wohn-
und Lebensverhältnissen in den Familien ab-
hängt, wi·rd es immer Schüler geben, deren Lei-
stungen entweder über oder unmer den angege-
benen Lernzielen liegen. 

Der für die 1. bis 3. Klasse bei einzelnen 
Lernzielen angeführte Zahlenbereich ist so zu 
intet'preoieren, daß der geningere Wert dem 
Lernzie1 der 1. Klasse, der höhere Wert dem 
Lernziel der 2. und 3. Klasse entspr.icht. 

Ennhalten die Lernziele übungsverbindungen, 
so sind diese für die 2. und 3. Klasse gedacht. In 
der 1. Klasse sind die Einzelteile dieser übungs-
vetbindung aJs Lernziiele anzusehen. 

Als ül>ungsanreiz bzw. als Leistungskontrolle 
eignen sich sachgeremte und jugendadäquate, 
.einfache und kombinierte sportmotorische Tests, 
<lie auch als ergänzende Beurteilungshilfen 
herangezogen werden können. 

Tragender Leitgedanke für die prakoische 
UllJterrüchtsg·estal<tung sol1ten bewegungsreiche 
und frewderfüllte Leibesübungen sein. 

Von der Möglichkeit der unverbindlichen 
Übungen aus Leibesübungen ist im Hinblick auf 
das gel"inge Stundena'Usmaß im Pflichtgegenstand 
und aiuf das erhöhte Bewegungsbedürfnis der 
Schüler dieser Schultype weitestgehend Ge-
brauch zu machen. Dabei ist den freizeitwertigen 
übungsbereid1en besonderes Augenmerk zu 
schenken. 
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B. F r e i g e g e n s t ä n d e 

1. Zweite lebende Fremdsprache einschließlich 
Fachsprache 

(Französisch, Ital-ienisch, Spanisch, Russisch, 
Tschechisch, Serbokroatisch, Slowenisch) 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Fähigkeit,- sich der Frem<lsprache als Mittel 

zur Verständi~tmg und Zusammenarbeit :w be-
dienen, Gehörtes und Gelesenes z:u verstehen 
und sich in einfad1er Form mündl~ch und schrift-
lich auszudrücken. 

Sprachstruktur: 
Ergänzung und Fesoigung der Formen- und 

Satzlehre anhand der für die angegebenen The· 
men bzw. Kom1U1Unikation&fonnen verwendeten 
Lesestoffe und Übungen. 

3. Klasse (2 Wochenstunden): 
Thematischer Bereid1: 

Formen der betrieblichen Organisation, 
Dienstleistungen der Bank, Zahlungsm j.ttel; lan-
deskundliche und aktuelle Themen; Alltag, staat-
J.iche Einrichtungen, Landwirtschaft, Industl'iie, 
Handel und Gewerbe, Waren- und Zahlrungs-
verkehr mht Österreich. Kawfmännisd1er Schrift-
verkehr: Anfrage, Angebot, Auskunft, Bestel-
lung, Auftragsbestätigung, Versandanzeige, Män-
gelrüge, Mahnbriefe; SteLlen:bewerbung. 

Kenntnis der Grundzüge der wesentlichen 
grammavisd1en Struknuren; Fähigkeit, fremd· 
sprachige Texte vor allem wimchafdicher Natur 
zu verstehen und ins Deutsd1e zu übersetzen; 
Verständnis gebräud1licher Gesd1äftsbriefe im 
Außenha,ndel. Kommunikaitiion: 

Einbl~cke in die Bez,iehungen der Länder des 
betreffenden Sprachratunes zu Österreich. 

Fähigkeit z.u Iogischem Denken, Konzentra-
tion und Genauigkeit bei der Arbeit; Bereit-
schaft zur selbständigen Weiterbildung; Bereit-
schaft zu Toleranz und Zusammenarbeit. 

Lehrstoff: 

Übersetzung angemessener Texte, 
sdüchten, Privatbriefe, Geschäftsbriefe. 

Sprach9truktur': 

Kurzge-

Weitere Ergänzung und Vertiefung der For-
men- und Sa:tzlclire anhand der für die angege-
benen Themen bzw. Kommunikationsformen 
verwendeten Lese9toffe und Übungen. 

a) 3 Wochenstunden in der 1. Klasse und je b) 4 Wochenstunden in der 2. Klasse und 3 Wo-
2 Wochenstunden in der 2. und 3. Klasse chenstunden in der 3. Klasse 

1. K 1 a s s e (3 Wochenstunden): 

Thematischer Bereich: 
Der Mensch und seine Umweft: Körper, Klei-

dung, Ma,hlzeiten, Familie, I;laius, Schule, Ein-
kauf, Freizeit, Beruf, Zeit, Wetter, Geld. 

Kommun.ikation: 
Frage und Antwort, Zwiegespräch, Zusam-

menfassung, Darstellung einfacher Sachverhalte. 

Sprachstruktur: 
Aussprache, Intonation, Schreibung, im Russi-

schen a,uch die cyrillische Schrift (im Serbokroa-
tischen kann sie erforderlichenfalls auch erst im 
zweiten Lernjahr vermittelt werden); Formen-
und Satzlehre, soweit sie für die angegebenen 
Themen bzw. Kommunikanionsformen erforder-
lich ist. 

2. K l a s s e (2 Wochenstunden): 

Thematischer Bereich: 
Das Leben in der Gemeinschaft: Gem ein<le, 

Geschäfte, Verkehrsmittel, Bank, Post, Büro, 
Rundfunk, Fernsehen, Kino, Theater, Sport, 
Reisen. 
Kommunikation: 

Frage und Antwort, Gespräch, Beschreibung, 
Bericht, Zusammenfassung, Nacherzählung. 

2. K 1 a s s e (~ Wod1enst1unden): 
Themaci5cher Bereich: 

Der Mensch und seine Umwelt: Körper, Klei-
dung, Mahlzeiten, Familie, Haus, Schule, Ein-
huf, Freiz·eit, Beruf, Zeit, Wetter, Geld. Das 
Leben in der Gemeinschafa: Gemeinde, Ge· 
schäfte, Verkehrsmittel, Bank, Post, Büro, 
Rundfunk, Fernsehen, Kino, Theater, Sport, 
Reisen. 

Kommunikat.ion: 
Frage und Antwort, Zwiegespräch, Zusam-

menfassung, Darstellung einfacher Sachverhalte, 
Nacherzählung. 

Spradistrukour: 
Aussprache, Intonation, Schreibung, im Russi-

schen auch die cyrillisdie Sdirift (im Serbokroa-
nisd1en kann sie erforderlichenfalls auch erst im 
zweiten Lernjahr vermittelt werden); Fom1en-
und Satzlehre, sowe~t sie für die angegebenen 
Themen bzw. Kommunikationsformen erforder-
lid1 ist. 

3. K l a s s e (3 Wod1enstunden): 
Thematischer Bereid1: 

Formen der betrieblichen Organisation, 
Dienstleistungen der Bank, Zahlungsmittel; lan-
deskundlid1e und aktuelle Themen; Alltag, staat-
liche Einrichtungen, Landwirtschaft , Industrie, 



134 Stück 9 a, Nr. 106 
Handel und Gewerbe, Waren- und Zahlungsver-
kehr mit Osterreich. Kaufmännischer Schriftver-
kehr: Anfrage, Angebot, Amkunft, Bestellung, 
Auftragsbestätigung, Versandanzeige, Mängel-
rüge, Mahnbriefe; Stellenbewerbung. 
Kommunikation: 

die in Ausdruck und Inhalt der derzeitigen 
Praxis envsprechen. Die Fähigkeit, Geschäfts-
briefe in die Fremdsprache zu übersetzen, ist 
hier allZJustreben. Je nach Thema sind Querver-
bindungen zu anderen Gegenständen, besonders 
aber zur Betriebswirtschaftslehre, herzustellen. 

Berid1t, Beschreihung, Kurzgeschichten, über- Schularbeiten: je zwei in jedem Lernjahr. 
setzung angemessener Texte, Privatbriefe, Ge-
schäftsbriefe. 2. Kultur- und Lebenskunde 

Sprachstruktur: 
Ergänzung der Formen- und Satzlehre an-

hand der für die angegebenen Themen bzw. 
Kommunikationsformen verwendeten Lesestoffe 
und Übungen. 

Didaktische Grundsätze: 
Als Unterrichtssprache ist soweit wie möglich 

die Fremdsprache zu verwenden. 
In allen Lernjahren sind Aussprache, Intona-

nion und Rechtschre~bung durch ent~echende 
Übungen zu schulen. 

Artudiovisuelle Mittel, wie Film, Schallplatte, 
Tonband, Sprachlabor, Overhead-Transparent, 
geeignete Rundfunk- und Fernsehsendungen, sol-
len den Unterricht inten~ivieren und aknua1i-
sieren, vor allem aber zu einem besseren Hör-
verständnis führ·en. 

Die in den einzelnen Lernjahren angeführten 
Kommunikationsformen sind in erster Li.nie auf 
den im thematischen Bereich angegebenen Sach-
gebieten schriftlich und mündlich zu üben. 
Darüber hinaus können in allen Lernjahren er-
zählende Texte verwendet werden. 

Dem Schüler unbekannte Wör<ter sollen in 
erster Linie im Satz:vusammenhang da·rgeboten 
werden. Im Hinblick a.uf die überse~ung ist 
der Schüler rechtzeitig in den Gebrauch des 
zweisprachigen Wörterbuches einzuführen. Der 
Festigung und dem Ausbau des bereits erworbe-
nen Wortschatzes dienen Zusammenstellungen 
von Wendungen und Wörtern nach verschiede-
nen Gesichtspunkten (sachliche und sprachliche 
Zusammengehörigkeit, Ausdruckswert usw.). 

Nam Möglichkeit soll auf Zusammenhänge 
mit der Muttersprache hingewiesen werden. 

Der Grammatikull'terricht ist n~cht Sefüst-
zweck, s-0ndern Voraussetzung für Verständnis 
und situationsgerechte Vers•tändigungsfähigkeit. 
Er soll in den Beispiel- und Übungssätzen All-
tagssprache und Fadlsprache berücksichtiigen. 
Der Lehrer wird vom praktischen Beispiel aus-
gehen, die jeweilige Spramstruktur bewußtma-
di.en und den Schüler durm geeignete übungen 
zu einer korrekten Anwendung der erworbe-
nen Spramstrubur führen. 

Im kaufmännischen Schriftverkehr soHen ein-
fame Geschäftsfälle, v<or allem des Außenhan-
dels, anhand von Muste1·briefen geiibt werden, 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
W~e im Lehrplan der Handelsaka.demie (An-

lage A/1). 

Lehrstoff: 
2. u n d 3. K l a s s e (je 2 Wochenstunden): 

Wie im II. bis IV. Jahrgang des Lehrplanes 
der Handelsakademie (Anlage All). 

Didaktische Grund-sätze: 
Wesentliches Merkmal für die nutzbringende 

Behand1ung dieses Lehrst-Offes ist Aktualität und 
Lebensnähe. An die Interessen der Smüler ist an-
zuknüpfen. Die angepaßte Unterrimtsform kann 
vielfach das Schülergespräm sein. 

Bei der Aufteilung des Lehrstoffes auf die 
beiden Unterrichtsjaihre ist vor allem auf aktu-
elle Ereignisse Bedacht zu nehmen. 

3. Biologisch-warenkundliche Übungen 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage A/1). 

Lehrstoff: 

2. K 1 a s s e (2 Wochensounden): 
Wie im II. und III. Jahrgang des Lehrplanes 

der Handelsakademie (Anlage A/1). 

Didaktische Grundsätze: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage A/1). 

4. Betriebswirtschaftliches Seminar 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage A/1). 

Lehrstoff: 

2. und 3. K 1 a s s e (je 2 Wochenstunden): 
Wie im III. bis V. Jahrgang des Lehrplanes der 

Handelsakademie (Anlage All). 

Didaktische Grundsätze: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage A/1). 
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S. Spezielle Betriebswirtschaftslehre 

a) G e l d-, K r e d i t- und V er s i c h e-
rungswesen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage A/1). 

Lehrstoff: 

reiche aufzuzeigen und damit eine Zusammen-
schau zu erm{)glichen, sind komplexere Beispiele 
in Form von Fallstudien und Planspielen in den 
Unterricht einzubeziehen. Zu diesem Zweck sind 
Projektteams zu bilden. 

Bei der Lösung von Projektaufgaben sind 
spezielle Darstellungstechniken, wie der Entwurf 
von Ablaufplänen, Organigrammen usw. von den 
Schülern anzuwenden. 

Ferner ist durch Einbeziehung aktuellen In-
formationsmaterials auf branchenspezifische Pro-

Wie im IV. Jahrgang des Lehrplanes der Han- bleme einzugehen. 
delsakademie (Anlage A/1). Soweit wie möglid1 ist bei der Lösung von Pro-

2. K 1 a s s e (2 Wochenstunden): 

3. Klasse (2 Wochenstunden): blemen auf die Einsatzmöglichkeit der Datenver-
arbeitung Rücksid1t zu nehmen. 

Wie im V. Jahrgang des Lehrplanes der Han-
delsakademie (Anlage A/1). Schularbeiten: je zwei in der 2. und 3. Klasse, 

bei Bedarf zweistündig. 
Didaktische Grundsätze: 

Bei der Erarbeitung des Lehrstoffes ist auf die c) Außenhand e 1 
in der Betriebswirtschaftslehre und im Redmungs- Bildungs- und Lehraufgabe: 
wesen erworbenen Kenntnisse aufzubauen. Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

Bei der Behandlung des Lehrstoffes sind ins- bge A/1). 
besondere die bedarfsgerechte Inanspruchnahme 
der Leistungen sowie deren Kosten- bzw. Er- Lehrstoff: 
tragswirksamkeit im Auge zu behalten. 1 eh d . 2. K a s s e (2 Wo· enstun en): 

Beini gesamten Unterridit ist auf eine fad1lich 
und sprachlich richtige Ausdrucksweise des Wie im IV. Jahrgang des Lehrplanes der Han-
Schülers besonderer Wert zu legen und die Argu- cielsakademie (Anlage A/1). 
mentationsfähigkeit und Redegewandtheit zu ent- 3. K 1 a s s e (2 Wochenstunden): 
wickeln und zu fördern (z. B. Rollenspiel, Ver-
han<llungsführung, Verhaltenstraining). Die Be- Wie im V. Jahrgang des Lehrplanes der Han-
arbeitung komplexer Geschäftsfälle der Praxis soll delsakademie (Anlage All). 
<len Unterricht ergänzen und damit den Unter-
richtsertrag festigen. Didaktische Grundsätze: 
Schularbeiten: je zwei in der 2. und 3. Klasse, bei Die Ausbildung hat auf den Kenntnissen der 

Bedarf zweistündig. Betriebswirtschaftslehre und des Redmungswesens 

b) Industrie 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage Nl). 

Lehrstoff: 

aufzubauen. Beim Unterricht sind praxisgerechte 
Unterrichtsbehelfe (Originalformulare, Muster-
verträge, Gesetze, Verordnungen, Tarife usw.) zu 
verwenden. In beiden Klassen ist auf die Einbe-
ziehung praktischer Beispiele besonderes Gewicht 
zu legen; in der 3. Klasse sollen Fallbeispiele im 
Vordergrund stehen. 

Auf die Querverbindungen zur Fremdsprache 
2. Klasse (2 Wochenstunden): ist besonders Bedad1t zu nehmen. 

Wie im IV. Jahrgang des Lehrplanes der Han- Schularbeiten: je zwei in der 2. und 3. Klasse, bei 
delsakademie (Anlage All). Bedarf zweistündig. 

3. Klasse (2 Wochenstunden): d) V e r k e h r s w i r t s c h a f t 
Wie im V. Jahrgang des Lehrplanes der Han- Bildungs- und Lehraufgabe: 

delsakademie (Anlage A/1). 

Didaktische Grundsätze: 

Die Ausbildung hat auf den Kenntnissen des 
Rechnungswesens und der Betriebswirtschafts-
lehre aufzubauen. 

Um dem Schüler die Auswirkung von Maß-
nahmen auf die einzelnen betrieblichen Teilbe-

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage A/1). 

Lehrstoff: 
2. K 1 a s s e (2 Wochenstunden): 

Wie im IV. Jahrgang des Lehrplanes der Han-
delsakademie (Anlage All). 
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Lehrstoff: 

Wie im V. Jahrgang des Lehrplanes der Han- 2. K 1 a s s e (2 Wochenstunden): 
delsabdemie (Anlage A/ 1}. 

D idaktische Grundsätze: 
Wie im IV. Jahrgang des Lehrplanes der Han-

delsakademie (Anlage A/1). 

Für das zu ermittelnde Wissen aus der Ver- 3. K 1 a s s e (2 Wochenstunden): 
kehrsbetriebslehre ist auf den Kenntnissen der 
Betriebswirtschaftslehre aufzubauen. 

Es ist auf die Besonderheiten von Verkehrs-

Wie im V. Jahrgang des Lehrplanes der Han-
delsakademie (Anlage Nl). 

betrieben and Verkehrshilfsbetrieben, einzugehen. Didaktische Grundsätze: 

Als Unterrichtsbehelfe sind in der Praxis ver-
wendete Materialien (Formularsätze, Tarife, 
Mustervertrage usw.) heranzuziehen. 

Zur Motivation der Schüler und zum Er-
kennen der Zusammenhänge einzelner Entschei-
dungen sind praktische Beispiele und Fallstudien 
zu lösen. 

Schularbeiten: je zwei in der 2. und 3. Klasse, bei 
Bedarf zweistündig .. 

e) F r e m d e n v e r k e h r s w i r t s c h a f t 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan der H andelsakad&mie (An-
lage A/1). 

Lehrstoff: 

2. Kl a sse (2 Wochen<>tunden): 

Wie im IV. Jahrgang des Lehrplanes der H an-
delsakademie (Anlage A/1). 

3. Klasse (2 Wochenstunden) : 

Wie im V. Jahrgang des Lehrplanes der Han-
delsakademie (Anlage A/1). 

Didaktische Grundsätze: 

In der Unterrichtsgestaltung ist besonderes 
Gewicht auf die Schulung des Verständnisses für 
die Rolle des Fremdenverkehrs für den Einzel-
memchen, für Land und Bevölkerung und für die 
Wirtschaft zu legen. Es ist der Mensch in den 
Mittelpunkt der Betrad1tungen zu stellen und 
damit die wesentliche Aufgabe des Fremdenver-
kehrs, nämlich Bindeglied von Mensch zu Mensch, 
von Volk zu Volk zu sein, zum Leitmotiv des 
Unterrichts zu machen. 

Die Fremdenverkehrslage des Schulortes hat als 
Ausgangspunkt praktischer Erörterungen des 
Fremdenverkehrs zu dienen. 

Sc.liularbeiten: je zwei in der 2. und 3. Klasse, bei 
Bedarf zweistündig. 

Die Ausbildung hat auf den Kenntnissen des 
Rechnungswesens und der Betriebswirtschafts-
lehre aufzubauen. 

Zur V ermeiidung von Überschneidungen und 
Doppelgeleisigkeiten ist auf ständige Kooperation 
mit den Fächern Betrieb.swirtschaftslehre un.d 
Rechnung,c;we~en 2:U achten. Die Datenverarbei-
tung ist soweit wie möglich in .den Unterricht 
einzubeziehen. -

Der gesamte Unterricht hat sich an möglichst 
praxisnahen Modellen zu orientieren, wobei der 
Gesamtzusammenhang auch bei Behandlung von 
Teilgebieten nicht verloren gehen darf. Dem Ziel 
der Ausbildung entsprechend hat der Lehrer 
auf den organischen Aufbau des Lehrstoffes 
zu adlten und nach Möglichkeit branchen-
spezifische Besonderheiten herauszuarbeiten. In 
den einzelnen Teilbereichen ist auf die besonderen 
organisatorischen Probleme einzug,ehen. Die 
Lösung der gestellten Aufgaben und Probleme 
hat in möglichst praxisgerechter Form zu er-
folgen. 

Das Lehrgut ist soweit wie möglich in Grup-
penarbeit und in Form von Schülerbeiträgen 
zu erarbeiten; Fallstudien und Planspiele sind 
in der Unt'errichtsarbeit zu verwenden. Doppel-
stunden sind nadi Möglichkeit vorzmehen. 

Schularbeiten: je zwei in der 2. und 3. Klasse, 
bei Bedarf zweistündig. 

g) M a r k e t i n g 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage A/ 1). 

Lehrstoff: 

2. K 1 a s s e (2 Wochenstunden): 

Wie im IV. Jahrgang des Lehrplanes der Han-
delsakademie (Anlage A/1). 

3. K 1 a s s e (2 Wochenstunden): 

f) J n s t rum e n tel l e 3 Rechnungs w e- Wie im V. Jahrgang des Lehrplanes der Han-
se n delsakademie (Anlage All). 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage A/1). 

Didaktische Grundsätze: 

Die Ausbildung hat auf den bereits erwor-
benen Kenntnissen aufzubauen. Der gesamte 
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Unterricht hat sich an möglidist praxisnahen 
ß.eispielen zu orientieren. Zur Vertiefung und 
Motivatlon sind im frühestmöglichen Stadium 
Fallstiu.dien aus den einzelnen Teilbereichen in 
Teamarbeit durchZtlführen, wobei praxisgerechte 
Unterrichtsbehelfe 7A1 verwenden sinid. 

In der 3. Klasse sollen Planspiele durchge-
führt werden. Soweit wie möglich i5t bei den 
einzelnen Teilgebieten auf die Einsatzimöglich-
keit der EDV Rücksicht zu nehmen. 

Es sollen Doppelstunden vorgesehen werden. 
Schularbeiten: je zwei in der 2. und 3. Klasse, 

bei Ded:arf zweistündig. 

h) 0 r g an i s a t i o n u n d D a t e n v e r-
ar bei tun g 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage A/1). 

Lehrstoff: 
2. K 1 a s s e (2 Wochenstunden): 

Wie im IV. Jahrgang des Lehrplanes der Han-
delsakademie (Anlage A/1). 

3. K 1 a s s e (2 Wochenstunden): 
Wie im V. Jahrgang des Lehrplanes der Han-

delsakademie (Anlage A/1). 

Didaktische Grundsätze: 
Bei der Behandlung des Lehrstoffes ist das 

Schwergewicht auf die praktisd1e Arbeit Ztl legen. 
Jedes Stoffgebiet ist sofort durdi Übungsbeispiele 
und/oder Fallstudien zu ergänzen. 

Organisations- und Programmieraufgaben 
sollen nach Möglid1keit in Sdiülergruppenarbeit 
gelöst werden. Die Argumentationsfähigkeit in 
der Diskussion und das Einfühlungsvermögen 
der Schüler sind besonders zu fördern. 

Da die zur Verfügung stehende Zeit nur zur 
Erarbeioung einzelner, modellhafter Lösungen 
ausreicht, sind bei allen Aufgahengebieten auch 
fertige Programmpakete zu besprechen und auf 
der schuleigenen Anlage oder anläßlich von Lehr-
ausgängen bzw. Exkursionen zu demonstrieren 
(sowohl im Bereidi der höheren als auch im Be-
reidi der mittleren Datentedinik). 

Für die praktisdie Arbeit und für die Durdi-
führung von Lehrausgängen bzw. Exkursionen 
sollen Doppelstunden, wenn möglich Rand-
stunden, vorgesehen werden. 
Schularbeiten: je zwei im IV. und V. Jahrgang, 

bei Bedarf zweistündig. 

i) ö ff e n tl i c h e V e r w a l t u n g 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Lehrstoff: 
2. Klasse (2 Wochenstunden): 

Wie im IV. Jahrgang des Lehrplanes der Han· 
delsakademie (Anlage A/1). 

3. Klasse (2 Wodienstunden): 
Wie im V. Jahrgang des Lehrplanes der Han-

delsakademie (Anlage A/1). 

Didaktisdie Grundsätze: 
Die Ausbildung hat a.uf die vom Schüler er-

worbenen Kenntnisse des Redinungswesens und 
der Betriebswirtschaftslehre aufzubauen. Zur 
Vermeidung von Übersdineidungen und Doppel-
gcleisigkeiten ist auf ständige Kooperation mit 
den Unterriditsgegenständen Betriebswirtsdiafts· 
lehre und Redinungswesen zu aditen. Die von 
den Schülern erworbenen Kenntnisse aus Daten· 
verarbeitung sind nadi Tunlidikeit zu berück-
siditigen. 

Der gesamte Unterridit soll sidi an möglidist 
praxisnahen Modellen orientieren, wobei der Ge-
samtzusammenhang audi bei Behandlung von 
Teilgebieten nidit verlorengehen darf. Dem Ziel 
der Ausbildung entsprediend hat der L.ehrer auf 
den organischen Aufbau des Lehrstoffes zu achten 
und nadi Möglidikeit die Besonderheiren der 
öffentlidien Betriebe und öffentlidien Verwal· 
tungen herauszuarbeiten, In den einzelnen Teil-
bereidien ist auf die beson<leren organisatorischen 
Probleme einzugehen. 

Das Lehrgut ist soweit wie möglidi unter Ein· 
satz moderner Unterrichtstechniken (z. B. Grup· 
penarbcit, Fallstudien, Planspiele) und in Form 
von Sdiülerbeinrägen zu erarbeiten. Lehrausgänge 
und Exkursionen sollen der Vertiefung des er· 
worbenen Wissens dienen. 

Doppelstunden sind nadi Möglichkeit vorzu-
sehen. 
Sdiularbeiten: je zwei in der 2. und 3. Klasse, bei 

Bedarf zweistündig. 

6. Stenotypie und Textverarbeitung 
Bildungs· und Lehraufgabe: 

Wie lln. Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage A/1). 

Lehrstoff: 

2. K 1 a s s e (2 Wodienstunden): 
Wie im IV. Jahrgang des Lehrplanes der Han-

delsakademie (Anlage A/1). 

3. K 1 a s s e (2 Wodienstun<len): 
Wie im V. Jahrgang des Lehrplanes der Han· 

delsakademie (Anla.ge A/1). 

Didaktische Grundsätze: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie 

bge A/1). 
(An- Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An· 

lage A/1). 
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7. Englische Stenotypie und Textverarbeitung 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Fähigkeit, englische Texte mit 60 bis 70 ge-

sprochenen Silben in der Minute kurzsd1riftlich 
aufzunehmen und wortgetreu, formgerecht und 
orthographisch ridltig in die Smreibmaschine 
zu übertragen. Fertigkeit in der rationellen, 
samlich, sprachlidl und form;il rimtigen, zügigen 
Erstellung von Sdlriftstücken aus der englismen 
Wirtschaftspraxis unter Berücksichtigung der 
landesüblichen fremden Briefformen und nam 
den Richtlinien für Maschinschreiben. 

Lehrstoff: 
3. K 1 a s s e (2 Wochenstun<len): 

Wie im IV. Jahrgang des Lehrplanes der Han-
delsakademie (Anlage A/1). 

Didaktische Grundsätze: 

Wie im Lehrplan der H andelsakademie (An-
lage Nt). 

8. Hauswirtschaft 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage Nt). 
9. Leibesübungen 

Lehrstoff: 
1. bis 3. K 1 a s s e (je 2 Wochenstunden): 

Wie im I. bis V. Jahrgang des Lehrplanes der 
Handelsakademie (Anlage Nl). 

10. Aktuelle Fachgebiete 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage Nl). 

Lehrstoff (2 Wochenstunden je Klasse): 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-
lage Nl). 

Didaktische Grundsätze: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie (An-

lage Nl). 

C. F ö r d e r u n t e r r i c h t 

Bildungs- und Lehraufgabe, Lehrstoff, didaktische 
Grundsätze: 
Ziel des Förderunterrimtes ist die Wieder-

holung und Einübung des vorauszusetzenden 
oder des im Unterridlt des betreffenden Pflid1t-
gegenstandes der betreffenden Klasse durdlge-
nommenen Lehrstoffes für Smüler, die vorüber-
gehend von einem Leistlungsabfall betroffen oder 
bedroht sind, wobei von der Voraussetzung 
auszugehen ist, daß es sim um geeignete und 
leistungswillige Schüler handelt. 

Der Förderunterrimt darf grundsätzlidl n·icht 
zur Ausweitung, Ergänzung oder Vertiefung des 
Unterrichtes in dem betreffenden Pflimtgegen-
stand verwendet werden. 

Anlage Bf2 

LEHRPLAN DER HANDELSSCHULE FÜR BERUFSTÄTIGE 

1. STUNDENTAFEL · 
(Gesamtstunden.zahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände) 

Pflichtgegenstand 

1. Religion .......................................... . 
2. Deutsch ........................................... . 
3. Englisch einschließlich Fachsprache .................. . 
4. Zeitgeschichte ..................................... . 
5. Geographie und Wirtschaftskunde (Wirtschaftsgeographie) 
6. Biologie und Warenkunde. · .......................... . 
7. Betriebswirtschaftslehre .. . ........... . ...............• 
8. Rechnungswesen ................................... . 
9. Wirtschaftliches Rechnen ...........................• 

10. Datenverarbeitung ................................. . 
11. Staatsbürgerkunde und Rechtslehre .................. . 
12. V olkswirtschaftslehre ............................... . 
13. Stenotypie und Textverarbeitung .................... . 

W ochenstundcn 
Klasse 

1 2 

1 
2 
3 

2 
4 
3 
3 
2 

5 

1 
3 
2 
1 
2 

4 
4 

2 
2 
1 
2 

G esamtwochenstundenzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 24 

Lehrver-
pflich-
tungs-

Summe gruppe 

2 
5 
5 
1 
4 
4 
7 
7 
2 
2 
2 
1 
7 

49 

(III) 
(I) 
1 

III 
III 
III 
1 
1 
II 
1 

III 
III 
IV 
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II. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL UND geeignetem Anscha-uungsmaterial und unter wohl-

ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUND- abgestimmter Einbeziehung der audiovisuellen 
SÄTZE Unterrichtsmittel praxisbezogen zu gestalten, wo-

A. Allgemeines Bildungsziel 
Die Handel~schule für Berufstätige hat im 

Sinne d~ § 61 Abs. 1 lit. a unter Bedachtnahme 
auf § 2 des Sdiulorganisationsgeset~es die Auf-
gabe, Personen, die eine Berufsausbildung ~bge­
schlosscn haben oder in das Berufsleben einge-
treten sind zu wirtsdiaftlidier Bildung zu führen. 
Es w.erde~ insbesondere Denkmethoden sowie 
Arbeits- und Entscheidungshaltungen vermittelt, 
die den Absolventen zur unmittelbaren Ausübung 
eines Berufes in Wirtschaft und öffentlicher Ver-
waltung befähigen. 

Ziel ist ein verantwortungsbewußter Mensch, 
der die Folgen seines eigenen Verhaltens und des 
Verhaltens anderer für die Gesellschaft über-
blicken und sich ein selbständiges Urteil bilden 
kann und der zur Kommunikation und Koopera-
tion sowohl in fachspezifisdien als auch in anderen 
gesellschaftlich relevanten Bereichen fähig i_st u~d 
der die Notwendigkeit der eigenen We1ter?il-
dung, insbesondere im fachspezifischen Bereich, 
einsieht. 

B. Allgemeine didaktisdie Grundsätze 
Durch die Ausrichtung aller, insbesondere der 

wirtschaftswissenschaftlichen, Unterrichtsgegen-
stände auf das Leitfach Betriebswirtschatfslehre 
soll jene gemeinsame Bildungswirkung aller 
Unterrichtsgegenstände erreicht werden, die dem 
Bildungs.auftrag der Handelsschul.e ~ür Berufs-
tätige im Sinne des Schul-0rgai:1s.at1?nsgesetzes 
und des Schulunterrichtsgesetzes entspricht. 

In diesem Sinne kommt dem gesamten Lehr-
plan die Bedeutung e~nes Rahmens zu._ Die 
Veränderungen des Wirtschaftslebens zwmge_n 
zur ständigen Anpassung des Lehrgutes an die 
Bedürfnisse der Praxis. Daher ist die Einbe-
ziehung aktuellen Wissensgutes, gegebenenfalls 
auch außerhalb des Lehrplanes, im Hinblick auf 
die Ergänzung des Lehrstoffes notwendig, wobei 
die Auswahl des Lehrgutes unter Bedachtnahme 
auf die Berufserfahrung der Schüler erfolgen 
muß. 

Die Arbeit in allen Unterrichtsgegenständen 
ist auf das Gesamtziel der Handelsschule für 
Berufstätige auszurichten; dazu ist die enge Zu-
sammenarbeit aller Lehrer erforderlich. Päd-
ago"ische Beratungen, Stoffverteilungspläne und 
sons~ige geeignete Maßnahmen haben die Aus-
nützung aller sich bietenden Querverbindungen 
zwischen den Unterrichtsgegenständen sicherzu-
stellen, zumal nur in einzelnen Teilgebieten eine 
gezielte Behandlung in zwei oder mehreren 
Unterrichtsgegenständen vorgesehen ist. 

Der gesamte Unterricht ist unter Ausnützung 
der Querverbindungen, unter Heranziehung von 

bei der letzte Stand der technisdien Entwiddung 
zu berücksiditigen ist. 

Besondere Bedeutung ist in allen hiezu ge-
eigneten Unterr·ichtsgegenständen der Politi,sd1en 
Bildung, der umfassenden Landesverteidigung, der 
Gesundheitserziehung, der Medienerziehung und 
der Erziehung zur Aufgesdilossenheit gegenüber 
Problemen des Umweltsdiut7Jes und des Ver-
braucherschutzes beizsumessen. 

Einschlägige Schulveranstaltungen dienen zur 
Ergänzung des Unterrichts und zur Vermitt-
lung von Einblicken in größere Zusammenhänge 
auf kulturellen, wirtschaftLichen, politischen und 
sozialen Gebieten. -

Der gründlichen Erarbeitung in der notwen-
digen Beschränkung ist der Vorzug gegenüber 
einer oberflächlichen Vielheit zu geben. Aus 
dieser Grundhaltung heraus ist das exemplarische 
Lehren und Lernen, in&besondere in den v.r.irt-
schaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fäd1ern, 
besonders zu pflegen. Der Lehrer wird daher 
die Methode seines Unterrichts so zu wählen 
haben, daß der Schüler lernt, das Wesentliche 
zu erkennen un-d Neues mit Interesse aufzu-
nehmen. Bei der Darbietung des Lehrstoffes 
wird auf die vortragende Meohode niemals 
ganz verziditet "\'.{erden können, jedoch müsse_n 
auch andere Methoden verwendet werden, wie 
etwa die selbständige Erarbeitung durch Sd1üler, 
kurze Referate, Sammlung und Vergleid1 von 
Berichten der Massenmedien, Lösungsversud1e 
von Problemen nach gruppendynamischen Ge-
sichtspunkten, sinnvoller Einsatz vorhandener 
audiovisueller Mittel. Oft wirkt ein Methoden-
wechsel motivations- und leistungsfördernd. 

Durch die didaktischen Grundsätze, die den 
einzelnen Unterriditsgegenständen beigefügt sind, 
soll die pädagogische Initiative des Lehrers nicht 
eingeengt werden. Wahl und Anwendung der 
Medio.den des Unterridlts sind dem Lehrer 
als schöpferische, von Verantwortung getragene 
Leistung grundsätzlich freigestellt, wobei jedoch 
auf das Alter der Schüler Rücksicht zu nehmen 
ist. 

Die Erziehung des Schülers zur Selbständig-
keit in der Arbeit, aus der die Freude an 
der eigenen Leistung erwächst, wird den Kern 
der pädagogischen Arbeit in jedem Unterrichts-
gegenstand bilden. Dieses Ziel kann erreicht 
werden, wenn der Schüler zu eigenständiger 
Behandlung von Problemen geführt wird, die 
von ihm Initiativen zur selbständigen Infor-
mationsbesdiaffung verlangen. Dadurch soll 
außerdem im Schüler die Erkenntnis für die 
Notwendigkeit der eigenen Weiterbildung ge-
weckt und die Möglichkeit hiefür aufgezeigt 
werden. 
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Im Sinne einer Ergänzung der im Berufs-
leben gesammelten Erfahrungen ist die Gruppen-
arbeit, die in der Praxis immer wieder zur 
Problemaufbereitung und -bewältigung ange-
wandt wird, in den Unterricht der Handels-
schule für Berufstätige einzubauen. Die Gruppen-
arbeit ist darüber hinaus ein geeignetes Mittel 
zur Förderung der Bereitsduft und Fähig-
keit zur Kommunikation und zur Koope-
ration. 

Bei der Bildung der Arbeitsgruppen ist darauf 
zu achten, daß nicht immer gleich befähigte 
Schüler in einer Gruppe zusammengefaßt wer-
den. Die Schüler sollen lernen, ihre Argumente 
zu formulieren, den Konsens zu suchen und 
sich gegebenenfalls in der Gruppe sachlich durch-
zusetzen. Die aktoive und passive Mitarbeit in 
der Gruppe ist vom Lehrer sorgfältig zu be-
obachten. 

Das Bildungsgut dient nid1t nur der fach-
1id1en Ausbildung, sondern im Sinne einer Er-
ziehungsfunktion der Schule auch in hohem 
Maße der Persönlichkeitsformung. Der Unter-
richt hat in jedem Wissensgebiet die Wirtsd1aft 
als kulturelle und gesellschaftliche Funktion auf-
zufassen und den Wert der Arbeit als wesent-
liches persönlichkeitsbildendes Element zu be-
tonen. Die Verantwortung des Menschen in der 
Wirtschaft gegenüber der Gemeinschaft ist be-
wußtzumad1en. 

III. LEHRPLÄNE FÜR DEN REUGIONS-
UNTERRICHT 

(Bekanntmadmng gemäß § 2 Abs. 2 des Religi-
onsunterrichtsgesetzes) 

1. a) Katholischer Religionsunterricht 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

a) A 11 gemein: 
Der katholisd1e Religionsunterricht an Han-

delsschulen für Berufstätige sieht sid1 im Rahmen 
des al!gemeinen Bildungszieles der Schule fol-
genden Aufgaben gegenüber: 

Dem Schüler soll, seinem Alter entsprechend, 
die Fragesituaoion seiner menschlichen Existenz 
bewußtgemacht und als Frage nach Gott ge-
deutet wertden. Es soll >ihm .Gelegenheit ge-
geben werden, sich mit den verschiedenen Ant-
worten der Religionen und Weltanschauungen 
kritisch auseinander?JUsetzen und die aktuellen 
geistigen Strömungen eingehend zu analysieren. 
Die christliche Botschaft soll dem Schüler als. 
verheißungsvolles Angebot für die Gestaltung 
des eigenen Lebens verkündet werden, wobei 
<lie Notwendigkeit <ler freien Glaubensentsdiei-
dung deutlich herau~zustellen <ist. Das Bild des 
mündigen Christen soll in sadilicher Ausein-
andersetzung mit anderen Menschenbildern an 
Hansd der Heiligen Schrift .sowie Beisp1elen aus 

der Kirchengeschidite und der Gegenwart als 
erstrebenswert vor Augen gestellt werden. Dabei 
ist besonders auf die Meisterung der Lebens-
probleme wie auf die Bewährung in der Be-
rufswelt hinzuarbeiten. Um den Schüler bei 
der Bewältigung dieser Aufgabe zu föiider~ 
bietet der Religionsunterrid1t umfassende Orien-
tierungshilfen in der christlidien Soziallehre, 
unter besonderer Berücksiditigung des wirtschaft-
lichen Bereidis, der Persönlichkeitsbildung und 
der Menschenführung sowie der Voraussetzungen 
für das Apostolat in Wirtsdiaft und öffent-
lichem Dienst an. Daneben leistet der Religions-
unterricht seinen ideellen Beitrag zum Aufbau 
einer christlidien Ehe und Familie. · 

Die selbsttätige Formung einer auf der christ-
lichen Offenbarung aufbauenden Weltanschauung 
soll stets in enger Beziehung zu den Ergeb-
nissen der Natur- und Geisteswissenschaften wie 
der Lebenssituation des Schülers angestrebt wer-
den. Dazu ist ein entsprechendes Maß an Wissen 
über die Voraussetzungen und den Inhalt der 
katholischen Heilswahrheiten zu vermitteln, wo-
bei auf den sachgemäßen Umgang mit der 
Heilige11 Schrift und die Analyse der durch 
das II. Vatikanische Konz,il ausgelösten Entwick-
lung besonderer Wert zu legen ist. Kirchenge-
schichtliche Fragen sind den Sachproblemen zu-
zuordnen, \un so auf die Geschichtlichkeit und 
Lebe~digkeit von Kirche und Theologie hin-
zuweisen. 

Darüber hinaus hat der Religionsunterricht 
an Handelsschulen für Berufstäcige zur toleranten 
Ad1tung des Andersdenkenden, aber auch zum 
tätigen Engagement in Kirdie un,d Gesellsduft 
aufzufordern; der gemeinschaftsbildende und 
dynamische ·Charakter des Christentums ist 
dabei zu betonen. 

Die Liturgie roll als Vollzug des christlichen 
Lebens nidit nur im Unterricht lebensnah er-
örtert, sondern auch im Rahmen der religiösen 
Übungen .als Feier der gläubigen Gemeinde an 
der Schule würdig und ansprechend gefeiert wer-
,den. 

b) Nach Klassen 
1. K 1 a s s e: 

Jahresthema: 
Sinn und Ziel unseres Lebens ist ,der Gott 
J esu Christi. 

Der Schüler soll bewußt seine Lebensfragen 
als Frage nach Gott verstehen lernen und deren 
Beantwortung aus dem Raum der Geschichte, 
der Religion und der Offenbarung fo Christus 
erkennen und kritisdi prüfen. Er soll zu Christus 
als seinem persönlidien Her.rin eine gläubige 
Beziehung finden und im Leben der Kirche 
seine heilbringende Gegenwart erfahren. Er soll 
die von Gott eröffnete Möglichkeit des erlösten 
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Daseins bejahen und zu verwirklicllen trach-
ten. 

2. K 1 a s s e: 
Jahresthema! 
Der Christ in der Gemeinschaft. 

Der Sdiüler soll den Refigionstmterricht als 
eine wertvolle Orientierungshilfe für seine Tätig-
keit in Beruf und Gesellschaft erfahren; er soll 
befähigt werden, die sozialen Gegebenheiten in 
Staat und Wirtsdiaft nach christlicher Wertord-
nung zu beurteilen und apostolisch tätig zu wer-
den. Das Verantwortungsbewußtsel.n des Scllülers 
für die Aufgaben in Ehe und Familie soll ge-
weckt wer.den. 

Lehrstoff: 

1. Klasse (1 Wochenstunde): 
Die Frage der Menschen nach Gott; Vexsud1e 

der Beantwortung im Laufe der Mensd1heits-
ieschicllte und in der Gegenwart; Stellungnahme 
zu den nicht.christlichen Religionen. 

Die Beantwortung der Gottesfrage aus der 
Bibel: der Gottesglaube Israels; das Zcugruis 
Jesu: Gott als Vater und die Nähe der Gottes-
herrschaft. Die Offenbarung. 

rechte. Die Zuständigkeit der Kirche in sozialen 
Belangen. Die zunehmende Vergesellschaftung. 

Der Christ in Ehe und Familie. 
Der Christ als Staatsbürger. 
Probleme der Völkergemeinsd1aft. 
Die Kirclle als gesellschaftspolitisd1e Größe in 

Österreich und in der Welt und die sich dar-
aus ergebenden Probleme. 

Die Erhaltung des Freiheitsraumes innerhalb 
der Gesellschaft. 

Der Menscll in der industriellen Arbeits-
welt. 

Dioe soziale Frage in Vergangenheit und Gegen-
wart. 

Die Wirtschaft nach der chr.istlichen Sozial-
lehre: Fragen der Wirtschaftsethik und der 
Wirtscllaftsordnung. Die Sozialfunktion des 
Eigentums. Der Mensch ~ Beu,ieb: Mitbe-
stimmung, SozialP<lrtnerschaft, Management. Die 
Frage nach .der Neuinterpretation d es Glaubens, 
verbunden mit einer Zusammenschau der zen-
tralen christlichen Wahrheiten. Das II. Vatikani-
sche Konzil in seinen Zielsetzungen und Aus-
wirkungen. 

Die Bewähmng des Glaubens in den ver-
schiedenen Lebensbereichen. Fragen der christ-
lichen Lebensgestaltung. Die Gemeinde als Ort 
der Begegnung und als Kraftquelle für die Gläu-
bigen. Zeitgemäße Formen des Apostolats. 

Jesus als Antwort Gottes auf die Fragen 
der Menschen: die Überwindung von Le·id und 
Sdmld durch den Erlösertod J esu. Die Eröff-
mmg neuer Möglidikeiten und der Entwurf des 
Lebens auf die Zukunft hin kraft der Aufe r- Didaktische Grundsätze: 
stehung und der Wiederkunft Christi. Die Ent- Der Lehrplan soll als Rahmenplan verstanden 
faltung der dogmatischen Lehre von Christus werden, wobei der Lehrstoff mehr nad1 exem-
und der Trinität. plarischen Gesichtspunkten ausgewählt werden 

Das Leben des Christen in der Kird1e und kann. Die Intensität des Verstehens ist wichtiger 
aus der Kraft Gottes; die Kirche als Ursakra-, als <l~e E~tensi tät des Lehrsto~es. Da ~e Ghu-
ment, ihre Selbstverwirklichung in den einzel- b~nss1.tuat1~n un~er den Sdiulern meist stark 
nen Sakramenten. Die Zeitlidikeit und -Oie Voll- d1ffenert, liegt es m der Vcrantw?rtung und dem 
endung der Kinne. klugen Ermessen des Lehr.ers, die Ansatzpunkte 

im Leben der Schi.iler für die Verkündigung 
der Offenbarungswahrheit und Heranführung 
an eine bewußte Glaubensentscheidung zu er-
mitteln. Der Lehrer wird demnach bei der Er-
stellung des Unterriditsprogramms von den 
Interessen und Bedürfnissen seiner Sd1üler aus-
zugehen haben und den Lehrstoff n acll kerygma-
tischen und lernpsychologischen Gesichtspunkten 
anordnen. Durch eine interessante und abwechs-
lungsreiche Gestaltung wird er versuchen, 
gleichermaßen alle Sdiüler anzusprecllen, und sich 
dabei bemühen, audi bei der Behandlung von 
Einzelfragen die ganze Wirklicllkeit des katho-
lischen Glaubens aufzuzeigen. 

Der Mensch ln. seiner Selbstfindung und Ent-
faltung; seine grundsätzlid1e Bezogenheit auf 
den Mitmenschen und .die Gemeinschaft; die 
Nächstenliebe; das Leben als Erfüll'tlng eines 
göttEchen Auftrages. Verantwortung als Ant-
wort des von Gott geforderten Menscllen. 

Unsere Hoffnung auf die Vollendung des 
christlichen Lebens; die Gefäht'dung durdi die 
Sünde. Bekehrung und Bt1ße. Das Opfer. Die 
H eilsbedeutung von Leid und Tod. Die Heils-
erwartung als Antrieb zur Arbeit an der Ver-
besserung der Welt und .zur Bewältigung der 
Lebensprobleme. 

2. Klasse (1 Wochenstunde): 
Der Mensch als Gemeinschaftswesen: d .is christ-

liche Menscllenbild als Ausgangspunkt der christ-
lichen Auffassung von der Gesellschaft. Das Per-
sonalitätsprinzip, das Naturrecht, die Menschen-

Die Form der Unterweisung wird entsprechend 
den Erke1mtnisscn der Erwachsenenkatechese in 
erster Li.Pie das Gespräch sein. D~r ei!lseitige 
Vortrag des Lehrers ist auf ein pädagogisdi 
verantwortetes Maß zu bescllränken . .Ansonsten 
wüid sich der Religionsunterricht in abwechs-
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lungsreid1er Folge entspredJend den behandelten 
Themen aller in der allgemeinen Unterrichts-
lehre zusätzlich vorgesehenen Formen bedienen: 
Diskussion, Quellenarbeit, Gruppenarbeit, Refe-
rate und die Verwendung von Lehr- und Lern-
mitteln aller Art. In bevorzugter Weise wird 
er Texte aus der Heiligen Schrift, einschlägige 
kirchlid1e Dokumente und soldJe Arbeitsmate-
rialien heranziehen, die der künftigen Berufs-
siuuation des Schülers entsprechen. 

Soweit der Religionsunterricht Wahrheit und 
Wissen vermittelt, ist der Unterricht~ertrag nach 
den allgemein gültigen Gesetzen der Didaktik 
anzustreben, zu festigen und zu sichern. Weil er 
sidJ in diesen Zielsetzungen nidJt erschöpft, je-
dod1 zur Gestaltung eines Lebens aus dem 
Glauben anleiten soll, muß vom aktuellen Lehr-
stoff her immer wieder eine Brücke zur Ver-
wirklichung dieser Ziele im Lehen der Kirche, 
des Berufs und der Gesellsduft geschlagen wer-
den. Die Durchführung kirchlid1er Lebensvoll-
züge soll entsprechend den Möglichkeiten audJ 
im Rahmen der Schulgemeinschaft angestrebt 
werden. 

Didaktik und Methodik des Religionsunter-
ridJtes an Handelsschulen für Berufstätige müssen 
1SidJ der Tatsache bewußt bleiben, daß sein Ziel 
im Rahmen der wödJentlichen Unterridm-
stunden allein nicht realisiert werden kann, da 
hier viele außerschulisdJe Faktoren mitspielen; 
jedoch soll der Schüler nidJt nur mit den Grund-
lagen des christlichen Glaubens sachgerecht ver-
traut gemaffit, sondern audJ zu jener Nachdcnk-
lidJkeit geführt werden, die die Voraussetzung 
für die gläubige Haltung bildet. Weiters muß 
darüber Klarheit bestehen, daß die Quellen 
didaktisdJer und methodischer Erkenntnisse so-
wohl in der Theologie wie in den anthropolo-
gisdJen Wissensd1aften zu suchen sind. Der 
Religionsunterricht an HandelssdJulen für Be-
rufstätige muß dabei die besondere Prägung der 
SdJüler berücksichtigen, .die sich aus der ge-
troffenen Berufswahl und deren zumeist prag-
matischer Denkungsart ergibt. 

Von den didaktismen Grundsätzen soll vor 
allem die Wirklichkeitsnähe beachtet werden, um 
den Anschein von Ideologie und Doktrin zu ver-
meiden. Der Unterrimt soll induktiven Charakter 

auf die begrenzten ErkenntnismöglidJkeiten eines 
rein positivistischen Denkens hinweisen; dadurch 
soll einer vereinseitigten PersönlidJkeitsbildung 
vorgebeugt und der Schüler zu einer sachgemäßen 
un<l kritischen Beurteilung der geistigen Strö-
mungen in Gegenwart und Vergangenheit ge-
führt wet'lden. Querverbindungen zu anderen 
UnterridJtsfächern sollen bewußt in die Planung 
des Religionsunterrichtes einbezogen werden. 

1. b) Evangelismer Religionsunterricht 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan der Handelssmule (An-
lage B/1). 

Lehrstoff: 

1. K 1 a s s e (1 Wochenstunde): 

D i e B i b e 1, V e r h e i ß u n g u n d E r-
f ü 11 u n g: 

Ungehorsam des MensdJen gegen Gott. Erb-
sünde und Sünde. Gottes Rettungswirken naoli 
dem Alten Testament. Die Verheißungen der 
Propheten. Jesus Christus, <ler Retter des Men-
sdJen und der ganzen Welt. Der Gehor&am des 
Sohnes Gottes. Die Liebe Jesu Christi zu den 
Menschen. Die Auferstehung und Himmelfahrt 
des Herrn. Die Ausgießung des Heiligen Geistes 
und die gläubige Gemeinde. 

D i e e v a n g e 1 i s c h e K i r c h e i n Ö s t e r-
r e i c ih in Geschichte u n <l Gegen-
w a rt: 

Die Ausbreitung der Reformation in Öster-
reich. Die _Gegenreformation und <ler Geheim-
protestantismus. Die KirdJe der Toleranzzeit, 
die KirdJe nach dem Protestantenpatent. Aufbau, 
Gliederung und Verfassung der evangelisffien 
Kirche in Österreich. 

Das Leben des Christen in der 
Gemeinde: 

Das evangelisme Leben der Familie. Kirffien-
jahr, Gotte.9dienst. Gesangbuch. Die Taufe und 
das Heilige Abendmahl. 

2. K 1 a s s e (1 Wochenstunde): 

Leben aus der Bibel: 
. haben, vom Erfahrungsbereich der Schüler aus-
g·ehen und von dort her die Fragen sichtbar 
madJen, die in der Offenbarung ihre Antwort 
finden. So wird der Religionsunterricht zu einer 
Interpretation des g.esamten Daseins. 

Die rationale Komponente des Glaubens soll 
da-durch sid1tbar werden, daß die Schüler an die 
Quellen <ler Glaubenserkenntnis herangeführt, 
zur Mitarbebt und zu persönlichem Fragen und 
Suchen nam Erkenntnis angeregt werden. Da der 
Religionsunterricht auf ein allseitiges Wirklich-
keitsverständnis hinzielt, wird er in kluger Weise 

Lektüre ausgewählter Bibeltexte: Das Wort 
Gottes ruft Menschen zur EntsdJeidung. Der 
Segen des Glaubensgehorsams. Die Bedeutung 
des Gebetes und des Gottesdienstes im Leben des 
Christen. 

K i r c h e n kund e: 
ChristlidJe Kirffien. Sekten und W eltanschau-

ungen. Die Weltreligionen. Die römisch-katho-
1isdJe KirdJe. 
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D e r C h ri s t i n <l e r W e l t: 

Arbeit, Beruf, FreizeitgestaltJUng. Ehe, Familie 
und Staat. Konfirm:ttion, Trauung und Begräb-
nis. 

IV. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE 
DER EINZELNEN UNTERRICHTSGEGEN-
STÄNDE, AUFTEILUNG DES LEHRSTOF-
FES AUF DIE EINZELNEN SCHULSTUFEN 
(KLASSEN), DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE 

A. P f 1 i c h t g e g e n s t ä n d e 

2. Deutsch 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan der Handelsschule 
lage B/1). 

Lehrstoff: 

1. Klasse (2 Wochenstunden): 

(An-

Wie iim 1. JaJirgang des Lehrplanes der Han-
delsakademie für Berufstätige (Anlage A/2). 

2. Klasse (3 Wochenstunden): 

W:ie ibm II. Jahrgang des Lehrplanes der Han-
delsakademie für Berufstätige (Anlage A/2). 

Didaktische Grundsätze: 

Der Deut1Schunterr.icht soll ein umfassendes 
Sprach- und Kulturbewußtsein wecken, das aud1 
das kul<ourelle Geschehen in anderen Ländern 
mit einschließt. 

Fachübergreifende Probleme -s.tellen Querver-
bindungen 7JU versdiiedenen Unterrichtsgegen-
stäruden her und motivüeren ein über die fach-
speziifische Behandlung der Themen hinausge-
hendes Verständnis. 

Der mündliche Ausdruck ist durch Übungen 
zu för.dern, die zum ausdrucksvollen Sprechen 
und Lesen führen sowie die Beherrschung der 
freien Rede und die Teilnahme an Diskussionen 
ermög1ichen. 

Der Schüler ist anzuhalten, klar, deutlich, dia-
J,ktfrei und in vollständigen Sätzen zu sprechen. 

Ständige Übungen sollen zur sicheren Beherr-
schung der Rechtschreibung führen. 

Die Grammatik soll das Verständnis für den 
Aufbau der Sprache vertiefen und den sprach-
lichen Ausdruck verbessern. Sie ist nicht als 
Selbstzweck zu behandeln, sondern als Voraus-
setzung für zwischenmenschliches Verständnis 
und situationsgerechte Verständigungsfähigkeit. 

Für den Aufsatzunterricht sind altersgemäße 
Themen z.u wählen, die dem Bildungsziel der 
Schule entsprechen. Durch Gliederungsübungen 
soll das logische Denken gesdiult werden, Aus-
drucksübungen bilden deri stilistischen Ge-

schmack und sind Ausgangspunkt für die Stil-
kunde. 

Literaturverständnis ist dem Sdiüler durch aus-
gewählte Werke zu vermitteln; diese sind aus 
ihrer Zeit heraus verständlidizumachen, Bezüge 
zur Gegenwart sind herzustellen, das Allgemein-
Mensdiliche hat Vorrang vor dem rein Litera-
rischen, das Verständnis des Einzelwerks vor dem 
literaturgesdiichtlichen überblick. 

Audiovisuelle Lehrmittel (Fernsehen, Hörfunk, 
Tonband, Schallplatte, Dia, Film u. a.), Lektüre 
von Zeitungsartikeln und kulturelle Veranstal-
tungen, wie Theateraufführungen und Dichter-
lesungen, sollen den Unterridit lebendig gestalten 
und ergänzen. 

Diskussionen schaffen die Fähigkeit, die Mas-
senmedien durch Informationsvergleiche und Er-
kennbarmachen von Kiisdiees kritisch zu beur-
teilen. 

Schularbeite11: je drei in der 1. und 2. Klasse. 

3. Englisch einschließlich Fachsprache 

Bildungs- und Lch1·aufgabe: 

Wie im Lehrplan der Handelsschule (Anlage 
B/1). 

Lehrstoff: 

1. K 1 a s s e (3 Wodienstunden): 

Wie im I. Jahrgang des Lehrplanes der Han-
delsakademie für Berufstätige (Anlage A/2). 

2. K 1 a s s e (2 Wochenstunden): 

Thematischer Bereich: 
Industrie und andere Produktionsformen; in-

nerbetriebliche Organisation, Formen der betrieb-
lichen Organisation, Groß- und Kleinhandel, 
Dienstleistungen der Bank, Zahlungsmittel; 
Fremdenverkehr; staatliche und politische Ein-
richtungen; wesentliche Beiträge aus den Berei-
dien der Kultur und der Bildung. 

Kaufmännischer Schriftverkehr: Anfrage, An-
gebot, Auskunft, Bestellung, Auftragsbestätigung, 
Versandanzeige, Zahlungsverkehr, Sched~, Wech-
sel, Mängelrüge, Mahnbriefe, Rundschreiben, In-
serate, Stellenbewerbung. 

Kommunikation: 
Frage und Antwort, Gespräch, Zusammenfas-

sung, Übersetzung einfacher Texte, Kurzreferat, 
Ges.chäftsbriefe, Privatbriefe. 

Sprachstruktur: 
Ergänzung und Festigung der Formen- und 

Satzlehre anhand des Lesestoffes und der Übun-
gen. 

Didaktische Grundsätze: 

Die Anforderungen, die im jeweiligen thema-
tischen Bereich in bezug auf Kommunikations-
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formen und Sprachstruktur an den Schüler ge-
stellt werden, müssen auf das Niveau einer mitt-
leren Schule abgestimmt sein. 

Als Unterrichtssprache ist soweit wie möglich 
die Fremdspraclie zu verwenden. 

In beiden Klassen s·ind Aussprache, Intonation 
und Rechtsdireibung durch entsprechende Übun-
gen zu schulen. Die Fähigkeit, Lautschrift zu 
lesen, ist zu vermitteln (Übungen mit dem Wör-
terauch). 

Audiovisuelle Mittel, wie Film, Schallplatte, 
Tonband, Sprachlabor, Overhead-Transparent, 
geeignete Run<lfunk- und Fernsehsendungen, 
sollen den Uniterricht intensivieren und aktuali-
sieren, vor allem aber zu einem besseren Hör-
v.e.rständnis führen. 

Die Kommunikationsformen sind in erster Li-
nie in den im thematischen Bereich angegebenen 
Sachgebieten schriftlich und mündlich zu üben. 
Darüber hinaus können kiirzere erzählende Texte 
verwendet werden. 

Der Grundwortschatz und gebräudlliche Wen-
dungen aus der Alltagssprache sollen vor allem 
in der 1. Klasse vermittelt werden. Danach wird 
der Wortschatz aus dem Bereich der Wirtschaft 
erarbeitet, wobei jedoch der Ausbau des allgemei-
nen Wort- und Phrasenschatzes nicht vernach-
lässigt werden darf. Dieser Grundsatz: ist auch 
bei der Auswahl des Gesprächs-, Hör- unid Lese-
stoffes zu berücksichtigen. Dem Schüler unbe-
kannte Wörter sollen in erster Linie im Satz-
zusanunenhang dargeboten werden. In der 
2. Klasse soU der Schüler in den richtigen Ge-
braucli des zweisprachigen Wönerbuches einge-
führt werden; dies ist auch für die spätere Ge-
schäftspraxis von Bedeutung, in der das Wörter-
buch oft das einzige Hilfsmittel darstellt. Der 
Festigung und dem Ausbau des bereits erworbe-
nen W ortsdiatzes dienen Zusammenstellungen 
von Wendungen und Wörtern nach verscliiede-
nen Gesichtspunkten (sachliche und sprachlid1e 
Zusammengehörigkeit, Ausdruckswert usw.). 

Der Grammatikunterricht ist nicht Selbst-
zweck, sondern Voraussetzung für Verständnis 
und situationsgerechte Verständigungsfähigkeit. 
Er soll in den Beispiel- und Übungssätzen All-
tagssprache und Fachsprache berücksichtigen. Der 
Lehrer wird vom praktischen Beispiel ausgehen, 
die jeweilige Sprachstrukt.ur bewußt maclien und 
den Schüler durch geeignete Übungen zu einer 
möglichst korrekten Anwendung der erworbenen 
Sprachstruktur führen. Der Grammatikunter-
riCht soll in erster Linie zu einer aktiven Be-
herrscliung der Formen- und Satzlehre hinleiten, 
die für die Alltagssprache von Bedeutung ist. In 
der zweiten Klasse sind auch die vorwiegend im 
geschriebenen Englisch vorkommenden gramma-
tischen Phänomene zu berücksichtigen; anzustre-
ben ist hier allerdings nur die passive Beherr-

schung im Hinblick auf die Obersetzung ins Deut-
sche. Diese Einschränkung gilt nicht für jene Teile 
der Formen- und Satzlehre, die für das geschrie-
bene Englisch des kaufmännischen Schriftverkehrs 
von Bedeutung sind. Die Übersetzung in die 
Muttersprache ist in erster Linie V emändnis-
hilfe. 

In der zweiten Klasse soll der Schüler die 
Fahigkeit erwerben, Z'\l.Sammenhängende einfache 
Texte (vor allem aus dem Bereidi der Wirtschaft) 
ins Deutsche zu übertragen. Die gelegentliche 
Übersetzung in die Fremdsprache dient der Fe-
stigung anderer Fertigkeiten (Beherrschung der 
Idiomatik, der Grammatik, des Wortschatzes 
usw.). 

Im kaufmännischen Schriftverkehr sollen ein-
fache Geschäftsfälle, vor allem des Außenhandels, 
anhand von Musterbriefen geübt werden, die in 
Ausdruck und Inhalt der derzeitigen Praxis ent-
sprechen. Die Fähigkeit, Geschäftsbriefe in die 
Fremdsprache zu übersetzen, ist hier anzustre-
ben. Je nach Thema sind Querverbin:dungen zu 
anderen Gegenständen, besonders aber zur Be-
triebswirtschaftslehre, herzustellen. 
Schularbeiten: je drei in der 1. und 2. Klasse. 

4. Zeitgeschichte 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsschule (Anlage 

B/1). 

Lehrstoff: 
2. K 1 a s s e (1 Wochenstunde): 

Wie im Lehrplan der Handelsschule (Anlage 
B/1). 

Didaktische Grundsätze: 
Aus der Bildungs- und Lehraufgabe ergibt sich 

die Notwendigkeit, den Lehrstoff nach dem Kri-
terium der Relevanz für die Gegenwart auszu-
wählen und diese Gegenwartsbezüge deut!icli zu 
machen. 

Geistige, wirtschaftliche und soziale Faktoren 
sind als Triebkräfte stärker in den Vordergrund 
zu stellen als die von ihnen ausgelösten geschicht-
lichen Einzelereignisse. Zusammenfassungen und 
typische Beispiele sind wichtiger als die Vermitt-
lung von Detailwissen. 

Neben das Unterrichtsgespräch und den Leh-
rervortrag treten Übungen und graphische Dar-
stellungen. 

5. Geographie und Wirtschaftskunde (Wirtschafts· 
geographie) 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsschule (Anlage 

B/1). 
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Lehrstoff: 

1. K 1 a s s e (2 Wochenstunden): 

Wie im Lehrplan der Handelsschule (Anlage 
B/1). 

2. K 1 a s s e (2 Wochenstunden): 

Wie im Lehrplan der Handelsschule (Anlage 
B/1). 

Didaktische Grundsätze: 

Als Lerninhalt dienen Stoffe der allgemeinen 
Geographie, wirtschaftsgeographische Übersich-
ten, die Darstellung raumbezogener Prozesse so-
wie signifikante exemplarisdie Detailstudien. 

Die Wahl der lernzielorientierten exemplari-
sdien Themen hat der Lehrer unter Berücksichti-
gung der Aktualität, der Selbsttätigkeit des Schü-
lers und der Bedeutung für das österreichische 
Wirtschaftsleben vorzunehmen. 

Der Unterridit ist auf übertragbares Wissen 
und verfügbares Können, das der Sdiüler in ge-
eigneten Lernprozessen erwirbt, auszurichten. 

Durch das Sammeln und Auswerten von Infor-
mationen, durdi die Benützung von Nachschlag-
werken, Karten, Statistiken, bildlichen und gra-
phisdien Darstellungen und das Zeichnen von 
Skizzen sind die Schüler zu selbständiger Arbeit 
anzuleiten. 

6. Biologie und Warenkunde 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan der Handelsschule (Anlage 
B/1). 

Lehrstoff: 

1. Klasse (4 Wochenstunden): 
Wie im I. Jahrgang des Lehrplanes der Han-

delsakademie für Berufstätige (Anlaße A/2). 

Didaktische Grundsätze: 

2. Klasse (4 Wochenstunden): 

Finanzierung und Investition 
Begriff und Arten der Finanzierung: 

Innen- und Außenfinanzierung; Eigenfinanzie-
rung; Fremdfinanzierung; Selbstfinanzierung; 
Sonderformen. 

Finanzierungsgrundsätze und Errechnung ein-
sdilägiger Kennzahlen. 

Geld- und Kapitalmarkt: 
Wertpapiere; Wertpapierbörse. 

Kreditinstitute: 
Reditsgrundlagen; Geschäftsgrundsätze; Ge-

sdiäfte der Kreditinstitute (Passiv-, Aktiv-, 
Dienstleistungs- und Eigengesdiäfte) einschließ-
lidi Sdiriftverkehr; Typen der Kreditinstitute. 

Sonderkreditaktionen. . 
Geld- und Kapitalanlage. 

Investition: 
Begriff und Arten; Investitionsplanung. 

Leistungserstellung 
Begriff und Arten. 

Erstellung von Dienstleistungen: 
Transportbetriebe und Transportvermittler 

einsdiließlich Sdiriftverkehr; Versicherungsbe-
triebe einschließlich Schriftverkehr; Fremdenver-
kehrsbetriebe einschließlidi Sdiriftverkehr; son-
stige Dienstleistungsbetriebe (Lagerhausbetrieb, 
Auskunftei, Revisionsbetrieb usw.) einschließ-
lidi Sdiriftverkehr. 

Gütererzeugung 
Produktionsverfahren und Produktionsmetho-

den; Betriebsstruktur; Marktleistung; Marktfin-
dung. 

Gegenüberstellung von Industriebetrieb und 
Handwerksbetrieb. 

Organisationsprobleme einsdiließlich innerbe-
trieblidier Schriftverkehr. 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie für U n t e r n e h m e n s f ü h r u n g 
Berufstätige (Anlage A/2). 

7. Betriebswirtschaftslehre 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsschule (Anlage 

B/1). 

Lehrstoff: 

1. K 1 a s s e (3 Wochenstunden): 

Managementfunktionen: 
Zielsetzung; Planung; Organisation und Kon-

trolle; Führungsstile. 

Menschenführung im Betrieb: 
Mitarbeiterauswahl; Sdiriftverkehr im Perso-

nalbereich; Arbeitsbedingungen; Arbeitsentgelt. 

Besondere Probleme der Betriebs-
wirtschaftslehre 

Wie im I. Jahrgang des Lehrplanes der Han- Kostenlehre: 
delsakademie für Berufstätige (Arilage Af 2). Kosten und Kapazität; Kosten und Preis. 

6 
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Risikolehre: 1 8. Redutungswesen 
Begriff und Arten des Risikos; Risikopolitik. Bildungs- und Lehraufgabe: 

Gründung der Unternehmung und Anpassungs- Wie im Lehrplan der Handelsschule (An-
entscheidung: lage B/1). 

Wahl des Betriebsgegenstandes, der Betriebs-
größe, des Standortes und der Rechtsform; Zu- Lehrstoff: 
sammenschluß und Auflösung von Unterneh- 1. Klasse (3 Wochenstunden): 
mungen. 

Probleme der Kapitalanlage. 

Didaktische Grundsätze: 
Der betriebswirtschaftliche Unterricht muß in 

seiner Gesamtheit stets auf die Erfüllung seiner 
Leitfunktion ausgerichtet sein. In der ersten 
Klasse sind die betriebswirtschaftlichen Grundla-
gen sowie eine Einführung in die betriebswirt-
ischaftlichen Funktionen in altersadäquater Weise 
zu behandeln. Anschließend ist der Lehrstoff 
nach diesen betriebswirtschaftlichen Funktionen 
g~liedert zu vermitteln. 

Die organische Verbindung der funktionellen 
und institutionellen Betrachtungsweise soll das 
Verständnis für die Bedeutung der einzelnen Be-
triebstypen fördern. 

Bei der Besprechung des Lehrstoffes ist beson-
ders den Bedürfnissen der regionalen Wirtschafts-
struktur Rechnung zu tragen. Akmelle Stoffge-
biete sind erforderlichenfalls auch dann iin den 
Unterricht einzubeziehen, wenn sie über den 
Lehrplan hinausgehen. Im Rahmen der Behand-
lung des Lehrstoffes sind betriebswirtschaftliche 
Übungen (z. B. Berechnungen, Erstellung von 
Graphiken und Organigrammen, Organisations-
und Ablaufpläne, Ausarbeitung von Schriftstük-
ken) durchzuführen. Dabei ist auf die äußere 
Form, die Verwendung von Originalformularen, 
auf einen der Praxis entsprechenden Inhalt und 
sprachlich richtigen Ausdruck Wert zu legen. 

Im betriebswirtschaftlichen Unterricht ist der 
Persönlichkeitsformung große Beachtung zu 
schenken, · wobei auf die Förderung der Kommu-
nikation und Kooperation durch Anregung zur 
selbständigen Informationsbeschaffung sowie 
durch Einbau von aktiven Lehrmethoden (z. B. 
Planspiele, Fallstudien, Gruppenarbeit) Wert zu 
legen ist. 

In Zusammenarbeit mit dem Lehrer des Un-
terrichtsgegenstandes Stenotypie und Textverar-
beitung ist anzustreben, daß im 2. Semester der 
1. Klasse die Schriftstüc.ke in Maschinschrift aus-
gefertigt werden. 
Schularbeiten: je zwei in: der 1. und 2. Klasse. 

Im Falle eines gemeinsamen Unterrichts mit 
der Handelsakademie für Berufstätige sind in der 
zusätzlichen 4. Wochenstunde in der 2. Klasse die 
Stoffgebiete Gütererzeugung, Unternehmensfüh-
rung und Spezielle Kapitel der Betriebswirt-
schaftslehre zu behandeln. 

Wie im I. Jahrg.ang des Lehrplanes der Han-
delsakademie für Berufstätige (Anla.ge A/2). 

2. K 1 a s s e (4 Wochenstunden): 
Abrechnung und Verbuchung von Wech:selge-

schäften. 
Manuelles Durchschreibeverfahren unter be-

sonderer Berüc.ksichtigung des Abschlusses. 
Maschinelle Buchungsverfahren: 

Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit;-
Arten und Einsatzmöglichkeiten; Organisations-
abläufe; praktische Übungen charakteristischer 
Buchungsabläufe. 
Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Auslind: 

Abrechnung von Valuten und Devisen; Ver-
buchung von Import- und Exportgeschäften. 
Kostenrechnung: 

Grundbegriffe: Aufgaben und Stellung im 
Rechnungswesen. 
Kostenerfassung (Kostenartenrechnung): 

Erfassung der Kosten unter Berüc.ksichtigung 
der BezugskaJkulation (einschließlich Zollrech-
nung); Entwic.klung der Kosten aus der Finanz-
buchhaltung; kalkulatorische Kosten. 
Kostenzurechnung (Kostenstellenrechnung, 
Kostenträgerrechnung) : 

Divisionskalkulation; Zuschlagskalkulation; 
praktische Beispiele aus Industrie, Handwerk 11nd 
Handel. 

Absatzkalkulation. 
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung. 
Ermittlung des Betriebs- und Unternehmungs-

ergebnisses. 
Grundzüge der Teilkostenrechnung. 

Rechnungswesen der Kreditinstitute: 
Organisation der Buchhaltung, Abrechnung 

von Passivgeschäften (Spareinlagen, Giroeinla-
gen), von Aktivgeschäften (vor allem Konto-
korrentkredite), von Dienstleistungsgeschäften 
(Kauf und Verkauf von Effekten, Ermittlung 
von Renditen), von Eigengeschäften (z. B. Arbi-
trage). 
Rüc.klagen: 

Begriff und Einteilung, Grundzüge der Be-
rechnung und Verbuchung. 
Ertragsteuern: 

Einkommensteuer, Lohn- und Kapitalertrag-
steuer; -überblick über die Körperschaftsteuer. 
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Abschluß un.d Gew.innverteilung bei Personen-
gesellschaften, Stiller Gesellschaft und Gesell-
schaft mbH ~n den Grundzügen. 
Theorie der Bilanz: 

Begriff, Zweck und Arten der Bilanz; gesetz-
liche Vorschriften; Bilanzierungsgrundsätze; Be-
wertung der Bilanzpositionen. 

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. 
Auswertung der Zahlen des Rechnungswesens für 
unternehmer~che Entscheidungen: 

Gewinnung, Aufbereitung und Darstellung des 
Zahlenmaterials (Statistiik); laufende Auswertung 
des Rechnungswesens (Zwischenabschluß und 
kurzfristige Erfolgsrechnung). 
Steuerlehre (einschließlich Sehriftverkehr): 

Gliederung der Steuern; Abgabenverfahrens-
recht; Verkehrssteuern; Besitzsteuern; sonstige 
Abgaben; Grundzüge des Beihilfenrechtes. 

der zeitaufwendigen Formarbeiten auf ein unbe-
dingt notwendiges Ausmaß einzuschränken. Die 
gesetzlichen Vorschriften über die Führung von 
Büchern und Aufzeichnungen sowie die ein-
schlägigen Bestimmungen des Steuerred1tes sind 
schon von der ersten Klasse an unter Berück-
sichtigung des Ausbildungsstandes zu beachten. 

Die Kostenrechruung ist wegen der zunehmen-
den Bedeutung ausführlich zu behandeln. Auf 
ihre Funktion als Entscheidungsinstrument ist in 
einfacher Form Bedacht zu nclmien. 

Zur Lösung von Beispielen sind maschinelle 
Verarbeitungseinrichtungen und son~tige Organi-
sationsmittel zu verwenden. Die Aktivierung 
der Schüler ist insbesondere durch praxisbezoge-
nen Unterricht unter Verwendung von Kurs-
blättern, Tarif- und Gebührenordnungen sowie 
sonstigem Anscha.uungsmaterial in .Einzel- und 
Gruppenarbeit zu fördern. 

Personalverrechnung 
kehr): 

(einschließlich Schriftver- Schularbeiten: je vier in der 1. und 2. Klasse, 

Abrechnung von laufenden und sonstigen 
Bezügen einschließlich von Sonderfällen; Ver-
rechnung mit der Krankenkasse, dem Finanz-
amt und der Gemeinde; Verbuchung von Löhnen 
und Gehä.Jtern; Lohnkonto und sonstige Auf-
zeichnungen aufgrund der gesetzlichen Bestim-
mungen. 

Geschäftsfall unter der Annahme des Ein-
satzes einer Datenverarbeitungsanlage. 

Didaktische Grundsätze: 
Die Ausrichtung des Rechnungswesens auf das 

Leitf.ach Betriebswirtschaftslehre und die stän-
dige Anpassung des Lehrgutes an die Bedürf-
nisse der Praxis sind besonders zu beachten. Dem 
Unterrichtsprinzip der Aktualität kommt Vor-
rang zu. Die Verantwortung des im Rechnungs-
wesen tätigen Mitarbeiters gegenüber allen am 
Unternehmen Interessierten und gegenüber der 
Gesamtwirtschaft ist ständig zu betonen. 

Im Rechnungswesen kommt allen Teilgebieten 
gleiche Bedeutung zu. Es liegt in der Eigenver· 
antwortlichkeit des Lehrers, bei der Behandlung 
des gesamten Lehrstoffes Schwerpunkte zu setzen. 
Auf die Erzielung einer einwandfreien Form 
aller Ausarbeitungen ist Wert zu legen. 

Der paginierten Form des Kontos ist der 
Vorzug zu geben. Die Beispiele haben sich auf 
das Wesentliche zu beschränken. Dem Beleg als 
Grundlage der Verbuchung ist besondere Be-
deutung beizumessen. Der Schüler ist möglichst 
früh mit dem System des Kontenrahmens ver-
traut zu machen. 

Das Sdiwergewicht der Durchschreibebuchhal-
tung ist auf den Abschluß zu legen. Die Bilan-
zierungstedinik ist überwiegend in Form von 
praxisgerechten Budiungsanweisungen zu üben. 
Die Erstellung von Abschlußtabellen ist wegen 

in der 2. Klasse bei Bedarf zweistündig. 

Im Falte eines gemeinsamen Unterrichts mit 
der Handelsakademie für Berufstätige sind in 
der zusätzlichen 4. Wochenstunde in der 2. Klasse 
die vom Handelsakademielehrplan abweichenden 
Stoffgebiete zu behandeln. 

9. Wirtschaftliches Rechnen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie für 

Berufstätige (Anlage A/2). 

Lehrstoff: 

1. K 1 a s s e (2 Wodienstunden): 

Wie im 1. Jahrgang des Lehrplanes der Han· 
delsakademie für Berufstätige (Anlage A/2). 

Didaktische Grundsätze: 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie für 
Berufstätige (Anlage A/2). 

10. Datenverarbeitung 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie für 

Berufstätige (Anlage A/2). 

Lehrstoff: 

2. K 1 a s s e (2 Wochenstunden): 
Wie im 1. Jahrgang des Lehrplanes der Han· 

delsakademie für Berufstätige (Anlage A/2). 

Didaktische Grundsätze: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie für 

Berufstätige (Anlage A/2). 



148 Stück 9 a, Nr. 106 

11. Staatsbürgerkunde und Rechtslehre 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan der Handelsaka<lemie für 
Berufstätige (Anlage A/2). 

Lehrstoff: 

2. K 1 a s s e (2 W-O<henstunden): 

Ausgewählte Y.apitel der Wirtschaftspolitik: 
Konjunkturpolitik; Beschäftigungspolitik; 

Agrarpolitik; Sozialpolitik; Umweltschutzpolitik; 
W achstumspolicik usw. 

Internationale Wirtschaft: 
Industrie- und Entwicklungsländer, Probleme 

der Entwicklungshilfe. Internationale Organisa-
tionen. 

Wie im II. Jahrgang des Lehrplanes <ler Han- Didaktische Grundsätze: 
delsaka<lemie für Berufstätige (Anlage A/2). 

Didaktische Grundsätze: 
Wie im Lehrplan der Handelsaka.demie für 

Berufstätige (Anlage A/2). 

12. Volkswirtschaftslehre 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wichtigste Kenntnisse der gesamtwirtschaft-

lichen Probleme der Volkswirtschaft als Voraus-
setzung für das Verständnis grundlegender Vor-
gänge in der Wirtsch~t Österreichs und der 
Welt. 

Verständnis für volkswirtschaftliche Vorgänge 
und Aussagen der politischen Parteien und 
Interessenvertretungen. 

Einführung in die Problematik des Umwelt-
schutzes aus gesamtwirtschaftlicher Sicht. 

Lehrstoff: 

2. K 1 a s s e (1 Wochenstunde): 
Grundlagen der Wirtschaft: 

Zusammenfassung und Ergänzung wirtschaftli-
cher Grundbegriffe (Wirtschaft, Bedürfnisse, Be-
darf, Güter). 
Wirtschaftssysteme und Wirtschaftsordnungen: 

Freie Verkehrswirtschaft, Zentralverwaltungs-
wirtschaft, bestehende Wirtschaftsoronungen. 

Produktionsfaktoren: 
Arbeit, Boden, Kapital. 

Angebot - Nachfrage: 
Markt und Marktformen; Preis und Preis-

arten; Preispolitik; Konsument und Wettbewerb. 

Geld- und Währungswesen: 
Funktionen des Geldes; Geldwert und Kauf-

kraft; Währung; die Österreichische National-
bank und deren Aufgaben; Zahlungsbilanz; Auf-
und Abwertung. 

Wirtschaftskreislauf: 
Entstehung des Nationalproduktes; Volksein-

koounen (Entstehung, Verteilung); die volks-
wirtschaftliche Gesamtrechnung; das österrei-
chische Budget. 

Der volkswirtschaftliche Unterricht hat in 
Ergänzung zur Betriebswirtschaftslehre dem 
Schüler die Stellung des einzelnen Wirtschafts-
subjektes in der Gesamtwirtschaft darz,ulegen. 

Ausgehend von den bereits vorhandenen 
Kenntnissen der Betriebswirtschaftslehre ist 
durch die Behandlung wesentlicher Themen der 
Volkswirtschaftslehre im Schüler das Verständnis 
für gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge zu 
wecken und zu fördern. Bei der Behandlung der 
Volkswirtschaftspolitik bleibt es dem Lehrer 
überlassen, entsprechend der Aufnahms.fähigkeit 
der Schüler einzelne Kapitel a-us regionalen 
.Erfordernissen o<ler akweHen Anlässen auszu-
wählen. 
· Die Lehrstofferarbeitung hat nach Möglich-
keit anhand von wirtschaftspolitischen Anlässen, 
Berichten der Massenmedien sowie neuestem 
Zahlenmaterial aus der österreichischen W:irt-
schaft zu erfolgen. 

Eine Vertiefung des Lehrstoffes wir<l dadurch 
erreicht, daß durch eine abschließende kapitel-
weise Zusammenfassung unter Auswahl der ge-
eigneten Sozialform im Schüler die Bildung und 
Vertretung einer eigenen Meinung gefördert 
wird. 

13. Stenotypie und Textverarbeitung 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan .der Handelsschule (An-
lage B/1). 

Lehrstoff: 
1. Klasse (5 Wochenstiunden): 

Wie im 1. Jahrgang des Lehrplanes der Han-
delsakademie für Berufstätige (Anlage A/2). 

2. Klasse (2 Wochenstunden): 
Einführung in das Schreiben nach Tonträ.gern 

nach den Richtlinien für Phonotypie; Gestaltung 
von Schriftstücken nadi Stenogrammen und 
Phonogrammen. Praxisgerechte Diktat- und 
Übertragungstechnik; Leistungssteigerung bis zu 
mindestens 200 Anschlägen in der Minute (70 Sil-
ben) mit weitgehend-er Fehlerherabsetzung; 
Sicherheit im Gestalten von Schriftstücken in 
ÖNORM-Formaten. Möglichkeiten der Ratio-
nalisierung des Schriftverkehrs. 
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Organisation der Textbearbeitung und der 
programmierten Textverarbeitung einschließlich 
der Datenerfassung; überblick. über die Arbeits-
weise einschlägiger Ma.schinen und Geräte. 

Steigerung der Fertigkeit in der Anwendung 
der Eilschrift; Festigung der Eilschrift; Erwei-
terung durch besonders günstige redeschriftliche 
Kürzungen der wirtschaftlichen Praxis; Erhöhung 
der Schreibfertigkeit auf 130 Silben in der 
Minute; wortgetreue, formgerechte und sprach-
lich einwandfreie Übertragung in die Maschin-
schrift. 

Didaktische Grundsätze: 
Das Gesamtlehrziel kann nur stufenweise und 

unter Bedachtnalune auf die Fortschritte in den 
einzelnen Teilbereichen (Maschinschreiben, Kurz-
schrift, Stenotypie rund Phonotypie, Textverar-
beitung) verwirklicht wer.den. Die selbständige 
Gestaltung von Schriftstücken und nach Grund-
sätzen, die im betriebswirtschaftlichen Unterricht 
erarbeitet wurden, erfordert eine enge Zusam-
menarbeit mit den Lehrern der Betriebswirt-
schaftslehre und des Rechnungswesens. 

Im 1. Semester wird .der Schwerpunkt der 
Ausbildung auf dem Teilbereich Maschinschreiben 
liegen. Da.durch soll sichergestellt werden, .daß 
zu Beginn des 2. Semesters der 1. Klasse mit der 
selbständigen Anfertigung einfacher unterschrifts-

reifer Schriftstücke fo enger Zusammenarbeit 
mit der Betriebswirtschaftslehre begonnen wer-
den kann. 

Zu B·eginn •der Ausbildung ~m Maschinschrei-
ben sind die Schüler unbedingt zum Blindschrei-
ben anzuhalten. Besonderes Augenmerk ist auf 
selbständiges Arbeiten und auf die korrekte 
Ausführung aller Schriftstücke zu legen. Neben 
der Wortübertragung von Stenogrammen und 
Phonogrammen sind die Schüler im Besprechen 
von Tontr:igern nach. den Richtlinien für Phono-
typie zu schulen. Durch. die intensive Pflege der 
Querverbindungen ist der Lehrstoff anderer 
Unterrichtsgegenstände zu vertiefen. Umgekehrt 
ist durch Fühlungnahme mit den Klassenlehrern 
anzustreben, daß die kurzschriftlichen und 
maschinschriftlichen Fertigkeiten a.uch in den 
anderen Unterrichtsgegenständen genutzt wer-
den. 

Die Leistungsintensität der einzelnen Schüler 
i.st durch Bildung von leistungsmäßig gleich.wer-
tigen Gruppen und Führung von Leistungsstati-
stiken zu fördern. Zur Rationalisierung des 
Unterrichts und zur Vermittlung von Einsichten 
in Funktionsabläufe technischer und organisato· 
rischer Art 1Sind audiovisuelle Unterrichtsmittel 
einzusetzen. 
Schularbeiten: je zwei in der 1. und 2. Klasse. 
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Anlage B/3 

LEHRPLAN DER HANDELSSCHULE FÜR KÖRPERBEHINDERTE 

1. STUNDENTAFEL 
(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände) 

Pflichtgegenstand 

1. Religion 
2. Deutsch 
3. Englisch einschließlich Fachsprache .......... . 
4. Zeitgeschichte ..•.....•....•................. 
5. Geographie und Wirtschaftskunde (Wirtschafts-

geographie) .......•........................• 
6. Biologie und Warenkunde ..................• 
7. Betriebswirtschaftslehre ................••••.• 
8. Rechnungswesen .....................•••.•.• 
9. Wirtschaftliches Rechnen ..•..........•.••...• 

10. Datenverarbeitung .................•..•••.••• 
11. Lehrbetrieb .....••.•..•.................... 
12. Staatsbürgerkunde und Rechtslehre ......•.••.. 
13. Volkswirtschaftslehre „ „ .. „ „ „ „ „ „ .• „ „ 

14. Stenotypie und Textverarbeitung ........••.••• 
15. Leibesübungen •.••...................•..... 

Wochenstunden 
Klasse 

1 2 3 

2 2 2 
3 3 3 
3 3 3 

2 

3 3 
3 3 
3 5 5 
4 5 5 
3 

3 
4 4 

3 
2 

6 3 3 
2 2 2 

Gesamtwochenstundenzahl ...•......... „ . . . . . . . • 32 35 35 

Freigegenstand 

1. Biologisch-warenkundliche Übungen .•..•.•.•.• 
2. Betriebswirtschaftliches Seminar ........•.•••• 
3. Spezielle Betriebswirtschaftslehre ........•••..• 
4. Hauswirtschaft und Lebenskunde ......•••.•.. 
5. Aktuelle Fachgebiete „ . „ „ . „ . „ „ „ .... „ • 

1) In zwei aufeinanderfolgenden Klassen. 

Förderunterricht 1) 

1. Deutsch ............... , •............•.••.• 
2. Lebende Fremdsprache einschließlich Fachsprache 
3. Betriebswirtschaftslehre ....•.........•.•••••. 
4. Rechnungswesen .......•••••. , •....••••••••• 
5. Wirtschaftliches Rechnen ..... „ .... „ .•••...• 

6. Stenotypie und Textverarbeitung ........•..••• 

Wochenstunden 
Klasse 

1 2 3 

(4) 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

(4) 
2 

2 
2 
2 
2 

2 

2 
2 

(4) 
2 

Lchrver-
pflich-
tungs-

Surnme gruppc 

6 (III) 
9 (I) 
9 1 
2 III 

6 III 
6 III 

13 1 
14 I 
3 Il 
3 1 
8 II 
3 III 
2 III 

12 N 
6 (IV) 

102 

Lchrver-
pfilch-
tungs-

Summc gruppc 

2 III 
4 1 
4 1 
8 1) N 
6 (Ibis VI) 

4 
4 
4 
4 
2 
4 

(I) 
1 
1 
1 
II 
N 

1) Als Kurs für eine oder mehrere Klassen - jedoch nur für dieselbe Schulstufe - gemeinsam durch einen 
Teil des Unterrichtsjahres. Der Förderunterricht kann bei Bedarf je Unterrichtsjahr und Klasse höchstens insgesamt 
zweimal für eine Kursdauer von jeweils höchstens acht Wochen eingerichtet werden. Ein Schüler kann je Unterrichts-
jahr in Kurse für höchstens zwei Unterrichtsgegenstände aufgenommen werden. 
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II. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL UND sehen Verantwortung des Lehrers überlassen 
ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUND- bleibt. 

SÄTZE Die Arbeit in allen Unterrichtsge.genständen 
ist auf das Gesamtziel der Handelsschule auszu-

A. Allgemeines Bildungsziel richten; dazu ist die enge Zusammenarbeit aller 
Die Handelsschule für Körperbehinderte dient Lehrer erfol'derlich. Päda.gogische Bera~ungen, 

im Sinne der §§ 52 und 61 Abs. 2 unter Be- Stoffverteilungspläne und sonsti:ge geeignete 
dachtnahme auf § 2 des Sd1U1lorganisations- Maßnahmen haben die Ausnützung aller sich 
gesetzes dem Erwerb wirtschaftlicher Bildung bietenden Querverbindungen zwiischen den 
unter Bedachtnahme auf die körper1iche Behin- Unterrichtsgegenständen sicherzustellen, zumal 
derung der Schüler. nur in einzelnen Teilgebieten eine gezielte Be-

Es werden insbesondere Denkmethoden sowie handlung in zwei oder mehreren Unterrichts-
Arbeits- und Entscheidungshaltungen vermittelt, gegenständen vorgesehen ist. 
die den Absolventen trotz seiner körperlichen Der gesamte Unterr.icht ~st unter Ausnützung 
Behinderung zur unmittelbaren Ausübung eines der Querverbin.dungen. unter Heranziehung von 
Berufes in Wirtschaft und öffentlicher Verwal- geeignetem Anschauungsmaterial und unrer wohl-
tung befähigen. abgestimmter Einbeziehung der .auidiov·isu.ellen 

Ziel ist die Wiederertüchtigung von Beibinder- Unterrichtsmittel praxisbezogen zu gestalten, 
ten bis zum höchsten individuell erreichbaren wobei der letzte Stand der technischen Entwick-
Grad physischer, geistiger, sozialer, beruflicher lung zu berüc:Michtigen ist. 
und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Dies soll Besondere Bedeutung ist in allen hiezu geeigne• 
unter besonderer Berücksichtigung individueller ten Unterrichtsgegenständen der Politischen Bil-
bzw. Mehrfachbehin·derung erreicht weroen, um dung, der umfassenden Landesverteidi,gung, der 
für die Personengruppe der Körperbehinderten Gesundheitserziehung, der Medienerziehung und 
möglichst gleiche Startmöglichkeiten gegenüber der Erziehung zur Aufgeschlossenheit gegenüber 
den Nichtbehinderten zu sdiaffen. Problemen des Umweltschutzes und des Ver· 

Der Absolvent der Handelsschule für Körper-
behinderte soll ein verantwortungsbewußter 
Mensch sein, der die Folgen seines Verhaltens und 
des Verhaltens anderer für die Gesellschaft über-
blicken und sich ein selbständiges Urteil bilden 
kann, der einerseits zur schöpferischen Allein-
arbeit, anderseits zur Kommunikation und Ko-
operation sowohl in fachspezifischen aJs auch in 
anderen gesellschaftlich relevanten Bereichen 
fähig ist, der <lie Notwendigkeit der eigenen 
Weiterbildung einsieht und zu <leren Erwerb 
sowohl durch seine fachlichen Vorkenntnisse als 
auch durch das Wissen um die geeigneten Fort-
bildungsquellen (insbesondere Fachliteratur} be-
fähigt ist. 

B. Allgemeine didaktische Grundsätze 
Durch die Ausrichtung aller, insbesondere der 

wirtschaftswissenschaftlichen U nterrichtsgegen-
stärude, auf <las Leitfach Betri.ebswirtschafoslehre 
soll jene gemeinsame Bildungswirkung aller 
Unterrichtsgegenstände erreicht werden, die dem 
Bildungsauftra-g der Handelsschule im Sinne des 
Schulorganisationsgesetzes und des Schulunter-
riditsgesetzes entspricht. 

In diesem Sinne kommt dem gesamten Lehr-
plan die Bedeutung eines Rahmens zu. Die Ver-
änderungen des WirtJSchaftslebens zwingen zur 
ständigen Anpassung des Lehrgutes an die Be-
dürfnisse der Praxis. Daher ist die Einbeziehung 
aktuellen Wissensgutes, gegebenenfalls auch 
außel"halb des Lehrplanes, iim Hinblick wf die 
Ergänzung des Lehrstoffes notwendig, wobei ·die 
sorgfältige Auswahl <les Lehrgutes der pädagogi-

braucherschutzes beizumessen. 
Einschlägige Schulveranstaltungen ·dienen zur 

Ergänzung des Unterrichts und zur Vermittlung 
von Einblicken in. größere Zusammenhänge auf 
kulturellen, wirtschaftlichen, politisdien und 
sozialen Gebieten. 

Der gründlichen Erarbeitung in der notwen· 
digen Beschränkung ist der Vorzug gegenüber 
einer oberflächlidien Vielheit zu geben. Aus 
dieser Grundhaltung heraus ist das exemplarische 
Lehren und Lernen, insbesondere in iden wirt· 
schaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fächern, 
besonders zu pflegen. Der Lehrer wird daher die 
Methode seines Unterridu.s so zu wählen haben, 
daß der Schüler lernt, das Wesentliche zu er· 
kennen und Neues mit Interesse aufzunehmen. 
Bei der Darbietung des Leh~toff es wird auf 
d.ie vortr~gende Methode niemals ganz verzichtet 
werden können, jedoch müssen a.uch andere 
Methooen verwendet werden, wie etwa Oie selb-
ständige Erarbeitung durch Sdiüler, kurze Refe-
rate, Sammlung und Vergleich von Bel"ichten 
der Massenmedien, Lösungsversuche von Pro· 
blemen nach gruppendynamischen Gesichtspunk-
ten, sinnvoller Einsatz vorhandener audiovisuel-
ler Mittel. Oft wirkt ein Metihodenwechsel 
motivations- und leistungsfördernd. 

Durch die didaktischen Grundsätze, die den 
einzelnen Unterrichtsgegenständen beigefügt sind, 
soll die pädagogische Initiative <des Lehrers nicht 
eingeengt werden. Wahl :und Anwendung der 
Methoden des Unterrichts sind dem Lehrer als 
schöpferische, von Verantwortung getragene Lei-
stung grun·dsätzlich freigestellt. 
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Die Erziehung des Schülel"S zur Selbständig-
keit in der Arbeit, aus der die Freooe a·n der 
eigenen Leistung erwächst, wird den Kern der 
pädagogischen Arbe.lt in jedem Unterrichtsgegen-
stand bilden. Dieses Ziel kann erreicht werden, 
wenn der Schüler zu eigenständiger Behandlung 
v·on Problemen gefüh1"t wird, die von ihm Inicia-
tiven zur selbständigen lnformationsbeschaffunß 
verlangen. Dadurch soll außerdem im Schüler 
die Erkenntnis für <Lie Notwendigkeit der eige-
nen Weiterbildung ;geweckt und die Möglichkeit 
hiefür aufgezeigt weNlen. 

Im Sinne einer Vorbereitung für den unmit-
telbaren Eintr-itt in das Berufsleben ist die 
Gruppenarbeit, di.e ~n der Praxis immer wieder 
zur Problemaufbereitung und ""bewältigung ange- . 
wandt wird., in den Unterricht der Handels-
schule ein?:Jubruen. Die Gruppenarbeit ist darüber 
hinaus ein geeignetes Mittel zur Förderung der 
Bereitschaft und Fähigkeit zur Kommunikation 
und zur Kooperation. 

Bei der füldung der Arbeitsgruppen ist darauf 
zu achten, daß nicht immer gleich befähigte 
Schüler in einer Gruppe zusammengefaßt werden. 
Die Schüler sollen lernen, ihre Argumente zu 
fomrulieren, den Konsens 71\l suchen un<l sich 
gegebenenfaHs in der Gruppe sachlich durchzu-
s·etzen. Die aktive und passive Mitarbeit in der 
Gruppe ist vom Lehrer sorgfältig zu beobachten. 

Das Bildungsgut dient nicht nur der fach-
lichen Ausbildung, sondern i.m Sinne einer Er-
ziehungsfu.nktion der Schule aiuch in · hohem 
Maße der Pm önlichkeitsformung. Der Unter-
rich.t hat in jedem Wissens.gebiet qie Wirtschaft 
als kulturelle und gesellschaftliche Funktion auf-
zufassen und den Wert der Arbeit als wesent-
liches . persönlichkeitsb.iklen.des Element zu be-
tonen. Die Verantwortung des Menschen in der 
Wirtschaft gegenüber der Gemeinschaft ist be-
wußtzumachen. 

Der Schwierigkeit Körperbehinderter beim 
Erwerb von Fertigkeiten, beim Umsetzen von 
theoretischem Wissen i•n praktische Arbeit s.owie 
bei der Anpa.ssung in eine neue Umgebung und 
an geänderte Arbeitsbedingungen ist bes.onders 
Rechnung zu tragen. 

Neben der Ausbildung in beruflicher Hinsicht 
ist dem Schüler ein Weg rur Gestaltung seines 
privaten Lebens zu zeigen. Es ist besonders aiuf 
jene gesetzlichen Bestimmungen hinzuweisen, die 
eine Realisierung der sidi bietenden Möglich-
keiten eröffnen. 

ist unter besonderer Berücksichtigung jener Fra-
gen, die sich aus der Behinderung der Schüler 
ergeben, sinngemäß anruwenden. 

1. b) Evangelischer Religionsunterricht 
Wie im Lehrplan der Handelsschule (An-

lage B/1). 

IV. BILDUNGS- UND · LEHRAUFGABEN 
DER EINZELNEN UNTERRICHTSGEGEN-
STXNDE, AUFTEILUNG DES LEHRSTOFFES 
AUF DIE EINZELNEN SCHULSTUFEN 
(KLASSEN), DIDAKTISCHE GRUNDSXTZE 

A. Pflichtgegenstände 

2. Deutsch 
Wie im Lehrplan der Han.delsschule (An-

lage B/1). 

3. Englisch einschließlich Fachsprame 
Wie im Lehrplan d:er HandeLsschiule (An-

lage B/1). 

4. Zeitgeschichte 
Wie im Lehrplan der Handelsschule (An-

lage B/1). 

5. Geographie und Wirtschaftskunde (Wirt-
schaftsgeographie) 

Wie im Lehrplan der Hande~schule (An-
lage B/1). 

6. Biologie und Warenkunde 
Wie im Lehrplan der Handelsschule (An-

lage B/1}. 

7. Betriebswirtschaftslehre 
Wie im Lehrplan der Han<lelsschule (An-

lage B/1). 

8. Rechnungswesen 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wle im Lehrplan der Handelsschule (An-
lage B/1). 

Lehrstoff: 
1. K 1 a s s e (4 Wodienstunden): 

Wie im Lehrplan der Handelsschule (An-
Ia.ge B/1). 

Ill. LEHRPLANE FOR DEN RELIGIONS- 2. Kt a s s e (5 Wochenstunden): 
UNTERRICHT . 

(Be~anntmachung gemäß § 2 Abs. 2 des Reli-
gionsunterrichtsgesetzes) 

t. a) Katholischer Religionsunterricht 
Der Lehrplan für den katholischen Religions-

unterricht an Handelsschulen (siehe Anlage B/1) 

Bilanzlehre: 
Sonderfälle der Anlagenbewertung: 
Z. B.: Verbuchung von selbsterstellten und 

'\'On lm Bau befindlichen Artlagen, Erihaltungs-
und Herstellungsaufwand. Ausscheiden von An· 
lagen. 
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Redmung5abgrcnziung. 
Rückstellung. 
Foroerungsbewertung. 
Abrechnung und_ Verbuchung von Wechsel-

geschäften. 
Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Aus-
land: 

Abrechnung von Valuten und Devisen; Ver-
buchung von Import- und Exportgesd1äften. 
Rück.lagen: 

Begriff und Einteitung, Grundzüge der Berech-
nung urid Verbuchung. 

Ertragsteuern: 
Einkommensteuer, Lohn- und Kapitalertrag-

stcuer; überblick über die Körpersdiaftsteuer. 
Abschluß und Gewinnverteilung bei Personen-

gesellschaften, Sthller Gesellschaft und Gesell-
schaft mbH in den Grundzügen. 

Theorie der Bilanz: 
Begriff, Zweck und Arten der Bilanz; gesetz-

liche Vorschriften; Bilanzierungsgrundsätze; Be-
wertung der Bilanzpositionen. 

Einnalunen-Ausgaben-Rechnung. 

3. K 1 as s e (5 Wochenstunden): 

Kostenrechnung: 
Grundbegriffe; Aufgaben und Stellung im 

Rechnungswesen. 
Kostenerfassung (Kostena™nrechnung): 

Erfassung der Kosten unter Beri.icksichtigung 
der Bezugskalkulation (einschließlich Zollrech-
nung); Entwicklung der Kosten a.us der Finanz-
buchhaltung; kalkulatorische Kosten. 
Kostenzurechnung (Kostenstellenrechnung, 
Kostenträgerrechnung): 

Div.isionskalkulacion; Zuschlagskalkulation; 
pr.akitische Beispiele aus Industrie, Handwerk und 
Handel. 

Absatzkalkulation. 
Ermittlung des Betriebs- und Unternehmungs-

ergebnisses. 
Grundzüge der Teilkostenrechll!Ung. 

Grundzüge des Rechnungsweseru der Kreditin-
stitute: 

Oiiganisation der Buchhaltung; Abrechnung 
von Passivgeschäften (Spareinlagen, Giroeinlagen), 
von Aktivgeschäften (vor allem Kontokorrent-
kredite), von Dienstleistungsgeschäften (Kauif und 
Verkauf von Effekten, Ermittlung von Rendi-
ten), 
Auswertung der Zahlen des Rechn11mgswesens 
für unternehmerische Entscheidungen: 

Gewinnung, Aufbereitung und Darstellung des 
Zahlenmaterials (Statistik); lauiferide Auswertung 

des Rechnutl'3swesell!S (Zwisdtenabsd:Uuß und 
kumristige Erfolgsrechnung). 
Steuerlehre ( eiilJSchiießlich Schriftverkehr): 

Gliederung der Steuern; Albgahenverfahrens-
recht; Verkehrssteuern; Besitzsteuern; sonstige 
Abgaben; Grun&züge des Beihil:fenrechtes. 
Person-alverredmung (einschließlich Schriftver-
kehr: 

Abrechnung von lauf enden und sonstigen Be-
zügen einschließlich von Sonderfällen; Verrech· 
IliUng mit der Krankenkasse, dem Finanzamt und 
der Gemeinde; Verbuchung von Löhnen und 
Gehältern; Lohnkonto und sonstige Aufzeich-
oongen allif Grund der gesetzl.ichen Bestimmun-
gen. 

Didaktische Grundsätze: 
Die Ausrichtung des Rechnungswesens auf das 

Leitfach Betriebswirtsdiafulehre und die stän· 
dige Anpassung des Lehrgutes an die Bedürfoisse 
der Praxis sinid besonders m beachten. Dem 
Unterric.htsprinr.z.ip der Aktualität kommt Vor-
rang zu. Die Verantwortung des im Rechnungs-
wesen tätigen Mitarbeiters gegeniüber allen am 
Unternehmen Interessierten und gegenüber der 
Gesamtwirtschaft ist ständig zu betonen. 

Im Rechnungswesen kommt allen Teilgebieten 
gleiche Bedeutung zu. Es liegt in der Eigen'Ver-
antwortlichkeit des Lehrers, bei der Behandlung 
des gelfamten Lehrstoffes Schwerpunkte zu setzen. 

Auf die Erzielung einer einwandfreien Form 
aHer Ausarbeitungen ist Wert zu legen. 

Der paginierten Form des Kontos ist der Vor-
zug zu geben. Die Beispiele haben sich aUlf das 
Wesentliche zu beschränken. Dem Beleg als 
Grunillage der Verbuchung i91: besondere Bedeu-
tung beizumessen. Der Schüler ist möglic:Mt früh 
mit dem System des Kontenrahmens vertra.utJZu-
machen. 

Die Bilaruztedmik. ist überwiegend in Form 
von praxisgerechten Buchungsanweisungen 7lll 
üben. Die ErsteMung von Abschiußtabellen ist 
wegen der zeitaufwendigen Forinarbeiten atiif ein 
unbedingt notwendiges Ausmaß eimuschränken. 

Die gesetzlichen Vorschriften über die Führung 
von Büchern und Aufzeichnl\lnßen sowie die ein· 
schlägigen Bestimmungen des Steuerrechtes sind 
schon von der ersten Klasse an uniter Berücksich-
tigung des Ausbilodungsstan<les zu beachten, 

Die Kostenrechnung ist wegen der zunehmen· 
den Bedeutung ausführlich zu behandeln. Aui. 
ihre Funktion a1s Entscheidungsinstrument ist in 
einifacher Form Bedacht Zl\l nehmen. 

Exkursionen, die sorgfältig vorber·eitet und 
ausgewertet werden müssen, sind al-s Er>gäMung 
des Unterrichts empfehlenswert. 

Die Aktivierung der Schüler ist in9beson:dere 
durch praxisbezogenen Unterricht unter Verwen· 
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dung von Kursblättern, Tarif- und Gebühren-
ordnungen sowie sol1!S'tigem Anschauungsmaterial 
in Eiil'Lel- und Gruppenarbeit zu föroern. 

Doppelstunden können vorgesehen werden. 

Schularbeiten: je vier in der 1. bis 3. Klasse, in 
der 3. Klasse bei Bedarf zweistündig. 

9. Wirtschaftliches Rechnen 

Wie im Lehrplan der Handelsschule (An-
lage B/1). 

10. Datenverarbeitung 

Wie im Lehrplan der Handelsschule (An-
lage B/1). 

11. Lehrbetrieb 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
VeNlleidung von Anpassungsschw.ierigkeiten 

körperlich Behinderter beim Eintritt in das Be-
rufsleben durch intensive Arbeit an allen in kauf-
männischen Betrieben verwendeten Masch•inen 
und Ger~ten. 

Umsetzung des in den Unterrichtsgegenständen 
Betriebsw.irtschaftslehre, Rechnungswesen, Wirt-
sch.aftliches Rechnen sowie Stenotypie und Text-
verarbeitung erworbenen Wissens in die prak-
tische Durchführung, vorwiegend anhand von zu-
sammenhängenden Auf.gaben. 

Lehrstoff: 
2. Klasse (4 Wochenstunden): 

Einführung: 
Der Angestellte im Betr.ieb: 
K~rperhaltung; Kleidung; Hygiene; Beruls-

krankheiten. 
Ar.beitsplatz: 

Büroorganisation: 
Anlage von Karteien, Tabellen usw.; Lochkar· 

ten; Kollationieren; Vervielfältigungsarbeiten. 
Zusammenfassende Übungen: 

Geschäftsbriefe nach Stichwortangaben sowie 
Ausführung der in der Betriebswirtschaftslehre 
erarbeiteten Schriftstücke; Dokumentenabschrif-
ten; Ste1lenbewerbung; Lebenslauf. 

Lagerbuchhaltung mit nktiven Anß>!ben. 

3. K l a s s e ( 4 Wochenstunden): 
Racionalisierung im Schriftverkehr: 

Erstellen urud Katalogisieren von Textbaustei-
nen; Textbearbeitung und Textverarbeitung am 
Schreibautomaten; Datenerfass~sgeräte. 
Rationalisierung im Rechnungswesen: 

Arbeiten an Rech-enmaschinen. 
Maschinenbuchhaltun.g: 
Organisatorische Maßnahmen für den wirt-

schaftlichen Einsatz von Buchungsautomaten; 
Durchführung fingierter Aufgaben (Eingangs-
un.d Ausgangsrechnungen, Zahlungen, Ver· 
huchung in den Personen. und Hauptibuchkonten 
unter Berücksichtigung der Umsatzsteuer). 

Durchschreibebuchhaltung. 
Arbeiten an einer Datenverar.beitungsanJage. 

Praktische Arbeiten: 
Auftragsgebarung (Werkstättenaufträge); Kal-

kulation; Lohnverrechnung; Verkauf von Pro-
dukten. 

Büromaterialverwaltung; Werkstättenmaterial· 
verwaltung. 

Lagerhaltung. 
Materialausgabe. 
Herstellung von Vervielfältigungen. 
Korrespondenz mit Firmen und Behöroen; 

Massenpost. 

Arbeitsraum; Tisch; Sitzplatz; Beleuchtung; Didaktische Grundsätze: 
Ausgestaltung. 

Maschinen im Betrieb: 
Schreibmaschinen; Fernschreiber; Textverarbei-

tungsmaschinen; Diktiergeräte; Rechenmaschinen; 
Vervie1fälcigungsmaschinen; Postbearbeitungs-
maschinen; Mikroverfilmung; Fernsprecher und 
Zusatzgeräte; Sprech- und Su<:hanlagen; Klein-
g·eräte. 

Rationelle Anwendung der Maschinen; Be-
hebung kleiner Störungen. 

Arbeiten im Betrieb: 
Büroarbeit: 
Anfertigung unterschr.iftsreifer Geschäftsstücke; 

Ablage; Versand; Korrekturen auf Maschin-
schreibblättern und verschiedenen Matrizenarten; 
Anwendung des Diktiergerätes. 

Im Hinblick auf die erhöhten· Schwierigkeiten 
Körperbehinderter beim Erwerb von Fertigkei-
ten und beim Umsetzen theoretischen Wissens 
in verwertbare Leistungen ist es notwendig, die 
Tätigkeit an den Büromaschinen ru .intensivieren 
und den sich ändernden Erfordernissen stets an-
zupassen. Bei der Durchführung der Aufgaben ist 
auf größte Genauigkeit und Einhaltung einer in 
der Prax.is erforoerlichen Geschwindigkeit zu 
achten. Die Arbeiten sind von den Schülern selb-
ständig durchzuführen, wobei auf ihre Verant-
wordichkeit und .auf eine korrekte Arbeitshal-
tung hinzuweisen ist. Daneben ist auch d.ie Team· 
arbeit besonders zu pflegen. 

Besonders wichtig ist d.ie Herstellung von 
Querveroindungen zu den· Unterrichtsgegenstän-
den Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen. 
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WirtschaftLiches Rechnen sowie Stenotypie un:d schaftslehre bzw. im Rechnungswesen erarbeite-
Textverarbeitung. ten Stichworte bzw. Grundsätze unter Anwen-

12. Staatsbürgerkunde und Red:>.tslehre 
Wie im Lehrplan der Handelsschule (An-

lage B/1). 

13. Volkswirtschaftslehre 

dung der in den einzelnen Teilbereichen (Ma-
schinschreiben, Kurzschrift, Stenotypie und Pho-
notypie sowie Textverarbeitung) vermittelten 
Kienntnisse und Fertigkeiten. 

Lehrstoff: 

Wie im Lehrplan der Handelssdrnle (Anlage 1. Klasse (6 Wochenstunden): 
B/1). 

14. Stenotypie und Textverarbeitung 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Fähigkeit zur sprachlich und formal richtigen 
sowie fehlerfreien Herstellung von Schrif~stük­
ken der wirtschaftlichen Praxis, der Behörden 
und des persönlichen Bereiches unter praxisge-
mäßer Anwendung der Kurzschrift, des Maschin-
schreibens und der einschlägigen Organisations-
mittel unter Rücksichtnahme auf die körperliche 
Behinderung des Schülers. 
Im Teilbereich Maschinschreiben: 

Sichere Beherrschung des Zehn-Finger-Tast-
schreibens sowie der Einr.ichtungen der Schreibma-
schine zur rationellen Anfertigung von Schrift-
stücken; Gewandtheit im fehlerfreien und saube-
ren Abschreiben und Schreiben nach Diktat bis 
zur höchsterreichbaren Geschwindigkeit, wobei 
für Schüler, die nicht im Gebrauch ihrer Hände 
behindert sind, die allgemeine Forderung nach 
Erreichung von 180 Anschlägen (60 bis 70 Silben) 
je Minute gestellt wird. 
Im Teilbereich Kurzschrift: 

Fähigkeit, ein Diktat nach der Deutschen Ein-
heitskurzschrift (Wiener Urkunde) aufzunehmen 
(Nichtbehinderte 120 bis 130 Silben pro Minute), 
sicher zu lesen und Niederschriften wortgetreu, 
formgerecht und frei von Fehlern zu übertragen. 
Wendigkeit im Erfassen des gesprochenen Wortes 
und Genauigkeit in der Verarbeitung und Wie-
dergabe von Gesprochenem. 
Im Teilbereich Stenotypie und Phonotypie: 

Fähigkeit, Texte mit höchstmöglicher Schnel-
ligkeit (Nichtbehinderte bis 130 Silben pro Mi-
nute) kurzschriftlich aufzunehmen und wortge-
treu, formgerecht und fehlerfrei maschinschrift-
lich zu übertragen; Kenntnis der Bedienung von 
Diktiergeräten und ihrer rationellen Arbeits-
weise. 

Fertigkeit, Phonogramme fließend, wortgetreu 
und formgerecht maschinschriftlich zu übertra-
gen; Fähigkeit zum selbständigen Gestalten von 
Schriftstücken sowohl nadi Stenogramm als auch 
nach Diktiergerät. 

Im Teilbereich Textverarbeitung: 
Fähigkeit zur selbständigen Gestaltung von 

Schriftstücken aufgrund der in der Betriebswirt-

Methodische Erarbeitung des Tastenfeldes, so-
weit dies die Behinderung zuläßt, im Zehn-Fin-
ger-Tastschreiben einschließlich Ziffern und Zei-
chen nach den Richtlinien für Maschinschreiben. 
Für Handbehinderte Erarbeitung eines der Be-
hinderung adäquaten Fingersatzes. 

Ständige Pflege der Abschrift und Schreiben 
nach Diktat bis zu einer .Geschwindigkeit von 
mindestens 140 Anschlägen pro Minute; richtige 
Anwendung der Hervorhebungsarten; Tabula-
torübungen. 

Wesen und Art der Formatnormung und der 
formalen Gliederung; äußere Form der kauf-
männischen Schriftstücke; Erarbeitung von ge-
normten und ungenormten Geschäftsbriefen; 
Ausführung der in der Betriebswirtschaftslehre 
erarbeiteten Schriftstücke aufgrund von Konzep-
ten und ungegliederten Vorlagen; Ausfüllen von 
Formularen. 

Korrektes kurzschriftliches Schreiben nach der 
Wiener Urkunde, aufbauend auf der Verkehrs-
schrift mit Einbeziehung wesentlicher Elemente 
der Eilschrift; Fähigkeit, 80 bis 100 Silben pro 
Minute aufzunehmen (ausgenommen Handbehin-
derte); sicheres Lesen eigener Niederschriften und 
kurzschriftlicher Vorlagen sowie deren Übertra-
gung in die Schreibmaschine. 

Aufbau und Funktion der Schreibmaschine; 
Farbbandwechsel, Typen- und Maschinenreinigung 
usw. 

2. K 1 a s s e (3 Wochenstunden): 
Steigerung der Sicherheit und Geläufigkeit im 

Schreiben, erweilierte Anwendung von Zeichen 
und Ziffern sowie der Hervorhebungsarten. 
Pflege der Abschrift und Ansage bei Fehlerher-
absetzung und Steigerung der Schreibgeschwin-
digkeit durch gezieltes Training bis zu zirka 180 
Anschlägen in der Minute. 

Einführung in das Schreiben nach Tonträgern 
nach den Richtlinien für Phonotypie; Gestaltung 
von Schriftstücken nach Stenogrammen und Pho-
nogrammen (Privat- und Geschäftsbriefe) mit 
steigendem Schwierigkeitsgrad hinsichtlich Um-
fang, Form und Geschwindigkeit in ONORM-
Formaren; Formulare, Verträge, Einladungen, 
Bewerbungsschreiben usw; weitere Verwendungs-
möglichkeiten des Tabulators (Preislisten und 
sonstige Aufstellungen, Raster u. ä.). 
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Ausfertigung von in der Betriebswirtschafts-
lehre urtd gegebenenfalls auch im Rechmmgswe-
sen konzipier~en Schriftstücken nach ungeglieder-
ten Vorlagen, Stenogrammen und Phonogram-
men. 

Pflege der Eilschrift unter besonderer Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Praxis; Steigerung 
der Schreibfertigkeit auf zirka 110 Silben pro 
Minute; sicheres Lesen und übertragen von eige-
nen und fremden Niederschriften. 

Kurzschriftliche Aufnahme von Diktaten und 
ihre maschinschriftliche Übertragung in steigen-
der Geschwindigkeit. 

3. K 1 a s s e (3 Wochenstunden): 
Steigerung der Fertigkeit in der Anwendung 

der Stenotypie und Phonotypie, praxisgerechte 
Diktat- und Übertragungstechnik; Leistungsstei-
gerung bis zu etwa 200 Anschlägen in der Minute 
mit weitgehender Fehlerherabsetzung; Sicherheit 
im Gestalten von Schriftstücken in ÖNORM-
Formaten (unter Anwendung der Stenotypie und 
Phonotypie) aus dem privaten, behördlichen und 
wirtschaftlichen Bereich, innerbetrieblicher 
Schriftverkehr, Werbebriefe, Schriftverkehr mit 
Körpel"Schaften öffentlichen R·echtes u. a.; Ver-
träge; aufwendige Tabulatorübungen (wie z. B. 
Bilanz, Anlagekartei, Lohnliste u. a.); Unterwei-
sung in der Fertigkeit im rationellen Diktieren. 

Steigerung der Fertigkeit in der Anwendung 
der Eilschrift; Festigung der Eilschrift; Erweite-
rung durch besonders günstige redeschriftliche 
Kürzungen der wirtschaftlichen Praxis; Erhöhung 
der Schreibfertigkeit auf 120 Silben in der Mi-
nute; wortgetreue, formgerechte und sprachlich 
einwandfreie Übertragung in die Masdtlnschrift. 

Didaktische Grundsätze: 
Das Gesamtlehrziel kann nur stufenweise und 

unter Bedadttnahme auf die Fortschritte in den 
einzelnen Teilbereichen (Maschinschreiben, Kurz-
schrift, Stenotypie und Phonotypie, Textverar-
beitung) verwirklicht werden. Die selbständige 
Gestaltung von Schriftstücken nach Grundsätzen, 
tlie im betriebswirtschaftlichen Unterricht erar-
beitet wurden, erfordert eine enge Zusammen-
arbeit mit den Lehrern der Betriebswirtschafts-
lehre und des Rechnungswesens. 

Im 1. Semester wird der Schwerpunk,t der Aus-
bildung auf dem Teilbereich Maschinschreiben 
liegen. Dadurch soll sichergestellt werden, daß 
zu Beginn des 2. Semesters der 1. Klasse mit der 
selbständigen Anfertigung einfacher untersdtrifts-
reifer Schriftstücke in enger Zusammenarbeit mit 
der Betriebswirtschaftslehre begonnen werden 
kann. 

Zu Beginn der Ausbildung in Masdiinschreiben 
sind die Schüler unbedingt zum Blindschreiben 
anzuhalten. Besonderes Augenmerk ist auf selb-
ständiges Arbeiten und auf die korrekte Aus-

führung aller Schriftstücke zu legen. Neben der 
Wortübertragung von Stenogrammen und Pho-
nogrammen sind die Schüler im Besprechen von 
Tonträgern nach den Rimtlinien für Phonotypie 
zu schulen. Durch die intensive Pflege der Quer-
verbindungen ist der Lehrstoff anderer Unter-
richtsgegenstände zu vertiefen. Umgekehrt ist 
durch Fühlungnahme mit den Klassenlehrern an-
zustreben, daß die kurzschriftlichen und maschin-
schriftlichen Fertigkeiten auch in den anderen 
Unterric.1itsgegenständen genutzt werden. 

Die Leistungsintensität der einzelnen Sdiüler 
ist durch Bildung von leistungsmäßig gleichwer-
tigen Gruppen und Führung von Leistungsstati-
stiken zu fördern. Zur Rationalisierung des Un-
terrimts und zur V ermitdung von Einsichten 
in Funktionsabläufe technischer und organisato-
rischer Art sind audiovisuelle Unterrichtsmittel 
einzusetzen. 
Schularbeiten: je zwei in der 1. bis 3. Klasse. 

15. Leibesübungen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie für 

Körperbehinderte (Anlage A/3). 

Lehrstoff: 
1. bis 3. Klasse (je 2 Wochenstunden): 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie für 
Körperbehinderte (Anlage A/3). 

Didaktische Grundsätze: 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie für 

Körperbehinderte (Anlage A/3). 

B. F r e i g e g e n s t ä n d e 
t. Biologisch-warenkundliche Obungcn 

Wie im Lehrplan der Handelsschule (Anlage 
B/1). 

2. Betriebswirtschaftliches Seminar 
Wie im Lehrplan der Handelsschule (Anlage 

B/1). 
3. Spezielle Betriebswirtschaftslehre 

Wie im Lehrplan der Handelsschule (Anlage 
B/1). 

4. Hauswirtschaft und Lebenskunde 
Wie im Lehrplan der Handelsakademie für 

Körperbehinderte (Anlage A/3). 

5. Aktuelle Fachgebiete 
Wie im Lehrpfan der Handelssdiule (Anlage 

B/1). 
C. F ö r d er u n t e ~ r i. c h t 

Wie im Lehrplan der Handelsschule (Anlage 
B/1). 

1 

1 
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Anlage C/1 

LEHRPLAN DES ABITURIENTENLEHRGANGES AN HANDELSAKADEMIBN 

L STUNDENTAFEL 
(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände) 

Lehrver-
pflich-
tungs-

Pflichtgegenstand Wochenstunden gruppe 

1. Warenkunde ...•••••..•........•.••.....•••.•.........•....•.•.• 2 (III) 
2. Mathematik und angewandte Mathematik •••..........•.•••••••.•• 4 I 
3. Betriebswirtschaftslehre •..............••••...............•..•.•• 7 I 
4. Spezielle Betriebswirtschaftslehre .........•••...........••...••.••• 3 I 
5. Rechnungswesen ...••.•..............••••••...........•.•...•••• 8 I 
6. Datenverarbeitung •••...•.....•...••..••••.•••••...•..••.•..•••• 3 I 
7. Politische Bildung und Rechtslehre .....•••..•.........•..••.••••• 3 m 
8. Volkswirtschaftslehre und Soziologie ..•.••.•.••.............•.•••• 3 III 
9. Stenotypie und Textverarbeitung .........•....... , ..........••..•• 5 IV 

Gesamtwochenstundenzahl ••..............•••••.•.•.....••••••.••••• 38 

Freigegenstand 

Lebende Fremdsprache· einschließlich Fachsprache ...•.....••••.••• ,' ••• 2 I 
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Il. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL UND 
ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUND-

SÄTZE 

A. Allgemeines Bildungsziel 
Der Abiturientenlehrgarug an Handelsaka.de-

mien hat im Sinne des § 75 des Schulorgan.isa-
tionsgesetzes doie Aufgabe, in einem einjährigen 
Bildungsgang Personen, die die Reifeprüfung 
einer allgemeinbildenden höheren Schule oder 
einer berufsbiklenden höheren Sdmle erfolgreich 
abgelegt haben, zusätzlich eine höhere wirtschaft-
liche Bildung zu vermitteln, die den Absolventen 
zur unmittelbaren Ausübung eines gehobenen 
Berufes in der Wirtschaft oder in der öffent-
lichen Verwaltung befähigt. 

B. Allgemeine didaktische Grundsätze 
Durch die Ausrichtunß aller Unterrichtsgegen-

stände auf das Leitfach Betriebswirtschaftslehre 
soll jene gemeinsame BiLd.ungswirkung a1ler 
Unterrichtsgegenstände erreicht werden, die dem 
BildUIJßsauftrag des Abiturientenlehrganges der 
Handelsakademie entspricht. 

In diesem Sinne kommt dem Lehrplan die 
Bedeutung eines Rahmens · zu. Die Veränderun-
gen des Wirtschaftslebens zwingen zur ständigen 
Anpassung des Lehrgutes an die Bedürfnisse der 
Pra:x:is. Daher ist die Einbeziehullß aktue1len 
Wissensgutes, gegebenenfaLls auch außerhalb des 
Lehrplanes, im Hinblick auf. die ErgänrLUIJß des 
Lehrstoffes notwendig, wobei die sorgfältige Aus-
wahl des Lehrgutes der pädagogischen Verant-
wortung des Lehrers überlassen bleibt. 

Die Arbeit in allen Unterrichtsgegenständen 
ist auf das Gesamtziel des Abiturientenlehrgan-
ges auszurichten; dazu ist die Z~ammenarbeit 
aller Lehrer erforderlich. Pädagogische Berntun-
gen und sonstige geeignete Maßnahmen haben die 
Ausnützung aller sich bietenden Querverbindun-
gen zwischen den Unterrich·tsgegenständen sicher-
zusteHen. 

Durch Heranziehen von geeignetem Anschau-
ungsmaterial und unter wohlabgestimmter Ein-
bemehUDß der audiovisuellen Unterrichtsmittel 
sowie durch Bedachtnahme auf das Alter, die 
Voribil-dung un<i auf die eventuell vorhandene 
Berufserfahrung der Schüler ist der gesamte 
Unterricht praxisbezogen zu gestalten,. wobei der 
letzte Stan<i der technischen Entwicklung :ziu be~ 
rücksichtigen ist. 

!Besondere Bedeutung ist in allen hiezu geeig-
neten Unterrichtsgegenständen der Politischen 
Bildung, der umfassenden Landesverteidigung, 
der Gesundheitserziehung, der Medienerziehung 
und der Erziehung zur Aufgeschlossenheit gegen-
über Problemen des Umweltschutzes und des 
Verbraucherschutzes beizumessen. 

Einschlägige Sch,ulveranstalmmgen dienen zur 
Ergänzung des Unterrichts und zur Vermoittlung 

von Einblicken in größere Zusammenhänge au:f 
kulturellen, wimchafclichen, politischen und 
sozialen Gebieten. 

Der gründlichen Erarbeitung in der notwendi-
gen Beschränkung ist der Vorzug gegenii'ber einer 
oberflächlichen Vielheit zu geben. Aus d·ieser 
Grundhaltung heraus ist das exemplarische Leh-
ren und Lernen besonders zu pflegen. 

Der Lehrer wird daher die Methode seines 
Unterrichts so zu wählen haben, daß der Schüler 
lernt, das Wesentliche zu erkennen und Neues 
mit Interesse aufzunehmen. Bei der Darbietung 
des Lehrstoffes wird aul die vol'ltragende Methode 
niemals ganz verzichtet werden können, jedoch 
rruüssen auch andere Methoden verwendet wer-
den, wie etwa die selbständige Erarbeitung durch 
Sdrii.ler, kurze Referate, Sammlung und Vergleich 
von Berichten der Madisenmedien, Lösungsver-
suche von Problemen nach. gruppendynamischen 
Gesichtspunkten, sinnvoJ.ler Einsatz vorhandener 
audiovisueller Mittel. Dabei ist ein Methoden-
wechsel motivations- und leistun.gsfördernd. 

Durch die didaktischen Grundsätze, die den 
einzelnen Unterrichtsgegenständen beigefügt sin<l, 
soll die pädagog~sche Init>iative des Lehrers nicht 
ein·geengt werden. Wahl und Anwendung der 
Methoden des Unterrichts sind dem Lehrer al-s 
schöpferische Leistung grundsätzlich freigestellt. 

Die Hinführung des Schülers zur Selbständig-
keit in der Arbeit, aus der die Freude an der eige-
nen Leistung erwächst, wird den Kern der päda-
gogischen Arbeit in jedem Unterrichtsgegenstand 
bilden. Dieses Ziel kann erreicht werden, wenn 
der Schüler zu eigenständiger Behandlung kom-
plexer Probleme geführt wird, die von ihm Ini-
tiativen zur selbständigen Informationsbeschaf-
fung, zur Heranziehung originaler Quellen (Ge-
setzestexte, Fachzeitschriften, Fachliteratur, Be~ 
sorgung von Informationen aus der Wirtschaft 
und aus der öffentlichen Verwaltung u. a.) ver-
langen. Dadurch soll außerdem im Schüler die 
Erkenntnis für die Notwendigkeit der eigenen 
Weiterbildung geweckt und die Möglichkeit hie-
für aufgezeigt werden. 

Die Behandlung von Fachproblemen, wie sie 
die Spezielle Betriebswirtschaftslehre fordert, ist 
stets unter dem Aspekt der Gesamtausbildung 
zu sehen. Das vertiefte Eindringen in besondere 
Probleme eines Fachgebietes unter Einsatz von 
adäquaten Arbeitsmethoden hat insbesondere 
auch die Fähigkeit zum Erkennen und Lösen 
von fachspezifischen Problemen anderer betriebs-
wirtschaftlicher Teilgebiete zu fördern. 

Im Sinne einer Vorbereitung für den unmittel-
baren Eintritt in das Berufsleben ist die Gruppen-
arbeit, die in der Praxis immer wieder zur Pro-
blemaufbereitung und -bewältigung angewandt 
wird, in den Unterricht des Abiturientenlehrgan-
ges einzubauen. Die Gruppenarbeit ist darüber 
hinaus ein geeignetes Mittel zur Förderung der 
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Bereitschaft und Fähigkeit zur Kommunikation 
und zur Kooperation. 

Bei der Bildung der Arbeitsgruppen ist darauf 
zu achten, daß nicht immer gleich befähigte Schü-
ler in einer Gruppe 2JUSarnmengefaßt werden. 
Die Schüler sollen lernen, ihre Argumente zu for-
mulieren, den Konsens zu suchen und sich in der 
Gruppe sachlich durchzusetzen. Die aktive und 
passive Mitarbeit in der Gruppe ist vom Lehrer 
sorgfältig zu beobachten. 

Das Bildungsgut dient nicht nur der fachlichen 
Ausbildung sondern im Sinne einer Erziehungs-
funktion der Schule auch in hohem Maße der 
Persönlichkeitsformung. Der Unterricht hat in 
jedem Wissensgebiet die Wirtschaft als kulturelle 
und gesellschaftliche Funktion aufzufassen und 
den Wert der Arbeit als wesentliches persönlich-
keitsbildendes Element zu betonen. Die Verant-
wortung des Menschen in der Wirtschaft gegen-
über der Gemeinschaft ist bewußt zu machen. 

III. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE DER 
EINZELNEN UNTERRICHTSGEGENSTÄN-
DE, LEHRSTOFF, DIDAKTISCHE GRUND-

SXTZE 

A. P f l i c h t g e g e n s t ä n d e 

1. Warenkunde 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Kenntnis der wichtigsten Rohstoffe und ihre 
Verarbeitung. Verständnis für die Natur als be-
grenzte Rohstoffquelle, Einsicht in wirtschaft-
liche Zusammenhänge, z. B. Kostenfragen bei 
technologischen Verfahren, Wiederverwertung 
von Abfallprodukten, Rückgewinnung von Roh-
stoffen. 

Gebrauchswert und Qualität von Fertigwaren, 
Ziele der Konsumentenerziehung. 

Lehrstoff (2 Wochenstunden): 
Energieträger und ihre wirtschaftliche Bedeu-

tung; 

Didaktische Grundsätze.: 
Eine Überlastung der Abitur1enten kann nur 

durch Beschränkung des Stoffes auf verhältnis-
mäßig große Übersichten und durch Ausscheiden 
veralteter Technologien vermieden werden. Ak-
tuelle Probleme und wichtige technologische 
Neuerungen sind stets zu berücksichtigen. 

Der anschaulichen Gestaltung des Unterrichts 
dienen Naturobjekte, Warenproben, audiovisu-
elle Unterrichtsmittel, Lektüre von Konsumen-
tenzeitschriften, Lehrausgänge und Exkursionen. 

2. Mathematik und angewandte Mathematik 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Fähigkeit zur Anwendung mathematischer 
Grundlagen und mathematischer Verfahren in 
der Wirtschaftsmathematik und Unternehmens-
forschung. 

Fähigkeit, mathematische Strukturen in der 
Wirtschaft zu erkennen, um praktische Probleme 
mit mathematischen Methoden lösen zu können. 

Lehrstoff ( 4 Wochenstunden): 
Zinseszins- und Rentenrechnung: 

Dekursive und antiziipative Zinseszinsen, ganz-
und unterjährige Verzinsung, äquivalente Zins-
sätze. 

Ganz- und unterjährige gleichbleibende Ren-
ten, Schuldtilgu.ng, Tilgungspläne, Konvertierung. 
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik: 

Beschreibende Statistik, relative Häufigkeit und 
Wahrscheinlichkeit, bedingte Wahrscheinlidikeit. 
Additions- und Multiplikationssatz, diskrete und 
stetige Verteilungen; Stichprobenplan; Regres-
sion, Korrelation. 
Linearplanung: 

Graphisdl.e Lösung von Optimierungsaufga-
ben; Simplexmethode. 

Methode Branch and Bound. 
Berechnung von Netzplänen. 

Kosten- und Preistheorie: 
Technisches Eisen; 
Pulvermetallurgie; 
Wichtige Buntmetalle; Edelmetalle; 

talle; 

Gesamt-, Grenz- u.nd Stückkostenfunktion, Be-
triebsoptimum; Nachfrage-, Erlös- und Gewinn-

Leichtme- funktion, Gewinnoptimierung. 

Steine und Erden; 
Nahrungsmittel einschließlich Fettindustrie; 
Genußmittel; 
Holz und Holzverwertung; 
Papierindustrie; 
Textilindustrie; 
Leder und Pelze; 
Kautschuk; 
Warenkennzeichnung, Warentest. 

Didaktische Grundsätze: 
Neben dem Erlernen routinemäßiger Opera-

tionen soll besonderer Wert auf die eigenständige 
Bearbeitung von Aufgaben gelegt wer.den. 
Rechenmaschinen sind so weit wie möglich her-
anzuziehen. Querverbindungen zu den kauf-
männischen Unterrichtsgegenständen sind her-
zustellen. Den Schülern soll Gelegenheit zu ko-
operativem Lösen von Problem-en gegeben wer-
den. 
Schularbeiten: zwei zw.eistündige. 
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3. Betriebswirtschaftslehre 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Kenntnisse über den Aufbau des Betriebes, das 
Betriebsgeschehen und die Beziehung des Be-
triebes zur Außenwelt. 

Einsicht in die Stellung des Betriebes im Span-
nungsfeld der Interessengruppen. Fähigkeit, 
selbständig betriebswirtschaftliche Entschei·dungen 
zu treffen und den Auswirkungen der Verände-
rungen in der Wirtschaft auf den Betrieb Rech-
nung zu tragen. 

Kenntnis der Aufgaben und der Struktur der 
Betriebe sowie der Rechtsform der Unterneh-
mungen. Grund.legende Kenntnisse der Funk-
tionen des Betriebes und das Managements. 

Erkennen der Einsatzmöglichkeiten von Büro-
maschinen und Organisationsmitteln zur ratio-
nelleren Abwiicklung der Verwaltungsarbeit; 
Fähi,gke~t zur verbalen, rechnerischen und graphi-
schen Lösung betriebswirtschaftlicher Probleme; 
Fertigkeit in der Abfassung der wesentlichen 
Schriftstücke; Hinführung zur Diktatreife; Ver-
trautheit mit modernen Entwicklungen im 
Schriftverkehr. 

Fähigkeit zum analytischen Denken und ver-
antwortungsbewußten Handeln sowie Aufge-
schlossenheit für die Teamarbeit. Verständnis für 
die Notwendigkeit zur Kommunikation und Be-
reitschaft zur Kooperation in betriebswirtschaft-
lichen wie auch in anderen gesel1schaft!ich rele-
vanten. Bereichen. 

Erkenntnis, daß trotz der unbestrittenen Not-
wendigkeit eines möglichst rationellen Betriebs-
abbufes der Betriebsangehörige mit dem von 
ihm geleisteten Produktionsfaktor Arbeit nicht 
auf gleicher Ebene mit den Betriebsmitteln steht, 
sondern daß er als Handelnder' und auf allen 
Ebenen Mitgestaltender die zentrale Stellung im 
Betriebs:iiblauf einnimmt. Verständnis 'für die 
Bestrebungen zur Humanisierung der Arbeits-
welt. 

Fähigkeit zur selbständigen Arbeit mit be-
triebswirtschaftlicher Literatur; Bereitschaft zum 
selbständigen Bildungserwerb und zur Mobilität. 

Verständnis für die Problematik des Umwelt-
schutzes aus betriebswirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Sicht. 

Lehrstoff (7 Wochenstunden): 
Betriebswirtschaftliche 
lagen 
Wesen und Grundlagen -Oer Wirtschaft: 

Grund-

Bedürfnis; Bedarf; Güter und Dienstleistun-
gen; A;farkt. 
Betrieb: 

Aufgaben und Arten; überblick über die Fak-
toren und Funktionen d<:s Betriebes. 

Unternehmung: 
Rechtliche Grundlagen (KauJmann, Firma, 

Handels- und Genossenschaftsregister); Grün-
drun,g der Unternehmung, Wahl des Betriebs-
gegenstandes, des Standortes, der Unterneh-
mungsform und der Organisationsstruktur; Mit-
arbeiter im Unternehmen. 
Beschaffung und Absatz 

Begriffe und Zusammenhang. 
Grundbegriffe der Beschaffung. 

Ka·ufvertrag einschließlich Schriftverkehr: 
Rechtliche Grundlagen; Inhalt; Anbahnung; 

Abschluß; Lieferung, Rechnungslegung und Zah-
lung. 
Der Wechsel einschließlich Schriftverkehr: 

Rechtliche Grundlagen; wirtschaftliche Bedeu-
tung; ordnungsmäßiger Wechselumlauf; Unre-
gelmäßigkeiten im W echselumlauJ. 
Vertragswidrige Erfüllung des Kaufvertrages und 
deren Folgen einschließLich Schriftverkehr: 

Lieferung mangelhafter Ware; Lieferverzug; 
Annahmeverzug; Zahlungsverzug. 
Grundbegriffe der Lagerhaltung: 

Bestimmung der Lagergröße und Errechnung 
wichtiger Kennzahlen, Kosten der Lagerhaltung. 

Grundbegriffe des Absatzes. 
Der Markt und seine Organisationsformen. 

Marketing: 
Marktforsdrnng; Vertriebssysteme; Werbung 

einschließlich Schriftverkehr; Produkt- und Sor-
timentgestalrung; Diversifikation; Spezialisierung. 
Handel: 

Funktionen des Handels; der Einzelha.ndels-
betrieb; der Großhandelsbetrieb; Handelsver-
mittler einschließlich Schriftverkehr. 
Außenhandel einschließlich Schriftverkehr: 

Bedeutung; Arten; Betriebsformen; Besonder-
heiten des Kaufvertrag.es bei Anbahnung, Ab-
schluß, Lieferung und Zahlung; Zoll und Zoll-
verfahren; Exportförderung. 
Finanzierung und Investition 
Begriff und Arten der Finanzierung unter Be-
rücksichtigung der verschiedenen Unteroohmungs-
formen: 

Innen- und Außenfinanzierung: 
Eigenfinanzierung; Fremdfinanzierung; Selbst-

finanzierung; Sonderformen. 
Finanzierungsgrundsätze und Errechnung ein-

schlägiger Kennzahlen. 
Geld- und Kapitalmarkt: 

Wertpapiere; Wertpapierbörse. 
Kreditinstitute: 
Rechtsgrundlagen; Geschäftsgrundsätze; Ge-

schäfte der Kreditinstitute (Passiv-, Alitiv-, 
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Dienstleistungs- 1und Eigengeschäfte) einschließ- vermitteln. Der Lehrplan ider Betriebswirt-
lich Schriftverkehr; Typen ·der Kreditinstitute. schaftslehre ist in seiner Gesamtheit als Rahmen 

Sonderkreditaktionen. zu betrachten. Aus dem vorgegebenen Lehrplan 
Geld- und Kapitalanlage. ist wegen ,der Stoffülle der Betriebswirtschafts-

lehre in Abstimmung mit anderen Unterrichts-
geg.enständen eine sinnvolle Auswahl zu treffen, Investition: 

Begriff und Arten; Investitionsplanung; 
fahren der Investitionsrechnung. 
Finanzplanung: 

Begriff, Aufgaben und Arten. 

Ver- wobei auf das Alter, .die Vorbildung und eine 
eventuell vorhandene Berufserfahrung der Schü-
ler sowie auf den aktuellen Stand des vermi•Hel-
ten Wissens besonders zu achten ist. 

Leistungserstellung 
Begriff und Arten. 

Erstellung von Dienstleistungen: 
Transportbetriebe und Transportvermittler; 
Versicherungsbetriebe; 
Fremdenverkehrs betriebe; 
sonstige Dienstleistungsbetriebe (Lagerhausbe-

trieb, Auskunftei, Revisionsbetrieb, Dienstlei-
stungen der öffentlichen Hand usw.). 
Erstellung von Sachleistunge~: 

Fertigungsplanung; Fertigungsvorbereitung; 
Fertigungsprogramme; Betriebsanlagen; beson-
dere Probleme der Materialwirtschaft; Fertigungs-
verfahren; Betriebsstruktur; Marktleistung; 
Marktfindung. Gegenüberstellung von Industrie-
betrieb und Handwerksbetrieb. 
Kostenlehre: 

Kosten und Kapazität; Kosten und Preis. 
Risikolehre: 
Begriff und Arten des Risikos; Risikopolitik. 

Unternehmensführung: 
Grundzüge betrieblicher Personalpolitik: 
Mitarbeiterauswahl; Schriftverkehr im Per-

sonalbereich; Führungsstile; Arbeitsbedingungen; 
Arbeitsentgelt; Mitarbeitermotivation (materielle 
und immaterielle Anreize); Personalplanung, 
Personalentwicklung. 

Managementfunktionen: 
Planung; Organisation; Kontrolle. 
Managementkonzeptionen. 

Sonderfälle unternehmerischer 
Entscheidungen 

.i\nderung der Rechtsform; Kooperation und 
Unternehmungszusammenschlüsse; Sanierung, 
Liquidation, Ausgleich und Konkurs in betriebs-
wirtschaftlid1er Sicht. 

Didaktisdie Grundsätze: 
Die Betriebswirtschaftslehre hat die Funktion 

eines Leitfaches; daraus ergibt sich die Notwen-
digkeit zur Herstellung von Querverbindungen 
zu anderen Unterrichtsgegenständen. 
· Die Hauptaufgabe besteht. darin, dem Schüler 

ein Gesamtbild der Betriebswirtsdiaftslehre zu 

Erforderlichenfalls können Vorträge schul-
fremder Personen zur Ergänzung des lehrplan-
mäßigen Unterrichts vorgesehen werden. Die 
Möglichkeit zu Exkursionen und Lehrausgängen, 
die in betriebswirtschaftliche Zusammenhänge 
Einsicht gewähren, ist wahrzunehmen. 

Im Rahmen der Behandlung des Lehrstoffes 
ist auf die äußere Form und die Verwendung 
von Originalformularen sowie auf einen der 
Praxis entsprechenden Inhalt und den sprach-
lichen Ausdruck Wert zu legen. 

Es sind nach Möglichkeit aktivierende Lehr-
methoden, praxisgerechte Unterrichtsbehelfe, be-
triebswirtschaftliche Literatur (z. B. Bücher, Fach-
zeitschriften, Musterverträge) und audiovisuelle 
Unterrichtsmittel zu verwe!l'den. 

Besonderer Wert ist in der Betriebswirtschafts-
lehre auf ·die Förderung der Argumentations-
fähigkeit sowie. der Kreativität zu legen. Auf die 
Bedeutung der Medien im betriebswirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Leben ist kritisch einzu-
gehen. Bei den sich bietenden Gelegenheiten ist 
auf die Notwendigkeit des Umweltschutzes und 
auf die daraus resultierende Kostenbelastung ein-
zugehen. 

Doppel;tunden können vorgesehen werden. 
Schularbeiten: vier, bei Bedarf zweistündig. 

4. Spezielle Betriebswirtschaftslehre 

a) G e 1 d-, K r e d i t- u n d V e r s ich e-
r u n g s wes e n 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Erweiterte Kenntnisse der einzel- und gesamt-

wirtschaftlichen Bedeutung des Geld-, Kredit-
und Versicherungswesens. Eill'blick in das diffe-
renzierte Leistungsangebot ,der Kreditinstitute 
und Versicherungsbetriebe. Fähigkeit, als Ge-
sprächs- und Entscheidungspartner sowohl auf 
der Nachfrage- als auch auf der Angebotseite 
bei Problemlösungen aktiv m htzuarbeiten. 

Einsicht in die Stellung der Kreditinstitute in 
einer funktionsfäh~gen Marktwirtsdiaft (Trans-
formations- und Dienstleistungsfunktion) und 
ihre geschäftspolitischen Maßnahmen. 

Fähigkeit, risikopolitische Konzeptionen zu 
entwickeln. Kenntnis der Instrumente zur Be-

7 
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wältigung der Risken sowie der Voraussetzungen 
für ihTen Einsatz. Wissen und Verständnis für 
die Eigenart der Leistungserstellung des Ver-
sicherungsbetriebes. 

Lehrstoff (3 Wochenstunden): 

G e l d- u n d K r e d i t w e s e n 
Gesetzliche und organisatorische Grundlagen des 
ÖstJerreichischen Kreditapparates: 

Kreditwesen (Gläubigerschutz), Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, W ettbeweribsabkommen; 
Bankenaufsicht. 

Struktur des österreichischen Kreditwesens: 
Sektoren und Veribände, SonderkreditinstvtUlte, 

Bausparkassen; Unternehmungsformen, riechtliche 
Grundlagen. 

Leistungserstellung: 
Transformations- und Dienstleistungsfunktion. 

Kapitafoeschaffung: 
Eigenkapital; Fremdkapital (Einlagen, eigme 

Emissionen, Refinanzierungen). 

Kapitalverwendung: 
Kredit- bzw. Darlehensveroragstechnik: Prü-

fungsverfahren (Kreditnehmer, ~erwendung, 
Sicherheiten, Kreditauskunft); Konditionen, Ab-
wicklung; Sonderfinanzierungen (Verfahrens-
kredite, Leasing, Exportfinanzierung); Konsortial-
kredite. 

Dienstleistungen: 
Wertpapierhandel und -beratung, Wertpapier-

analyse; Depotgeschäfte; imernationaler Zah-
lungsverkehr, Kurssicherungsgeschäfte. 

Bankbetrieb: 
Räumliche und funktionel1e Organisations-

strukturen; Innen- und Außenrevision; Personal-
wesen; Sicherheitsvorkehrungen. 

Buchhaltung (Bilanzen, Geschäftsbericht); 
Kostenrechnung; EDV-Einsatz. 

Geschäftspolitik: 
Einfluß ,der Notenbank. 
Sicherheit, Liquidität, Rentabilität. 
Standortpolitik; Geld- und Kreditschöpfung; 

in- und ausländische Beteiligungen; Eigenveran-
lagungen, Arbitrage, Euromarktgeschäfte; Marke-
ting. 

Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Kredit-
institute; Finanzplatz Wien. 

Versicherungswesen 
Wesen der Versicherung: 

Risiko und Sicherungsmaßnahmen; Privat- und 
Sozialversicherung; Versicherungszweige und 
Versicherungsarten; Versicherungsformen. 

Struktur der öst·erreichischen Versicherungswirt-
schaft: 

Rechtsgrund.lagen; Versicherungsaufsicht; Un-
t;ernehmungsformen; V.erbandswesen; überbe-
triebliche Zusammenschlüsse. 

V·ersicherungsbetrieb: 
Organisation: 
Zentralisation, Dezentralisation; Innendienst, 

Außendienst; Abteilungsaufbau; Arbeitsabläufe 
(Erst- und Folgebearbeitung, V,ersicherungsfall, 
Schadensregulierung, Storno). 

Personalwirtschaft; Finanzwirtschaft; Besonder-
heiten des Rechnungswesens. 

Leistungserstellung: 
Haupt- und Nebenleistungen; Produktions-

faktoren; Kosten und deren Einflußgrößen. 

Absatz und Absatzpolitik: 
Absatzprozesse (Vorber·eitung, Durchführung, 

Kontrolle); absatzpolitische Instrumente: Absatz-
programm-, Prämien-, Werbungs- und Absatz-
verfahrenspolitik. 

Didaktische Grundsätze: 

Bei der Erarbeitung des Lehrstoff.es ist auf die 
in der Betriebswirtschaftslehre und im Rechnungs-
wesen erworbenen Kenntnisse aufzubauen. 

Bei der Behmdlung des Lehrstoffes sind insibe-
sondere die bedarfsgerechte Inanspruchnahme der 
LeistJUngen sowie deren Kosten- bzw. Ertrags-
wirksamkeit im Auge zu behalten. 

Beim gesamten Umerricht ist auf eine fachlich 
und sprachl.ich r·ichtige Ausdrucksweise des Schü-
lers besonderer Wert zu legen und die Argumen-
tationsfähigkeit und Redegewandtheit zu ent-
wickeln und zu fördern (z. B. Rollenspiel, Ver-
handlungsführung, Verhaltenstraining). Die Be-
arbeitung komplexer Geschäftsfalle der Praxis 
soll .den Unterricht ·ergän:cen und damit den 
Unterrichtsertrag festigen. 
Schularbeiten: zwei, bei Bedarf zweistündig. 

b) Industrie 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Erweiterue Kenntnisse über 'den Aufbau und 
·den Betriebsablauf in einem Industriebetrieb. 

Kenntnis der Stellung der Industriebetriebe in 
Wirtschaft und Gesellschaft und Verständnis für 
die speziellen Probleme dieses Wirtschaftszweiges. 

Fähigkeit, die Auswirkungen von wirtschafts-
politischen Entscheidungen auf ,die Industrie zu 
beurteilen. Weckung ,des Leistung- und Verant-
wortungsbewußtseins sowie des Kostendenkens. 

Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, sie zu be-
gründen und wirksam zu V·ertreten. 
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Lehrstoff (3 Wochenstunden): 
Struktur und Bedeutung der österreichischen In-
dustrie: 

Fachliche und re,gionale Gliederung; Betriebs-
größen, Eigentumsverhältnisse; Stellung der In-
dustrie im Rahmen der österreichischen Gesamt-
wirtschaft. 

Spezifische Standortprobleme eines Industrie-
betriebes (unter Berücksichtigung des Umwelt-
schutzes), Aufstellung ,eines Standortfaktoren-
ka taloges; Bedarfarechnung. 
Materialwirtschaft: 

Beschaffungsmarktbeobachtung; Einkaufspla-
nung, Lagerhaltungssysteme und Lagerver-
rechnung. 
Fertigung: 

Produktionsplanung, Wertanalyse; Fercigungs-
planung (Bereitstellungsplan,ung, Zeitplanung, 
Kapazitätsplanung, Netzplantechnik); moderne 
Fertigungsverfahren, Prozeßsteuerung; Fertigpro-
duktlagerung. 
Absatzwirtschaft: 

Industrielle Absatzpolitik, .Absatzforschung, 
Absatzplanung; Unterschiede im absatzpolitischen 
Instrumentarium bei industriellen Klein-, Mittel-
und Großbetrieben. 
Finanzierung: 

Finanzplanung und Budgetierung, Kapitalfluß-
rechnungen; Beschaffung von Finanzierungs-
mitteln; Kapitalanlage und Kapitalverwaltung. 
Personalwesen: 

Personalabedarf, quantitativ« und qualitative 
Personalentwicklung; Arbeitsstudien, Refa-
Grundlagen, .Arbeitsgestaltung, Arbeitsbewertung, 
.Arbeitszeit- und Leistungserfassung; Entloh-
nungssysteme; Mitarbeitermotivation. Kollektive 
und funktionelle Arbeitnehmermitbestimmung. 
Organisation und Kommunikation: 

Kompetenz- und Kommunikationsgefüge im 
Industriebetrieb; Stellenbeschreibung; Ermittlung 
des notwendigen Informationsbedarfs, Informa-
tionsfluß, Informationsverarbeitung. 
Sonderprobleme des ·industriellen Rechnungs-
wesens: 

Kostenerfassungsmöglichkeiten; Einsatzmög-
lichkeiten der verschiedenen Kostenrechnungs-
systeme; .Auswertung der Kostenrechnungsergeb-
nisse zur Entscheidungsfindung. Einsatzmöglid1-
keiten der EDV im industriellen Rechnungs-
wesen. Betriebs- und Bilanzanalys·e. 
Unternehmungsstrategie: 

Unternehmungsziele, Zielkonflikte, Zielkom-
promisse, Führungskonzepte; Entscheidungs-
gremien, Entscheidungsinstrumentarium; Anpas-
sungsentscheidungen. 

Formulierung von Führu~gsplänen. 

Didaktische Grundsätze: 
Die Ausbild·ung hat auf den Kenntnissen der 

Betriebswirtschaftslehre und des Rechnungswesens 
aufzubauen. 

Um dem Smüler 1die Auswirkung von Maß-
nahmen auf die einzelnen betrieblichen Teilbe-
reiche aufzuzeigen und ,damit eine Zusammen-
schau zu ermögliroen, sind komplexere Beispiele 
in Form von Fallstudien und Planspielen in den 
Unterricht einzubeziehen. Zu 1diesem Zweck sind 
Projektteams zu bilden. 

Bei der Lösung von Projektaufgaben sind spe-
zielle Darstellungstechniken, wie der Entwurf 
von Ablaufplänen, Organigrammen etc. von den 
Schülern anzuwenden. 

Ferner ist durch Einbeziehung aktuellen In-
formationsmaterials auf branchenspezifische Pro-
bleme einzugehen. 

Soweit wie möglich 'ist hei der Lösung von 
Problemen auf die Einsatzmöglichkeit der Daten-
verarbeitung Rücksicht zu nehmen. 
Schularbeiten: zwei, bei Bedarf zweistündig. 

c) Au ß e n h an de 1 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Verständnis für die Bedeutung des Außen-
handels für die österreichisme Wirtschaft. Kennt-
nis .der Institutionen des Außenhandels und der 
Grundsätze der Außenhandelspolitik. Kenntnisse 
und Fertigkeiten für die Bewältigung der mit 
dem Außenhandel verbundenen Aufgaben. Fähig-
keit zur selbständigen Lösung von speziellen 
Problemen des .Außenhandels. 

Lehrstoff (3 Womenstunden): 
Bedeutung und Arten des Außenhandels. 

Rechtsgrundlagen des Außenhandels: 
Internationales Recht und internationale Ab-

kommen; österreichische Remtsnormen wie 
Außenhandelsgesetz, Zollgesetze, Zollvorschriften, 
devisenremtlime Bestimmungen. 
Marketing im Außenhandel einschließlim Schrift-
verkehr: 

Organisatorische Voraussetzun gen: 
Marktforschung; 
Vertriebsformen unter besonderer Berücksich-

tigung von Provisionsvertretern und Vertretern 
auf eigene Rechnung, F,iJialbetrieben, Tochter-
gesellsmaften; 

Werbung; 
Außenhandelsförderung; 
Preispolitik. 

Finanzierung im Außenhandel: 
Besondere Formen der Zahlungsabwicklung, 

Risken im Außenhandel und ihre Absicherung. 
Transport und Verpackung. 
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Regelung von Streitfällen; 
barkeit. 

Schiedsgerichts- Rechnungswesen: 

Besonderheiten des Rechnungswesens im Außen-
handelsbetrieb: 

Buchungstechnik; 
steuerliche Probleme; 
Jahresabschluß .. 

Besonderheiten der Buchhaltung und Be-
steuerung. 

Kostenrechnung: Kostenerfassung; Kosten-
gruppen; Kalkulation ·in Transportbetrieben. 

Investitionsrechnungen und Rentabilitätsbe-
rechnungen. 

Technik .des Außenhandels einschließlich Schrift- Betriebsgröße und Finanzierung: 
verkehr: Kapazität und Kapitalbedarf. 

Export; 
Import; 
Transit; 
Kooperation; 
Sonstige Außenhandelsgeschäfte wie 

sation, Gegengeschäfte, Switchgeschäfte. 

Didaktische Grundsätze: 

Kempen-

Die Ausbildung hat auf .den Kenntnissen der 
Betriebswirtschaftslehre und des Rechnungswesens 
aufzubauen. Beim Unterricht sind praxisgerechte 
Un.terrichtsbehelfe (Originalformulare, Muster-
verträge, Gesetze, Verordnungen, Tarife usw.) 
zu verwenden. Auf die Einbeziehung praktischer 
Beispiele ist besonderes Gewicht zu legen. 
Sdrnlarbeiten: zwei, bei Bedarf zweistündig. 

d) Verkehrswirtschaft 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Theoretisd1e und praktische Kenntnisse und 
Fertigkeiten für die Bewältigung fachspezifischer 
Aufgaben. 

Fähigkeit zur Beurteilung verkehrswirtschaft-
licher Vorgänge sowie zur Zusammenarbeit im 
betrieblichen und überbetrieblichen Bereich. 

Didaktische Grundsätze: 
Für das zu vermittelnde Wissen aus der Ver-

kehrsbetriebslehre ist auf den Kenntnissen der 
Betriebswirtschaftslehre aufzubauen. 

Es ist auf die Besonderheiten von Verkehrs-
betrieben und Verkehrshilfsbetrieben einzugehen. 

Als Unterrichtsbehelfe sind in der Praxis ver-
wendete Matel'ialen (Formularsätze, Tarife, 
Mustervertr~ge usw.) heranzuziehen. 

Zur Motivation der Sd1üler und zum Er-
kennen der Zusai'nmenhänge einzelner Entschei-
dungen sind praktisme Beispiele und Fallstudien 
zu lösen. 
Schularbeiten: zwei, bei Bedarf zweistündig. 

e) Fremdenverkehrswirtschaft 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
VerstäIJJdnis für die Bedeutung des Fremden-

verkehrs für den Einzelnen, die Gemeinschaft und 
die Wirtschaft. 

Kenntnis der Institutionen und Objekte der 
Fremdenverkehrswirtschaft und der Grundsätze 
der Fremdenverkehrspolitik (Ziele, Wirkungs-
w.eisen). · 

Verständnis für Aufgaben, Bedeutung und Lehrstoff (3 Wochenstunden): 
Probleme des Verkehrswesens für Wirtschaft und \Vesen .des Fremdenverkehrs: 
Gesellsd1aft. 

Lehrstoff (3 Wochentsunden): 
V er kehrsbetriebe: 

Betriebe der Personen-, Güter- und Nach-
rim tenbefördenmg; Verkehrshilfsbetriebe. 

Rechtsgrundlagen, Tarifkunde, Vertragsab-
smluß einschließlich Schriftverkehr. 

Leistungserstellung: 
Verkehrstechnik; Transportverfahren; inner-

betriebliche Organisation (Struktur-, Ablauf-, 
Verfahrensorganisation). 

Leistungsverwertung: 
Markt; Marktkonstellation. 
Absatzprozesse: Vorbeveitung und Durchfüh-

rung einschließlich Schriftverkehr, Kontrolle. 
Absatzpolitik: Verkehrsbedienung (Servicege-

staltung); Tarifpolitik; Werbung. 

Arten und Formen; Stellung des Fremdenver-
kehrs in der Gesamtwirtschaft; soziale und kultu-
relle Bedeutung. 

Gesetzliche Grundlagen: 
Bundesgesetze, Landesgesetze. 

Organisation: 
Dffentliche und private · Stellen; ihre Wirkungs-

weise und ihr Wirkungsbereich; Ausbildungs- und 
Smulungswege, wissenschaftliche Institute; Frem-
denverkehrsverbände, Fremdenverkehrsvertre-
tungen im In- und Ausland und Wirtschafts-
organisationen. 

Fremdenverkehrssubjekt: 
Bedürfnisbildung, Einflüsse, Trends. 

Fremdenverkehrsbetrieb: 
Arten; Privatzimmervermietung; 

Fremdenverkehrsbetriebe; 
mittelbare 
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Standort; Unternehmungsformen; Konzentra- Kostenplanung: 
tionstendenzen. füimäre ~nd sekundäre Kostenstellen, Diffe-
Reisebüro: renzierung des Vertriebskostenbereiches; ißezugs-

Stellung ~m Fremdenverkehr; Leistungsange- größen rQhomogene und heterogene Kostenver-
bot; Incoming- und Outgoing-Geschäft; Reise- ursachung); Voll- und Gr·enz ... Plankostenrech-
organisation; R..eisebüroorganisanion; V.ertrags- nung; Soll-Ist-Vergleich und Abweichungsanalyse. 
tedmik; Marketing einschließlich Schriftverkehr; Komplex<e Fälle innerbetri,eblicher Leistungs-
Reisebüroverbände. verrechnung. 
Gastgewer.bebetrieb: Erstellen von Kosten-Gesamtplänen. 

Betriebsarten; Stellung im Fremdenverkehr; Branchenspezifische Kostenstellenrechnung. 
Leistungsangebot; inne~betriebliche Organisation B eh "fi h K lk 1 t" (D ck b · ran enspez1 sc ·e a ·U a ion e ungs e1-und Rechnungswesen anhand von praktischen t eh ,d p · fi eil ) ragsre nuil!g uru reas rn ung : Beispielen; Vertragstedmik; Marketing einsdiließ-
lich Sdiriftverkehr. Bestimmun;g von Angebotspreisen; !Bestim-

lnfrastruikourel'le Fremdenverkehrseinrich1oun- mung von Preisuntergrenzen. 
gen öffentlicher und privater Natur. Kostenträger- 'Und Periodenerfolgsrechnung: 
Grundsätze der Fremdenverkehrspolitik: Fixkostendeckungsrechnung; Stufengrenz-

Begriff, Bedootung, Ziele, Maßnahmen. kostenrechnung; A!bsatzsegimenterfolgsrechnung; 
Profit-Center-Erfolgsrechnung. 

Didaktische Grundsätze: tBewert'Ung der Halb- ·und Fel'tig·erzeugnisse 
In .der Unterrichtsgestaloung ist besonderes und der selbsterstellten Anlagen bei Führung 

Gewicht auf 1die Schulung des Verständnisses für einer Grenzkostemiechnung. 
die Rolle des Fremdenv·erkehrs für den Einzel-
menschen, für Land und Bevölkerung 'Und für Besondere Entschei,dungsmodelle: 
die Wir~chaft zu legen. Es ist der Mensch in den Wahl zwischen vorhandenen Maschinen; Eigen-
Mittelpunkt ·der Betrachtungen zu stellen und fertigung - Fremdfertigung; Fremdf.ertigung 
damit die wesentlidie Aufgabe des Fremdenver- oder lnvescition; Preisbildung bei einem neuen 
kehiis, nämlich Bindeglied von Mensdi zu Mensch, Produkt; Break-Even-Analyse (mehrere Pro-
von VOilk zu Volk zu S<ein, zum Leitmotiv des diukte); Pirodiukitibeurteiilung; Engpaßplanrung (Be-
Untenrichits zu machen. stimmung optimailer Produktion~- und Absatz-

Die Fl'emdienverkehrslage 1dies Sc:hu:lo!'tes hat prograimme). 
a1ls A'Usgangspunkt praktischer Erörtemngen des Organisationsfo11men und -probleme der 
Fremdenverkehrs zu dienen. Kostenredinung in ,der Praxis unter Berücksich-
Schularbeiten: zw;ei, bei Bedarf zweistündig. tigung der DatenV1erarbeitung. 

f) Instrumentelles Rechnungs-
wes e n 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
TheOTetische und praktische Kenntnisse ·und 

Fertigkeiten für die Bewältigung audi 1sdiwieriger 
fachspezifisdier Aufgaben aus der Kostenrech-
nung, Planung und Beoriebsanalyse. 

Grundlegende Kenntnisse der internen Revi-
sion, Verständnis für die Steuerwirkungslehre. 

Fähigkeit zur selbständigen Aufbereitung .des 
Zahlenmaterials als Grundlage für unternehme-
rische Entsdieidungen und zur Lösung anfallender 
organisatonisdier Probleme. 
Lehrstoff (3 W odienstunden): 
Kosten- und Leistungsrechnung: 

Kostenerfa19sung: 
Besondere organisatorische Probleme der 

Kostenerfassung im Anlagen-, Material- und Per-
sonalbereidi sowie 1n den sonstigen Bereichen; 
Bewertungsprobleme. 
Kostenstdlenrechnung: 

Kostenstellenbildung und Kostenstellenpläne; 
Kostenauflösung i 

Dynamische Verfahren ·der Investitions-
rechnung. 

Interne R..evision: 
ißegriff; Aufgaben; Ste1lun;g im iBetrieb; Orga-

nisation; Prüfongskon~epte; Planung, Durchfüh-
rung und Auswertung. 

Planung: 
Gesamtplanung; 
.hufzeig.en der Interdependenz .der Teilpläne; 
Operations Research; 
Planspiele. 

Betr·iebsanaily·se aiuf der Basis des Rechnungs-
wesens: 

Vertiefung und Ergänzung; Bewegungsbi-
lanzen; Kaipi.talflußrechnungen; Fondsrechnun-
gen; Kenn!Zaihlensysteme; Unternehmensbeurtei-
lung .anhand von Bilanzen. 

Steuerwirkungslehre: 
Auswirkung der Steuern vom Vermögen und 

Ertrag auf die Wahl der Rechtsform .des Unter-
nehmens, aiuf die Investitionsentscheidungen, auf 
.die Gewinnverwendung. 

8 
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Didaktische Grundsätze: 
Die Ausbildung hat auf ,den Kenntnissen der 

Betriebswirtschaft.slehre und des Redrnungswesens 
aufzubauen. 

Zur Vermeidung von Überschneidungen und 
Doppelge1eisigkeiten ist a•uf ständige Kooperation 
mit den Fächern Betriebswirtschaftslehre und 
Rechnungswesen zu achten. Die Datenverarbei-
tung ist soweit wie möglich Jn den Unterricht ein-
zubeziehen. 

Der gesamte Unterricht hat sich an möglichst 
pra:xiisnahen Modellen zu orientieren, wobei der 
Gesamtzusammenhang auch bei Behandlung von 
Teilgebieten nicht v,erloren gehen ,darf. Dem Ziel 
.der Ausbildung entspr1echen1d hat <ler Lehr,er auf 
den organischen Aufibau 1des Lehrstoffes zu achten 
und nach Möglichkeit branchenspezifische Beson-
derheiten herauszuarbeiten. In den einzelnen 
Teilbereichen ist auf die besonderen organisa-
torischen Probleme einzugehen. Die Lösung der 
gestellten Aufgaben und Proibleme hat in mög-
lichst praxis,gerechter Form zu erfolgen. 

Das Lehrgut ist soweit wie möglich in Gruppen-
a11beit und in Form von Schülerbeiträgen zu er-
arbeiten; Fallstudien und Planspiele sind in der 
Unterrichtsarbeit zu verwenden. Doppelstunden 
sind nach Möglichkeit vorzusehen. 
Schularbeiten: zwei, bei Bedarf zweistündig. 

g) M a r k e t i n g 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Verständnis für den Begriff Marketing in 
Planung und Durchführung als das Zusammen-
wirken aller jener Maßnahmen, mit welchen das 
Unternehmen seine Tätigkeit im Markt aufbaut, 
durchführt und unterstützt. 

Grundkenntnisse in den Teilbereichen des 
Marketing; Vertrautheit mit ,der ein~chlägigen 
Terminologie. Kenntnis der möglichen Informa-
tionsquellen. Fähigkeit zur Mitarbeit im Marke-
ting-Team. Fähigkeit zum Erkennen ·der wesent-
lichen Probleme und zur Abfassung einfacher Be-
richte. 

Lehrstoff (3 Wochenstunden): 
Grundlagen: 

Marketingkonzeption und Marketingprozeß; 
ma,rktorientiertes Entscheidungsverhalten; Marke-
tingumwelt mit Hinweis auf die einschläg·igen 
gesetzlichen Bestimmungen. 
Mariketing-Informationssystem: 

Organisation. 
Marktforschung: Sekundärforschung; Primär-

forschung: Auswahlverfahren, Erhebungsmetho-
den, besondere Probleme (Umweltprognose, Ver-
braucheranalyse, Motivationsforschung, Kon-
kurrenzforschung); Marktbeobachtung. 

Innerbetriebliches Berichtswesen; Dienstlei-
stungsbetriebe. 
Marketing-Planung: 

Grundformen; Planungsmethoden; Zielent-
sche~dungen, Zielkonf1ikte; Strategieentscheidun-
gen; zielgesteuerte Führung. 
Produktpolitik: 

Zielsetzungen; Planung und Kontrolle von 
Prnduktinnovationen und -vanat10nen (ein-
schließlich Kreativitätstechniken); Produktauf-
machung; Einführung (Testmärkte etc.); Marke-
tingstrategien im Raihmen des Lebenszyklus; 
Sortimentspo!itik (einschließlich Produktionsposi-
tionierung, Produktvariation, Div.ersifikation, 
Marktaufteilung, Elimination von Produkten, 
Trading up und Trading down usw.). 
Pr.eispolitik: 

Preispolitik in den verschiedenen WettJbwerbs-
situ~tionen; verti:kale Preisbildu~g und Preis-
bindung; Preis und Kosten. 
Distributionspolitik: 

Distributionswege und -or.gane; besondere Ver-
'triebsmetlhoden; Wahl des Distributionssystems; 

Marketinglog,istik, insbesondere Probleme der 
Kostenoptimierung; Kundendienst; Sales promo-
tion: Verkaufsgespräch und Vierhandlungstechnik, 
verkaufsfördernde Maßnahmen. 
Kommunikationspolitik: 

Werbelehre urud ihre Psychologie; Werbeträger 
und Werbemit,tel; Werbeerfolgsprognose. 

Werbeplanung: Zielplanung und Werbebot-
schaft; Werbeidee und Gestaltungskonzept; 
Wel'bestrategie; Werbeetat ullld Erstellung des 
W ef1bebudgets; Bestimmung .der Werbeträger und 
Werbemittel (Auswertung 1der Ergebnisse der 
Mediaforschung). 

Werbeerfolgskontrolle. Dienstleistungsbetriebe. 
Marketing-Organisacion: 

Allgemeines Anspruchsprofil; spezifische Or-
ganisationsformen (Profit-Center, Projektmanage-
ment, Divisionalisierung etc.); innerbetriebliche 
Organisation; Außendienstorganisation; Füh-
rungstechniken. 

Kontrolle der Marketing-Aknivitäten: 
Organisation (einschließlich Marketing-Con-

troller); Kontrolle deis Marketing-Subsystems 
durch die Unternehmensleitung; Effizienzkon-
trolle. 

Marketing~Mix - Gesamtschau. 
Bedeutung der Public-Relations für das Marke-

ting. 
Sonderformen des Marketing: Exportmarke-

ting; Market.ing-Kooperationen; Rezessions-
marketing; Marketing für Dienstleistungen; 
Marketing im nichtkommerziellen Bereich 
(Social-Marketing usw.). 
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Ethische und soziale Aspekte des Marketing 
(kritische Durchleuchtung). 

Konsumerismus. 

Didaktische Grundsätze: 

Die Ausbildung hat auf den bereits erworbenen 
Kenntnissen aufzubauen. Der gesamte Unterricht 
hat sich möglichst an praxisnahen Beispielen 
zu orientieren. Zur Vertiefung und Motivation 
sind im frühestmöglichen Stadium Fallstudien 
aus den einzelnen Teilbereichen in Teamarbeit 
durchzuführen, wobei praxisgerechte Unterrichts-
behelfe zu verwenden sind. 

Planspiele sollen durchgeführt werd,en. Soweit 
wie mög1ich ist bei den einzelnen Teilgebieten auf 
die Einsatzmöglichkeit ,der EDV Rücksicht zu 
nehmen. 

Doppelstunden können vorgesehen werden. 
Schularbeiten: zwei, bei Bedarf zweistündig. 

Der Faktor Mensch in der Organ.isaoion unter 
besonderer · Berücksichtigung psychologischer, so-
ziologischer und rechtlicher Aspekte. 

Das Berufsbild des Organisators. 
Verfahrensorganisation: 

Gegenüberstellung von konventionellen und 
EDV-Verfahren. 
EDV-gerechte Ablauforganisation: 

Problemlösungen aus dem Rechnungswesen 
und der Betriebswiimchaftslehre (Problemana-
lyse, Formaterrtwürfe, Datenflußpläne, Block-
diagramme). 

Dateiorganisation. 
Eratibeioung von Organisa.tionslösungen aus-

gewählter Teilbereiche des kaufmännischen 
Rechnungswesens hinsichtlich der Struktur- und 
Ablauforganisaition und deren Realri sierung mi,t-
tels elektronischer Datenverarbeitung. 
Einsatzmöglichkeiten von fertigen Softwarepa-

h) Organ ,isation und Datenverar- keten: 
bei tun g überblick iiiber die Standardsoftware; 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Kenntnis ,der Organisationstheorie; Verständ-

nis für den Auf.ba.u des Betriebes und das Zu-
sammenwirken der betrieblichen Teilbereiche 
unter Berücksichtigung der menschlichen Ver-
haltensweisen. Fertigkeit in der selbständigen 
Lösung einfacher praktischer Organisationsauf-
gaben lbzw. Fähigkeit zur Mitwirkung an der 
Lösung komplexer Organisationsaufgaben im 
Organisationsteam, und zwar sowohl •in der lau-
fenden überprüf.ung ibestehender <J:ls auch in der 
Gestaltung neuer Organisationsstrukturen, -ab-
läwfe und -verfahren. 

Fähigkeit zur Erstellung von Organisations-
vorschlägen und deren Realisierung mit Hilfe 
der Datenveraribeitung. 

Lehrstoff (3 Wochenstunden): 
Informationssystem: 

Wesen und Bedeutung. 
Organisaition: 

Begriff und Aufgaben: 
Struktur-, Ablauf- und Verfa'hrensorganisa-

·tion. 
Organisationstechniken (Erhebungs-, Darstel-

lungs-, Bewerrungs-, Entscheidungs- und Kon-
trolltechniken). 
Organisationsphasen: 

Istaufnahme (Tätigkeiten, Mengengerü~t, Zeit-
aufnahmen); 

Erarbeitung von Alternativen (Sollablauf); 
Entscheidungsphase; 
Realisierungsphase; 
Kontrol.Je. 

Besprechung und Anwendung ausgewählter 
Programmpakete; 

Einsaitz von Progra:mmgeneratoren. 
Die Datenverarbeitung als Informations-

system und ihre Stellung im Informations-
system des Betriebes. 

Didaktische Grundsätze: 
Bei der Behandlu~g des Lehrstoffes ist das 

Schwergewicht auf die praktische Arbeit zu 
legen. Jedes Stoffgebiet ist sofort durch Übungs-
beispiele und/oder Fallstudien zu ergänzen. 

Organ!saitions- und Programmieraufgaben 
sollen nach Möglichkeit in Schülergruppenarbeit 
gelöst werden. Die Argumentationsfähigkeit in 
der Diskussion und das Einfühlungsvermögen 
der Schüler sind besonders zu fördern . 

Da d.ie zur Verfügung 'Stehende Zeit nur zur 
Erarbeitung einzelner, modellhafter Lösungen 
ausreicht, sind ibei allen Aufgabengebieten auch 
fertige Programmpakete zu besprechen und auf 
der schuleigenen Anlage oder anläßlich von 
Lehrausgängen bzw. Exkursionen zu demon-
strieren (sowohl im Bereich der höheren als auch 
·im Bereich der minieren Da:tentechnik). 

Für 1die praktische Arbe~t und für die Durch-
führung von Lehrausgängen bzw. Exkursionen 
'Sollen Doppelstunden, wenn möglich Randstun-
den, vorgesehen werden. 
Schularbeiten: zwei, bei Bedarf zweistüD'dig. 

i) tl ff e n tl i c h e V e r w a 1 t u n g 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Weckung ·des 
stän:dnisses rfür 

betriebswirtscha.ftlichen Ver-
die Lebensbedingungen der 
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öffentliche~ Betriebe und der öffentlichen Ver-
waltungen sowie deren Auswirkungen auf die 
G es amtw1i rtschaf.t. 

Kenntnis der öffentlich-wirtschaftlichen Ziel-
setzungen und ihrer Aibgrenzung gegenü:ber dem 
privaten Sektor. 

Weckung von Verständnis für die Zielsetzun-
gen dieser Einrichtungen. Vermittlung von 
Grundlagenwissen, das die Absolventen befähi-
gen soll, in den genannten Einrichtungen beruf-
lich tätig z.u we11den. 

Kenntnis 1des durch die besondere Zielsetzung 
bedingten Rechnun,gswesens der öffentlichen Be-
triebe und der öffentlichen Verwaltung. 

Kenntnis der besonderen F:inanzierungspro-
bleme und der Preispol~tik . 

Lehrstoff (3 Wochenstunden): 
Offentliche Betrieb.e und öffentliche Verwaltun-
gen als Gegenstand einer speziellen Betriebswirt-
schaftslehre: 

Begriffsbestimmung - Typologie - Ziel-
setzungen (Abgrenzung zum und Gemeinsam-
keiten mit dem privaten Sektor) - Bedeutung 
für d.ie Gesamtwirtschaft (u. a. Schaffung von 
Infrastruknur). 
Träger und Rechtsformen der öffentlichen Be-
triebe und der öffentlichen Verwaltungen: 

Offentlich-rech·tliche Betriebe ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit. 

Offentlich-rechtLiche 1Betriebe mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. 

Gemischtwirtschaftliche Betriebe. 
Betriebliche Teilbereiche: 

Finanzierung: Aufbringung der Mittel (allge-
meine Deckungsmiotel, d. s. Abgaben; spezi-
elle Deckungsmittel, d. s. Geibühren, Tarife, 
Entgelte); Fremdfinanzierung; .Probleme der 
Verschuldung. Mittelfristige Finanzplanung. 

Beschaffung: Bedeutung für die Gesamtwirt-
schalt, Vergabewesen. Preispolitik der öffentli-
chen Betriebe: Kalkufa.t:ion von Geibühren und 
Tarifen, Probleme der Zurechnung von Kosten, 
Durchschn.ittskosten, Grenzkosten, Tarifbildung. 
Rechnungswesen: 

Rechnungsstil, (Kameralistik, Doppik, Mehr-
phasenbuchhal tung) in Abhängigkeit vom Rech-
nungsziel (Deckungsrechnung :bei öffentlid1en 
Verwaltungen - Ergebnisredmung bei den 
wirtschaftlichen Unternehmungen). 

Externes Rechnungswesen (gegenüber Dri•t-
ten): Voranschlag, sowie W~rtschaftspläne als 
Vorredmung; 

Rechnungsaibschluß der öffentlichen Verwal-
tungen, Bila:nz und Gewinn- und Ver.lustrech-
nung der wi11tschaf.tlichen Unternehmungen als 
N achrechnung. 

Inter.nes Rechnungswesen: Unterlagen zur 
Planung und überwachung .des betTieblichen Ab-
laufes, Kiostenrechn ungen, Wirtschaftlichkeits-
redmung.en, Kosten-Nu t:zen-Rech!l!Ungen. 

Probleme der Erfolgswürdigung bei öffentli-
chen Betrieben (Leistungsberichte, Sozialbilan-
zen, Sozialindikatoren). 

Didaktische Grundsätze: 

Die Ausbildung 'hat auf .die vom Schüler er-
worbenen Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre 
und des Rechnungswesens aufaubauen. Zur 
Vermeidung von Überschneidungen und Doppel-
,geleisigkeiten ist auf ständige Kooperation mit 
den Unterrichtsgegenständen Betriebswirtschafts-
lehre und Rechnungswesen zu achten. Die von 
den Schülern erworbenen Kenntnisse aus Daten-
verarbeitung sind nach Tunlichkeit zu berück-
sid1.tigen. 

Der gesamte Unterricht soll sich an möglichst 
praxisnahen Modellen orientieren, wobei der 
Gesamtz.usammenhang auch bei Behandlung von 
Teilgebieten nicht v.erloren gehen darf. Dem 
Ziel der Ausbildung entsprechend hat der Leh-
rer auf den organischen Aufbau des Lehrstoffes 
zu achten und nach Möglichkeit die Besonder-
heiten rder öffentlimen Betriebe und öffentlichen 
Verwaltungen herauszuarbeiten. In den einzel-
nen Teilbereichen ist alUf die besonderen organi-
sait:orischen Probleme einZiugehen. 

Das Lehrgut ist soweit wie möglich unter Ein-
satz moderner Unternichtstechniken (z. B. Grup-
penarbeit, Fallstudien, Planspiele) und in Form 
von Schülerbeiträgen z.u erarbeiten. Lehraus-
gänge und Exkursionen sollten der Vertiefung 
des erworbenen Wissens dienen. Doppelstunden 
sind nach Möglichkeit vorzusehen. 
Schularbeiten: zwei, bei Bedarf zweistündig. 

5. Rechnungswesen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Kenntnisse und Fertigkeiten zur Bewältigung 
der Arbeiten im Rechruungswesen. Fähigkeit zur 
Auswertung der Zahlen des Rechnungswesens 
für unternehmerische Entscheidungen mit dem 
Ziel einer zukunftsorientierten Unternehmungs-
führung. 

Kenntnis der Rechtsgrundlagen des Rech-
nungswesens rund 1der Folgen von Mängeln. 

Sicherheit in der Kontierung laufender, auch 
schwieriger Geschäftsfälle. 

·Fähigkeit z.ur Erste!I.ung von Bilanzen mitt-
leren Schw.ierigkeitsgrades. 

Beherrschung der Kostenrechnung (einschließ-
lich Kalkiulation) in den in der Prax.is üblichen 
Formen. 
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Kenntnis der Personalverrechnung (einschließ-
Ech Veribuchung und Schriftverkehr). 

Vertrauthe~t mit der Organisation .des Rech-
nungsw.esens U!liter Beachtung der neuen Ent-
wiicklrungen. 

Grundlegende Kenntnisse der Betriebsstatistik 
(laufende Auswertung des Zahlenmaterials sowie 
Analyse und Kritik der Bilanz). 

Fähigkeit zur Erstellung einfacher F.inanz- und 
Kostenpläne. 

Grundlegende Kenntnisse ,des Steuerrechtes 
( einschließl,ich Schriftverkehr) und .ihre Anwen-
dung in allen Teilbereichen des Rechnungswe-
sens. 

Sicherheiit und Gewandnheit .in der Ausfüh-
rung ·der .im Wirtschaftsleben vorkommenden 
Berechnungen als Grundvoraussetzung für die 
Lösung <ler Probleme des Rechnungswesens. 

Fä!higkej,t zur kritischen Auseinandersetzung 
mit wirtschafrlichen Problemen, zur selbständi-
gen Arheit und zur Arbeit im Team sowie zum 
Erkennen der iBedeutung eines funktionsfähigen 
Rechnungswesens für die Bin:zelwiroschaften und 
für die Gesamtwirtschaft. 

Einsicht .in die Notwendigkeit der eigenen 
Weiiterhiidrung und der Vertiefung der Kennt-
nisse unter Heranziehung oriiginaler Qudlen 
(Gesetzes texte, F achzei tschr,if ten, F achli tera~ur). 

Lehrstoff (8 Wochenstunden): 
Einführiung: 

Begriff; Gliederung und Aufgaben des Rech-
nungswesens; rechtliche Grundlagen; Belegwe-
sen; Buchha!lmmgssysteme. · 

System der Doppik: 
Begriff und Merkmaile 1der doppelten .Buch-

haltung; 
die Bilanz als husgangspunkt der Doppik; 

SyS1tematik der Verbuchung im Haiup1föuch ein-
schl,ießlich Eröffnung urud Abschluß. 

Kontenrahmen {EKR) und Kontenplan. 
Grundzüge der Umsatzsteuer: 

Umsatzsteuer im iBeschaffungs- und Absatz-
ber·eich; formale Bestimmungen; Verbuchung. 
Ve!"buchung laufender Geschäftsfälle ·im Haupt-
buch: 

1z. B.: Erfassung der Warenein- und Waren-
verkäufe; Bezugs- und Versandkosten; Rücksen-
dungen; Preisnachlässe, Skonto; Zahlung; Steu-
ern; Löhne und Gehälter. 
Bücher der Doppik: 

Ar1:en; Verknüpfung; Hilf.s- und Nebenbü-
cher in <len Grundzügen (Kassabuch, Warenein-
gangsbuch u. a.). 
Organisa:tion der Buchhaltung in Klein- und 
Mi~elbetrieben: 

Amer.ikanisches Journal; manuelles Durch-
schreibeverfahren mit einfachen Geschäftsfällen 
bis zur Pl'obebilanz. 

Maschinelle Buchungsverfahren: 
Anforderungen an d.ie Ordnungsmäßigkeit; 

Arten und Einsatzmöglichkeiten; Organisations-
abläufe; praktische Übungen charakteristischer 
BuchungsabläiUfe. 

B ilanzle!hre: 
Grundzüge der Beweroung; Waren- und Ma-

terialbewertung (Abfassungsprinzipien). 

Anlagenbewertung: 
Begriff und Ursachen der Anlagenabsch·rei-

bung; Berechnung und Verbuchung (Anlagen-
verzeichnis, Anlagenkartei). Sonderfälle der An-
lagenbewertung (z. B.: Vetibuchung von selhst-
el'stellten u!lld von ·im Bau befindlichen Anlagen, 
Erha1oungs- und HerstellungsanJJfwand, Ausschei-
den V'On Anlagen). 

Rechnungsabgrenzung. 
Rückstellung. 
Forderungsbewertung. 
Abschluß der manuellen Durchschreiibebuch-

haltung. 

Waren- und Zahlun,gsverkehr m~t dem Aus-
land: 

Aibrechnung von Valuten und Devisen; Ver-
buchung von Import- und Expol'tg.eschäften. 

Kostenrechnung: 
Grundbegriffe; Aufgaben und Stellung im 

Rechnungswesen. 
Kostenerfassung (Ifostenartenrechnung): 
Erfassung der Kosten unter .Berücksichtigung 

der Bezugskalkula>tion (einschließlich Zollrech-
nung); Entwicklung der Kos-ten aus <ler finanz-
buchhaihung; Berechnung der kalkiufator.ischen 
Kosten. 

Kos-tenzrurechnung (Kostenstellenrechnung, 
Kostenträgerrechnung): 

DiV'isionskaLkulation; Zuschlagskalkulation; 
prak,tische Beispiele aus Industrie, Handwerk, 
Handel und sonstigen Dienstleistungsbetrieben. 

Absa1:zkalkulation. 
Inneribetriebliche Leistiungsverrechnung. 
Ermittlung des Betrie!bs- und Unteiineh-

mungsergebni.sses. 
Kostenträgerel'folgsrechnung. 
Bewert.ung von Halb- und Fertigerzeugnissen. 
Kostenrechnungssysteme: Kostenrechnung 

z. B. zu Vollkosten, Teilkosten, l'5tkosten, Plan-
kosten. 

Organisation •des Rechnungswesens in Groß-
betrieben. 
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Rücklagen: 
Begriff und Einteilung; Berechnung und Ver-

buchung. 

Steuerlehre (einschließlich Schriftverkehr): 
Gliederung der Steuern; Abgabenverfahrens-

recht. 
Ertragsteuern: 
Gewerbesteuer einschließlich Berechnung der 

Gewerbesteuerrückstellung beschränkt auf die 
einfachsten Fälle; Einkommensteuer (einschließ-
lich Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer); Kör-
perschaftsteuer. 

Verkehrs·teuern; Besitzsteuern; ·sonstig.e Ab-
gaben; Grundzüge des Beihilfenrechtes. 

Abschluß und Gewinnverteilung bei Personen-
und Kapitalgesellschaften, Stiller Gesellschaft 
und der Genossenschaft in den Grunidzügen. 

Personalverrechnung (einschließlich 
kehr): 

Schriftver-

Abrechnung von laufenden und sonstigen Be-
zügen einschließlich von Sonderfällen; Verrech-
nung mit der Krankenkasse, dem Finanzamt 
und der Gemeinde; Verbuchung von Löhnen 
und Gehältern; Lohnkonto und sonstige Auf-
zeichnungen auf Grund der gesetzlichen Be-
stimmung·en. 

Theorie der Bilariz: 
Begriff, Zweck und Arten der Bilanz; gesetz-

liche Vorschriften; Bilanzierungsgrundsätze; Bi-
lanztheorien. 

Bewertung der Bilanzpositionen. 
Errechnung des handels- und steuerrechtlichen 

Gewinnes einschließlich der Erfolgsermittlung 
durch die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. 

Grundzüge der Unternehmensbewertung: 
Substanzwert, Ertragswert, Firmenwert. 
Finanzplanung. 

Auswertung ·der Zahlen des Rechnungswesens 
für unternehmerische Entscheidungen: 
Gewinnung, Aufbereitung und Darstellung 

des Zahlenmaterials (Statistik); laufende Aus-
wertung des Rechnungswesens (Zwischenab-
schluß und kurzfristige Erfolgsrechnung); Bi-
lanzanalyse und Betriebsvergleich. · 

Wirtschaftliches Rechnen: 
Einführung: 
Aufgaben des wirtschaftlichen Rechnens; 

Grundregeln. 
Rechnen mit benannten Zahlen: 
Die wichtigsten Währungen; Maß- und Ge-

wichtssysteme. 
Kettensatz. 
Durchschnitts- und Verteilungsrechnung. 

Prozentrechnung: 
Prozentrechnung von, auf und in Hundert; 

besondere Fälle der Prozentrechnung (z. B. In-
dex- und Preisberechnungen). 
Zinsenrechnung: 

Zinsenrechnung von Hundert; Zinsenermitt-
lung bei mehreren Kapitalien; Zinsenrechnung 
auf und in Hundert; Anwendung der Zinsen-
rechnung (Diskontrechnung, Abrechnung von 
Spareinlagen, Grundzüge der Kontokorrent-
rechnung). 
Terminrechnung: 

Berechnung der mittleren Fälligkeit; Raten-
rechnung. 
Effektenrechnung: 

Kauf und Verkauf von Effekten; Lombardie-
rung von Wertpapieren; Ermittlung von Ren-
diten. 

Didaktische Grundsätze: 
Die Ausrichtung ,des Rechnungswesens auf das 

Leitfach Betriebswirtschaftslehre und die stän-
dige Anpassung des Lehrgutes an die Bedürfnisse 
der Praxis sind zu beachten. Dem Unterrichts-
prinzip der Aktualität kommt Vorrang zu. Die 
Verantwortung des im Rechnungswesen tätigen 
Mitarbeiters gegenüber allen am Unternehmen 
Interessierten und gegenüber der Gesamtwirt-
schaft ist ständig zu betonen. 

Bei der Vermittlung des Wissensgutes ist neben 
Alter und Vorbildung insbesondere eine even-
tuell vorhandene Berufserfahrung ·der Sd1üler 
zu berücksichtigen. 

Im Rechnungswesen kommt allen Teilgebieten 
gleiche Bedeutung zu. Es liegt in der Eigenver-
antwortlichkeit des Lehrers, bei der Behandlung 
des gesamten Lehrstoffes Schwerpunkte zu set-
zen. 

Auf die Erzielung einer einwandfreien Form 
a!Ler Ausarbeitungen ist Wert zu legen. 

Der paginierten Form ·des Kontos ist der Vor-
zug zu geben. Die Beispiele haben sich auf das 
Wesentliche zu beschränken. Dem Beleg als 
Grundlage der Verbuchung ist besondere Bedeu-
tung beizumessen. 

Die Bilanzierungstechnik ist überwiegend in 
Form von praxisgerechten Buchungsanweisungen 
zu üben. Die Erstellung von Abschlußtabellen 
ist wegen der zeitaufwendigen Formarbeiten auf 
das notwendig.e Ausmaß einzuschränken. 

Die gesetzlichen Vorschriften über die Füh-
rung von Büchern und Aufzeichnungen sowie 
die einschlägigen Bestimmungen des Steuer-
rechtes sind zu beachten und dem Ausbildungs-
stand anzupassen. Das Steuerrecht ist zu syste-
matisieren und es ist auf die Auswirkungen 
möglicher Handlungsalternativen auf die Be-
steuerung hinzuweisen. 
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Die vorgesehene manuelle Durchschreibebuch-
haltung ist nach Behandlung der Bilanzlehre 
abzusdtl.ießen. 

Die Kostenrechnung ist wegen ihrer zuneh-
menden Bedeutung als Entscheidungsinstrument 
eingehend zu behandeln. 

Die Erstellung einfacher Finanz- und Kosten-
pläne hat in Anlehnung an den Unterricht in 
der Betriebswirtschaftslehre zu erfolgen. 

Zur Lösun~ von Beispielen sind maschinelle 
Verarbeitungseinrichtungen und sonstige Orga-
nisationsmittel zu verwenden. 

Exkursionen, die sorgfältig vorbereitet und 
ausgewertet werden müssen, sind als Ergänzung 
des Unterrichts empfehlenswert. 

Die Aktivierung der Schüler ist insbesondere 
durch praxisbezogenen Unterricht unter Ver-
wendung von Kursblättern, Tarif- und Gebüh-
renordnungen sowie sonstigem Anschauungsma-
terial in Einzel- und Gruppenarbeit zu fördern. 

Fachliteratur, Fachzeitschriften, Gesetzestexte, 
aktuelle Zeitungsmeldungen usw. sind zu ver-
wenden. 

Zur Erarbeitung der Grundlagen des wirt-
schaftlichen Rechnens sind zu Beginn des Jahres 
vier Wochenstunden zu verwenden. Die me-
chanische Bewältigung der Aufgaben ist zu ver-
meiden. Dem Schätzen der Ergebnisse ist beson-
deres Augenmerk zuzuwenden. 

Doppelstunden können vorgesehen werden. 
Schularbeiten: vier, bei Bedarf zweistündig. 

6. Datenverarbe.itung 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Grundlegende Kenntnisse über Aufbau, Ein-

satz und Organisation der elektronischen Daten-
verarbeitung, die eine aufbauende Spezialausbil-
dung ermöglichen. 

Kenntnis der Arbeitsweise der Datenverarbei-
tungsanlage; Fähigkeit zur Programmierung in 
einer höheren Programmiersprache; Einsicht in 
die Auswirkungen des Einsatzes der Datenver-
arbeitung auf Betrieb und Mitarbeiter. 

Kenntnis der Organisacionsprobleme bei Ein-
führung und Benützung einer Datenverarbei-
tungsanlage; Fähigkeit zur Lösung einfacher Or-
ganisationsaufgaben. 

Fähigkeit zur konstruktiven Zusammenarbeit 
in Gruppen sowie zum selbständigen logischen 
und algorithmischen Denken. 

Lehrstoff (3 Wochenstunden): 
Grundlagen der Datenverarbeitung: 

Zweck der Datenverarbeitung; Grundbegriffe 
und Arten; 

Daten; Codes. 

Datenerfassung: Datenträger, Datenerfassungs-
geräte. 

Aufbau der Datenverarbeitungsanlage: Zen-
traleinheit; Eingabegeräte; Ausgabegeräte; exter-
ne Speicher; 

Dialoggeräte. 
Datenfernübertragung. 

Programmerstellung: 
Aufgabenstellung; Problemanalyse; Formatent-

wurf; Datenflußplan; Programmablaufplan 
(Blockdiagramm); Schreibtischtest. 

Codierung; Erstellung zweckmäßiger Testda-
ten; Maschinentest. 

Dokumentation und Archivierung. 
Übersicht über die Programmiersprachen und 

Erarbeitung von Problemlösungen in einer hö-
heren Programmiersprache. 
Organisation: 

Stellung der Datenverarbeitungs.abteilung in-
nerhalb des Betriebes und ihre Organisation 
(Raumorganisation, Maschinenorganisation, Per-
sonalorgaPisation und Berufsbilder in der Da-
tenverarbeitung); 

Organisation der Da.tenerfassung; Formular-
und Dateiorganisation; Datensicherung und Da-
tenschutz. 

Verarbeitungsmethoden und Betriebssysteme. 
Großanlagen und mittleie Datentechnik. 
Umstellung eines Betriebes auf elektronische 

Daoenverarbeitung. 
überblick i.iber die wichtigsten Anwendungs· 

möglichkeiten im Bereich des betrieblichen Rech-
nungswesens. 

Terminplanung und Terminkontrolle. ' 
Probleme der Aufbau- und Ablauforiganisa-

tion in der Datenverarbeitung. 
Wirtschaftlichkeit und Einsatzmöglichkeiten 

von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen. 

Didaktische Grundsätze: 
Bei der Behandlung der Grundlagen der Da-

tenverarbeitung (insbesondere der technischen 
und mathematischen) - soweit diese für das 
Verständnis der Arbeitsweise einer elektronischen 
Datenverarbeitungsanlage und für den weiteren 
Unterricht unbedingt erforderlich sind - ist auf 
den Vorkenntnissen der Schüler aufzubauen. 

Die Aufzählung des Lehrstoffes ist nicht so zu 
verstehen, daß die einzelnen Kapitel in der an-
geführten Reihenfolge behandelt werden müssen; 
vielmehr sollten nach Möglichkeit die Kapitel 
Grundlagen . der Datenverarbeitung, Programm-
erstellung und Organisation integriert bzw. pa· 
rallel behandelt werden, um dem Schüler so 
rasch wie möglich ein unmittelbares Erfolgser-
lebnis zu vermitteln und damit seine Motivation 
zu fördern. 
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Neben audiovisuellen Unterrichtsmitteln, ins-
besondere Lehrfilmen, Dias und Overheadfolien 
ist auf die Verwendung von Zeichenschablonen, 
Originalformularen und sonstigem Anschauungs-
material besonder·er Wert zu legen. Lehrausgänge 
und Exkursionen sowie Demonstra-tion von Ap-
plikatiionen der Praxis erhöhen den Unterrichts-
ertrag. Zur besseren Durchführung sowie für die 
praktische Arbeit kann es erforderlich sein, für 
den Datenverarbeitungsunterricht Doppelstun-
den, gegebenenfalls Randstunden, vorzusehen, die 
bei Bedarf auch zu mehrstündigen Blöcken zu-
sammengefaßt und in die sonst unterrichtsfreie 
Zeit verlegt werden können. Speziell bei der Pro-
grammierung ist der Schüler zu selbständigem, 
logischem und algorithmischem Denken sowie 
zu Sorgfalt, Gründlichkeit und konstruktiver 
Zusammenarbeit in der Gruppe anzuleiten. 
Schularbeiten: zwei, bei Bedarf zweistündig. 

7. Politische Bildung und Rechtslehre 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Einblick in wichtige Staatsfunktionen, die für 

:Wirtschaft und Alltagsleben von Bedeutung sind. 
Problemerkenntnis der Grundbegriffe der 

StaatiSlehre, des österreichischen Verfassungs- und 
Verwaltungsrechts, wichtiger Bestimmungen des 
Privatrechts, des Zivilprozeßrechts, des Straf-
rechts, des Gewerberechts und des Arbeits- und 
Sozialrechts. Beherrschung des Schriftverkehrs 
mit den Gewerbebehörden. Fähigkeit zur ver-
antwortungsbewußten Wahrnehmung politischer 
Rechte und zur Erfüllung staatsbürgerlicher 
Pflichten. Bejahung der demokratischen Gesell-
schaftsordnung und des rechtsstaatlichen Prin-
zips in allen Bereichen. Bereitschaft zur Ver-
ständigung und Zusammenarbeit. 

Lehrstoff (3 Wochenstunden): 
Grundbegriffe der Rechtslehre: 

Verwaltungsverfahren; Rechtsschutz; Verwal-
tungsstrafrecht. 

Privatrecht: 
Personenrecht; Familienrecht; Erbrecht; Sa-

chenrecht; Vertrags- und Schadenersatzrecht. 

Zivilgerichtsbarkeit: 
Gerichtsorganisation; Zuständigkeit; streitiges 

und außerstreitiges Verfahren; Zwangsvollstrek-
kung; Insolvenzrecht; jeweils mit einschlägigen 
Schriftsätzen. 

Gewerberecht: 
Einteilung der Gewerbe; Voraussetzung für die 

Ausübung von Gewerben; Gewerbeberechtigung; 
Konsumentenschutz; Umweltschutz; Betriebsan-
lagen; Gewerbebehörden und -verfahren; ge-
w.erblicher Rechtsschutz; Urheberschutz; Schrift-
verkehr im Gewerberecht. 

Arbeitsrecht: 
Arbeitsvertrag; Angestellter - Arbeiter -

Lehrling; Rechte und Pflichten aus dem Arbeits-
vertrag; Beendigung des Arbeitsverhältnisses; 
Arbeitnehmerschutz; Arbeitsverfassungsgesetz 
(kollektive Rechtsgestafoung, Betriebsverfassung, 
Behörden und Verfahren); Arbeitsgerichtsbarkeit; 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer. 

Sozialrecht: 
Kranken-, Unfall-, Pensions- und Arbeitslo-

senversicherung; Arbeitsmarktförderung; Fami-
lienlastenausgleich; Fürsorge. 

Strafrecht: 
Materielles Strafrecht; Strafprozeß; Strafvoll-

zug; Jugendgerichtsbarkeit. 
Verkehrsrecht (wichtigste Bestimmungen). 

Didaktische Grundsätze: 

Rechtsordnung; Arten des Rechts; Auslegung; Bei der Behandlung von Teilgebieten ist jeweils 
Rechtssubjekte. von den Rechtsquellen auszugehen. 

Grundbegriffe der Staatslehre: 
Staatselemente; Staatszweck; Staats- und Re-

gierungsformen; politische Parteien; Staatenver-
bin<lungen und internationale Organisationen; 
Menschenrechte. 
Österreichisches Verf a&sungsrecht: 

Grundsätze der österreichischen Bundesverfas-
sung; Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund 
und Ländern in Gesetzgebung und Vollziehung; 
Gesetzgebung <les Bundes, der Länder; Verwal-
tung des Bundes, der Länder, Selbstverwaltung; 
Gerichtsbarkeit; Kontrolle der Staatsgewalt. 

Verwaltung und Verwaltungsverfahren: 
Grundzüge des Verwaltungsaufbaues; Behör-

denaufbau in Österreich; Verwaltungsakte und 

Die Rolle der Kammern, Verbände, Gewerk-
schaften und politischen Parteien in der politi-
schen Wirklichkeit ist den Schülern bewußt zu 
machen. Aktuelle Themen mit Beispielen aus 
·dem öffentlichen Leben und dem Wirtschaftsle-
ben sind besonders zu betonen, um eine ober-
flächliche Vielheit zu vermeiden. 

Querverbindungen sind vor allem zur Betriebs-
wirtschaftslehre, zur Volkswirtschaftlehre und 
Soziologie herzustellen. 

Eine Vertiefung des theoretischen Wissens ist 
durch Lehrausgänge und Exkursionen zu errei-
chen (z. B. zu Sitzungen der allgemeinen Ver-
tretungskörper, zu politischen Parteien und Inte-
ressenverbänden, zu Gerichten und Verwaltungs-
behörden). 
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Die Handhabung und Interpreta~ion von Ge-
setzesstellen ist zu üben. Ebenso sind Schriftsätze 
(z. B. Testamente, Mahnklagen, einfache Exeku-
tionsanträge) und Auszüge aus öffentlichen Bü-
chern zu erarbeiten und zu verfassen, gegen-
standsbezogene Medienaussagen zu besprechen 
und Fallstudien durchzuführen. Dabei ist auf die 
äußere Form und die Verwendung von Origi-
nalformufaren sowie auf einen der Praxis ent-
sprechenden Inhalt und den sprachlichen Aus-
druck Wert zu legen. Auf das Alter, die Vor-
bildung und auf eine eventueH vorhandene Be-
rufserfahrung der Schüler ist Bedacht zu neh-
men. 

8. Volkswirtschaftslehre und Soziologie 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Kenntni'S der gesamtwirtschafdichen Pro-

bleme und Gesetzmäßigkeiten der Volkswirt-
schaft als Grundlage für das V er.ständnis der 
wirtschaftlichen Vorgänge in der &terreichischen 
Volkswirtschaft und in der Weltwirtschaft. 

Fähigkeit zur Beurteilung volkswfrtschaftli-
cher Vorgänge sowie zur kricischen Auseinan-
dersetzung mit den wirtschaftspolitischen Aus-
sagen und Maßnahmen der politischen Parteien 
und Interessenvertretungen. 

Kenntnis der Grundbegriffe der Soziologie. 
Bereitschaft zur Verständigung und Zusam-

menarbeit in vo1kswirtschaftlichen, weLtwirt-
schaftlichen urui souologi'Schen Bereichen. 

Verständnis für die Problematik des Umwelt-
schutzes aus volkswirtschafdicher und soziologi-
scher Sicht. · 

Lehrstoff (3 Wochenstunden): 
Grundlagen der Wirtschaft: 

Zusammenfassung und Ergänzung wirtschaft-
licher Grundbegriffe; Makro- und Mikroöko-
nomik. 

N acionalökonomische Schulen: 
ökonomischer Klassizismus; So'Lialismus; neue 

Richtungen der Na~ionalökonomie. 

W.irtschaftssysteme und Wirtschaftsordnungen: 
Modell der freien Verkehrswirtschaft, der 

Zeil!tralverwa.J.tungswirtschaft und bestehende 
Wirtschaftso11dnungen. 
Lehre und Politik V'On der Produktion: 

Faktoren Grund und Boden (Renten, Stand-
ort, Umweltschutz, Wohnbaupolitik, Agrarpoli-
tik). 

Faktor Arbeit (Arbeitsteilung und Rationali-
sierung, Arbeitsk00ten, Vollbeschäftigung und 
Arbeitslosigkeit, volkswirtschaftliche Bedeutung 
der Beschäftigung von Gastarbeitern, Lohnpoli-
tik); . 

Faktor Kapital (Begriff und Entstehung); Fak-
torenrosammenwirken. 
Lehre und Politik des Güterumlaufes: 

Markitfonnen (Nachfrage und Angebot, 
Gleichgewicht und Wirk'Wl.gen der Verschiebung 
von Angebot und Nachfrage); 

Preisbihdung (Arten der Preise, Preiselasti'Lität, 
Preispolitik); Geldlehre (Gel<lfunktionen, Geld-
wert, Geldwertbescimmung, Kaufkraft, Indizes, 
Geldwertschwankungen); Währungspolitik (Sta-
bilisierungspolitik, Aufgaben der Oesterreichi-
schen Nationalbank); Außenwirtschaftspolitik 
(Zahlungsbilanz, Aufbau und G1iederung, Zah-
lungsbilanzausgleich, Auf- und Abwertung). 

Lehre und Politik der Güterverteilung: 
Volkswirtschafdidle Gesamtrechnung (Entste-

hung, Verteilung und Verwendung des Sozial-
produktes); Einkommensverteilung. 

Sozialpolitik. 
Lehre und Politik des Güterv~rbrauches: 

Konsum; Einflußfakitoren der Konsumfunk-
tion; Sparen und Investieren; Verbraucherschutz. 

Konjunkturlehre und Konjunkturpolitik: 
Konjunkturzyklen;. Konjunkitur- und Wirt-

schaftswad1snum; 
Konjunkturpofüik (Ziele, magisches Vieleck, 

Mittel, Steµerungsmaßnahmenkatafog, Geld-
und Währungspolitik, Budgetpolitik); der Ö&ter-
reichische Bundeshaushalt; Problematik kon-
junkturpolitischer Maßnahmen. 

Integration und Großraiumwirtschaftspolitik. 
W el twä.hrungsfragen. 

Soziologie: 
Grundbegriffe; soziale Verhaltensw~en; Be· 

ziehungen; Schichtung und sozialer Wandel, aus-
gewählte Themen aus der Betriebs- und Um-
weltsoziologie (z. B.: Kommunikation, Miube-
stimmung). 

Didaktische Grundsätze: 
In Querverbindung zur Betriebswirtsdlafts-

lehre ist die Stellung des einzelnen Wirtschafts-
subjektes in der Gesamtwirtschaft bzw. in einer 
konkreten Wiiirtschaiftssiwacion darzulegen (so-
wohl im öffentlichen als auch :im privaten Wirt-
schaftsbereich). 

Dem Lehrer ist es überla>sSen, Schwerpunkte 
zu biMen und aktuelle Ereignisse anhand von 
Berichten der Massenmedien miit den Schülern 
zu besprechen. Insbesondere ist in den Schülern 
die Fähigkeit, sich eine eigene Meinung zu bil-
den und sie zu vertreten, zu för<lern. 

Einzelne Kapitel sind abschließend 7JUSammen-
zufassen und nach Möglichkeit durd1 besondere 
Aktivierung der Schüler (z. B. Kurzreferate mit 
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anschließenden Diskussionen, Fallstudien) zu ver- Lehrstoff (5 W9chenstunden): 
tiefen. 

Das theoretische Wissen ist nadi Möglichkeit 
durch Exkursionen mit entsprechender Vor- und 
Nachbereitung praktisch zu untermauern. 

9. Stenotypie und Textverarbeitung 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Fähigkei,t zur sprachlich und formal richtigen 

sowie fehlerfreien Herstellung von Schriftstücken 
der wirtschaftlichen Praxis, der Behörden und 
des persönlichen Bereiches unter praxisgemäßer 
Anwendung der Kurzschrift, des Maschinschrei· 
bens und der einschlägigen Organisationsmittel. 

Im Teilbereich Maischinschreiben: 
Sichere Beherrschung des Zehn-Finger·Tast-

schreibens sowie der Einrichtungen der Schreib-
maschfoe zur rationellen Anfertigung von 
Schriftstücken; Gewandtheit im fehlerfreien und 
sauberen Abschreiben und Schreiben nach Diktat 
bis zu einer Geschwindigke1t von 130 Anschlä-
gen ( 40 bis 50 Silben) je Minute. 

Im Teillbereich Kurzschrift: 
Fähigkeit, ein Diktat von 100 Silben pro Mi-

nute nach der Deutschen Einheitskurzschrift 
(Wiener Urkunde} aufzunehmen, sicher zu lesen 

Methodische Erarbeitung des Tastenfeldes im 
Zehn-Finger-Tas~chreiben einsdi1ießlidi Ziffern 
und Zeichen, der Hervorhebungsal'ten und des 
Tabulators. Gestaltung von genormten und un-
genormten Geschäftsbriefen. Steigerung der 
Schreibgeschwindigkeit in Absdirift (130 An-
schläge je Minute) und Diktat bis mindestens 
40 bis 50 Silben je Minute. 

Masdiinenkunde und Pflege der Schreibma-
schine. Beherrschung der Vervielfältigungsver-
fahren. überbli<.k über Einsat-z und Anwendung 
verschiedener Büroorganisationsmittel. 

Übertra:g.ung von Stenogrammen m die 
Schreibmaschine. Einführung in das Schreiben 
nach Tonträgern nach den Richtlinien für Pho-
notypie. 

Beherrschung der Eilschrift, aufbauend auf 
der Verkehrsschrift nach der Wiener Urkunde 
sowie ausgewählte Form- und Gr.uppenkürzun-
gen ams der Redeschrift. 

Organ.is~tion der Textbearbeitung und der 
programmierten Textverarbeitung. Erstellung 
von Textbausteinen und deren praktische Ver-
wen<lU!l{; in Zusammem.rbeit mit der Betr.iebs-
w.irtschaf.tslehre. 

und Niederschrilien wor>tgetreu, formgerecht Didaktische Grundsätze: 
und frei von Fehlern zu übertragen. Wendig- Die Erfahrung und der höhere Bildungsgrad 
keit im Erfassen des gesprochen-en Wortes und der Schüler bedingt eine !}OStraffte Vermittlung 
Gen31Uigkeit in der Verarbeitung und Wieder- des Lehrst:offes. Möglichkeiten zur Leistungsstei-
gabe von Gesprochenem. gerung über das Lehrziel hina.us müssen gebo-
Im Teilbereich Stenotypie und Phonotypie: ten werden. 

Fähigkeit, Texte mit mindestens 100 Silben Mit den anderen Unterrichtsgegenständen, be-
pro Minute kurzschr.iftl-ich aufzunehmen und sonders der Betriebswirtschaftslehre, ist die In-
wor·tgetreu, formgerecht und fehlerfrei maschin- tegration herzustellen. Dies raßt sidi vor allem 
schriftlich zu übertragen; Kenntnis der Bedie- im kaufmännischen Schriftverkehr verwirkli-
nung von Diktiergeräten und ihrer rationellen . chen. 
Arbeitsweise; Fericigkeit, Phonogramme fließend, Durch Besuch von modernen Bürobetrieben 
wor·tgetreu und formgerecht masch.inschriftlich sollen .die Schüler mit der Textverarbeitung in 
zu übertragen; Fähigkeit zum selbständigen Ge- der unmittelbaren Praxis vertraut gemacht wer-
stalten von Schriftstücken sowohl nach Steno-
gramm als auch nach Diktiergerät. den. 

Eine Einführung in die Phonotypie und in die 
Im Teilbereich Textveraiibeitung: Diktantenschu:lung gibt den Schülern Gelegen-
. Kenntnis der Grundlagen der Büroorganisa- heit zur Kooperation. 

tion und der einschlägigen Organisationsmittel Zwei Schularbeiten. 
unter besonderer Berücksiditigung der einschlä· 
gigen Geräte •der Te:x;tverarbeitung im weitesten 
Si:nne. 

Fähigkeit zur selbständigen Gestaltung von 
Schl'iftstücken aufgrund der m der Betriebswirt-
schaftslehre bzw. im Rechnungswesen erarbei-
teten Scidiworte bzw. Grundsätze unter Anwen-
dung der in den einzelnen Teilbereichen (Ma-
schinschreiben, Kurzschrift, Stenotypie und 
Phonotypie sowie Textverarbeirung} vermittel-
ten Kenntnisse und Fertigkeiten. 

B. F r e i g e g e n s t a n d 

Lebende Fremdsprache einschließlich Fachsprache. 
(Englisch, Französisch, Italienisch, Spmisch, Rus-
sisch, Tschechisch, Serbokroatisch, Slowenisdi) 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Einführung in die fremde Wirtschaftssprache; 

Beherrschung eines entsprechenden Wortschatzes 
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aus der Wirtschaftssprache; Fähigkeit, fremd-
sprachige Texte politischer, kukureller, wissen-
schaftlicher und vor allem wirtschaftlicher Na-
tur zu verstehen und ins Deutsche zu übersetzen. 

Sicherheit im Ahfassen und übersetzen {ins 
Deutsche und in die Fremdsprache) gebräuchli-
cher Geschäftsbriefe, vor allem des Außenhan· 
dels, und Kenntnis <les dazu notwendigen Wort-
und Phrasensdiatzes. 

Einblick in die wirtschaftlichen Beziehungen 
der Länder des betreffenden Sprachraumes zu 
Öster.reidi. 

Fähigkeit und Bereitsduft zur selbständigen 
Weiterbildung. 

Lehrstoff (3 Wochenstunden): 

Thematischer Bereich: 
Innerbetriebliche Organisa:tion, Formen der 

betrieblichen Orgarusation; Groß- und Klein-
handel; Banken, Börsen, Versich.erungen; Außen-
handel, Fremdenverkehr; aktuelle Probleme. 
Kaufmä.nnisdier Schriftverkehr: Anfrage, Ange-
bot, Bestellung, Auftragsbestätigung, Versand-
anzeige, Zahlungsverkehr, Mängelrüge, Aus-
künfte, Werbung 1), Vertretungen, Spedit>ion, 
Stellenbewerbung 1). 

•) Entfällt bei Russisdi. 

Kommuni.kation: 
Bericht, Zusammenfassung, Stellungnahme, 

Diskussion, Referat, Übersetzung aktueller Texte 
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen In-
halts, Geschäft9briefe. 

Didaktische Grundsätze: 
Voraussetzung für den Besuch dieses Freige-

genstandes sind entsprechende Vorkenntnisse. 
Als Unterrichtissprache ist so weit wie möglich 

die Fremdsprache zu verwenden. 
Im ersten Unterrichtsmonat sind bereits be-

kannte Sachgebiete aus dem Wirtschaftsleben wie 
z. B. Post, Bahn, Verkehr, Bank, Börse, Reise-
büro, Maße und Gewidite u. dgl. zu wieder-
holen. 

Die Lektüre von. Wimdiafts- un-d Tageszei· 
tungen .ist in den Unterr.icht einzubauen. Dabei 
sind gelegentlich Probleme der Grammatik 
(Wortstellung, Präpositionen, Nominalformen) 
zu besprechen. Kurze Referate über Teile des 
behandelten Lehrstoffes bzw. über Wirtschafts-
artikel erleichter.n die Anwendung fadilicher 
Redewendungen. 

Im Kaufmännischen Sdiriftverkehr sind ein-
fache Geschäftsfälle, vor allem des Außenhan-
dels, anhan<l von Musterbriefen z·u üben, die in 
Ausdruck und Inhalt der derzeitigen Praxis 
entsprechen, wobei Querverbindungen zur Be-
triebswirtsc:h'aftslehre herzustellen sind. 
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Anlage C/2 

LEHRPLAN DES ABITURIENTENLEHRGANGES FÜR BERUFSTÄTIGE AN 
HANDELSAKADEMIEN 

L STUNDENTAFEL 
(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände) 

Wochenstunden 
Lehrver-
pflich-

Semester tungs-
Pflichtgegenstand 1. 2. 3. gruppc 

1. Warenkunde •..••••••••...•...........••••••••..•..• 4 (III) 
2. Mathematik und angewandte Mathematik: •••••••• , .... 3 3 2 1 
3. Betriebswirtschaftslehre .•.................•..•••.••••• 5 4 5 1 
4. Spezielle Betriebswirtschaftslehre ......••..•.•••••.•••• 2 3 1 
5. Rechnungswesen •••..•••.•.•...........•.••••• • •.•• 6 5 5 1 
6. Datenverarbeitung ••••••.••.•••.•.......•.•••••.•..• 2 2 2 1 
7. Politische Bildung und Rechtslehre. „ „ „ .. „ .. „ „ ..• 2 2 2 III 
8. Volkswirtschaftslehre und Soziologie ...••••••••••..... 2 2 2 III 
9. Stenotypie und Textverarbeitung .....•.•..••.•.••.... 5 5 IV 

Gesamtwochenstundenzahl ••••..•....•.•.•.••••••.•••.•• 25 25 25 
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ß. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL UND 
ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUND-

SÄTZE 

A. Allgemeines Bildungsziel 
Der Abiturientenlehrgang für Berufstä.tige an 

Handelsakaidiemien hat im Sinne das § 75 des 
Schulorganisationsgesetzes die Aufgabe, in 
einem dreisemestrigen Bildungsgang Personen, 
die die Reifeprüfung einer allgemeinbildenden 
höheren Schule oder einer berufsbildenden höhe-
ren Schule erfolgreim abgelegt haben und in 
das Berufsleben eingetreten sind, zusätzlim eine 
höhere wirtschaftliche Bildung :z.u vermioteln, 
die die Absolventen zur u.nmittelbaren Aus-
übung eines gehobenen Berufes in der Wirt-
schaft oder in der öffentlichen Verwaltung be-
fähigt. 

B. Allgemeine didaktische Grundsätze 
Durch die Ausrichtung aller Unterrichtsgegen-

stände auf das Leitfach Betriebswirtschaftslehre 
soll jene gemeinsame Bildungswirkung aller Un-
tert'lichtsgegenstände erreicht werden, die dem 
Bildungsauftrag des Abiturientenlehrganges für 
Berufstätige entspricht. 

In diesem Sinne kommt dem Lehrplan die 
Bedeutung eines Rahmens zu. Die Veränderun-
gen des Wirtschaftslebens zwingen zur ständigen 
Anpassung des Lehrgutes an die Bedürfnisse der 
Praxis. Daher ist die Einbeziehung aktuellen 
Wissensgutes, gegebenenfalls auch außerhalb des 
Lehrplanes, im Hinblick auf die Ergänzung des 
Lehrstoffes notwendig, wobei die sorgfältige Aus-
wahl des Lehrgutes der päd·agogischen Verant-
wortung des Lehrers überlassen bleibt. 

Die Arbeit in allen Unterrichtsgegenständen 
ist auf das Gesamtziel des Abiturientenlehrgan-
ges für Berufstätige auszurichten; dazu ist die Zu-
sammenarbeit aller Lehrer erforderlich. Pädago-
gische Beratungen und sonstige geeignete Maß-
nahmen haben die Ausnützung aller sich bieten-
den Querverbindungen zwischen den Unterridits-
gegenständen sidierzustellen. 

Durch Heranziehen von geeignetem Anschau-
ungsmaterial und unter wohlabgestimmter Ein-
beziehung der audiovisuellen Unterrichtsmittel 
sowie durch Bedachtnahme auf das Alter, die 
Vorbildung un<l auf die vorhandene Be-
rufserfahrung der Schü.her ist der gesamte Un-
terricht praxisbezogen zu gestalten, wobei der 
letzte Stand der technismen Entwicklung zu be-
rücksichtigen ist. 

Besondere Bedeutung ist in allen hiezu geeig-
neten Unterrichtsgegenständen der Politisdien 
Bildung, der umfassenden Landesverteidigung, 
der Gesundheitserziehung, der Medienerziehung 
und der Erziehung zur Aufgeschlossenheit gegen-
über Problemen des Umweltschutzes und des 
Verbraucherschutzes beizumessen. 

Einschlägige Schulveranstaltungen dienen zur 
Ergänzung des Unterrichts und zur Vermittlung 
von Einblicken in größere Zusammenhänge auf 
kulturellen, wirtschaftlidien, politisdien und so-
zialen Gebieten. 

Der gründlichen Erarbeitung in der notwendi-
gen Beschränkung ist der Vorzug gegenüber 
einer oberflächlichen Vielheit zu geben. Aus die-
ser Grundhaltung heraus ist das exemplarische 
Lehren und Lernen besonders zu pflegen. 

Der Lehrer wird daher die Methode seines Un-
terrichts so zu wählen haben, daß der Sdiüler 
lernt, das Wesentliche zu erkennen und Neues 
mit Interesse aufzunehmen. Bei der Darbietung 
des Lehrstoffes wird auf die vortragende Me-
thode niemals ganz verzichtet werden können, 
jedoch müssen auch andere Methoden verwendet 
werden, wie etwa die selbständige Erarbeitung 
durch Schüler, kurze Referate, Sammlung und 
Vergleim von Berichten der Massenmedien, Lö-
sungsversuche von Problemen nach gruppendy-
namischen Gesichtspunkten, sinnvoller Einsatz 
vorhandener audiovisueller Mittel. Dabei ist ein 
Methodenwechsel rnotivations- und leistungsför-
dernd. 

Durch die didaktischen Grundsätze, die den 
einzelnen Unterrichtsgegenständen beigefügt 
sind, soll die pädagogische Initiative des Lehrers 
nicht eingeengt werden. Wahl und Anwendung 
der :Methoden des Unterridits sind dem Lehrer 
als schöpferische Leistung grundsätzlich freige-
stellt. 

rne Hinführung des Schüler~ zur Se1bständig-
keit in der Arbeit, aus der die Freude an der 
e!genen Leistung erwächst, w.ird den Kern der 
pädagogisd1en Arbeit in jedem Unterrichtsge-
genstand bilden. Dieses Ziel kann erreicht wer-
den, wenn der Schüler zu eigenständiger Be-
handlung komplexer Probleme geführt wird, 
die von ihm Initiativen '.liur selbständigen Infor-
mationsbesdiaffung, zur Heranziehung origina-
ler Quellen (Gesetzestexte, Fachzeitschriften, 
Fachiitera:nur, Besorgung von Informationen aus 
der Wirtschaft und aus der öffentlichen Verwal-
tung u. a.) verlangen. Dadurch soll außerdem 
im Schüler die Erkenntnis für die Notwendig-
keit der eigenen Weiterbildung geweckt und die 
Möglichkeit hiefür aufgezeigt werden. 

Die Behandlung von Fadiproblemen, wie sie 
die Spezielle Betriebsw;irtschaftslehre fordert, 
ist stets unter dem Aspekt der Gesamtausbil-
dung zu sehen. Das vertiefte Eindringen in be-
sondere Probleme eines Famgebietes unter Ein-
satz von adäquaten Arbeitsmethoden hat insbe-
sondere auch die Fähigkeit zum Erkennen und 
Lösen von fachspezifisdien Problemen anderer 
betriebswirtschaftlicher Teilgebiete zu fördern. 

Im Sinne einer Vorbereitung für den unmit-
telbaren Eintritt in das Berufsleben ist die Grup-
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penarbeit, die in der Praxis immer wieder zur 
Problemaufbereitung und -bewältigung ange-
wandt wird, in den Unterricht des Abiturien-
tenlehrganges für Berufstätige einzubauen. Die 
Gruppenarbeit ist darüber hinaus ein geeignetes 
Mittel zur Förderung der Bereitschaft und Fähig-
kei:t zur Kommunikation und zur Kooperation. 

Bei der Bildung der Arbeitsgruppen i~ darauf 
zu achten, daß nicht immer gleich befähigte 
Schüler in einer Gruppe zusammengefaßt wer-
den. Die Schüler sollen lernen, ihre Argumente 
zu formulieren. den Konsens zu suchen und sich 
in der Gruppe sachlich durchzusetzen. Die aktive 
und passive Mitarbeit in der Gruppe ist vom 
Lehrer sorgfältig zu beobachten. 

Das Bildungsgut dient nich·t nur der fachli-
chen Ausbiklung, sondern im Sinne einer Erzie-
hungsfunktion der Schule auch in hohem Maße 
der Persönlichkeitsformung. Der Unterricht hat 
in jedem Wissen1;gebiet die Wirtschaft als kultu-
relle und gesellschafdiche Funktion aufzufassen 
und den Wert der Arbeit als wesentliches per-
sönlichkeitsbildendes Element zu betonen. Die 
Verantwortung des Menschen in der Wirtschaft 
gegenüber der Gemeinschaf.t ist bewußt zu 
machen. 

III. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE 
DER EINZELNEN UNTERRICHTSGEGEN-

STÄNDE, LEHRSTOFF, DIDAKTISCHE 
GRUNDSÄTZE . 

1. Warenkunde 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan des Abiturientenlehrganges 

an Handelsakademien (Anlage C/1). 

Lehrstoff: 
3. Semester (4 Wochenstunden): 

Wie im Lehrplan des Abiturientenlehrganges 
an Handelsakademien (Anlage C/1). 

Didaktische Grundsätze: 
Eine Überlastung der Abiturienten kann nur 

durch Beschränkung des Stoffes auf verhältnis-
mäßig große Übersichten und durch Ausscheiden 
veralteter Technologien vermieden werden. 
Aktuelle Probleme und wichtige technologische 
Neuerungen sind stets zu berücksid1tigen. 

Der anschaulichen Gestaltung des Unterrichts 
dienen Naturobjekte, Warenproben, audiovisu-
elle Unterrichtsmittel, Lektüre von Konsumen-
tenzeitschriften. 

2. Mathematik und angew;mdte Mathematik 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan des Abiturientenlehrganges 
an Handelsakademien (Anlage C/1). 

Lehrstoff: 
1. Semester (3 Wochenstunden): 
Zinseszins- und Rentenrechnung: 

Dekursive und antizipative Zinseszinsen, ganz-
und unterjährige Verzinsung, äquivalente Zins-
sätze. 

Ganz- und unterjährige gleichbleibende Ren-
ten, Schuldtilgung, Tilgungspläne, Konvertie-
rung. 

2. Semester (3 Wochenstunden): 
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik: 

Besmreibende Statistik, relative Häufi.gkek und 
Wahrscheinlidikeit, bedingte Wahrscheinlichkeit, 
Additions- und Multiplikationssatz, diskrete und 
stetige Verteilungen; Stichprobenplan; Regres-
sion, Korrelation. 
Linearplanung: 

Graphische Lösung von Optimierungsauf-
gaben; Simplexmethode. 

3. Semester (2 Wochenstunden): 
Methode Brandt and Bound. 
Berechnung von Netzplänen. 

Kosten- und Preistheorie: 
Gesamt-, Grenz- und Stückkostenfunktion, 

Betriebsoptimum; Nachfrage-, Erlös- und Ge-
winnfunktion, Gewinnoptimierung. 

Didaktische Grundsätze: 
Neben dem Erlernen routinemäßiger Opera-

tionen soll besonderer Wert auf die eigenständige 
Bearbeitung von Aufgaben gelegt werden. 
Rechenmaschinen sind soweit wie möglich heran-
zuziehen. Querverbindungen zu den kaufmänni-
schen Unterrichtsgegenständen sind herzustellen. 
Den Schülern soll Gelegenheit zu kooprativem 
Lösen von Problemen gegeben werden. 
Schularbeiten: je eine zweistündige in jedem 

Semester. 

3. Betriebswirtschaftslehre 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan des Abiturientenlehrganges 
an Handelsakademien (Anlage C/1). 

Lehrstoff: 
1. Semester (5 Wochenstunden): 
Betriebswirtschaftliche 
lagen 
Wesen und Grundlagen der Wirtschaft: 

Grund-

Bedürfnis; Bedarf; Güter und Dienstleistungen; 
Markt. 
Betrieb: 

Aufgaben und Arten; überblick über die 
Faktoren und Funktionen des Betriebes. 
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Unternehmung: 
Rechtliche Grundlagen (Kaufmann, Firma, 

Handels- und Genossenschaftsregister); Gründung 
der Unternehmung, Wahl des Betriebsgegen-
standes, des Standortes, der Unternehmungsform 
und der Organisationsstruktur; Mitarbeiter im 
Unternehmen. 

Beschaffung und Absatz 

Begriffe und Zusammenhang. 
Grundbegriffe der Beschaffung. 

Kaufvertrag ~inschließlich Schriftverkehr: 
Rechtliche Grundlagen; Inhalt; Anbahnung; 

Abschluß, Lieferung, Rechnungslegung und 
Zahlung. · 
Der Wechsel einschließlich Schriftverkehr: 

Rechtliche Grundlagen; wirtschaftliche Bedeu-
tung; ordnungmiäßiger Wechselumlauf; Unregel-
mäßigkeiten im Wechselumlauf. 
Vertragswidrige Erfüllung des Kaufvertrages und 
deren Follgen ein-schließlich Schriftverkehr: 

Lieferung mangelhafter Ware; Lieferverzug; 
Annahmeverzug; Zahlungsverzug. 

Grundbegriffe der Lagerhaltung: 
Bestimmung der Lagergröße und Errechnung 

wichtiger Kennzahlen, Kosten der Lagerhaltung. 
Grundbegriffe des Absatzes. 
Der Markt und seine Organisationsformen. 
Marketing. 
Marktforsdrnng; Vertriebssysteme; Werbung 

einschließlich Schriftverkehr; Produkt- und Sor-
timentgestaltung; · 

Diversifikation; Spezialisierung. 

Geld- und Kapitalmarkt: 
Wertpapiere; Wertpapierbörse. 
Kredi tinsti tute: 
Rechtsgrundlagen; Geschäftsgrundsätze; Ge-

schäfte der Kreditinstitute (Passiv-, Aktiv-, 
Dienstleistungs- und Eigengesdiäfte) einschließlich 
Schriftverkehr; Typen der Kreditinstitute. 

Sonderkreditaktionen. 
Geld- und Kapitalanlage. 

Investition: 
Begriff und Arten; Investitionsplanung; Ver-

fahren der Invescitionsrechnung. 
Finanzplanung: 

Begriff, Aufgaben und Arten. 

Leistungserstellung 
Begriff und Arten. 

Erstellung von Dienstleistungen: 
Transportbetriebe und Transportvermittler; 
Versicherungsbetriebe; 
Fremdenverkehrsbetriebe; 
sonstige Dienstleistungsbetriebe (Lagerhausbe-

trieb, Auskunftei, Revisionsbetrieb, Dienstlei-
stungen der öffentlichen Hand usw.). 
Erstellung von Sachleistungen: 

Fertigungsplanung; Fertigungsvorbereitung; 
Fertigungsprogramme; Betriebsanlagen; besondere 
Probleme der Materialwirtschaft; Fertigungsver-
fahren; Betriebsstruktur; Marktleistung; Markt-
findung. Gegenüberstellung von Industriebetrieb 
und Handwerksbetrieb. 

3. Semester (5 Wochenstunden): 
Kostenlehre: 

Handel: Kosten und Kapazität; Kosten und Preis. 
Funktionen des Handels; der Einzelhandelsbe- Risikolehre: 

trieb; der Großhandelsbetrieb; Handelsvermittler 
einschließlich Schriftverkehr. 

Außenhandel einschließlich Schriftverkehr: 
Bedeutung; Arten; Betriebsformen; Besonder-

heiten des Kaufvertrages bei Anbahnung, Ab-
schluß, Lieferung und Zahlung; Zoll und Zollver-
fahren; Exportförderung. 

2. Semester (4 Wochenstunden): 

Finanzierung und Investition 

Begriff und Arten der Finanzierung unter Be-
rü&.sichtigung der verschiedenen Unternehmungs-
formen: 

Innen- und Außenfinanzierung: 
Eigenfinanzierung; Fremdfinanzierung; Selbst-

finanzierung; Sonderformen. 
Finanzierungsgrundsätze und Errechnung ein-

schlägiger Kennzahlen. 

Begriff und Arten des Risikos; Risikopolitik. 

Unternehmensführung 
Grundzüge betrieblicher Personalpolitik: 

Mitarbeiterauswahl; Schriftverkehr im Per-
sonalbereich; Führungsstile; Arbeitsbedingungen; 
Arbeitsentgelt; Mitarbeitermotivation (materielle 
und imm'\l.terielle Anreize); Personalplanung, Per-
sonalentwi&.lung. 
Managementfunktionen: 

Planung; Organisation; Kontrolle. 
Managementkonzeptionen. 

Sonderfälle unternehmerischer 
Entscheidungen 
Änderung der Rechtsform; Kooperation und 

Unternehmungszusammenschlüsse; Sanierung, 
Liquidation, Ausgleich und Konkurs in betriebs-
wirtschaftlicher Sicht. 
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Didaktische Grundsätze: 
Die Betriebswirtsdiaftslehre hat die Funktion 

eines Leitfaches; daraus ergibt sich die Notwen-
digkeit zur Herstellung von Querverbindungen 
zu anderen Unterrichtsgegenständen. 

Die Hauptaufgabe besteht darin, dem Sdiüler 
ein Gesamtbild der Betriebswirtsdiaftslehre zu 
vermitteln. Der Lehrplan der Betriebswirtsdiafts-
lehre ist in seiner Gesamtheit als Rahmen zu be-
traditen. Aus dem vorgegebenen Lehrplan ist 
wegen der Stoffülle der Betriebswirtschaftslehre 
in Abstimmung mit anderen Unterriditsgegen-
ständen eine sinnvolle Auswahl zu treffen, wobei 
auf das Alter, die Vorbildung und die Berufs-
erfahrung der Schüler sowie auf den aktuellen 
Stand des vermittelten Wissens besonders zu 
achten ist. 

Erforderlichenfalls können Vorträge sdiul-
foemder Personen zur Ergänzung des lehrplan-
mäßigen Unterrichts vorgesehen werden. 

Im Rahmen der Behandlung des Lehrstoffes 
sind auf die äußere Form und die Verwendung 
von Originalformularen sowie auf einen der 
Praxis entsprechenden Inhalt und den sprachlichen 
Ausdruck Wert zu legen. 

Es sind nadi Möglichkeit aktivierende Lehr-
methoden, praxisgerechte Unterriditsbehelfe, be-
triebswirtsdiaftliche Literatur (z. B. Bücher, Fadi-
zeitsdiriften, Musterverträge) und audiovisuel1e 
Unterl'ichtsmittel zu verwenden. 

Besonderer Wert ist in der Betriebswirtschafts-
lehre auf die Föl'derung der Argumentationsfähig-
keit sowie der K11eativität zu legen. Auf die Be-
deutung der Medien im betriebswirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Leben ist kritisch einzu-
gehen. Bei den sidi bietenden Gelegenheiten ist 
auf die Notwendigkeit des Umweltschutzes und 
auf die daraus resulcierende Kostenbelastung ein-
zugehen. 

Doppelstunden können vorgesehen werden. 
Schularbeiten: je eine im 1. bis 3. Semester. 

4. Spezielle Betriebswirtschaftslehre 

a) G e 1 d-, K r e d i t• u n d V e r s i c h e-
r u n g s wes e n 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan des Abiturientenlehrganges 
an Handelsakademien (Anlage C/1). 

Lehrstoff: 

2. Semester (2 Wochenstunden): 
G e 1 d- u n d Kredit wes e n 

Gesetzliche und organisatorische Grundlagen 
des österreichischen Kreditapparates. 

Kreditwesen (Gläubig:erschutz), Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen, Wettbewerbsabkommen; 
Bankenaufsidit. 

Struktur des österreidiischen Kreditwesens: 

Sektoren und Verbände, Sonderkreditinstitute, 
Bausparkassen; Unternehmungsformen, rechtliche 
Grundlag:en. 

LeistungserstelLung: 
Tran~formations- und Dienstleistungsfunktion. 
Kapitalbeschaffung: 
Eigenkapital; Fremdkapital (Einlagen, eigene 

Emissionen, Refinanzierungen). 
Kapitalverwendung: 
Kredit- bzw. Darlehensvertragstechnik: Prü-

fungsverfahren (Kreditnehmer, Verwendung, 
Sicherheiten, Kreditauskunft); Konditionen, Ab-
wicklung; Sonderfinanzierungen (Verfahrenskre-
dite, Leasing, Exportfinanzierung); Konsortial-
kredlirte. 

Dienstleisrungen: 
Wertpapierhandel und -beratung, Wertpapier-

analyse; Depotgeschäft; internationaler Zahlungs-
verkehr, Kurssicherungsgeschäfte. 

3. Semes t .e r (3 Wochenstunden): 

Bankbetrieb: 
Räumlidie und funktionale Organisationsstruk-

turen; Innen- und Außenrevision; Personalwesen; 
Sicherheitsvorkehrungen. 

Budihaltung (Bilanzen, Geschäftsbericht); 
Kostenrechnung; EDV-Einsatz. 

Geschäftspofüik: 
Einfluß der Notenbank. 
Sicherheit, Liquidität, Rentabilität. 
Standortpolitik; Geld- und Kreditschöpfung; 

in- und ausländische Beteiligungen; Eigenveran-
lagungen, Arbitrage, Euromarktgeschäfte; Marke-
ting. 

Gesamtwirtsdiaftliche Bedeutung der Kredit-
institute; Finanzplatz Wien. 

Versicherungswesen 
Wesen der Versicherung: 

Risiko und Sicherungsmaßnahmen; Privat- und 
Sozialversidierung; Versicherungszweige und Ver-
sicherungsarten; Versicherungsformen. 
Struktur der österreichischen Versicheru.nigswirt-
schaft: 

Rechtsgrundlagen; Versicherungsaufsicht; Un-
ternehmungsformen; Verbandswesen; überbe-
triebliche Zusammensdilüsse. 

Versicherungsbetrieb: 
Organisation: 
Zentralisation, Dezentralisation; Innendienst, 

Außendienst; Abteilungsaufbau; Arbeitsabläufe 
(Erst- und Folgebearbeitung, Versidierungsfall, 
Schadensregulierung, Storno). 
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Personalwirtschaft; Finanzwirtschaft; Besonder-
heiten des Rechnungswesens. 

Leistungserstellung: 
Haupt- und Nebenleistungen; Produktions-

faktoren; Kosten und deren Einflußgrößen. 

Absatz und Absatzpolitik: 
Absatzprozesse (Vorbereitung, Durchführung, 

Kontrolle); absatzpolitische Instrumente: Absatz-
programm-, Prämien-, Werbungs- und Absatz-
verfahrenspolitik. 

Didaktische Grundsätze: 
Bei der Erarbeitung des Lehrstoffes ist auf die 

in der Betriebswirtschaftslehre und im Rech-
nungswesen erworbenen Kenntnisse aufzubauen. 

Bei der Behandlung des Lehrstoffes sind ins-
besondere die bedarfsgerechte Inanspruchnahme 
der Leistungen sowie deren Kosten- bzw. Ertrags-
wirksamkeit im Auge zu behalten. 

Beim gesamten Unterricht ist auf eine fachlich 
und sprachlich richtige Ausdrucksweise des 
Schülers besonderer Wert zu legen und die Argu-
mentationsfähigkeit und RedCßewandtheit zu ent-
wickeln und zu fördern (z. B. Rollenspiel, Ver-
handlungsführung, Verhaltenstraining). Die Be-
arbeitung komplexer Geschäftsfälle der Praxis 
soll den Unterricht ergänzen und damit den 
Unterrichtsertrag festi,gen. 
Schularbeiten: je zwei im 2. und 3. Semester, bei 

Bedarf zweistündig. 

b) Industrie 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan des Abiturientenlehrganges 

an Handelsakademien (Anlage C/1). 

Lehrstoff: 
2. Semester (2 Wochenstunden): 
Struktur und Bedeutung der österreichischen 
Industrie: 

Fachliche und regionale Gliederung; Betriebs-
größen, Eigentumsverhältnisse; Stellung der In-
dustrie im Rahmen der österreichischen Gesamt-
wirtschaft. 

Spezifisch-e Standortprobleme eines Industrie-
betriebes (unter Berücksichtigung des Umwelt-
schutzes), Aufstellung eines Standortfaktoren-
kataloges; Bedarfsrechnung. 

Materialwirtsmaft: 
Besmaffungsmarktbeobachtung; 

nung, Lagerhaltungssysteme und 
nung. 

Fertigung: 

Einkaufspla-
Lagerverrech-

Produktionsplanung, Wertanalyse; Fertigungs-
planung (Bereitstellungsplanung, Zeitplanung, 

Kapazitätsplanung, Netzplantechnik); moderne 
Fertigungsverfahren, Prozeßsteuerung; Fertigpro-
duktlagerung. 
Absatzwirtschaft: 

Industrielle Absatzpolitik, Absatzforschung, 
Absatzplanung; Unterschiede im absatzpolitischen 
Instrumentarium bei industriellen Klein-, Mittel-
und Großbetrieben. 

Finanzierung: 
Finanzplanung und Budgetierung, Kapitalfluß-

rechnungen; Beschaffung von Finanzierungs-
mitteln; Kapitalanlage und Kapitalverwaltung. 

Personalwesen: 
Personalbedarf, quantitative und qualitative 

Personalentwicklung; Arbeitsstudien, Refa-
Grundlagen, Arbeitsgestaltung, Arbeitsbewertung, 
Arbeitszeit- und Leistungserfassung; Entloh-
nungssysteme; Mitarbeitermotivation. Kollektive 
und funktionelle Arbeitnehmermitbestimmung. 

3. Semester (3 Wochenstunden): 
Organisation und Kommunikation: 

Kompetenz- und Kommunikationsgefüge im 
Industriebetrieb; Stellenbeschreibung; Ermittlung 
des notwendigen Informationsbedarfs, Informa-
tionsfluß, Informationsv\!rarbeitung. 
Sonderprobleme des industriellen Rechnungs-
wesens: 

Kostenerfassungsmöglichkeiten; Einsatzmög-
lichkeiten der verschiedenen Kostenrechnungs-
systeme; Auswertung der Kostenrechnungsergeb-
nisse zur Entscheidungsfindung. Einsatzmöglich-
keiten der EDV im industriellen Rechnungswesen. 

Betriebs- und Bilanzanalyse. 

Unternehmungsstrategie: 
Unternehmungsziele, Zielkoflikte, Zielkompro-

misse, Führungskonzepte; Entscheidungsgremien, 
Entscheidungsinstrumentarium; Anpassungsent-
scheidungen. 

Formulierung von Führungsplänen. 

Didaktisme Grundsätze: 
Die Ausbildung hat auf den Kenntnissen der 

Betriebswirtsdi.aftslehre und des Rechnungswesens 
aiufzubauen. 

Um dem Schüler die Auswirkung von Maß-
nahmen auf die einzelnen betrieblidi.en Teilbe-
reiche aufzuzeigen und damit eine Zusammen-
sdi.au zu ermöglichen, sind komplexere Beispiele 
in Form von Fallstudien und Planspielen in den 
Unterridi.t einzubeziehen. Zu diesem Zweck sind 
Projektteams zu bilden. 

Bei der Lösung von Projektaufgaben sind spe-
zielle Darstellungstechniken, wie der Entwurf von 
Ablaufplänen, Organigrammen etc. von den 
Schülern anzuwenden. 
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Ferner ist durch Einbeziehung aktuellen In-
formationsmaterials auf branchenspezifische Pro-
bleme einzugehen. 

Soweit wie möglich ist bei der Lösung von 
Problemen auf die Einsatzmöglichkeit der Daten-
verarbeitung Rücksicht zu nehmen. 
Schularbeiten: je zwei im 2. und 3. Semester, bei 

Bedarf zweistündig. 

c} Außenhand e 1 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Didaktische Grundsätze: 
Die Ausbildung hat auf den Kenntnissen der 

Betriebswirtschaftslehre und des Rechnungs-
wesens aufzubauen. Beim Unterricht sind praxis-
gerechte Unterriditsbehelfe (Originalformulare, 
Musterverträge, Gesetze, Verordnungen, Tarife 
usw.) zu verwenden. In beiden Semestern ist auf 
.die Einbeziehung praktischer Beispiele besonderes 
Gewicht zu legen. Im 3. Semester sollen Fallbei-
spiele im Vordergrund stehen. 

Auf die Querverbindungen zu den Fremd-
sprachen ist besonders Bedacht zu nehmen. 

Wie im Lehrplan des Abiturientenlehrganges Schularbeiten: je zwei im 2. und 3. Semster, bei 
an Handelsakademien (Anlage C/1). Bedarf zweistündig. 

Lehrstoff: 
2. Semester (2 Wodienstunden): 

Bedeutung und Arten .des Außenhandels. 
Rechtsgrundlagen des Außenhandels: 

Internationales Recht und internationale Ab-
kommen; österreichische Rechtmormen wie 
Außenhandelsgesetz, Zollgesetze, Zollvorschriften, 
devisenrecht!iche Bestimmungen. 
Marketing im Außenhandel einschließlich Schrift-
verkehr: 

Organisatorische Voraussetzungen: 
Marktforschung; 
Vertriebsformen unter besonderer Berück-

sichtigung von Provisionsvertretern und Vertre-
tern auf eigene · Rechnung, Filialbetrieben, 
Tochtergesellschaften; 

Werbung; 
Außenhandelsförderung; 
Preispolitik. 
Finanzierung im AußenhGndel: 
Besondere Formen der Zahlungsabwicklung, 

Risken im Außenhandel und ihre Absicherung. 
Transport und Verpackung. 
Regelung von Streitfällen; Schiedsgerichtsbar-

keit. 

3. Semester (3Wochenstunden): 
Besonderheiten des Rechnungswesens im Außen-
handelsbetrieb: 

Buchungstechnik; 
Steuerliche Probleme; 
Jahresabschluß. 

Technik des Außenhandels einschlfeßlich Schrift-
verkehr: 

Export; 
Import; 
Transit; 
Kooperation; 
Sonstige Außenhandelsgeschäfte wie Kompen-

sation, Gegengeschäfte, Switchgeschäfte. 

d) V e r k e h r s w i r t s c h af t 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan des Abiturient;enlehrganges 
an Handelsakademien (Anlage C/1). 

Lehrstoff: 
2. Semester (2 Wochenstunden): 
Verkehrsbetriebe: 

Betriebe der Personen-, Güter- und Nach-
richtenbeförderung; Verkehrshilfsbetriehe. 

Rechtsgrundlagen, Tarifkunde, Vertragsab-
schluß einschließlich Schriftverkehr. 
Leistungserstellung: 

Verkehrstechnik; Transportverfahren; inner-
betriebliche Organisation {Struktur-, Ablauf-, 
Verfahrensorganisation). 

3. Semes t.e r (3 Wochenstunden): 
Leistungsverwertung: 

Markt; Marktkonstellation. 
Absatzprozesse: Vorbereitung und Durchfüh-

rung einschließlich Schriftverkehr, Kontrolle. 
Absatzpolitik: Verkehrsbedienung (Servicege-

staltung}; Tarifpolitik; Werbung. 
Rechnungswesen: 

Besonderheiten der Buchhaltung und Be· 
Steuerung. 

Kostenrechnung: Kostenerfassung; Kosten-
gruppen; Kalkulation in Transportbetrieben„ 

Inves.titionsrcchnungen und R.entabilitätshe-
redmungen. 
Betriebsgröße und Finanzierung: 

Kapazität und Kapitalbedarf. 

Didaktische Grundsätze: 
Für das zu vermittelnde Wissen aus der Ver-

kehrsbetriebslehre ist auf .den Kenntnissen der 
Betriebswirtschaftslehre aufzuhauen. 

Es ist auf di~ Besonderheiten von: Verkehrs-
betrieben und Verkehrshilfsbetrieben einzugehen. 
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Als Unterrichtsbehelfe sind in der Praxis ver-
wendete Materialien (Formularsätze, Tarife, 
Mu·sterverträge usw.) heranzuziehen. 

Zur Motivation der Schüler und zum Erkennen 
der Zusammenhänge einzelner Entscheidungen 
sind praktische Beispiele und Fallstudien zu 
lösen. 
Schularbeiten: je zwei im 2. und 3. Semester, bei 

Bedarf zweistündig. 

e) Fremdenverkehrswirt s.c h a f t 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan des Abiturientenlehrganges 
an Handelsakademien (Anlage C/1). 

Lehrstoff: 
2. Semester (2 Wochenstunden): 
Wesen des Fremdenverkehrs: 

Didaktische Grundsätze: 

In der Unterrichtsgestaltung ist besonderes 
Gewicht auf die Schulung des Verständnisses für 
die Rolle des Fremdenverkeh1"S für den Einzel-
menschen, für Land und Bevölkerung und für 
die Wirtschaft zu legen. Es ist der Mensch in den 
Mittelpunkt der Betrachtungen zu stellen und 
damit die wesentliche Aufgabe des Fremdenver-
kehrs, nämlich Bindeglied von Mensch zu 
Mensch, von Volk zu Volk zu sein, zum Leit-
motiv des Unterrich~s zu madlen. 

Die Fremdenverkehrslage des Schulortes hat 
als Ausgangspunkt praktischer Erörterungen des 
Fremdenverkehrs zu dienen. 
Schularbeiten: je zwei im 2. und 3. Semester, 

bei Bedarf zweistündig. 

f) 1 n s t r u m e n t e 11 e·s 
wesen 

Rechnungs-

Arten und Formen; Stellung des Fremdenver-
kelm in der Gesamtwirtsduft; soziale und kul- Bildungs- und Lehraufgabe: 
turelle .Bedeutung. Wie im Lehrplan des Arbiturientenlehrganges 
Gesetzliche Grundlagen: 

Bundesgesetze, Landesgesetze. 
Organisa"tion! 

öffentliche und private Stellen; ihre Wirkungs-
weise und ihr Wirkungsbereich; Ausbildungs- und 
Schulungswege, wissenschaftliche Institute; Frem-
denverkehrsverbände, Fremdenverkehrsvertre-
tungen im In- und Ausland und Wirtschafts-
organisationen. 
Fremdenverkehrssubjekt: 

Bedürfnisbildung, Einflüsse, Tnmds. 
Frerruienverkehrsbetrieb: 

Arten; Privatzimmervermietung; mittelbare 
Fremdenverkehrsbetriebe; 

Standort; Unternehmungsformen; Konzentra-
tionstendenzen. 
Reisebüro: 

Stellung im Fremdenverkehr; Leistu11gsangebot; 
Incoming- und Outgoing-Geschäft; Reiseorgani-
sation; Reisebüroorganisation; Vertragstechnik; 
Marketing einschließlich Schriftverkehr; Reise-
büroverbände. 

3. Semester (3 Wochenstunden): 
Gastgew.erbebetrieb: 

Betriebsarten; Stellung im Fremdenverkehr; 
Leistungsangebot; innerbetriebliche Organisation 
und Rechnungswesen anhand von praktischen 
Beispielen; Vertragstechnik; Marketing ein-
schließlich Schriftverkehr. 

Infrastrukturelle Fremdenverkehrseinrichtun-
gen öffentlicher und privater Natur. 
Grundsätze d.er Fremdenverkehrspolitik: 

Begriff, Bedeutung, Ziele, Maßna:hmen. 

an Handelsakademien (Anlage C/1). 

Lehrstoff: 

2. Semester (2 Wochenstunden): 
Kosten- und Leistungsrechnung: 

Kostenerfassung: 
Besondere organisatorische Probleme der 

Kostenerfassung im Anlagen-, Material- und Per-
sonalbereich sowie in den sonstigen Bereichen; 
Bewertungsprobleme. 

Kostenstellenrechnung: 
Kostenstellenbildung und Kostenstellenpläne; 

Kostenauflösung. 
Kostenplanung: 
Primäre und sekundäre Kostenstellen, Differen-

z.ierung des Vertriebskostenbereiches; Bezugs-
größen (homogene und heterogene Kostenvet-
ursachung); Voll- und Grenz-Plankostenrech-
nung; Soll-Ist-Vergleich un<l Abweichungsanalyse, 

Komplexe Fälle tnnerbetrieblicher Leistungs-
verrechnung. 

Erstellung von Kosten-Gesamtplänen. 
Branchenspezifische Kostenstellenrechnung. 
Branchenspezifische Kalkulation (Deck.ungsb.ei-
tr.a.gsrechnung und Preisfindung): 
Bestimmung von Angebotspreisen; Bestim-

mung von Preisuntergrenzen. 
Kostenträger- und Periodenerfolgsrechnung: 

Fixkostiendedcung.srecbnung; Stufengrenz-
kostenrechn ung; A bsatzsegmen terfolgsrechnung; 
Profit-Center-Erfolgsrechnung. 

Bewertung der Halb- und Fertigerzeugnisse 
und der selbsterstellten Anlagen bei Führung 
einer Grenzkostenrechnung. 
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Besondere Entscheidungsmodelle: 
Wahl zwischen vorhandenen Maschinen; Eigen-

fertigung - Fremdfertigung; Fremdfertigung 
oder Investition; Preisbildung bei einem neuen 
Produkt; Break-Even-Analyse (mehrere Pro-
dukte); Produktbeurteilung; Engpaßplanung {Be-
stimmung optimaler Produktions- und Absatz-
programme). 

Organisationsformen und -probleme der 
Kostenrechnung in der Praxis unter Berücksichti-
gung der Datenverarbeitung. 

3. Semester (3 Wochenstunden): 
Dynamische Verfahren der Invesoitionsrech-

nung. 
Interne Revision: 

Begriff; Aufgaben; Stellung im Betrieb; Or-
ganisation; Prüfungskonzepte; Planung, Durch-
führung und Auswertung. 
Planung: 

Gesamtplanung; 

Das Lehrgut ist soweit wie möglidi in Grup-
penarbeit und in Form von Schülerbeiträgen zu 
erarbeiten; Fallstudien und Planspiele sind in 
der Unterrichtsarbeit zu verwenden. Doppel-
stunden sind nach Möglichkeit vorzusehen. 
Schularbeiten: je zwei im 2. und 3. Semester, 

bei Bedarf zweistündig. 

g) M a r k e t i n g 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan des Abiturientenlehrgan-

ges an Handelsakademien (Anlage C/1). 

Lehrstoff: 
2. Semester (2 Wochenstunden): 
Grundlagen: 

Marketingkonzeption und Marker.ingprozeß; 
marktorientiertes Entscheidungsverhalten; Mar-
ketingumwelt mit Hinweis auf die einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen. 

Aufzeigen der Interdependenz der Teilpläne; Marketing-Informationssystem: 
Operations Research; 
Planspiele. 

Betriebsanalyse auf der Basis des Rechnungs-
wesens: 

Vertiefung und Ergänzung; Bewegungsbilanzen; 
Kapitalflußrechnungen; Fondsrechnungen; Kenn-
zahlensysteme; Unternehmensbeurteilung anhand 
von Bilanzen. 
Steuerwirkungslehre: 

Auswirkung der Steuern vom Vermögen und 
Ertrag auf die Wahl der Reditsform des Unter-
nehmens, auf die Investitionsentscheidungen, auf 
die Gewinnverwendung. 

Didaktische Grundsätze: 
Die A'Ushildung hat auf den Kenntnissen der 

Betriebswirtschaftslehre und des Rechnungswesens 
aufziubauen. 

Zur Vermeidung von Überschneidungen und 
Doppelgeleisigkeit.en ist auf ständige Kooperation 
mit den Fächern Betriebswirtschaftslehre und 
Rechnungswesen zu achten. Die Datenverarbei-
tung ist soweit wie möglidi in den Unterricht 
einzubeziehen. 

Der gesamte Unterr.icht hat sich an möglichst 
praxisnahen Modellen zu orientieren, wobei der 
Gesamtzusammenhang auch bei Behandlung von 
Teilgebieten nicht verloren gehen darf. Dem 
Ziel der Ausbildung entsprechend hat der Lehrer 
auf den organischen Aufbau des Lehrstoffes zu 
achten und nach Möglichkeit branchenspezifische 
Besonderheiten herauszuarbeiten. In den einzel-
nen Teilbereichen ist :i.uf die besonderen organi-
sator.ischen Probleme einzugehen. Die Lösung der 
gestellten Aufgaben und Probleme hat in mög-
lichst praxisgerechter Form zu erfolgen. 

Organisation. 
Marktforschung: Sekundärforschung; Primär-

forschung: Auswahlverfahren, Erhebungsmetho-
den, besondere Probleme (Umweltprognose, Ver-
braucheranalyse, Motivationsforschung, Konkur-
renzforschung); Marktbeobachtung. 

Innerbetriebliches Berichtswesen; Dienstlei-
stungsbetriebe. 

Marketing-Planung: 
Grundformen; Planungsmethoden; Zielent-

scheidungen, Zielkonflikte; Stntegieentscheidun-
gen; zielgesteuerte Führung. 

Produktpolitik: 
Zielsetzungen; Planung und Kontrolle von 

Produktinnovationen und -vanationen (ein-
schließlich Kreativitätstechniken); Produktauf-
machung; Einführung (Testmärkte usw.); Mar-
ketingstrategien im Rahmen des Lebenszyklus; 
Sortimentspolitik (einschließlich Produktpositio-
nierung, Produktvariation, Diversifik:i.tion, 
Marktaufteilung, Elimination von Produkten, 
Trading up und Trading down usw.). 

Preispolitik: 
Preispolitik in den verschiedenen Wettbewerbs-

situationen; vertikale Preisbildung und Preisbin-
dung; Preis und Kosten. 

Distributionspolitik: 
Distributionswege und -organe; besondere Ver-

triebsmethoden; Wahl des Distributionssystems; 
Marketinglogistik, insbesondere Probleme der 

Kostenoptimierung; Kundendienst; Sales promo-
tion: Verkaufsgespräch und Verhandlungstechnik, 
verkaufsfördernde Maßnahmen. 
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Kommunikationspolitik: 
Werbelehre und ihre Psychologie; Werbeträger 

und Werbemittel; Werbeerfolgsprognose. 
Werbeplanung: Zielplanung und Werbebot-

schaft; Werbeidee und Gestaltungskonzept; Wer-
bestrategie; Werbeetat und Erstellung des Werbe-
budgets; Bestimmung der Werbeträger und Wer-
bemittel (Auswertung der Ergebnisse der Media-
forschung). 

Werbeerfolgskontrolle. Dienstleistungsbetriebe. 

3. Semester (3 Wochenstunden): 
Marketing-Organisation: 

Allgemeines Anspruchsprofil; Spezifische Orga-
nisationsformen (Profit-Center, Projektmanage-
ment, Divisionalisierung usw.); innerbetriebliche 
Organisation; Außendienstorganisation; Füh-
rungstechniken. 
Kontrolle der Marketing-Aktivitäten: 

Organisation (einschließlich Marketing-Con-
troller); Kontrolle des Marketing-Subsystems 
durch die Unternehmensleitung; Effizienzkon-
troU.e. 

Marketing-Mix - Gesamtschau. 
Bedeutung der Public-Relations für das Mar-

keting. 
Sonderformen des Marketing: Exportmarke-

ting; Marketing-Kooperationen; Rezessionsmar-
keting; Marketing für Dienstleistungen; Marke-
ting im nichtkommerziellen Bereich (Social-Mar-
keting usw.). 

Ethische und soziale Aspekte des Marketing 
(kritische Durchleuchtung). 

Konsumertismus. 

Didaktische Grundsätze: 
Die Ausbildung hat auf den bereits erworbe-

nen Kenntnissen aufzubauen. Der gesamte Un-
terricht hat sich an möglichst praxisnahen Bei-
spielen zu orientieren. Zur Vertiefung und Mo-
tivation sind im frühestmöglichen Stadium Fall-
studien aus den einzelnen Teilbereichen in Team-
arbeit durchzuführen, wobei praxisgerechte Un-
terrichtsbehelfe zu verwenden sind. 

Im 3. Semester sollen Planspiele durchgeführt 
werden. Soweit wie möglich ist bei den einzelnen 
Teilgebieten auf die Einsatzmöglichkeit der EDV 
Rüeksicht zu nehmen. 

Doppelstunden können vorgesehen werden. 
Schularbeiten: je zwei im 2. und 3. Semester, bei 

Bedarf zweistündig. 

h) 0 r g a n i s a t i o n u n d D a t e n v e r a r-
b e i tun g 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan des Abiturientenlehrganges 

an Handelsakademien (Anlage C/1). 

Lehrstoff: 
2. Semester (2 Wochenstunden): 
Informa:tionssystem: Wesen und Bedieutun,g. 
Organisation: 

Begriff und Aufgaben: 
Struktur-, Ablauf- und Verfahrensorganisation. 
Organisationstechniken (Erhebungs-, Darstel-

lungs-, Bewertungs-, Entscheidungs- und Kon-
trolltechniken). 
Organisationsphasen: 

Istaufnahme (Tatigkeiten, Mengengerüst, Zeit-
aufnahmen); 

Erarbeitung von Alternativen (Sollablauf); 
Entscheidungsphase; 
Realisierungsphase; 
Kontrolle. 
Der Faktor Mensch in der Organisation unter 

besonderer Berüeks.ichtigung psychologischer, so-
ziologischer und rechtlicher Aspekte. 

Das Berufsbild des Organisators. 
Verfahrensorganisation: 

Gegenüberstellung von konventionellen und 
EDV-Verfahren. 
EDV-gerechte Ablauforganisation: 

Problemlösungen aus dem Rechnungswesen 
und der Betriebswirtschaftslehre (Problemana-
lyse, Formatentwürfe, Datenflußpläne, Block-
diagramme). 

Dateiorganisation. 

3. Semester (3 Wochenstunden): 
Erarbeitung von Organisationslösungen ausge-

wählter Teilbereiche des kaufmännischen Rech-
nungswesens hinsichtlich der Struktur- und Ab-
lauforganisation und deren Realisierung mittels 
elektronischer Datenverarbeitung. 
Einsatzmöglichkeiten von fertigen Softwal'Cpake-
ten: 

überbliek über die Standarosoftwar.e; 
Besprechung und Anwendun-g ausgewählter 

Programmpakete; 
Einsatz von Programmgenera:toren. 
Die Datenverarbeitung als Informationssystem 

und ihre Stellung im Informationssystem des 
Betriebes. 

Didaktische Grundsätze: 
Bei der Behandlung des Lehrstoffes ist das 

Schwergewicht auf die praktische Arbeit zu legen. 
Jedes Stoffgebiet ist sofort durch Übungsbeispiele 
und/oder Fallstudien zu ergänzen. 

Organisations- und Programmieraufgaben sol-
len nach Möglichkeit in Schülergruppenarbeit ge-
löst werden. Die Argumentationsfähigkeit in der 
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Diskussion und das Einfühlungsvermögen der 
Schüler sind besonders zu fördern. 

Da die zur Verfügung stehende Zeit nur zur 
Erarbeitung einzelner, modellhafter Lösungen 
ausreicht, sind bei allen Aufgabengebieten auch 
fertige Programmpakete zu besprechen und auf 
der schuleigenen Anlage oder anläßlich von Lehr-
ausgängen bzw. Exkursionen zu demonstrieren 
(sowohl im Bereich der höheren als auch im Be-
reich der mittleren Datentechnik). 

Für die praktische Arbeit sollen Doppelstun-
den, wenn möglich Randstunden, vorgesehen 
werden. 
Schularbeiten: je zwei im 2. und 3. Semester, bei 

Bedarf zweistündig. 

i) ö ff e n tl i c h e V e r w a 1 t u n g 

Bildungs- und Lehraufgabei 
Wie im Lehrplan . des Abiturientenlehrganges 

an Handelsakademien (Anlage C/1). 

Lehrstoff: 
2. Semester (2 Wochenstunden): 
öffentliche Betriebe und öffentliche Verwaltun-
gen als Gegenstand einer speziellen Betriebswirt-
sdiaftslehre: 

Begriffsbestimmung - Typologie - Zielset-
zungen (Abgrenzung zum und Gemeinsamkeiten 
mit dem privaten Sektor) - Bedeutung für die 
Gesamtwirtschaft (u. a. Schaffung von Infra-
struktur). 
Träger und Rechtsformen der öffentlichen Be-
triebe und der öffentlichen Verwaltungen: 

öffentlich-rechtliche Betriebe ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit. 

öffentlich-rechtliche Betriebe mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. 

Gemischtwirtschaftliche Betriebe. 
Betriebliche Teilbereiche: 

Finanzierung: Aufbringung der Mittel (allge-
meine Deckungsmittel, d. s. Abgaben; spezielle 
Deckungsmittel, d. s. Gebühren, Tarife, Entgelte); 
Fremdfinanzierung, Probleme der Verschuldung. 

Mittelfristige Finanzplanung. 

3. Semester (3 Wochenstunden): 

~eschaffung: Bedeutung für die Gesamtwirt-
schaft, Vergabewesen. Preispolitik der öffentlichen 
Betriebe: Kalkulation von Gebühren und Tarifen, 
Probleme der Zurechnung von Kosten, Durch-
schnittskosten, Grenzkosten, Tarifbildung. 
Rechnungswesen: 

Rechnungsstil (Kameralistik, Doppik, Mehr-
phasenbuchhaltung) in Abhängigkeit vom Rech-
nungsziel (Deckungsrechnung bei öffentlichen 

Verwaltungen - Ergebnisrechnung bei den wirt-
schaftlichen Unternehmungen). 

Externes Rechnungswesen (gegenüber Dritten): 
Voranschlag sowie Wirtschaftspläne als Vor-
rechnung; 

Rechnungsabschluß der öffentlichen Verwal-
tungen, Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
nung der wirtschaftlichen Unternehmungen als 
N achrechnung. 

Internes Rechnungswesen: Unterlagen zur 
Planung und Überwachung des betrieblichen Ab-
laufes, Kostenrechnungen, Wirtschaftlichkeits-
rechnungen, Kosten-Nutzen-Rechnungen. Pro-
bleme der Erfolgswürdigung bei öffentlichen 
Betrieben (Leistungsberichte, Sozialbilanzen, 
Sozialindikatoren). 

Didaktische Grundsätze: 
Die Ausbildung hat auf die vom Schüler er-

worbenen Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre 
und des Rechnungswesens aufzubauen. Zur 
Vermeidung von Überschneidungen und Doppel-
geleisigkeiten ist auf ständige Kooperation mit 
den Unterrichtsgegenständen Betriebswirtschafts-
lehre und Rechnungswesen zu achten. Die von 
den Schülern erworbenen Kenntnisse aus Daten-
verarbeitung sind nach Tunlichkeit zu berück-
sichtigen. 

Der gesamte Unterricht soll sich an möglichst 
praxisnahen Modellen orientieren, wobei der 
Gesamtzusammenhang auch bei Behandlung von 
Teilgebieten nicht verloren gehen darf. Dem Ziel 
der Ausbildung entsprechend hat der Lehrer auf 
den organischen Aufbau des Lehrstoffes zu achten 
und nach Möglichkeit die Besonderheiten der 
öffentlichen Betriebe und öffentlichen Verwal-
tungen herauszuarbeiten. In den einzelnen Teil-
bereichen ist auf die besonderen organisatorischen 
Probleme einzugehen. 

Das Lehrgut ist soweit wie möglich unter Ein-
satz moderner Unterrichtstechniken (z. B. Grup-
penarbeit, Fallstudien, Planspiele) und in Form 
von Schülerbeiträgen zu erarbeiten. 

Doppelstunden sind nach Möglichkeit vorzu-
sehen. 
Schularbeiten: je zwei im 2. und 3. Semester, bei 

Bedarf zweistündig. 

5. Rechnungswesen 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Wie im Lehrplan des Abiturientenlehrganges 
an Handelsakademien (Anlage C/1). 

Lehrstoff: 
1. Semester (6 Wochenstunden): 
Wirtschaftliches Rechnen: 

Einführung: 
Aufgaben des wirtschaftlichen 

Grundregeln. 
Rechnens; 
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Rechnen mit benannten Zahlen: abläufe; praktische Übungen charakteristischer 
Die widitigsten Währungen; Maß- und Ge- Budmngsabläufe. 

widitssysteme. Bilanzlehre: 
Kettensatz. 
Durchsdinitts- und Verteilungsrechnung. 
Prozentredinung: 
Prozentredinung von, auf und in Hundert; be-

sondere Fälle der Prozentrechnung (z. B. Index-
und Preisberechnungen). 

Zinsenrechnung: 
Zinsenredinung von Hundert; Zinsenermitt-

lung bei mehreren Kapitalien; Zinsenrechnung 
auf und in Hundert; Anwendung der Zinsen-
redinung (Diskontrechnung, Abrechnung von 
Spareinlagen, Grundzüge der Kontokorrent-
rechnung). 

Terminredinung: 
Beredinung der mittleren Fälligkeit; Raten-

rechnung. 
Effektenrechnung: 
Kauf und Verkauf von Effekten; Lombardie-

rung von Wertpapieren; Ermittlung von Ren-
diten. 
Einführung: 

Begriff; Gliederung und Aufgaben des Rech-
nungswesens; rechtliche Grundlagen; Belegwesen; 
Budihaltungssysteme. 

System der Doppik: 
Begriff und Merkmale der doppelten Buch-

haltung; die Bilanz als Ausgangspunkt der 
Doppik; Systematik der Verbuchung im Haupt-
budi einschließlich Eröffnung und Abschluß. 

Kontenrahmen (EKR) und Kontenplan. 
Grundzüge der Umsatzsteuer: 

Umsatzsteuer im Beschaffungs- und Absatzbe-
reich; formale Bestimmungen; Verbuchung. 

Verbuchung laufender Geschäftsfälle im Haupt-
buch: 

z. B. Erfassung der Warenein- und Warenver-
käufe; Bezugs- und Versandkosten; Rücksendun-
gen; Preisnachlässe, Skonto; Zahlung; Steuern; 
Löhne und Gehälter. 

Bücher der Doppik: 
Arten; Verknüpfung; Hilfs- und Nebenbücher 

in den Grundzügen (Kassabuch, Wareneingangs-
buch u. a.). 

Organisation der Buchhaltung in Klein- und 
Mittelbetrieben: 

Grundzüge der Bewertung; Waren- und 
Materialbewertung (Abfassungsprinzipien). 

Anlagenbewertung: 
Begriff und Ursachen der Anlagenabschreibung; 

Beredinung und Verbuchung (Anlagenverzeichnis, 
Anlagenkartei). Sonderfälle der Anlagenbewer-
tung (z. B.: Verbuchung von selbsterstellten und 
von im Bau befindlichen Anlagen, Erhaltungs-
und Herstellungsaufwand, Ausscheiden von An-
lagen). 

Rechnungsabgrenzung. 
Rückstellung. 
Forderungsbewertung. · 
Abschluß der manuellen Durchschreibebuch-

haltung. 

2. Semester (5 Wochenstunden): 

Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Ausland: 
Abredinung von Valuten und Devisen; Ver-

buchung von Import- und Exportgeschäften. 
Kostenrechnung: 

Grundbegriffe; Aufgaben und Stellung im 
Rechnungswesen .. 

Kostenerfassung (Kostenartenrechnung) 1 

Erfassung der Kosten unter Berücksichtigung 
der Bezugskalkulation (einschließlich Zollrech-
nung); Entwicklung der Kosten aus der Finanz-
buchhaltung; Beredmung der kalkulatorischen 
Kosten. 

Kostenzurechnung (Kostenstellenrechnung, 
Kostenträgerrechnung): 

Divisronskalkulation; Zusdilagskalkulation; 
praktische Beispiele aus Industrie, Handwerk, 
Handel und sonstigen Dienstleistungsbetrieben. 

Absatzkalkulation. 
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung. 
Ermittlung des Betriebs- und Unternehmenser-

gebnisses. 
Kostenträgererf olgsrechnung. 
Bewertung von Halb- und Fertigerzeugnissen. 
Kostenrechnungssysteme: Kostenrechnung z. B. 

zu Vollkosten, Teilkosten, Istkosten, Plankosten. 
Organisation des Rechnungswesens in Groß-

betrieben. 

Amerikanisches Journal; manuelles Durch- Rücklagen: 
schreibeverfahren mit einfachen Geschäftsfällen Begriff und Einteilung; Berechnung und Ver-
bis zur Probebilanz. buchung. 

Masdiinelle Budiungsverfahren: Steuerlehre (einschließlich Schriftverkehr): 
Anforderungen an die Or:dnungsmäßigkeit; Gliederung der Steuern; Abgabenverfahrens-

Arten und Einsatzmöglichkeiten; Organisations- red1t. 

9 
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Ertragsteuern: 
Gewerbesteuer einschließlich Berechnung der 

Gewerbesteuerrückstellung beschränkt auf die 
einfachsten Fälle; Einkommensteuer (einschließ-
lich Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer); Kör-
perschaftsteuer. 

Verkehrsteuern; Besitzsteuern; sonstige Abga-
ben; Grundzüge des Beihilfenrechtes. 

Abschluß und Gewinnverteilung bei Personen-
und Kapitalgesellschaften, Stiller Gesellschaft und 
der Genossenschaft in den Grundzügen. 

3. Semester (5 Wochenstunden): 

Personalverrechnung (einschließlich Schriftver-
kehr): 

Abrechnung von laufenden und sonstigen Be-
zügen einschließlich von Sonderfällen; Verrech-
nung mit der Krankenkasse, dem Finanzamt und 
der Gemeinde; Verbuchung von Löhnen und 
Gehältern; Lohnkonto und sonstige Aufzeich-
nungen auf Grund der gesetzlichen Bestimmun-
gen. 
Theorie der Bilanz: 

Begriff, Zweck und Arten der Bilanz; gesetz-
liche Vol'lschriften; Bilanzierungsgrundsätze; Bi-
lanztheorien. 

Bewertung der Bilanzpositionen. 
Errechnung des handels- und steuerrechtlichen 

Gewinnes einschließlich der Erfolgsermittlung 
durch die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. 
Grundzüge der Unternehmensbewertung: 

Substanzwert, Ertragswert, Firmenwert. 
Finanzplanung. 

Auswertung der Zahlen des Rechnungswesens für 
unternehmerlsche Entscheidungen: 

Gewinnung, Aufbereitung und Darstellung des 
Zahlenmaterials (Statistik); laufende Auswertung 
des Rechnungswesens (Zwischenabschluß und 
kurzfristige Erfolgsrechnung); Bilanzanalyse und 
Betriebsvergleich. 

Didaktische Grundstäze: 
Die Ausrichtung des Rechnungswesens auf das 

Leitfach Betriebswirtschaftslehre und die ständige 
Anpassung des Lehrgutes an die Bedürfnisse der 
Praxis sind zu beachten. Dem Unterrichtsprinzip 
der Aktualität kommt Vorrang zu. Die Verant-
wortung des im Rechnungswesen tätigen Mitar-
beiters gegenüber allen am Unternehmen Interes-
sierten und gegenüber der Gesamtwirtschaft ist 
ständig zu betonen. 

Bei der Vermittlung des Wissensgutes ist neben 
Alter und Vorbildung insbesondere die Berufs-
erfahrung der Schüler zu berücksichtigen. 

Im Rechnungswesen kommt allen Teilgebieten 
gleiche Bedeutung zu. Es .liegt in der Eigenver-

antwort!ichkeit des Lehrers, bei der Behandlung 
des gesamten Lehrstoffes Schwerpunkte zu setzen. 

Auf die Erzielung einer einwandfreien Form 
aller Ausarbeitungen ist Wert zu legen. 

Der paginierten Form des Kontos ist der Vor-
zug zu geben. Die Beispiele haben sich auf das 
Wesentliche zu beschränken. Dem Beleg als 
Grundlage der Verbuchung ist besondere Bedeu-
tung beizumessen. 

Die Bilanzierungstechnik ist überwiegend in 
Form von praxisgerechten Buchungsanweisungen 
zu üben. Die Erstellung von Abschlußtabellen ist 
wegen der zeitaufwendigen Formarbeiten auf das 
notwendige Ausmaß einzuschränken. 

Die gesetzlichen Vorschriften über die Führung 
von Büchern und Aufzeichnungen sowie die ein-
schlägigen Bestimmungen des Steuerrechtes sind 
zu beachten und dem Ausbildungsstand anzu-
passen. Das Steuerrecht ist zu systematisieren 
und es ist auf die Auswirkungen möglicher Hand-
lungsalternativen auf die Besteuerung hinzuwei-
sen. 

Die vorgesehene manuelle Durchschreibebuch-
ha!tung ist nach Behandlung der Bilanzlehre ab-
zuschließen. 

Die Kostenrechnung ist wegen ihrer zunehmen-
den Bedeutung als Entscheidungsinstrument ein-
gehend zu behandeln. 

Die Erstellung einfacher Finanz- und Kosten-
pläne hat in Anlehnung an den Unterricht in der 
Betriebswirtschaftslehre zu erfolgen. 

Zur Lösung von Beispielen sind maschinelle 
Verarbeitungseinrichtungen und sonstige Orga-
nisationsmittel zu verwenden. 

Die Aktivierung der Schüler ist insbesondere 
durch praxisbezogenen Unterricht unter Verwen-
dung von Kursblättern, Tarif- und Gebühren-
ordnungen sowie sonstigem Anschauungsmaterial 
in Einzel- und Gruppenarbeit zu fördern. 

Fachliteratur, Fachzeitschriften, Gesetzestexte, 
aktuelle Zeitungsmeldungen usw. sind zu ver-
wenden. 

Zur Erarbeitung der Grundlagen des wirt-
schaftlichen Rechnens sind zu Beginn des Jahres 
vier Wochenstunden zu verwenden. Die mechani-
sche Bewältigung der Aufgaben ist zu vermeiden. 
Dem Schätzen der Ergebnisse ist besonderes Au-
genmerk zuzuwenden. 

Doppelstunden können vorgesehen werden. 

Schularbeiten: je eine im Semester, bei Bedarf 
zweistündig. 

6. Datenverarbeitung 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan des Abiturientenlehrganges 

an Handelsakademien (Anlage C/1). 
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Lehrstoff: dungen und internationale Organisationen; Men-
_i_ schenrechte. 1. bis 3. Semester (je 2 Woa:ienstunden): 

Wie im Lehrplan des Abiturientenlehrganges 
an Handelsakademien (Anlage C/1). 

Didaktische Grundsätze: 
Bei der Behandlung der Grundlagen der Daten-

verarbeitung (insbesondere der technischen und 
mathematischen) - soweit diese für das Ver-
ständnis der Arbeitsweise einer elektronischen 
Datenverarbeitungsanlage und für den weiteren 
Unterricht unbedingt erforderlich sind - ist auf 
den Vorkenntnissen der Schüler aufzubauen. 

Die Aufzählung des Lehrstoffes ist nicht so 
zu verstehen, daß die ·einzelnen Kapitel in der 
angeführten Reihenfolge behandelt werden müs-
sen; vielmehr sollten nach Möglichkeit die Kapitel 
Grundlagen der Datenverarbeitung, Programm-
erstellung und Organisation integriert bzw. paral-
lel behandelt werden, um dem Schüler so rasch 
wie möglich ein unmittelbares Erfolgserlebnis zu 
vermitteln und damit seine Mot.ivation zu för-
dern. 

Neben audiovisuellen Unterrichtsmitteln, ins-
besondere Lehrfilmen, Dias und Overheadfolien 
ist auf die Verwendung von Zeichenschablonen, 
Originalformularen und sonstigem Anschauungs-
material besonderer Wert zu legen. Die Demon-
stration von Applikationen der Praxis erhöht den 
Unterrichtsertrag. Zur besseren Durchführung so-
wie für die praktische Arbeit kann es erforder-
lich sein, für den Datenverarbeitungsunterricht 
Doppelstunden, gegebenenfalls Randstunden, vor-
zusehen, die bei Bedarf auch zu ·mehrstündigen 
Blöcken zusammengefaßt und in die sonst unter-
richtsfreie Zeit verlegt werden können. Speziell 
bei der Programmierung ist der Schüler zu selb-
ständigem, logischem und algorithmischem Den-
ken sowie zu Sorgfalt, Gründlichkeit und kon-
struktiver Zusammenarbeit in der Gruppe an-
zuleiten. 
Schularbeiten: je eine im Semester, bei Bedarf 

zweistündig. 

7. Politische Bildung und Rechtslehre 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Lehrplan des Abiturientenlehrganges 

an Handelsakademien (Anlage C/1). 

Lehrstoff: 
1. Semester (2 Wochenstunden): 
Grundbegriffe der Rechtslehre: 

Rechtsordnung; Arten des Rechts; Auslegung; 
Rechtssubjekte. 

Grundbegriffe der Staatslehre: 
Staatselemente; Staatszweck; Staats- und Regie-

rungsformen; politische Parneien; Staatenverbin-

Österreichisches Verfa&sungsrecht: 
Grundsätze der österreichischen Bundesverfas-

sung, Zuständigkeitsverteilung zw.ischen Bund 
und Ländern in Gesetzgebung und Vollziehung; 
Gesetzgebung des Bundes, der Länder; Verwal-
tung des Bundes, der Länder, Selbstverwaltung; 
Gerichtsbarkeit; Kentrolle der Staatsgewalt. 

2. Semester (2 Wochenstunden): 
Verwaltung und Verwaltungsverfahren: 

Grundzüge des Verwaltungsaufbaues; Behör-
denaufbau in Österreich; Verwaltungsakte und 
Verwaltungsverfahren; Rechtsschutz; Verwal-
tungsstrafrecht. 
Privatrecht: 

Personenrecht; Familienrecht; Erbrecht; Sa-
chenrecht; Vertrags- und Schadenersatzrecht. 
Zivilgerichtsbarkeit: 

Gerichtsorganisation; Zuständigkeit; streitiges 
und außerstreitiges Verfahren; Zwangsvollstrek-
kung; Insolvenzrecht; jeweils mit einschlägigen . , 
Schriftsätzen. - "• 

3. S e m e s t e r (2 Wochenstunden): 
Gewerberecht: 

Einteilung der Gewerbe; Voraussetzung für die 
Ausübung von Gewerben; Gewerbeberechtigung; 
Konsumentenschutz; Umweltschutz; Betriebsan-
lagen; Gewerbebehörden und -verfahren; gewerb-
licher Rechtsschutz; Urheberschutz; Schriftver-
kehr im Gewerberecht. 
Arbeitsrecht: 

Arbeitsvertrag; Angestellter - Arbeiter -
Lehrling; Rechte und Pflichten a'lllS dem Arbeits-
vertrag; Beendigung des Arbeitsverhältnisses; Ar-
beitnehmerschutz; Arbeitsverfassungsgesetz (kol-
lektive Rechtsgestaltung, Betriebsverfassung, Be-
hörden und Verfahren); Arbeitsgerichtsbarkeit; 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer. 
Sozialrecht: 

Kranken-, Unfall-, Pensions- und Arbeitslosen-
versicherung; Arbeitsmarktförderung; Familien-
lastenausgleich; Fürsorge. 
Strafrecht: 

Materielles Strafrecht; Strafprozeß, Strafvoll-
zug; Jugendgerichtsbarkeit. 

Verkehrsrecht (wichtigste Bestimmungen). 

Didaktische Grundsätze: 
Bei der Behandlung von Teilgebieten ist je-

weils von den Rechtsquellen auszugehen. 
Die Rolle der Kammern, Verbände, Gewerk-

schaften und politischen Parteien in der politi-
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sehen Wirklichkeit ist den Schülern bewußt zu 
machen. Aktuelle Themen mit Beispielen aus dem 
öffentlichen Leben und dem Wirtschaftsleben 
sind besonders zu betonen, um eine oberfläch-
liche Vielheit zu vermeiden. 

Querverbindungen sind vor allem zur Betriebs-
wirtschaftslehre sowie zur Volkswirtschaftslehre 
und Soziologie herzustellen. 

Die Handhabung un<l Interpretation von Ge-
setzesstellen ist zu üben. Ebenso sind Schrift-
sätze (z. B. Testamente, Mahnklagen, einfache 
Exekutionsanträge) und Auszüge aus öffentlichen 
Büd1ern zu erarbeiten und zu verfassen, gegen-
standsbezogen.e Medienau95agen zu besprechen 
und Fallstudien durchzuführen. Dabei ist auf die 
äußere Form und die Verwendung von Original-
formularen sowie auf einen der Praxis entspre-
chenden Inhalt und den sprachlichen Ausdruck 
Wert zu legen. Auf das Alter, die Vorbildung 
und die Berufserfahrimg der Schüler ist Bedacht 
zu nehmen. 

Preise, Preiselastizität, Preispolitik); Geldlehre 
(Geldfunktionen, Geldwert, Geldwertbestim-
mung, Kaufkraft, Indizes, Geldwertschwankun-
gen); Währungspolitik (Stabilisierungspolitik, 
Aufgaben der Oesterreichischen Nationalbank); 
Außenwirtschaftspolitik (Zahlungsbilanz, Aufbau 
und Gliederung, Zahlungsbilanzausgleich, Auf-
und Abwertung). 
Lehre und Politik der Güterverteilung: 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (Entste-
hung, Verteilung und Verwendung des Sozial-, 
produktes); Einkommensverteilung. 
Sozialpolitik. 
Lehre und Politik des Güterverbrauches: 

Konsum; Einflußfaktoren der Konsumfunk-
tion; Sparen und Investieren; Verbraucherschutz. 

3. S·e m es t er (2 Wochenstunden): 
Konjunkturlehre und Konjunkturpolitik: 

Konjunkturzyklen; Konjunktur- und Wirt-
schaftswachstum; Konjunkturpolitik (Ziele, ma-

8. Volkswirtschaftslehre und Soziologie gisches Vieleck, Mittel, Steuerungsmaßnahmen-
Bildungs- und Lehraufgabe: katalog, Geld- und Währungspolitik, Budgetpoli-

tik); der österreichische Bundeshaushalt: Proble-
Wie im Lehrplan des Abiturjentenlehrganges matik konjunkturpolitischer Maßnahmen. 

·an Handelsakademien (Anlage C/1). 
Integration und Großraumwirtschaftspolitik. 

Lehrstoff: W eltwährungfragen. 
1. Semester (2 Wochenstunden): Soziologie: 
Grundlagen der Wirtschaft: Grundbegriffe: soziale Verhaltensweisen; Be-

Zusammenfassung und Ergänzung wirtschaft- ziehungen; Schichtung und sozialer Wandel, aus-
licher Grundbegriffe; Makro- und Mikroökono- gewählte Themen aus der Betriebs- und Umwelt-

.k soziologie (z. B. Kommunikation, Mitbestim-m1. 
mung). 

Nationalökonomische Schulen: 
ökonomischer Klassizismus; Sozialismus; neue Didaktische Grundsätze: 

Richtungen der Nationalökonomie. In Querverbindung zur Betriebswirtsd1afts-
:Wirtschaftssy~teme und Wirtschaftsordnungen: lehre ist die Stellung des einzelnen Wirtschafts-

subjektes in <ler Gesamtwirtschaft bzw. in einer 
Modell der freien Verkehrswirtschaft, der Zen- konkreten Wirtschaftssituation darzulegen (so-

tralverwa!tul)gswirtschaft und bestehende Wirt- wohl im öffentlichen als auch im privaten Wirt-
sdiaftsordnungen. schaftsbereich). 
Lehre und Politik von der Produktion: Dem Lehrer ist es überlassen, Schwerpunkte 

Faktoren Grund und Boden (Renten, Stand- zu bilden und aktuelle Ereignisse anhand von 
ort, Umweltschutz, Wohnbaupolitik, Agrarpoli- Berichten der Massenmedien mit den Schülern 
tik). zu besprechen. Insbesondere ist in den Schülern 

Faktor Arbeit (Arbeitsteilung und R~tionali- die Fähigkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden 
siel'ung, Arbeitskosten, Vollbeschäftigung und · und sie zu vertreten, zu fördern. 
Arbeitslosigkeit, volkswirtschaftliche Bedeutung Einzelne Kapitel sind abschließend zusammen-
der Beschäftigung von Gastarbeitern, Lohnpoli- zufassen und nach Möglichkeit durch besondere 
tik); Faktor Kapital (Begriff und Entstehung); Aktivierung der Schüler (z. B. Kurzreferate mit 
Faktorenzusammenwirken. anschließenden Diskussionen, Fallstudien) zu ver· 

tiefen. 
2. Semester (3 Wochenstunden): 
Lehre und Politik des Güterumlaufes: 9. Stenotypie und Textverarbeitung 

Marktformen (Nachfra.ge und Angebot, Gleich- Bildungs- und Lehraufgbe: 
gewicht und Wirkungen der Verschiebung von Wie im Lehrplan des Abiturientenlehrganges 
Angebot und Nachfrage); Preisbildung (Arten der an Handelsakademien (Anlage C/1). 
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Lehrstoff: 
1. und 2. Semester (je 5 Wod1enstunden): 

Wie im Lehrplan des Abiturientenlehrganges 
an Handelsakademien (Anlage C/1). 

Didaktische Grundsätze: 

Die Erfahrung und der höhere Bildungsgrad 
der Schüler bedingt eine gestraffte Vermittlung 
des Lehrstoffes. Möglichkeiten zur Leistungsstei-

gerung über das Lehrziel hinaus müssen geboten 
werden. 

Mit den anderen Unterrichtsgegenständen, be-
sonders der Betriebswirtschaftslehre, ist die Inte-
gration herzustellen. Dies läßt sich vor allem im 
kaufmännischen Schriftverkehr verwirklichen. 

Eine Einführung in die Phonotypie und in 
die Diktantenschulung gibt den Schülern Gele-
genheit zur Kooperation. 
Schularbeiten: je eine im Semester. 

Anlage D 

LEHRPLAN DES LEHRGANGES FÜR STENOTYPIB UND TEXTVERAR-
BEITUNG 

1. STUNDENTAFEL 
(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände) 

Pflichtgegenstand 

1. Religion ••..•.•.............•.•.•..•...... 
2. Deutsch •.•.•..•...........••.•....•.....• 
3. Betriebswirtschaftslehre •.......•.....•..•.. 
4. Politische Bildung „ „ „ . „ .-„ „ „ „ „ „ „ . 

5. Stenotypie und Textverarbeitung 
a) Kurzschrift ...............•.....••.....• 
b) Maschinschreiben einschließlich Textver-

arbeitung •.....••.......•...•.•••...... 

Gesamtwochenstundenzahl ....••.•.•.•..••••..• 

Freigegenstand 

1. Englisch ................................• 
2. Englische Stenotypie und Textverarbeitung ..• 

Wochenstunden 
1. 

Semester 
Grund-

lehr gang 

1 
4 
3 
2 

5 

6 

21 

4 

2. 
Semester 
Aufbau-
lehrgang 

1 
4 
3 
2 

4 

7 

21 

1 
3 

Summe 

2 
8 
6 
4 

9 

13 

42 

5 
3 

Lehrver-
pfilch-
tungs-
gruppe 

(III) 
(I) 
I 
m 
J.V 

(I) 
m 
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II. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL UND Lehrstoff: 
ALLGEMEINE D~~~~rSCHE GRUND- 1. und 2. Semester (je 1 Wochenstunde): 

A. Allgemeines Bildungsziel 
Der Lehrgang für Stenotypie und Textver-

arbeitung hat im Sinne der §§ 52 und 61 Abs. 1 
lit. b unter Bedachtnahme auf § 2 des Schul-
organisationsgesetzes die Aufgabe, Personen, die 
die ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht 
erfolgreich erfüllt haben und nicht mehr schul-
pflichtig sind, das Bildungsgut der Handelsschule 
in dem Unterrichtsgegenstand Stenotypie und 
Textverarbeitung unter Berücksichtigung wich-
tiger Stoffgebiete aus Deutsch, Betriebswirt-
schaftslehre und Politischer Bildung zu vermit-
teln. 

B. Allgemeine Didaktische Grundsätze 
Der Unterricht ist nach Bedürfnissen der Praxis 

au~uriichten, wobei a.uch auf Berufserfah-
rungen der Schüler soweit Rücksicht zu 
nehmen ist als dies dem Unterricht dient. In den 
theoretischen Gegenständen hat vor allem die 
Erziehung zum wirtschaftlichen Denken im Vor-
dergrund zu stehen, während bei Stenotypie und 
Textverarbeitung eine praxisgerechte Fertigkeit 
zu erreichen ist. 

Ill. LEHRPL.l\NE FOR DEN RELIGIONS-
UNTERRICHT 

(Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 2 des Reli-
gionsunterrichtsgesetz.es) 

1. a) Katholischer Religionsunterricht 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Dem Schüler soll, seinem Alter entsprechend, 
die Fragesituation seiner menschlichen Existenz 
bewußt gemacht und als Frage nach Gott gedeu-
tet werden. Er soll befähigt werden, den Schritt 
von der Religiösität des Kindes zur selbstver-. 
antworteten Gläubigkeit des Jugendlichen zu 
vollziehen. Die christliche Botschaft soll ihm als 
verheißungsvolles Angebot für die Gestaltung 
des eigenen Lebens verkündet wer.den, wobei die 
Notwendigkeit der freien Glaubensentscheidung 
deutlich herauszustellen ist. Dabei ist besonders 
auf die Meisterung der Lebensprobleme des jun-
gen Menschen wie auf .die künftige Bewährung 
in Ehe und Familie wie in der Berufswelt hin-
zuarbeiten. 

Die Liturgie soll als Vollzug des christlichen 
Lebens nicht nur im Unterricht lebensnah er-
örtert, sondern auch im Rahmen der religiösen 
übungen als Feier der gläubigen Gemeinde an 
der Schule würdig und jugendgemäß gefeiert wer-
den. Einkehrtage oder religiöse Bildungstage sol-
len der Heranführung und der Festigung der 
Glaubensentscheidung dienlich sein oder auf den 
österlichen Sakramentenempfang vorbereiten. 

Die geistigen und körperlichen Probleme der 
Reifezeit: ihr Sinn für das ganze Leben und 
ihre Deutung auf Gott hin; Ichfindung und Ge-
wissensbildung. Das Generationsproblem und 
seine Bewältigung in Freiheit und Ehrfurcht. 

Der junge Mensch vor Gott: der Unterschied 
zwischen kindlid1er Religiösität und mündigem 
Glauben; das Gebet zum persönlichen Gott. 
Christus· als Antwort Gottes auf das Suchen 
der Menschen. Das Leben in Christus. Der Sinn 
und die Hilfe der Gemeinschaft im Glauben. 
Kirche und eucharistische Feier. 

Unser Glaube an Gott und unsere Liebe zu 
Gott: das Leben des Christen in der Kirche und 
aus der Kraft Gottes. Die Kirche als Ursakra-
ment, ihre Verwirklichung in den einzelnen Sa-
kramenten. Die Grundlegung des Glaubens in 
der Taufe, seine Bezeugung in der Liebe zu 
Gott. Die Sakramente der Firmung und Weihe 
als Sendung zum Dienst der Kirche. 

Die Nächstenliebe: die grundsätzliche Bezogen-
heit des Menschen auf den Mitmenschen und die 
Gemeinschaft; das Leben als Erfüllung eines gött-
lichen Auftrags; Schutz des Lebens; die Lebens-
bereiche, in denen sich die Nächstenliebe zu er-
füllen hat. · 

Ehe und Familie: Die Geschlechtlichkeit und 
ihre Hinordnung auf Gemeinschaft und Liebe. 
Die Bedeutung der Vorbereitungszeit; das Sa-
krament der Ehe; die Gestaltung des Ehe- und 
Familienlebens; die Berufstätigkeit der Frau, die 
moderne .Kleinfamilie, Wohn- und Freizeitpro-
bleme. Die religiöse Erziehung der Kinder. Die 
Ehesd1eidung. Die Sorge um die alten Men-
schen. 

Beruf, Arbeit und Eigentum; Wahrhaftigkeit, 
Treue, Geheimnis; Autorität und Freiheit. 

Die Bewährung des Glaubens in den ver-
schiedenen Lebensbereichen. Die Annahme des 
eigenen Schicksals; das Opfer; die Heilsl>edeutung 
von Leid und Tod. Die Krankensalbung. Die 
Gefährdung des christlichen Daseins durch die 
Sünde; die Aufforderung zur Umkehr, das Sa-
krament der Buße. Die Heilserwartung als An-
trieb zur Arbeit an der Verbesserung der Welt 
und zur Bewältigung der eigenen Lebenspro-
bleme. Zeitgemäße Formen des Apostolats. 

Didaktische Grundsätze: 
Der Lehrplan soll als Rahmenplan verstanden 

werden, wobei der Lehrstoff mehr nach exem-
plarisdien Gesichtspunkten ausgewählt werden 
kann. Die Intensität des Verstehens ist wichtiger 
als die Extensität des Lehrstoffes. Der Lehrer 
wird bei der Erstellung des Unterrichtsprogram-
mes von der Interessens- und Glaubenslage wie 
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dem aus der Vorbildung vorhandenen Wissens-
-stand seiner Schüler auszugehen haben und sicli 
der induktiven Methode bedienen. Er wird ge-
mäß den Erkenntnissen der Katechetik und der 
Lernpsychologie alle in der allgemeinen Unter-
richtslehre vorgesehenen Methoden anwenden 
und insbesondere auf die Lebensnähe des Unter-
richts zu achten haben. Daher wird er nicht nur 
sachgemäß vorgehen, sondern auch in seinen 
Formulierungen zeit- und altersgemäß bleiben. 
Diese Forderung ist am besten erfüllt, wenn die 
Schüler die Ergebnisse des Unterrichts in ihrer 
eigenen Vorstellungs- und Sprachwelt wiederzu-
geben imstande sind. 

Die Schüler sollen. nacli Möglichkeit an die 
Quellen der Glaubenserkenntnis, insbesondere an 
die Heilige Schrift, herangeführt und zur Mit-
arbeit sowie zu persönlicliem Fragen und Suchen 
angeregt werden. Nur wenn es gelingt, den 
Schüler zu aktivieren, wird er dem Ziel des 
Religionsunterrichtes, der Bildung eines mün-
digen und apostolisch tätigen Christen, näher-
gebracht werden können. 

Die Durchführung kirchlicher Lebensvollzüge 
soll entsprechend den Möglichkeiten im Rahmen 
der Schulgemeinschaft angestrebt werden. 

1. b) Evangelischer Religionsunterricht 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Der Religionsunterriclit an den berufsbildenden 
mittleren Schulen hat in den Formen der Unter-
weisung und des Lehrgesprächs das mitgebradite 
Wissen zu ergänzen und durch eine Glaubens-
und Lebenskunde zusammenzufassen. 

Das Ringen um das wahre Verständnis der 
Gnade, um die Gestalt der Kirche und um das 
rechte Leben des Christen in der Aiuseinander-
setzung mit den Fragen der Gegenwart ist so 
zu vertiefen, daß in dem jungen Menschen die 
Urteils- und Entscheidungsfähigkeit geweckt 
wird. Er muß selbst über Glaubensfragen grund-
sätzlicher Art sprechen und klar Stellung be-
ziehen können. 

Zu ihrer Erarbeitung sind Bibel und Kirchen-
gesangbuch unentbehrlich. 

Lehrstoff: 

1. und 2. Semester (je 1 Wochenstunde): 

Die Bibel: 

IV. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE DER 
EINZELNEN UNTERRICHTSGEGENSTÄN-
DE, AUFTEILUNG DES LEHRSTOFFES AUF 
DIE EINZELNEN SEMESTER, DIDAKTISCHE 

GRUNDSÄTZE 

A. P l i c h t g e g e n s t ä n d e 
2. Deutsch 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Fähigkeit und Bereitschaft zur aktiven Teil-
nahme an der Kommunikation und Kooperation. 

Gewandtheit im mündliclicn und schriftliclien 
Gebrauch der Deutschen Sprache. Sicherheit in 
der Rechtschreibung. 

Lehrstoff: 
1. Semester (4 Wochenstunden): 
Mündlicher Ausdruck: 

übungen im sinngemäßen Lesen und Sprechen; 
Übungen · zur Erlangung einer mundartfreien 
Amsprache. 
Rechtschreibung: 

Gründliches Einüben der Reclitschreibung und 
Zeichensetzung; häufig vorkommende Fremd-
wörter. 
Sprachkunde: 

Wort- ui1d Satzlehre; siclieres Erkennen des 
Satzbaues. 
Schriftlicher Ausdruck: 

Inhaltsangabe; Gebrauchsanweisung; Bericht. 

2. S e m e s t e r ( 4 Wochenstunden): 
Mündlicher Ausdruck: 

Mündliche Wiedergabe von Erlebtem, Gelese-
nem und Besprochenem; Zusammenfassung; 
Kurzreferat; Grundzüge .der Diskussion. 

Rechtschreibung und Sprachkunde: 
Wortbildung; Zeichensetzung; Fremdwörter 

und ihre Silbentrennung; Rechtschreibung des 
kaufmännischen Schriftverkehrs (Adressen, Stra-
ßen- und Platznamen, Anrede und Tfoel) ein-
schlägige Fachausdrücke. 
Schriftlicher Ausdruck: 

Verfassen von Amzügen und BerJchten; Pro-
tokolle. 
Sclirifttum: 

Ausgewählte Proben aus der Literatur, beson-
ders des österreichischen Sclirifttums. 

Das Wort Gottes an den Menschen. 
Die Gemeinde Jesu Christi, eme 

Gemeinschaft. 

Medienerziehung: 
bleibende Bedeutung von Film, Fernsehen, Hörfunk und 

Presse. 
Der Christ in der Welt. 
Einzelthemen sind dem Themenkatalog der Didaktische Grundsätze: 

Lehrpläne der zwei- bis vierjährigen berufsbil- Die sichere Beherrscliung der Rechtschreibung 
denden mittleren Scliulen zu entnehmen. und Zeichensetzung hat im Vordergrund des 
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Unterrichts zu stehen. Ihr dient auch die er-
forderlich·e Behandlung der Sprachlehre. Diktate, 
Lückentexte und ähnliche schriftliche übungen 
&ind zur Festigung und Überprüfung der Kennt-
nisse in entsprechendem Ausmaß anzusetzen. Im 
mündlichen und schriftlichen Ausdruck soll in 
sachbezogenen und praxisnahen Übungen einige 
Gewandtheit erworben werden. Die Schüler sind 
bereits im 1. Semester in den richtigen Gebrauch 
des Wörterbuches einzuführen. 
Schularbeiten: je eine im Semester. 

3. Betriebswirtschaftslehre 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Kenntnisse über den Aufbau des Betriebes, des 

Betriebsgeschehens und die Beziehungen des Be-
triebes zur Außenwelt. 

Einsidit in die Stellung des Betriebes im Span-
nungsfeld der Interessensgruppen. 

Fertigkeit in der Abfassung der im Betrieb 
wesentlichen Schriftstücke; Vertrautheit mit mo-
dernen Entwicklungen im Schriftverkehr. 

Vertrautheit mit Büromaschinen und Organi-
sationsmitteln, die bei der rationellen Abwick-
lung des kaufmännischen Schriftverkehrs einge-
setzt werden. 

Fähigkeit zum analytischen Denken und ver-
antwortung9bewußten Handeln sowie Aufge-
schlossenheit für die Teamarbeit. Verständnis für 
die Notwendigkeit zur Kommunikation und Be-
r eitsdiaft zur Kooperation, nicht nur in betriebs-
wirtschaftlichen, sondern auch in anderen gesell-
schaftlich relevanten Bereichen. 

Verständnis für die Problematik des Umwelt-
schutzes aus betriebswirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Sicht. 

Lehrstoff: 

1. Semes t·e r (3 Wochenstunden): 
Betriebswirtschaftliche Grundlagen: 

Wesen und Grundlagen der Wirtschaft: 
Bedürfnis; Bedarf; Güter und Dienstleistun-

gen; Markt. 
Betrieb: 
Aufgaben und Arten; überblick über die Fak-

toren und Funktionen des Betriebes. 
Unternehmung: 
Rechtliche Grundlagen (Kaufmann, Firma, 

Handels- und Genossenschaftsregister); Mitar-
beiter im Unternehmen; überblick über Unter-
nehmungsformen. 
Phasen des Betriebsprousses (einschließlich 

Schriftverkehr): 
Beschaffung. 
Produktion. 
Vertrieb. 

Organisationsmittel im Betriebt 
Vervielfältigung; Diktiergeräte; Telefon; Fern-

schreiber; Rechenmaschinen; Fakturiermaschinen; 
Postbearbeitungsmaschinen. 

Ablagewesen; Registratur. 

2. Semester (3 Wochenstunden): 

Kaufvertrag: 
Rechtliche Grundlagen; Inhalt; Anbahnung, 

Abschluß, Lieferung und Zahlung einschließlidi 
Schriftverkehr. 
Vertragswidrige Erfüllung des Kaufvertrages und 

deren Fol~en einschließlich Schriftverkehr: 
Lieferung mangelhafter Ware; Lieferverzu·1n 

Annahmeverzug; Zahlungsverzug. 
Zahlungsverkehr der Geldinstitute. 
Schriftverkehr mit Behörden. 

Schriftverkehr zwischen Unternehmer und Per-
sonal: 

Bewerbungsschreiben; Handlungsvollmacht; 
Kündigungsschreiben; Dienstzeugnis. 
Werbung: 

Werbebrief; Inserat; Bewerbung bei Anbot-
a usschreibung. 

Didaktische Grundsätze: 
Die Vermittlung <ler betriebswirtsd1aftlichen 

Grundlagen dient der Schaffung des Verständnis-
ses für die materiellinhaltlichen Erfordernisse der 
einzelnen Schriftstücke. 

Die Darbietung des Lehrstoffes muß lebens-
und praxisnahe erfolgen und ist auf das Wesent-
liche zu reduzieren. 

Aus Aktualitätsgründen ist nach Möglichkeit 
auch über den Lehrplan hinausgehendes Wissen 
in den Unterricht einzubeziehen. 

Im Rahmen der Behandlung des Lehrstoffes 
sind die Schriftstücke sachlich und spradilich ein-
wandfrei abzufassen. Dabei ist auf die äußere 
Form und die Verwendung von Originalformu-
laren sowie auf einen der Praxis entsprechenden 
Inhalt Wert zu legen. 

Der Lehrstoff ist nach Möglichkeit durch be-
sondere Aktivierung der Lehrgangsteilnehmer 
(z. B. Diskussionen, Verfassung von Schriftstük-
ken zu einem zusammenhängenden Geschäftsfall) 
zu vertiefen. Wiederholungen und Leistungsfest-
stellungen sind dazu zu benützen, die Lehrgangs-
teilnehmer zu selbständigem Denken, zu klarem 
sprachlichem Ausdruck und selbständigem Ver-
wenden vorhandener Organisationsmitte! zu er-
ziehen. 

Beim Unterricht sind nach Möglichkeit praxis-
gerechoo Unterrichtsbehelfe und audiovisuelle 
Medien zu verwenden. 
Schularbeiten: je eine in jedem Semester. 
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4. Politische Bildung 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Erkennen der gesellsdtaftlichen Zusammen-

hänge, überblick über volkswirtschaftlidte 
Grundbegriffe, Vermittlung rechtlicher Kennt-
nisse, soweit sie für den Schüler selbst und seine 
berufliche Tätigkeit notwendig sind. Der Schüler 
soll in die Lage versetzt werden, Schlagworte 
als solche zu erkennen und kritisch zu durch-
leuchten. Er soll hingeführt werden, seine Pilich-
ten und Rechte in der Gesellschaft und in der 
demokratischen Republik Österreich zu verste-
hen und dementsprechend zu handeln. Er soll 
lernen, Verständnis für die Standpunkte anderer 
aufzubringen und ihnen mit Toleranz entgegen-
zukommen. Der Schwerpunkt des Unterrichts-
gegenstandes liegt demnach in der Vermittlung 
von Grnndkenntnissen politologischer, soziolo-
gischer, ök:onomis-cher und juristischer Art. 

Lehrstoff: 

1. Semester (2 Wodtenstunden}: 
Der Mensch als Individuumi 

Grund- und Freiheitsrechte. 
Der Mensch in der Gemeinschaft mit anderen: 

Soziologische Grundbegriffe (z. B. soziale 
Schichte, Gruppe, Rolle, Vorurteile; pluralistische 
Gesellschaftsordnung; soziale Anpassung und Be-
einflussung; Manipulation; Meinungsforschung). 

Der Mensch in Ehe und Familie: 
Entwicklung von der patriarchalischen zur 

partnerschaftlichen Familie; Zusammenleben der 
Generationen; Grundzüge des Personen-, Fami-
lien- und Erbrechtes. 

Der Mensch im Staat: 
Wesen des Staates; Staatselemente; Staatsfor-

men; Staatsaufgaben. Die österreichische Bundes-
verfassung in ihren Grundzügen; die Bedeutung 
der Länder und Gemeinden; politische Parteien; 
Selbstverwaltung (Verbände, Sozialpartnerschaft, 
Paritätische Preis- und Lohnkommission). 
Rechtschutz des Einzelnen: überblick uber den 
ßehördenau.fbau. 

2. Semester (2 Wochenstunden): 
Der Mensch im Beruf: 

Soziologie der Arbeit; berufliche Mobilität und 
Weiterbildung; Grundzüge des Arbeits- und So-
zialred1tes; Interessenvertretungen. 

Ziele der Sozialpolitik. 
Grundzüge des Handels-, Gewerbe- und Wirt-

schaftsredttes, auch unter Berücksichtigung des 
Kartell- und Wettbewerbsrechtes und der Vor-
schriften über den Konsumentenschutz; Ziele der 
Handels- und Wirtschaftspolitik; ökonomische 
Grundbegriffe, insbesondere Wirtschaftswachs-

turn, Vollbesehäftigung, Stabilität, Nationalpro-
dukt und Volkseinkommen und dessen Vertei-
lung. 

überblick über das Vertragsrecht, insbesondere 
Kaufvertrag und Mietvertrag. 

Kurzer Überblick über die Geriditsorganisa-
tion und das Verfahrensrecht; Strafrecht; Ab-
gabenrecht; Finanzpolitik. 

Internationale Beziehungen und Erziehung 
zum Frieden. 

Die österreidtische Neutralität. 

Didaktische Grundsätze: 

Es ist notwendig, die Zusammenhänge aufzu-
zeigen. Formales Auswendiglernen und bloßes 
Aneinanderreihen von Begriffen ist unbedingt 
zu vermeiden. Der Schüler soll zu Problemen 
selbst kritisch Stellung nehmen und seinen Stand-
punkt auch vor anderen in freier Rede vertreten. 
Diskussionen mit den Sdtülern sind daher nach 
Möglidikeit herbeizuführen. Durch Anknüpfen 
an Tagesereignisse und Nachrichten der Massen-
medien wird der Unterridtt abwechslungsreidt 
gestaltet. Rechtliche Probleme sind durdi die Er-
örterung praktischer Fälle anschaulich zu machen. 
Mit der Betriebswirtschaftslehre sind Querver-
bindungen herzustellen. 

5. Stenotr.pie und Textverarbeitung 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Fähigkeit zur spradtlich und formal richtigen · 

sowie fehlerfreien Herstellung von Schriftstücken· 
der wirtschaftlichen Praxis, der Behörden und 
des persönlichen Bereiches unter praxisgemäßer 
Anwendung der Kurzschrift, des Maschinschrci-
bens und der einschlägigen Organisationsmittel. 

Im Teilbereich Maschinsdtreiben: 
Sidtere Beherrschung des Zehn-Finger-Tast-

schreibens sowie der Einrichtungen der Schreib-
maschine zur rationellen Anfertigung von 
Schriftstücken; Gewandtheit im fehlerfreien und 
sauberen Abschreiben und Schreiben nach Diktat 
bis zu einer Geschwindigkeit von 200 Anschlägen 
(70 Silben) je Minute. 

Im Teilbereich. Kurzsdtrift: 
Fähigkeit, ein Diktat von 120 bis 150 Silben 

pro Minute nach der Deutschen Einheitskurz-
sdtrift (Wiener Urkunde) aufzunehmen, sicher 
zu lesen und Niederschriften wortgetreu, form-
gerecht und frei von Fehlern zu übertragen. 
Wendigkeit im Erfassen des gesprochenem Wor-
tes und Genauigkeit in der Verarbeitung und 
Wiedergabe von Gesprochenem. 

Im Teilbereich Stenotypie und Phonotypie: 
Fähigkeit, Texte mit mindestens 130 Silben 

pro Minute kurzschriftlich aufzunehmen und 
wortgetreu, formgerecht und fehlerfrei maschin-
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$chriftlich zu übertragen; Kenntnis der Bedie-
nung von Diktiergeräten und ihrer rationelien 
Arbeitsweise; Fertigkeit, Phonogramme fließend, 
wortgetreu und formgerecht maschinschriftlich 
zu übertragen; Fähigkeit zum selbständigen Ge-
stalten von Schriftstücken sowohl nach Steno-
gramm als auch nach Diktiergerät. 

Im Teilbereich Textverarbeitung: 
Kenntnis der Grundlagen der Büroorganisation 

und der einschlägigen Organisationsmittel unter 
besonderer Berücksichtigung der einschlägigen 
Geräte der Textverarbeitung im weitesten Sinne. 

Fähigkeit zur selbständigen Gestaltung von 
Schriftstücken aufgrund der in der Betriebswirt-
schaftslehre bzw. im Rechnungswesen erarbeite-
ten Stichworte bzw. Grundsätze unter Anwen-
dung der in den einzelnen Teilbereichen (Ma-
schinschreiben, Kurzschrift, Stenotypie und Pho-
notypie sowie Textverarbeitung} vermittelten 
Kenntnisse und Fertigkeiten. 

Lehrstoff: 

a) Ku r z s c h ri f t 
1. S e m e s t e r (5 Wochenstunden)~ 

Korrektes kurzschriftliches Schreiben nach der 
Wiener Urkunde, aufbauend auf der Verkehrs-
schrift mit Einbeziehung wesentlicher Elemente 
der Eilschrift; Fähigkeit, 80 bis 100 Silben pro 
Minute aufzunehmen; sicheres Lesen eigener Nie-
derschriften und kurzschriftlicher Vorlagen. 

2. Semester (4 Wochenstu111den): 

Pflege der Eilschrift unter besonderer Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Praxis; sicheres 
Lesen und übertragen von eigenen und fremden 
Niederschriften. 

Erhöhung der Schreibfertigkeit auf mindestens 
130 Silben in der Minute durch Anwendung 
besonders günstiger redeschriftlicher Kürzungen 
:i.us der wirtschaftlichen Praxis. 

b) M a s chi n schreiben einschließ-
1 ich Textverarbeitung 

1. Semester (6 Wochenstunden}~ 

Methodische Erarbeitung des Tastenfeläes im 
Zehn-Finger-Tastschreiben einschließlich Ziffern 
und Zeichen und deren Anwendung nach den 
Richtlinien für Maschinschreiben. 

Ständige Pflege der Abschrift und Sdireiben 
nach Diktat bis zu einer Geschwindigkeit von 
mindestens 140 Anschlägen (S.O Silben) pro Mi-
nute; richtige Anwendung der Hervorhebung5-
arten; Tabulatorübungen. 

Wesen und Art der Formatnormung und der 
formalen Gliederung; äußere. Form der kauf-

männischen Schriftstücke; Erarbeitung von ge-
normten und ungenormten Geschäftsbriefen; 
Ausführung der in der Betriebswirtschaftslehre 
erarbeiteten Schriftstücke aufgrund von Konzep-
ten und ungegliederten Vorlagen; Ausfüllen von 
Formularen. 

Aufbau und Funktion der Schreibmaschine; 
Bedienung aller Einrichtungen der Schreibma-
schine; praktische Maschinenkunde wie Farbband-
wechsel, Typen- und Maschinenreinigung usw. 

Beherrschung der Vervielfältigungsverfahren, 
wie Durchschläge, Spirit-Umdruck.verfahren, 
Dauerschablonen, Büro-Offset- und anderer Ver-
fahren; Technik des Abziehens und der Herstel-
lung von Kopien (z. B. Thermokopieren, Xero-
graphieren); Korrekturmöglichkeiten auf allen 
Schriftträgern. 

Grundzüge der Büroorganisation, insbesondere 
in Bereichen der Textverarbeitung, wie Kartei 
und Registratur. überblick über Einsatz und An-
wendung verschiedener Büroorganisationsmittel, 
wie Adressiermaschinen, Postabfertigungsgeräte, 
Fernsprecher, Fernschreiber und Schreibauto-
maten, Diktiersysteme u. a. 

2. Semester (7 Wochenstunden): 

Steigerung der Sicherheit und Geläufigkeit. im 
Schreiben, erweiterte Anwendung von Zeichen 
und Ziffern sowie der Hervorhebungsarten. 
Pflege der Abschrift und Ansage bei Fehlerher-
absetzung und Steigerung der Schreibgesdiwin-
digkeit durch gezieltes Training bis zu 200 An-
schlägen (70 Silben) in der Minute. 

Einführung in das Schreiben nad1 Tonträgern 
nach den Richtlinien für Phonotypie; Gestaltung 
von Schriftstücken nach Stenogrammen und Pho-
nogrammen (Privat-, Behörden- und Geschäfts-
briefe) mit steigendem Schwierigkeitsgrad hin-
sichtlich Umfang, Form und Geschwindigkeit in 
öNORM-Formaten; Formulare, Verträge, Ein-
ladungen, Bewerhun.gssch11erben, innerbetrieblicher 
Schriftverkehr, Programme, Prospekte, Werbe-
briefe, Schriftverkehr mit Körperschaften öffent-
lid1en Rechtes, Statuten, Verträge usw.; weitere 
Verwendungsmöglichkeiten des Tabulators (Preis-
listen, Kostenvoranschläge, Abrechnungen, son-
stige Aufstellungen, Raster, Anlagekarteien, 
Lohn1isten u. a.). 

Ausfertigung von in der Betriebswirtschafts-
lehre konzipierten Sdiriftstücken nach ungeglie-
derten Vorlagen, Stenogrammen, Phonogram-
men sowie Abfassung einfacher Schriftstücke 
nach Stichworten. 

Unterweisung in der Protokollführung; Mög-
lichkeiten der Rationalisierung des Schriftver-
kehrs. 

Organisation der Textverarbeitung und der 
programmierten Textverarbeitung einschließlich 
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der Datenerfassung; überblick über die Arbeits-
weise einschlägiger Maschinen und Geräte. 

Didaktische Grundsätze: 
Das Gesamtlehrziel kann nur stufenweise und 

unter Bedachtnahme auf die Fortschritte in den 
einzelnen Teilbereichen (Maschinschreiben, Kurz-
schrift, Stenotypie und Phonotypie, Textv;rar-
beitung) verwirklicht werden. Die selbständige 
Gestaltung von Schriftstücken nach Stichworten 
und nach Grundsätzen, die im betriebswirtschaft-
lichen Unterricht erarbeitet wurden, erfordert 
eine enge Zusammenarbeit mit dem Lehrer der 
Betriebswirtschaftslehre. 

Zu Beginn der Ausbildung im Maschinschrei-
ben sind die Schüler unbedingt zum Blindschrei-
ben anzuhalten. Besonderes Augenmerk ist auf 
selbständiges Arbeiten und auf die korrekte Aus-
führung aller Schriftstücke zu legen. Neben der 
Wortübertragung von Stenogrammen und Pho-
nogrammen sind die Schüler im Abfassen von 
Schriftstücken nach Stichwortangaben und im Be-
sprechen von Tonträgern zu schulen und anzu-
halten, sich unter Beachtung der Richtlinien für 
Phonotypie in vollständigen und zusammenhän-
genden Sätzen auszudrücken. Durch Fühlung-
nahme mit den Klassenlehrern ist _anzustreben, 
daß die kurzschriftlichen und maschinschriftli-
chen Fertigkeiten auch in den anderen Unter-
richtsgegenständen genutzt werden. 

Die Leistungsintensität der einzelnen Schiiler 
ist durch Bildung von leistungsmäßig gleichwer-
tigen Gruppen und Führung von Leistungssta-
tistiken zu fördern. Zur Rationalisierung des 
Unterrichts und zur Vermittlung von Einsichten 
in Funktionsabläufe technischer und organsatori-
scher Art sind audiovisuelle Unterrichtsmittel 
einzusetzen. 
Schularbeiten: Kurzschrift: eine im zweiten Se-

mester; Maschinschreiben einschließlich Text-
verarbeitung: je eine in jedem Semester. 

B. F r e i g e g e n s t ä n d e 

1. Englisch 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Fäh~gkeit, englische Texte, vor allem wirt-

schaftlicher Natur, zu verstehen und ins Deut-
sche zu übersetzen. Erwerbung einer angemesse-
nen Sprechfertigkeit. 

Lehrstoff: 
1. Semester (4 Wochenstunden): 

Thematischer Bereich: 
Gemeinde; Geschäft; Verkehrsmittel; Bank; 

Börse; Post; Büro; Rundfunk; Fernsehen; Kino; 
Theater; Sport; Reisen. 

Kaufmännischer Schriftverkehr: Anfrage, An-
gebot, Bestellung, Auftragsbestätigung, Versand-
anzeige, Mängelrüge, Mahnbriefe. 
Kommunikation: 

Darstellung einfacher Sachverhalte, Bericht, 
Zusammenfassung, Stellungnahme, Geschäfts-
briefe. 
Sprachstruktur: 

Aussprache, Intonation, Wortstellung, Haupt-
satz, Gliedsatz, Satzgefüge. 

2. Semester (1 Wochenstunde): 
Thematischer Bereich: 

Kaufmännischer Schriftverkehr: Auskünfte, 
Empfehlungsschreiben, Stellenbewerbung. 

Kommunikation: 
Bericht, Kurzreferat, Geschäftsbriefe. 

Sprachstruktur: 
Übersicht über die Formen- und Satzlehre. 

Didaktische Grundsätze: 
Voraussetzung für den Besuch dieses Freige-

genstandes sind entsprechende Vorkenntnisse. 
Als Unterrichtssprache ist so weit wie möglich 

die Fremdsprache zu verwenden. 
Die Lektüre·von Zeitungen ist in den Unter-

richt einz.ubaueri. Kurze Referate über Teile des 
behandelten Lehrstoffes erleichtern die Anwen-
dung fachlicher Redewendungen. Das Wörter-
buch ist zu verwenden. 

Im Kaufmännisdlen Schriftverkehr sind ein-
fache Geschäftsfälle des Außenhandels anhand 
von Musterbriefen zu üben, die in Ausdruck und 
Inhalt der derzeitigen Praxis entsprechen, wobei 
Querverbindungen zur Betriebswirtschaftslehre 
herzustellen sind. 

2. Englische Stenotypie und Textverarbeitung 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Fähigkeit, englische Texte mit 60 bis 70 ge-
sprochenen Silben in der Minute kurzschriftlich 
aufzunehmen und wortgetreu, formgerecht und 
orthographisdl richtig in die Sdireibmaschine zu 
übertragen. Fertigkeit in der rationellen, sach-
lich, sprachlich und formal riditigen, zügigen 
Erstellung von Schriftstücken aus der englischen 
Wirtschaftspraxis unter Berücksichtigung der lan-
desüblichen fremden Briefformen und nach den 
Richtlinien für Maschinschreiben. 

Lehrstoff: 
2. Semester (3 Wochensbllnden): 
Kurudirift: 

Die Verkehrsschrift der englischen Kurzschrift 
(System Levasseur-Steffan) in Anpassung an die 
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Wiener Urkunde 1968; fließendes Lesen sowohl 
eigener Stenogramme als auch mustergültig ge-
schriebener Texte; Aufnahme von Kurzschrift-
diktaten mit 60 bis 70 gesprochenen Silben und 
deren wortgetreue Übertragung in die Schreib-
maschine. 

Maschinschreiben und Phonotypie: 

Anfertigen von Niederschriften einfacher eng-
lischer Texte nach Phonogramm; Einführung in 
die Briefgestaltung nach den landesüblichen 
fremden Briefformen; Pflege der Abschrift bis 
zu einer Mindestgeschwindigkeit von 150 An-
schlägen ( 40 Silben) in der Minute. 

Didaktische Grundsätze: 

Bei der Kurzschrift ist auf korrektes Schreiben 
und sicheres Lesen nicht nur der eigenen, sondern 
auch fremder Niederschriften besonderes Augen-
merk zu legen. Bei den diktierten Texten ist auf 
die eindeutige gedankliche Erfassung des Inhalts 
zu achten. Bei der Briefgestaltung ist auf sicheres 
Schreiben und Beherrschung der landesüblichen 
fremden Briefformen sowie der Richtlinien des 
Österreichischen Produktivitäts- und Wirtschafts-
zentrums hinzuarbeiten. 

In der Textverarbeitung sind nach Möglich-
keit Originaltexte aus der englischen Handels-
korrespondenz zu verwenden. 

Anlage E 

LEHRPLAN DES VORBEREITUNGSLEHRGANGES FÜR DIB HANDELS-
SCHULE FÜR KÖRPERBEHINDERTE 

1. STUNDENTAFEL 
(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände) 

Lchrvet-
pfiich• 
tungs-

PB.ichtgegenstand Wochenstunden gruppe 

1. Religion 2 (III) 
2. Deutsch 6 (I) 
3. En.glisch. • • • • • • • • „ •••••••••••••••••••• '"' • • • •• „ ••••••• .••••.•••••• 4 (I) 
4. Geographie und Wirtschaftskunde „ „ „ . „ „ . „ „ .. ~ „ . „ . „ .. „ 2 (III) 
S. Naturlehre •..•••••••••.•.......•.•..•••.••..•.••............•• 2 m 
6. Wirtschaftliches Rechnen „ . „ . „ „ „ ..... „ . „ .. „ . „ „ „ „ „ „ 6 n 
7. Staatsbürgerkunde und Rechtslehre ... „ ...•• „ „ „. „. „ ........ . 2 IlI 
8. Schreiben (mit Linkshandschreiben) ...•.••.••...•••......•....•.• 2 V 
9. Stenotyple und Textverarbeitung .•..••..•••.•.•..••.•..•........• 4 IV 

10. Leibesübungen •.•..............•••..•.•..•••..•..............• 2 (IV) 

Gesamt\vochenstundenzahl .•.•.•......•.•...••..•....•.............. 32 
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II. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL UND 1. b) Evangelischer Religionsunterricht 
ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUND- Bildungs- und Lehraufgabe: 

SXTZE 

A. Allgemeines Bildungsziel 

Der Vorbereitungslehrgang für die Handels-
sdrnle für Körperbehinderte hat im Hinblick auf 
die §§ 52 und 61 unter Bedachtnahme auf § 2 
des Schulorganisationsgesetzes auf den Besuch 
einer Handelsschule vorzubereiten. Hiebei ist zu 
versuchen, die oft auftretenden Anpassungs-
schwierigkeiten zu beheben. Dies gilt besonders 
für jene Schüler, die wegen längeren Kranken-
haus- oder Heilstättenaufenthaltes oder wegen 
Berufstätigkeit längere · Zeit keine Schule besuch-
ten, daher einer längeren Anlaufzeit bedürfen 
und an systematisches Lernen gewöhnt werden 
müssen. 

B. Allgemeine didaktische Grundsätze 

Die Bewältigung der Anpassungsschwierigkei-
ten der körperbehinderten Schüler wird nur zu 
erreichen sein, wenn der Lehrer seine Unter-
richtsmethode auf kleine Lernschritte aufbaut. 
Auf die Anschaulichkeit im Unterricht ist dabei 
besonders zu achten. 

Neben der Selbsttätigkeit <les Schülers ist auch 
die Arbeit in Gruppen zu pflegen. Vor allem ist 
es erforderlich, die Schüler das Lernen zu lehren. 

In diesem Sinne kommt dem Lehrplan die Be-
deutung eines Rahmens zu. Auftretende Mängel 
und Schwierigkeiten werden eine ständige An-
passung <les Dargebotenen an die jeweiligen Be-
dürfnisse <ler Schüler erfordern. Aktuelles Wis-
sensgut ist in den Unterricht so weit einzube-
ziehen, als es der Erziehungsfunktion und der 
Persönlichkeitsformung dient. 

Die Verantwortung des Menschen gegenüber 
der Gemeinschaft ist bewußtzumachen. 

III. LEHRPLÄNE FOR DEN RELIGIONSUN-
TERRICHT 

(Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 2 des Reli-
gionsunterrichtsgesetzes) 

1. a) Katholischer Religionsunterricht 
Zusammenfassung und Durchdringung der ele-

mentaren Kenntnisse aus der Glaubens- und Sit-
tenlehre. 

Einführung in den Geist und <lie Bedeutung 
des Kirchenjahres parallel mit den Festzeiten. 

Erschließung des Verständnisses der Eucharistie 
für einen gläubigen Vollzug. 

Miteinbeziehung der Sendungen von Funk 
und Fernsehen aus dem religiösen Bereich. 

Der Religionsunterricht im Vorbereitungslehr-
gang hat vor allem in der Form des Lehrge-
spräches das mitgebrachte Wissen in Erinnerung 
zu rufen und damit die Voraussetzung für den 
Religionsunterricht in der weiteren Ausbildung 
zu fördern. 

Zur Erarbeitung des Lehrstoffes sind Bibel und 
Kirchengesangbuch unentbehrlich. 

Lehrstoff (2 Wochenstunden): 
Zusammenfassende Übersicht über die Bibel 

und ihre Geschichte. 
Umgang mit biblischen Texten und Einfüh-

rung in ihre Interpretation. 
Der Katechismus als Zusammenfassung christ-

licher Verkündigung. 
Die Frömmigkeitsgeschichte der christlichen 

Kirche im Spiegel des Kirchenliedes. 

IV. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN 
DER EINZELNEN UNTERRICHTSGEGEN-
STJ\NDE, LEHRSTOFF, DIDAKTISCl:IE 

GRUNDSÄTZE 

2. Deutsch 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Fähigkeit und Bereitschaft zur aktiven Teil-
nahme an der Kommunikation und Kooperation. 

Gewandtheit im mündlichen und schriftlichen 
Gebrauch der <leutschen Sprache. Sicherheit in 
der Rechtschreibung. 

Lehrstoff (6 Wochenstunden): 
Mündlicher Ausdruck: 

Übungen im sinngemäßen Lesen und Sprechen; 
Übungen zur Erlangung einer mundartfreien 
Aussprache; mündliche Wiedergabe von Erleb-
tem, Gelesenem und Besprochenem. 
Rechtschr.eibung: 

Gründliches Einüben der Rechtschreibung und 
Zeichensetzung; häufig vorkommende Fremdwör-
ter. 
Sprachkunde: 

Wort- und Satzlehre; sicher.es Erkennen des 
Satzbaues. 
Schriftlicher Ausdruck: 

Erlebnisaufsatz; Nacherzählung; Inhaltsangabe. 
Schrifttum: 

Ausgewählte Proben aus <ler Literatur, beson-
ders des österreichischen Schrifttums. 
Medienerziehung: 

Bedeutung von Film, Fernsehen, Hörfunk und 
Presse. 
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Didaktische Grundsätze: 
Der Schüler ist in die Methodik des Lernens 

einzuführ.en und durch systematische Spracher-
ziehung z.u logischem Denken anzuleiten. 

Der mündliche Ausdruck ist durch Übungen 
in gewandtem und ausdrucksvollem Lesen und 
Sprechen sowie in der freien Rede zu fördern. 
Der Schüler ist anzuhalten, klar und deutlich 
zu sprechen und vollständige Sätze zu bilden. 
Dabei ist eine möglichst dialektfreie Aussprache 
anzustreben. 

Die Aufsatzthemen müS>Sen altersgemäß sein 
und dem Charakter des Lehrganges entsprechen. 

Die Sprachlehre ist im Abriß zu wiederholen. 
Vor allem aber ist die Beherrschung der Recht-
schreihung sicherzustellen und der Wortschatz 
zu pflegen. Die Texte sind dabei so zu wählen, 
daß sie Querverbindungen zu anderen Unter-
richtsgegenständen bieten; sie sollen berufsbezo-
gen und lebensnahe sein und mithelfen, auf die 
kommende Ausbildung einzustimmen. 

Der Einsatz audiovisueller Lehrmittel (Fern-
sehen, Hörfunk, Tonband, Schallplatten, Dia, 
Film u. a.) soll die Wirkung des Unterrichts ver-
stärken. 
Drei Schularbeiten. 

3. Englisch 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Fähigkeit zur Kommunikation im Bereich der 

Alltagssprache. Fähigkeit, Gehörtes und Gelesenes 
zu verstehen und sich in einfacher Form schrift-
lich und mündlich auszudrücken. 

Wieitgehende Sicherheit in der Rechtschrei-
bung und in der Aussprache sowie in der Ver-
wendung der wichtigsten grammatischen Struk-
turen. 

Fähigkeit, leichtere Texte aus dem Alltag zu 
verstehen. Fähigkeit zu Konzentration und Ge-
nauigkeit bei der Arbeit. 

Lehrstoff ( 4 Wochenstunden): 
Thematischer Bereich: 

Der Mensch und seine Umwelt: Körper, Cha-
rakter, Kleidung, Mahlzeiten, Familie, Haus, 
Schule, Einkauf, Freizeit, Beruf, Zeit, Wetter, 
Geld. 

Kommunikation: 
Frage und Antwort, Zwiegespräch, Darstellung 

einfacher Sachverhalte. 

Sprachstruktur: 
Aussprache, Intonation; Schreibung; die For-

men- und Satzlehre, soweit sie für die Alltags-
sprache erforderlich ist; Frage und Verneinung, 
Wortstellung, Hauptsatz, Gliedsatz. 

Didaktische Grundsätze: 

Als Unterrichtssprache ist soweit wie möglich 
die Fremdsprache zu verwenden. 

Aussprache, Intonation und Rechtschreibung 
sind durch entsprechende Übungen zu schulen. 

Audiovisuelle Mittel sollen den Unterricht in~ 
tensivieren und aktualisieren, vor allem aber zu 
einem besseren Verständnis der englischen Spra-
che führen. 

Die angeführten Kommunikationsformen sind 
in erster Linie auf den im thematischen Bereich 
angegebenen Sachgebieten schriftlich und münd-
lich zu üben. Darüber hinaus können erzählende 
Texte verwendet werden. 

Die Beispiel- und Übungssätze im Grammatik-
unterricht sollen vor allem die Alltagssprache 
berücksichtigen. Der Lehrer wird vom prak-
tischen Beispiel ausgehen, die jeweilige Sprach-
struktur bewußt machen und den Schüler zu 
einer korrekten Anwendung der erworbenen 
Sprachstruktur führen. 
Vier Schularbeiten. 

4. Geographie und Wirtschaftskunde 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Einsicht in die Bedeutung der natürlichen Ge-
gegebenheiten des geographischen Raumes Öster-
reich und die Auseinandersetzung des Menschen 
mit diesen Faktoren. 

Einblick in die Wirtschaftsstruktur Öster-
reichs sowie in seine wirtschaftlichen Verflech-
tungen mit dem Ausland. 

Lehrstoff (2 Wochenstunden): 
Einführung: 

ÖSterreich als Bundesstaat und demokratischer 
Rechtsstaat; Österreich als neutraler Binnenstaat 
in Mitteleuropa. 
Naturräume und Klima Österreichs: 

Alpen: Gesteinszonen, Landformen, Talnetz, 
Becken; Alpenvorland und Donautal; Öster-
reichisches Granithochland. 

Klima; Böden; Vegetation. 
Länder und Bevölkerung Österreich-s: 

Charakteristik der Bundesländer; Bevölke-
rung- und Sozialstruktur. 
Wirtschaft Österreichs: 

Produktion (Bodennutzung, Industrie, Gewer-
be); Dienstleistung (Handel, Verkehr, Energie-
wirvschaft). 

Internationale Beziehungen Österreichs. 

Didaktische Grundsätze: 
Anschaulichkeit, Lebensnähe und Förderung 

der Selbsttätigkeit der Schüler sind bei der Unter· 
richtsarbeit besonders zu beachten. 
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Die Ansd:iaulichkeit ist durd:i den wohlüber- Chemie: 
legten Einsatz von visuellen Mittdn (Unterrichts- Chemisd:ie Vorgänge; Gemenge; Verbindung. 
filme und Lid:itbiLder) leicht zu erreid:ien. Luft (Sauerstoff, Stickstoff, Edelgase, Verun-

Die vom Stoff her gegebene Lebensnähe wird reinigungen der Luft). 
durd:i die Verwendung von neuestem statisti- Oxide, Säuren, Laugen, Salze. 
schem Material und durch Kommentierung ak- Wasser (Zerlegung, Wasserstoff). 
tueller Meldungen der Massenmedien nod:i ver-
stärkt. Kohle (Kohlenstoff, Oxide des Kohlenstoffes, 

Ofenheizung, Atmung). 
Ein breites Feld für die kreative Selbsttätig- Schwefel (Oxide des Smwiefels, Schwefelsäure). 

keit der Schüler bildet die Kartenarbeit. 
Um der stärkeren Ermüdbarkeit Behinderter 

Rechnung zu tragen, ist ein mehrmaliger Wechsel 
der Methode auch innerhalb der Unterrichts-
einheit angebracht. Das Lehrer-Schülergespräch 
nimmt dabei einen wichtigen Platz ein. 

Die Probleme des Umweltschutzes sind an 
geeigneter Stelle zu behandeln. 

5. Naturlehre 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Verständnis für c:hemisc:he und physikalische 

Vorgänge in der UmWTClt auf Grund von Beob-
achtungen und Versuchen sowie für den ursäc:h-
lichen Zusamm-enhang der Naturerscheinungen. 

Kenntnis der wichtigstien chemischen Grund-
reaktionen, der wic:htigsten Grundstoffe und 
deren Verbindungen. 

Einblick in den Anteil der Physik und der 
Chemie am naturwissenschaftlichen Weltbild der 
Gegenwart. 

Lehrstoff (2 W ochenstuniden); 

Wägen und Messen! 

Die Zeichensprache der Chemie im Zusam-
menhang mit einzelnen Stoffkreisen; Atom -
Molekül; Element - Verbindung. 

Didaktische Grundsätze: 
Die Darbietung des Lehrstoffes ist durch Ver-

suche, durch die Verwendung von Naturobjekten 
sowie durch die Verwendung audiovisueller 
Hilfsmittel anschaulic:h zu gestalten. Von beson-
derer Bedeutung ist die Erziehung zu exaktem 
Beobachten, zu sprac:hlich richtigem Beschreiben 
und zu begrifflich einwandfreiem Erfassen des 
Sachverhaltes. 

Das Bildungsgut ist nic:ht nach Physik und 
Chemie zu trennen, sondern als Einheit dar-
zubieten, um den ursäd1lichen Zusammenhang 
zwischen diesen Stoffgebieten zu unterstreichen. 

u. Wirtschaftlidtes Rechnen 

Bildungs- und Ldu·aufgabe: 

Auf vollem Verständnis beruhende Sicherheit 
und Gewandtheit in den Grundrechnungsarten 
unter Einbeziehung praxisnaher Anwendungen. 
Kenntnis der Prozentrec:hnung. 

Wägen fester und flüssiger Körper; Ursache Lehrstoff (6 Wochenstunden): 
des Gewichtes; Federwaage; Me~en des Rawn-
inhaltes fester und flüssiger Körper. 

Zustandsformen der Körper: 
Fest, flüssig, gasförmig; Moleküle und Mole-

külkräfte; Kohäsion, Adhäsion. 

Flüssigkeiten: 
Druckfortpflanz.ung in Flüssigkeiten (hydrau-

lische Presse); verbundene Gefäße (Wasserlei-
tung); I-laarrörchen. 

Gase: 
Eigenschaften; Raumerfüllung; Gewicht und 

Druck; Barometer; Luftverdünnung und Luft-
verdichtung (Srug- lllnd Druckpumpen). 

Wärme: 
Temperatur; Wärmeausdehnung (Thermome-

ter); Anomalie des Wassers; Wärmequellen; Aus-
breitung der Wärme; Heizwerte der Brennstoffe. 
Verdunsten, Verdampfen, Kqndensieren, Schmel-
zen und Erstarren; Siedepunkt und Luftdruck. 

Grundrechnungsarten, Rec:hnen mit Brüc:hen. 
Die wichtigsten Rec:henvorteile, abgekürzte 

Multiplikation und Division. 
Sc:hlußrechnung mit ziffernsparender Ausrech-

nung. 
Durchschnittsrechnung; Verteilungsrechnung. 
Prozentrechnung von, auf und in Hundert. 

Didaktische Grundsätze: 

Die mechanische Bewältigung· der Aufgaben 
ist zu vermeiden. Remenvorteile sind im Hin-
blick auf den Maschineneinsatz auf das notwen-
digste Ausmaß zu beschränken. Dem Schätzen 
der Ergebnisse vor Beginn der Rechenausfüh-
rung ist besonderes Augenmerk zuzuwenden. 

Die Schüler sind zu übersic:htlicher Darstellung 
und zur Einhaltung einer sauberen Form anzu-
halten. 
Vier Schularbeiten. 
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7. Staatsbürgerkunde und Rechtslehre 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Einblick in wichtige Sta:a~sfunktionen. Kennt-
nis der wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen 
aus dem Privatrecht. überblick über die zivile 
Gerichtsbarkeit. Fähigkeit zum richtigen Ver-
halten im Alltag. Bereitschaft zur Verständigung 
und Zu>Sammenarbeit. 

Lehrstoff (2 W' ochenstunden): 
Grundbegriffe der Staatislehre: 

Staatsvolk; Staatsgebiet; Staatsgewalt; Staats-
formen; Staatenverbindungen und internationale 
Organisationen; Menschenredite. 
Österreichisdies Verfassungs- und Verwaltungs-
recht: 

Grundsätze der österreichischen Bundesverfas-
sung; Gesetzgebung des Bundes und der Länder; 
Selbstverwaltung; Verwaltung des Bundes und 
der Länder; Gerichtsbarkeit. 
Privatrecht: 

Personenrecht, Familienrecht, Erbrecht; Sachen-
recht, Vertragsrecht, Schadenersatzrecht. 

Didaktische Grundsätze: 
Durch gezielte Betonung aktueller Themen und 

durch sinnvolle Beschränkung ist eine oberfläch-
lidie V~elheit des Dargebotenen zu vermeiden. 
Die Lehrstofferarbeitung muß soweit wie mög-
lich anhand von einprägsamen Beispielen erfol-
gen. Durch kurze Referate mit Diskussionen sind 
dfe Schüler zur Mitarbeit zu aktivieren. 

8. Schreiben (mit Linkshandschreiben) 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Förderung der Sicherheit des Schülers im 
Schreiben unter Bedachtnahme auf die Art seiner 
Behinderung. 

Lehrstoff (2 Wochenstunden): 
Handhabung der Schreibgeräte und Oben der 

gebräuchlichsten Schriften. Training zu exaktem 
und präzisem Arbeiten. 

Didaktische Grundsätze: 
Durdi sorgfältige Auswahl der Arbeitsthemen 

sind die Schüler im größtmögliroen Ausmaß zu 
motivieren. 

9. Stenotypie und Textverarbeitung 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Fähigkeit, ein Diktat ohne Zeit nach der 

Deutschen Einhei~kurzschrift (Wiener Urkunde) 
aufzunehmen, sicher zu lesen und Niederschriften 
wortgetreu, formgerecht und frei von Fehlern 
zu übertragen. 

Sichere Beherrschung des Zehn-Finger-Tast-
schreibens (bzw. bei Behinderung des Fünf-Fin-
ger-Systems). Gewandtheit im Schreiben bi1 zu 
einer Geschwindigkeit von 80 Anschlägen je Mi-
nute. 

Lehrstoff (4 Wochenstunden): 

Korrektes kurtsdirift!iches Sch·reiben, Beherr-
schen der Verkehrsschrift nadi der Wiener Ur-
kunde, ausgenommen besonder.e Verbindungen 
sowie Fremdwörter und Eigennamen. Sicheres 
Lesen eigener Niederschriften un<l kurzsdirift-
licher Vorlagen. 

Methodische Erarbeitung des Ta-stenfeldes ein-
schließlich Ziffern und Zeidien; Sdireiben nadi 
Di~tat bis zu einer Geschwindigkeit von 80 An· 
schlägen je Minute. 

Didaktische Grundsätze: 

Das Gesamtlehrziel kann nur stufenweise und 
unter Bedachtnahme auf die Fortsdiritte in den 
einzelnen Teilbereichen verwirklicht werden. 

Besonderes Augenmerk ist auf die korrekte 
Ausführung aller angefe~igt-en Schriftstücke und 
auf selbständiges Arbeiten zu legen. 

Auf die Art der Behinderung der einzelnen 
Schüler ist Bedacht zu nehmen. 

10. Leibesübungen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Die Leibesübungen sollen orientiert an d•er 

individuellen Entwicklung, der motorischen Lern-
fähigkeit und dem motorischen Leistungsniveau 
der Schüler und unter Berücksichtigung der kör-
perlichen Behinderung der Schüler sowie der 
jeweiligen pädagogischen Situation zur personalen 
un<l sozialen Entfaltung der Schüler beitragen. 

Durch die Leibesübun·gen soll die Bewegungs-
freude, das Spielverlangen, das Formempfinden 
und der Gestaltungswille des einzelnen geför-
dert, sowie die Fähigkeit und Bereitschaft zu 
sinnvoller Zusammenarbeit in der Gruppe an-
geregt werden. 

Die Leibesübungen sollen durch Gewöhnung 
und durch Vermitteln von Einsichten in den 
Wert einer gesunden Lebensführung einen Bei-
trag zur Gesundheitserziehung und zu sinnvoller 
Freizeitgestaltung leisten. 

Lehrstoff (2 Wochenstunden): 
Kräftigungs-, Schmeidigunga- und Lösungs-

übungen: Übungen zur Vorbeugung von Hal-
tungs- und Fußsdiäden, von behinderungsbeding-
ten Sroädigungen sowie zur Leistungsverbesse-
rung bei den Grundübungen; Übungsgruppen 
zur täglid1en Durcharbeitung des Körpers. 

Haltungs- und bewegungsformende Übungen: 
Anbahnen einer bewußten Arbeit an Haltung 
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und Bewegung auf Grund gut angewandter Be-
wegungsaufgaben unter Berücksichtigung der Be-
hinderung; Erziehung zu guten Haltungs- und 
Atmungsgewohnheiten beim Üben und im Hin-
blick auf die Erfordernisse im Alltag, in der 
Schule und bei der Arbeit. 

Leistungsübungen (einschließlich Kunststücke): 
Unter Berücksiditigung der Behinderung 

Grundübungen in möglichst verschiedenen For-
men (auch in einfadien Sportformen) zur Ver-
tiefung und Erweiterung der Bewegungserfah-
rung im Laufon, Springen, Steigen, Klettern, 
Hangeln, Schaukeln, Schwingen, Schwebegehen, 
Werfen, Stoßen, Fangen, Ziehen und Schieben. 

Schülerinnen: 
Wettläufe bis 75 m, Kugelstoß bis 4 kg. 

Schüler: 
Wettläufe bis 100 m, Dauerläufe bis 1 000 m 

(ohne besondere Sdinelligkeitsanforderung), Ku-
gelstoß bis 6 kg; einfad1e Griffe und Schwünge 
des Ringens und aus dem Judo, kurze Ring-
kämpfe. 

Schwimmen: 
Besondere Pflege wegen des hohen gesund-

heitlichen Wertes für Behinderte; Nichtschwim-
merlehrgang; für Sdiwimmer Verbesserung der 
Form; Erlernien zusätzlidier Schwimmarten; 
Schwimmen mit einiger Ausdauer (ohne Sdinel-
ligkeitisanforderungen); Wettschwimmen bis 
50 m; einfache Form des Wasserspringens, ange-
messene Tauchübungen. 

Winterübungen: 
Nach besonderer Überprüfung bezüglich einer 

behinderungsbedingten Gefährdung: Rodeln und 
Lehrgänge für Anfänger und Fortgeschrittene 
im Eis- und Schilaufen. 
Spiele: 

Vorbereitungsspiele mit verschiedenen Spielge-
danken (Zuspiel, Abschießen, Schnappen); mitt-
lere Kampfspiele; Einführung in ein großes 
Kampfspiel (Basket-, Fuß-, Faust-, Volleyball). 

Gesundheit·slehre: 
Anleitung zur gesunden Lebensführung, ins-

besondere hinsid1tlich Genuß- und Suchtgiften, 
Ernährung, Kleidung, Arbeit, Ruhe und Freizeit; 
Kennenlernen der behinderungsbedingten ge-
sundheitlichen Probleme; Hilfeleistung bei Un-
fällen. · 

Didaktische Grundsätze: 
Der Lehrstoff ist nam den Möglichkeiten der 

Übungsstätten auszuwählen, immer muß jedoch 
der Gesamterfolg einer vielseitigen Ausbildung 
gewährleistet sein. Der allgemeine und besondere 
Übungsbedarf des einzelnen Behinderten und der 
Behindertengruppe ist zu berücksichtigen. Eine 
verrin©erte Schülerzahl und das üben in der 
Klassengemeinschaft ist anzustreben. Die Zusam-
menarbeit mit dem Sdiul- und Fadurzt ist er-
forderlich. Ein· Jahresplan ist auszuarbeitien. Be-
sonderes Augenmerk ist auf das üben im Freien 
sowie das Anhalten der Schüler zur selbständigen 
Arbeit (Gruppenturnen, Hilfegeben) zu richten. 
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Anlage F/1 

LEHRPLAN DES VORBEREITUNGSLEHRGANGES FUR DEN BETRIEBS-
WIRTSCHAFTLICHEN LEHRGANG FüR KÖRPERBEHINDERTE 

1. STUNDENTAFEL 
(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände) 

Lehrver-
pflich-

Semester- tungs-
Pflichtgegenstand Wochenstunden gruppe 

1. Religion •.•••••.••••••••..••.•••••••..•.•..••••••.•....•.....•• 1 (III) 
2. Deutsch •••..••.........•.••.••.........•.•.....•.•.•......•..• 10 (I) 
3. Naturlehre .•••••••.•.••.••••••••••.••.•••••••.••••••.•••••....• 2 m 
4. Betriebswirtschaftslehre •.•.••..••••••••••••••.••••..............• 4 I 
5. Rechnungswesen ••..•.....••.•.•••••.•...•.••.•••.••....•......• 4 I 
6. Wirtschaftliches Rechnen •.••••.••.•.•.•..••.••••.••.....••.....• 6 II 
7. Stenotypie und Textverarbeitung .•••.•.•.•...•••.•••.... •........• 9 IV 

Gesamtwochenstunden.zahl ••••••••••.•.•••.•.•••••••••••...••.....•• 36 

Freigegenstand 

Schreiben für Handbehinderte ••••••••.•..•........•...............• 3 V 
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Il. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL UND Miteinbeziehung der Sendungen von Funk und 
ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUND- Fernsehen aus dem religiösen Bereich. 

S.&TZE 

A. Allgemeines Ausbildungsziel 
Der Vorbereitungslehrgang für den betriebs-

wirtschaftlichen Lehrgang für Körperbehinderte 
hat im Hinblidt auf die §§ 52 und 61 unter 
Bedachtnahme auf § 2 des Schulorganisations-
gesetzes auf den Besuch des betriebswirt>Schaft-
lichen Lehrganges für Körperbehinderte vorzu-
bereiten. Gleichzeitig dient der Vorbereitungs-
lehrgang der Einführung der Schüler in die kauf-
männisdien Fachbereiche. 

Hiebei ist zu versuchen, die oft auftretenden 
Anpassungssdiwierigkeiten zu beheben. Dies gilt 
besonders für jene Schüler, die wegen längeren 
Krankenhaus- oder Heilstättenaufenthaltes ooer 
wegen Berufstätigkeit längere Zeit keine Schule 
besuchten, daher einer längeren Anlaufz.eit be-
dürfen und an systematisches Lernen gewöhnt 
werden müssen. 

B. Allgemeine didaktische Grundsätze 

Die Bewältigung der Anpassungsschwierig-
keiten der körperbehinderten Schüler wird nur 
zu erreichen sein, wenn der Lehrer seine Unter-
richtsmethode auf kleine Lernschritte aufbaut. 
Auf die Anschaulichkeit im Unterricht ist dabei 
besonders zu achten. 

Neben der Selbsttätigkeit des Schülers ist auch 
die Arbeit in Gruppen zu pflegen. Vor allem 
ist es erforderlich, die Schüler das Lernen zu 
lehren. 

In diesem Sinne kommt dem Lehrplan die 
Bedeutung eines Rahmens zu. Auftretende Män-
gel und Schwierigkeiten werden eine ständige 
Anpassung des Dargebotenen an die jeweiligen 
Bedürfnisse der Schüler erfordern. Aktuelles Wis-
sensgut ist in den Unterricht so weit einzube-
ziehen, als es der Erziehun,gsfunktion und der 
Persönlichkeitsformung dient. 

1. b) Evangelischer Religionsunterricht 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Der Religionsunterricht im Vorbereitungslehr-

gang hat vor allem in der Form des Lehrge-
sprächs das mitgebrachte Wissen in Erinnerung 
zu rufen und damit die Voraussetzung für den 
Religionsunterricht in der weiteren Ausbildung 
zu fördern. 

Zur Erarbeitung des Lehrstoffes sind Bibel und 
Kirchengesangbuch unerlässlich. 

Lehrstoff ( 1 Wochenstunde): 
Zusammenfassende .Übersicht über die Bibel 

und ihre Geschichte. 
Umgang mit biblischen Texten und Einfüh-

rung in ihre Interpretation. 
Der Katechismus als Zusammenfassung christ-

licher Verkündigung. 
Die Frömmigkeitsgeschichte der christlichen 

Kirche im Spiegel des Kirchenliedes. 

IV. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN 
DER EINZELNEN UNTERRICHTSGEGEN-

STÄNDE, LEHRSTOFF, DIDAKTISCHE 
· GRUNDSÄTZE 

A.Pflichtgegenstände 

2. Deutsch 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur aktiven Teil-

nahme an der Kommunikation und Kooperation. 
Gewandtheit im mündlichen und schriftlichen 

Gebrauch der deutschen Sprache. Sicherheit in 
der Rechtschreibung. 

Lehrstoff (10 Wochenstunden): 

Die Verantwortung des Menschen gegenüber Mündlicher Aus.druck: 
der Gemeinschaft ist bewußt zu machen. Übungen im sinngemäßen Lesen und Sprechen; 

Übungen zur Erlangung einer mundartfreien 
Aussprache; mündliche Wiedergabe von Erlebtem, 
Gelesenem und Besprochenem. 

m. LEHRPLXNE FOR DEN RELIGIONS-
UNTERRICHT 

(Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 2 des Reli-
gionsunterrichtsgesetzes) 

1. a) Katholischer Religionsunterridit 
Zusammenfassung und Durchdringung der ele-

mentaren Kenntnisse aus der Glaubens- und Sit-
tenlehre. 

Rechtschreibung: 
Gründ1iches Einüben der Rechtsdireibung; 

häufig vorkommende Fremdwörter. 
Sprachkunde: 

Wortlehre; sicheres Erkennen des Satzbauu. 
Schriftlicher Ausdruck: 

Einführung in den Geist und die Bedeutung Erlebnisaufsatz; Nacherzählung; Inhaltsangabe. 
des Kirchenjahres parallel mit den Festzeiten. Schrifttum: 

Erschließung des Verständnisses der Eucharistie Ausgewählte Proben aus der Literatur, be-
für einen gläubigen Vollzug. sonders des österreichischen Schrifttums. 
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Medienerziehung: 
Bedeutung von Film, Fernsehen, Hörfunk und 

Presse. 
Didaktisdie Grundsätze: 

Der Schüler ist in die Methodik des Lernens 
einzuführen und durch systematische Spracher-
ziehung zu logischem Denken anzuleiten. Der 
mündliclie Ausdrudt ist durch Übungen im ge-
wandten und ausdrudtsvollen Lesen und Sprechen 
sowüe in der freien Rede zu fördem. Der 
Schüler ist anzuhalten, klar und deutlich zu 
sprechen und vollständige Sätze zu bilden. Dabei 
ist eine möglidist dialektfreie Ausspraclie anzu-
streben. 

Die Beherrscliung der Rechtschreibung ist an-
zustreben und der Wortschatz Z1l pflegen. Die 
Texte sind dabei so zu wählen, daß sie Quer-
verbindungen zu anderen Unterriditsgegen-
ständen bieten; sie sollen berufsbezogen und 
lebensnahe sein und mithelfen, auf die kommende 
Ausbildung einzustinlmen. 

Der Einsatz audiovisueller Lehrmittel (Fern-
sehen, Hörfunk, Tonband, Schallplatte, Dia, 
Film u. a.) soll die Wirkung des Unterrichts ver-
stärken. 

3. Naturlehre 
Bildungs- und Lehraufgabe~ 

Verständnis für chemische und pysikalische 
Vorgänge in der Umwelt auf Grund von Beob-
achtungen und Versuchen sowie für den ursäcli-
lich·en Zusammenhang der Naturersclieinungen. 

Kenntnis der widitig~ten chemischen Grund-
reaktionen, der wichtigsten Grundstoffe und 
.deren Verbindungen. Einblick in den Anteil der 
Physik und der Chemie am naturwissenschaft-
lichen Weltbild der Gegenwart. 

Lehrstoff (2 Wochenstunden): 
Wägen und Mesren: 

Ausbreitung der Wärme; Heizwerte der Brenn-
stoffe. Verdunsten, Verdampfen, Kondensieren, 
Schmelzen und Erstarren; Siedepunkt und Luft-
druck. 
Chemie: 

Chemische Vorgänge; Gemenge; Verbindung. 
Luft (Sauustoff, Stickstoff, Edelgase, Verun-

reinigungen der Luft). 
Oxide, Säuren, Laugen, Salze. 
Wasser (Zerlegung, Was~rstoff). 
Kohle (Kohlenstoff, Oxide des Kohlenstoffes, 

Ofenheizung, Atmung). 
Schwefel (Oxide des Schwefels, Schwefelsäure). 
Die Zeichensprache der Chemie in Zusammen-

hang mit einzelnen Stoffkreisen; Atom - Mole-
kül; Element - Verbindung. 

Didaktische Grundsätze; 
Die Darbietung des Lehrstoffes ist durch Ver-

suche, durch die Verwendung von Naturobjekten 
sowie durch die Verwendung audiovisueller Hilfs-
mittel anschaulid1 zu gestalten. Von besonderer 
Bedeutung ist die Erziehung zu exaktem Beob-
achten, zu sprachlich richtigem Beschreiben und 
zu begrifflich einwandfreiem Erfassen des Sach-
verhaltes. 

Das Bildungsgut ist nicht nach Physik und 
Chemie zu trennen, sondern als Einheit darzu-
bieten, um den ursächlichen Zusammenhang 
zwischen diesen Stoffgebieten zu unterstreichen. 

4. Betriebswirtschaftslehre 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Elementare· Kenntnisse über die Aufgaben und 
den Aufbau des Betriebes, <las Betriebsgeschehen 
und die Beziehungen des Betriebes zur Außen-
welt. 

Verständnis für betriebliche Entscheidungsvor· 
gänge. 

Wägen fester und flüssiger Körper; Ursad1e 
'des Gewichtes; Federwaage; Messen des Raum- Lehrstoff (4 Wochenstunden): 
inhaltes fester und flüssiger Körper. Betriebswirtschaftliche Grundbegriffe: 
Zustandsformen der Körper: Bedürfnis; Bedarf; Güter und Dienstleistungen; 

Fest, flüssig, gasförmig; Moleküle und Mole- Markt.; wirtschaftlicher Kreislauf; W.irtschafts-
külkräfte; Kohäsion, Adhäsion. formen. 
Flüssigkeiten: Betrieb: 

Druckfom:pflamung fo Plüssigkeiten {hydr.au- Aufgaben und Arten; überblick über die 
lische Presse); vetibundene Gefäße (Wasserleitung); Faktoren und Funktionen des Betriebes. 
Haarröhrchen. Beschaffung und Absatz: 
Gase: Begriffe und Zusammenhang; Grundbegriffe 

Eigenschaften; Raumerfüllung; Gewicht und der neschaffung; Kaufvertrag (rechtliche Grund-
Druck; Barometer; Luftverdünnung und Luft- lagen, Inhalt, Anbahnung, Abschluß, Lieferung 
verdichtung (Saug- und Druckpumpen). und Zahlung einschließlich Schriftverkehr). 

Wärme: Didaktische Grundsätze: 
Temperatur; Wärmeausdehnung (Thermo- Bei der Erarbeitung des Lehrstoffes muß auf die 

meter); Anomalie des Wassers; Wärmequellen; ungewohnte Lernsituation Bedacht genommen 
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und das allgemeine Interesse für wirtschaftliche Lehrstoff (6 Wochenstunden): 
Probleme geweckt werden. 

AktueUe Stoffgebiete sind in den Unterricht 
einzubeziehen. Im Rahmen der Behandlung des 
Lehrstoffes sind die Schriftstücke sachlich und 
spra<:hlich einwandfrei abzufassen. Dabei ist auf 
die äußere Form und die Verwendung von 
Originalformularen sowie auf einen der Praxis 
entsprechenden Inhalt Wert zu legen. 

S. Rechnungswesen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Verständnis für die betriebswirtschaftliche und 

steuerliche Notwendigkeit der Führung von Ge-
schäftsbücher.n. Kenntnis der wichtigsten Rechts-
grundlagen und der Folgen eines man~elhafte11 
Rechnungswesens. Fähigkeit zur Verbud1ung der 
Geld- und Warenbewegung sowie des Kredit-
verkehrs mit Kunden, Lieferanten und Banken. 

Lehrstoff (4 Wochenstunden): 
Einführung~ 

Begriff, Gliederung und Aufgaben des Rech-
nungswesens; rechtliche Grundlagen; :Buchhal-
tungssysteme; Belegwesen. 
Grundzüge .der Umsatzsteuer: 

Umsatzsteuer im Beschaffungs- und Absatz-
bereich; formale Bestimmung,en> Verbuchung. 
V erbudrnng laufender Geschäftsfälle: 

z.B.: Erfassung der Wareneinkäufe und Waren-
verkäufe; Bezugs- und Versandkosten; Rücksen-
dungen; Preisnachlässe; Sko.nto; Zahlung (ohne 
Wedisel). · 

Didaktische Grundsätze: 

Grundrechnungsarten; Rechnen mit Brüchen. 
Abgekürztes Multiplizieren und Dividieren. 
Rechnen mit benannten Zahlen: die wichtigsten 

Währungen. 
Maß- und Gewichtssysteme. 
Schlußrechnung; Proportion. 
Durchschnitts- und Verteilungsrechnung. 
Einführung in das Arbeiten mit dem Taschen-

rechner. 
Prozentrechnung von, auf und in Hundert. 

Didaktische Grundsätze: 
Die mechanische Bewältigung der Auf gaben ist 

zu vermeiden. Dem Schätzen der Ergebnisse vor 
Beginn der Rechenausführung ist besonderes 
Augenmerk zuzuwenden. Die Schüler sind zur 
übersichtlichen Darstdlung und zur Einhaltung 
einer sauberen Form anzuhalten. Mit dem Ein-
satz des Taschenrechners ist bei der Behandlung 
der Prozentrechnung zu beginnen. 
Zwei Schularbeiten. 

7. Stenotypie und Textverarbeitung 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Fähigkeit, ~n Diktat nach. der Deutschen Ein-
heitskurz~duiift (W.iener Urkunde) aufzunehmen, 
sicher zu lesen und Niederschriften wortgetreu 
uncf frei von Fehlern zu übertragen. 

Sichere ·Beherrschung des Zehn-Finger-Tast-
schreibens (bzw. bei Behincferung des Fünf-Finger-
Systems~. <Gewandtheit im Schreiben bis zu einer 
Geschwind.igkert von 80 Anschlägen je Minute. 

Die Ausrichtung des RechnungswesenS' auf die Lehrstoff (9 Womenstunden}: 
Betriebswirtschaftslehre ist besonders zu beachten. 

Die Verantwortung des im Rechnungswesen 
tätigen Menschen gegenüber allen am Unter-
nehmen Interessierten und gegenüber der Ge-
samtwirtschaft ist ständig zu betonen. 

Die Aktivierung der Schüler ist insbesondere 
durch prax,isbezogencn Unterricht sowie durch die 
Verwendung von Anschauungsmaterial zu 
fördern. 

Ha11Jdels- und steuerrechtliche Bestimmungen 
siind bei allen sich bietenden Gelegenheiten zu 
behandeln. 
Zwei Schularbeiten. 

6. Wirtschaftliches Rechnen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Auf vollem Verständnis beruhende Sicherheit 

und Gewandtheit in der Ausführung der im 
Wirtschaftsleben regelmäßig vorkommenden 
Berechnungen. 

Korrektes kurzschriftliches Schreiben; Beherr• 
schen. der Verkehrsschrift nach der Wiener Ur-
kunde ausgenommen besondere Verbindungen 
sowie Fremdwörter und Eigennamen; Fähigkeit, 
Diktate aufzunehmen; sicheres Lesen eigener 
Niederschriften und kurschriftlicher Vorlagen. 

Methodische Erarbeitung des Tastenfeldes ein-
schließlich Ziffern; Schreiben nach Diktat bis zu 
einer Geschwindigkeit von 80 Anschlägen je 
Minute; richtige Anwendung der Hervorhebungs-
arten; Tabulatorübungen. 

Pflege der Schreibmaschine. 

Didaktische Grundsätze: 
Das Gesamtlehrz.iel kann nur stufenweise und 

unter Bedachtnahme auf die Fortschritte in den 
einzelnen Teilbereichen verwirklicht werden. 

Besonderes Augenmerk ist auf die korrekte 
Ausführung aller angefertigten Schriftstücke und 
auf selbständiges Arbeiten zu legen. 
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Auf die Art der Behinderung der einzelnen Lehrstoff (2 Woch·enstunden): 
Schüler ist Bedacht zu nehmen. 

B. F r e i g e g e n s t a n d 
Schreiben für Handbehinderte 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Handhabung der Schreibgeräte und üben der 
gebräuchlichsten Schriften. Training zu exaktem 
und präzisem Arbeiten. 

Didaktische Grundsätze: 

Förderung der Sicherheit des Schülers im Durch sorgfältige Auswahl der Arbeitsthemen 
Schreiben unter Bedachtnahme auf die Art seiner sind die Schüler im größtmöglichen Ausmaß zu 
Behinderung. motivieren. 

Anlage F/2 

LEHRPLAN DES BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN LEHRGANGES FÜR 
KÖRPERBEHINDERTE 

1. STUNDENTAFEL 
(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände) 

Pflichtgegenstand 

1. Religion , , , , , , , . , .. , , ... , , , ••• , , ••.•.•..•• 
!Z. Deutsch •..••.• , •.•..••• , ••••••• , ••. , ~ , , • , 
3. Warenkunde ••••••.•...• , , •• , •••••. , . , •••• 
4. Betriebswirtschaftslehre •• , ••••••••••••••• , • 
5. Rechnungswesen .•••... , .•••••••• , , •• , , , •• 
6. Wirtschaftliches Rechnen •• „ „ .. „ .. „ „ „ . 
7. Lehrbetrieb ....................•.......... 
8. Staatsbürgerkunde und Rechtslehre ••••.••••• 
9. Stenotypie und Textverarbeitung, •••• ,, •. , •• 

Gesamtwochenstundenzahl ... , . , , • , •••• , , •..••• 

Wochenstunden 
1. 2. 

Semester Semester 
Grund- Aufbau-

lehr gang lchrgang 

1 1 
3 3 
3 3 
5 5 
7 7 
3 

3 
3 3 

11 11 

36 36 

Summe 

2 
6 
6 

10 
14 
3 
3 
6 

22 

72 

Lehrver-
pflich-
tungs-
gruppe 

(III) 
(I) 
m 
I 
I 
II 
II 
m 
IV 
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ll. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL UND 
ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUND-

SÄTZE 

A. Allgemeines Bildungsziel 
Der betriebswirtschaftliche Lehrgang für 

Körperbehinderte dient im Sinne der §§ 52 und 
61 Abs. 1 lit. b sowie 61 Abs. 2 unter Bedacht-
nahme auf § 2 des Schulorganisationsgesetzes vor-
wiegend der Ausbildung von Erwachsenen, die 
ihren früher erlernten Beruf nicht mehr aus-
üben können bzw. aus sonstigen gesundheidichen 
Gründen einem Büroberuf zugeführt werden 
sollen. Er soll diesem Personenkreis ein kauf-
männisches und betriebswirtschaftliches Grund-
wissen vermitteln, das dazu befähigt, ent-
sprechend qua>lifiz.iel"te Arbeiten auf dem ein-
schlägigen kaufmännischen und verwaltungs-
mäßigen Sektor verrichten zu können. 

In Anstrebung dieses Zieles erfolgt vorerst 
auf breiterer Basis eine Grundausbildung unter 
Beachtung der für diese berufliche Laufbahn not-
wendigen Bildungsgrundlagen und im zweiten 
Semester eine Verlegung des Unterrichtsschwer-
punktes auf die wich~igsten Vermittlungsdiszi-
plinen, sodaß die Absolventen unter Bedacht-
nahme auf ihre Behinderung sowie ihre spe21ifische 
Eignung und Begabung sowohl in der allge-
meinen Verwaltung als auch in speziellen Tät•ig-
keitsgebieten Verwendung finden können. 

B. Allgemeine didaktische Grundsätze 
Alle Unterrichtsgegenstände sind nach dem 

Leitfach Betriebswirtschaftslehre auszul'ichten. In 
diesem Sinne kommt dem Lehrplan die Bedeu-
tung eines Rahmens zu. Die Veränderungen des 
Wirtschaftslebens zwingen zur ständigen An-
pa.ssung an die Praxis. Daher ist die Einbeziehung 
aktuellen W.issensgutes notwendig, wobei die 
sorgifäloige Auswahl ·der pädagogischen Verant-
wortung des Lehrers überlassen bleiht. 

Der gesamte Unterricht ist unter Ausnützung 
der Querverbindungen, unter Heranzoiehung von 
geeignetem Anschauungsmaterial, und unter 
wohlahgestimmter Einbemehung der audiovi-
suellen Unterrichtsmittel praxisbezogen zu ge-
stalten, wobei der letzte Stand der technischen 
Entwicklung zu berücksichtigen ist. 

Die Erziehung des Schülers zu Selbständigkeit 
in der Arbeit, aus der die Freude an der eigenen 
Leistung erwächst, wird den Kern der päd-
agogischen Arbeit in jedem Unterrichtsgegenstand 
bilden. Dieses Ziel kann erreicht werden, wenn 
der Schüler zu eigenständiger Behandlung von 
Problemen geführt wird, die von ihm Initiativen 
zur selbständigen Informationsbeschaffung ver-
langen. Dadurch soll außerdem im Schüler die 
Erkenntnis für die Notwendigkeit der eigenen 
Weiterbildung geweckt und. die Möglichkeit hie-
für aufgezeigt werden. 

Auf die Bewältigung der im Berufsleben wie in 
Betrieb und Wirtschaft sich ergebenden Probleme 
der Behinderten ist besonders zu achten, damit 
der übertritt von der Ausbildung in den neuen 
Beruf sich möglichst reibungslos vollziehen kann. 
Weiter Raum ist neben der fachlichen Ausbildung 
der Persönlichkeitsformung dadurch einzuräumen, 
daß die kulturelle Bedeutung der Wirtschaft für 
die menschliche Gesellschaft verstän&ich gemacht 
wird. Probleme des Umweltschutzes sowie die 
Medienerziehung sollen ein wesentlicher Bestand-
teil in allen Unterrichtsgegenständen sein. 

III. LEHRPLÄNE FOR DEN RELIGIONS-
UNTERRICHT 

(Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 2 dies Religions-
unterr>ichtsgesetzes) 

1. a) Katholischer Religionsunterricht 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

a} Allgemein: 
Der katho1ische Religionsunterricht für den 

betriebswirm:haftlichen Lehrgang für Körperbe-
hindene &ieht sich im Rahmen des allgemeinen 
Bildungszieles der Schule folgenden Auf.gaben 
gegenüber: 

Dem Schüler soll, seinem Alter entsprechend, 
die Fragesituation seiner menschlichen Existenz 
he'W'Ußt g·emacht und als Frage nach Gott 
gedeutet werden. Es soll ihm Gelegenheit ge-
geben werden, sich mit den verschiedenen Ant-
worten der Religionen und W eltanschuungen 
kritisch auseinanderzusetzen und die aktuellen 
geistigen Strömungen einiehend zu analysieren. 
Die christliche Botschaft soll dem Schüler als 
verheißungsvolles Angebot für die Gestaltung 
des eigenen Lebens verkündet werden, wobei die 
Notwendigkeit der freien Glaubensentscheidung 
deut1ich herauszustellen ist. Das Bild des mün-
digen Christen soll in sachlicher Auseinander-
S·etzung mit anderen Menschenbildern an Hand 
der Heiligen Schrift sowie Beispieien aus der 
Kirchengeschichte und der Gegenwart als er-
strebenswert vor Augen gestellt werden. Dabei 
ist besonders auf die Meisterung der Lebens-
probleme wie auf die Bewährung in der Berufs-
welt hinzuarbeiten. Um den Schüler bei der 
Bewältigung dieser Aufgabe zu fördern, bietet 
der Religionsunterricht umfassende Oriencie-
rungshilfen in der christlichen Soziallehre, unter 
besonderer Berücksichtigung des wirtschaftlichen 
Bereichs, der Persönlichkeitsbildung und der 
Menschenführung sowie der Voraussetzungen für 
das Apostolat in Wirtschaft urud öffentlichem 
Dienst an. Daneben leistet der Religionsunterricht 
seinen ideellen Beitrag zum Aufbau einer christ-
lichen Ehe und Ramilie. 

Die selbsttätige Formung einer auf der christ-
lichen Offenbarung aufbauenden Weltanschauung 
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soll stets in enger Beziehung zu den Ergebnissen 
der N atur- und Geisteswissenschaften wie der 
Lebenssituation des Schülers angestrebt werden. 
Dazu ist ein entsprechendes Maß an Wissen über 
die Voraussetzungen und den Inhalt der katholi-
schen HeHswahrheiten zu vermitteln, wobei auf 
den sachgemäßen Umgang mit der Heiligen 
Schrift und die Analyse der durch das II. Vatika-
nische Koll1iil ausgelösten EntW'idtlung besonde-
rer Wert zu legen ist. IGrchengeschichtliche Fra-
gen md den Sachproblemen zuzuordnen, um so 
auf die Gesch1chclichkeit und Lebendigkeit von 
Kirche und Theologie hinzuweisen. 

Darüber hinaus hat der Religionsunterricht 
für den betriebswirtschaftlichen Lehrgang für 
Körperbehinderte zur toleranten Achtung des 
Andersdenkenden, aber auch zum tätigen Engage-
ment in Kirche und Gesellschaft aufzufordern; 
der gemeinschaf tsbildende und dynamische 
Charakter des Christentums ist dabei zu betonen. 

Die Liturgie soll als Vollzug des christlichen 
Lebens nicht nur im Unterricht lebensnah er-
örtert, sondern auch im Rahmen der religiösen 
Übungen als Feier der gläubigen Gemeinde an 
der Schule würdig und ansprechend gefeiert 
werden. 

1. Semester 
Thema: 
Sinn und Ziel unseres Lebens ist der Gott Jesu 

Christi. 
Der Schüler soll bewußt seine Lebensfragen als 

Frage nach Gott verstehen lernen und deren Be-
antwortung aus dem Raum der Geschichte, der 
Religionen und der Offenbarung in Christus 
erkennen und kritisch prüfen. Er soll zu Christus 
als seinem persönlichen Herrn eine gläubige Be-
ziehung finden und im Leben der Kirche seine 
heilbringende Gegenwart erfahren. Er soll die 
von Gott eröffnete Möglichkeit des erlösten 
Daseins bejahen und zu verwirklichen trachten. 

2. Semester 
Thema: 
Der Christ in der Gemeinsd aft 

Der Schüler soll den Religionsunterricht als 
eine wertvolle Orientierungshilfe für seine Tätig-
keit in Beruf und Gesellschaft erfahren; er soll 
befähigt werden, die sozialen Gegebenheiten in 
Staat und Wirtschaft nach christlicher Wertord-
nung zu beurteilen und apostolisch tätig zu wer-
den. Das Verantwortungsbewußtsein des Schülers 
für die Aufgaben in Ehe und Familie soll geweckt 
werden. 

Lehrstoff: 
1. Semester (1 Wochenstunde): 

Die Fra.gen der Menschen nach Gott; Versuche 
der Beantwortung im Laufe der Menschheitsge-

schichte und in der Gegenwart; Stellungnahme 
zu den nichtchristlichen Religionen. 

Die Beantwortung der Gottesfrage aus der 
Bibel: der Gottesglaube Israels; das Zeugnis Jesu: 
Gott als Vater und die Nähe der Gottesherr-
schaft. Die Offenbarung. 

Jesus als Antwort Gottes auf die Fragen der 
Menschen: die Überwindung von Leid un<l 
Sdiuld durch den Erlösertod Jesu. Die Eröffnung 
neuer Möglichkeiten und der Entwurf des Lebens 
auf die Zukunft hin kraft der Auferstehung und 
der Wiederkunft Ch11isti. Die Entfaltung der 
dogmatischen Lehre von Christus und der Trini-
tät. 

Das Leben des Christen in der Kirche und aus 
der Kraft Gottes; die Kirche als Ursakrament, 
ihre Selbstverwirklichung in den einzelnen Sakra-
menten. Die Zeitlichkeit und die Vollendung der 
Kirche. 

Der Mensch in seiner Selbstfindung und Ent-
faltung; seine grundsätzliche Bezogenheit auf den 
Mitmensdien und die Gemeinschaft; die 
Nächstenliebe; das Leben als Erfüllung eines 
göttlichen Auftrags. Verantwortung als Antwort 
des von Gott geforderten Menschen. 

Unsere Hoffnung auf die Vollendung des 
chhtistLichen Lebens; die Gefährdung durch die 
Sünde. Bekehrung und Buße. Das Opfer. Die 
Heilsbedeutung von Leid und Tod. Die Heilser-
wartung als Antl'ieb zur Arbeit an der Verbes-
serung der Welt und zur Bewältigung der Le-
bensprobleme. 

2. Semester (1 Wochenstunde): 
Der Mensch als Gerneinschaftsweseni das 

christliche Menschenbild als Ausgangspunkt der 
christlichen Auffassung von der Ge6ellschaft. Das 
Personalitätsprinzip, das Naturrecht, die Men-
schenrechte. Die Zuständigkeit der Kirche in 
sozialen Belangen. Die zunehmende Vergesell-
schaftung. 

Der Christ in Ehe und Familie. 
Der Chri5t al.s Staatsbürger. 
Probleme der Völkergemeinschaft. 
Die Kirche als gesellschaftspolitische Größe in 

Österreich und in der Welt und die sich daraus 
ergebenden Probleme. 

Die Erhaltung des Freiheitsraumes innerhalb 
der Gesellschaft. 

Der Mensch in der industriellen Arbeitswelt. 
Die soziale Frage in Vergangenheit und Gegen-

wart. 
Die Wirtsdiaft nach der christlichen Soziallehre: 

Fragen der Wirtschaftsethik und der Wirtschafts-
ordnung. Die Sozialfunkcion des Eigentums. Der 
Mensch im Betrieb: Mitbestimmung. Sozialpart-
nerschaft, Management. Die Frage nach der Neu-
interpretation des Glaubens, verbunden mit einer 
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Zusammenschau der zentralen christlichen Wahr-
heiten. Das II. Vatikanische Konzil in seinen Ziel-
setzungen und Auswirkungen. 

Die Bewährung des Glaubens in den ver-
s~iedenen Lebensbereichen. Fragen der christ-
lichen Lebensgestalning. Die Gemeinde als Ort 
der Begegnung und tls Kraftquelle für die Gläu-
bigen. Zeitgemäße Formen des Apostolats. 

Didaktische Grundsätze: 
Der Lehrplan soll als Rah~enplan verstanden 

werden. wobei der Lehrstoff mehr nach exem-
plarischen Gesichtspunkten ausgewählt werden 
kann. Die Intensität des Verstehens ist wichtiger 
als die Extensität . des Lehrstoffes. Da die 
Glaubenssituation unter den Schülerin meist 
stark diffe.r>iert, liegt es in der Verantwortung 
und dem klugen Ermessen des Lehrers, die An-
satzpunkte im Leben der Schüler für die Ver-
kündigung der Offenbarungswahrheit und 
Heranführung an eine bewußte Glaubensent-
scheidung zu ermitteln. Der Lehrer wird demnach 
bei der Erstellung des Unterrichtisprogramms von 
den Interessen und Bedürfnissen seiner Schüler 
ausz.rugehen haben und den Lehrstoff nach keryg-
matischen und lernpsychologischen Gesichts-
punkten anordnen. Durch eine interessante und 
ab~echslungsreiche Gestaltung wird er versuchen, 
gleichermaßen alle Schüler anzusprechen, und sich 
d~bei bemühen, auch bei der Behandlung von 
Emze!fraigen d>ie ganze Wirkl,ichkeit des katholi-
schen Glaubens aufzuzeigen. 

Die Form der Unterweisung wird entsprechend 
den Erkenntnissen der Erwachsenenkatechese in 
erster Linie das Gespräch sei~. Der einseitige 
Vortrag des Lehrers ist auf ein pädagogisch 
verantwortetes Maß zu beschränken. Ansonsten 
wird sich der Religionsunterricht in abwechslungs-
reicher Folge entsprechend den behandelten 
Themen aller in der allgemeinen Unterrichts-
lehre zusätzlich vorgesehenen Formen bedienen: 
Diskussion, Quellenarbeit, Gruppenarbeit, Refe-
rate und die Verwendung von Lehr- und Lern-
mitteln aller Art. In bevorzugter Wei9e w.ird 
er Texte aus der Heiligen Schrift, einschlägige 
kirchliche Dokumente und solche Arbeitsmate-
rialien heranziehen, die der künftigen Berufs-
situation .des Schülers entsprechen. 

Soweit der Religionsunterricht Wahrheit und 
Wissen vermittelt, ist der Unterrichtsertrag nach 
den allgemeinen gültigen Gesetzen der Didaktik 
anzustreben, zu festigen und zu sichern. Weil 
~r sid1 in diesen Zielsetzungen nicht erschöpft, 
Jedoch zur Gestaltung eines Lebens aus dem 
Glauben anleiten soll, muß vom aktuellen Lehr-
stoff her immer wieder eine Brücke zur Ver-
wirklichung dieser Ziele im Leben der Kirche, 
des Berufs und der Gesellschaft geschlagen wer-
den. Die Durchführung kir.chlicher Lebensvoll-
züge soll entsprechend ' den Möglichkeiten auch 

im Rahmen der Schulgemeinschaft angestrebt 
werden. 
. Didaktik und Methodik des Religionsunter-

1:.chtesJür den. betriebswirtschaftlichen Lehrgang 
fur Korperbehinderte müssen sich der Tatsache 
bewußt bleiben, daß sein Ziel im Rahmen der 
wöchentlichen Unrerrichtsstunden allein nicht 
realisiert werden kann, da hier viele außer-
schulische Faktor.eo mitspielen; jedoch soll der 
Schüler nicht nur mit den Grundla·gen des christ-
lichen Glau·bens ~achgerecht vertraut gemacht, 
sondern au.eh ~ Jener Nachdenklichkeit geführt 
w:erden, die d:e Voraussetzung für die gläu-
bige Haltung bi1det. Weiters muß darüber Klar-
heit bestehen, daß die Quellen didakuischer und 
methodischer Erkenntnisse sowohl in der Theo-
logie wie in den anthropologischen Wissensdiaften 
zu suchen sind. Der Religionsunterricht für den 
b~triebswirtlSchaftlichen Lehrgang für Körperbe-
hmderte muß dabei die besondere Prägung der 
Schüler berücksichtigen, die sich aus der ge-
troffenen Berufswahl und del"en zumeist prag-
matischer Denkungsart ergibt. 

Von den didaktischen Grun.dsätzen soll vor 
allem die Wirklichkeitsnähe beachtet werden um 
den Anschein von Ideologie und Doktri~ zu 
vermeiden. Der Unterricht soll induktiven 
Charakter haben, vom Erfahrungsbereich der 
S.chüler ausgehen ui:d von dort her die Fragen 
sichtbar mache.n, die in der Offenbarung ihre 
Antwort finden. So wird der Religionsunterricht 
zu einer Interpretaliion des gesamtlen Daseins. 

Die rationale Komponente des Glaubens soll 
dadurch sichtbar werden, daß die Schüler an die 
Quellen der Glaubenserkenntnis herangeführt 
zur Mital"beit und zu persönlichem Fragen uncl 
Suchen nach Erkenntnis angeregt werden. Da der 
Religionsunterr.icht auf ein allseitiges Wirklich-
kei~erständnis hinzielt, wird er in kluger Weise 
auf die begrenztien Erkenntnismöglichkeiten eines 
rein positivistischen Denkens hinweisen; dadurch 
soll einer vereinseitigten Persönlichkeitsbildurig 
vorgebeugt und der Schüler zu einer sachgemäßen 
und kritischen Beurteilung der geistigen Strömun-
gen in Gegenwart und Vergangenheit geführt 
werden. Querverbindungen zu anderen Unter-
richtsfächern sollen bewußt in die Planung des 
Religionwnterrichtes einbezogen werden. 

1. b) Evangelischer Religionsunterricht 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Der Religionsunterricht an den berufsbilden-
den mittleren Schulen hat in den Formen der 
Unterweisung und des Lehrgesprächs das mitge-
brachte Wissen zu ergänzen und durch eine 
Glaubens- und Lebenskunde zusammenzufassen. 

Das R.ingen um das wahre Verständnis der 
Gnade, um die Gestalt der Kirche und um das 
rechte Leben des Christen in der Auseinander-
setzung mit den Fragen der Gegenwart ist so -zu 
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vertiefen, daß in dem jungen Menschen die Ur-
teils- und Entsd1eidungsfähigkeit geweckt wird. 
Er muß selbst über Glaubensfragen grundsätz-
1icher Art sprechen und klar Stellung beziehen 
können. 

Zu ihrer Erarbeitung sind Bibel un<l Kirchen-
gesangbuch unentbehrlich. 

Lehrstoff: 
1. und 2. Sem es t er Ue 1 Wochenstunde): 
Die Bibel: 

2. Semester (3 Wochenstun<len): 
Münd1icher Ausdruck: 

Übungen im sinngemäßen Lesen und Sprechen; 
Sprech- und Sprachübungen; Anleitung zur Dis-
kussion. 
Sprachkunde und Remtschreibung: 

Reditschreibung und Zeichensetzung; Mundart 
und Gemeinsprache; Besprechung häufiger Feh-
ler; direkte und irudirekte Rede; Fremdwörter. 
Schriftlicher Ausd111ck: 

Das Wort Gottes an den Menschen. 
Die Gemeinde Jesu Christi, eine 

Gläederungs- und Stilübungen; Sachaufsatz; 
bleibende Protokoll. 

Gemeinschaft. Schrifttum: 
Der Chr~st in der Welt. Ausgewählte Proben aus der Literatur, beson-
Einzelthemen sind dem Themenkatalog der ders des österreichischen Schrifttums. 

Lehrpläne der zwei- bis vierjährigen berufsbil- Medienerziehung: 
denden mittleren Schulen zu entnehmen. Bedeutung von Film, Fernsehen, Hörfunk, 

IV. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN 
DER EINZELNEN UNTERRICHTSGEGEN-
STÄNDE, LEHRSTOFF, DIDAKTISCHE 

GRUNDSÄTZE 
2. Deutsch 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur aktiven Teil-

nahme an der Kommunikacion und Koopera-
tion. Fähigkeit Z'llr Vollständigkeit und Unmiß-
verständlichkeit von Außerun,gen. 

Gewandtheit im mündlichen und schriftlichen 
Gebrauch der deutschen Sprache, audi in den 
Fachgebieten der Wirtschaft. Sicherheit in der 
Rechtschreibung. 

Kritiische Urteilsfähigkeit gegenüber der Mei-
nungsbildullß durch die Massenmedien. 

Lehrstoff: 
1. Semester (3 Wochenstunden): 
Mündlicher Au9druck: 

Übungen zum sinngemäßen Lesen und Spre-
chen; Übungen zur Erlangung einer mundart-
freien Aussprache; mündliche Wiedergabe von 
Erlebtem, Gelesenem und Besprochenem; Kurz-
referate. 
Rechtschreibung: 

Grürudliches Einüben der Rechtschreibung und 
Zeichensetzung; Fremdwörter; Übungen im Ge-
brauch von Wörterbüchern und Nachschlagwer-
ken. 
Sprachkunde: 

Satzlehre; sidieres Erkennen des SatZ'bwes. 
Schriftlicher Ausdruck: 

Übungen zur Verbesserung des Stils; Erlebnis-
aufsatz; Nacherzählung; Inhaltsangabe; Ge-
brauchsanweisung. 

Press.e; Auswahlprozesse im Medienangebot; ge-
sellschaftliche, wirtschaftliche und poliuische As-
pekte. 

Didaktische Grundsätze: 
Der mündliche Ausdruck ist durch übungen 

im gewandten und ausdrucksvollen Lesen und 
Sprechen sowie in der freien Rede zu fördern. 
Daneben ist nach Möglidikeit die freie Diskus: 
sion zu pflegen. 

Die Sprachkunde soll das Verständnis für den 
Aufbau der Sprache vertiefen und den sprach-
lichen Ausdruck verbessern. Die Beherrschung 
der Rechtschreibung ist anzustreben. 

Der Sd1üler ist anzuhalten, klar, deutlich und 
dialektfrei zu sprechen. In Aussagesätzen (aus-
genommen Antworten, Kommentare) hat der 
Sdiüler vollständige Sätze zu bilden. 

Die Aufsatzthemen müssen altersgemäß sein 
und dem Bildungsziel des Lehrganges entspre-
chen. 

Der Einsatz audiovisueller Lehrmittel (Fern-
sehen, Hörfunk, Tonband, Sdiallplatte, Dia, 
Film u. a.) und der Besuch von kulturellen Ver-
anstaltungen sollen die Wirkung des Unterridi-
tes verstärken. 
Schularbeiten: eine im ersten Semester, zwei im 

zweiten Semester. 

3. Warenkunde 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
übersieht über die Rohstoffe, ihre Gewin-

nung und Verarbeitung. Erkennen der Merkmale 
einwandfreier Waren; Erkennen von Fehlern 
und Verfälsmungen. 

Verständnis für die Natur als begrenzte Roh-
stoffquelle und für die wichcigsten industriellen 
Vorgänge. 
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Fähigkeit zu eXJaktem Beobachten und Erfas- Holz: 
sen von Sachverhalten sowie zu unmißverständ- Nutzhölzer; mechanische und chemische Holz-
licher sprachlicher Beschreibung. verwertung; Papierindustrie. 

Verständnis für die Anliegen der Konsumen- Textil-, Gummi- und Lederindustrie: 
tenerziehung. Natur- und Chemiefasern; Spinnerei; Weberei; 

Lehrstoff: 
1. Semester (3 Wochenstunden): 
Mineralogische Grundlagen der Warenkunde: 

Grundbegriffe (Mineral, Gestein, Ausbildungs-
formen der Minerale); Kristall; Lagerstätten; 
Bergbau un<l seine Einflüsse auf die Umwelt. 
Energieträger (Kohle, Erdöl, Naturgas, Wasser-
kraft, Kernenergie):· 

Enitstiehung; Gewinnung; Transpo•rt; Verarbei-
'tung; Verwendung; Einflüsse der Energiewirt-
schaft auf die Umwelt. 
Technisches Eisen: 

Eisenerze; Hochofenprozeß, Hochofenpro-
dukte; Stahlerzeugung; Stahlarten; Stahlhär-
tung; Edelstähle, Verarbeitungsmethoden für 
technisches Eisen; Korrosionsschutz. 

Pulvermetallurgie. 

Kautschukindustrie; Ledererzeugung; Pelze. 
Warenkennzeichnung, Wa.rentest, Konsumen-

teninformation. 

Didaktische Grundsätze: 

Eine Überlastung der Schüler kann nur durch 
Beschränkung des Stoffes auf verhältnismäßig 
große Übersichten vermieden werden. Der mi-
neralogische Lehrstoff ist auf technisch bedeut-
same Sachverhalte zu beschränken. 

Der anschaulichen Gestaltµng des Unterrichts 
dienen Naturobjekte, Warenproben, audiovisu-
elle Unterrichtsmittel, die Lektüre von Konsu-
mentenzeitschrifaen sowie Lehrausgänge und Ex-
kursionen (ein bis zwei je Semester werden 
empfohlen). 

4. Betriebswirtschaftslehre 
Wichtige Buntmetalle; Edelmetalle; Leichtme-

talle. Bildungs- und Lehraufgabe: 

Steine un<l Erden: 
Schleif- und Poliermittel; Tonwaren; Glas; 

synthetische Baumaterialien. 
Wasser: 

Kreislauf; Arten; Verwendung in der Tedmik; 
Wassererschmutzung und ihre Auswirkung auf 
den Menschen. 
Luf·t: 

Zusammensetzung; Verwendung in der Tech-
nik; Luftverschmutzung und ihre Auswirkung 
auf Pflanzen, Tiere und Menschen und deren 
Lebensraum. 

2. Semester (3 Wochenstunden): 

Pflanzhlche N ahrun,gsmittel: 
Getreide; Hülsenfrüchte; Kar·toffel; Obst; Ge-

müse; Müllerei und Mahlprodukte; Herstellung 
von Back- und Teigwaren; Zuckergewinnung; 
pflanzliche Speisefette. 
Genußmittel: 

Gewürze; narkotische Genußmittel; Gefah-
ren des Suchtgift,genusses; Gärungsindustrie. 
Tierische Nahrungsmittel: 

Milch- und Molkereiprodukte; Eier; Fleisch 
und Fische; Tierische Fette. 
Nahrungsmittelindustrie: 

Lebensmittelkonservierung; Fettindustrie. 
Waschmittelindustrie. 

Kenntnis der Aufgaben des Betriebes, der 
Rechtsgrundlagen der Unternehmung sowie der 
betr.iebswintschaftlichen Funktion der einzelnen 
Betriebstypen. 

Fähigkeit zur Abfassung von im Betrieb an-
fallenden Schriftstücken mit Rücksicht auf mo-
derne tedmisclie und organisatorische Einrich-
tungen. 

Fähigkdt zum wartschaftlichen Denken und 
zum verantwortungsbewußten Handeln sowie 
Aufgeschlossenheit für die Teamarbeit. 

Lehrstoff: 

1. Semester (5 Wochenstuniden): 
BetriebsW'.irts4i;aftliche Grundlagen: 

Betrieb - Unternehmung: 
Abgrenzung der Begriffe; Kaufmann, Firma, 

Handels- und Genossenschaftsre,g.ister, Mitarbci-
ter im Unternehmen; überblick über Unter-
nehmungsformen. 

Beschaffung und Absatz: 
Vertragswidrige Erfüllung des Kaufvertrages 
und deren Folgen einschließlich Schriftverkehr: 
Lieferung mangelhafter Ware; Lieferverzug; 

Annahmeverzug; Zahlungsverzug. 
Der Wechsel einschließlich Schriftverkehr: 

Rechtliche Grundlagen; wirtschaftliche Bedeu-
tung; ordnungsgemäßer Wechselumlauf; Unre-
gelmäßigkeiten im Wechselumlauf. 
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Grundbegriffe der Lagerhaltung: 
Bestimmung der Lagergröße; Kosten der 

Lagerhaltung. 
Grundbegriffe des Absatzes. 

Absatzmethoden und absatzfördernde Maßnah-
men: 

Marktforschung; Vertriebssysteme; Werbung 
einschließlich Schriftverkehr; Marketing. 

2. Semester (5 Wochenstunden): 

Handel: 
Aufgaben und Bedeutung. 
Betriebsformen des Groß- und Einzelhandels. 

Absatzföridernde Einl'ichtungen: 
Märkte; Messen; Musterlager; Ausstellungen; 

Einrichtungen des öffentlichen Konkurrenzauf-
ruf es; Warenbörsen. 
Handelsvermittler einschließ1ich Schriftverkehr: 

Handelsvertreter; Kommissionär; Makler. 
Außenhandel: 

Bedeutung; Arten; Betriebsformen. 
Geld- und Kapitalmarkt: 

Wertpapier; Wertpapierbörse. 
Krec:Litinscitute: 
Rechtgrundlagen; Geschäftsgrundsätze; Ge-

schäfte der Kreditinstitute einschließlich Schrift-
verkehr; Typen der Kreditinstitute. 

Versicherung: 
Begriff und Bedeutung; Arten; rechtliche Be-

stimmungen; Versicherungsvertrag einschließlich 
Schriftverkehr. 

Gütererzeugung: 
Produktionsverfahren 

thoden. 
und Produktionsme-

Lehrstoffes sind die Schriftstücke sachlich und 
sprachlich einwandfrei abzufassen. Dabei ist auf 
die äußere Form und die Verwendung von Ori-
ginalformularen sowie auf einen der Praxis ent-
sprechenden Inhalt Wert zu legen. 

Im betriebswirtsd1aftlichen Unterricht ist der 
Persönlichkeitsformung große Beachtung zu 
schenken, wobei auf <lie Förderung der Kommu-
nikation und Kooperation Wert zu legen ist. 

Durch gezielte Exkursionen mit entsprechen-
der Vor- und Nachbereitung ist das Verständnis 
für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu 
fördern. 

Doppelstunden können vorgesehen werden. 
Schularbeiten: je eine iim Semester. 

5. Rechnungswesen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Kenntnisse und Fertigkeiten für die Bewäl-

tigung der Arbeiten im Rechnungswesen. 
Kenntnis der wüchcigsten Rechtsgrundlagen des 

Rechnungswesens und der Folgen von Mängeln. 
Sicherheit in der Kontierung laufender Ge-

schäftsfälle. Beherrschung der Grundzüge der 
Bilanzlehre. Kenntnis der wichtigsten in der Pra-
xis üblichen Formen der Kostenrechnung ein-
schließlich Kalkulation. 

Kenntnis der Personalverreei'1nung (inklusive 
Verbuchung und Schriftverkehr). 

Grundlegende Kenntnisse der Organisation 
des Rechnungswesens unter Beachtung der neuen 
Entwicklungen. Fähigkeit zur Aufbereiwng ·der 
Daten des Rechnungswesens für unternehme-
rische Entscheidungen. 

Grundlegende Kenntnisse des Steuerrechtes 
(inklusiive Schriftverkehr) und deren Anwen-
dung in den Teilbereichen des Rechnungswesens. Abgrenzung zwischen Industriebetrieb und 

Handwerksbetrieb. Organisationsprobleme ein-
schließlich innerbetrJeblicher Schriftverkehr. Einsicht in die Notwendigkeit, das erlernte 

Schriftverkehr mit dem Finanzamt und der Wissen ständig zu. erweitern und auf die spezii-
Gewerbebehörde. eilen Erfordernisse des Berufes auszurichten. 

Schriftverkehr zwismen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber. 

Didaktische Grundsätze: 
Der betriebswirtschaftliche Unterricht muß in 

seiner Gesamtheit stets auf die Erfüllung seiner 
Leitfunktion ausgerichtet sein. 

Die organische Verbindung der funktionellen 
und institutionellen Betrachtungsweise soll das 
Verständnis für die Bedeutung der einzelnen Be-
triebstypen fördern. 

Aktuelle Stoffgebiete sind in den Unterricht 
einzubeziehen. Im Rahmen der Behandlung des 

Lehrstoff: 

1. S e m e s t e r (7 Wochenstunden)": 
System der Doppik: 

Begriff, Merkmale und Bücher der doppelten 
Bud1haltung; die Bilanz als Ausgangspunkt der 
Doppik; Systematik der Verbuchung im Haupt-
buch einschließlich Eröffnung und einf.acher Ab-
schlüsse. 

Kontenrahmen (EKR) und Kontenplan. 

Grundzüge der Umsatzsteuer: 
Umsatzsteuer im Beschaffungs- und Absatz-

bereich; formale Bestimmungen; Verbuchung. 
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Verbuchung laufender Geschäftsfälle im Haupt-
buch: 

z. B.: Erfassung der Wareneinkäufe und Wa-
iienverkäufe; Bezugs- und Versandkosten; Rück-
sendungen; Preisnachlässe; Skonto; Zahlungen; 
Scheck- und Wechselbuchungen. 
Bücher der Doppik: 

Arten; Verknüpfung; Hilfs- und Nebenbü-
cher 'in den Grundzügen (Kassabuch, Warenein-
gangsbuch u. a.). 

2. Semester (7 Wochenstunden): 
Bilanzlehre: 

Arten und Formen der Abschreibun,g; Rech-
nungsabgrenzung; Rückstellung; Fctrderungsbe-
werttmg. 
Rücklagen: 

Beg'l"iff und Einteilung; Gnmdzüge der Berech-
nung und Verbuchung. 

Personalverrechnung (Verb11chung von Löh-
nen und Gehäh1ern). 
Kostenrechnung: 

Grundbegriffe; Aufgaben und Stellung 1m 

Rechnungswesen. 
Kosten·artenrechntmg. 
Kostenstellenrechnung. 
Kostenträgerrechnung. 
Absatzkalku1ation. 

Steuerlehre (einsch1ießlich Schr:iftverkehr): 
Gliederun.g der Steuern; Abgabenverfahrens-

recht; Verkehrsteuern; Besitzsteuern; sonstige 
Abgaben; Grundzüge des Beihilfenrechtes. 

Didaktische Grundsätze: 
Die Ausrichtung des Rechnungswesens auf das 

Leitfach Betriebswirtschaftslehre und die ständige 
Anpassung des Lehrgutes an die Bedürfnisse der 
Praxis sind besonders zu beachten. Dem Unter-
richtsp.riinzip der Aktua1ität kommt absoluter 
Vorran,g zu. 

Die Verantwortung des im Rechnungswesen 
tätigen Menschen gegenüber allen am Unterneh-
men Interessierten und gegenüber der Gesamt-
wirtschaft ist ständig 2'JU betonen. 

Aktuelles Wissensgut, gegebenenfalls auch 
außerhab des Lehrplanes, ist in den Unterricht 
einzubeziehen. 

Im Rechnungswesen kommt allen Teilgebie-
ten gleiche Bedeutung zu. Es liegt in der Vernnt-
wortlichkeit des Lehrers, bei der Behandlung 
des Lehr~toffes Schwerpunkte zu setzen. 

Auf die Erzielung einer einwandfreien Form 
iist großer Wert zu legen. 

Querverbindungen zu ai;ideren Unterrichts-
gegenständen sind herzustellen. 

Zur Einführung in das System der Doppik 
ist die paginierte Form ·des Kontos vorzuziehen. 
Die Beispiele sind so praxisnah wie möglich zu 
gestalten; sie haben sich auf das Wesentliche zu 
beschränken. Dem Beleg als Grundlage der Ver-
budmng ist besondere Bedeutung beizumessen. 
Der Schüler ist möglichst früh mit dem System 
des Kontenrahmens vertraut zu machen. 

Die gesetzlichen Vorschl'iken über die Füh-
rung von Büchern und Aufzeichnungen sowie die 
einschlägigen Bestimmungen des Steuerrechtes 
sind ständig zu beachten und dem Ausbildungs-
stand anzupassen. 

Die Kostenrechnung ist wegen ihrer Bedeu-
tung ausführlich zu behandeln. Auf ihre Funk-
tion als Entscheidungsinstrument ist in einfacher 
Form Bedacht zu-nehmen. 

Die Personalverrechnung hat unter Verwen-
-Oung aktueller Tabellen und Formulare zu er-
folgen. 

Die Lösung sämtlicher Beispiele ist durch den 
Einsatz von Rechenmaschinen mö,g1ichst praxis-
-n:ih vorzunehmen. 

Die Aktivierung der Schüler ist insbesondere 
.durch praxisbezogenen Unterricht unter Ver-
wendung von Kursblättern, Tarif- und Gebüh-
renordnungen sowie sonstigem Anschauungsma-
terial in Einzel~ und Gruppenarbeit zu fördern. 

Doppelstunden können vorgesehen werden. 
Schularbeiten: je zwei in jedem Semester. 

6. Wirtschaftliches Redinen 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Auf vollem Verständnis beruhende Sid1erheit 

und Gewandtheit in der Ausführung der wich-
tigsten .im Wirtschaftsleben regelmäßig vorkom-
menden Berechnungen. 

Lehrstoff: 
1. Semester (3 Wod1enstunden): 

Arbeiten mit dem Taschenrechner (Schluß-
rechnung; Anwendung der P.rozentrechnung). 

Kettensatz. 
Zinsen- und Terminrechnung. 
Valuten- und Devisenrechnung. 
Spareinlagen. 

Didaktische Grundsätze: 
Die Schüler sind zu eigener, selbständiger Ar-

beit und zur Einhaltung einer sauberen Form 
anzuhaken. Auf .das Schätzen der Ergebnisse vor 
Beginn der Rechenausführung ist Wert zu legen. 
Bei allen dafür geeigneten Aufgaben ist der Ta-
schenrechner einzusetzen. 
Zwei Schularbeiten. 
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7. Lehrbetrieb 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Verständnis für die Einsatzmöglichkeiten von 
Büromaschinen urud Organisationsmitteln zur 
Abwicklung betrieblicher Verwaltungsarbeiten. 

Umsetzen des erworbenen Wissens aus dem 
theoretischen Unterricht in die prakllische Durch-
führung anhand zusammenhängender Aufgaben. 

Lehrstoff: 
2. Semester (3 Wochenstunden): 
Einführung: 

Der Angestellte im Betrieb, der Arbeitsplatz. 
Büromaschinen und Orgaruisationsmittel: 

Die rationelle Anwendung der Maschinen im 
Betrieb; Funktion, Wartung und Behebung klei-
ner Störungen. 

zivilgerichtliches Verfahren, Strafrecht und 
Strafprozeß. 

Fähigkeit zur verantwortungsbewußten Wahr-
nehmung politischer Rechte und zur Erfüllung 
staatsbürgerlicher Pflichten. Bejahung der demo-
kratischen Gesellschaftsordnung und des rechts-
staatlichen Prinzips in allen Bereichen. Bereit-
schaft zur Verständigung und Zusammeruirbeit. 

Lehrstoff: 

1. Semester (3 Wochenstunden): 
Der Mensch und die Rechtsordnung: 

Arten der Gemeinschaften, Rechtssubjekte. 

Grundbegriffe der Staatslehre: 
Staatselemente; Staatszwecke; Staats- und Re-

gierungsformen; politische Parteien; wichtige 
Staatenverbindungen; Menschenrechte. 

Besondere Berücksichtigung der Rechenma-
schinen; Übungen anhand schematischer Bei- Österreichisches Verfassungs- und Verwaltungs-

recht: spiele; b1indes Eintasten (Linkshänder). 
Praktische Arbeiten: 

Führung von Lohnkonten, Aufstellung von 
Lohnlisten, Abrechnung der Dienstgeberanteile 
und Verbuchung in Form von Kontierungsbele-
gen. 

' Zusammenfassen.de Übungen: 
Durchführung eines Beispieles in Form . der 

Durchschreibebuchhaltung, wobei die Belege eines 
Monats aufzubuchen sind und der Monatsab-
schluß durchzuführen ~t. 

Didaktische Grundsätze: 
Theoretische Erklärungen sind weitgehend 

einzuschränken, auf die praktische Ausbildung 
an der Maschine bei ständiger Förderung des 
Verständnisses für ihre Einsatzmöglichkeiten ist 
Wert zu legen. Eine schrittweise Belastung soll 
bei Einhaltung der Genauigkeit an das erforder-
liche Arbeitsteinpo der Praxis heranführen. Bei 
reduzierter Leistungsmöglichkeit sind unter Be-
rücksichtigung der Behinderung Fertigkeiten 
schwerpunktmäßig zu fördern, um eine beruf-
liche Eingliederung zu erleichtern. 

8. Staatsbürgerkunde und Rechtslehre 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Einblick in wichtige Staatsfunktionen, die für 

Wirtschaft und Alltagsleben von Bedeutung &ind. 
Erarbeitung der zur unmittelbaren Berufsaus-

übung in Wirtschaft und öffentlicher Verwal-
tung notwendigen Kenntnisse der Rechtsgrund-
lagen der österreichischen Verfassung und Ver-
waltung, des Privatlrechtes, des Sozial- und Ar-
beitsrechtes un.d des Gewerberechtes sow,ie eines 
kurzen überblick.es über Gerichtsor~nisation, 

Grundsätze der österreichischen Bundesverfas-
sung; Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund 
und Ländern; Gesetzgebung des Bundes und der 
Länder; Verwaltung des Bundes und der Länder, 
Selbstverwaltung; Verwaltungsakte und Verwal-
tungsverfahren; Gerichtsbarkeit (Grundsätze, 
Gerichtsorganisation, Verfahren, Rechtsmittel); 
Kontrolle der Staatsgewialt. 

Privatrecht: 
Personenrecht, Familienrecht, Erbrecht; Sa-

chenrecht, Vertragsrecht, Schadenersatzrecht. 

2. Semester (3 Wochenstunden): 

Arbeitsrecht: 
Arbeitsvertrag; Angestellter - Arbeiter 

Lehriling; Rechte und Pflichten aus dem Arbeits-
vertrag; Beendigung des Arbeitsverhältnisses; 
Betriebsverfassung; Arbeitsgerichtsbarkeit; Eini-
gungsamt; Interessenvertretungen der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer. 

Sozialrecht: 
Grundbegniffe; Kranken-, Unfall-, Pensions-

und Arbeitslosenversicherung; Arbeitsmarktför-
derung; Familienlastenausgleich; Fürsorge. 

Gewerberecht: 
Einteilung der Gewerbe; Voraussetzungen für 

die Ausübung; Gewerbeberechtigung; Konsu-
mentenschutz; Umweltschutz; Betniebsanlagen; 
Gewerbebehöroen und -verfahren; Schriftver-
kehr im Gewerberecht; gewerb1icher Rechts-
schutz; Urheberrecht. 

Strafrecht und Strafprozeß: 
Allgemeines; Wirtschaftsdelikte. 
Verkehrsrecht (wichtigste Bestimmungen). 
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Didaktische Grundsätze: 
Bei der Behandlung von Teilgebieten ist je-

weils von den Rechtsquellen auszugehen. Der 
Lehrer hat durch gezielte Betonung aktueller 
Themen und 9innvolle Beschränkung eine ober-
flächliche Vielheit des Dargebotenen zu vermei-
den. Querverbindungen zum Leitfach Betriebs-
wirtschaftslehre sind herzustellen. 

Die Lehrs.tofferarbeitung muß soweit wie 
möglich anhand von einprägsamen Beispielen 
aus dem öffentLichen und wirtschaftlichen Leben 
erfolgen. Besonders iim Verfassungs- und Verwal-
tungsrecht ist die politische W.irklidikeit und 
insbesondere die Rolle der Kammern, Verbände, 
Gewerksch~ften und. poJ.itischen Parteien den 
Schülern bewußt zu machen. 

Die abschließende Zusammenfassung einzelner 
Teilgebiete unter größtmöglicher Mitarbeit der 
Schüler (z. B. kurze Referate mit Diskussionen) 
trägt besonders zur Vertiefung des Lehrstoffes 
bei. Zur Aktivierung der Schüler seien weiters 
aufgezeigt: einfache Problemstellung und deren 
Lösung in Gruppen'.lrbeit, Sammlung und Ver-
gleiche verschi.edener Berichte von Massenmedien 
und politische und rn:htliche Ereignisse. 

Lehrausgänge und Exkursionen, z. B. zu den 
Sitzungen der allgemeinen Vertretungskörper, 
zu politisd1en Parteien und Interessenvertretun-
gen, zu Gerichten und Verwaltungsbehörden er-
gänzen das theoretische Lehrgut. 

9. Stenotypie und Textverarbeitung 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Der Stenotypie-Unterricht hat zur praxismä-

ßi,gen Anwendung von Kurzschrift und Maschin-
schreiben hinzuführen und die Schüler ziu befä-
higen, Schriftstücke der wirtschaftlichen PraXiis, 
der Behörden und des persönlichen Bereichs 
rationell, sprachlich und formal richtig, zügig 
und frei von Fehlern herzustellen. 

Im Teilbereich Maschinschreiben: 
Sichere Beherrschung des Zehn-Finger-Tast-

schreibens (bei Behinderung des Fünf-Finger-
Sy.stems) sowie aller Einrichtungen der Schreib-
masd1ine zur rationellea Anfertigung sauberer 
Schriftstücke mit und ohne Aufstellungen; Ge-
wandtheit im fehlerfreien und sauberen Ab-
schreiben und Schr.eiben nach Diktat bis zu 
einer Geschwindigkeit von 200 Anschlägen je 
~nute. Diese Leistungen können nicht von 
allen Schülern erreicht werden. Sie sind je nach 
Behinderung im höchsten Ausmaß anzustreben 
.und entsprechend zu benoten. 

Im Teilbereich Kurzschrift: 
Fähigkeit in Deutscher Einheitskurzschrift -

Wiener Urkunde - Diktate von 100 bis 110 Sil-
ben pro Minute lückenlos und sauber aufzuneh-

men, sicher zu lesen und Niederschriften wortge-
treu, formgerecht, frei von Rechtschreibfehlern 
und zügj.g zu übertragen (soweit es sich nid1t um 
Hall<d-, Hör- und Sehbehinderte handelt). 

Lehrstoff: 

1. und 2. Semester (je 11 Wochenstun-
den): 

Steigerung der Sicherheit und Geläufigkeit im 
Schreiben, Großschreibung, erweiterte Anwen-
dun,g von Zeichen und Ziffern sowie der Her-
vorhebungsarten. Pflege der Abschrift und An-
sage bei Fehlerherabsetzung und Steigerung der 
Schreib.geschwindigkeit durch gezieltes Training 
bis zu 200 Anschlägen in der Minute. 

Gewandtheit im Gestalten von Schriftstücken 
nach Stenogrammen, und zwar von Privat-, Be-
hörden- und Geschäftsbriefen mit steigenden 
Schwierigkeitsgraden hinsichtlich Umfang, Form 
und Geschwindigkeit in allen ÖNORM-Forma-
ten, einschließlich Rechnungen, Venrägen, Be-
werbungsschreiben, Lebenslauf usw. 

Eingehende Übungen mit Einsatz des Tabulators: 
Preislisten, Kostenvoranschläge, Raster u. ä. 
Kurzschr~ftliche Aufnahme von Diktaten und 

ihre maschinschriftliche Übertragung in steigen-
der Gesc."iwindi,gkeit. 

Formale Erledigung der in der Betriebswirt-
schaftslehre konzipierten Schriftstücke, wie Män-
gelrüge, Lieferverzug, Zahlungsverzug, Annah-
meverzug, Werbeschreiben, Bewerbungsschrei-
ben, Lebenslauf usw. (entsprechend dem Lehr-
stoff der Betriebswirtschaftslehre), Ausführun-
gen nach ungegliederten Vorlagen und Steno-
grammen. 

Praktische Maschinenkunde, wie Farbband-
wechsel, Maschinenreinigung usw. 

Korrekturmöglichkeiten auf aUen Schriftstük-
ken. 

Verkehrsschrift und Eilschrift nach der Wiener 
Urkunde 1968. 

Didaktische Grundsätze: 

Der Stenotypie-Unterricht hat den Schüler zu 
einem wertvollen Mitarbeiter im modernen 
Wirtschaftsbetrieb auszubilden, wobei durch ge-
zielte erzieherische Maßnahmen Eigenschaften 
wie Pflichtgefühl, Verantwortungsbewußtsein, 
Diskretion, Ordnungsliebe und Einsatzbereit-
schaft vom Fad1 her zu akcivieren sind. 

Besonderes Augenmerk ist auf die korrekte 
Ausführung aller Schriftstücke, auf selbständiges 
und zügiges Arbeiten, verbunden mit wirtschaft-
lichem Denken, zu lenken. Darüber hinaus soll 
der Schüler mit allen in der Praxis vorkommen-
den Aufgaben vertraut gemacht werden. 
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Durch die intensive Pflege der Querverbin-
dungen zu anderen Unterrichtsgegenständen, wie 
Betriebswirtschaftslehre, Deutsch und Rechts-
lehre ist eine Vertiefung des Lehrstoffes zu er-
reichen. Daß die kurzschriftlichen und maschin-
schriftlichen Fertigkeiten auch in den anderen 
Gegenständen genützt werden, ist durch dau-
ernde Fühlungnahme mit den Klassenlehrern 

sicherzustellen. Die verwendeten Texte haben 
den wirtschaftlichen Charakter der Schule zu 
berücksichtigen, aber auch. Themen zu behan-
deln, die geeignet sind, die Schüler im Sinne des 
§ 2 Sch.UG zu erziehen. 

Schularbeiten: eine im 1. Semester, zwei im 
2. Semester. 
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